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Vermittlungsausschuss: Wachstumschancengesetz wird verhandelt 

Wie bereits in TAX WEEKLY # 41/2023 berichtet hat der Bundesrat das mit den Stimmen der Am-

pel-Koalition im Bundestag verabschiedete Wachstumschancengesetz (vgl. TAX WEEKLY 

# 40/2023) vorerst gestoppt. Die Länderkammer hat in ihrer Sitzung am 24.11.2023 beschlossen, 

den Vermittlungsausschuss anzurufen. 

Aktuell bereitet eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bundestags und der Bundesländer einen 

Kompromissvorschlag vor, der anschließend im Vermittlungsausschuss verhandelt werden soll. 

Die hierfür vorgesehene Sitzung des Vermittlungsausschusses ist für den 12.12.2023 terminiert 

worden. Falls die 16 Ministerpräsidenten und -präsidentinnen zusammen mit den ebenfalls 16 Mit-

gliedern des Bundestags in dieser Sitzung Einigkeit erzielen können, wäre es möglich, das Wachs-

tumschancengesetz durch den Bundestag und anschließend am 15.12.2023 durch den Bundesrat 

zu bringen, damit es – ohne Rückwirkung – zum 01.01.2024 in Kraft treten kann. 

 

BMF: Diskussionsentwurf zur digitalen Schnittstelle für Buchführungsdaten 

Das BMF hat einen Diskussionsentwurf für eine Verordnung zur digitalen Schnittstelle der Finanz-

verwaltung für Buchführungsdaten (mit Datum vom 01.12.2023) an ausgewählte Verbände ver-

sendet, die in einer ersten Feedback-Runde beteiligt werden. Um Stellungnahme wird bis Mitte 

Januar 2024 gebeten. Die Verordnung regelt einen einheitlichen Standard, mit dem Buchführungs-

daten im Rahmen einer Außenprüfung oder Kassen-Nachschau an die Finanzverwaltung übermit-

telt werden sollen. 

Die Verordnungsermächtigung nach § 147b AO für das BMF mit Zustimmung des Bundesrats zur 

Vereinheitlichung von digitalen Schnittstellen wurde mit dem sog. DAC7-Umsetzungsgesetz vom 

20.12.2022 neu geschaffen. Ziel der Verordnung ist es, eine digitale Schnittstelle für einen stan-

dardisierten Export von Daten zu definieren, die mit einem Datenverarbeitungssystem erstellt 

worden und nach § 147 Abs. 1 AO aufbewahrungspflichtig sind. 

Der Diskussionsentwurf einer entsprechenden Buchführungsdatenschnittstellenverordnung 

(DSFinVBV-E) enthält vor allem allgemeine Grundsätze zu den Datensätzen, die als Mindestumfang 

bereitgestellt werden müssen (§ 2 Abs. 1 DSFinVBV-E), sowie zu dem künftigen Pflicht-Format, in 

dem die Daten geliefert werden müssen. Dabei handelt es sich um eine Vereinheitlichung der zu 

exportierenden Datensätze aus den entsprechenden vom Steuerpflichtigen eingesetzten DV-Sys-

teme. Detailliert beschrieben ist – unabhängig vom eingesetzten Buchführungssystem des Steuer-

pflichtigen – auch der Datenstandard, der insbesondere die Bezeichnung der Felder und deren 

Inhalt regelt. Dadurch soll eine Zeitersparnis im Hinblick auf die Konvertierung und Datenaufberei-

tung auf Seiten der Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung erzielt werden, die zu einer Be-

schleunigung der jeweiligen Außenprüfung bzw. Kassen-Nachschau führen sollte.  

Die beim Steuerpflichtigen eingesetzten DV-Systeme müssen gemäß § 1 Abs. 2 DSFinVBV-E eine 

solche digitale Schnittstelle, wie sie in der Verordnung beschrieben wird, vorhalten (Mindeststan-

dard). In den §§ 3 bis 6 DSFinVBV-E sind Informationen zur Beschreibung des allgemeinen Daten-

standards enthalten. Der Steuerpflichtige muss nach § 7 DSFinVBV-E mehrere CSV-Dateien und 

beschreibende XML-Dateien zur Verfügung stellen und ggf. mit Zusatzfeldern und -tabellen ergän-

zen. Des Weiteren wird das BMF nach § 7 Abs. 3 DSFinVBV-E ermächtigt, die genaue Struktur und 

Beschreibung der CSV- und XML-Dateien in einem separaten Schreiben bekanntzumachen.  
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Die Verordnung soll am 31.12. des dritten, auf die Verkündung folgenden Jahres in Kraft treten 

und für Wirtschaftsjahre gelten, die nach dem Inkrafttreten beginnen. Somit würde die Verord-

nung bei einer Verkündung z.B. im Laufe des kommenden Jahres zum 31.12.2027 in Kraft treten 

und wäre dann für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2027 beginnen (§ 9 Abs. 2 

DSFinVBV-E). 

Im aktuellen Entwurf ist nicht benannt worden, wie hoch der voraussichtliche Erfüllungsaufwand 

für die Wirtschaft bzw. die Steuerpflichtigen ausfallen wird. 

 

BMF: Sachbezugswerte für Mahlzeiten 

Mit BMF-Schreiben vom 07.12.2023 hat die Finanzverwaltung die für das Jahr 2024 geltenden amt-

lichen Sachbezugswerte für Mahlzeiten veröffentlicht. Diese werden auf folgende Beträge erhöht 

 für ein Mittag- oder Abendessen 4,13 €  (Wert für 2023: 3,80 €) 

 für ein Frühstück  2,17 € (Wert für 2023: 2,00 €) 

 Vollverpflegung 10,43 €  (Wert für 2023: 9,60 €) 

Sie gelten für Mahlzeiten, die der Arbeitgeber arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an seine 

Belegschaft abgibt (z.B. Kantinenmahlzeiten). Der Arbeitgeber darf die Steuer auf den geldwerten 

Vorteil pauschal mit 25 % (zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. pauschaler Kirchensteuer) er-

heben. Die Pauschalierung führt zur Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung.  

Die Sachbezugswerte sind auch anwendbar, wenn der Arbeitgeber die arbeitstäglichen Mittags-

mahlzeiten der Mitarbeiter mittels Essensgutscheinen bzw. Restaurantschecks bzw. Essenszu-

schüssen bezuschusst. In diesem Fall darf der Verrechnungswert der Essenmarke bzw. der Arbeit-

geberzuschuss für ein Mittagessen den amtlichen Sachbezugswert maximal um 3,10 € überstei-

gen. Der maximale Wert der Essensmarke beträgt somit im Jahr 2024 7,23 € (4,13 € zuzüglich 

3,10 €). 

Auch für die Bewertung von üblichen Mahlzeiten (d.h. Preis ≤ 60 € inkl. USt), die der Arbeitgeber 

oder auf Veranlassung des Arbeitgebers ein Dritter dem Mitarbeiter während einer Dienst-

reise/Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung 

zur Verfügung stellt, sind die Sachbezugswerte relevant. 

 

BFH: Entstehung und Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug 

Die Finanzbehörden können gemäß § 20 Abs. 1 UStG einem Steuerpflichtigen gestatten, die 

Steuer nicht nach den vereinbarten Entgelten (Soll-Versteuerung), sondern nach den vereinnahm-

ten Entgelten (Ist-Versteuerung) zu berechnen. In diesem Zusammenhang hatte der EuGH bereits 

im Jahr 2022 entschieden, dass dann, auch für einen der Soll-Versteuerung unterliegenden Leis-

tungsempfänger, der Vorsteuerabzug erst im Besteuerungszeitraum der Zahlung des Entgelts gel-

tend gemacht werden kann, sofern der Leistende seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten 

besteuert (vgl. TAX WEEKLY # 5/2022). In seinem Urteil vom 12.07.2023 (XI R 5/21) musste der 

BFH nun zu einer vergleichbaren Problematik Stellung nehmen. 

Der Kläger ist Unternehmer und besteuert seine Umsätze aufgrund einer Genehmigung nach § 20 

UStG auf Basis der vereinnahmten Entgelte. Das Finanzamt hat diese Genehmigung widerrufen 

nachdem festgestellt wurde, dass der Kläger in erheblichem Umfang Rechnungen mit gesonder-
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tem Umsatzsteuerausweis erteilt hatte, die von den Leistungsempfängern jedoch nur über Ver-

rechnungskonten gebucht und über mehrere Jahre hinweg nicht bezahlt wurden. In den Rechnun-

gen waren weder Zahlungsfristen genannt noch Fälligkeiten ausgewiesen. Das Finanzamt war der 

Auffassung, dass ein zeitnaher Zufluss der Entgelte für die abgerechneten Leistungen beim Kläger 

nicht angestrebt worden war, sondern gezielt vermieden werden sollte. Die sofortige Vornahme 

des Vorsteuerabzugs bei den Leistungsempfängern, bei fehlender Vereinnahmung der Entgelte 

für die Umsätze beim Kläger, begründe bei nahestehenden Personen die Vermutung, dass die Ge-

stattung der Ist-Versteuerung missbraucht werde. Das Finanzgericht bestätigte die Entscheidung 

des Finanzamts. 

Der BFH erachtet den Widerruf der Genehmigung zur Ist-Versteuerung als rechtswidrig, denn 

nach seiner Auffassung ist im Streitfall keine missbräuchliche Gestaltung zu erkennen.  

Zwar stehe, ausweislich der Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie, den Empfängern der 

vom Kläger erbrachten Leistungen kein sofortiger Vorsteuerabzug zu. Der Vorsteuerabzug könne 

gem. Art. 167 MwStSystRL erst bei Anspruch auf die abziehbare Steuer entstehen. Im Falle der Ist-

Versteuerung wäre dies der Zeitpunkt der Zahlung an den Leistenden. Allerdings beinhaltet das 

deutsche Recht keine dem Art. 167 MwStSystRL vergleichbare Vorschrift. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Satz 1 UStG regelt lediglich, dass der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferun-

gen und sonstige Leistungen abziehen kann, die von einem anderen Unternehmer für sein Unter-

nehmen ausgeführt worden sind.  

Ob der Begriff der „geschuldeten Steuer“ aber zugleich auch eine zeitliche Komponente enthält 

und deshalb dahingehend zu verstehen sei, dass die Umsatzsteuer vom Leistenden schon ge-

schuldet werden müsse, um vom Leistungsempfänger als Vorsteuer abgezogen werden zu kön-

nen, ist für den BFH im Streitfall nicht von Bedeutung. Diese Frage sei im Besteuerungsverfahren 

des Leistungsempfängers zu klären. Allerdings hatte das Finanzamt den Widerruf gerade damit 

begründet, dass eine missbräuchliche Gestaltung vorliege, die aufgrund des sofortigen Vorsteu-

erabzugs des Leistungsempfängers eine Gefährdung des Steueraufkommens begründe. Ausweis-

lich der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie sei dies in Fällen der Ist-Versteuerung beim Leistenden 

aber gerade nicht der Fall. Vor diesen rechtlichen Rahmenbedingungen könne sich folglich auch 

keine Gefährdung des Steueraufkommens ergeben. 

Im Streitfall musste der BFH nicht abschließend zur Frage Stellung zu nehmen, wann beim Leis-

tungsempfänger das Recht auf den Vorsteuerabzug in derartigen Fällen entsteht. Die derzeitigen 

Vorgaben im UStG bilden die maßgeblichen Regelungen des Unionsrechts jedenfalls nicht zutref-

fend ab. Als mögliche Lösungsansätze hierfür skizziert der BFH eine richtlinienkonforme Ausle-

gung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG oder eine mögliche Anpassung des Umsatzsteuergeset-

zes. Ungeachtet, welcher Weg für eine richtlinienkonforme Ausgestaltung gewählt werden sollte, 

zeigt sich, dass eine auf Seiten des Leistenden einschlägige Ist-Versteuerung für den Leistungs-

empfänger erkennbar sein muss. Die in Art. 226 Nr. 7a MwStSystRL hierfür vorgesehene Hinweis-

pflicht in der Rechnung sollte dann auch in § 14 Abs. 4 UStG Eingang finden. 

 

FG Rheinland-Pfalz: Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grundsteuerwertfeststellung 

im sog. Bundesmodell 

Der 4. Senat des FG Rheinland-Pfalz hat am 23.11.2023 in zwei Verfahren des einstweiligen Recht-

schutzes (4 V 1295/23 und 4 V 1429/23) zu den Bewertungsregeln des neuen Grundsteuer- und 

Bewertungsrechts entschieden, dass die Vollziehung der dort angegriffenen Grundsteuerwertbe-

scheide wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit auszusetzen ist. 
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Nach den Regelungen des Bewertungsgesetzes im sog. Bundesmodell der Grundsteuer, das in 

Rheinland-Pfalz und zehn weiteren Bundesländern Anwendung findet, wird die Bemessungs-

grundlage für die Grundsteuer, die ab dem 01.01.2025 von den Gemeinden erhoben werden 

wird, ganz wesentlich durch die Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022 vorbe-

stimmt. Diese Feststellung erfolgt durch eigenständige, sog. Grundlagenbescheide des Finanz-

amts, sodass Einwände gegen die Höhe der Bemessungsgrundlage der künftig erhobenen Grund-

steuer insofern nur gegen diese Grundsteuerwertbescheide vorgebracht werden können. 

Das Finanzgericht setzte mit den beiden Eilbeschlüssen vom 23.11.2023 die Vollziehung des ge-

genüber den Antragstellern ergangenen jeweiligen Grundsteuerwertbescheids aus, weil nach 

summarischer Prüfung ernstliche Zweifel sowohl an der einfachrechtlichen Rechtmäßigkeit der 

einzelnen Bescheide als auch an der Verfassungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Bewertungsre-

geln bestünden. Hierdurch konnten Steuerpflichtige erstmals vor einem Finanzgericht mit ihren 

Einwänden gegen die Bewertung nach dem sog. Bundesmodell durchdringen. 

Die einfachrechtlichen Zweifel des Finanzgerichts betrafen vor allem Zweifel daran, dass die ent-

scheidend in die Bewertung eingeflossenen Bodenrichtwerte rechtmäßig zustande gekommen 

seien. Hierbei hat der Senat zum einen ernstliche Bedenken bezüglich der gesetzlich geforderten 

Unabhängigkeit der rheinland-pfälzischen Gutachterausschüsse geäußert, weil nach der rhein-

land-pfälzischen Gutachterausschussverordnung Einflussnahmemöglichkeiten nicht ausgeschlos-

sen werden könnten. Hinzu traten ernstliche Bedenken des Senats bezüglich der für die Ermitt-

lung der Bodenrichtwerte notwendigen Datengrundlage, weil in den zur Ableitung der Boden-

richtwerte geführten Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse in erheblichem Umfang Da-

tenlücken zu befürchten seien, die zu erheblichen Verzerrungen bei der Ermittlung der Boden-

richtwerte führen könnten. 

Zudem sah es das Finanzgericht aus Rechtsgründen als geboten an, dass Steuerpflichtige – im 

Einzelfall und unter bestimmten Bedingungen – die Möglichkeit haben müssten, einen unter dem 

typisierten Grundsteuerwert liegenden Wert ihres Grundstücks nachzuweisen. Dies leitet das Fi-

nanzgericht aus einer verfassungskonformen Auslegung des Bewertungsrechts ab, da anderen-

falls aufgrund der nahezu vollständig typisierten Besteuerung erhebliche Härten entstehen könn-

ten. Für einen derartigen Nachweis besteht nach der Auslegung des Finanzgerichts auch keine 

förmliche Verpflichtung, wonach dieser nur durch ein förmliches Sachverständigengutachten er-

bracht werden könnte. In diesem Zusammenhang erkannte das Finanzgericht für beide entschie-

denen Streitfälle, dass dort jeweils wegen der einzelfallbezogenen Besonderheiten ein niedrigerer 

Wert anzusetzen sein könnte. 

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Bewertungsregelungen hatte das Finanz-

gericht im Hinblick auf eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG, 

der für das Bewertungsrecht ein Gebot der realitäts- und relationsgerechten Grundstücksbewer-

tung begründe. So sei bereits nicht eindeutig, was der genaue Belastungsgrund der Grundsteuer 

sein solle und wie daher überprüft werden könne, ob die durch das Bewertungssystem erreichten 

Bewertungsergebnisse „relationsgerecht“ seien, also tatsächlich bestehende Wertunterschiede 

angemessen abbilden könnten. 

Zudem hatte das Finanzgericht ernstliche Zweifel daran, dass die Regelungen des Bewertungsge-

setzes überhaupt geeignet seien, eine realitäts- und relationsgerechte Grundstücksbewertung zu 

erreichen. So führe insbesondere die große Zahl gesetzlicher Typisierungen und Pauschalierungen 

und eine nahezu vollständige Vernachlässigung aller individuellen Umstände der konkret bewer-

teten Grundstücke zu der Einschätzung des Finanzgerichts, wonach es zu Wertverzerrungen für 
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den gesamten Kernbereich der Grundsteuerwertermittlung kommen könne. Die gewählte Rege-

lungstechnik bewirke eine gleichheitswidrige Nivellierung der Grundstücksbewertung mit syste-

matischen Unterbewertungen hochwertiger Immobilien und systematischen Überbewertungen 

für solche Immobilien, die sich in weniger begehrten Lagen bzw. in schlechterem baulichen Zu-

stand befinden oder deren Ausstattungsmerkmale weniger hochwertig sind. Die Regelungen 

führten zudem in erheblichem Umfang zu Wertverschiebungen, sodass insgesamt nicht mehr von 

einer gleichheitsgerechten Bewertung ausgegangen werden könne. 

Außerdem erkannte das Finanzgericht ein gleichheitswidriges Vollzugsdefizit bei der Ermittlung 

der Bodenrichtwerte, weil diese Werte häufig aus der Aufteilung von Gesamtkaufpreisen in einen 

Gebäude- und einen Bodenanteil ermittelt würden, ohne dass den Gutachterausschüssen effek-

tive Instrumente zur Sachverhaltsermittlung sowie zur Verifikation der Angaben von Grundstücks-

eigentümern zur Verfügung stünden. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht stärkte das FG Rheinland-Pfalz die gerichtlichen Rechtschutz-

möglichkeiten für Steuerpflichtige, indem es – entgegen der Auffassung des Finanzamts, das für 

den Rechtschutz bezüglich der Bodenrichtwerte die Verwaltungsgerichte als zuständig ansah – 

von einer umfassenden Eröffnung des Finanzrechtswegs ausgeht. Dies vermeidet für Steuerpflich-

tige eine zweifache Rechtsverfolgung in verschiedenen Gerichtszweigen. 

Die Entscheidungen des Finanzgerichts betreffen zwei Einzelfälle, über die zudem erst im einst-

weiligen Rechtsschutz entschieden wurde. Die Aussetzung der Vollziehung der ergangenen 

Grundsteuerwertbescheide hat zwar zur Folge, dass auch die Vollziehung der in den Streitfällen 

künftig auf den 01.01.2025 zu erlassenden Grundsteuerbescheide von Gesetzes wegen ausge-

setzt wird. Damit ist jedoch noch keine Aufhebung der angegriffenen Bescheide und erst Recht 

nicht eine abschließende Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der zugrundeliegenden 

Bewertungsregeln verbunden. Letzteres obliegt am Ende irgendwann allein dem BVerfG, dessen 

Entscheidung vorliegend im einstweiligen Rechtsschutz nicht eingeholt werden musste.  

Das Finanzgericht hat insbesondere wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfragen die 

Beschwerde zum BFH zugelassen. Es bleibt aber ein Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, 

bei dem eine Entscheidung des BVerfG nicht eingeholt werden wird. 
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Alle am 07.12.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 19/21 26.09.2023 
§ 17 EStG: Keine Anwendung des KapErhStG auf Genossen-

schaftsanteile 

X R 2/22 30.08.2023 
Erstattungszinsen als tarifbegünstigte Vergütung für mehrjäh-

rige Tätigkeiten 

XI R 41/20 12.07.2023 
Widerspruch gegen eine Gutschrift und Widerruf des Ver-

zichts auf die Steuerbefreiung nach Ausgliederung 

XI R 5/21 12.07.2023 

Widerruf der Gestattung der Ist-Besteuerung wegen Miss-

brauchs; Entstehung und Ausübung des Rechts auf Vorsteuer-

abzug 

XI R 14/22 12.07.2023 

Zum Vorsteuerabzug bei einem kraft Gesetzes erfolgenden 

Wechsel von der Durchschnittssatzbesteuerung zur Regelbe-

steuerung 

 

Alle am 07.12.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 16/22 26.10.2023 
Isolierte Anfechtung der Einspruchsentscheidung einer Famili-

enkasse 

XI B 41/23 

(AdV) 
18.10.2023 

Reichweite der Steuerbefreiung des § 4 Nr. 20 Buchst. a UStG 

im Falle des Betriebs eines Museums bei einem Denkmal 

IX R 15/22 10.10.2023 

Interner Versorgungsausgleich: Keine Besteuerung bei wirt-

schaftlicher Rückübertragung einer übertragenen Versor-

gungsanwartschaft 

I R 39/20 26.07.2023 

Wegzugsbesteuerung: Nichtberücksichtigung einer nach 

dem Wegzug eingetretenen Wertminderung der Anteile im 

Zuzugsstaat 
 

Alle bis zum 08.12.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV C 5 - S 

2334/19/10010 

:005 

07.12.2023 
Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbil-

ligten Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 2024 

III C 3 - S 

7532/19/10002 

:003 

06.12.2023 
Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland 

ansässigen Unternehmern 

III C 1 - S 

7068/19/10002 

:006 

04.12.2023 Umsatzsteuer: Verzeichnis der befreiten Goldmünzen 2024 

IV D 4 - S 

3104/19/10001 

:009 

01.12.2023 
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung für 

Stichtage ab 1.1.2024 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310234/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310235/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310236/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310237/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310238/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350202/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350199/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350199/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350200/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350201/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2023-12-07-lohnsteuerliche-behandlung-von-unentgeltlichen-oder-verbilligten-mahlzeiten-der-arbeitnehmer-ab-kalenderjahr-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2023-12-07-lohnsteuerliche-behandlung-von-unentgeltlichen-oder-verbilligten-mahlzeiten-der-arbeitnehmer-ab-kalenderjahr-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2023-12-07-lohnsteuerliche-behandlung-von-unentgeltlichen-oder-verbilligten-mahlzeiten-der-arbeitnehmer-ab-kalenderjahr-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-06-fragebogen-zur-umsatzsteuerlichen-erfassung-von-im-ausland-ansaessigen-unternehmern.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-06-fragebogen-zur-umsatzsteuerlichen-erfassung-von-im-ausland-ansaessigen-unternehmern.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-06-fragebogen-zur-umsatzsteuerlichen-erfassung-von-im-ausland-ansaessigen-unternehmern.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-04-verzeichnis-goldmuenzen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-04-verzeichnis-goldmuenzen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-12-04-verzeichnis-goldmuenzen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2023-12-01-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2023-12-01-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2023-12-01-bewertung-einer-lebenslaenglichen-nutzung-oder-leistung-stichtage-ab-1-1-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Diskussionsentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Verordnung zur digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung für Buch-
führungsdaten 


(Buchführungsdatenschnittstellenverordnung – DSFinVBV) 


A. Problem und Ziel 


Im Rahmen von Außenprüfungen und Kassen-Nachschauen besteht häufig das Problem, 
dass die Daten des Steuerpflichtigen aufwendig in ein lesbares und auswertbares Format 
zu konvertieren sind. Dadurch können sich Außenprüfungen und Kassen-Nachschauen 
verzögern und es werden der Steuerpflichtige und die Finanzverwaltung belastet. 


Durch die Vereinheitlichung standardisierter Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen 
sind Konvertierungen von Daten bei der Finanzverwaltung entbehrlich und stehen in einem 
auswertbaren Datenstandard unmittelbar zur Verfügung. Auch besteht für Steuerpflichtige 
kein Mindeststandard der Finanzverwaltung hinsichtlich des Umfangs der zu liefernden Da-
ten. 


§ 147b der Abgabenordnung (AO) enthält eine Ermächtigung des Bundesministeriums der 
Finanzen, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Inhalte einheitli-
cher digitaler Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen für den standardisierten Export 
von Daten zu konkretisieren. Von dieser vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeit soll 
mit der vorliegenden Rechtsverordnung für Buchführungsdaten Gebrauch gemacht wer-
den. 


B. Lösung 


Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen wurde mit der digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kas-
sensysteme (DSFinV-K) eine Vereinheitlichung der zu speichernden Daten für Kassen(sys-
teme) vorgenommen. Damit wurde einem Petitum der Wirtschaft Rechnung getragen. 


Die vorliegende Rechtsverordnung enthält nähere Bestimmungen zu den in § 147b AO ge-
regelten Bereichen für Buchführungsdaten. Es soll eine digitale Schnittstelle für Buchfüh-
rungsdaten geschaffen werden, damit die Konvertierung und Aufbereitung dieser Daten 
nicht mehr erforderlich ist. Gerade bei Buchführungsdaten können Konvertierungsprozesse 
aufgrund der Vielzahl der Datensätze sehr lange dauern. Insoweit bietet sich hier das 
größte Potential zur Verringerung des Konvertierungsaufwands an. Die dadurch erzielte 
Zeitersparnis für die Konvertierung und Datenaufbereitung, kann zur Beschleunigung der 
jeweiligen Außenprüfung bzw. Kassen-Nachschau genutzt werden. Dies dient sowohl den 
Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung. 


Darüber hinaus erhalten Steuerpflichtige Rechtssicherheit hinsichtlich des inhaltlichen Min-
destumfangs an bereitzustellenden Daten und deren Format. Dadurch können die Mindest-
daten zeitnah zum Beginn einer Prüfung geliefert werden, was zusätzlich die Außenprüfung 
beschleunigen wird. 
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C. Alternativen 


Keine. Eine Nichtumsetzung würde dazu führen, dass weiterhin im Einzelfall umfangreiche 
Konvertierungen und Aufbereitungen der Daten notwendig sind. Darüber hinaus erhalten 
Steuerpflichtige Rechtssicherheit hinsichtlich des Mindestbestandes an Daten und deren 
Format. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Die Ermächtigungsnorm des § 147b AO ist durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Mo-
dernisierung des Steuerverfahrensrechts vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) einge-
führt worden. Der Erfüllungsaufwand für die Ermächtigungsnorm des § 147b AO ist nicht in 
diesem Gesetz berücksichtigt worden; der Erfüllungsaufwand wird deshalb im Rahmen die-
ser Rechtsverordnung dargestellt. 


Durch die Implementierung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in 
Höhe von […]. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Daten und das Format sich schon an die 
bestehenden Bundeskonventionen zu den Standardtabellen im Bereich der Finanzbuchhal-
tung, die Herstellern von Buchführungssoftware bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden, 
halten.  


Hingegen wird die Wirtschaft dadurch entlastet, dass zukünftig Außenprüfungen und Kas-
sen-Nachschauen schneller durchgeführt werden können, da die Daten der Steuerpflichti-
gen nicht mehr aufwendig durch die Finanzverwaltung in einen auswertbaren Datenstan-
dard konvertiert werden müssen. Auch wird die Kommunikation zwischen Steuerpflichtigen 
und Verwaltung erleichtert, da klar beschrieben wird, welche Daten die Finanzverwaltung 
mindestens verlangen kann. 


Dadurch entsteht eine laufende Entlastung der Wirtschaft von […] jährlich. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Es entstehen keine Kosten aufgrund von Informationspflichten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für Bund und Länder entsteht kein Umstellungsaufwand, da die in § 2 der Buchführungs-
datenschnittstellenverordnung (DSFinVBV) geforderten Daten der schon vorhandenen 
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Bundeskonventionen zu den Standardtabellen im Bereich der Finanzbuchhaltung entspre-
chen. 


F. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 







 - 4 - Bearbeitungsstand: 01.12.2023  07:37 


 


Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Verordnung zur digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung für 
Buchführungsdaten*) 


(Buchführungsdatenschnittstellenverordnung – DSFinVBV) 


Vom ... 


Auf Grund des § 147b der Abgabenordnung, der durch Artikel 3 Nummer 12 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) eingefügt worden ist, verordnet das Bun-
desministerium der Finanzen: 


Inhaltsübersicht 


T e i l  1  


D i g i t a l e  S c h n i t t s t e l l e  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  


§ 1 Anwendungsbereich 


§ 2 Allgemeine Grundsätze 


A b s c h n i t t  2  


B e s c h r e i b u n g  d e s  a l l g e m e i n e n  D a t e n s t a n d a r d s  


§ 3 Datenstandard allgemeine Buchführungsdaten 


§ 4 Datenstandard Überleitung E-Bilanz 


§ 5 Datensatzbeschreibung digitale Belege 


§ 6 Datenstandard Anlagevermögen 


A b s c h n i t t  3  


T e c h n i s c h e  G r u n d s ä t z e  


§ 7 Technische Datensatzbeschreibung 


§ 8 Stammdaten 


T e i l  2  


I n k r a f t t r e t e n  u n d  A n w e n d u n g s r e g e l u n g  


§ 9 Inkrafttreten, Anwendungsregelung 


                                                
*) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 


9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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T e i l  1  


D i g i t a l e  S c h n i t t s t e l l e  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e  


§ 1 


Anwendungsbereich 


(1) Datenverarbeitungssysteme, die Unterlagen nach § 147 Absatz 1 der Abgaben-
ordnung erfassen, speichern oder verarbeiten, müssen eine digitale Schnittstelle nach die-
sem Teil 1 für den standardisierten Datenexport im Sinne des § 147 Absatz 6 der Abgaben-
ordnung vorweisen. Dies gilt nur soweit die Datenverarbeitungssysteme Daten, die in die-
sem Teil 1 definiert sind, erfassen, speichern oder verarbeiten. Die standardisierte Schnitt-
stelle stellt eine einheitliche Strukturierung und Bezeichnung der Daten in Datenschema 
und Datenfelderbeschreibung sicher. Dies gilt unabhängig vom Programm des Herstellers. 


(2) Die digitale Schnittstelle besteht mindestens aus den in diesem Teil 1 beschriebe-
nen Daten. 


§ 2 


Allgemeine Grundsätze  


(1) Die gelieferten Daten müssen mindestens folgende Datensätze enthalten: 


1. alle Buchungszeilen der laufenden Geschäftsvorfälle, 


2. die Eröffnungsbilanzwerte aller Bilanz- und Personenkonten,  


3. alle umsatzsteuerlichen Aufzeichnungen nach § 22 des Umsatzsteuergesetzes in Ver-
bindung mit § 63 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung und § 17d der Umsatz-
steuer-Durchführungsverordnung, 


4. alle Abschlussbuchungen, 


5. die Überleitungsrechnung nach § 60 Absatz 2 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung, sowie 


6. die Überleitung zu den E-Bilanz-Taxonomiepositionen (inklusive außerbilanzieller Zu- 
und Abrechnungen). 


(2) Aus der Aufsummierung der gelieferten Buchungszeilen muss sich unmittelbar die 
Zusammensetzung aller Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ablei-
ten lassen. Aus den übermittelten Daten müssen sich die Werte der Umsatzsteuer-Voran-
meldungen und Umsatzsteuererklärungen ableiten lassen. Zu diesem Zweck sind alle 
Buchführungsdaten des Hauptbuchs und der Personenkonten in einem Journal zusammen-
zufassen. Dies betrifft Buchungen im Betrieb, Saldenübernahmen bei den Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe sowie die Zuordnung zu den übermittelten E-Bilanz-
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Taxonomiepositionen auch dann, wenn sie mittels unterschiedlicher Datenverarbeitungs-
systeme erzeugt wurden. 


(3) Wird während eines Wirtschaftsjahres, das Datenverarbeitungssystem gewechselt 
und ist keine vollständige Übernahme der Daten in das neue System möglich, so kann der 
Steuerpflichtige abweichend von Absatz 2 die Daten für jedes System getrennt übermitteln. 
In diesen Fällen müssen Buchungszeilen, die Saldenvortragsbuchungen enthalten, eindeu-
tig gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist eine Mappingtabelle, aus der eine Zuordnung der 
jeweiligen Konten der Systeme zueinander ersichtlich wird, mitzuliefern. Dabei ist es zuläs-
sig, mehrere Konten des ersten Systems in einem Konto des zweiten Systems zusammen-
zufassen, aber es ist nicht zulässig, ein Konto des ersten Systems auf mehrere Konten des 
zweiten Systems aufzuteilen. 


A b s c h n i t t  2  


B e s c h r e i b u n g  d e s  a l l g e m e i n e n  D a t e n s t a n d a r d s  


§ 3 


Datenstandard allgemeine Buchführungsdaten 


(1) Der Dateiname für die allgemeinen Buchführungsdaten lautet „Journal“. Die Datei 
für die allgemeinen Buchführungsdaten hat mindestens folgende Felder zu enthalten: 


Lfd. Nr. Feldname Typ Länge Dezimalstellen 


1 KONTO_NR Zeichen variabel   


2 KONTO_BEZ Zeichen variabel   


3 KTO_TYP Zeichen variabel  


4 KTO_ART Zeichen variabel  


5 KTO_UART Zeichen variabel  


6 BELEG_DAT Datum    


7 BELEG_NR_EXT Zeichen variabel   


8 BELEG_NR_INT Zeichen variabel  


9 UST_SCHL Zeichen variabel   


10 GKTO_NR Zeichen variabel   


11 GKTO_BEZ Zeichen variabel   


12 BU_TEXT Zeichen variabel   


13 SOLL Numerisch   2 


14 HABEN Numerisch   2 


15 SALDO_S_H Numerisch   2 


16 BET_NR Zeichen variabel  


17 GESER_NAME Zeichen variabel  


18 UST_SATZ Numerisch   2 


19 UST Numerisch   2 


20 VOST Numerisch   2 


21 UST_KTO Zeichen variabel  
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22 VOST_KTO Zeichen variabel  


23 VA_UST_BMG Zeichen 5  


24 VA_UST Zeichen 5  


25 VA_VOST Zeichen 5  


26 UST_ID Zeichen variabel  


27 JOURNAL_NR Zeichen variabel   


28 WJ_ENDE Zeichen 9 0 


29 VAZ Zeichen 6 0 


30 BU_DAT Datum   


31 FESTSCHR_DAT Datum   


32 EB_SCHL Zeichen 1  


33 ERF_DAT Datum   


34 MRN Zeichen variabel  


35 BELEGVERZEICHNIS Zeichen variabel  


36 BELEGVERLINKUNG Zeichen variabel  


37 BETRAG_FW Numerisch variabel 2 


38 FW Zeichen   


39 KURS_FW Numerisch  5 


40 MENGE_ST Numerisch   2 


41 MENGE_KG Numerisch   3 


42 STORNO Zeichen 1  


43 HERKUNFT Zeichen variabel  


44 HERKUNFT_SCHLUES-
SEL 


Zeichen variabel  


45 AUSGLEICHS_NR Zeichen variabel  


46 D_NAME_1 Zeichen variabel  


47 D_NAME_2 Zeichen variabel  


48 D_STRASSE Zeichen variabel  


49 D_PLZ Zeichen variabel  


50 D_ORT Zeichen variabel  


51 D_LAND Zeichen variabel  


52 D_STNR Zeichen variabel  


53 D_VERBUND Zeichen variabel  


54 D_UST_ID Zeichen variabel  


55 K_NAME_1 Zeichen variabel  


56 K_NAME_2 Zeichen variabel  


57 K_STRASSE Zeichen variabel  


58 K_PLZ Zeichen variabel  


58 K_ORT Zeichen variabel  


60 K_LAND Zeichen variabel  


61 K_STNR Zeichen variabel  


62 K_VERBUND Zeichen variabel  


63 K_UST_ID Zeichen variabel  
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64 KOSTENZUORDNUNG Zeichen variabel  


(2) Das Feld „KONTO_NR“ enthält die Nummer eines Sach- oder Personenkontos, 
einschließlich etwaiger führender Nullen oder Präfixen. 


(3) Das Feld „KONTO_BEZ“ enthält die vollständige Bezeichnung eines Sach- oder 
Personenkontos. 


(4) Das Feld „KTO_TYP“ beschreibt den Typ des Kontos mit einem der folgenden 
Werte: 


1. Bei Bilanzpositionen „1BIL“, 


2. Bei Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung „2GUV“, 


3. Bei Kreditorenkonten „3KRE“, 


4. Bei Debitorenkonten „4DEB“, 


5. Bei Konten, die ausschließlich den steuerlichen Gewinn oder außerbilanzielle Zurech-
nungen oder Abrechnungen betreffen, „5STG“ oder  


6. Bei sonstigen Konten, die nicht einem der vorgenannten Kontotypen zugeordnet wer-
den können, „6SON“. 


(5) Das Feld „KTO_ART“ definiert die Kontenart für die Gliederungsebene der Ge-
winn- und Verlustrechnung oder Bilanz mit einem der folgenden Werte: 


1. Bei Konten, die auf der Aktivseite der Bilanz stehen, „1_AKTIVA“, 


2. Bei Konten, die Teil des Kapitals bilden, „2_KAPITAL“, 


3. Bei Konten, die auf der Passivseite stehen, „3_PASSIVA“, 


4. Bei Konten, auf denen Erlöse gebucht werden, „4_ERLOESE“, 


5. Bei Konten, auf denen Aufwand gebucht wird, „5_AUFWAND“, 


6. Bei sonstigen Konten, die nicht einem der vorgenannten Kontotypen zugeordnet wer-
den können, „6_SONSTIGES“. 


(6) Das Feld „KTO_UART“ enthält eine Beschreibung der Unterart des Kontos zur 
Spezifizierung. 


(7) Das Feld „BELEG_DAT“ muss das Datum des Original- oder Fremdbelegs enthal-
ten. 


(8) Das Feld „BELEG_NR_EXT“ muss die Belegnummer des Original- oder Fremdbe-
legs enthalten. 


(9) Das Feld „BELEG_NR_INT“ enthält das Merkmal einer geordneten Ablage. 


(10) Das Feld „UST_SCHL“ enthält den Umsatzsteuerschlüssel, so wie er vom Pro-
gramm vorgegeben wird. 


(11) Das Feld „GKTO_NR“ enthält die Nummer eines Sach- oder Personenkontos, das 
in der jeweiligen Buchung als Gegenkonto genutzt wurde, einschließlich etwaiger führender 
Nullen oder Präfixen. 
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(12) Das Feld „GKTO_BEZ“ enthält die Bezeichnung eines Sach- oder Personenkon-
tos, das in der jeweiligen Buchung als Gegenkonto genutzt wurde. 


(13) Das Feld „BU_TEXT“ enthält den Buchungstext der jeweiligen Buchung. 


(14) Das Feld „SOLL“ enthält den Soll-Betrag der Buchung.  


(15) Das Feld „HABEN“ enthält den Haben-Betrag der Buchung. 


(16) Das Feld „SALDO_S_H“ ist die Differenz aus Soll- und Haben-Betrag.  


(17) Das Feld „BET_NR“ enthält die Nummer des Gesellschafters, die auch für die Ka-
pitalkontenentwicklung bei der Übermittlung der E-Bilanz verwendet wird.  


(18) Das Feld „GESER_NAME“ enthält den vollständigen Namen des Gesellschafters.  


(19) Das Feld „UST_SATZ“ enthält den Umsatzsteuersatz der jeweiligen Buchung. Ein 
Wert darf nur der umsatzsteuerauslösenden Buchungsposition beigestellt werden.  


(20) Das Feld „UST“ enthält den tatsächlich entstandenen Umsatzsteuerbetrag. Ein 
Wert darf nur der umsatzsteuerauslösenden Buchungsposition beigestellt werden.  


(21) Das Feld „VOST“ enthält den tatsächlich entstandenen Vorsteuerbetrag. Ein Wert 
darf nur der umsatzsteuerauslösenden Buchungsposition beigestellt werden.  


(22) Das Feld „UST_KTO“ enthält die Kontonummer des Umsatzsteuerkontos aus der 
jeweiligen Buchung, auf dem die Umsatzsteuer der jeweiligen Buchung gebucht wurde. Ein 
Wert darf nur der umsatzsteuerauslösenden Buchungsposition beigestellt werden.  


(23) Das Feld „VOST_KTO“ enthält die Kontonummer des Vorsteuerkontos aus der je-
weiligen Buchung, auf dem die Vorsteuer der jeweiligen Buchung gebucht wurde. Ein Wert 
darf nur der umsatzsteuerauslösenden Buchungsposition beigestellt werden.  


(24) Das Feld „VA_UST_BMG“ enthält die Kennziffer der für das Kalenderjahr gültigen 
Umsatzsteuer-Voranmeldungsvordrucke. Ein Wert darf nur der umsatzsteuerauslösenden 
Buchungsposition beigestellt werden.  


(25) Das Feld „VA_UST“ enthält die Kennziffer der für das Kalenderjahr gültigen Um-
satzsteuer-Voranmeldungsvordrucke. Ein Wert darf nur der umsatzsteuerauslösenden Bu-
chungsposition beigestellt werden.  


(26) Das Feld „VA_VOST“ enthält die Kennziffer der für das Kalenderjahr gültigen Um-
satzsteuer-Voranmeldungsvordrucke. Ein Wert darf nur der umsatzsteuerauslösenden Bu-
chungsposition beigestellt werden.  


(27) Das Feld „UST_ID“ enthält die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Sinne des 
Artikels 214 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 S. 1, ber. ABl. 2007 L 335 S. 60 und ABl. 
2017 L 336 S. 60), die für diesen Geschäftsvorfall verwendet wurde. 


(28) Das Feld „JOURNAL_NR“ enthält die eindeutige Identifikationsnummer des Ge-
schäftsvorfalls pro Wirtschaftsjahr.  


(29) Das Feld „WJ_ENDE“ enthält das Datum, an dem das Wirtschaftsjahr endet. Es 
ist im Format JJJJ_MMDD anzugeben, wobei JJJJ für das Jahr, MM für den Monat und DD 
für den Tag steht. 
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(30) Das Feld „VAZ“ enthält den Voranmeldungszeitraum im Format JJJJMM, wobei 
JJJJ für das Jahr und MM für den Monat, in dem der Voranmeldungszeitraum endet, steht. 


(31) Das Feld „BU_DAT“ enthält das Datum, an dem der Geschäftsvorfall sich ertrag-
steuerlich auswirkt.  


(32) Das Feld „FESTSCHR_DAT“ enthält das Datum, ab dem die Buchung unverän-
derbar ist. 


(33) Das Feld „EB_SCHL“ enthält den Schlüssel „1“, wenn es sich um eine Eröffnungs-
bilanzbuchung handelt. 


(34) Das Feld „ERF_DAT“ enthält das Datum, an dem die jeweilige Buchung erfasst 
bzw. eingegeben wurde. 


(35) Das Feld „MRN“ enthält die für Ausfuhrlieferungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 7 
der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung aufgezeichnete Master Reference Number. 


(36) Das Feld „BELEGVERZEICHNIS“ enthält einen relativen Verweis auf den Ordner 
der Beleg-Dateien bezüglich der Beschreibungsstandard-Datei (index.xml-Datei) oder ei-
nen absoluten Pfad, sofern die Dateien auf einem gesonderten Datenträger ausgegeben 
werden. 


(37) Das Feld „BELEGVERLINKUNG“ enthält den Namen der Beleg-Datei. 


(38) Das Feld „BETRAG_FW“ enthält den Betrag in Fremdwährung. 


(39) Das Feld „FW“ enthält das Kennzeichen der Fremdwährung entsprechend der Vor-
gaben der ISO 4217. 


(40) Das Feld „KURS_FW“ enthält den angewendeten Umrechnungskurs mit dem die 
Umrechnung auf Euro erfolgt ist. 


(41) Das Feld „MENGE_ST“ enthält die Menge in Stückzahl. Das Feld ist insbesondere 
bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu füllen.  


(42) Das Feld „MENGE_KG“ enthält die Menge in Kilogramm. Das Feld ist insbeson-
dere bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu füllen. 


(43) Das Feld „STORNO“ enthält den Wert des Feldes „JOURNAL_NR“ der stornierten 
Buchung.  


(44) Das Feld „HERKUNFT“ enthält einen Verweis auf das Vor- oder Nebensystem in 
dem die Grundaufzeichnung erfolgt ist. Dies gilt entsprechend für (Salden-)Übernahmen 
aus anderen Datenverarbeitungssystemen.  


(45) Das Feld „HERKUNFT_SCHLUESSEL“ enthält ein eindeutiges Ordnungskriterium 
des Vor- oder Nebensystems für die Buchung. 


(46) Das Feld „AUSGLEICHS_NR“ enthält ein eindeutiges Kriterium zur Nach-
vollziehbarkeit der Ein- und Ausbuchungen auf Sammel-, Verrechnungs-, Transit- oder In-
terimskonten. Wird ein Geschäftsvorfall als Buchungskette über mehrere Konten gebucht, 
erhält er auf jedem Konto eine eigene AUSGLEICHS_NR.  


(47) Das Feld „D_NAME_1“ enthält bei natürlichen Personen den Nachnamen oder bei 
Personengesellschaften oder juristischen Personen die Bezeichnung einschließlich des 
Rechtsformzusatzes des jeweiligen Debitors. 
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(48) Das Feld „D_NAME_2“ enthält bei natürlichen Personen den Vornamen des jewei-
ligen Debitors. Bei Personengesellschaften oder juristischen Personen kann dieses Feld 
für die Fortsetzung der Bezeichnung genutzt werden. Sollten im Original mehrere Spalten 
geführt werden, so sind diese hier getrennt durch ein Leerzeichen zusammenzufassen. 


(49) Das Feld „D_STRASSE“ enthält die Anschrift einschließlich Hausnummer des je-
weiligen Debitors. 


(50) Das Feld "D_PLZ" enthält die Postleitzahl des jeweiligen Debitors. 


(51) Das Feld „D_ORT“ enthält den Wohnort bzw. Sitz des jeweiligen Debitors. 


(52) Das Feld „D_LAND" enthält den Staat des Wohnortes bzw. Sitzes des jeweiligen 
Debitors. Die Angabe hat im ISO-3166-1 als ALPHA-3 zu erfolgen. 


(53) Das Feld „D_STNR“ enthält die inländische oder ausländische Steuernummer des 
jeweiligen Debitors. Alternativ kann eine vorhandene Wirtschafts-Identifikationsnummer er-
fasst werden. 


(54) Das Feld „D_VERBUND“ enthält die Information „1“, wenn es sich bei dem Perso-
nenkonto um einen Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder um verbun-
dene Unternehmen im Wirtschaftsjahr handelt. 


(55) Das Feld „D_UST_ID“ enthält die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Sinne 
des Artikels 214 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 S. 1, ber. ABl. 2007 L 335 S. 60 und ABl. 
2017 L 336 S. 60) die für diesen Geschäftsvorfall verwendet wurde.  


(56) Das Feld „K_NAME_1“ enthält bei natürlichen Personen den Nachnamen oder bei 
Personengesellschaften oder juristischen Personen die Bezeichnung einschließlich des 
Rechtsformzusatzes des jeweiligen Kreditors. 


(57) Das Feld „K_NAME_2“ enthält bei natürlichen Personen den Vornamen des jewei-
ligen Kreditors. Bei Personengesellschaften oder juristischen Personen kann dieses Feld 
für die Fortsetzung der Bezeichnung genutzt werden. Sollten im Original mehrere Spalten 
geführt werden, so sind diese hier getrennt durch ein Leerzeichen zusammenzufassen. 


(58) Das Feld „K_STRASSE“ enthält die Anschrift einschließlich Hausnummer des je-
weiligen Kreditors. 


(59) Das Feld "K_PLZ" enthält die Postleitzahl des jeweiligen Kreditors. 


(60) Das Feld „K_ORT“ enthält den Wohnort bzw. Sitz des jeweiligen Kreditors. 


(61) Das Feld „K_LAND" enthält den Staat des Wohnortes bzw. Sitzes des jeweiligen 
Kreditors. Die Angabe hat im ISO-3166-1 als ALPHA-3 zu erfolgen. 


(62) Das Feld „K_STNR“ enthält die inländische oder ausländische Steuernummer des 
jeweiligen Kreditors. Alternativ kann eine vorhandene Wirtschafts-Identifikationsnummer er-
fasst werden. 


(63) Das Feld „K_VERBUND“ enthält die Information „1“, wenn es sich bei dem Perso-
nenkonto um eine nahestehende Person im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder um 
verbundene Unternehmen im Wirtschaftsjahr handelt. 


(64) Das Feld „K_UST_ID“ enthält die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Sinne 
des Artikels 214 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das 
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gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 S. 1, ber. ABl. 2007 L 335 S. 60 und ABl. 
2017 L 336 S. 60) des an der Buchung beteiligten Personenkontos auf allen Posten der 
Buchung. 


(65) Die Felder in den Absätzen 47 bis 54 sowie 56 bis 63 sind mit den Daten, die zum 
Zeitpunkt der Erfassung der jeweiligen Buchung gegolten haben, zu befüllen. 


(66) Das Feld „KOSTENZUORDNUNG“ enthält eine oder mehrere vom Steuerpflichti-
gen genutzte Kostenzuordnungen, zum Beispiel Kostenstellen, Kostenarten, Kostenträger, 
Projektnummern, Auftragsnummern, Filialnummern oder Werke. Verschiedene Kostenzu-
ordnungen sind in getrennten Feldern auszugeben. Sofern Feldbezeichnungen mehrfach 
genutzt werden, sind diese durchzunummerieren. 


§ 4 


Datenstandard Überleitung E-Bilanz 


(1) Für diesen Datenstandard sind nur die Berichtsteile Bilanz, GuV und steuerliche 
Gewinnermittlung zu verwenden. Der Berichtsteil steuerliche Gewinnermittlung ist nur bei 
Einzelunternehmern und Personengesellschaften zu verwenden. Der Dateiname für die 
Datei lautet „E-Bilanz“. Die Datei für die E-Bilanz-Daten hat mindestens folgende Felder zu 
enthalten: 


Lfd. Nr. Feldname Typ Länge Dezimalstellen 


1 KONTO_NR Zeichen variabel   


2 KONTO_BEZ Zeichen variabel   


3 E_BIL_TAX Zeichen variabel  


4 E_BIL_BILSTAN Zeichen variabel  


5 TAX_POS Zeichen variabel  


6 TAX_POS_BEZ Zeichen variabel   


7 TAX_POS_BETRAG Numerisch  2 


8 TAX_UEBERL Numerisch  2 


9 TAX_UEBERL_VORJ Numerisch  2 


10 WJ_ENDE Zeichen variabel  


(2) Hinsichtlich des Feldes „KONTO_NR“ gilt § 3 Absatz 2, hinsichtlich des Feldes 
„KONTO_BEZ“ gilt § 3 Absatz 3 und hinsichtlich des Feldes „WJ_ENDE“ gilt § 3 Absatz 29 
entsprechend. 


(3) Das Feld „E_BIL_TAX“ enthält die Taxonomie-Art und die genutzte Taxonomie-
version. 


(4) In dem Feld „E_BIL_BILSTAN“ ist der genutzte Bilanzierungsstandard entspre-
chend der Vorgaben der jeweiligen Taxonomieversion der Finanzverwaltung aufzunehmen.  


(5) Das Feld „TAX_POS“ enthält die genutzte Taxonomieposition des jeweiligen Kon-
tos. 


(6) Das Feld „TAX_POS_BEZ“ enthält die deutsche Bezeichnung der Taxonomiepo-
sition. 


(7) Das Feld „TAX_POS_BETRAG“ enthält den Saldo des Kontos, der dem Feld 
„TAX_POS“ zugeordnet wurde. 
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(8) Das Feld „TAX_UEBERL“ enthält Korrekturen zur Anpassung des handelsrechtli-
chen Wertes an den steuerlichen Wert des jeweiligen Geschäftsjahres. 


(9) Das Feld „TAXUEBERL_VORJ“ enthält die Summe aller Korrekturen der vorange-
gangenen Wirtschaftsjahre zur Anpassung des handelsrechtlichen Wertes an den steuerli-
chen Wert. 


§ 5 


Datensatzbeschreibung digitale Belege 


(1) Diese Datensatzbeschreibung ist nur zu erstellen, wenn tatsächlich eine Verknüp-
fung zwischen Buchungssätzen und digitalen Belegen hergestellt wird. Der Dateiname für 
die Datei lautet „Belege“. Die Datei für die Darstellung der digitalen Belege hat folgende 
Felder zu enthalten: 


Lfd. Nr. Feldname Typ Länge Dezimalstellen 


1 KONTO_NR Zeichen variabel  


2 KONTO_BEZ Zeichen variabel  


3 BELEG_DAT Datum 8  


4 BELEG_NR_EXT Zeichen variabel  


 BELEG_NR_INT Zeichen variabel  


5 UST_SCHL Zeichen variabel  


6 GKTO_NR Zeichen variabel  


7 GKTO_BEZ Zeichen variabel  


8 BU_TEXT Zeichen variabel  


9 WJ_ENDE Numerisch   0 


10 JOURNAL_NR Zeichen variabel  


11 ABLAGE_HIERARCHIE Zeichen variabel  


12 SCHLAGWORTE Zeichen variabel  


13 BELEGVERZEICHNIS Zeichen variabel  


14 BELEGVERLINKUNG Zeichen variabel  


16 ERF_DAT_BEL Datum 8  


(2) Hinsichtlich der Felder „KONTO_NR“, „KONTO_BEZ“, „BELEG_DAT“, „BE-
LEG_NR_EXT“, BLEG_NR_INT“, „UST_SCHL“, „GKTO_NR“, „GKTO_BEZ“, „BU_TEXT“, 
„JOURNAL_NR“, „WJ_ENDE“, „BELEGVERZEICHNIS“ und „BELEGVERLINKUNG“ gilt 
§ 3 Absätze 2, 3, 7 bis 13, 28, 29, 36 sowie 37 entsprechend.  


(3) Das Feld „ABLAGE_HIERARCHIE“ enthält Ordnungskriterien zur Ablage des Be-
legs. 


(4) Das Feld „SCHLAGWORTE“ enthält Schlagworte aus den Metadaten des Belegs.  


(5) Das Feld „ERF_DAT_BEL“ enthält das Datum, an dem der Beleg digital erfasst 
wurde.  
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§ 6 


Datenstandard Anlagevermögen 


(1) Der Dateiname für die Datei mit dem Anlagevermögen lautet „Anlagevermoegen“. 
Die Datei für die Darstellung des Anlagevermögens hat folgende Felder zu enthalten: 


Lfd. Nr. Feldname Typ Länge Dezimalstellen 


1 TAX_POS Zeichen variabel  


2 TAX_POS_BEZ Zeichen variabel  


3 KONTO_NR Zeichen variabel   


4 KONTO_BEZ Zeichen variabel   


5 ANL_NR Zeichen variabel  


6 ANL_BEZ Zeichen variabel  


7 AHK_DAT Datum 8  


8 AFA_BEG_DAT Datum 8   


9 AHK_BEG Numerisch - 2 


10 AHK_ZUG Numerisch - 2 


11 AHK_UMB Numerisch - 2 


12 AHK_MIND    


13 AHK_ABG Numerisch - 2 


14 AHK_END Numerisch - 2 


15 ABG_DAT Datum 8 - 


16 ND_J Numerisch - 0 


17 ND_M Numerisch - 0 


18 AFA_ART Zeichen variabel  


19 AFA_SATZ Numerisch - 2 


20 BW_BEG Numerisch - 2 


21 BW_ZU Numerisch - 2 


22 BW_UMB Numerisch -l 2 


23 BW_MIND Numerisch -l 2 


24 BW_MIND Zeichen variabel  


25 BW_ABG Numerisch - 2 


26 AFA_N Numerisch - 2 


27 AFA_A Numerisch - 2 


28 AFA_SO Numerisch - 2 


29 BW_END Numerisch - 2 


30 WJ_ENDE Nummerisch  0 


(2) Hinsichtlich des Feldes „TAX_POS“ gilt § 4 Absatz 5, hinsichtlich des Feldes 
„TAX_POS_BEZ“ gilt § 4 Absatz 6, hinsichtlich des Feldes „KONTO_NR“ gilt § 3 Absatz 2 
und hinsichtlich des Feldes „KONTO_BEZ“ gilt § 3 Absatz 3 entsprechend. 


(3) Das Feld „ANL_NR“ enthält die Anlagen- bzw. Inventarnummer des jeweiligen 
Wirtschaftsguts. 


(4) Das Feld „ANL_BEZ“ enthält die Bezeichnung des jeweiligen Wirtschaftsguts. 
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(5) Das Feld „AHK_DAT“ enthält das Datum der Anschaffung oder Herstellung des 
jeweiligen Wirtschaftsguts. 


(6) Das Feld „AFA_BEG_DAT“ enthält das Datum des Beginns der Abschreibung des 
jeweiligen Wirtschaftsguts. 


(7) Das Feld „AHK_BEG“ enthält die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des jeweiligen Wirtschaftsguts zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 


(8) Das Feld „AHK_ZUG“ enthält eventuelle Zugänge zu den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des jeweiligen Wirtschaftsguts. Hier ist ein kumulierter Wert aus dem lau-
fenden Wirtschaftsjahr sowie früherer Wirtschaftsjahre zu erfassen. 


(9) Das Feld „AHK_UMB“ enthält den Wert von Umbuchungen von Anschaffungs- o-
der Herstellungskosten im Zusammenhang mit dem jeweiligen Wirtschaftsgut. Hier ist ein 
kumulierter Wert aus dem laufenden Wirtschaftsjahr sowie früherer Wirtschaftsjahre zu er-
fassen. 


(10) Das Feld „AHK_MIND“ enthält Minderungen von Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bei dem jeweiligen Wirtschaftsgut. Hier ist ein kumulierter Wert aus dem laufenden 
Wirtschaftsjahr sowie früherer Wirtschaftsjahre zu erfassen. Hierunter fallen insbesondere 
Minderungen von Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne der § 6b, § 7g Absatz 
2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes oder R 6.6 der Einkommensteuer-Richtlinie 2012. 


(11) Das Feld „AHK_ABG“ enthält den Wert eines Abgangs zu Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bei dem jeweiligen Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr.  


(12) Das Feld „AHK_END“ enthält die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten am Ende des Wirtschaftsjahres. 


(13) Das Feld „ABG_DAT“ enthält das Datum, an dem das Wirtschaftsgut das Betriebs-
vermögen verlässt. 


(14) Das Feld „ND_J“ enthält die Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts in Jahren. Der 
Wert ist auf volle Jahre abzurunden. 


(15) Das Feld „ND_M“ enthält die Gesamtnutzungsdauer des Wirtschaftsguts in Mona-
ten.  


(16) Das Feld „AFA_ART“ enthält die Beschreibung der AfA-Methode des Wirtschafts-
jahres ohne Sonderabschreibungen und außergewöhnliche Abschreibungen. Hierbei ist 
eine der folgenden Begriffe zu verwenden: 


1. Lin 


2. Deg 


3. GWG 


4. AfS 


5. Nul 


6. Son 


Teilwertabschreibungen oder außergewöhnliche Abschreibungen sind über das Feld 
„AFA_A“ abzubilden. Sonderabschreibungen sind über das Feld „AFA_SO“ abzubilden. 
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(17) Das Feld „AFA_SATZ“ enthält den AfA-Satz in Prozent. 


(18) Das Feld „BW_BEG“ enthält den Buchwert zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 


(19) Das Feld „BW_ZU“ enthält Zugänge oder Zuschreibungen zum Buchwert im Wirt-
schaftsjahr. 


(20) Das Feld „BW_UMB“ enthält Umbuchungen zum Buchwert im Wirtschaftsjahr. 


(21) Das Feld „BW_MIND“ enthält Minderungen des Buchwerts bei dem jeweiligen 
Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr. Hierunter fallen insbesondere Minderungen des Buch-
werts im Sinne der § 6b, § 7g Absatz 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes oder R 6.6 
der Einkommensteuer-Richtlinie 2012. 


(22) Das Feld „BW_MIND_ART“ enthält den Grund für die Buchwertminderung. Hierbei 
ist einer der folgenden Begriffe zu verwenden: 


1. 6b 


2. 7g 


3. RfE 


4. ueZu 


5. mehrere 


6. Son 


(23) Das Feld „BW_ABG“ enthält Abgänge zum Buchwert im Wirtschaftsjahr.  


(24) Das Feld „AFA_N“ enthält die planmäßige AfA im Wirtschaftsjahr. 


(25) Das Feld „AFA_A“ enthält eine außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche 
Abschreibung oder eine Teilwertabschreibung des Wirtschaftsguts im Wirtschaftsjahr. 


(26) Das Feld „AFA_SO“ enthält andere als in Absatz 24 oder 25 genannte Abschrei-
bungen im Wirtschaftsjahr. 


(27) Das Feld „BW_END“ enthält den Buchwert zum Ende des Wirtschaftsjahres. 


(28) Hinsichtlich des Feldes „WJ_ENDE“ gilt § 3 Absatz 29 entsprechend. 


A b s c h n i t t  3  


T e c h n i s c h e  G r u n d s ä t z e  


§ 7 


Technische Datensatzbeschreibung 


(1) Die Daten gem. § 3 bis 6 dieser Verordnung müssen in der Reihenfolge des jewei-
ligen Absatzes 1 in jeweils einer csv-Datei zur Verfügung gestellt werden. In jeder csv- Datei 
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ist ein Kopfdatensatz mit den Bezeichnungen der Spalte Feldname des Absatzes 1 voran-
zustellen.  


(2) Darüber hinaus ist eine beschreibende xml-Datei beizufügen. Die xml-Datei ist bei 
Verwendung von Zusatzfeldern und -tabellen zu ergänzen und bei Abweichungen von dem 
vorgegebenen Standard anzupassen. Die xml-Datei muss einen Hinweis auf den Rechts-
stand dieser Verordnung enthalten.  


(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, die genaue Beschreibung 
und Struktur der csv-Datei und der xml-Datei durch ein Schreiben, das im Bundessteuer-
blatt und auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zu veröffentlichen 
ist, bekanntzumachen.  


(4) Bei der Erstellung der csv-Datei sind die folgenden Grundsätze zu beachten: 


1. Das als Datensatztrenner oder Feldtrenner genutzte Zeichen darf nicht in den Spalten-
inhalten enthalten sein und ist beim Export durch andere Zeichen zu ersetzen.  


2. Die Daten sind nach Wirtschaftsjahren getrennt zu erstellen.  


3. Die Anzahl der verwendeten Zeichen des jeweiligen Zelleninhalts darf die Zeichenan-
zahl von 1.000 nicht überschreiten. 


§ 8 


Stammdaten 


(1) Der Dateiname für die Datei lautet „Stammdaten“. Die Datei für die Darstellung hat 
folgende Felder zu enthalten: 


Lfd. Nr. Feldname Typ Länge Dezimalstellen 


1 NAME Zeichen variabel  


2 ST_NR Zeichen variabel  


3 UST_ID Zeichen variabel  


4 UST_VA Zeichen 1  


5 UST_BEST Zeichen variabel  


6 WJ_BEGINN Zeichen 9  


7 WJ_ENDE Zeichen 9  


8 SW_HERSTELLER Zeichen variabel   


9 SW_BEZEICHNUNG Zeichen variabel   


10 SW_VERSION Zeichen variabel  


11 SW_ANSCHRIFT Zeichen Variabel  


12 SW_ORT Zeichen variabel  


13 SW_KONTAKT_TEL Zeichen variabel  


14 SW_KONTAKT_MAIL Zeichen variabel  


15 DS_VERSION Zeichen variabel  


(2) Das Feld „NAME“ enthält den vollständigen Namen des Steuerpflichtigen. 


(3) Das Feld „ST_NR“ enthält die Steuernummer des Steuerpflichtigen. 
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(4) Das Feld „UST_ID“ enthält die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuer-
pflichtigen. 


(5) Das Feld „UST_VA“ enthält die Information für welchen Zeitraum der Steuerpflich-
tige Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgibt. Hier sind die Werte „M“ für monatliche, „Q“ für 
vierteljährliche Voranmeldungen und „J“ für Steuerpflichtige ohne Voranmeldungen zu ver-
wenden. 


(6) Das Feld „UST_BEST“ enthält die Information, ob der Steuerpflichtige seine Um-
sätze nach vereinbarten oder nach vereinnahmten Entgelten versteuert. Hier sind die Werte 
„Soll“ für eine Versteuerung nach vereinbarten Entgelten und „Ist“ für eine Versteuerung 
nach vereinnahmten Entgelten zu verwenden. 


(7) Bei Kleinunternehmern gem. § 19 des Umsatzsteuergesetzes können die Felder 
nach Absatz 4 bis 6 leer bleiben. 


(8) Das Feld „WJ_BEGINN“ enthält den Beginn des Wirtschaftsjahres, für das der ak-
tuelle Export zur Verfügung gestellt wird. Es ist im Format JJJJ_MMDD anzugeben. 


(9) Das Feld „WJ_ENDE“ enthält das Ende des Wirtschaftsjahres, für das der aktuelle 
Export zur Verfügung gestellt wird. Es ist im Format JJJJ_MMDD anzugeben. 


(10) Das Feld „SW_HERSTELLER“ enthält den vollständigen Namen des Herstellers 
der genutzten Software für Aufzeichnungen nach den §§ 3 bis 6.  


(11) Das Feld „SW_BEZEICHNUNG“ enthält die vollständige Bezeichnung der für Auf-
zeichnungen nach §§ 3 bis 6 eingesetzten Software. 


(12) Das Feld „SW_VERSION“ enthält die vollständige Versionsbezeichnung der für 
Aufzeichnungen nach §§ 3 bis 6 eingesetzten Software. 


(13) Das Feld „SW_ANSCHRIFT“ enthält die Straße und Hausnummer des Herstellers 
der genutzten Software für Aufzeichnungen nach den §§ 3 bis 6. 


(14) Das Feld „SW_ORT“ enthält den Ort des Herstellers der genutzten Software für 
Aufzeichnungen nach den §§ 3 bis 6. 


(15) Das Feld „SW_KONTAKT_TEL“ enthält die Telefonnummer des Supports des Her-
stellers der genutzten Software für Aufzeichnungen nach den §§ 3 bis 10. 


(16) Das Feld „SW_KONTAKT_MAIL“ enthält die vollständige E-Mailadresse des Sup-
ports des Herstellers der genutzten Software für Aufzeichnungen nach den §§ 3 bis 10. 


(17) Das Feld „DS_VERSION“ enthält die Version der genutzten DSFinVBV.  
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T e i l  2  


I n k r a f t t r e t e n  u n d  A n w e n d u n g s r e g e l u n g  


§ 9 


Inkrafttreten, Anwendungsregelung 


(1) Diese Verordnung tritt am [einsetzen: 31. Dezember des dritten auf die Verkün-
dung folgenden Jahres] in Kraft. 


(2) Diese Verordnung gilt nur für Wirtschaftsjahre, die nach dem Inkrafttreten nach 
Absatz 1 beginnen. 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit dieser Rechtsverordnung werden einheitliche Mindeststandards für die steuerliche 
Buchhaltung festgelegt. Diese Standards betreffen nur das zur Verfügung stellen von Daten 
an die Finanzbehörde. Daher sind eine Speicherung und Verarbeitung der Daten auch in 
anderen Formen zulässig. Lediglich sofern im Rahmen einer Kassen-Nachschau oder Au-
ßenprüfung die Daten an die Finanzbehörde übergeben werden, müssen die Vorgaben die-
ser Verordnung eingehalten werden.  


Es wird eine digitale Schnittstelle für Buchführungsdaten geschaffen, damit die Konvertie-
rung und Aufbereitung der Daten bei der Finanzverwaltung nicht mehr erforderlich ist. Ge-
rade bei Buchführungsdaten können Konvertierungsprozesse aufgrund der Vielzahl der Da-
tensätze sehr lange dauern. Insoweit bietet sich hier das größte Potential zur Verringerung 
des Konvertierungsaufwands an. Die Zeit, die für die Konvertierung und Datenaufbereitung 
eingespart wird, kann zur Beschleunigung der jeweiligen Kassen-Nachschau oder Außen-
prüfung genutzt werden. Dies dient sowohl den Steuerpflichtigen als auch der Finanzver-
waltung. 


Darüber hinaus erhalten Steuerpflichtige Rechtssicherheit hinsichtlich des inhaltlichen Min-
destumfangs an bereitzustellenden Daten und deren Format. Dadurch können die Mindest-
daten zeitnah zum Beginn einer Prüfung geliefert werden, was zusätzlich die Außenprüfung 
beschleunigen wird. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Mit dieser Rechtsverordnung werden Vorgaben für die Buchhaltung festgelegt, soweit diese 
für steuerliche Zwecke relevant sind. Diese Vorgaben orientieren sich an den schon im 
Einsatz befindlichen und häufig bereits implementierten Bundeskonventionen der Finanz-
verwaltung zu Standardtabellen im Bereich der Finanzbuchhaltung. 


III. Alternativen 


Keine. Eine Nichtumsetzung würde dazu führen, dass weiterhin im Einzelfall umfangreiche 
Konvertierungen der Daten bei der Finanzverwaltung notwendig sind. 


Darüber hinaus erhalten Steuerpflichtige Rechtssicherheit hinsichtlich des inhaltlichen Min-
destumfangs an bereitzustellenden Daten und deren Format. Dadurch können die Mindest-
daten zeitnah zum Beginn einer Prüfung geliefert werden, was zusätzlich die Außenprüfung 
beschleunigen wird. 


IV. Regelungskompetenz 


Die Regelungskompetenz ergibt sich aus § 147b AO. Danach kann das Bundesministerium 
der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates digitale Schnittstellen und die Datensatz-
beschreibungen, die die Programme bereitstellen müssen, regeln. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die DSFinVBV ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


Eine europarechtliche Rechtfertigung für die Beschränkung der Grundfreiheiten ist zulässig. 
Dies folgt aus dem Rechtfertigungsgrund „der wirksamen steuerlichen Kontrolle“, bei dem 
es sich um einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses handelt. Damit ein Gemein-
wesen funktioniert, ist es erforderlich, dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit seine Ab-
gaben und Steuern entrichtet. Die vorgesehene Regelung ist erforderlich, da hierdurch ein 
einheitlicher Standard für Buchführungsdaten geschaffen wird und so die Prüfung beschleu-
nigt und verbessert werden kann. 


VI. Regelungsfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Durch die Mindeststandards wird sichergestellt, dass bestimmte Daten in einem für die Fi-
nanzverwaltung maschinell auswertbaren Format übergeben werden. Dadurch werden auf-
wendige Arbeiten zur Konvertierung und Aufbereitung der Daten auf Seiten der Finanzver-
waltung vermieden, so dass Außenprüfungen und Kassen-Nachschauen beschleunigt wer-
den können. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Die DSFinVBV steht im Einklang der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Der 
Entwurf entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem er das Steueraufkommen des 
Gesamtstaates, Innovationen und den Fortschritt sichert sowie die Digitalisierung voran-
bringt. Er erfüllt die Schlüsselindikatoren Nummer 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) 
und Nummer 9.1.a (Innovation) und betrifft das Prinzip Nummer 4d einer nachhaltigen Ent-
wicklung (Nachhaltiges Wirtschaften stärken) und unterstützt den Indikatorenbereich 8.2 
(Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen). 


Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele leistet die Verord-
nung damit gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung von Ziel 9: „Eine widerstandsfähige 
Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovatio-
nen unterstützen“. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 9.4, bis 2030 
die Infrastruktur zu modernisieren, um sie nachhaltig zu machen mit effizienterem Ressour-
ceneinsatz. Die Verordnung fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem sie durch die 
digitale Schnittstelle für Buchführungsdaten die Digitalisierung fördert. Die Verordnung trägt 
damit gleichzeitig zur Erreichung von Zielvorgabe 8.2 bei, technologische Modernisierung 
und Innovation zu erreichen. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Da die Vorgaben der Rechtsverordnung auf den bisherigen Bundeskonventionen der Fi-
nanzverwaltung zu Standardtabellen im Bereich der Finanzbuchhaltung basieren, bedarf 
es keiner Umsetzungsschritte innerhalb der Verwaltung, so dass sich durch die Ausführung 
dieser Rechtsverordnung keine unmittelbaren zusätzlichen Kosten für die öffentlichen 
Haushalte ergeben.  


4. Erfüllungsaufwand 


Durch die Ausführung dieser Rechtsverordnung entsteht für Bürgerinnen und Bürger kein 
Erfüllungsaufwand. 
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Durch die Implementierung digitaler Schnittstellen entsteht ein einmaliger Erfüllungsauf-
wand für die Wirtschaft in Höhe von […]. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Daten und das 
Format sich schon an die bestehenden Bundeskonventionen zu den Standardtabellen im 
Bereich der Finanzbuchhaltung, die Herstellern von Buchführungssoftware bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt werden, halten.  


Hingegen wird die Wirtschaft dadurch entlastet, dass zukünftig Kassen-Nachschauen und 
Außenprüfungen schneller durchgeführt werden können, da die Daten der Steuerpflichtigen 
nicht mehr aufwendig durch die Finanzverwaltung in einen auswertbaren Datenstandard 
konvertiert werden müssen. Auch wird die Kommunikation zwischen Steuerpflichtigen und 
Verwaltung erleichtert, da klar beschrieben wird, welche Daten die Finanzverwaltung 
mindestens verlangen kann. 


Dadurch entsteht eine laufende Entlastung der Wirtschaft von […] jährlich. 


Für Bund und Länder entsteht kein Umstellungsaufwand, da insbesondere die in § 3 DSFin-
VBV geforderten Daten der schon vorhandenen Bundeskonventionen zu den Standardta-
bellen im Bereich der Finanzbuchhaltung entsprechen. 


5. Weitere Kosten 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Regelungsfolgen 


Sonstige Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher oder demografische 
Auswirkungen sind ebenfalls nicht zu erwarten. Unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Lebenssituation von Frauen und Männern sind keine Auswirkungen erkennbar, die 
gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bun-
desministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Befristung ist nicht vorgesehen, da die Maßnahme dauerhaft wirken soll. 


Eine Evaluierung soll fünf Jahre nach dem Inkrafttreten vorgenommen werden, um zu eva-
luieren, ob der Datenkranz ausreichend ist oder ausgeweitet werden soll. Hierbei sollen 
insbesondere Erfahrungen aus Außenprüfungen der Finanzverwaltung sowie aus Kassen-
Nachschauen zum Umfang des Datenkranzes berücksichtigt werden. Darüber hinaus sol-
len Erkenntnisse aus der Wirtschaft zu den Kosten der Implementierung berücksichtigt wer-
den. 


B. Besonderer Teil 


Zu Teil 1 (Digitale Schnittstelle) 


Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Grundsätze) 


Zu § 1 (Anwendungsbereich) 


Durch die digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Buchführungsdaten wird festge-
legt, in welcher Form die Finanzverwaltung Daten erwarten darf und der Steuerpflichtige 
liefern muss.  
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Hierbei handelt es sich nicht um eine Beschränkung des Datenzugriffs nach § 147 Absatz 6 
der Abgabenordnung, sondern nur um eine Bestimmung der Form, in welcher ein Teilbe-
stand der Daten zur Verfügung gestellt werden muss. 


Insbesondere kann die Finanzverwaltung im Rahmen einer Außenprüfung oder einer Kas-
sen-Nachschau weitere aufzeichnungspflichtige und aufbewahrungspflichtige Daten anfor-
dern oder einen Zugriff darauf verlangen. Daten im Sinne des § 1 Absatz 1 DSFinVBV sind 
alle in Teil 1 der DSFinVBV genannten Daten, soweit diese auch für steuerliche Zwecke 
aufgezeichnet werden.  


Werden bei der Qualifizierung der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Unterla-
gen (vgl. Rz. 159 ff der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
vom 28. November 2019 (BStBl I S. 1269)) durch den Steuerpflichtigen oder durch die Fi-
nanzverwaltung Aufzeichnungen, Verknüpfungen, Auswertungen oder sonstige system-
spezifische Zusatzinformationen erkannt, die in dem beschriebenen Standard nicht festge-
legt sind, soll der Steuerpflichtige die Tabellen um weitere Felder ergänzen oder zusätzliche 
Tabellen bereitstellen, um die Vollständigkeit und Nachprüfbarkeit seiner Unterlagen zu ge-
währleisten.  


Im Falle der Bereitstellung zusätzlicher Felder sollen diese im Anschluss an die im Teil 1 
beschriebenen Felder angefügt werden. 


Zu § 2 (Allgemeine Grundsätze )  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 stellt klar, dass die gelieferten Daten nicht nur laufende Buchführung, sondern 
auch Eröffnungsbilanzwerte, Abschlussbuchungen, umsatzsteuerliche Aufzeichnungen, 
Überleitungsrechnungen sowie die Überleitung zu E-Bilanz-Taxanomiepositionen zur Ver-
fügung zu stellen sind. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 stellt klar, dass sich die Zusammensetzung der Positionen der Bilanz, der Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie der E-Bilanz aus den gelieferten Zeilen ableiten lassen 
müssen. Nur dadurch wird eine Prüfbarkeit der Positionen und Buchungen sichergestellt. 
Dieses gilt auch entsprechend für die Prüfbarkeit der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und 
Umsatzsteuererklärungen. 


Darüber hinaus stellt Absatz 2 klar, dass alle Buchführungsdaten zusammenzufassen sind. 
Getrennte Lieferungen von Daten, z. B. von laufenden Buchungen und Abschlussbuchun-
gen, sind nicht zulässig. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält eine Ausnahme von der Zusammenfassung von Daten in Absatz 2, soweit 
es zu einem Wechsel des Datenverarbeitungssystems kommt. Unter den in Absatz 3 ge-
nannten Bedingungen kann eine getrennte Übermittlung erfolgen. 
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Zu Abschnitt 2 (Beschreibung des allgemeinen Datenstandards) 


Zu § 3 (Datenstandard allgemeine Buchführungsdaten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt den Dateinamen fest und stellt die einzelnen Datenfelder tabellarisch dar. Es 
werden die Anforderungen an den Inhalt aufgestellt. Dazu gehören die Art der Befüllung, 
die Länge der Datenfelder sowie eventuell aufzunehmende Dezimalstellen.  


Soweit die Länge eines Feldes mit variabel eingegeben ist, soll die Ermittlung der optimalen 
Feldlänge durch den jeweiligen Softwarehersteller erfolgen. 


Zu Absatz 2 (KONTO_NR) und zu Absatz 11 (GKTO_NR)  


Numerische Kontonummern sind als alphanumerische Werte zu liefern. 


Sachkonten ist mindestens eine Null voranzustellen. Den Personenkonten ist nichts voran-
zustellen.  


So ist z. B. bei einem Kontorahmen mit vierstelligen Sachkonten und fünfstelligen Perso-
nenkonten folgendermaßen zu verfahren: Es werden dem Konto 1 vier Nullen vorangestellt, 
d. h. es wird als „00001“ dargestellt; dem Konto 320 werden zwei Nullen vorangestellt, d. h. 
es wird als „00320“ dargestellt; dem Konto 1200 wird eine Null vorangestellt, d. h. es wird 
als „01200“ dargestellt und dem (Personen-)Konto 10000 wird nichts vorangestellt. 


Werden für Sachkonten und Personenkonten komplett gleiche Nummernkreise verwendet, 
muss im Datenexport eine zusätzliche Unterscheidung durch Voranstellung eines Präfixes 
"S_" für Sachkonten, "D_" für Debitorenkonten oder "K_" für Kreditorenkonten erfolgen. 


Zu Absatz 3 (KONTO_BEZ) 


Hier ist der vollständige Name des jeweiligen Kontos aufzuzeichnen.  


Zu Absatz 4 (KTO_TYP) 


Hierbei handelt es sich um eine Zuordnung zu bestimmten Kontotypen entsprechend nach-
folgendender Aufzählung. 


Zu Nummer 1 


Hierunter fallen Konten, die Bilanzpositionen der Aktiv- oder Passivseite abbilden. Soweit 
Debitoren- oder Kreditorenkonten verdichtet in der Bilanz dargestellt werden, sind die ver-
dichteten Konten auch mit dem Typ „1BIL“ zu kennzeichnen. 


Zu Nummer 2 


Hierunter fallen alle Konten, die in der Gewinn- und Verlustverrechnung abgebildet werden. 


Zu Nummer 3 


Hierunter fallen alle Kreditorenpersonenkonten. Dies gilt unabhängig, ob das Konto kredi-
torisch oder debitorisch geführt wird. 
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Zu Nummer 4 


Hierunter fallen alle Debitorenpersonenkonten. Dies gilt unabhängig, ob das Konto kredito-
risch oder debitorisch geführt wird. 


Zu Nummer 5 


Hierunter fallen alle Konten, die nur für steuerliche Zwecke genutzt werden (z. B. zur Er-
mittlung der Überleitungsrechnung nach § 60 Absatz 2 Satz 1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung) oder nur außerbilanzielle Korrekturen (z. B. nach § 3c des Ein-
kommensteuergesetzes oder § 8b des Körperschaftsteuergesetzes) betreffen. 


Zu Nummer 6 


Hierunter fallen alle Konten, die nicht einem der vorgenannten Kontotypen zugeordnet wer-
den können (z. B. statistische Konten). 


Zu Absatz 5 (KTO_ART) 


Hier ist der Name der Kontenart, die als Wert in der Gliederungsebene der Bilanz oder GuV 
ausgewiesen ist, aufzuzeichnen. 


Beispielweise können Beschreibungen folgendermaßen aussehen: 


Beispiel 1 


KONTO_NR 00320 


KONTO_BEZ Pkw 


KTO_TYP 1BIL 


KTO_ART 1_Aktiva 


KTO_UART Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 


Beispiel 2 


KONTO_NR 01800 


KONTO_BEZ Privatentnahmen 


KTO_TYP 1BIL 


KTO_ART 2_KAPITAL 


KTO_UART 1_Entnahmen 


Beispiel 3 


KONTO_NR 03300 


KONTO_BEZ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 


KTO_TYP 1BIL 
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KTO_ART 3_PASSIVA 


KTO_UART Verbindlichkeiten 


Bespiel 4 


KONTO_NR 04400 


KONTO_BEZ Erlöse 19% USt 


KTO_TYP 2GUV 


KTO_ART 4_ERLOESE 


KTO_UART Umsatzerlöse 


Beispiel 5 


KONTO_NR 06000 


KONTO_BEZ Löhne 


KTO_TYP 2GUV 


KTO_ART 5_AUFWAND 


KTO_UART Personalaufwand 


Beispiel 6 


KONTO_NR 09200 


KONTO_BEZ Beschäftigte Personen 


KTO_TYP 6SON 


KTO_ART 6_SONSTIGES 


KTO_UART Statistische Konten 


Zu Absatz 6 (KTO_UART) 


Hier ist der Name der Unterkontenart, die als Wert in der Gliederungsebene der Bilanz oder 
GuV ausgewiesen ist (z. B. „1_Entnahme“, „2_Einlage“, „3_Saldovortrag“), aufzuzeichnen. 


Zu Absatz 7 (BELEG_DAT) 


In diesem Feld ist das Datum des Original- bzw. Fremdbelegs aufzuzeichnen. Das könnte 
beispielsweise das Rechnungsdatum oder das Datum des Lieferscheins sein. 


Zu Absatz 8 (BELEG_NR_EXT) 


Hier ist die vom Aussteller des Belegs vergebene Belegnummer des der Buchung zu 
Grunde liegenden Belegs aufzuzeichnen. 
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Zu Absatz 9 (BELEG_NR_INT) 


Hier ist eine intern vergebene Belegnummer, die das Merkmal einer geordneten Ablage 
wiedergibt, aufzuzeichnen. 


Die Feldbelegung richtet sich nach der Systematik des jeweiligen Buchführungssystems. 
Die Belegnummer erleichtert die Zuordnung (eindeutiger Index) und Anforderung von Ori-
ginalbelegen, kann aber auch für Prüfungsschritte (Mehrfachbelegung, Lückenanalyse) ge-
eignet sein. Die Belegnummer ermöglicht – ggf. in Kombination mit weiteren Informationen 
– eine Referenzierung auf andere Tabellen oder sogar eine Referenzierung auf die Anzeige 
externer Belege. 


Zu Absatz 10 (UST_SCHL) 


In diesem Feld ist der Umsatzsteuerschlüssel zu erfassen, wie er vom System vergeben 
wird. In diesem Feld müssen auf jeden Fall die für umsatzsteuerliche Zwecke verwendeten 
Schlüssel enthalten sein.  


Zu Absatz 11 (GKTO_NR) 


Hier ist der Name des jeweiligen Gegenkontos aufzuzeichnen. Dieser kann sich z. B. aus 
dem Kontenplan ergeben oder auch individuell vergeben worden sein. 


Ist das Gegenkonto nicht eindeutig zu bestimmen, müssen Regeln aufgestellt werden, da-
mit die Information standardisiert geliefert werden kann. 


Könnten alternativ ein Personenkonto und ein Sammelkonto ausgegeben werden, so ist 
das Personenkonto auszugeben (höherer Informationsgehalt). 


Könnten alternativ das Konto mit der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage und ein 
Umsatzsteuerkonto angegeben werden, ist das Konto mit der Bemessungsgrundlage im 
Feld GKTO_NR auszuweisen. 


In allen anderen Fällen wird „nv“ ausgegeben. 


Zu Absatz 12 (GKTO_BEZ) 


Auf die Erläuterung zu Absatz 3 wird verwiesen. 


Zu Absatz 13 (BU_TEXT) 


In diesem Feld ist der Buchungstext der jeweiligen Buchung aufzuzeichnen. Der Bu-
chungstext dient zur konkreten Beschreibung des jeweiligen Geschäftsvorfalls. Wird der 
Buchungstext in mehreren Spalten aufgezeichnet, sind alle Spalten im Rahmen der Vorga-
ben des § 7 Absatz 4 Nummer 3 DSFinVBV in dieses Feld aufzunehmen. 


Zu Absatz 14 (SOLL) 


Hier ist der Betrag der Sollbuchung aufzuzeichnen. Der Betrag ist als reine Zahl mit zwei 
Kommastellen anzugeben. 


Zu Absatz 15 (HABEN) 


Hier ist der Betrag der Habenbuchung aufzuzeichnen. Der Betrag ist als reine Zahl mit zwei 
Kommastellen anzugeben. 
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Zu Absatz 16 (SALDO_S_H) 


Dieses Feld kann aus der Differenz der Felder „SOLL“ und „HABEN“ berechnet werden 
oder direkt aus einem Buchungsbetrag abgeleitet werden.  


Zu Absatz 17 (BET_NR) 


Sofern für die Gesellschafter von Personengesellschaften keine gesonderten Konten ver-
wendet werden, ist in diesem Feld die Nummer des jeweiligen Gesellschafters einzutragen. 
Hierbei ist die Nummer zu verwenden, die für die Kapitalkontenentwicklung bei der Über-
mittlung der E-Bilanz verwendet wird. 


Zu Absatz 18 (GESER_NAME) 


In diesem Feld ist der vollständige Name des jeweiligen Gesellschafters zu der Beteiligten-
nummer (vgl. Absatz 17) aufzuzeichnen. 


Zu Absatz 19 (UST_SATZ) 


Der Umsatzsteuersatz muss aus den angelieferten Daten ermittelt werden und kann auch 
der Umsatzsteuer-Buchungsposition beigestellt werden. 


Zu Absatz 20 (UST) 


Hier ist der tatsächlich entstandene Umsatzsteuerbetrag einzutragen. Dieser darf nur der 
die Umsatzsteuer auslösenden Buchungsposition beigestellt werden. In dieses Feld sind 
bei umsatzsteuerlichen Organträgern auch Umsatzsteuerwerte von Organgesellschaften 
zu erfassen. 


Zu Absatz 21 (VOST) 


Hier ist der tatsächlich entstandene Vorsteuerbetrag einzutragen. Dieser darf nur der die 
Vorsteuer auslösenden Buchungsposition beigestellt werden. In dieses Feld sind bei um-
satzsteuerlichen Organträgern auch Umsatzsteuerwerte von Organgesellschaften zu erfas-
sen. 


Zu Absatz 22 (UST_KTO) 


In diesem Feld wird das Sachkonto angegeben, auf dem die Umsatzsteuer gebucht wird. 
Dabei sind ggf. führende Nullen oder Präfixen mit anzugeben. Auf die Erläuterung zu Ab-
satz 2 wird verwiesen. 


Zu Absatz 23 (VOST_KTO) 


In diesem Feld wird das Sachkonto angegeben, auf dem die Vorsteuer gebucht wird. Dabei 
sind ggf. führende Nullen oder Präfixen mit anzugeben. Auf die Erläuterung zu Absatz 2 
wird verwiesen. 


Zu Absatz 24 (VA_UST_BMG) 


Hier ist die Kennziffer der Umsatzsteuer-Voranmeldung, auf der die Bemessungsgrundlage 
der umsatzsteuerauslösenden Buchungsposition erfasst wird, anzugeben. 


Zu Absatz 25 (VA_UST) 


Hier ist die Kennziffer der Umsatzsteuer-Voranmeldung, auf der die Umsatzsteuer der um-
satzsteuerauslösenden Buchungsposition erfasst wird, anzugeben. 







 - 29 - Bearbeitungsstand: 01.12.2023  07:37 


 


Zu Absatz 26 (VA_VOST) 


Hier ist die Kennziffer der Umsatzsteuer-Voranmeldung, auf der die Vorsteuer der umsatz-
steuerauslösenden Buchungsposition erfasst wird, anzugeben. 


Zu Absatz 27 (UST_ID) 


Das Feld ist verpflichtend zu liefern, wenn sich aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung die 
Pflicht zur Aufzeichnung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ergibt. 


Sofern die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und der Länderschlüssel systemseitig in 
zwei Feldern vorhanden sind, sind die Informationen in einem Feld zusammenzufassen und 
die Länderkennung ist ohne Leerzeichen voranzustellen. 


Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist nach Möglichkeit aus den Bewegungsdaten 
(Journaldatei) zu dem jeweiligen Geschäftsvorfall (vgl. auch § 17c der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung) beizustellen. 


Zu Absatz 28 (JOURNAL_NR) 


Die Journalnummer kann auch aus mehreren Schlüsseln des Systems zusammengesetzt 
sein. Der Journalnummer sind ggf. führende Nullen voranzustellen, um eine chronologische 
Sortierung der Geschäftsvorfälle zu ermöglichen.  


Als Geschäftsvorfall im Sinne dieser Verordnung gilt z. B. jede Eingangsrechnung und jede 
Ausgangsrechnung. Die Zusammenfassung mehrerer Rechnungen in einer JOURNAL_NR 
und die Aufteilung einer Rechnung in mehrere JOURNAL_NR ist nicht zulässig. 


Jede Bewegung auf einem Geldkonto (Kasse, Bank) stellt mindestens einen Geschäftsvor-
fall dar (Stichwort: Sammelüberweisung). Es ist nicht zulässig mehrere Kontenbewegungen 
eines Geldkontos unter einer Journal_NR zusammenzufassen. 


Soll und Haben Buchungszeilen der Sachkonten unter einer Journal_NR müssen ausgegli-
chen sein. 


Zusammengefasste oder verdichtete Aufzeichnungen im Hauptbuch (Konto) sind zulässig, 
sofern sie nachvollziehbar in ihre Einzelpositionen in den Grund(buch)aufzeichnungen oder 
den Aufzeichnungen des Journals aufgegliedert werden können. Andernfalls sind die Nach-
vollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit nicht gewährleistet. 


Zu Absatz 29 (WJ_ENDE) 


Zur eindeutigen Periodenzuordnung der Buchungszeilen ist hier das Ende des Wirtschafts-
jahres (z. B. „2019_1231“ oder „2019_0430“) anzugeben. 


Zu Absatz 30 (VAZ) 


Es ist immer der Monat, in dem der jeweilige Voranmeldungszeitraum endet, anzugeben. 
Dies bedeutet bei monatlicher Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungszeiträume die Zah-
len 01 bis 12 und bei quartalsweiser Abgabe die Zahlen 03, 06, 09 oder 12. Sofern der 
steuerpflichtige von der Abgabe von Voranmeldungen nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Um-
satzsteuergesetzes befreit ist, ist die Zahl 12 anzugeben. 


Zu Absatz 31 (BU_DAT) 


In diesem Feld ist das Datum, das einen Datensatz bzw. eine Buchungstransaktion einer 
definierten Periode (z. B. Wirtschaftsjahr) zuordnet, aufzuzeichnen. Das Buchungsdatum 
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ist das Datum, an dem die Gewinn- bzw. Verlustrealisierung eintritt bzw. an dem der Bi-
lanzausweis beeinflusst wird (z. B. beim Aktivtausch). 


Zum Beispiel kann eine Rechnung das Belegdatum 20.02. haben, wird der Umsatz aber 
erst tatsächlich drei Tage später ausgeführt, dürfte der Geschäftsvorfall erst unter dem Bu-
chungsdatum 23.02. erfasst werden. 


Zu Absatz 32 (FESTSCHR_DAT) 


Das Feld enthält das Datum, ab dem die Buchung unveränderbar ist. Insoweit wird auf 
Rz. 107 bis 112 der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
vom 28. November 2019 (BStBl I S. 1269) verwiesen.  


Wird die Buchung unmittelbar nach der Erfassung einzeln unveränderbar verarbeitet, ent-
spricht das Festschreibungsdatum dem Erfassungsdatum und damit das Feld „FEST-
SCHR_DAT“ dem Feld „ERF_DAT“.  


Ist die Buchung zum Zeitpunkt des Exports noch veränderbar, wird das Feld mit 
"00.00.0000" gefüllt. 


Zu Absatz 33 (EB_SCHL) 


Sofern es sich bei der Buchung, um eine Buchung im Rahmen der Eröffnungsbilanz han-
delt, ist dieses Feld mit einem „1“ zu befüllen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Finanz-
verwaltung diese Buchungen schnell erkennen kann. 


Zu Absatz 34 (ERF_DAT) 


Als Erfassungsdatum soll das Datum bezeichnet werden, an dem der Geschäftsvorfall in 
das System physisch eingegeben wird. 


Zu Absatz 35 (MRN) 


Das Feld ist nur zu befüllen, soweit der Unternehmer nach § 13 Absatz 2 Nummer 7 der 
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in bestimmten Fällen von Ausfuhrlieferungen die 
Master Reference Number aufzuzeichnen hat. 


Zu Absatz 36 (BELEGVERZEICHNIS) 


Werden mit der Datenüberlassung auch Buchungsbelege digital übergeben, ist in diesem 
Feld der Ablageort ausgehend vom Export-Ordner der Beleg-Datei als relativer Verweis 
anzugeben. 


Zu Absatz 37 (BELEGVERLINKUNG) 


Werden mit der Datenüberlassung auch Buchungsbelege digital übergeben, soll in diesem 
Feld der Name der Belegdatei angeben werden. Platzhalter dürfen hierbei genutzt werden, 
um mehrere Belege zu einer Buchung gleichzeitig zu öffnen.  


Zu Absatz 38 (BETRAG_FW) 


Sofern der Betrag der Buchung in einer Fremdwährung vorliegt, ist in diesem Feld der Be-
trag der Fremdwährung zu erfassen.  
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Zu Absatz 39 (FW) 


In diesem Feld ist die Fremdwährung entsprechend der Vorgaben der ISO 4217 zu erfas-
sen. 


Zu Absatz 40 (KURS_FW) 


Dieses Feld ist mit dem Umrechnungskurs zu befüllen, der verwendet wurde um den 
Fremdwährungsbetrag (vgl. Absatz 38) in den Buchungsbetrag in Euro (vgl. Absätze 14 
und 15) darzustellen. 


Zu Absatz 41 (MENGE_ST) 


In diesem Feld ist die Menge in Stückzahl einzutragen. 


Zu Absatz 42 (MENGE_KG) 


In diesem Feld ist die Menge in Kilogramm einzutragen. 


Zu Absatz 43 (STORNO) 


Sofern es sich bei der Buchung um eine Stornobuchung handelt, ist dieses Feld mit der 
Journalnummer der Buchung, die storniert wurde, zu befüllen. Dadurch ist sichergestellt, 
dass die Finanzverwaltung diese Buchungen schnell erkennen kann. Dieses Feld ist nur 
bei der Stornobuchung und nicht bei der stornierten Buchung zu erfassen.  


Eine Generalumkehr ist lediglich eine Sonderform des Stornos und damit sind Generalum-
kehrbuchungen genauso zu behandeln wie Stornobuchungen. 


Zu Absatz 44 (HERKUNFT) 


Inhalt des Feldes kann z. B.: „AP“, „AR“, „Anlagevermögen“, „Awinta Kasse“ etc. sein. Hier 
ist neben der Beschreibung des Systems auch die ggfs. vorhandene Versionsnummer, z. B. 
bei Software, mit aufzunehmen. 


Erfolgen die Einzelaufzeichnungen in einem Vor- oder Nebensystem, ist in diesem Feld ein 
eindeutiger Hinweis auf das eingesetzte System einzutragen, in welchem die Aufzeichnun-
gen vorgenommen werden, um die o. g. Verpflichtungen zu erfüllen. 


Das Aufzeichnungssystem ist so zu benennen, dass es eindeutig identifiziert werden kann.  


Die Eintragung muss unabhängig davon erfolgen, ob eine Datenübernahme in die Buch-
führungsdaten automatisiert oder manuell vorgenommen wird.  


Zu Absatz 45 (HERKUNFT_SCHLUESSEL) 


Während in Absatz 44 nur die Art oder Bezeichnung des Vor- bzw. Nebensystems aufzu-
nehmen ist, ist in diesem ein eindeutiger Schlüssel, wie z. B. eine Nummerierung von Kas-
sen, zur Unterscheidung gleichartiger Vor- bzw. Nebensystems aufzunehmen. 


Zu Absatz 46 (AUSGLEICHS_NR) 


Das Feld „AUSGLEICHS_NR“ enthält für die Fälle, in denen ein Geschäftsvorfall durch die 
Verbuchung auf Zwischenkonten in mehrere Buchungen aufgeteilt wird und dadurch eine 
Buchungskette entsteht, ein Unterscheidungsmerkmal für alle Buchungspositionen auf Zwi-
schenkonten, mit dem eine eindeutige Verbindung zwischen den Einbuchungen und Aus-
buchungen auf dem Zwischenkonto für den Geschäftsvorfall herstellbar ist. Für die 
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Nachvollziehbarkeit der Buchführung ist es erforderlich, dass nicht nur die einzelnen Bu-
chungen einer Buchungskette dargestellt werden können, sondern auch die jeweilige Ver-
bindung der einzelnen Buchungen einer Buchungskette über die AUSGLEICHS_NR. Zwi-
schenkonto im Sinne dieser Vorschrift ist jedes Konto, auf dem nicht vollständig abge-
schlossene Geschäftsvorfälle vorübergehend und kurzfristig verbucht werden. Beispiele 
hierfür sind Sammel-, Verrechnungs-, Transit- oder Interimskonten, durchlaufende Posten, 
„clearing accounts“, „suspense accounts“, Wareneingangs-/Rechnungseingangskonten 
(WE/RE-Konten). 


Beispiel 1: 


Verbuchung einer Warenlieferung über ein WE/RE-Interimskonto 


Buchung 1 Ware 1.000 € an WE/RE 1.000 € 


Buchung 2 WE/RE 1.000 € an Lieferantenverbindlichkeit 1.000 € 


Die Nachvollziehbarkeit dieser Buchungskette ist nur gegeben, wenn die Haben-Buchung 
und die Soll-Buchung auf dem WE/RE-Konto eine gemeinsame, eindeutige AUS-
GLEICHS_NR aufweisen. 


Beispiel 2: 


Eingang eines Zahlungsavis (Zahlungsankündigung eines Kunden, Zusammenfassung 
mehrerer Forderungen zu einer Zahlung) 


Buchung 1 Bank 2.500 € an Zahlungsavis 2.500 € 


Buchung 2 Zahlungsavis 1.000 € an Forderung 1.000 € 


Buchung 3 Zahlungsavis 800 € an Forderung 800 € 


Buchung 4 Zahlungsavis 700 € an Forderung 700 € 


Die Nachvollziehbarkeit dieser Buchungskette ist nur gegeben, wenn die Haben-Buchung 
und die drei Soll-Buchungen auf dem Zahlungsavis-Konto eine gemeinsame, eindeutige 
AUSGLEICHS_NR aufweisen. 


Zu Absätze 47 bis 64 


Die Felder in Absätzen 47 bis 64 sind nur zu befüllen, sofern eine Kreditoren- und Debito-
renbuchhaltung geführt wird. Wird eine solche Buchhaltung nicht geführt, sind diese Felder 
nicht zu befüllen. 


Zu Absatz 47 (D_NAME_1) 


Bei natürlichen Personen ist in diesem Feld der Vorname aufzuzeichnen. Bei Personenge-
sellschaften oder juristischen Personen ist der Firmenname einschließlich des jeweiligen 
Rechtsformzusatzes aufzuzeichnen. 


Zu Absatz 48 (D_NAME_2) 


In diesem Feld ist der Nachname bei natürlichen Personen aufzuzeichnen. Sofern eine na-
türliche Person unter einer von ihrem bürgerlichen Namen abweichenden Firma auftritt, 
kann die Firma einschließlich eines vorgesehenen Rechtsformzusatzes nach § 19 Absatz 1 
Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs hier anstelle des Nachnamens aufgezeichnet werden. 
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Sollte das Feld D_NAME_1 bei Personengesellschaften oder juristischen Personen nicht 
ausreichen, kann auch noch dieses Feld zusätzlich genutzt werden. 


Zu Absatz 49 (D_STRASSE) 


Hier ist die Straßenadresse des jeweiligen Debitors einschließlich der Hausnummer und 
eines eventuellen Hausnummernzusatzes aufzuzeichnen. 


Zu Absatz 50 (D_PLZ) 


In diesem Feld ist die inländische oder ausländische Postleitzahl aufzuzeichnen. Bei aus-
ländischen Postleitzahlen ist diese ohne Voranstellung eines Staatenzusatzes aufzuzeich-
nen. 


Zu Absatz 51 (D_ORT) 


Es ist der Wohnort, der Sitz des Unternehmens oder der Ort, an dem das Unternehmen 
betrieben wird, aufzuzeichnen. 


Zu Absatz 52 (D_LAND) 


In diesem Feld ist der Staat des Wohnortes bzw. Sitzes des jeweiligen Debitors anzugeben. 


Zu Absatz 53 D_STNR) 


Hier ist die inländische oder ausländische Steuernummer aufzuzeichnen. Diese kann sich 
von der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer unterscheiden.  


Zu Absatz 54 (D_VERBUND) 


Dieses Feld ist mit einer „1“ zu befüllen, wenn der Debitor ein Angehöriger im Sinne des 
§ 15 der Abgabenordnung ist oder es sich um ein verbundenes Unternehmen im Sinne des 
§ 15 des Aktiengesetzes handelt. 


Zu Absatz 55 (D_UST_ID) 


Das Feld ist verpflichtend zu liefern, wenn sich aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung die 
Pflicht zur Aufzeichnung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ergibt. 


Sofern die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und der Länderschlüssel systemseitig in 
zwei Feldern vorhanden sind, sind die Informationen in einem Feld zusammenzufassen und 
die Länderkennung ist ohne Leerzeichen voranzustellen. 


Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist nach Möglichkeit aus den Bewegungsdaten 
(Journaldatei) zu dem jeweiligen Geschäftsvorfall (vgl. auch § 17c der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung) beizustellen. 


Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist allen Zeilen des Geschäftsvorfalles zuzuord-
nen. 


Zu Absatz 56 (K_NAME_1) 


Bei natürlichen Personen ist in diesem Feld der Vorname aufzuzeichnen. Bei Personenge-
sellschaften oder juristischen Personen ist der Firmenname einschließlich des jeweiligen 
Rechtsformzusatzes aufzuzeichnen. 
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Zu Absatz 57 (K_NAME_2) 


In diesem Feld ist der Nachname bei natürlichen Personen aufzuzeichnen. Sofern eine na-
türliche Person unter einer von ihrem bürgerlichen Namen abweichenden Firma auftritt, 
kann die Firma einschließlich eines vorgesehenen Rechtsformzusatzes nach § 19 Absatz 1 
Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs hier anstelle des Nachnamens aufgezeichnet werden. 


Sollte das Feld K_Name_1 bei Personengesellschaften oder juristischen Personen nicht 
ausreichen, kann auch noch dieses Feld zusätzlich genutzt werden. 


Zu Absatz 58 (K_STRASSE) 


Hier ist die Straßenadresse des jeweiligen Debitors einschließlich der Hausnummer und 
eines eventuellen Hausnummernzusatzes aufzuzeichnen. 


Zu Absatz 59 (K_PLZ) 


In diesem Feld ist die inländische oder ausländische Postleitzahl aufzuzeichnen. Bei aus-
ländischen Postleitzahlen ist diese ohne Voranstellung eines Staatenzusatzes aufzuzeich-
nen. 


Zu Absatz 60 (K_ORT) 


Es ist der Wohnort, der Sitz des Unternehmens oder der Ort, an dem das Unternehmen 
betrieben wird, aufzuzeichnen. 


Zu Absatz 61 (K_LAND) 


In diesem Feld ist der Staat des Wohnortes bzw. Sitzes des jeweiligen Kreditors anzuge-
ben. 


Zu Absatz 62 (K_STNR) 


Hier ist die inländische oder ausländische Steuernummer aufzuzeichnen. Diese kann sich 
von der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer unterscheiden.  


Zu Absatz 63 (K_VERBUND) 


Dieses Feld ist mit einer „1“ zu befüllen, wenn der Kreditor ein Angehöriger im Sinne des 
§ 15 der Abgabenordnung ist oder es sich um ein verbundenes Unternehmen im Sinne des 
§ 15 des Aktiengesetzes handelt. 


Zu Absatz 64 (K_UST_ID) 


Das Feld ist verpflichtend zu liefern, wenn sich aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung die 
Pflicht zur Aufzeichnung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ergibt. 


Zu Absatz 65 


Es wird klargestellt, dass die Befüllung der Datenfelder der Absätze 47 bis 54 und 56 bis 
63 immer mit den Daten, die zur Zeit der Erfassung der Buchung galten, zu erfolgen hat. 
Dies bedeutet, dass spätere Änderungen an den Daten (zwischen der Buchung und dem 
Export) keine Auswirkung auf die Daten in den Absätzen haben dürfen. 
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Zu Absatz 66 (KOSTENZUORDNUNG) 


In diesem Feld ist ein eventuell vom Steuerpflichtigen oder Programm genutzte Kostenzu-
ordnungen, z. B. zur betriebswirtschaftlichen Überwachung oder der Trennung von Be-
triebsbereichen zu erfassen. Dies können insbesondere folgende Kostenzuordnungen sein: 


- Kostenarten 


- Kostenträger 


- Kostenstellen 


- Projektnummern 


- Auftragsnummern 


- Filialnummern 


- Werke 


Es müssen alle Kostenzuordnungen geliefert werden, die die Firma für eigene Zwecke 
nutzt. Zu den Kostenzuordnungen müssen Beschreibungen geliefert werden. 


Die Kostenzuordnungen können auch mehrere Felder umfassen. Die Anzahl der Felder ist 
abhängig von der Komplexität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit und der Organisa-
tionsstruktur, sowie des eingesetzten DV-Systems. Für jede Kostenzuordnungsart ist ein 
gesondertes Feld zu verwenden. Die Felder sind dann entweder gesondert zu bezeichnen 
oder durchzunummerieren. Bei einer Nummerierung ist das folgende Schema zu verwen-
den: 


KOSTENZUORDNUNG_1 


KOSTENZUORDNUNG_2 


KOSTENZUORDNUNG_X 


Eine Ergänzung in der der Beschreibungsstandard-Datei (index.xml-Datei) ist dann zusätz-
lich vorzunehmen. 


Zu § 4 (Datenstandard Überleitung E-Bilanz) 


Zu Absatz 1  


Absatz 1 legt den Dateinamen fest und stellt die einzelnen Datenfelder tabellarisch dar. Es 
werden auch die Anforderungen an den Inhalt aufgestellt. Dazu gehören die Art der Befül-
lung, die Länge der Datenfelder sowie eventuell aufzunehmende Dezimalstellen.  


Soweit die Länge eines Feldes mit „variabel“ angegeben ist, soll die Ermittlung der optima-
len Feldlänge durch den jeweiligen Softwarehersteller erfolgen. 


Zu Absatz 2 (KONTO_NR KONTO_BEZ und WJ_ENDE) 


Es wird auf die Begründung zu § 3 Absatz 2, 3 und 29 DSFinVBV verwiesen. 


Zu Absatz 3 (E_BIL_TAX) 


In diesem Feld ist die für die Übermittlung an die Finanzbehörde genutzte Taxonomie-Art 
und Taxonomie-Version anzugeben. Diese beiden Daten ergeben sich aus der seitens der 
Finanzverwaltung zur Verfügung gestellten Taxonomie unter esteuer.de.  
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Die Befüllung lautet dann z. B. bei Verwendung der Taxonomie 6.7 vom 1. April 2023 „de-
gaap-ci-2023-04-01“. 


Zu Absatz 4 (E_BIL_BILSTAN) 


Dieses Feld ist mit dem Bilanzierungsstandard entsprechend den Stammdaten (GCD-Mo-
dul) der Taxonomie zu befüllen. Dabei handelt es sich um eine Unterposition des Feldes 
„genInfo.report.id.accountingStandard“ der Taxonomie. 


Bei der Befüllung sind die Vorgaben der Taxonomie zu beachten. Dies bedeutet zum Bei-
spiel, dass bei der Taxonomie 6.6 nur die Möglichkeiten „deutsches Handelsrecht“, „deut-
sches Handelsrecht (sog. Einheitsbilanz)" oder „deutsches Steuerrecht“ zulässig sind. 


Zu Absatz 5 (TAX_POS) 


In diesem Feld ist der Name der genutzten Taxonomieposition entsprechend des Feldes 
„name“ der Excelvisualisierung der Taxonomie anzugeben. 


Zu Absatz 6 (TAX_POS_BEZ) 


Dieses Feld enthält die deutsche Bezeichnung der Taxonomieposition. Diese ist dem Feld 
„Bezeichner standard de“ der Excelvisualisierung der Taxonomie zu entnehmen. 


Zu Absatz 7 (TAX_POS_BETRAG) 


Hier ist der Saldo des unter dem Feld KONTO_NR“ genannten Kontos, der der unter 
„TAX_POS“ genannten Taxonomieposition zugeordnet wurde, zu erfassen. 


Zu Absatz 8 (TAX_UEBERL) 


Hier ist ein Korrekturwert, der sich aus der Überleitung der handelsrechtlichen Rechnungs-
legung zur steuerlichen Gewinnermittlung zu der jeweiligen Taxonomieposition ergibt, zu 
erfassen. Der Korrekturwert ist in diesem Feld nur für Korrekturen des laufenden Wirt-
schaftsjahres zu erfassen. Für Korrekturen aus früheren Wirtschaftsjahren ist das Feld 
„TAX_UEBERL_VORJ“ zu verwenden. 


Zu Absatz 9 (TAX_UEBERL_VORJ) 


Hier ist der kumulierte Korrekturwert aller früheren Wirtschaftsjahre, der sich aus der Über-
leitung der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur steuerlichen Gewinnermittlung zu der 
jeweiligen Taxonomieposition ergibt, zu erfassen. Der Korrekturwert ist in diesem Feld nur 
für Korrekturen der früheren Wirtschaftsjahre zu erfassen. Für Korrekturen aus dem laufen-
den Wirtschaftsjahr ist das Feld „TAX_UEBERL“ zu verwenden. 


Zu § 5 (Datensatzbeschreibung digitale Belege) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt den Dateinamen fest und stellt die einzelnen Datenfelder tabellarisch dar. Es 
werden auch die Anforderungen an den Inhalt aufgestellt. Dazu gehören die Art der Befül-
lung, die Länge der Datenfelder sowie eventuell aufzunehmende Dezimalstellen.  


Soweit die Länge eines Feldes mit variabel eingegeben ist, soll die Ermittlung der optimalen 
Feldlänge durch den jeweiligen Softwarehersteller erfolgen. 


Eine Erstellung und ein Export haben nur zu erfolgen, wenn Belege mit Buchungen ver-
knüpft werden. Wenn zum Beispiel ein Dokumentenmanagementsystem betrieben wird und 
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die Belege zulässigerweise nicht mit den Buchungen verknüpft werden, so muss auch keine 
Erstellung der Datensatzbeschreibung nach § 5 DSFinVBV erfolgen. 


Zu Absatz 2 


Es wird auf die Begründung zu § 3 Absätze 2, 3, 7 bis 13, 28, 29, 36 sowie 37 DSFinVBV 
verwiesen. 


Zu Absatz 3 (ABLAGEHIERARCHIE) 


Dieses Feld enthält Ordnungskriterien zur Ablage des jeweiligen Belegs im Dokumenten-
managementsystem des Steuerpflichtigen. 


Zu Absatz 4 (SCHLAGWORTE) 


Hier sind eventuelle Schlagworte aus den Metadaten des Dokuments zu erfassen.  


Zu Absatz 5 (ERF_DAT_BEL) 


Hier ist das Datum der Erfassung des jeweiligen digitalen Belegs aufzunehmen. Darunter 
ist das Datum der Verbindung des Belegs mit dem jeweiligen Buchungssatz/des erstmali-
gen Erfassens des Belegs in dem Dokumentenmanagementsystem zu verstehen. 


Zu § 6 (Datenstandard Anlagevermögen) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt den Dateinamen fest und stellt die einzelnen Datenfelder tabellarisch dar. Es 
werden auch die Anforderungen an den Inhalt aufgestellt. Dazu gehören die Art der Befül-
lung, die Länge der Datenfelder sowie eventuell aufzunehmende Dezimalstellen.  


Soweit die Länge eines Feldes mit „variabel“ angegeben ist, soll die Ermittlung der optima-
len Feldlänge durch den jeweiligen Softwarehersteller erfolgen. 


Zu Absatz 2 (KONTO_NR, KONTO_BEZ, TAX_POS und TAX_POS_BEZ) 


Es wird auf die Begründung zu§ 3 Absatz 2 und 3 sowie § 4 Absatz 5 und 6 DSFinVBV 
verwiesen. 


Zu Absatz 3 (ANL_NR) 


Eine Zusammensetzung aus mehreren Feldern ist möglich. Die Anlagennummer bzw. In-
ventarnummer soll ein eindeutiges Identifizierungskriterium darstellen. 


Zu Absatz 4 (ANL_BEZ) 


In dieses Feld ist die jeweilige Anlagen- bzw. Inventarbezeichnung des jeweiligen Wirt-
schaftsguts einzutragen. 


Zu Absatz 5 (AHK_DAT) 


Hier ist das Datum der Anschaffung oder des Abschlusses der Herstellung zu erfassen. 
Soweit kein Anschaffungs- oder Herstellungsdatum vorhanden ist, kann hilfsweise das Da-
tum des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums nach § 39 Absatz 2 der Abgabenord-
nung angegeben werden. 
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Zu Absatz 6 (AFA_BEG_DAT) 


In dieses Feld ist das Datum des Beginns der Abschreibung des jeweiligen Wirtschaftsguts 
einzutragen. 


Zu Absatz 7 (AHK_BEG) 


In dieses Feld sind die eventuellen fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
bei Zugang in den Vorjahren einzutragen. Maßgebend ist hierbei der Wert zu Beginn des 
jeweiligen Wirtschaftsjahres. 


Zu Absatz 8 (AHK_ZUG) 


Dieses Feld ist nur auszufüllen, soweit Zugänge zu den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten im laufenden Wirtschaftsjahr erfolgen. 


Zu Absatz 9 (AHK_UMB) 


Dieses Feld ist nur zu füllen, soweit Umbuchungen im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Wirtschaftsgut erforderlich sind. 


Zu Absatz 10 (AHK_MIND) 


Hier sind eventuelle Minderungen der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu erfassen. 
In diesem Feld sind alle Minderungen früherer Jahre sowie des laufenden Wirtschaftsjahres 
kumuliert zu erfassen. 


Hierunter können insbesondere die Übertragung stiller Reserven aufgrund der Regelungen 
des § 6b des Einkommensteuergesetzes oder R 6.6 der Einkommensteuer-Richtlinie 2012 
oder Investitionsabzugsbeträge nach § 7g des Einkommensteuergesetzes fallen. 


Zu Absatz 11 (AHK_ABG) 


In dieses Feld ist der eventuelle Abgangswert zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskos-
ten im laufenden Wirtschaftsjahr einzutragen. Auch bei eventuellen Minderungen der An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 7g Absatz 2 Satz 3 des Einkommensteuerge-
setzes ist dieses Feld zu befüllen. 


Zu Absatz 12 (AHK_END) 


Soweit fortgeführte Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Zugang des Anlageguts in 
Vorjahren vorhanden sind, ist hier der Wert am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres ein-
zutragen. 


Zu Absatz 13 (ABG_DAT) 


In dieses Feld ist das Datum einzutragen, an dem das Anlagengut das Betriebsvermögen 
verlässt (beispielsweise wegen Verkauf, Verschrottung oder Entnahme). 


Zu Absatz 14 (ND_J) 


Hier ist die Gesamt-Nutzungsdauer des Anlagenguts in Jahren anzugeben.  


Zu Absatz 15 (ND_M) 


Hier ist die Gesamt-Nutzungsdauer des Anlagenguts in Monaten anzugeben. 
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Zu Absatz 16 (AFA_ART) 


In dieses Feld ist die angewandte Art der Absetzung für Abnutzung im laufenden Wirt-
schaftsjahr einzutragen.  


Zu Nummer 1 


Der Wert „Lin“ ist zu nutzen, wenn die Abschreibung in gleichbleiben Jahresbeträgen (line-
are AfA) vorgenommen wird (vgl. § 7 Absatz 1 oder 4 des Einkommensteuergesetzes). 
Hierunter fällt auch die Abschreibung eines Sammelpostens nach § 6 Absatz 2a des Ein-
kommensteuergesetzes. 


Zu Nummer 2 


Der Wert „Deg“ ist zu nutzen, wenn die Abschreibung in fallenden Jahresbeträgen (degres-
sive AfA) vorgenommen wird (vgl. § 7 Absatz 2 oder 5 des Einkommensteuergesetzes). 


Zu Nummer 3 


Wenn das Wirtschaftsgut vollständig im Jahr der Anschaffung aufgrund der Regelung des 
§ 6 Absatz 2des Einkommensteuergesetzes abgeschrieben wird, ist der Wert „GWG“ zu 
nutzen. 


Zu Nummer 4 


Der Wert „AfS“ ist zu verwenden, wenn die Abschreibung nach dem Grad des Substanz-
verzehrs vorgenommen wird. 


Zu Nummer 5 


Wenn das Wirtschaftsgut nicht planmäßig abgeschrieben werden kann (z. B. Grund und 
Boden oder Beteiligungen), dann ist der Wert „Nul“ zu verwenden. 


Zu Nummer 6 


Abschreibungsmethoden, die nicht von den vorgenannten Nummern erfasst sind, z.B. die 
Abschreibung nach der Leistung des Wirtschaftsguts (§ 7 Absatz 1 Satz 6 des Einkommen-
steuergesetzes), sind mit dem Wert „Son“ zu kennzeichnen. 


Zu Absatz 17 (AFA_SATZ) 


In diesem Feld ist der AfA-Satz in Prozent anzugeben. Dies gilt nur, soweit die AfA-Methode 
einen Prozentsatz, wie die lineare oder degressive AfA, vorsieht. 


Zu Absatz 18 (BW_BEG) 


Soweit der Zugang eines Anlagenguts in den Vorjahren erfolgt ist, ist in diesem Feld der 
Buchwert zu Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres einzutragen. 


Zu Absatz 19 (BW_ZU) 


Dieses Feld ist nur auszufüllen, soweit Zugänge oder Zuschreibungen zum Buchwert im 
Wirtschaftsjahr erfolgen. Die Unterscheidung zwischen Zugang und Zuschreibung ist hier-
bei nicht notwendig. 
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Zu Absatz 20 (BW_UMB) 


Dieses Feld ist nur zu befüllen, soweit Umbuchungen im Zusammenhang mit dem jeweili-
gen Buchwert erforderlich sind. 


Zu Absatz 21 (BW_MIND) 


Hier sind eventuelle Minderungen des Buchwerts zu erfassen. In diesem Feld sind alle Min-
derungen des laufenden Wirtschaftsjahres kumuliert zu erfassen. 


Hierunter können insbesondere die Übertragung stiller Reserven aufgrund der Regelungen 
des § 6b des Einkommensteuergesetzes oder R 6.6 der Einkommensteuer-Richtlinie 2012 
oder Investitionsabzugsbeträge nach § 7g des Einkommensteuergesetzes fallen. 


Zu Absatz 22 


Dieses Feld enthält eine Beschreibung der Buchwertminderungen des Absatzes 21. Die 
zulässigen Werte ergeben sich aus den genannten Nummern. 


Zu Nummer 1 


Der Wert „6b“ ist zu verwenden, wenn der Buchwert im Wirtschaftsjahr nach § 6b Absatz 1 
des Einkommensteuergesetzes gemindert wurde. 


Zu Nummer 2 


Der Wert „7g“ ist zu verwenden, wenn der Buchwert im Wirtschaftsjahr um einen Herabset-
zungsbetrag nach § 7g Absatz 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes gemindert wurde. 


Zu Nummer 3 


Der Wert „RfE“ ist zu verwenden, wenn im Wirtschaftsjahr eine Rücklage für Ersatzbeschaf-
fung nach R 6.6 der Einkommensteuer-Richtlinie 2012 auf das Wirtschaftsjahr übertragen 
wurde und dessen Buchwert gemindert hat. 


Zu Nummer 4 


Der Wert „ueZu“ ist zu verwenden, wenn ein übriger Zuschuss nach R 6.5 der Einkommens-
teuer-Richtlinie 2012 vorliegt und das Wahlrecht nach R 6.5 Absatz 2 der Einkommens-
teuer-Richtlinie 2012 zugunsten einer Minderung des Buchwerts im Wirtschaftsjahr ausge-
übt wurde. 


Zu Nummer 5 


Der Wert „Mehrere“ ist zu verwenden, wenn der Buchwert aus mehreren der vorgenannten 
Gründe gemindert wurde, z.B. sowohl ein Herabsetzungsbetrag nach § 7g des Einkom-
mensteuergesetzes als auch ein übriger Zuschuss vorliegt. 


Zu Nummer 6 


Buchwertminderungen, die nicht von den vorgenannten Nummern erfasst sind, sind mit 
dem Wert „Son“ zu kennzeichnen. 


Zu Absatz 23 (BW_ABG) 


Soweit Abgänge des Buchwerts im laufenden Wirtschaftsjahr erfolgen, sind diese in diesem 
Feld anzugeben. 
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Zu Absatz 24 (AFA_N) 


In diesem Feld ist die normale (planmäßige) Absetzung für Abnutzung im laufenden Wirt-
schaftsjahr anzugeben. 


Zu Absatz 25 (AFA_A) 


Einzutragen sind hier Teilwertabschreibungen oder außergewöhnliche technische oder 
wirtschaftliche Abnutzungen im laufenden Wirtschaftsjahr. 


Zu Absatz 26 (AFA_SO) 


Einzutragen sind hier beispielsweise Sonderabschreibungen im laufenden Wirtschaftsjahr. 


Zu Absatz 27 (BW_END) 


In dieses Feld ist der Buchwert zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres einzutragen. 


Zu Absatz 28 (WJ_ENDE) 


Auf die Begründung zu § 3 Absatz 29 DSFinVBV wird verwiesen. 


Zu Abschnitt 3 (Technische Grundsätze) 


Zu § 7 (Technische Datensatzbeschreibung) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, dass die Reihenfolge der jeweils in § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1, § 5 
Absatz 1 oder § 6 Absatz 1 DSFinVBV dargestellten Tabellen verbindlich ist und dass die 
Daten in einer csv-(comma separeted values)-Datei auszugeben sind. Der erste Datensatz 
muss ein Kopfdatensatz sein, der die den Bezeichnungen der Spalte Feldname des jewei-
ligen Absatz 1 enthält.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 legt fest, dass eine beschreibende xml-Datei beizufügen ist. Die genaue Beschrei-
bung und Struktur dieser Dateien ergeben sich aus einem entsprechenden BMF-Schreiben. 


Die vom Bundesministerium der Finanzen veröffentlichte xml-Datei ist zu ergänzen, wenn 
Abweichungen, z. B. durch Zusatztabellen, vorliegen. Darüber hinaus muss die xml-Datei 
auch einen Verweis auf den Rechtsstand enthalten. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 ermächtigt das Bundesministerium der Finanzen die Beschreibung der csv- und 
xml-Datei zu veröffentlichen. Diese sind auf den Internetseiten des Bundesministeriums der 
Finanzen bereitzustellen. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 legt weitere Anforderungen an die csv-Datei nach Absatz 1 fest. 


Zu Nummer 1 


Bei der Verwendung von Feldtrennern oder Datensatztrennern muss ausgeschlossen wer-
den, dass durch die Verwendung der gleichen Zeichen in Feldern, Texten, Beschriftungen 
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usw. die in den Feldern verwendeten Zeichen als Trennzeichen gesehen werden und 
dadurch zusätzliche Felder generiert werden. Dadurch können Fehler beim Einlesen der 
Daten in die Prüfsoftware entstehen. 


Zu Nummer 2 


Je Prüfungsjahr sollen sich die Dateien in einem Verzeichnis mit dem Namen des Wirt-
schaftsjahres (z. B. „2023“) befinden. Wenn Dateien aufgrund ihrer Größe gesplittet werden 
müssen, sollen sie die Namenspräfix „001_“ und fortlaufend tragen. 


Zu Nummer 3 


Die Anzahl der Zeichen wird aus technischen Gründen auf 1.000 beschränkt. Soweit dies 
nicht ausreicht, sind weitere Felder zu nutzen. In diesem Fall ist die xml-Datei nach Absatz 2 
entsprechend anzupassen. 


Zu § 8 (Stammdaten) 


Zu Absatz 1  


Absatz 1 legt den Dateinamen fest und stellt die einzelnen Datenfelder tabellarisch dar. Es 
werden auch die Anforderungen an den Inhalt aufgestellt. Dazu gehören die Art der Befül-
lung, die Länge der Datenfelder sowie eventuell aufzunehmende Dezimalstellen.  


Soweit die Länge eines Feldes mit „variabel“ angegeben ist, soll die Ermittlung der optima-
len Feldlänge durch den jeweiligen Softwarehersteller erfolgen. 


Die Angaben in den Feldern 1 bis 7 dienen zur eindeutigen Identifizierung des Datenex-
ports. Dadurch wird es sowohl dem Steuerpflichtigen als auch dem Prüfenden erleichtert, 
den Datenexport zu bestimmen und zu zuordnen. 


Es sind die Daten des Systems anzugeben, aus dem der Export stammt. Daten anderer 
Systeme, die in das exportierende übernommen wurden, oder Daten von Vor- und Neben-
systemen sind nicht zu erfassen. 


Zu Absatz 2 (NAME) 


Hier ist der Name des Steuerpflichtigen, für den der Export vorgenommen wird, einzutra-
gen. 


Zu Absatz 3 (ST_NR) 


In dieses Feld ist die Steuernummer des Steuerpflichtigen, die zum Zeitpunkt des Exports 
gilt, einzutragen. 


Zu Absatz 4 (UST_ID)(UST_VA) 


In dieses Feld ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen, die zum 
Zeitpunkt des Exports gilt, einzutragen. 


Zu Absatz 5 (UST_VA) 


Hier ist ein Schlüssel für den Abgabezeitraum der Umsatzsteuer-Voranmeldungen anzuge-
ben. Sind monatliche Voranmeldungen für den Exportzeitraum abzugeben, ist der Schlüs-
sel „M“ zu verwenden. Bei quartalsweisen Voranmeldungen ist der Schlüssel „Q“ zu ver-
wenden und ist der Steuerpflichtige von der Abgabe von Voranmeldungen befreit, ist der 
Schlüssle „J“ zu verwenden. 
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Zu Absatz 6 (UST_BEST) 


In diesem Feld ist ein Schlüssel für die Art der Umsatzbesteuerung aufzunehmen. Bei einer 
Versteuerung nach vereinbarten Entgelten ist der Schlüssel „Soll““ zu verwenden und bei 
einer Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 des Umsatzsteuergesetzes) ist 
der Schlüssel „Ist“ aufzunehmen. 


Zu Absatz 7  


Absatz 7 regelt, dass die Felder der Absätze 4 bis 6 leerbleiben können, wenn es sich um 
einen Kleinunternehmer im Sinne des § 19 des Umsatzsteuergesetzes handelt und damit 
diese Sachverhalte nicht zutreffen. 


Zu Absatz 8 (WJ_BEGINN) 


Hier ist der Beginn des Wirtschaftsjahres (z. B. „2019_0101“ oder „2019_0701“), für das der 
aktuelle Export zur Verfügung gestellt wird, anzugeben. Hinsichtlich der Formatierung wird 
auf § 3 Absatz 29 DSFinVBV hingewiesen. 


Zu Absatz 9 (WJ_ENDE) 


Hier ist das Ende des Wirtschaftsjahres (z.B. „2019_3112“ oder „2019_0630“), für das der 
aktuelle Export zur Verfügung gestellt wird, anzugeben. Hinsichtlich der Formatierung wird 
auf § 3 Absatz 29 DSFinVBV hingewiesen. 


Zu Absatz 10 (SW_HERSTELLER) 


In diesem Feld ist der vollständige Name des Herstellers der genutzten Software für Auf-
zeichnungen nach den §§ 3 bis 6 DSFinVBV anzugeben. 


Zu Absatz 11 (SW_BEZEICHNUNG) 


In diesem Feld ist die vollständige, handelsübliche Softwarebezeichnung für Aufzeichnun-
gen nach den §§ 3 bis 6 DSFinVBV anzugeben. 


Zu Absatz 12 (SW_VERSION) 


In diesem Feld ist die handelsübliche Versionsbezeichnung der eingesetzten Software für 
Aufzeichnungen nach den §§ 3 bis 6 DSFinVBV anzugeben. 


Zu Absatz 13 bis Absatz 16 (SW_ANSCHRIFT, SW_ORT, SW_KONTAKT_TEL, 
SW_KONTAKT_MAIL) 


In diesen Feldern sind die Straße mit Hausnummer, der Ort sowie die Kontaktdaten des 
Herstellers anzugeben. 


Zu Absatz 17 (DS_VERSION) 


In diesem Feld ist die Version der genutzten DSFinVBV anzugeben. Bei zukünftigen Ände-
rungen wird die hier anzugebende Versionsbezeichnung aktualisiert und wird zur Unter-
scheidung der einzelnen Datenlieferungen genutzt. Derzeit ist aufgrund des erstmaligen 
Erlasses die Version 1.0 zu verwenden. 
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Zu Teil 2 (Inkrafttreten und Anwendungsregelung) 


Zu § 9 (Inkrafttreten, Anwendungsregelung) 


Zu Absatz 1 


§ 9 Absatz 1 DSFinVBV regelt das Inkrafttreten der Rechtsverordnung. Die Rechtsverord-
nung soll ab dem 31. Dezember des dritten auf die Verkündung folgenden Jahres erfolgen. 
Damit steht ein ausreichender Zeitraum zur Implementierung der digitalen Schnittstelle zur 
Verfügung. Dieser Zeitraum ist ausreichend, da es sich bei der Schnittstelle nach Teil 1 der 
DSFinVBV nur um einen kleinen Ausschnitt aus den bestehenden Bundeskonventionen zu 
den Standardtabellen im Bereich der Finanzbuchhaltung handelt.  


Zu Absatz 2 


§ 9 Absatz 2 DSFinVBV regelt, dass die digitale Schnittstelle nur für Wirtschaftsjahre gilt, 
die nach dem Inkrafttreten beginnen. Dies kann zwar dazu führen, dass im Rahmen von 
Außenprüfungen und Kassen-Nachschauen, die Zeiträume vor und nach dem Inkrafttreten 
betreffen, für manche Zeiträume die Verpflichtung zur digitalen Schnittstelle gilt und für 
manche nicht; jedoch ist dieses zur Schaffung von Rechtssicherheit für den Steuerpflichti-
gen hinzunehmen. 
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BETREFF   14. Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 27.  
November 2023 (BGBl  I Nummer 328)   


  Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten der 
Arbeitnehmer ab dem  Kalenderjahr 2024  


BEZUG   BMF-Schreiben vom 23. Dezember 2022  
- IV C 5  - S 2334/19/10010 :004; DOK. 2022/1255571 - 
  GZ   IV C 5  - S 2334/19/10010 :005  


DOK   2023/1160628  
  (bei Antwort bitte GZ und DOK  angeben)  


 


Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder  verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben 
werden, sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach der Verordnung über die  
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeits-
entgelt (Sozialversicherungsentgeltverordnung - SvEV) zu bewerten. Dies gilt 
ab 1. Januar 2014 gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, die dem Arbeit-
nehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem 
Dritten zur Verfügung gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 Euro nicht übersteigt. 
Die Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2024 sind durch die 14. Verordnung zur Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 27. November 2023 (BGBl. I Nummer 328) 
festgesetzt worden. Demzufolge beträgt der Wert für Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2024 
gewährt werden, 


a) für ein Mittag- oder Abendessen 4,13 Euro, 
b) für ein Frühstück 2,17 Euro. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) sind die Mahlzeiten mit dem Wert 
von 10,43 Euro anzusetzen. 


Im Übrigen wird auf R 8.1 Absatz 7 und 8 LStR 2023 sowie auf das BMF-Schreiben zur 
Reform des steuerlichen Reisekostenrechts vom 25. November 2020 (BStBl I Seite 1228) hin-
gewiesen. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












Urteil vom 12. Juli 2023, XI R 5/21
Widerruf der Gestattung der Ist-Besteuerung wegen Missbrauchs; Entstehung und Ausübung des Rechts auf
Vorsteuerabzug


ECLI:DE:BFH:2023:U.120723.XIR5.21.0


BFH XI. Senat


UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 S 1, UStG § 20, AO § 42, EGRL 112/2006 Art 167, EGRL 112/2006 Art 179 S 1, UStG VZ 2015


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 24. November 2020, Az: 3 K 1192/18


Leitsätze


1. Falls ein Leistungsempfänger bereits zur Vornahme des Vorsteuerabzugs berechtigt ist, obwohl beim leistenden
Unternehmer aufgrund der Gestattung der Ist-Besteuerung noch keine Umsatzsteuer entstanden ist, beruht dies
umsatzsteuerrechtlich nicht auf einer missbräuchlichen Gestaltung durch die am Leistungsaustausch beteiligten
Steuerpflichtigen, sondern auf einer unzutreffenden Umsetzung oder Anwendung des Art. 167 MwStSystRL durch den
Mitgliedstaat Deutschland.


2. Es bleibt offen, ob der Begriff "geschuldet" im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG im Lichte des EuGH-
Urteils Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 - C-9/20 (EU:C:2022:88, Rz 49) sowie der Art. 167, Art. 179 Satz 1
MwStSystRL eine zeitliche Komponente enthält und deshalb dahin gehend zu verstehen ist, dass die Umsatzsteuer vom
Leistenden schon geschuldet werden muss, um vom Leistungsempfänger als Vorsteuer abgezogen werden zu können
(und daher vom Leistungsempfänger noch nicht abgezogen werden darf, solange sie vom Leistenden noch nicht
geschuldet wird).


Tenor


Auf die Revision des Klägers werden das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 24.11.2020 - 3 K 1192/18, der
Widerrufsbescheid vom 18.11.2015 und die Einspruchsentscheidung vom 26.01.2018 aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die dem Kläger und
Revisionskläger (Kläger) erteilte Gestattung der Besteuerung der Umsätze nach vereinnahmten Entgelten
(sogenannte Ist-Besteuerung) zu Recht widerrufen hat.


1


Der Kläger ist Unternehmer und besteuert seine Umsätze aufgrund einer Genehmigung vom 02.04.1987, die unter
dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt worden ist, nach vereinnahmten Entgelten.


2


Im Sommer 2015 fand beim Kläger eine Außenprüfung des ‑‑damals noch für den Kläger örtlich zuständigen‑‑ FA D
statt. Der Prüferin fiel dabei auf, dass der Kläger als Geschäftsführer verschiedener Firmen
(Leistungsempfängerinnen) unternehmerisch tätig war, denen er in erheblichem Umfang Rechnungen mit
gesondertem Ausweis von Umsatzsteuer erteilt hatte, die von den Leistungsempfängerinnen jedoch nur über
Verrechnungskonten gebucht und über mehrere Jahre hinweg nicht bezahlt wurden. In den Rechnungen waren
weder Zahlungsfristen genannt noch Fälligkeiten ausgewiesen. Die Prüferin war der Auffassung, dass ein zeitnaher
Zufluss der Entgelte für die abgerechneten Leistungen beim Kläger nicht angestrebt worden sei, sondern hätte
gezielt vermieden werden sollen.


3
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Das FA D widerrief daraufhin die Genehmigung zur Besteuerung der Umsätze nach vereinnahmten Entgelten mit
Bescheid vom 18.11.2015 zum 01.01.2016. Die sofortige Vornahme des Vorsteuerabzugs bei den
Leistungsempfängerinnen bei fehlender Vereinnahmung der Entgelte für die Umsätze beim Kläger begründe bei
nahestehenden Personen die Vermutung, dass die Gestattung missbraucht werde.


4


Der Einspruch des Klägers, mit dem er vortrug, die Ablehnung sei ermessensfehlerhaft auf Liquiditätsvorteile des
leistenden Unternehmers gestützt worden, obwohl gerade die Stärkung der Liquidität kleiner und mittlerer
Unternehmer Zweck der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten sei und Zinsnachteile der Finanzverwaltung
vom Zweck der Vorschrift umfasst seien, wies das mittlerweile zuständig gewordene FA durch
Einspruchsentscheidung vom 26.01.2018 als unbegründet zurück.


5


Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 790
veröffentlichten Urteil ab.


6


Zwar habe die Finanzbehörde bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)
grundsätzlich die Erlaubnis zu erteilen (Ermessensreduzierung auf Null). § 20 UStG beruhe zulässigerweise auf
Art. 66 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL). Der Widerruf der Gestattung mit Wirkung für die Zukunft komme jedoch
gemäß § 131 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) in Betracht. Dabei handele es sich um eine Ermessensentscheidung,
die gemäß § 102 der Finanzgerichtsordnung (FGO) grundsätzlich nur der eingeschränkten gerichtlichen
Überprüfung unterliege.


7


Vorliegend sei zum maßgeblichen Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung die Ermessensentscheidung des
FA nicht zu beanstanden. Es liege der Widerrufsgrund der Gefährdung des Steueraufkommens vor. Angesichts der
verbliebenen Unklarheiten im Geschäftsgebaren des Klägers und bei der Überprüfung der von ihm erklärten
Umsätze habe das FA ermessensfehlerfrei die erteilte Erlaubnis zur Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten
gemäß § 20 UStG widerrufen.


8


Unabhängig davon, ob es Zweck des § 20 UStG sei, kapitalschwache Unternehmen von den Belastungen der
Sollbesteuerung auszunehmen, oder ob § 20 UStG lediglich der Verfahrensvereinfachung diene und die
Liquiditätsvorteile lediglich hingenommen würden, sei es mit beiden genannten Zwecken vereinbar, die
Genehmigung nach § 20 UStG zu versagen beziehungsweise zu widerrufen, wenn das Zusammenspiel von § 20
UStG einerseits und § 15 UStG andererseits die Gefahr des Missbrauchs und des Steuerausfalls nahelege. Die
Vornahme des Vorsteuerabzugs beim Leistungsempfänger bei gleichzeitig fehlenden Umsätzen beim leistenden
Unternehmen rechtfertige bei nahestehenden Personen die Vermutung, dass die dem leistenden Unternehmen
erteilte Zustimmung gemäß § 20 UStG missbraucht werde. Das Verhalten bringe zudem die Gefahr von endgültigen
Steuerausfällen mit sich. Aufgrund der fehlenden Mitwirkung des Klägers könne das FA nicht feststellen, ob
tatsächliche Steuerausfälle eingetreten sind. Eine Gefährdung des Steueraufkommens sei damit gegeben.


9


In diesem Zusammenhang sei auch zu beachten, dass aus der Abhängigkeit des Entstehens des Rechts auf
Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger von der Entstehung der Steuer beim leistenden Steuerpflichtigen gemäß
Art. 167 MwStSystRL folge, dass wenn der Leistende ausnahmsweise seine Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1
Buchst. b MwStSystRL nach vereinnahmten Entgelten besteuere, auch das Recht auf Vorsteuerabzug beim
Leistungsempfänger erst zu diesem Zeitpunkt, also mit Bezahlung der Rechnung entstehe. Der Zusammenhang mit
der Regelung des Art. 226 Nr. 7a MwStSystRL, wonach in die Rechnung die Angabe der Besteuerung nach
vereinnahmten Entgelten aufzunehmen ist, zeige, dass dies als verbindlich aufzufassende Vorgabe aufzufassen sei.
Beziehe man diese Erwägungen in die Ermessensentscheidung ein, liege ein krasser Missbrauch der Gestattung der
Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten im Streitfall vor, da der Kläger nicht nur eine zeitweilige Belastung mit
der bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten vorzufinanzierenden Umsatzsteuer vermeiden und eine
Kostenneutralität der Umsatzsteuer erreichen wolle, sondern in erheblichem Umfang ein Auseinanderklaffen von
Steuerentstehung und Vorsteuerabzug zu Finanzierungszwecken zu erreichen versuche. Der Widerruf der
Gestattung verstoße daher nicht gegen die in Art. 66 Abs. 1 Buchst. b, Art. 167, Art. 167a und Art. 226 Nr. 7a
MwStSystRL enthaltenen Grundsätze, sondern folge der richtlinienkonformen Auslegung des § 20 UStG.


10


Das vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) anhängige Verfahren Grundstücksgemeinschaft
Kollaustraße 136 vom 10.02.2022 - C-9/20 (EU:C:2022:88) sei nicht entscheidungserheblich. Sofern der EuGH die
deutsche Praxis für unionsrechtswidrig erklären sollte, entfiele ohnehin der vom Kläger erstrebte
Vorfinanzierungseffekt. Dies beantworte aber nicht die hier strittige Rechtsfrage nach dem Vorliegen der
Voraussetzungen für einen Widerruf der Gestattung nach nationalem Recht.


11
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Entscheidungsgründe


II.


Mit der Revision rügt der Kläger die Verletzung materiellen Rechts sowie Verfahrensfehler.12


Der Kläger beantragt, das Urteil des FG, den Widerrufsbescheid vom 18.11.2015 und die Einspruchsentscheidung
vom 26.01.2018 aufzuheben.


13


Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückweisen.14


Es verteidigt die angefochtene Vorentscheidung.15


Mit Schreiben vom 16.03.2023 hat der erkennende Senat die Beteiligten auf das EuGH-Urteil
Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 vom 10.02.2022 - C-9/20 (EU:C:2022:88) hingewiesen.


16


Der Kläger bringt dazu vor, dem Leistungsempfänger stehe bis zu einer notwendigen gesetzlichen Anpassung des
nationalen Rechts ein Wahlrecht zu, sich entweder auf das nationale (unionsrechtswidrige) Recht oder das Recht der
Europäischen Union (EU) für die Frage seiner Vorsteuerabzugsberechtigung zu berufen. Eine unionsrechtskonforme
Auslegung des nationalen Rechts contra legem sei unzulässig. Der EuGH fordere jedoch nicht, dass im Fall einer
unionsrechtswidrigen Vorsteuerabzugsgewährung die unionsrechtskonforme Gewährung der Ist-Besteuerung des
Leistungserbringers zu versagen sei. Auch dies würde zu einer unzulässigen unionsrechtskonformen Auslegung des
nationalen Rechts contra legem führen, wenn trotz Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen die Ist-
Besteuerung versagt werden würde. Allein mit dem Argument, einen Vorteil des Leistungsempfängers ‑‑durch einen
(nach Unionsrecht) zu frühen Vorsteuerabzug‑‑ zu Lasten des Leistungserbringers zu kompensieren, dürfe die
Gewährung der Ist-Besteuerung des Leistungserbringers (hier des Klägers) nicht widerrufen werden.


17


Das FA bringt dazu vor, dem Fiskus drohten auch zukünftig weitere Steuerausfälle, solange das nationale Recht
noch nicht an Art. 167, 167a, 178, 179 MwStSystRL angepasst worden sei. Das deutsche Recht entspreche nicht den
Vorgaben des EU-Rechts und müsse daher auf nationaler Ebene neu geregelt werden. Die Konsequenzen und die
erforderlichen Änderungen der §§ 14, 15 und 20 UStG würden derzeit erörtert. Mangels Umsetzung der MwStSystRL
in das nationale Recht könne das EuGH-Urteil momentan keine Anwendung finden. Missbräuchliche Praktiken, die
das nationale Recht bedingt, müssten daher mit den Möglichkeiten des nationalen Rechts unterbunden werden. Der
Unternehmer könne sich nicht auf die Regelungen der MwStSystRL berufen, um die für ihn günstige nationale
Regelung und sein auffälliges Abrechnungsgebaren mit verbundenen Unternehmen aufrechtzuerhalten. Der
Streitfall betreffe das Besteuerungsverfahren des Leistenden und nicht das Besteuerungsverfahren des
Leistungsempfängers. Die Leistungsempfänger hätten den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen des Klägers im
hohen Umfang nach Maßgabe des nationalen Umsatzsteuerrechts (vgl. Abschn. 15.2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses ‑‑UStAE‑‑) bereits erwirkt, während der Kläger nur geringe Umsätze besteuert
habe. Es liegt insoweit ein Missbrauch der nationalen Regelungen durch den Kläger vor, da er einerseits die
Vorsteuerbeträge bei den Leistungsempfängern, deren Geschäftsführer oder Anteilseigner er sei, sofort (durch den
direkten Vorsteuerabzug bei Rechnungslegung) vereinnahmt und andererseits die zeitnahe Besteuerung in seinem
Einzelunternehmen zu vermeiden versuche.


18


Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Stattgabe der Klage. Das FA kann
sich auf die von ihm bejahte Gefährdung des Steueraufkommens im Streitfall nicht berufen, weil den
Leistungsempfängern des Klägers der Vorsteuerabzug nach Art. 167 MwStSystRL erst zusteht, wenn diese die
Umsatzsteuer an den Kläger gezahlt haben. Ob dieses Ergebnis im Besteuerungsverfahren der
Leistungsempfängerinnen durch eine richtlinienkonforme Auslegung des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG gefunden
werden kann oder der Gesetzgeber dazu zunächst das nationale Recht anpassen muss, bedarf im Streitfall keiner
Entscheidung.


19


1. Zutreffend hat das FG erkannt, dass ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er
unanfechtbar geworden ist, gemäß § 131 Abs. 2 Satz 1 AO ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft unter
anderem nur widerrufen werden darf, wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt
vorbehalten ist (Nr. 1). Erhält die Finanzbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche den Widerruf eines rechtmäßigen
begünstigenden Verwaltungsakts rechtfertigen, so ist der Widerruf nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt
der Kenntnisnahme zulässig (§ 131 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 130 Abs. 3 Satz 1 AO).
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a) Im Streitfall hat sich das FA nach den tatsächlichen Feststellungen des FG bei Gestattung der Ist-Besteuerung im
Jahr 1987 einen Widerruf im Sinne des § 131 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO vorbehalten. Dabei sind das FA und das FG
davon ausgegangen, dass es sich bei der damaligen Gestattung um einen Dauerverwaltungsakt handelte (vgl. zur
Abgrenzung Beschluss des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 23.12.2021 - V B 22/21 (AdV), BFH/NV 2022, 741,
Rz 15 f.). In dem Widerruf ist im Sinne des § 131 Abs. 3 AO der 01.01.2016 als Zeitpunkt des Wirksamwerdens des
Widerrufs bestimmt. Der Zuständigkeit des FA für die Entscheidung steht wegen § 131 Abs. 4 AO nicht entgegen,
dass die Gestattung von einem anderen FA erteilt worden war.


21


b) Selbst bei Existenz eines Widerrufsvorbehalts ist jedoch der Widerruf des begünstigenden Verwaltungsakts
unzulässig, wenn der Erlass des Verwaltungsakts (zum Beispiel infolge einer Ermessensreduzierung auf Null)
geboten war (vgl. BFH-Urteil vom 07.11.2013 - IV R 13/10, BFHE 243, 350, BStBl II 2015, 226, Rz 50).


22


2. Gemessen daran ist der Widerruf unzulässig. Die vom FA als Widerrufsgrund angeführte, vom FG ebenfalls
bejahte Gefährdung des Steueraufkommens beruht auf der unionsrechtlich unzutreffenden Prämisse, dass bei
Leistungsbezug vom Kläger den Leistungsempfängerinnen der sofortige Vorsteuerabzug zusteht. Dies trifft jedoch
nicht zu (Art. 167 MwStSystRL).


23


a) Die Finanzbehörde kann gemäß § 20 Abs. 1 UStG unter weiteren Voraussetzungen, die im Streitfall vorliegen, auf
Antrag gestatten, dass ein Unternehmer die Steuer nicht nach den vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1 Satz 1 UStG),
sondern nach den vereinnahmten Entgelten berechnet.


24


aa) Die Gestattung ist ein begünstigender sonstiger Ermessens-Verwaltungsakt im Sinne der §§ 130, 131 AO (vgl.
BFH-Beschluss vom 22.02.2013 - V B 72/12, BFH/NV 2013, 984, Rz 12; BFH-Urteil vom 18.08.2015 - V R 47/14,
BFHE 251, 287, BStBl II 2018, 611, Rz 15). Das Gericht kann gemäß § 102 FGO nur die maßgeblichen
Ermessenserwägungen der Verwaltung überprüfen und darf keine eigenen Ermessenserwägungen anstellen (vgl.
BFH-Beschluss vom 16.11.1993 - V B 70/93, juris, Rz 11, 15; BFH-Urteil vom 18.11.2015 - XI R 38/14, BFH/NV 2016,
950, Rz 27). Entsprechend unterliegt auch der Widerruf der Gestattung gemäß § 102 FGO nur eingeschränkter
gerichtlicher Nachprüfung (vgl. zur Rücknahme BFH-Urteile vom 11.11.2020 - XI R 41/18, BFHE 271, 261, BStBl II
2023, 288, Rz 50; vom 11.11.2020 - XI R 40/18, BFH/NV 2021, 668, Rz 49).


25


bb) Ob dem Antrag grundsätzlich unter dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs "zu entsprechen ist", wenn der
Unternehmer eine der Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 UStG erfüllt (so noch Abschn. 20.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE a.F.
bis 31.07.2023), oder dem Antrag grundsätzlich "entsprochen werden kann", wenn der Unternehmer eine der
Voraussetzungen des § 20 Satz 1 Nr. 1 bis 3 UStG erfüllt (so Abschn. 20.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE i.d.F. ab 01.08.2013)
oder die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten "für jeden Unternehmer in Betracht kommt", soweit er die
Voraussetzungen des § 20 Satz 1 Nr. 1 bis 4 UStG erfüllt (so Abschn. 20.1 Abs. 1 Satz 2 i.d.F. des BMF-Schreibens
vom 12.04.2023, BStBl I 2023, 734), ist umstritten. Eine Ermessensreduzierung auf Null, von der das FG (in seinem
Urteil vom 24.11.2020 - 3 K 1192/18, EFG 2021, 790, Rz 16) unter Hinweis auf die finanzgerichtliche
Rechtsprechung (Niedersächsisches FG vom 21.02.2008 - 16 K 385/06, EFG 2008, 1077, Rz 39; FG Berlin-
Brandenburg vom 18.06.2014 - 2 K 2149/11, juris, Rz 22) ausgegangen ist (vgl. ebenso z.B. Frye in
Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 20 Rz 202; Schüler-Täsch in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 20 Rz 73;
Radeisen in Schwarz/Widmann/Radeisen, UStG, § 20 Rz 102; Mrosek in Wäger, UStG, 2. Aufl., § 20 Rz 14; für
Ermessen hingegen Michel in Offerhaus/Söhn/Lange, § 20 UStG Rz 142; Friedrich-Vache in Reiß/Kraeusel/Langer,
UStG § 20 Rz 19; Bunjes/Korn, UStG, 21. Aufl., § 20 Rz 27; Mann in Küffner/Zugmaier, Umsatzsteuer, Kommentar,
§ 20 Rz 27; BeckOK UStG/Müller, 38. Ed. [17.09.2023], UStG § 20 Rz 123 ff.), hat der BFH bisher jedoch noch nicht
bejaht (vgl. BFH-Beschluss vom 10.12.1993 - V B 100/93, juris, Rz 8). Er hat bisher lediglich angenommen, dass die
Gestattung somit in das pflichtgemäße Ermessen (§ 5 AO) des FA gestellt werde (vgl. BFH-Urteil vom 18.11.2015 -
XI R 38/14, BFH/NV 2016, 950, Rz 26), ohne sich zu weiteren Einschränkungen dieses Ermessens abschließend zu
äußern.


26


cc) Einer abschließenden Entscheidung durch den Senat bedarf diese Frage auch vorliegend nicht; denn auch die
Vertreter der Auffassung, dass die Entscheidung in das Ermessen des FA gestellt sei, gehen davon aus, dass die
Ablehnung des Antrags ermessenswidrig ist, wenn sie auf sachwidrigen Gründen beruht (Michel in
Offerhaus/Söhn/Lange, § 20 UStG Rz 142). Soweit der Unternehmer wegen der Ist-Besteuerung
Finanzierungsvorteile erlange, sei dies allein kein Ablehnungsgrund (Friedrich-Vache in Reiß/Kraeusel/Langer, UStG
§ 20 Rz 19; Mann in Küffner/Zugmaier, Umsatzsteuer, Kommentar, § 20 Rz 28). Der Gesichtspunkt einer Gefährdung
des Steueraufkommens zum Beispiel werde bei der Ermessensentscheidung des FA zwar von besonderer Bedeutung
sein; zu berücksichtigen sei aber auch, dass die Gefährdung erst durch die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs
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durch den Leistungsempfänger entstehe. Bei Anwendung der Grundsätze des Art. 167 MwStSystRL komme in Fällen
der vereinbarungsgemäß aufgeschobenen Zahlungen ein Vorsteuerabzug erst bei Zahlung in Betracht, so dass eine
Gefährdung des Steueraufkommens ausgeschlossen sei (Michel in Offerhaus/Söhn/Lange, § 20 UStG Rz 144).


b) Im Streitfall hat das FA den Widerruf darauf gestützt, dass die Vornahme des Vorsteuerabzugs beim
Leistungsempfänger bei gleichzeitig fehlenden Umsätzen beim leistenden Unternehmer bei nahestehenden
Personen die Vermutung begründe, dass die dem leistenden Unternehmer erteilte Gestattung missbraucht werde.


28


c) Dies trifft indes nicht zu.29


aa) Nach dem EuGH-Urteil Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 vom 10.02.2022 - C-9/20 (EU:C:2022:88)
steht Art. 167 MwStSystRL einer nationalen Regelung entgegen, nach der das Recht auf Vorsteuerabzug bereits im
Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes entsteht, wenn der Steueranspruch gegen den Lieferer oder
Dienstleistungserbringer nach einer nationalen Abweichung gemäß Art. 66 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL erst bei
Vereinnahmung des Entgelts entsteht und dieses noch nicht gezahlt worden ist. Das Recht auf Vorsteuerabzug wird
nämlich nach Art. 167, 179 Satz 1 MwStSystRL (vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 178 MwStSystRL) während
des gleichen Zeitraums ausgeübt, in dem es entstanden ist, das heißt, wenn der Anspruch auf die Steuer entsteht
(vgl. EuGH-Urteil EUROVIA vom 30.04.2020 - C-258/19, EU:C:2020:345, Rz 41, m.w.N.).


30


bb) Das bedeutet, dass es zu dem von FA und FG bejahten Missbrauch kraft Unionsrechts nicht kommen kann. Die
Frage, ob dem leistenden Unternehmer die Ist-Besteuerung gestattet wird, hat nur Auswirkung darauf, ob sowohl
die Umsatzsteuer als auch das Recht auf Vorsteuerabzug bereits bei Ausführung des Umsatzes (Art. 63 MwStSystRL)
oder erst bei Vereinnahmung (Art. 66 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL) entstehen. Ein zeitliches Auseinanderfallen, das
durch den Widerruf der Gestattung gegenüber dem Kläger verhindert werden soll, ist unionsrechtlich nicht möglich.
Es beruht nicht auf dem von FA und FG beanstandeten Verhalten des Klägers, sondern ‑‑wenn überhaupt‑‑ auf der
unzutreffenden Umsetzung des Unionsrechts in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland).


31


cc) Der Umstand, dass die Umsatzsteuer und das Recht auf Vorsteuerabzug in den Fällen der Ist-Besteuerung erst
bei Vereinnahmung des Entgelts entstehen, ist ebenfalls nicht missbräuchlich und führt nicht zu einer Gefährdung
des Steueraufkommens. Sie beruht auf der Einführung des § 20 UStG durch den Gesetzgeber.


32


(1) Zwar ist die Sollbesteuerung der durch Art. 63 MwStSystRL vorgesehene Regelfall; die Pflicht zur Entrichtung
der Steuer richtet sich grundsätzlich an die leistenden Unternehmer als Steuerpflichtige, wenn sie eine steuerbare
Leistung steuerpflichtig erbringen, ohne dass diese Pflicht vom vorherigen Erhalt der Gegenleistung oder zumindest
des Steuerbetrags abhängt (EuGH-Urteil X-Beteiligungsgesellschaft vom 28.10.2021 - C-324/20, EU:C:2021:880,
Rz 53 f.). Der Leistende schuldet die Mehrwertsteuer, selbst wenn er von seinem Kunden noch keine Zahlung für
den bewirkten Umsatz erhalten hat, und das Recht auf Vorsteuerabzug bezieht sich auf eine geschuldete
Mehrwertsteuer (EuGH-Urteil Kommission/Ungarn vom 28.07.2011 - C-274/10, EU:C:2011:530, Rz 46 und 47).


33


(2) Allerdings enthält das Unionsrecht nicht nur mit Art. 90, 185 MwStSystRL, sondern auch mit Art. 66 Abs. 1
Buchst. b MwStSystRL eine Möglichkeit zur Abmilderung der Verpflichtung zu einer gegebenenfalls mehrjährigen
Vorfinanzierung der Umsatzsteuer, die mit Blick auf die dem Unternehmer zukommende Aufgabe, "öffentliche
Gelder" als "Steuereinnehmer für Rechnung des Staates" zu vereinnahmen (vgl. z.B. EuGH-Urteile A-PACK CZ vom
08.05.2019 - C-127/18, EU:C:2019:377, Rz 22; E. (TVA - Reducion de la base d´imposition) vom 15.10.2020 - C-
335/19, EU:C:2020:829, Rz 31; X-Beteiligungsgesellschaft vom 28.10.2021 - C-324/20, EU:C:2021:880, Rz 52) und
dem Umstand, dass die Mehrwertsteuer letztlich vom Endverbraucher getragen werden soll (vgl. EuGH-Urteil Netto
Supermarkt vom 21.02.2008 - C-271/06, EU:C:2008:105, Rz 21) durchaus systemgerecht sind.


34


(3) Von dieser Möglichkeit hat Deutschland mit § 20 UStG Gebrauch gemacht. Eine gesetzlich geschaffene
Möglichkeit, unter bestimmten, vom Gesetzgeber definierten Voraussetzungen die Entstehung der Steuer
hinauszuschieben, als Leistender in Anspruch zu nehmen, ist seitens des Leistenden nicht missbräuchlich, was FA
und FG nicht beachtet haben.


35


(4) Es ist auch zu beachten, dass das FA und das FG eingetretene Steuerausfälle oder eine Gefährdung des
Steueraufkommens trotz § 17 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG und trotz einer möglichen Vereinnahmung
durch Abtretung oder Schuldumschaffung (Novation) einerseits zu Lasten des Klägers unterstellen, um andererseits
davon auszugehen, dass die abschließende Beurteilung in den Besteuerungsverfahren des Klägers und der
Leistungsempfängerinnen getroffen werde. Das nationale Verfahrensrecht sieht im Falle der Verletzung
abgabenrechtlicher Mitwirkungspflichten zwar vor, dass aus dem Verhalten des Klägers (Steuerpflichtigen) für ihn
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nachteilige Schlüsse gezogen werden können, die sich nicht auf bezifferbare Besteuerungsgrundlagen beschränken;
das gilt vor allem dann, wenn die Mitwirkungspflichten Tatsachen und Beweismittel ‑‑wie im Streitfall‑‑ aus der
Wissens- und Einflusssphäre des Klägers (Steuerpflichtigen) betreffen (vgl. grundlegend BFH-Urteil vom
15.02.1989 - X R 16/86, BFHE 156, 38, BStBl II 1989, 462). Jedoch lassen der Vortrag des FA und das Urteil des FG
nicht erkennen, inwieweit die Sachverhaltsermittlung unter Geltung der Soll-Besteuerung weniger schwierig wäre
als unter Geltung der Ist-Besteuerung.


3. Ob das unter II.2.c dargestellte Ergebnis im Besteuerungsverfahren der Leistungsempfängerinnen seit dem
Besteuerungszeitraum 2016, zu dem der Widerruf erfolgen sollte, durch richtlinienkonforme Auslegung des
nationalen Rechts erreicht werden kann, bedarf vorliegend keiner Entscheidung.


37


a) Eine dem Art. 167 MwStSystRL vergleichbare Vorschrift enthält das nationale Recht bisher nicht ausdrücklich.38


aa) § 13 regelt nur die Entstehung der Steuer und nicht die Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug. Von der
nach § 16 Abs. 1 UStG berechneten Steuer sind nach § 16 Abs. 2 UStG die in den Besteuerungszeitraum fallenden,
nach § 15 UStG abziehbaren Vorsteuerbeträge abzusetzen.


39


bb) § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG regelt, dass der Unternehmer unter anderem die gesetzlich geschuldete
Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen
ausgeführt worden sind, abziehen kann.


40


b) Für die Auslegung dieser Vorschriften könnte bedeutsam sein, dass aufgrund der Rechtsprechung des EuGH
(grundlegend EuGH-Urteil Genius Holding vom 13.12.1989 - C-342/87, EU:C:1989:635) der BFH § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Satz 1 UStG im Wege richtlinienkonformer Auslegung (vgl. BFH-Urteil vom 02.04.1998 - V R 34/97, BFHE 185,
536, BStBl II 1998, 695, Leitsatz 1 und Rz 19 ff.) dahin gehend einschränkend ausgelegt hat, dass nicht jeder,
sondern nur der "geschuldete" Steuerbetrag als Vorsteuer abziehbar ist (vgl. auch BFH-Urteile vom 29.08.2018 -
XI R 37/17, BFHE 262, 286, BStBl II 2019, 378, Rz 18; vom 05.12.2018 - XI R 10/16, BFH/NV 2019, 433, Rz 58; vom
23.10.2019 - V R 46/17, BFHE 267, 140, BStBl II 2022, 779, Rz 17). Diese vom BFH bereits vorgenommene, das
frühere Verständnis des § 15 UStG einschränkende Auslegung könnte auch eine zeitliche Komponente beinhalten:
Der Begriff "geschuldet" im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG könnte im Lichte des EuGH-Urteils
Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 vom 10.02.2022 - C-9/20 (EU:C:2022:88, Rz 49) sowie des Art. 167
MwStSystRL dahin gehend zu verstehen sein, dass die Steuer schon geschuldet werden muss, um als Vorsteuer
abgezogen werden zu können (und daher vom Leistungsempfänger noch nicht abgezogen werden darf, solange sie
vom Leistenden noch nicht geschuldet wird).
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c) Darauf kommt es im Streitfall, in dem nur über den Widerruf der Gestattung der Besteuerung nach vereinnahmten
Entgelten zu entscheiden ist, indes nicht an. Darüber ist vielmehr in den Besteuerungsverfahren der
Leistungsempfängerinnen zu entscheiden (vgl. zur möglichen Trennung der Verfahren auch BFH-Urteil vom
11.11.2020 - XI R 41/18, BFHE 271, 261, BStBl II 2023, 288, Rz 11).
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d) Sollte den Leistungsempfängerinnen der Vorsteuerabzug nicht zu versagen sein, obwohl ‑‑was allerdings bisher
ebenfalls nicht feststeht‑‑ der Kläger die Umsatzsteuer möglicherweise noch nicht vereinnahmt hat, wäre dies vom
Mitgliedstaat Deutschland hinzunehmen.
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4. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob, nach welcher Vorschrift und wann die vom Kläger in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer entstanden ist (vgl. dazu BFH-Urteile vom 26.11.1964 - V 194/62 U, BFHE 81, 512, BStBl III 1965,
184; vom 22.10.1970 - V R 171/66, BFHE 100, 334, BStBl II 1971, 79; vom 09.10.2002 - V R 73/01, BFHE 200, 130,
BStBl II 2003, 217, unter II.2.c und e; vom 13.01.2005 - V R 21/04, BFH/NV 2005, 928, unter II.3. und 4.; vom
05.06.2014 - XI R 44/12, BFHE 245, 473, BStBl II 2016, 187, Rz 50 und 51 sowie § 16 Abs. 1 Satz 4 UStG).
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a) Nicht geklärt werden muss weiter, ob diese gegebenenfalls durch einen pactum de non petendo, wegen
Überschuldung der Leistungsempfängerinnen oder Ähnliches in voller Höhe uneinbringlich im Sinne des § 17 Abs. 2
Nr. 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 UStG geworden sein könnte (vgl. dazu BFH-Urteile vom 13.02.2019 -
XI R 19/16, BFH/NV 2019, 928, Rz 25; vom 24.10.2013 - V R 31/12, BFHE 243, 451, BStBl II 2015, 674; vom
01.02.2022 - V R 37/21 (V R 16/19), BFHE 275, 460, BStBl II 2022, 860, Rz 16; vom 28.09.2022 - XI R 28/20, BFHE
278, 355, BStBl II 2023, 598, Rz 32; BFH-Beschluss vom 24.06.2015 - XI B 63/14, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-
Recht 2015, 335, Rz 9 ff.; s.a. BFH-Urteil vom 10.04.2019 - XI R 4/17, BFHE 264, 382, BStBl II 2019, 635, Rz 42).
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b) Es muss ferner nicht entschieden werden, ob ‑‑falls der Kläger tatsächlich Leistungen ausgeführt hat‑‑ die46
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wenigen bei den Akten befindlichen Ausgangsrechnungen des Klägers überhaupt dazu geeignet sein könnten, ein
gegebenenfalls bestehendes Recht auf Vorsteuerabzug auszuüben (vgl. EuGH-Urteil Barlis 06 - Investimentos
Imobiliarios e Turisticos vom 15.09.2016 - C-516/14, EU:C:2016:690, Rz 25 ff.; Shortcut vom 24.05.2023 - C-690/22,
EU:C:2023:440, Rz 34 ff., 50 und 52).


5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.47
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Normen: § 3 Abs 1 AO, § 192 BauGB, § 9 BewG, § 33 Abs 1 Nr 1 FGO, Art 3 Abs 1 GG
... mehr


Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grund-
steuerwertfeststellung im sog. Bundesmodell


Leitsatz


1. Der Rechtsschutz gegen Grundsteuerwertbescheide auf den 1.1.2022 wird umfassend
durch die Finanzgerichten gewährt. Der Finanzrechtsweg ist dabei für alle maßgeblichen
Rechtsfragen, auch bezüglich der Einwände gegen die bewertungsrelevanten Bodenrichtwerte
eröffnet, ohne dass es insofern einer Klage zu den Verwaltungsgerichten bedürfte.
 
2.Die Bewertungsregeln der §§ 218 ff. BewG sind verfassungskonform dahingehend auszule-
gen, dass Steuerpflichtige einen unter dem typisierten Grundsteuerwert liegenden niedrigeren
Grundstückswert nachweisen können.
 
3. Für den Nachweis eines niedrigeren Grundstückswerts ist kein zwingendes Wertgutachten
erforderlich.
4. Es bestehen bereits deshalb ernstliche Zweifel an der gesetzlich geforderten Unabhängig-
keit der rheinland-pfälzischen Gutachterausschüsse, weil es nach der rheinland-pfälzischen
Gutachterausschussverordnung möglich ist, dass der Vorsitzende des Gutachterausschus-
ses durch die Auswahl der Mitglieder nach Anzahl und konkreter Besetzung Einfluss nehmen
kann.
 
5. Es bestehen für die rheinland-pfälzischen Gutachterausschüsse ernstliche Zweifel an der
gesetzlich geforderten Unabhängigkeit auch bezüglich des für die Bodenrichtwertermittlung
zwingend im Gutachterausschuss mitwirkenden Bediensteten der Finanzverwaltung, weil die
Finanzverwaltung dessen Tätigkeit im Bereich der Grundstücksbewertung jederzeit beenden
und damit sein automatisches Ausscheiden aus dem Gutachterausschuss bewirken kann.
 
6. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Vollständigkeit der für die Ermittlung der Bodenricht-
werte notwendigen Datengrundlage, weil in den Kaufpreissammlungen der Gutachteraus-
schüsse erhebliche Datenlücken bestehen könnten. Daher sind erhebliche Verzerrungen bei
der Ermittlung der Bodenrichtwerte zu befürchten.
7. Es bestehen ernstliche Zweifel daran, dass die neuen Bewertungsvorschriften der §§ 218
ff. BewG zu einer aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten realitäts- und relationsgerechten Grund-
stücksbewertung führen.
 
8. Aus den Regelungen des GrStG sowie der §§ 218 ff. BewG ist der Belastungsgrund der
Grundsteuer nach dem Grundsteuer-Reformgesetz nicht eindeutig erkennbar.
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9. Die große Zahl gesetzlicher Typisierungen und Pauschalierungen in den §§ 243 ff. BewG
und eine nahezu vollständige Vernachlässigung aller individuellen Umstände der konkret be-
werteten Grundstücke führt zu gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden Wertverzerrungen für
den gesamten Kernbereich der Grundsteuerwertermittlung.
 
10. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Vereinbarkeit der §§ 243 ff. BewG mit Art. 3 Abs. 1
GG, weil ein gleichheitswidriges Vollzugsdefizit bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte be-
steht. Den Gutachterausschüssen stehen nur unzureichende rechtliche Instrumente zur effek-
tiven Sachverhaltsermittlung sowie zur Überprüfung der Angaben von Grundstückseigentü-
mern zur Verfügung, die für die Ermittlung der Bodenrichtwerte aber erforderlich wären.


Tenor


1. Die Vollziehung des Bescheids über den Grundsteuerwert auf den 1. Januar
2022 vom 28. Dezember 2022 und der Einspruchsentscheidung vom 25. April
2023 wird ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt.


2. Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


3. Die Entscheidung ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der An-
tragsgegner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
abwenden, wenn nicht die Antragstellerin vor der Vollstreckung Sicherheit leis-
tet.


4. Die Beschwerde wird zugelassen.


Tatbestand


I.


1 Strittig ist die Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften gemäß §§ 218 ff. Bewertungsge-
setz (BewG), die zur Ermittlung des für die Grundsteuererhebung ab dem 1. Januar 2025
maßgeblichen Grundsteuerwerts auf den 1. Januar 2022 herangezogen werden sollen.
Überdies ist strittig, ob bei der Bewertung der Immobilie der Antragstellerin eine niedri-
gere als die gesetzlich fingierte Miete angesetzt werden konnte.


2 Das Antragsverfahren betrifft die wirtschaftliche Einheit des Grundstücks in X, -Straße
Nr., Gemarkung, Flur-Nr., Flurstücks-Nr. . Der Bodenrichtwert für das Grundstück wurde
zum Stichtag 1. Januar 2022 auf 125 Euro pro Quadratmeter ermittelt. Nach den Anga-
ben der Ausfüllhilfe hat das Grundstück eine „Amtliche Fläche“ von 351 Quadratmetern,
das sich im Entwicklungszustand „Baureifes Land“ befindet und eine gemischte Bauflä-
che aufweist.


3 Diese Werte waren auch in der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts der An-
tragstellerin vom 4. September 2022 eingetragen. Als Art des Grundstücks war „Einfami-
lienhaus“ angegeben, das erstmals vor 1949 bezugsfertig gewesen sei und nur über eine
Wohnung mit einer Wohnfläche von 72 Quadratmetern verfüge.


4 Mit Bescheid über den Grundsteuerwert vom 28. Dezember 2022, der auf einer vollma-
schinellen Auswertung und Verarbeitung der Erklärung der Antragstellerin beruhte, stell-
te der Antragsgegner den Grundsteuerwert des vorgenannten Objekts für die Haupt-


- Seite 2 von 96 -







feststellung zum Stichtag 1. Januar 2022 auf 91.600 Euro fest. Zudem traf der Antrags-
gegner die Artfeststellung „Grundvermögen, Einfamilienhaus“. Der Antragsgegner leg-
te der Grundsteuerwertfeststellung den erklärten Bodenrichtwert, den für Einfamilien-
häuser geltenden Liegenschaftszins von 2,5% und den Umrechnungskoeffizienten für
Grundstücke > 350 Quadratmetern von 1,10 zugrunde. Da die Restnutzungsdauer für
das vor 1949 bezugsfertige Haus weniger als 7 Jahre betrage, werde die gesetzlich fin-
gierte Mindestrestnutzungsdauer von 24 Jahren (30% von 80 Jahren) angesetzt. Für die
in Rheinland-Pfalz gelegene Wohneinheit mit einer Fläche zwischen 60 und 100 Quadrat-
metern wurde der in der Anlage 39 zum BewG hierfür geltende Rohertrag von 6,23 Euro
pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt, von dem für die Lage des Objekts in der Miet-
niveaustufe 2 ein Abschlag von 10% angenommen wurde.


5 Mit Schreiben vom 16. Januar 2023 legte die Antragstellerin Einspruch gegen den vorge-
nannten Grundsteuerwertbescheid ein und stellte zugleich einen Antrag auf Aussetzung
der Vollziehung dieses Bescheids sowie auf ein Ruhen des Einspruchsverfahrens. Zur Be-
gründung gab die Antragstellerin an, dass der Grundsteuerwertbescheid aus allen in Be-
tracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten beanstandet werde, und verwies zur Be-
gründung auf ein Rechtsgutachten von Herrn Prof. Dr. Gregor Kirchhof, das dieser im Au-
gust 2020 im Auftrag des ZIA Zentraler Immobilien Ausschusses e.V. erstellt hatte.


6 Dadurch rügte sie insbesondere, dass mit den – angegriffenen – gesetzlichen Regelun-
gen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff. BewG der spezifische Belas-
tungsgrund der Grundsteuer nicht erkennbar werde, wie dies verfassungsrechtlich zur
Abgrenzung der Grundsteuer von der Einkommensteuer sowie von der Vermögenssteuer
erforderlich sei; insbesondere die Abgrenzung zur Vermögensteuer sei unklar, habe aber
aufgrund der unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenz und Ertragshoheit entschei-
dende Bedeutung. Weder die in der Gesetzesbegründung bezeichneten Charakteristika
einer „Objektsteuer“ noch die Betonung der „Sollertragsteuer“ oder die Anknüpfung „an
das Innehaben von Grundbesitz in Form von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
oder Grundvermögen“ würden den Belastungsgrund hinreichend klar benennen. Weil da-
mit der Belastungsgrund der Grundsteuer unklar sei, sei auch das vorgelagerte Bewer-
tungsrecht verfassungswidrig.


7 Selbst wenn der Belastungsgrund einer „Sollertragsteuer“ als ausreichend anzusehen
sei, sei es jedenfalls „sehr schwer zu rechtfertigen“, dass die Grundsteuer als Objekt-
steuer nicht darauf abstelle, ob das belastete Objekt fremdfinanziert erworben sei oder
nicht, sondern von einem einheitlichen Sollertrag ausgehe. Zudem werde privat genutz-
tes Vermögen, das nicht zur tatsächlichen Ertragserzielung genutzt werde(n könne), im
Vergleich zu entgeltlich genutztem Vermögen strukturell benachteiligt. Das Eigentums-
grundrecht des Art. 14 Grundgesetz (GG) setze einer Sollertragsteuer sehr enge Gren-
zen, wobei fraglich sei, ob diese überschritten seien.


8 Darüber hinaus rügte die Antragstellerin eine grundsätzliche Verletzung des Rechts-
staatsprinzips dadurch, dass das neue Bewertungsverfahren keinen Rückschluss auf die
spätere, tatsächliche Grundsteuerhöhe zulasse und deswegen die spätere Steuerbe-
lastung nicht vorhersehbar sei, weil die Hebesätze der Belegenheitsgemeinde ab 2025
nicht bekannt seien.
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9 Ferner würden die Grundsteuerwerte durch die starken Typisierungen so nivelliert, dass
Wertunterschiede zwischen verschiedenen Immobilien nicht mehr realitätsgerecht abge-
bildet würden, wie es das BVerfG aber gefordert habe.


10 Es sei im neuen Bewertungsrecht keine Möglichkeit vorgesehen, einen geringeren
Grundsteuerwert durch ein Sachverständigengutachten nachzuweisen. Dies verletzte
das „Realisationsprinzip“ und das Gebot der Folgerichtigkeit.


11 Überdies wirkten die einzelnen Bewertungsmethoden und Bewertungsparameter stark
vereinfachend – wie die Antragstellerin durch Verweis auf das Gutachten von Prof. Dr.
Gregor Kirchhof rügte. Dies habe – trotz der erheblichen Reduzierung der Berechnungs-
elemente auf fünf bzw. acht Bewertungsparameter – ein in sich nicht folgerichtiges und
inkonsistentes Bewertungssystem gebracht, was zu starken Friktionen und inkonsisten-
ten Belastungsunterschieden führe. Wenn beispielsweise das Gebäudealter vereinfa-
chend berücksichtigt werde, spiegele dies den Wert einer Immobilie nicht sachgerecht
wider, etwa wenn eine Jugendstilvilla mit einem Steinhaus aus den 1980er oder mit ei-
nem Betonbau aus den 1990er Jahren verglichen werde.


12 In systematischer bzw. bewertungsmethodischer Hinsicht rügte die Antragstellerin er-
gänzend die Differenzierung zwischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken als willkürlich.
Weil bei Geschäftsgrundstücken das Sachwertverfahren anzuwenden und alle Nutz- und
Verkehrsflächen voll anzusetzen seien – wobei gemischt-genutzte Grundstücke bereits
ab einer gewerblichen Nutzung von 20% als Geschäftsgrundstück zu behandeln seien –,
führe dies bei gemischt-genutzten Grundstücken zu überproportionalen Bewertungen.
Obwohl auch bei derartigen Grundstücken auf die Wohnraummiete abzustellen sei, lie-
ßen sich in der Vermietung an Handwerk/Lager keine so hohen Mieten wie bei der reinen
Wohnnutzung erzielen. Die tatsächliche Wertigkeit für gemischt-genutzte Immobilien sei
daher inzwischen oft geringer als der Wert reiner Wohnimmobilien.


13 Zugleich trug die Antragstellerin vor, die auf Grundlage des angegriffenen Grundsteuer-
wertbescheids festzusetzende Grundsteuer werde zu einer unangemessen hohen Belas-
tung führen, wobei sie sich hierbei auf verschiedene Argumentationsstränge bezog:


14 So sei der – in die Berechnung des Grundsteuerwerts eingehende – Bodenrichtwert ih-
res Grundstücks zu hoch, unsachgemäß bzw. unverhältnismäßig angesetzt. Generell
könnten Bodenrichtwerte nur in einem ungenauen Verfahren dadurch ermittelt werden,
dass sie durch eine Schätzung von dem Gebäudewert separiert würden. Zugleich lasse
die vorgesehene Methodik, jedenfalls aber die fehlende einzelfallbezogene Berücksich-
tigung grundstücksindividueller Besonderheiten keine Möglichkeit dafür, dass ungünsti-
ge Grundstückszuschnitte, ein Altlastenverdacht oder tatsächlich vorhandene Altlasten
wertmindernd berücksichtigt werden könnten.


15 Zu Verzerrungen führe auch, dass die Differenzierung der Grundstücksflächen, die von
der Bezugsfläche von 500 Quadratmetern nach oben (dann niedrigere Bewertung pro
Quadratmeter) oder nach unten (dann höhere Bewertung pro Quadratmeter) abwichen,
nur im Rahmen der Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung abweichender
Grundstücksgrößen beim Bodenwert von Ein- und Zweifamilienhäusern (vgl. Anlage 36
zu den §§ 251 und 257 Abs. 1 BewG), nicht aber bei Mehrfamilienhäusern nachvollzogen
werde, obwohl auch größere Mietwohngrundstücke proportional eine geringere Bewer-
tung erfahren müssten.
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16 Ferner führe die gesetzliche Anordnung, auf einheitliche Mietniveaus abzustellen, zu ei-
ner Überbewertung. So sei selbst für größere Städte dasselbe Mietniveau unabhängig
davon anzuwenden, ob es sich um eine der allerbesten Wohnlagen oder lediglich um ei-
ne Randwohnlage handele, und obwohl die örtlichen Mietspiegel eine sehr starke Diffe-
renzierung nach Wohnlagen mit Schwankungsbreiten von 30% bis 40% ausweisen wür-
den.


17 Auch die starken Unterschiede der Mieten, die in der Anlage 39 zu § 254 BewG für Ein-
und Zweifamilienhäusern und bei Mietwohngrundstücken festgesetzt worden seien, sei-
en in dieser Form und Höhe in der Praxis nicht festzustellen.


18 Im Einzelnen rügt die Antragstellerin weiter, dass bei Objekten mit Wohnflächen von 60
Quadratmetern auch die Flächen für Neben- und Zubehörräume als Wohnfläche behan-
delt würden (AEBewGrSt zu § 254 Abs. 3).


19 Schließlich sei der angegriffene Grundsteuerwertbescheid jedenfalls deshalb (einfach-
rechtlich) rechtswidrig, da für das Objekt der Antragstellerin ein unangemessen hoher
Mietwert zugrunde gelegt werde. So werde die Gemeinde, in der das Objekt der Antrag-
stellerin liege, typisierend der Mietstufe 2 unterworfen. Stattdessen sei der Ertrag für ihr
Haus nur gemäß der Mietstufe 1 zu berechnen, weil das Haus im Jahr 1880 errichtet und
seitdem in seinem Zustand nicht verbessert worden, sondern seit Jahrzehnten unreno-
viert sei. Beispielsweise weise es noch eine Einfachverglasung der Fenster auf.


20 Während über den Einspruch noch nicht entschieden war (und bis heute nicht entschie-
den ist), weil das Verfahren nach § 363 Abs. 2 Satz 1 Abgabenordnung (AO) ruhte, lehn-
te der Antragsgegner den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung mit Bescheid vom 27.
Januar 2023 ab, weil keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit bestünden und
die Vollziehung keine unbillige Härte zur Folge habe. Der Bescheid sei „nach geltendem
Recht erlassen worden.“ Eine weitere Begründung zu den substantiierten Einwänden der
Antragstellerin enthielt der Ablehnungsbescheid nicht.


21 Mit ihrem hiergegen gerichteten Einspruch vom 22. Februar 2023 nahm die Antragstelle-
rin auf ihr vorheriges Vorbringen Bezug und bat den Antragsgegner, den Blick insbeson-
dere auf die Einordnung des Objekts in die Mietstufe 2 statt Mietstufe 1 zu legen.


22 Mit Einspruchsentscheidung vom 25. April 2023 wies der Antragsgegner den Einspruch
der Antragstellerin gegen die Ablehnung ihres Antrags auf Aussetzung der Vollziehung
als unbegründet zurück. Die Antragstellerin habe kein besonderes, das öffentliche Inter-
esse am Gesetzesvollzug überwiegendes individuelles Aussetzungsinteresse geltend ge-
macht, das bei Einwänden gegen die Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften er-
forderlich sei. Insbesondere sei nicht erkennbar, dass es durch den Gesetzesvollzug und
die Erhebung der Grundsteuer zu einer Existenzgefährdung der Antragstellerin komme.
Überdies bestünden an der Rechtmäßigkeit der angegriffenen gesetzlichen Typisierun-
gen keine ernstlichen Zweifel. Der Grundsteuerwert sei nach den einfachrechtlichen Vor-
gaben, die der Antragsgegner im Einzelnen darstellte und erläuterte, zutreffend errech-
net worden. Bewertungsziel sei der „objektiviert reale Wert“ und gerade nicht der Ver-
kehrswert, sodass auch der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts in analoger An-
wendung des § 198 BewG nicht möglich sei. Der Antragsgegner sei als Teil der Finanz-
verwaltung an das formelle Gesetz gebunden und dürfe dieses nicht auf seine Verfas-
sungsmäßigkeit prüfen; dies sei nur durch ein Gericht möglich.
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23 Mit ihrem gerichtlichen Antrag vom 2. Mai 2023 wiederholt die Antragstellerin umfas-
send ihre vorgerichtlichen Einwände.


24 Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,
die Vollziehung des Bescheids über den Grundsteuerwert auf den 1. Januar 2022 vom
28. Dezember 2022 unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 25. April 2023
auszusetzen.


25 Der Antragsteller beantragt,
den Antrag abzulehnen.


26 Ergänzend zu seiner Einspruchsentscheidung trägt der Antragsgegner vor, dass die ge-
setzlichen Typisierungen den durch das BVerfG anerkennten Bewertungsverfahren im-
manent und nicht zu umfangreich seien.


27 Soweit die Antragstellerin rüge, dass das neue Bewertungsverfahren keinen Rückschluss
auf die spätere, tatsächliche Grundsteuerhöhe zulasse und die Hebesätze der Belegen-
heitsgemeinde ab 2025 nicht bekannt seien, könnten objektiv keine Aussagen zur Hö-
he der Definitivbelastung mit Grundsteuer ab dem Jahr 2025 erfolgen, weil die künftig
geltenden Hebesätze noch nicht beschlossen seien. Eine Rechtsschutzlücke drohe indes
nicht. Zum einen könnten die Grundsteuerbescheide mit den dann ab 2025 einschlägi-
gen Hebesätzen mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs angefochten werden; zum an-
deren seien die Grundsteuerwertbescheide bereits jetzt justiziabel. Zudem lasse § 25
Abs. 3 Satz 1 des Grundsteuergesetzes (GrStG) sogar ausdrücklich – und in verfassungs-
konformer Weise – eine Rückwirkung der Hebesatzbestimmung zum Jahresbeginn zu,
wenn der Beschluss über den Hebesatz bis zur Jahresmitte ergehe; daher sei eine ein-
geschränkte Vorhersehbarkeit der gesamten künftigen Grundsteuerbelastung unbeacht-
lich.


28 Die – auch im Fall der Antragstellerin zur Anwendung gebrachte – Immobilienbewer-
tungsmethode der Ertragswertbestimmung sei durch das BVerfG grundsätzlich unbean-
standet geblieben. Auch die parallele (bzw. genauer: subsidiäre) Anwendung eines ver-
einfachten Ertrags- und Sachwertverfahrens im Rahmen der steuerlichen Bewertung des
Grundbesitzes sei durch das BVerfG ausdrücklich anerkannt worden. Lediglich das Un-
terlassen regelmäßiger Neufeststellungen sei gerügt worden; diese seien im neuen Be-
wertungsrecht aber vorgesehen. Wenn die Antragstellerin eine Typisierung anhand be-
stimmter Parameter rüge, so sei dies den althergebrachten Verfahren zur Bestimmung
des Ertragswerts bzw. des Sachwerts immanent.


29 Soweit sich die Antragstellerin gegen „absolut gesetzte“ Bodenrichtwerte wende, deren
Ermittlung ausdrücklich den Gutachterausschüssen als Kollegialorganen außerhalb des
Steuerwesens aufgetragen sei, komme den Gutachterausschüssen infolge ihrer besonde-
ren Sach- und Fachkenntnisse und der größeren Ortsnähe eine vorgreifliche Ermittlungs-
kompetenz bezüglich des Bodenrichtwerts zu. Die Heranziehung von Bodenrichtwerten
habe sich für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer, der Grunderwerbsteuer (seit
1. Januar 1996) und auch anlässlich ertragsteuerrechtlicher Wertermittlungsanlässe in
langjähriger Praxis ohne verfassungsgerichtliche Beanstandung bewährt. Dadurch werde
– ausgehend von der verfassungsrechtlich zulässigen Ausgestaltung der Grundsteuer als
Sollertragsteuer – der Gegenwartswert der nachhaltigen Ertragsfähigkeit von Grund und
Bodens einfach und sachgerecht ermittelt. Im Übrigen könnten etwaige Defizite bei der
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Ermittlung der Bodenrichtwerte durch die Gutachterausschüsse nicht als verfassungs-
rechtliches Argument gegen die gesetzliche Typisierungsanordnung angeführt werden.


30 Der Bodenrichtwert sei nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar und im Steuerrechts-
verhältnis für die Beteiligten verbindlich. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Be-
wertung für Zwecke der Grundsteuer um ein Massenverfahren handele, sei eine individu-
elle Wertermittlung für jedes einzelne Grundstück gesetzlich bewusst nicht vorgesehen.
Vielmehr bediene sich der Gesetzgeber der verfassungsrechtlich zulässigen Instrumen-
te „Typisierung“ und „Pauschalierung“ mit dem Ergebnis, dass individuelle Grundstücks-
merkmale – vorbehaltlich gesetzlich vorgesehener Anpassungsgründe – nicht zu berück-
sichtigen seien. Dieser Typisierungs- und Vereinfachungseffekt der Grundsteuerwerter-
mittlung ginge verloren, wenn bei jeder Bewertung eines Grundstücks – neben den in
§ 247 Abs. 1 Satz 2 BewG einzig vorgesehenen zu differierenden Entwicklungszuständen
gemäß § 3 der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von
Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermitt-
lungsverordnung – ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I 2021, S. 2805) sowie bei über-
lagernden Bodenrichtwertzonen in Fällen unterschiedlicher Arten der Nutzung – über die
korrekte Höhe des Bodenrichtwerts gestritten würde. Im finanzgerichtlichen Verfahren
könne jedenfalls grundsätzlich nicht begehrt werden, dass der Bodenrichtwert der maß-
geblichen Zone nicht auf das zu bewertende Grundstück anzuwenden sei.


31 Auch darüber hinausgehend habe der Gesetzgeber – anders als beispielsweise in § 198
BewG – in den Vorschriften zur Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer auf
den 1. Januar 2022 bewusst keine Regelung vorgesehen, die es Steuerpflichtigen ermög-
liche, einen niedrigeren gemeinen Wert mittels Sachverständigengutachten oder zeitnah
erzielten Kaufpreises nachzuweisen. Diese planvolle gesetzgeberische Entscheidung,
„die Grundsteuerwertermittlung deutlich zu entindividualisieren“, sei dem Umstand ge-
schuldet, dass im reformierten grundsteuerlichen Bewertungsrecht kein individueller
Verkehrswert, sondern nur ein „Durchschnittswert (objektiviert-realer Wert)“ ermittelt
werden solle.


32 Es lägen auch keine Anhaltspunkte für die Behauptung der Antragstellerin vor, dass der
für ihr Grundstück anzuwendende Bodenrichtwert konkret zu hoch oder dass der Gutach-
terausschuss bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte seiner Ermittlungskompetenz in un-
zureichendem Maße nachgekommen sei. Soweit gegen den Bodenrichtwert überhaupt
Rechtsschutz gesucht werden könne, sei jedenfalls der Verwaltungsrechtsweg eröffnet
(§ 40 VwGO).


33 Soweit sich die Antragstellerin dagegen wende, dass jeweils für das gesamte Gemeinde-
gebiet nur eine einheitliche Mietniveaustufe angenommen werde, lägen der Berechnung
gemeindeeinheitliche Durchschnittsmieten als typisierte monatliche Nettokaltmieten zu-
grunde. Aus Vereinfachungsgründen werde die ortsübliche Vergleichsmiete, die grund-
sätzlich der Standardbewertungsmethode des Ertragswertverfahrens zugrunde gelegt
werde und aus den üblichen Entgelten für in der Gemeinde gelegenen Wohnraum ver-
gleichbarer Art, Größe, Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren er-
mittelt werde, durch die durchschnittlichen Nettokaltmieten („statistische Miete“ als so-
genannte Listenmiete) ersetzt. Diese sei aus der Zusatzerhebung zum Mikrozensus 2018
des Statistischen Bundesamtes abgeleitet worden. Darin liege insgesamt eine erhebliche
und nicht zu beanstandende Vereinfachung gegenüber der individuellen Ermittlung ei-
ner marktüblich erzielbaren Miete. So würden insbesondere die Fälle vereinfacht, in de-
nen Grundstücke eigengenutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unent-
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geltlich überlassen würden. Dies diene nicht nur der Verwaltungsvereinfachung, sondern
mindere den Deklarationsaufwand der Steuerpflichtigen spürbar.


34 Da in dieser Ermittlung auch ältere Bestandsmieten enthalten seien, lägen die aus dem
Mikrozensus abgeleiteten durchschnittlichen Nettokaltmieten tendenziell unter den orts-
üblichen Vergleichsmieten. Um die Mietpreisdynamik im Wohnungsmarkt sachgerecht
zu erfassen, würden die durchschnittlichen Nettokaltmieten in der Anlage 39 zum BewG
aufgrund der Ermächtigungsgrundlage in § 263 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG regelmäßig an
die geänderten tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Der Ansatz von tatsächlich verein-
barten oder ortsüblichen Vergleichsmieten oder von objektspezifischen Nettokaltmieten,
etwa aufgrund von wohnungs- oder mietrechtlichen Bindungen, sei aufgrund der Kon-
zeption des Ertragswertverfahrens als Massenbewertungsverfahren daher nicht möglich.
Dies sei Ausdruck einer verfassungsrechtlichen Typisierung und Pauschalierung, die vom
gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum gedeckt sei.


35 Der weitgehende Typisierungsgrad sei vor dem Hintergrund der Ausgestaltung der
Grundsteuer als Objektsteuer sowie der Höhe des Steueraufkommens gerechtfertigt. Der
Steuergesetzgeber habe das grundsteuerliche Bewertungsrecht unter Beachtung verfas-
sungsrechtlicher Vorgaben und Berücksichtigung zusätzlicher Ziele wie der Vollzugsver-
einfachung und Automationsfähigkeit insgesamt verfassungs- und insbesondere gleich-
heitskonform geregelt.


Entscheidungsgründe


II.


36 Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des verfahrensgegenständlichen Grundsteu-
erwertbescheids ist zulässig.


37 So ist der Finanzrechtsweg gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) für
den gesamten Streitfall und hinsichtlich aller dafür maßgeblichen Teilfragen, insbesonde-
re hinsichtlich der Ermittlung der Bodenrichtwerte durch die Gutachterausschüsse eröff-
net (dazu Gliederungspunkt II.1.).


38 Die Antragstellerin konnte ihr Rechtsschutzbegehren des einstweiligen Rechtsschutzes
auch allein durch den vorliegenden Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des angegrif-
fenen Grundsteuerwertbescheids nach § 69 Abs. 3 und Abs. 4 FGO verfolgen, denn damit
konnte auch die zugrundeliegende Bodenrichtwertfeststellung des zuständigen Gutach-
terausschusses überprüft werden (dazu Gliederungspunkt II.2).


39 Das Gericht konnte über den Antrag der Antragstellerin auch entscheiden, ohne das Ver-
fahren nach § 74 FGO aussetzen zu müssen, um die Rechtmäßigkeit des Bodenrichtwerts
durch ein Verwaltungsgericht oder um die Verfassungsmäßigkeit der zugrundeliegenden
Rechtsvorschriften durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen (dazu Glie-
derungspunkt II.3).


40 Schließlich lagen auch die sonstigen Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags
auf Aussetzung der Vollziehung nach § 69 Abs. 3 und Abs. 4 FGO vor. Insbesondere war
der Antrag auch im Hinblick auf ein Aussetzungsinteresse der Antragstellerin zulässig
(dazu Gliederungspunkt II.4).


41 1.
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Der Finanzrechtsweg ist gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO gegeben, weil das wegen bewer-
tungsrechtlicher Streitfragen über den Grundsteuerwertbescheid geführte Verfahren
eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit über eine Abgabenangelegenheit darstellt (dazu
Gliederungspunkt a)), die der Gesetzgebung des Bundes unterliegt (dazu Gliederungs-
punkt b)) und insgesamt der „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ im Sinne des
§ 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO unterfällt (dazu Gliederungspunkt c)).


42 Dies gilt umfassend für den angegriffenen Grundsteuerwertbescheid und alle dort als Be-
rechnungsgrundlagen berücksichtigten Berechnungsgrundlagen, d.h. entgegen der Auf-
fassung des Antragsgegners insbesondere bezüglich der durch die Gutachterausschüsse
ermittelten Bodenrichtwerte. Der Rechtsschutz ist daher nicht zwischen Finanz- und Ver-
waltungsrechtsweg zu teilen.


43 a)
Die vorliegende Streitigkeit über eine verbindlich festgestellte Bemessungsgrundlage
der Grundsteuer unterfällt umfassend, d.h. auch soweit die Antragstellerin Einwände ge-
gen den in die Bemessungsgrundlage eingegangenen Bodenrichtwert erhebt, dem Be-
griff der „Abgabenangelegenheit“ im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 FGO.


44 aa)
„Abgabenangelegenheiten“ im Sinne der FGO sind gemäß der Legaldefinition des § 33
Abs. 2 Satz 1 FGO alle mit der Verwaltung der Abgaben einschließlich der Abgabenver-
gütungen oder sonst mit der Anwendung der abgabenrechtlichen Vorschriften durch die
Finanzbehörden zusammenhängenden Angelegenheiten.


45 Es gehören dazu in erster Linie die Steuerbescheide und die der Feststellung der Be-
steuerungsgrundlagen dienenden Bescheide, aber auch sämtliche anderen, der Abga-
benverwaltung dienenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden auf den Gebieten der
Steueraufsicht, der Steuerermittlung, der Steuererhebung, der Vollstreckung, der Er-
stattung, der Vergütung, der Bewertung, der Zerlegung und Zuteilung (BT-Drucksache
IV/1446, S. 43).


46 Der weite „Abgaben“-Begriff des § 33 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 FGO, der insbesondere die
„Steuern“ im Sinne des § 3 Abs. 1 AO, Art. 105 GG umfasst (vgl. BT-Drucksache IV/1446,
43), verweist dabei auch und gerade auf die bewertungsrechtlichen Vorfragen, die für
die Bemessung und damit für die Festsetzung der Grundsteuer maßgeblich sind. Die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer erfasst dabei nicht nur die
Bestimmung des Steuergegenstandes, sondern deckt auch die Regelung der Bemes-
sungsgrundlage der Grundsteuer und die dazu erforderlichen Bewertungsregeln ab (vgl.
BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11,
1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147).


47 bb)
Nach der gesetzlichen Grundkonzeption des ab dem 1. Januar 2025 anzuwendenden
Grundsteuerrechts vollzieht sich die Grundsteuererhebung in drei Stufen (vgl. statt vieler
zur Übersicht: Eichholz, DStR 2020, 1158 (1162)):


48 Einem Grundsteuerwertbescheid auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2022
kommt nach dem Regelungssystem der §§ 218 ff. BewG und insbesondere nach § 219
Abs. 1 BewG i.V.m. § 180 AO die Funktion eines Grundlagenbescheids für den nach §§ 13
Satz 1, Satz 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 GrStG i.V.m. § 184 Abs. 1 AO i.V.m. § 266
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Abs. 1 BewG auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2025 festzustellenden Grund-
steuermessbetrag zu (Brandis, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung Stand 9/2023,
§ 180 AO Rn. 2), der seinerseits einen Grundlagenbescheid für den nach § 27 GrStG zu
erlassenden Grundsteuerbescheid auf den Hauptveranlagungszeitpunkt 1. Januar 2025
darstellt.


49 Der Grundsteuerwertbescheid stellt gemäß § 219 Abs. 1 BewG den Grundsteuerwert fest
und trifft zudem gemäß § 219 Abs. 2 BewG Feststellungen zur Vermögensart (Land- und
Forstwirtschaft oder Grundvermögen), bei Grundvermögen zur Grundstücksart im Sinne
des § 249 BewG, zur Zurechnung des Grundstücks und bei mehreren Beteiligten zur Hö-
he ihrer Anteile (Eichholz, DStR 2020, 1158 (1162)).


50 Da die Bemessungsgrundlage und damit die Höhe der künftigen Grundsteuerfestsetzung
maßgeblich durch den auf den 1. Januar 2022 festgestellten Grundsteuerwert bestimmt
werden, zählt die Grundsteuerwertfeststellung ohne Weiteres zu den „Abgabenangele-
genheiten“.


51 cc)
Um eine „Abgabenangelegenheit“ handelt es sich – entgegen des Vortrags des Antrags-
gegners sowie entgegen erster Literaturstimmen (Steinhauer, ErbStB 2023, 185 (186);
Mandler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1334 ff.)) – auch, soweit die Antragstellerin
Einwände gegen den für das verfahrensgegenständliche Grundstück ermittelten Boden-
richtwert erhebt.


52 Die Antragstellerin ist mit diesen Einwänden nicht etwa deshalb – wie der Antragsgegner
meint – auf den Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 VwGO zu verweisen, weil der
Bodenrichtwert durch den für das Gebiet des Grundstücks zuständigen örtlichen Gutach-
terausschuss ermittelt und durch den Antragsgegner lediglich ohne Anpassung als eine
maßgebliche Berechnungsgrundlage des verfahrensgegenständlichen Grundsteuerwerts
übernommen worden ist.


53 (1)
Die Antragstellerin wendet sich nicht gegen den für ihr Grundstück ermittelten Boden-
richtwert als solchen. Vielmehr begehrt sie – was den Tenor ihres Aussetzungsantrags
betrifft – die Aussetzung der Vollziehung des gegen sie ergangenen Grundsteuerwertbe-
scheids, in dessen Rahmen der Bodenrichtwert lediglich als eine Bemessungsgrundla-
ge eingegangen ist, und wendet sich allein gegen die in diesem Bescheid liegende Be-
schwer. Der vorliegende Rechtsstreit betrifft damit bereits in formell-rechtlicher Hinsicht
umfassend einen in einer Abgabenangelegenheit ergangenen Bescheid.


54 (2)
Dass es sich bei Streitigkeiten über den für steuerliche Zwecke berücksichtigten Boden-
richtwert um eine „Abgabenangelegenheit“ handelt, folgt aus Sicht des Gerichts auch
unmittelbar aus § 196 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB). Danach sind Bodenricht-
werte für Zwecke der steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes „nach ergänzenden
Vorgaben“ der Finanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt oder zu
sonstigen Feststellungszeitpunkten zu ermitteln. Hierdurch wird in materiell-rechtlicher
Hinsicht ein unmittelbarer Zusammenhang des Bodenrichtwerts mit der Anwendung ab-
gabenrechtlicher Vorschriften, der Feststellung von Besteuerungsgrundlagen und der
Steuerermittlung hergestellt.
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55 (3)
Schließlich erfolgt die Heranziehung des Bodenrichtwerts als Berechnungsgrundlage des
Grundsteuerwerts allein im Innenverhältnis zwischen Gutachterausschuss und Finanzbe-
hörde (dazu Gliederungspunkt II. 1. c) cc) (5)), sodass es sich bei einem Rechtsbehelf ge-
gen einen Grundsteuerwertbescheid aus Sicht eines Steuerpflichtigen nicht um zwei ge-
trennte Rechtsangelegenheiten, sondern nur um eine (einheitliche bzw. ungeteilte) Ab-
gabenangelegenheit handelt (im Ergebnis ebenso: Hey, ZG 2019, 297 (317)).


56 b)
Die streitige Abgabenangelegenheit unterliegt – entgegen der Auffassung der Antragstel-
lerin – auch umfassend „der Gesetzgebung des Bundes“, wie dies für die Eröffnung des
Finanzrechtswegs nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO erforderlich ist.


57 Zwar wurde die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer und das zu-
grundeliegende Bewertungsrecht seit einer Verfassungsänderung durch Gesetz vom 27.
Oktober 1994 eingeschränkt. Die zu diesem Zeitpunkt bereits geltenden Bundesgeset-
ze blieben aber nach Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG als Bundesrecht in Kraft und konnten
in engen Grenzen unter Beibehaltung der wesentlichen Elemente der in dem fortgelten-
den Bundesgesetz enthaltenen Regelungen weiterentwickelt werden (dazu Gliederungs-
punkt aa)). Dass sich der Gesetzgeber für die Neuregelungen des Grundsteuer-Reform-
gesetzes in der Gesetzesbegründung insbesondere auf diese Gesetzgebungskompetenz
aus Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG stützte (dazu Gliederungspunkt bb)), ist aus Sicht des Ge-
richts nicht zu beanstanden (dazu Gliederungspunkt cc)). Zugleich kann sich dies – wor-
auf das Gericht an dieser Stelle hinweist – in der weiteren Zulässigkeitsprüfung auf die
Frage auswirken, inwiefern ein besonderes Interesse der Antragstellerin an der Ausset-
zung der Vollziehung des angegriffenen Bescheids vorliegt (dazu Gliederungspunkt II. 4.
c)).


58 Jedenfalls aber ist die Gesetzgebungskompetenz des Bundes dadurch gegeben, dass der
verfassungsändernde Gesetzgeber mit dem Recht zur Abweichungsgesetzgebung ge-
mäß Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG rechtzeitig eine hinreichende Länder-Öffnungsklau-
sel im Sinne des Art. 125a Abs. 2 Satz 2 GG in die Verfassung aufgenommen hatte (dazu
Gliederungspunkt dd)).


59 Schließlich konnte sich der Gesetzgeber auch auf eine umfassende konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG berufen, die eben-
falls noch rechtzeitig vor der Ausfertigung sowie der Verkündung des Grundsteuer-Re-
formgesetzes in die Verfassung aufgenommen worden war (dazu Gliederungspunkt ee)).


60 aa)
Für die Grundsteuer und damit auch für die Bewertungsbestimmungen, die für ihre Er-
hebung unverzichtbar sind, konnte der Bund jedenfalls bis zur Neufassung des Art. 72
Abs. 2 GG durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 27. Oktober 1994
(BGBl. I 1994, S. 3146) die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für sich in An-
spruch nehmen. Denn nach Art. 105 Abs. 2 Nr. 3 GG in der Ursprungsfassung vom 23.
Mai 1949 (BGBl. I 1949, S. 1) hatte der Bund die Kompetenz für „die Realsteuern mit
Ausnahme der Festsetzung der Hebesätze, wenn er die Steuern ganz oder zum Teil zur
Deckung der Bundesausgaben in Anspruch nimmt oder die Voraussetzungen des Artikels
72 Abs. 2 GG vorliegen“. Nach Art. 106 Abs. 2 GG in seiner ursprünglichen Fassung flos-
sen unter anderem die Realsteuern, zu denen u.a. die Grundsteuer zählt, den Ländern
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und nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeinden zu (BVerfG, Urteil vom 10.
April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


61 Die zu diesem Zeitpunkt bereits geltenden Bundesgesetze blieben nach Art. 125a Abs. 2
Satz 1 GG als Bundesrecht in Kraft. Dem Bundesgesetzgeber wurde durch Art. 125a
Abs. 2 Satz 2 GG die Änderung des fortbestehenden Bundesrechts nicht verwehrt. Die
Länder dürfen eine landesrechtliche Neuregelung durch Ersetzung des Bundesrechts
nur vornehmen, wenn dazu eine bundesgesetzliche Ermächtigung auf der Grundlage
des Art. 125 a Abs. 2 Satz 2 GG geschaffen worden ist. Hieraus folgt im Umkehrschluss,
dass es den Ländern verwehrt ist, bei Fortbestand der bundesrechtlichen Regelung ein-
zelne Vorschriften zu ändern. Die Änderungskompetenz des Bundes ist, sofern die Vor-
aussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG nicht gegeben sind, eng auszulegen und an die Bei-
behaltung der wesentlichen Elemente der in dem fortgeltenden Bundesgesetz enthalte-
nen Regelungen geknüpft. Diese dürfen vom Bundesgesetzgeber modifiziert werden. Zu
einer grundlegenden Neukonzeption wären dagegen nur die Länder befugt, allerdings
erst nach einer Freigabe durch Bundesgesetz (BVerfG, Urteil vom 9. Juni 2004 – 1 BvR
636/02 –, BVerfGE 111, 10; BVerfG, Urteil vom 26. Januar 2005 – 2 BvF 1/03 –, BVerfGE
112, 226; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


62 bb)
Der Bundesgesetzgeber hat seine Gesetzgebungskompetenz für die Neuregelungen des
Grundsteuer-Reformgesetzes insbesondere auf Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gestützt, da
fortgeltendes Bundesrecht lediglich fortgeschrieben werde. Mit der Neuregelung sollte
bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Urteil vom 10.
April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE
148, 147) unter Wahrung der dem Bund derzeit nach dem Grundgesetz zustehenden Ge-
setzgebungskompetenz an das bestehende Bewertungs- und Grundsteuersystem ange-
knüpft werden (BT-Drucksache 19/11085, S. 1, 80 und 88 ff.).


63 Das Bewertungs- und Grundsteuerrecht bleibe in seiner Grundstruktur erhalten. Das Re-
formgesetz ziele auf eine verfassungskonforme, rechtssichere und zeitgemäße Fortent-
wicklung der Grundsteuer und der damit verbundenen Bewertung der Grundsteuerobjek-
te ab, um die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen zu erhalten.
Die Belastungsentscheidung knüpfe auch künftig an das Innehaben von Grundbesitz in
Form von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder Grundvermögen an und wer-
de durch den Charakter einer Sollertragsteuer geprägt (BT-Drucksache 19/11085, S. 1 f.,
80, 84 f. und 90).


64 Der Gesetzentwurf stelle keine grundlegende Neukonzeption des Grundsteuerrechts dar.
Zur Umsetzung der verfassungsgerichtlichen Vorgaben würden die Bewertungsziele un-
ter Berücksichtigung der Belastungsentscheidung und die Bewertungsverfahren unter
Beibehaltung der wesentlichen Elemente lediglich unter Anpassung an veränderte Rah-
menbedingungen modifiziert. Als gleichbleibende wesentliche Elemente halte das neue
Recht fest am Steuergegenstand (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft bzw. Grundstü-
cke), am System von Hauptfeststellung, Wertfortschreibung und Nachfeststellungen und
an den bisherigen Bewertungsmethoden zur Ermittlung des Bewertungsziels (Ertrags-
und Sachwertverfahren zur Ermittlung eines objektiviert-realen Werts). Der erhöhte Pau-
schalierungsgrad im Rahmen der Bewertung der notwendigen Anpassung an die aktuel-
len Verhältnisse sei insbesondere der Verwaltungsvereinfachung und den Anforderungen
der Digitalisierung geschuldet. Es würden bestehende Elemente der Grundsteuer ver-
wendet und die üblichen Bewertungsmethoden (Ertrags- und Sachwertverfahren) weiter-


- Seite 12 von 96 -







hin angewendet. Nachdem sich die bisherigen Verfahrens- und Bewertungsvorschriften
grundsätzlich bewährt hätten, könne auf diese bei gleichzeitiger Vereinfachung der Re-
gelungen aufgebaut werden. Daneben könne die bisherige Bewertungssystematik durch
eine weitgehende Automation zu einem einfacheren, transparenteren und nachvollzieh-
bareren Verwaltungsverfahren fortentwickelt werden (BT-Drucksache 19/11085, S. 1 f.,
80, 84 f. und 90).


65 Auch hinsichtlich der einzelnen Bewertungsverfahren werde an bestehendes Bewer-
tungsrecht angeknüpft. Das nunmehr in den §§ 252 ff. BewG geregelte Ertragswertver-
fahren, das im bisherigen Recht nach §§ 78 bis 82 BewG angewandt worden sei, sowie
das nunmehr in den §§ 258 ff. BewG geregelte Sachwertverfahren, das im bisherigen
Recht nach §§ 83 bis 90 BewG angewandt worden sei, würden unter Berücksichtigung
des aktuellen Stands des Wertermittlungsrechts und der aktuellen Datenlage fortentwi-
ckelt (BT-Drucksache 19/11085, S. 1 f., 84 f., 90, 112 und 116).


66 Schließlich nahm der Gesetzgeber in den Begründungen zu den Einzelentwürfen einzel-
ner Vorschriften des Bewertungsverfahrens gemäß §§ 220 ff. BewG sowie der materiell-
rechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 243 ff. BewG bei nahezu jeder Einzelvorschrift
des neuen Bewertungsrechts Bezug auf bereits bestehende Einzelvorschriften, denen die
neuen Vorschriften entsprächen oder an die sie angelehnt seien (vgl. etwa BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 94 ff. und 108 ff.).


67 cc)
Nach diesen Maßstäben und auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen des Ge-
setzgebers sieht das Gericht eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 125a
Abs. 2 Satz 1 GG für die vorliegenden Bewertungsregelungen als gegeben an, weil es in
den neuen Regelungen keine systematische Neukonzeption eines Grundsteuer- oder Be-
wertungssystems, sondern noch Modifikationen des vorherigen Rechts erkennt.


68 Das Gericht sieht die Ausführungen des Gesetzgebers in der Gesetzesbegründung als in-
sofern überzeugend an und verweist zur Begründung auf sie.


69 Insbesondere bleiben der Charakter der Grundsteuer als Real- und Gemeindesteuer, die
Bestimmung und Abgrenzung des Steuerobjekts bzw. -gegenstands (Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft bzw. Grundstücke), das System der dreistufigen Grundsteuererhe-
bung mit Wertfeststellungs-, Grundsteuermess- und Grundsteuerbescheid einschließlich
der Aufgabenteilung zwischen Finanzbehörden und Gemeinden und das bisherige Sys-
tem von Hauptfeststellung, Wert-/Zurechnungsfortschreibung und Nachfeststellungen er-
halten. Auch den Belastungsgrund der Grundsteuer erkennt der Gesetzgeber unter ande-
rem im Innehaben von Grundstücken und orientiert sich unverändert am Konzept einer
Sollertragsteuer.


70 Durch vielfältige normative Bezugnahmen in der Gesetzesbegründung auf inhalts- und
teils auch wortgleiche Vorgängervorschriften knüpft der Gesetzgeber sodann auch im
Einzelnen an konkrete Bestandsregelungen an, deren Verständnis und Auslegung durch
die Bezugnahmen in die gesetzlichen Neuregelungen der §§ 218 ff. BewG mit übertragen
werden.


71 Zudem sieht der Gesetzgeber es als Hauptanliegen des Grundsteuer-Reformgesetzes an,
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts mit Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14,
1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147) umzusetzen
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und unter deren Beachtung das Grundsteuerrecht weiterzuentwickeln. Hierzu wurden
insbesondere die bisherigen Bewertungsmethoden (Ertrags-, Sach- und Vergleichswert-
verfahren) in ihrer Struktur und den wesentlichen Berechnungselementen (z.B. im Er-
tragswertverfahren die getrennte Bewertung von Grundstück und aufstehendem Gebäu-
de; Bewertung des Objekts nach abgezinstem Reinertrag etc.) übernommen, jedoch um
Typisierungen und Pauschalierungen ergänzt, was eine durch das Bundesverfassungsge-
richt ausdrücklich angesprochene Regelungsoption zur Erreichung einer gleichheitsge-
rechten Grundsteuererhebung (und dem vorgelagert: Grundstücksbewertung) darstellt.


72 Der erhebliche Umfang der mit den Neuregelungen verbundenen Pauschalierungen, der
die konkrete Wertermittlung in ganz erheblichem Maß auf die Rechtsanwendung abs-
trakt-generell vorgegebener Berechnungsgrößen reduziert (dazu Gliederungspunkt II. 2.
c)), ist hierbei keine gesetzliche Neukonzeption des Bewertungsrechts, sondern bewirkt
mit seinen – wenn auch in erheblichem Umfang vorgenommenen – Typisierungen einzel-
ner Berechnungsgrößen lediglich Modifikationen bzw. Weiterentwicklungen bestehender
Bewertungselemente (in diesem Sinne auch: Hey, in: Scheffler/Hey, Aktuelle Fragen der
Grundsteuerreform: Wirkungen und Gesetzgebungskompetenz, ifst-Schrift 530 (2019),
S. 67 ff. und S. 70; Hey, ZG 2019, 297 (300); Schmidt, NVwZ 2019, 103 (106); a.A. Kirch-
hof, DStR 2018, 2661 (2668 ff.).


73 dd)
Unabhängig davon, dass das Gericht nach den vorstehenden Ausführungen von einer
Bundeskompetenz nach den Maßstäben des Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG ausgeht, erkennt
es auch deshalb keinen Kompetenzübergriff des Bundesgesetzgebers, weil dieser den
Ländern in Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG das Recht zur Abweichungsgesetzgebung zuge-
billigt hat.


74 Dies folgt aus Art. 125a Abs. 2 Satz 2 GG, der nicht nur die Möglichkeit enthält, seitens
des Bundesgesetzgebers ein Freigabegesetz zu erlassen. Die Regelung schließt es viel-
mehr – bei systematischer Auslegung im Sinne eines Erst-Recht-Schlusses – nicht aus,
dass der Bundesgesetzgeber im Rahmen seiner Anpassungs- und Änderungskompetenz
nach Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG auch eine bundeseinheitliche Regelung erlässt, die zu-
gleich eine Länder-Öffnungsklausel enthält (Greve, NVwZ 2019, 701 (704); Schmidt, ZRP
2019, 146 (148); Schwarz/Sairinger, DVBl. 2020, 800 (804 f.)).


75 Wenn eine derartige Öffnungsklausel durch einfaches Bundesgesetz umgesetzt werden
kann, muss dies – bei teleologischer und systematischer Auslegung des Art. 125a Abs. 2
Satz 2 GG – auch gelten, wenn sich eine Öffnungsklausel zu einer abweichenden Lan-
desregelung im Verfassungsrecht des Bundes findet (in diesem Sinne auch BT-Drucksa-
che 19/11084, S. 4). Wegen des Rechts zur Abweichungsgesetzgebung in Art. 72 Abs. 3
Satz 1 Nr. 7 GG – einer Norm mit Verfassungsrang – ist es daher unschädlich, dass sich
in den einfachrechtlichen Vorschriften der §§ 218 ff. BewG in der Fassung des Grundsteu-
er-Reformgesetzes nicht nochmals eine entsprechende Abweichungsklausel findet.


76 Für die Frage, in welchem Zeitpunkt der Bund zuständig sein muss, um ein Gesetz er-
lassen zu können, ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens des auf eine Kompetenzgrundla-
ge gestützten Gesetzes ohne jede Bedeutung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist Teil
des Inhalts des einfachen Gesetzes, nicht Teil des Gesetzgebungsverfahrens. Das auf ei-
ne Kompetenzgrundlage gestützte Gesetz ist vielmehr, gleichgültig mit welchem Tag des
Inkrafttretens es versehen ist, rechtlich existent ("erlassen") mit seiner Verkündung, die
den letzten Teil des Gesetzgebungsverfahrens bildet. Ein späterer Tag des Inkrafttretens
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des Gesetzes bestimmt nur seinen zeitlichen Geltungsbereich, d.h. den Tag, von dem an
es anzuwenden ist. Ein einfaches Gesetz, das ausgefertigt wird zu einem Zeitpunkt, an
dem die dazu ermächtigende verfassungsrechtliche Norm noch nicht in Kraft war, oder
das verkündet wird, bevor die dazu ermächtigende Norm in Kraft getreten ist, ist daher
nichtig (BVerfG, Urteil vom 26. Juli 1972 – 2 BvF 1/71 –, BVerfGE 34, 9).


77 Das auf einem Gesetzentwurf vom 25. Juni 2019 (BT-Drucksache 19/11084) beruhen-
de verfassungsändernde Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und
125b) vom 15. November 2019 (BGBl. I 2019, S. 1546), das in Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes
die Einfügung des Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG vornahm und nach Art. 2 des Gesetzes
am Tag nach seiner Verkündung in Kraft treten sollte, war aufgrund seiner Verkündung
am 20. November 2019 in Kraft getreten mit Wirkung zum 21. November 2019.


78 In dem bereits taggleich mit dem verfassungsändernden Gesetz, nämlich ebenfalls am
25. Juni 2019 eingebrachten Gesetzentwurf des Grundsteuer-Reformgesetzes (BT-Druck-
sache 19/11085) stützte der Bundesgesetzgeber seine Gesetzgebungskompetenz für das
Grundsteuer-Reformgesetz auf den im parallelen Gesetzgebungsverfahren einzuführen-
den Art. 125a Abs. 2 GG. Das Grundsteuer-Reformgesetz wurde am 26. November 2019
vom Bundespräsidenten ausgefertigt und am 2. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt
verkündet. Nach Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes traten die in Art. 1 des Gesetzes geregelten
Vorschriften der §§ 218 ff. BewG nebst den zugehörigen Anlagen zum BewG sowie die
in Art. 3 des Gesetzes geregelten Vorschriften des GrStG am Tag nach der Verkündung,
mithin am 3. Dezember 2019 in Kraft. Folglich bestand mit Art. 72 Abs, 3 Satz 1 Nr. 7 GG
sowohl im Zeitpunkt der Ausfertigung als auch der Verkündung des Grundsteuer-Reform-
gesetzes eine Abweichungskompetenz der Länder. Dies genügt als Öffnungsklausel im
Sinne des Art. 125a Abs. 2 Satz 2 GG.


79 ee)
Jedenfalls aber besteht eine umfassende konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des
Bundes für den Erlass des Grundsteuer-Reformgesetzes nach Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG
in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und 125b)
vom 15. November 2019 (BGBl. I 2019, S. 1456), das – bei historischer Auslegung und im
systematischen Vergleich mit Art. 105 Abs. 2 Satz 2 GG – dem Bund die konkurrierende
Gesetzgebung über die Grundsteuer gerade unabhängig von den Voraussetzungen des
Art. 72 Abs. 2 GG zugewiesen hat (vgl. BT-Drucksache 19/11084, S. 6).


80 Auch insofern war durch das verfassungsändernde Gesetz zur Änderung des Grundge-
setzes (Artikel 72, 105 und 125b) vom 15. November 2019 (BGBl. I 2019, S. 1546) in
Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes die Einfügung des Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG vorgenommen
worden, die mit Wirkung zum 21. November 2019 und damit noch vor der Ausfertigung
(26. November 2019) sowie vor der Verkündung des Grundsteuer-Reformgesetzes (2.
Dezember 2019) in Kraft trat. Folglich bestand sowohl im Zeitpunkt der Ausfertigung als
auch der Verkündung des Grundsteuer-Reformgesetzes eine Gesetzgebungskompetenz
des Bundes zur Regelung der verfahrensgegenständlichen Vorschriften.


81 Nach den vorstehenden Maßstäben und Ausführungen kann das erkennende Gericht kei-
ne „kompetenzrechtlichen Konstruktionsfehler“ darin erkennen, dass der Bund eine ihm
nunmehr unbeschränkte Gesetzgebungskompetenz über die Grundsteuer nicht in aus-
reichendem Umfang genutzt habe, weil er zuvor nur von begrenzten Regelungsspielräu-
men habe ausgehen müssen (a.A.: Kirchhof, DB 2023, 1116 (1117 und 1119)). Vielmehr
zeigen die beiden parallel eingebrachten und in Bezug aufeinander begründeten Gesetz-
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gebungsverfahren, dass der Bundesgesetzgeber bereits bei der förmlichen Einleitung
des Gesetzgebungsprozesses von einer umfassenden Gesetzgebungskompetenz aus-
ging. Dass er keine anderen Regelungen als die später Gesetz gewordenen Vorschriften
getroffen hat, kann daher nur als Beleg für die Ausübung dieser Kompetenz angesehen
werden.


82 c)
Die streitgegenständliche Abgabenangelegenheit, nämlich die Grundsteuerwertfeststel-
lung in einem bewertungsrechtlichen Grundlagenbescheid, unterfällt auch umfassend
der „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO (dazu
Gliederungspunkt aa)).


83 Dass die eigentliche Festsetzung der Grundsteuer durch einen darauf folgenden Grund-
steuerbescheid der rheinland-pfälzischen Gemeinden erfolgt, ist hierfür unbeachtlich
(dazu Gliederungspunkt bb)).


84 Auch dass sich die Grundsteuerwertfeststellung mit dem Bodenrichtwert auf eine Be-
messungsgrundlage stützt, die durch einen Gutachterausschuss und damit eine außer-
halb der Finanzverwaltung stehende Stelle ermittelt wurde, ändert an einer „Verwaltung
durch Landesfinanzbehörden“ bezüglich des Grundsteuerwertbescheids nichts (dazu
Gliederungspunkt cc)).


85 aa)
Eine „Verwaltung von Abgaben“ im Sinne des § 33 Abs. 2 Halbsatz 1 FGO umfasst alle
Maßnahmen einer Finanzbehörde, die von Ermittlungen zu unbekannten Abgabensach-
verhalten über das konkrete Ermittlungs- und Festsetzungsverfahren bis zum Vollstre-
ckungsverfahren reichen. Dazu gehören in erster Linie die Steuerbescheide, die der Fest-
stellung der Besteuerungsgrundlagen dienenden Bescheide und die sonstigen Beschei-
de der Finanzbehörden. Erfasst werden auch die „sonst mit der Anwendung der abga-
benrechtlichen Vorschriften durch die Finanzbehörden zusammenhängenden Angelegen-
heiten“. Diese Generalklausel erfasst somit auch alle an die eigentliche Abgabenverwal-
tung angrenzenden Nebenrechtsgebiete, die jedoch mit der eigentlichen Verwaltung von
Abgaben zusammenhängen, etwa indem sie diese vorbereiten oder aus der Abgabener-
hebung unmittelbar resultieren. Solche Verwaltungsakte kommen insbesondere auf den
Gebieten der Steueraufsicht, der Steuerermittlung, der Steuererhebung, der Vollstre-
ckung, der Erstattung, der Vergütung, der Bewertung, der Zerlegung und Zuteilung und
der Vertretung vor den Finanzbehörden und Finanzgerichten in Betracht (BT-Drucksache
IV/1446, 43).


86 bb)
Auf der Grundlage des Art. 108 Abs. 4 Satz 2 GG hat der rheinland-pfälzische Landes-
gesetzgeber für die den Gemeinden allein zufließende Grundsteuer teilweise Gebrauch
gemacht und die Verwaltung zum Teil den Gemeinden übertragen: So obliegt nach § 5
Abs. 1 Halbsatz 1 Alt. 2 des rheinland-pfälzischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) die
Verwaltung der Grundsteuer den Gemeinden. Dies gilt nach § 5 Abs. 1 Halbsatz 2 KAG je-
doch nicht für die Festsetzung und Zerlegung der Steuermessbeträge.


87 Nach dem einfachgesetzlich ausgestalteten dreistufigen Besteuerungssystem von der
Grundsteuerwertfeststellung über den Grundsteuermessbescheid bis zur eigentlichen
Grundsteuerfestsetzung kommt den rheinland-pfälzischen Gemeinden somit nur die Ver-
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waltungszuständigkeit zur Festsetzung der Grundsteuer in einem Grundsteuerbescheid
sowie zur Erhebung der derart festgesetzten Grundsteuer zu.


88 Im Übrigen, d.h. hinsichtlich der Festsetzung des Grundsteuermessbetrags und gerade
auch hinsichtlich der noch vorgelagerten Festsetzung des Grundsteuerwerts verbleibt es
hingegen bei der Verwaltungskompetenz der Landesfinanzbehörden nach Art. 108 Abs. 2
Satz 1 GG i.V.m. §§ 2 ff. des Gesetzes über die Finanzverwaltung (FVG), zu denen der An-
tragsgegner gehört. Die zuständigen Finanzämter ermitteln nicht nur die für den Erlass
des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids relevanten Besteuerungsgrundlagen, son-
dern setzen sodann auf der materiell-rechtlichen Grundlage der §§ 218 ff. BewG auch
den Grundsteuerwert durch förmlichen Bescheid mit (mittelbarer) Bindungswirkung für
die Gemeinde fest.


89 cc)
Eine „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ im vorgenannten Sinne erfolgt auch, so-
weit die Finanzbehörden im Zuge ihrer Grundsteuerwertfeststellung auf einen von den
rheinland-pfälzischen Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwert als bedeutsame
Besteuerungsgrundlage des Grundsteuerwerts zugreifen.


90 Die im Bewertungssystem der §§ 243 ff. BewG für alle Immobilienarten als Bemessungs-
grundlage bedeutsamen Bodenrichtwerte (dazu Gliederungspunkt (1)) werden durch
Gutachterausschüsse ermittelt, deren Zusammensetzung und Arbeitsweise ungeachtet
weniger bundesgesetzlicher Regelungen im Wesentlichen durch landesrechtliche Vor-
schriften bestimmt werden (dazu Gliederungspunkt (2)).


91 Trotz der Bezeichnung in § 192 Abs. 1 BauGB als „selbständige, unabhängige Gutachter-
ausschüsse“ handelt es sich dabei im System der Staatsgewalten jedoch um Landesbe-
hörden (dazu Gliederungspunkt (3)), nicht aber um Finanzbehörden im Sinne der §§ 2 ff.
FVG (dazu Gliederungspunkt (4)).


92 Daher erfolgt die Feststellung von Bodenrichtwerten durch die Gutachterausschüsse und
die Übermittlung dieser Werte an die Finanzbehörden nur im Innenverhältnis zwischen
verschiedenen Behörden, nicht aber im Außenverhältnis zu den Steuerpflichtigen. Eine
derartige Außenwirkung kommt erst dem Grundsteuerwertbescheid zu, in dem der Bo-
denrichtwert als Bemessungsgrundlage des Grundsteuerwerts herangezogen wird (dazu
Gliederungspunkt (5)).


93 (1)
Der Bodenrichtwert geht in die Grundsteuerwertfeststellung gemäß §§ 243 ff. BewG bei
allen der Bewertung unterworfenen Immobilienarten als zentrales Element in die Bemes-
sungsgrundlage des Grundsteuerwerts ein:


94 So ermittelt sich der Grundsteuerwert unbebauter Grundstücke nach § 247 Abs. 1 Satz 1
BewG regelmäßig durch Multiplikation ihrer Fläche mit dem jeweiligen Bodenrichtwert
im Sinne des § 196 BauGB. Soweit in den §§ 243 bis 262 BewG sowie in den Anlagen
36 bis 43 zum BewG nichts anderes bestimmt ist, werden Abweichungen zwischen den
Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu bewertenden Grund-
stücks mit Ausnahme unterschiedlicher Entwicklungszustände und unterschiedlicher
Arten der Nutzung bei überlagernden Bodenrichtwertzonen nicht berücksichtigt (§ 247
Abs. 1 Satz 2 BewG). Die Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen im Sinne
der §§ 192 ff. BauGB auf den Hauptfeststellungzeitpunkt zu ermitteln, zu veröffentlichen
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und nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an die zu-
ständigen Finanzbehörden zu übermitteln (§ 247 Abs. 2 BauGB). Wird von den Gutach-
terausschüssen kein Bodenrichtwert ermittelt, ist der Wert des unbebauten Grundstücks
ausnahmsweise durch die Finanzbehörden aus den Werten vergleichbarer Flächen abzu-
leiten (§ 247 Abs. 3 BewG).


95 Für die Bewertung von Grundstücken, die mit einem Ein- oder Zweifamilienhaus bebaut
sind, von Mietwohngrundstücken oder von Wohnungseigentum mit dem Ertragswertver-
fahren nach § 250 Abs. 2 i.V.m. §§ 252 bis 257 BewG ermittelt sich der Grundsteuerwert
nach § 252 BewG aus der Summe des kapitalisierten Reinertrags nach § 253 BewG (Bar-
wert des Reinertrags) und des abgezinsten Bodenwerts nach § 257 BewG. Auch hierbei
wirkt sich der Bodenrichtwert nicht nur als Berechnungselement der für die Barwertbe-
rechnung heranzuziehenden Liegenschaftszinssätze aus (§ 256 Abs. 2 und Abs. 3 BewG).
Vielmehr greift auch die Berechnung des abgezinsten Bodenwerts in § 257 Abs. 1 Satz 1
BewG als zentrales Berechnungselement auf den Bodenwert nach § 247 BewG zurück,
der sich durch Multiplikation der Grundstücksfläche mit dem jeweiligen Bodenrichtwert
errechnet und sodann bei der Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern nach § 257
Abs. 1 Satz 2 BewG noch mit größenbezogenen Umrechnungsfaktoren modifiziert wird.


96 Auch soweit auf andere Grundstücksarten (Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte
Grundstücke, Teileigentum, sonstige bebaute Grundstücke) nach § 250 Abs. 3 i.V.m.
§§ 258 bis 260 BewG das Sachwertverfahren anzuwenden ist, geht der Bodenwert als ein
Teilbetrag des gesamten Sachwerts in die Berechnung ein (§ 258 Abs. 3 BewG) und be-
stimmt sich gemäß § 258 Abs. 2 BewG ebenfalls aus dem Wert des unbebauten Grund-
stücks nach § 247 BewG, worin erneut ein Rückgriff auf den Bodenrichtwert als maßgeb-
liche Berechnungsgröße liegt.


97 (2)
Die nach § 193 Abs. 5 Satz 1 BauGB für die Ermittlung der Bodenrichtwerte zuständigen
Gutachterausschüsse bestehen nach § 192 Abs. 2 BauGB aus einem Vorsitzenden und
ehrenamtlichen weiteren Gutachtern. Der Vorsitzende und die weiteren Gutachter sollen
gemäß § 192 Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Ermittlung von Grundstückswerten oder sonsti-
gen Wertermittlungen sachkundig und erfahren sein und dürfen nicht hauptamtlich mit
der Verwaltung der Grundstücke der Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutach-
terausschuss gebildet ist, befasst sein.


98 Zudem ist nach § 193 Abs. 5 Satz 2 BauGB zur Ermittlung der Bodenrichtwerte sowie der
sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zwingend ein Bediensteter der zu-
ständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in der steuerlichen Bewertung von Grundstücken
als Mitglied des Gutachterausschusses hinzuzuziehen. Indem die Mitwirkung von Finanz-
beamten in den Gutachterausschüssen gefordert und ein gegenseitiger Informationsaus-
tausch vorgesehen wird, soll die Verbindung der städtebaulichen Wertermittlung und der
steuerlichen Bewertung im Rahmen des Möglichen hergestellt werden (vgl. BT-Druck-
sache 7/4793, S. 23 und 52 zur Vorgängervorschrift des § 139 BBauG a.F.). So soll auch
sichergestellt werden, dass die Belange der steuerlichen Bewertung bereits bei der Bo-
denrichtwertermittlung in hinreichendem Maße berücksichtigt werden (Kleiber, in: Ernst/
Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 150. Ergänzungslieferung Stand Mai
2023, § 196 BauGB Rn. 44).


99 Die Zusammensetzung wird sodann gemäß § 199 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 der Landes-
verordnung über Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte
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(Gutachterausschussverordnung – GAVO) vom 20. April 2005 näher bestimmt: Nach § 2
Abs. 1 Satz 1 GAVO besteht ein Gutachterausschuss aus einem vorsitzenden Mitglied
und aus weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern:


100 Für das vorsitzende Mitglied ist mindestens ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied
zu bestellen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GAVO). Das vorsitzende Mitglied und die stellvertretenden
vorsitzenden Mitglieder müssen Bedienstete der örtlich zuständigen behördlichen Ver-
messungsstelle oder des örtlich zuständigen Vermessungs- und Katasteramts sein, von
denen nach § 9 Abs. 1 GAVO die Aufgaben der Geschäftsstelle wahrgenommen werden.
Zudem müssen sie die Befähigung für das vierte Einstiegsamt der Laufbahn Naturwis-
senschaft und Technik im Bereich Vermessungs- und Liegenschaftswesen besitzen oder
in besonderem Maße in der Grundstückswertermittlung erfahren sein (§ 2 Abs. 2 GAVO).


101 Die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder eines Gutachterausschusses ist nicht abschlie-
ßend bestimmt, sondern lediglich im Sinne einer Mindestanzahl aus § 2 Abs. 3 Satz 1 GA-
VO abzuleiten, wonach mindestens acht ehrenamtliche Mitglieder mit besonderen Qua-
lifikationen benannt sind. Darüber hinaus kann es aber noch „die Übrigen“ ehrenamtli-
chen Mitglieder geben. Die ehrenamtlichen Mitglieder sollen ihren Wohn- oder Beschäf-
tigungsort im Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses haben (§ 2 Abs. 3 Satz 2
GAVO).


102 Von den ehrenamtlichen Mitgliedern müssen nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO insbe-
sondere zwei Bedienstete der Finanzverwaltung bestellt werden, die im Zuständigkeits-
bereich des Gutachterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von Grundbesitz be-
fasst sind. Diese Mitglieder werden nach § 3 Abs. 2 Satz 1 GAVO durch das Landesamt
für Steuern vorgeschlagen und nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GAVO durch das Landesamt für
Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz für die Dauer des Gutachteraus-
schusses, in der Regel für fünf Jahre, bestellt. Liegen für die ehrenamtlich tätigen Be-
diensteten der Finanzverwaltung die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 in der
Person des betreffenden Mitglieds nicht mehr vor, so ist dieses Mitglied vom Landesamt
für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz abzuberufen (§ 5 Abs. 3 GA-
VO).


103 Nach § 7 Abs. 1 GAVO wird der Gutachterausschuss bei der Ermittlung von Bodenricht-
werten im Sinne des § 196 BauGB in der Besetzung mit dem vorsitzenden Mitglied, ei-
nem ehrenamtlichen Mitglied nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO (d.h. mit einem im Zu-
ständigkeitsbereich des Gutachterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von
Grundbesitz befassten Bediensteten der Finanzverwaltung) und mindestens vier weite-
ren ehrenamtlichen Mitgliedern tätig. Die Bestimmung der mitwirkenden ehrenamtlichen
Mitglieder erfolgt durch das vorsitzende Mitglied (§ 8 Satz 2 Nr. 2 GAVO).


104 Der Gutachterausschuss berät und beschließt in gemeinsamer, nicht öffentlicher Sit-
zung. Der Beschluss ergeht mit der Mehrheit der Stimmen des vorsitzenden Mitglieds
und der mitwirkenden ehrenamtlichen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des vorsitzenden Mitglieds. Auf Verlangen sind abweichende Auffassungen ak-
tenkundig zu machen; sie werden nicht Bestandteil eines Gutachtens (§ 7 Abs. 3 GAVO).


105 Die ehrenamtlichen Mitglieder – mit Ausnahme der nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bestell-
ten Bediensteten der Finanzverwaltung – erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GAVO), zu der insbesondere eine Gutachterentschädigung
in Höhe von maximal 26 Euro (für die freiberuflich tätigen ehrenamtlichen Mitglieder)
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bzw. 16 Euro (für die übrigen ehrenamtlichen Mitglieder) für jede angefangene halbe
Stunde der erforderlichen Zeit einschließlich notwendiger Reise- und Wartezeiten zählt
(§ 4 Abs. 3 GAVO). Die ehrenamtlichen Mitglieder der Gutachterausschüsse, die nach
§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO als Bedienstete der Finanzverwaltung bestellt sind, wer-
den bei der Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie der sonstigen zur Wertermittlung er-
forderlichen Daten im Hauptamt tätig und erhalten dafür keine gesonderte Vergütung
(Amtliche Begründung zur Änderung der Landesverordnung über Gutachterausschüsse,
Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte im Jahr 2014, einzig abrufbar unter https://
lvermgeo.rlp.de/fileadmin/lvermgeo/pdf/rechtsgrundlagen/Begruendung_Aenderung_GA-
VO2014.pdf, zuletzt abgerufen am 23. November 2023).


106 Die Dienstaufsicht über die ehrenamtlichen Mitglieder obliegt dem Landesamt für Ver-
messung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (§ 3 Abs. 4 GAVO). Ein Mitglied kann
vom Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz abberufen
werden, wenn es an der Erstattung eines Gutachtens mitgewirkt hat, obwohl ein Aus-
schließungsgrund nach § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) in Ver-
bindung mit § 20 oder § 21 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vorlag. Zu den Aus-
schlussgründen gehört insbesondere, dass in einem Verwaltungsverfahren nicht tätig
werden darf, wer selbst Beteiligter oder Angehöriger eines Beteiligten ist, wer einen Be-
teiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwaltungsverfahren
vertritt oder wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gut-
achten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist (§ 20 Abs. 1 Satz 1 VwVfG). Dem
Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen un-
mittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann (§ 20 Abs. 1 Satz 2 VwVfG). Dies gilt je-
doch nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs-
oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegen-
heit berührt werden (§ 20 Abs. 1 Satz 3 VwVfG).


107 (3)
Zwar handelt es sich bei den Gutachterausschüssen nach der einfachgesetzlichen Vorga-
be des § 192 Abs. 1 BauGB um „selbständige, unabhängige“ Einrichtungen.


108 Diese sind jedoch – jedenfalls soweit sie im hier verfahrensgegenständlichen Kontext
tätig werden – als „Behörden“ eines Landes im Sinne des § 1 Abs. 4 VwVfG (BFH, Urteil
vom 4. März 2020 – II R 11/17 –, BFHE 268, 401, BStBl II 2021, 155; Voß, in: Ernst/Zin-
kahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 149./150. Ergänzungslieferung Stand Fe-
bruar/Mai 2023, § 192 BauGB Rn. 17 und § 197 BauGB Rn. 25; Schaar, GuG 1991, 252
(253)) bzw. im Sinne des § 2 des rheinland-pfälzischen Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes (LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 sowie im Sinne des § 6 Abs. 1 AO anzusehen.
Sie haben unter anderem die Aufgabe, über den Wert unbebauter und bebauter Grund-
stücke Gutachten zu erstatten, und sind mit dieser Pflicht sowie mit ihren sonstigen Ne-
benaufgaben im Rahmen des öffentlichen Baurechts hoheitlich tätig. Zudem stehen ih-
nen gemäß § 197 BauGB verschiedene Auskunfts- und Betretungsbefugnisse zu, deren
Ausübung hoheitliche Gewalt darstellt (vgl. BGH, Urteil vom 4. März 1982 – III ZR 156/80
–, NVwZ 1982, 395).


109 Zudem haben die Gutachterausschüsse die Bodenrichtwerte gemäß § 196 Abs. 1 Satz 6
und Abs. 2 Satz 1 BauGB für steuerliche Zwecke und nach Vorgaben der Finanzbehör-
den zu ermitteln. Sie müssen den Finanzbehörden nach § 193 Abs. 5 BauGB die für die
Wertermittlung erforderliche Daten wie Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Um-
rechnungskoeffizienten, Gebäude- und Ertragsfaktoren mitteilen und dürfen nach § 195
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Abs. 2 Satz 1 BauGB die Kaufpreissammlung (nur) an die zuständigen Finanzbehörden
übermitteln. Der Gutachterausschuss kann sich zugleich seiner durch § 196 Abs. 1 Satz 1
BauGB begründeten Verpflichtung, für jedes Gemeindegebiet einen Bodenrichtwert nach
ergänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung zu ermitteln, nicht mit dem Hinweis darauf
entziehen, die Ermittlung sei nicht möglich. Dies wird durch die Neufassung des § 196
Abs. 1 Satz 1 BauGB durch Art. 4 Nr. 2 Buchstabe a) des Erbschaftsteuerreformgesetzes
vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I 2008, S. 3018) bestätigt, wonach die Bodenrichtwerte
flächendeckend zu ermitteln sind (BFH, Urteil vom 25. August 2010 – II R 42/09 –, BFHE
230, 570, BStBl II 2011, 205; Kleiber, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Bauge-
setzbuch, 149. Ergänzungslieferung Stand Februar 2023, § 196 BauGB Rn. 99).


110 (4)
Hierdurch werden die Gutachterausschüsse indes nicht selbst zur Finanzbehörde im Sin-
ne der §§ 2 ff. FVG. Dies folgt bereits aus ihrer Selbständigkeit, d.h. ihrer Ausgliederung
aus der hierarchischen und weisungsabhängigen Behördenstruktur der Finanzverwal-
tung.


111 Aufgrund der in § 192 Abs. 1 BauGB angelegten Unabhängigkeit ist eine Dienstaufsicht
nur im Sinne einer Rechtsaufsicht zulässig, d.h. die Aufsichtsbehörde kann die Tätig-
keit des Ausschusses daraufhin überwachen, ob die für die Tätigkeit zwingenden Verfah-
rensvorschriften eingehalten werden und ob es nicht zu unsachgemäßen Verzögerun-
gen bei der Gutachtenerstattung kommt (vgl. etwa Federwisch, in: Spannowsky/Uech-
tritz, BeckOK BauGB, 59. Edition Stand 1. Juni 2023, § 192 BauGB Einleitung und Rn. 13).
Regelungen zur Dienstaufsicht über die Mitglieder der rheinland-pfälzischen Gutachter-
ausschüsse finden sich in der GAVO nur punktuell: So obliegt die Dienstaufsicht für alle
ehrenamtlichen Mitglieder der Gutachterausschüsse gemäß § 3 Abs. 4 GAVO dem Lan-
desamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz. Diese obere Vermes-
sungs- und Katasterbehörde im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Landesgesetzes über das
amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 untersteht nach § 2
Abs. 1 Nr. 3 LGVerm i.V.m. § 3 Nr. 21 der Anordnung über die Geschäftsverteilung der
Landesregierung Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 2021 jedoch dem Ministerium des Innern
und für Sport als dem fachlich zuständigen Ministerium (oberste Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde). Es besteht also gerade keine Fachaufsicht durch das Bundes- oder Lan-
desministerium der Finanzbehörden, das zur Einordnung als Finanzbehörde im Sinne der
§§ 2 ff. FVG führen könnte.


112 Dies gilt mangels anderslautender Anhaltspunkte auch und gerade für die beiden nach
§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO zwingend für jeden Gutachterausschuss zu bestellenden
„Bediensteten der Finanzverwaltung“, die „im Zuständigkeitsbereich des Gutachteraus-
schusses mit der steuerlichen Bewertung von Grundbesitz befasst“ sein müssen. Solche
Bediensteten werden zwar nach § 3 Abs. 2 Satz 1 GAVO von dem Landesamt für Steuern
und damit von einer Finanzbehörde vorgeschlagen. Für die Amtszeit des Gutachteraus-
schusses bestellt werden beide Mitglieder nach § 3 Abs. 1 GAVO aber durch das Landes-
amt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz. Sie unterliegen bezüglich
der Ausübung ihres Dienstes für den Gutachterausschuss – entsprechend der vorstehen-
den Ausführungen – auch der Dienstaufsicht des Landesamts für Vermessung und Geo-
basisinformation Rheinland-Pfalz.


113 (5)
Weil die Feststellung von Bodenrichtwerten durch die Gutachterausschüsse und deren
Übermittlung an die Finanzbehörden somit nur zwischen verschiedenen Behörden, nicht
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aber im Außenverhältnis zu den Steuerpflichtigen erfolgt, kommt erst dem Grundsteuer-
wertbescheid, in dem die Finanzbehörde den Grundsteuerwert feststellt und hierbei den
Bodenrichtwert lediglich als Teil der Bemessungsgrundlage übernimmt, eine Außenwir-
kung zu.


114 Zwar kann die rechtliche Wirkung eines Grundlagenbescheids im Sinne des § 171
Abs. 10 Satz 1 i.V.m. § 182 Abs. 1 Satz 1 AO auch von Verwaltungsakten solcher Behör-
den ausgehen, die nicht zu den Finanzbehörden im Sinne des § 6 AO gehören, wenn die-
se Verwaltungsakte aufgrund besonderer Vorschrift mit Bindungswirkung für das Be-
steuerungsverfahren ausgestattet sind (BFH, Urteil vom 4. Oktober 1988 – VIII R 161/84
–, BFH/NV 1989, 758).


115 Allerdings kommt den festgestellten Bodenrichtwerten jedenfalls keine derartige rechtli-
che Bindungswirkung gegenüber Finanzbehörden und Steuerpflichtigen zu, dass sie als
Verwaltungsakt und damit als Grundlagenbescheid wirken könnten. Dies folgt daraus,
dass sich der Bodenrichtwert nur im Innenverhältnis zwischen den Gutachterausschüs-
sen und den (Bewertungsstellen der) Finanzbehörden auswirkt. Vorbereitende Mitwir-
kungen anderer Behörden insbesondere durch Auskünfte, Übermittlung von Datensät-
zen und sonstigen Mitteilungen gegenüber den Finanzbehörden, die normativ nicht als
Grundlagenbescheid ausgestaltet sind, haben im Verhältnis zu Steuerpflichtigen grund-
sätzlich keine Außenwirkung (Güroff, in: Gosch, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung,
176. Ergänzungslieferung Stand August 2023, § 118 AO Rn. 18.1). Dies gilt auch und ge-
rade für Bodenrichtwerte, für die in § 196 Abs. 3 BauGB lediglich eine allgemeine Veröf-
fentlichung für Zwecke der Grundsteuerwertfeststellung, aber keine grundstücksbezoge-
nen „Bodenrichtwertbescheide“ vorgesehen ist. Die Bodenrichtwerte werden auch nicht
für einzelne Flurstücke gegen den/die Grundstückseigentümer förmlich durch Bescheide
festgesetzt, nicht einzelfallbezogen bekannt gegeben und nicht mit Rechtsbehelfsbeleh-
rungen versehen. Zudem sind einzelne Bodenrichtwerte gemäß § 14 Abs. 5 Satz 2 Immo-
WertV nicht zu begründen, was ebenfalls für ihre Unverbindlichkeit spricht (so auch Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 13 ImmoWertV Rn.
34 und § 14 ImmoWertV Rn. 34). Folglich haben Bodenrichtwerte jedenfalls keine Außen-
wirkung und sind daher keine Verwaltungsakte gegenüber den jeweiligen Grundstücksei-
gentümern. Dies gilt sowohl für die Ermittlung, Festlegung und Veröffentlichung der Bo-
denrichtwerte als auch für die Einteilung der Bodenrichtwertzonen (so im Ergebnis auch:
Freise, in: Brügelmann, BauGB, 126. Ergänzungslieferung Stand April 2023, § 196 BauGB
Rn. 40 und § 199 BauGB Rn. 40; Mandler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1335)).


116 Weil es somit an der Außenwirkung der Bodenrichtwerte im Verhältnis zu Steuerpflich-
tigen fehlt, kann es für Zwecke der Zulässigkeitsprüfung dahingestellt bleiben, ob der
Bodenrichtwertsammlung der Gutachterausschüsse darüber hinaus auch ein regelnder
Inhalt fehlt, weil es sich bei den Bodenrichtwerten gemäß § 196 Abs. 1 BauGB um auf
statistischer Erfassung beruhende tatsächliche Angaben zu durchschnittlichen Boden-
werten handelt. Dies entsprach jedenfalls der Rechtslage vor Beginn der Anwendbarkeit
des Grundsteuer-Reformgesetzes, wonach der Bodenrichtwert nicht allgemeinverbind-
lich festgesetzt, sondern nur als Hilfsmittel bei der Wertermittlung herangezogen werde
und den Ausgangspunkt für eine Wertschätzung im typisierten Verfahren bilde (so zur
Rechtslage vor Einführung des neuen Grundsteuerrechts: BGH, Urteil vom 20. Juli 2006 –
I ZR 185/03 –, NJW-RR 2007, 342; ebenso zur Belastung der Steuerpflichtige nicht durch
die ermittelten Bodenrichtwerte, sondern durch die festgestellten Grundstückswerte:
BFH, Beschluss vom 21. Oktober 2005 – II B 123/04 –, BFH/NV 2006, 499).
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117 Offen bleiben konnte auch, ob die (Bewertungsstellen der) Finanzbehörden – wie der An-
tragsgegner dies auch vorträgt – gleichwohl (faktisch) an diese Bodenrichtwerte gebun-
den sind und sie regelmäßig keiner Überprüfung unterziehen dürfen (für eine faktische
„Feststellungswirkung“: Mandler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1334 ff.)) oder ob
die Bodenrichtwerte keine Bindungswirkung entfalten und lediglich eine Schätzungs-
grundlage der Wertermittlung durch die Finanzbehörden darstellen (in diesem Sinne et-
wa: BT-Drucksache 7/4793, S. 53 f. zu § 143b BBauG 1976 als der Vorgängervorschrift zu
§ 196 Abs. 2 BauGB; Federwisch, in: BeckOK BauGB, 59. Edition Stand 1. Juni 2023, § 196
BauGB Rn. 8; Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 13
ImmoWertV Rn. 46). Denn selbst wenn eine faktische Bindung bestünde, bedürfte eine
Finanzbehörde als der letztendlich entscheidenden Behörde zur Feststellung des Grund-
steuerwerts grundsätzlich der Mitwirkung des zuständigen Gutachterausschusses. Ein
Grundsteuerwertbescheid ist selbst bei Annahme einer Bindungswirkung ein sog. mehr-
stufiger Verwaltungsakt, bei dem der Mitwirkungsakt des Gutachterausschusses nur ge-
genüber der Finanzbehörde, nicht aber gegenüber dem jeweiligen Steuerpflichtigen er-
geht und daher keine Außenwirkung entfaltet. Obliegt nur einer Behörde die Entschei-
dung nach außen, so sind die Mitwirkungsakte der anderen beteiligten Behörden keine
selbständigen Verwaltungsakte, sondern lediglich verwaltungsinterne Maßnahmen (BFH,
Urteil vom 10. Dezember 1987 – IV R 77/86 –, BFHE 152, 24, BStBl II 1988, 322; Güroff,
in: Gosch, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, 176. Ergänzungslieferung Stand Au-
gust 2023, § 118 AO Rn. 18).


118 Eine im Außenverhältnis zu Steuerpflichtigen wirkende staatliche Maßnahme geht nach
diesen Grundsätzen erst von den Grundsteuerwertbescheiden aus, die aus den vorge-
nannten Gründen der „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ unterfallen und nach
Art. 19 Abs. 4 GG einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle zugänglich sein müssen (vgl.
BFH, Beschluss vom 21. Oktober 2005 – II B 123/04 –, BFH/NV 2006, 499, Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung angenommen durch BVerfG, Beschluss vom 23. August
2006 – 1 BvR 2647/05).


119 2.
Zulässige Antragsart des einstweiligen Rechtsschutzes war ein Antrag auf Aussetzung
der Vollziehung des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids nach § 69 Abs. 3 und
Abs. 4 FGO. Insbesondere war nicht, soweit sich die Antragstellerin auf die Rechtswidrig-
keit des für ihr Grundstück festgestellten Bodenrichtwerts beruft, zusätzlich noch ein An-
trag nach § 114 FGO oder gar ein Antrag auf verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz
zulässig oder erforderlich.


120 Obliegt nur einer Behörde die Entscheidung nach außen, so sind die Mitwirkungsakte der
anderen beteiligten Behörden keine selbständigen Verwaltungsakte, sondern lediglich
verwaltungsinterne Maßnahmen. Die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Mitwirkungs-
handlung erfolgt im Rahmen der Anfechtung des Verwaltungsakts (vgl. hierzu grundle-
gend: BFH, Urteil vom 28. April 1983 – IV R 77/82 –, BFHE 138, 373, BStBl II 1983, 506;
BFH, Urteil vom 10. Dezember 1987 – IV R 77/86 –, BFHE 152, 24, BStBl II 1988, 322).


121 Mit der Anfechtung eines Grundsteuerwertbescheids kann somit auch die zugrundelie-
gende Bodenrichtwertfeststellung des zuständigen Gutachterausschusses überprüft wer-
den. Entsprechend ist ein Abgabenbescheid, der zur Berechnung der festgesetzten Ab-
gabe und damit zur Begründung des Bescheidtenors auf den Bodenrichtwert zurück-
greift, aufzuheben, wenn der Bodenrichtwert unzureichend ermittelt wurde (im Ergebnis


- Seite 23 von 96 -







ebenso: Verwaltungsgericht Hamburg, Urteil vom 19. Februar 2015 – 7 K 5146/14 –, ju-
ris).


122 Dies verhindert eine – auch vom Antragsgegner geforderte – Aufspaltung des Rechts-
wegs, gegen die neben systematischen Bedenken auch verfahrensökonomische Grün-
de sprechen. Es kann nicht angenommen werden, dass dem Antragsteller zugemutet
werden sollte, wegen der im Verfahren gegen den Grundsteuerwertbescheid auftreten-
den Rechtsfragen mehrere Rechtswege beschreiten zu müssen (gegen die Aufspaltung
des Rechtswegs auch in anderem Zusammenhang: BFH, Urteil vom 28. April 1983 – IV R
77/82 –, BFHE 138, 373, BStBl II 1983, 506).


123 3.
Das Verfahren war nicht nach § 74 FGO auszusetzen, um die Rechtmäßigkeit des für das
Grundstück der Antragstellerin geltenden Bodenrichtwerts durch ein Verwaltungsgericht
überprüfen zu lassen, wie der Antragsgegner dies nahelegt (dazu Gliederungspunkt a)),
oder um ein Normenkontrollverfahren zum BVerfG durchzuführen (dazu Gliederungs-
punkt b))


124 a)
Eine Aussetzung des Verfahrens war insbesondere nicht anzuordnen, um eine gesonder-
te, ggf. verwaltungsgerichtliche Klärung der Rechtmäßigkeit des Bodenrichtwerts vorzu-
nehmen, wie der Antragsgegner dies implizit fordert. Vielmehr ist dessen Rechtmäßig-
keit entsprechend der vorstehenden Ausführungen allein im Rahmen der Rechtmäßig-
keitsprüfung des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids zu überprüfen.


125 b)
Eine Aussetzung des Verfahrens war trotz der erheblichen Zweifel des Gerichts an der
Verfassungsmäßigkeit der streitentscheidenden Rechtsvorschriften (dazu Gliederungs-
punkt III. 5.) auch nicht im Hinblick auf eine mögliche Vorlage zur verfassungsgerichtli-
chem konkretem Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG vorzunehmen.


126 An der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes sind die Fachgerichte für den Fall, dass
sie die angegriffene Regelung für verfassungswidrig erachten, nämlich nicht dadurch ge-
hindert, dass sie über die Frage der Verfassungswidrigkeit nicht selbst entscheiden könn-
ten, sondern insoweit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100
Abs. 1 GG einholen müssten. Das dem Bundesverfassungsgericht vorbehaltene Verwer-
fungsmonopol hat zwar zur Folge, dass ein Gericht Folgerungen aus der (von ihm ange-
nommenen) Verfassungswidrigkeit eines formellen Gesetzes – jedenfalls im Hauptsache-
verfahren – erst nach deren Feststellung durch das Bundesverfassungsgericht ziehen
darf. Die Fachgerichte sind jedoch durch Art. 100 Abs. 1 GG nicht gehindert, schon vor
der – im Hauptsacheverfahren einzuholenden – Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts auf der Grundlage ihrer Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren,
wenn dies nach den Umständen des Falles im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes
geboten erscheint und die Hauptsacheentscheidung dadurch nicht vorweggenommen
wird. Die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes würde den Eintritt von Nachteilen wäh-
rend der Durchführung des Hauptsacheverfahrens verhindern, und selbst wenn vorläufi-
ger Rechtsschutz versagt werden sollte, wäre dieses Verfahren jedenfalls bereits zur Vor-
klärung der offenen tatsächlichen und einfachrechtlichen Fragen geeignet (BVerfG, Be-
schluss vom 24. Juni 1992 – 1 BvR 1028/91 –, BVerfGE 86, 382; BVerfG, Beschluss vom
12. Oktober 1993 – 2 BvQ 46/93 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 16. November 1993 – 2
BvR 1587/92 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 25. Februar 2004 – 1 BvR 2016/01 –, juris;
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BVerfG, Beschluss vom 15. Dezember 2011 – 2 BvR 2362/11 –, BVerfGK 19, 286; BVerfG,
Beschluss vom 14. August 2013 – 2 BvR 1601/13 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 4. März
2014 – 2 BvL 2/13 –, juris; BFH, Beschluss vom 3. März 1998 – IV B 49/97 –, BFHE 185,
418, BStBl II 1998, 608; BFH, Beschluss vom 22. Dezember 2003 – IX B 177/02 –, BFHE
204, 39, BStBl II 2004, 367; Finanzgericht München, Beschluss vom 8. Mai 2007 – 9 V
181/07 –, juris; BFH, Beschluss vom 25. April 2018 – IX B 21/18 –, BFHE 260, 431, BStBl II
2018, 415).


127 Halten Fachgerichte eine Regelung für verfassungswidrig, sind sie, wenn dies nach den
Umständen des konkreten Einzelfalles im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes ge-
boten erscheint und die Hauptsacheentscheidung nicht vorweggenommen wird, mög-
licherweise aufgrund von Art. 19 Abs. 4 GG sogar verpflichtet, auf der Grundlage ihrer
Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren (BVerfG, Beschluss vom 16. No-
vember 1993 – 2 BvR 1587/92 –, juris).


128 4.
Auch die sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Antrag auf Aussetzung der
Vollziehung nach § 69 Abs. 3 und Abs. 4 FGO liegen vor.


129 a)
Die Voraussetzungen des § 69 Abs. 4 Satz 1 FGO liegen vor. Die Antragstellerin hat ei-
nen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des Grundsteuerwertbescheids gestellt, der
mit Bescheid vom 27. Januar 2023 durch den Antragsgegner abgelehnt wurde. Auch der
hiergegen eingelegte Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung vom 25. April 2023
zurückgewiesen.


130 b)
Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids
war unabhängig davon möglich, dass das Einspruchsverfahren der Antragstellerin nach
§ 363 Abs. 2 Satz 1 AO im Zeitpunkt der gerichtlichen Antragstellung nach § 69 Abs. 3
FGO sowie der gerichtlichen Entscheidung über den Aussetzungsantrag ruhte.


131 Von der Aussetzung der Vollziehung ist die Anordnung des Ruhens eines behördlichen
Verfahrens nach § 363 AO zu unterscheiden, bei der es sich um verfahrensleitende Maß-
nahmen handelt, die die Vollziehbarkeit des angegriffenen Verwaltungsakts nicht be-
rührt (Seer, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung, 9/2023, § 69 FGO Rn. 11). Wegen
der Vollziehbarkeit eines mit dem Einspruch angegriffenen, aber wegen eines ruhen-
den Einspruchsverfahrens noch nicht formell bestandskräftigen Verwaltungsakts besteht
auch in diesen Fällen ein Rechtsschutzbedürfnis für einen Antrag auf Aussetzung der
Vollziehung.


132 c)
Schließlich war der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung auch im Hinblick auf ein be-
sonderes Aussetzungsinteresse der Antragstellerin zulässig.


133 Ob diese in der Rechtsprechung bisweilen formulierte Zulässigkeitsvoraussetzung bei
ernstlichen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit (dazu Gliederungspunkt aa)) über-
haupt gefordert werden kann, wurde zuletzt durch mehrere BFH-Senate und das BVerfG
offengelassen (dazu Gliederungspunkt bb)).
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134 Im Streitfall liegt ein derartiges Aussetzungsinteresse der Antragstellerin jedenfalls vor
(dazu Gliederungspunkt cc)).


135 Aber auch wenn davon ausgegangen werden müsste, dass das Aussetzungsinteresse
der Antragstellerin die Interessen des Antragsgegners am Vollzug des angegriffenen
Bescheids nicht überwiegt, könnte dies nicht zur Unzulässigkeit des Antrags auf Aus-
setzung der Vollziehung führen, weil bei einer solchen einschränkenden Auslegung des
§ 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO das Recht auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19
Abs. 4 GG unverhältnismäßig beeinträchtigt wäre (dazu Gliederungspunkt dd)).


136 aa)
Bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines angefochtenen Verwaltungs-
akts oder hätte seine Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch über-
wiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge, hat das Finanzgericht im
Regelfall dessen Vollziehung auszusetzen oder im Fall eines bereits vollzogenen Ver-
waltungsakts die Vollziehung wieder aufzuheben (§ 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO:
„soll“). Nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen kann trotz Vorliegens solcher Zwei-
fel die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes abgelehnt werden.


137 Solche Ausnahmefälle erkennen einige BFH-Senate in langjähriger Rechtsprechung ins-
besondere, wenn gegen eine Besteuerungsvorschrift verfassungsrechtliche Bedenken er-
hoben werden: Danach solle ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wegen des Gel-
tungsanspruchs jedes formell verfassungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes nur
zulässig sein, wenn ein besonderes Interesse an der Aussetzung der Vollziehung vorlie-
ge. Bei Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit einer Steuerrechtsnorm sei die Ausset-
zung der Vollziehung nämlich in gleicher Weise sämtlichen Adressaten der Norm zu ge-
währen. Dies bedeutete deshalb im Ergebnis die vorläufige Außervollzugsetzung des ge-
samten ordnungsgemäß zustande gekommenen Steuergesetzes bis zur Entscheidung
des BVerfG, d.h. für einen nicht absehbaren Zeitraum. Es sei eine Interessenabwägung
zwischen den individuellen Interessen des Steuerpflichtigen und dem öffentlichen Inter-
esse an einer geordneten Haushaltsführung und einem Gesetzesvollzug erforderlich, wo-
bei das Gewicht der ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der betroffenen
Vorschrift bei dieser Abwägung nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein solle. Ein
lediglich mit der behaupteten Verfassungswidrigkeit des Gesetzes begründeter Ausset-
zungsantrag sei daher, ohne dass es einer Prüfung der Verfassungsmäßigkeit bedürfe,
abzulehnen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles dem Interesse des Antragstel-
lers an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nicht der Vorrang vor dem öffentli-
chen Interesse am Vollzug des Gesetzes zukomme (BFH, Beschluss vom 6. Februar 1967
– VII B 46/66 –, BFHE 87, 414, BStBl III 1967, 123; BFH, Beschluss vom 28. Juni 1967 – VII
B 12/66 –, BFHE 89, 82, BStBl III 1967, 513; BFH, Beschluss vom 4. Dezember 1967 – GrS
4/67 –, BFHE 90, 461, BStBl II 1968, 199; BFH, Beschluss vom 30. April 1969 – VII B 16/68
–, BFHE 96, 8, BStBl II 1969, 528; BFH, Beschluss vom 10. Februar 1984 – III B 40/83 –,
BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454; BFH, Beschluss vom 21. Mai 1992 – X B 106/91 –,
BFH/NV 1992, 721; BFH, Beschluss vom 1. April 2010 – II B 168/09 –, BFHE 228, 149, BSt-
Bl II 2010, 558; BFH, Beschluss vom 5. März 2012 – III B 6/12 –, BFH/NV 2012, 1144; BFH,
Beschluss vom 9. März 2012 – VII B 185/11 –, BFH/NV 2012, 999; BFH, Beschluss vom 9.
März 2012 – VII B 171/11 –, BFHE 236, 206, BStBl II 2012, 418; BFH, Beschluss vom 18.
Juni 2012 – II B 17/12 –, BFH/NV 2012, 1652; BFH, Beschluss vom 21. November 2013 –
II B 46/13 –, BFHE 243, 162, BStBl II 2014, 263; BFH, Beschluss vom 19. März 2014 – III
B 74/13 –, BFH/NV 2014, 1032; BFH, Beschluss vom 15. April 2014 – II B 71/13 –, BFH/
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NV 2015, 7; BFH, Beschluss vom 25. November 2014 – VII B 65/14 –, BFHE 247, 182, BSt-
Bl II 2015, 207; BFH, Beschluss vom 15. Juni 2016 – II B 91/15 –, BFHE 253, 319, BStBl II
2016, 846; BFH, Beschluss vom 21. Juli 2016 – V B 37/16 –, BFHE 254, 491, BStBl II 2017,
28; BFH, Beschluss vom 25. April 2018 – IX B 21/18 –, BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415;
BFH, Beschluss vom 17. Dezember 2018 – VIII B 91/18 –, BFH/NV 2019, 306; BFH, Be-
schluss vom 18. Januar 2023 – II B 53/22 (AdV) –, BFH/NV 2023, 382; speziell zum neuen
Grundsteuer- und Bewertungsrecht: Finanzgericht Nürnberg, Beschluss vom 8. August
2023 – 8 V 300/23 –, EFG 2023, 1405; Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom
1. September 2023 – 3 V 3080/23 –, juris).


138 Ausnahmsweise hat der BFH auch bei Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit in verschie-
denen Fallgruppen dem Aussetzungsinteresse des Steuerpflichtigen den Vorrang vor den
öffentlichen Interessen eingeräumt, und zwar wenn dem Steuerpflichtigen durch den so-
fortigen Vollzug irreparable Nachteile drohen, wenn das zu versteuernde Einkommen
abzüglich der darauf zu entrichtenden Einkommensteuer unter dem sozialhilferechtlich
garantierten Existenzminimum liegt, wenn das BVerfG eine ähnliche Vorschrift für nich-
tig erklärt hatte, wenn der BFH (nicht aber ein Finanzgericht) die vom Steuerpflichtigen
als verfassungswidrig angesehene Vorschrift bereits dem BVerfG gemäß Art. 100 Abs. 1
GG im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit
vorgelegt hat oder wenn es um das aus verfassungsrechtlichen Gründen schutzwürdi-
ge Vertrauen auf die Beibehaltung der bisherigen Rechtslage oder um ausgelaufenes
Recht geht (BFH, Beschluss vom 18. Juni 2012 – II B 17/12 –, BFH/NV 2012, 1652; BFH,
Beschluss vom 15. April 2014 – II B 71/13 –, BFH/NV 2015, 7; BFH, Beschluss vom 15.
Juni 2016 – II B 91/15 –, BFHE 253, 319, BStBl II 2016, 846; BFH, Beschluss vom 21. Juli
2016 – V B 37/16 –, BFHE 254, 491, BStBl II 2017, 28; BFH, Beschluss vom 28. Oktober
2022 – VI B 15/22 (AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12).


139 Das BVerfG hatte in dieser Rechtsprechung des BFH zunächst keinen Verstoß gegen
das Recht auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG erkannt. Der BFH stel-
le mit der Forderung nach einem berechtigten Interesse an einen vorläufigen Rechts-
schutz kein zusätzliches, unbestimmtes Tatbestandsmerkmal im Rahmen des § 69 Abs. 2
Satz 2 FGO auf, sondern entnehme dieser gesetzlichen Bestimmung als einer Soll-Vor-
schrift im Wege der Interpretation die Notwendigkeit einer Interessenabwägung in be-
sonderen Ausnahmefällen. Zu diesen Ausnahmefällen zähle er vor allem die behaupte-
te Verfassungswidrigkeit der dem auszusetzenden Verwaltungsakt zugrundeliegenden
Rechtsnorm. Eine solche Interessenabwägung verstoße nicht grundsätzlich gegen den
aus Art. 19 Abs. 4 GG folgenden Anspruch auf einen umfassenden und effektiven ge-
richtlichen Schutz, solange die Aussetzung die Regel, der sofortige Vollzug des Verwal-
tungsakts hingegen die Ausnahme bleibt. Die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehel-
fen gegen Verwaltungsakte ist durch Art. 19 Abs. 4 GG nicht schlechthin und ausnahms-
los garantiert. Im Ausnahmefall könnten überwiegende öffentliche Belange es rechtfer-
tigen, den Rechtsschutzanspruch des Grundrechtsträgers einstweilen zurückzustellen
(BVerfG, Beschluss vom 6. April 1988 – 1 BvR 146/88 –, juris; BVerfG, Kammerbeschluss
vom 3. April 1992 – 2 BvR 283/92 –, juris).


140 bb)
Allerdings hatte es das BVerfG in seinen letzten hierzu veröffentlichten Entscheidungen
ausdrücklich offengelassen, ob das Erfordernis eines besonderen Aussetzungsinteres-
ses mit dem Grundsatz der Gewährung effektiven Rechtsschutzes vereinbar ist (BVerfG,
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Nichtannahmebeschluss vom 24. Oktober 2011 – 1 BvR 1848/11 –, juris; BVerfG, Be-
schluss vom 6. Mai 2013 – 1 BvR 821/13 –, NVwZ 2013, 935).


141 Auch mehrere BFH-Senate haben zuletzt dahinstehen lassen, ob sie an dieser Rechtspre-
chung festhalten, ob für das besondere Feststellungsinteresse eine hinreichende gesetz-
liche Grundlage bestehe oder ob das bloße staatliche Haushaltsinteresse ein ausreichen-
der öffentlicher Belang sei, um trotz ernstlicher verfassungsrechtlicher Zweifel an einer
steuergesetzlichen Rechtsnorm keine Aussetzung der Vollziehung zu gewähren. Zudem
wurde die Aussetzung der Vollziehung wiederholt als zulässig erachtet, weil der Antrags-
gegner eine Gefährdung der öffentlichen Haushaltsführung nicht substantiiert dargelegt
habe (BFH, Beschluss vom 5. März 2001 – IX B 90/00 –, BFHE 195, 205, BStBl II 2001,
405; BFH, Beschluss vom 11. Juni 2003 – IX B 16/03 –, BFHE 202, 53, BStBl II 2003, 663;
BFH, Beschluss vom 22. Dezember 2003 – IX B 177/02 –, BFHE 204, 39, BStBl II 2004,
367; BFH, Beschluss vom 2. August 2007 – IX B 92/07 –, BFH/NV 2007, 2270; BFH, Be-
schluss vom 25. August 2009 – VI B 69/09 –, BFHE 226, 85, BStBl II 2009, 826; BFH, Be-
schluss vom 13. März 2012 – I B 111/11 –, BFHE 236, 501, BStBl II 2012, 611; BFH, Be-
schluss vom 9. Mai 2012 – I B 18/12 –, BFH/NV 2012, 1489; BFH, Beschluss vom 21. No-
vember 2013 – II B 46/13 –, BFHE 243, 162, BStBl II 2014, 263; BFH, Beschluss vom 18.
Dezember 2013 – I B 85/13 –, BFHE 244, 320, BStBl II 2014, 947; BFH, Beschluss vom 31.
März 2016 – XI B 13/16 –, BFH/NV 2016, 1187; BFH, Beschluss vom 23. Mai 2022 – V B
4/22 (AdV) –, BFHE 276, 535, BFH/NV 2022, 1030; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022
– VI B 15/22 (AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 11. November
2022 – VIII B 64/22 (AdV) –, BFHE 278, 36; BFH, Beschluss vom 9. März 2023 – VI B 31/22
(AdV) –, BFH/PR 2023, 574; BFH, Beschluss vom 12. April 2023 – I B 74/22 (AdV) –, BFHE
280, 181, BFH/NV 2023, 1178).


142 cc)
Soweit bei der Anwendung der §§ 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO tatsächlich ein be-
sonderes Aussetzungsinteresse zu prüfen ist, lag dieses jedenfalls vor.


143 Die Antragstellerin hat ihren Antrag auf Aussetzung der Vollziehung auf die einfachrecht-
liche Rechtswidrigkeit des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids gestützt, weil für
das Objekt der Antragstellerin ein unangemessen hoher Mietwert zugrunde gelegt wer-
de. Das Haus sei im Jahr 1880 errichtet und seitdem in seinem Zustand nicht verbessert
worden, sondern seit Jahrzehnten unrenoviert und weise beispielsweise noch eine Ein-
fachverglasung der Fenster auf. Sie begehrt damit aufgrund individueller Besonderhei-
ten einen individuellen Abschlag, den sie als Abschlag in Höhe der Differenz von Mietstu-
fe 2 zu Mietstufe 1 beziffert. Das Gericht hat ernstliche Zweifel daran, dass sich in einem
Haus in dem von der Antragstellerin geschilderten und unwidersprochenen Zustand die
typisierten Mieterträge erzielen lassen, sodass von einem insgesamt niedrigeren Rein-
ertrag auszugehen und ein niedrigerer Wert zu berücksichtigen sein dürfte (dazu Gliede-
rungspunkt III. 3. d)). Durch diese einzelfallbezogenen Zweifel ist das öffentliche Interes-
se, insbesondere das Haushaltsinteresse der öffentlichen Hand nur marginal betroffen,
sodass es im Einzelfall hinter das Aussetzungsinteresse zurücktritt.


144 Unabhängig von diesen für die Aussetzung der Vollziehung bereits ausreichenden, ein-
fachrechtlichen und auf den Einzelfall der Antragstellerin gestützten Gründen für die
Aussetzung der Vollziehung fiele eine Interessenabwägung – soweit sie tatsächlich mit
einigen BFH-Senaten zu fordern wäre – zugunsten der Antragstellerin aus. Müsste die
Antragstellerin den im Erlass des Grundsteuerwertbescheids liegenden Grundrechts-
eingriff, an dessen Rechtmäßigkeit erhebliche Zweifel bereits in einfachrechtlicher und
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darüber hinaus auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht bestehen (dazu Gliederungs-
punkt III. 4. und III. 5.), bis zu einer Entscheidung des BVerfG über eine etwaige Verfas-
sungswidrigkeit des neuen Bewertungsrechts hinnehmen, wäre sie zur Zahlung der dar-
auf erhobenen Grundsteuerbeträge verpflichtet, ohne hierfür im Fall ihres Obsiegens in
der Hauptsache eine Kompensation erhalten zu können (dazu sogleich in Gliederungs-
punkt dd)).Überdies würden bei einem fremd vermieteten Bewertungsobjekt, bei dem
die Grundsteuerbelastung überwälzt werden kann (dazu Gliederungspunkt III. 5. b) aa)
(3)), langwierige Rückabwicklungsverhältnisse im Vermieter-Mieter-Verhältnis während
der Zeit bis zu einer Entscheidung des BVerfG entstehen, die neben entsprechender
Rechtsunsicherheit auch vermieterseitige Verzinsungspflichten zur Folge haben würde.
Dies wäre jedoch beim Abschluss eines Dauerschuldverhältnisses wie einem Mietvertrag
schon jetzt vertraglich zu regeln bzw. könnte beim Fehlen einer entsprechenden Rege-
lung schon jetzt zu entsprechenden Nachteilen führen. Schließlich hat das BVerfG, Urteil
vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147 bereits die bewertungsrechtlichen
Regelungen als verfassungswidrig erachtet, deren Fortentwicklung der Gesetzgeber be-
absichtigte (dazu Gliederungspunkt II. 1. b) bb)) und bei denen die verfassungsrechtli-
chen Einwände des BVerfG sich teilweise auch auf die Neuregelungen erstrecken (dazu
Gliederungspunkt III. 5.). Demgegenüber treten die Interessen des Antragsgegners zu-
rück. Der Antragsgegner hat weder dargelegt noch ist ersichtlich, dass eine Aussetzung
der Vollziehung im Streitfall das öffentliche Interesse an einer geordneten Haushaltsfüh-
rung berühren könnte. Überdies vergeht ab dem Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-
dung bis zur effektiven Haushaltswirksamkeit der Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025
noch längere Zeit, die eine weitere Klärung in der Hauptsache ermöglicht, sodass das
Haushaltsinteresse des Staates auch deshalb im Zeitpunkt der vorliegenden gerichtli-
chen Entscheidung nur äußerst schwach ausgeprägt ist.


145 dd)
Jedenfalls aber geht das Gericht davon aus, dass die durch einige BFH-Senate geforderte
einschränkende Auslegung des § 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO das Recht auf effek-
tiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG unverhältnismäßig beeinträchtigt, da effekti-
ver Eilrechtsschutz bei verfassungsrechtlichen Zweifeln anderenfalls tatsächlich ausge-
schlossen wäre (so auch Seer, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung, 9/2023, § 69 FGO
Rn. 97 mit weiteren Nachweisen; Stapperfend, in: Gräber, 9. Auflage 2019, § 69 Rn. FGO
190; Schallmoser, DStR 2010, 297 (299); Seer, DStR 2012, 325 (328 f.)).


146 Während Steuerpflichtige bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit aufgrund einfacher und in-
dividualisierter Rechtsanwendungsfehler einstweiligen Rechtsschutz erhalten könnten,
wären Steuerpflichtige gerade bei besonders schweren Rechtsverstößen wie der ma-
teriellen Verfassungswidrigkeit eines Eingriffsgesetzes darauf beschränkt, den Grund-
rechtsverstoß für viele Jahre bis zu einer die Verfassungswidrigkeit feststellenden Ent-
scheidung des BVerfG zu dulden. Besonders eindrücklich wird dies, wenn – wie im Streit-
fall – ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bezüglich eines strukturellen Voll-
zugsdefizits bestehen: Denn während die Nichtbeachtung verfahrensrechtlicher Amtser-
mittlungsverpflichten die Aussetzung der Vollziehung ohne Weiteres ermöglichen wür-
de, wäre ein strukturelles Vollzugsdefizit bis zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit
durch das BVerfG durch die Steuerpflichtigen hinzunehmen. Dies wiegt bei einer Steuer-
art wie der Grundsteuer, bei der Steuererstattungen weder nach § 233a AO noch nach
dem Kommunalabgabengesetz verzinst werden, umso stärker, weil Steuerpflichtige für
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den langjährigen verfassungswidrigen Entzug der gezahlten Steuerbeträge keine Kom-
pensation ihres Zinsschadens erhalten können.


147 Im Übrigen würde der Haushaltsvorbehalt jeden (legislativen) Verfassungsverstoß mit
genügender finanzieller Breitenwirkung positiv „sanktionieren“: Mit zunehmender Brei-
tenwirkung eines als verfassungsrechtlich zweifelhaften Steuergesetzes würde der in
Art. 19 Abs. 4 GG verbürgte individuelle vorläufige Rechtsschutz immer weiter zurück-
gedrängt. Überdies wird durch die Gewährung der Aussetzung der Vollziehung die Risi-
ken für die öffentliche Haushaltswirtschaft, die mit der Verplanung bzw. Verausgabung
möglicherweise verfassungswidriger Steuern verbunden sind, geradezu vermieden (so
ausdrücklich BFH, Beschluss vom 25. August 2009 – VI B 69/09 –, BFHE 226, 85, BStBl II
2009, 826 mit weiteren Nachweisen).


148 Zugespitzt formuliert würde für den Steuerpflichtigen bedeuten: Je größer das finanziel-
le Ausmaß legislativen Unrechts, umso weniger individueller Rechtsschutz im Sinne des
Art. 19 Abs. 4 GG wird gewährt (Seer, DStR 2012, 325 (328 f.)), bzw. je größer die Brei-
tenwirkung des Verfassungsverstoßes und je gewichtiger seine budgetären Auswirkun-
gen, umso eher darf der Gesetzgeber darauf vertrauen, die verfassungswidrig erlang-
te Steuerschuld nicht mehr herausgeben zu müssen, weil der Verfassungsverstoß zwar
festgestellt, aber aus fiskalischen Erwägungen für die Vergangenheit konserviert und
für einen gewissen (Übergangs)Zeitraum perpetuiert wird (Schallmoser, DStR 2010, 297
(299)).


149 Überdies kann das erkennende Gericht keinerlei Unterschied zur Konstellation erken-
nen, dass ernstliche Zweifel an der Unionsrechtskonformität einer steuergesetzlichen
Regelung bestehen, bei der die Aussetzung der Vollziehung an einer dem Verwaltungs-
akt zugrundeliegenden Gesetzesvorschrift nach ständiger BFH-Rechtsprechung auch oh-
ne ein besonderes Aussetzungsinteresse zu gewähren ist. Dies wird damit begründet,
dass Unionsrecht wie die Grundfreiheiten, der AEUV oder Sekundärrecht in den Mitglied-
staaten unmittelbar geltendes Recht sei, das von jedem Gericht unbeschadet der Mög-
lichkeit der Einleitung eines Vorabentscheidungsersuchens zu beachten sei. Dagegen be-
stehe für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Gesetzesnorm die ausschließ-
liche Zuständigkeit des BVerfG (BFH, Beschluss vom 14. Februar 2006 – VIII B 107/04 –,
BFHE 212, 285, BStBl II 2006, 523; BFH, Beschluss vom 12. Dezember 2013 – XI B 88/13
–, BFH/NV 2014, 550; BFH, Beschluss vom 31. März 2016 – XI B 13/16 –, BFH/NV 2016,
1187 mit weiteren Nachweisen; BFH, Beschluss vom 23. Mai 2022 – V B 4/22 (AdV) –,
BFHE 276, 535, BFH/NV 2022, 1030; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022 – VI B 15/22
(AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 11. November 2022 – VIII
B 64/22 (AdV) –, BFHE 278, 36; BFH, Beschluss vom 9. März 2023 – VI B 31/22 (AdV) –,
BFH/PR 2023, 574). Hierin liegt jedoch kein Unterschied zu ernstlichen Zweifeln an der
Verfassungsmäßigkeit, weil sowohl bei ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
wie an der Unionsrechtskonformität die Vereinbarkeit der steuerlichen Eingriffsgrundla-
ge mit höherrangigem Recht zweifelhaft ist, ohne dass den Finanzgerichten eine eige-
ne Normverwerfungskompetenz zustünde. Vielmehr sind insofern Vorlagen zum BVerfG
oder dem EuGH vorzunehmen, denen allein die entsprechende Normverwerfungskompe-
tenz zusteht. Auch der Verweis auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts kann dies-
bezüglich keine Ungleichbehandlung zum Zugang einstweiligen Rechtsschutzes recht-
fertigen, da die Finanzgerichte auch unmittelbar und umfassend an die Anwendung von
Verfassungsrecht gebunden sind. Schließlich kann sich auch die Unvereinbarkeit von Re-
geln mit dem Unionsrecht in erheblichem Umfang auf das öffentliche Interesse an einer
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geordneten Haushaltsführung auswirken, etwa wenn diese mit der Umsatzsteuer eine
der größten Einzel-Steuerquellen der staatlichen Bundes- und Länderhaushalte betref-
fen.


III.


150 Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des verfahrensgegenständlichen Grundsteu-
erwertbescheids ist auch begründet.


151 Bei der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Recht-
mäßigkeitsprüfung hinsichtlich des einfachen Rechts sowie des Verfassungsrechts (da-
zu Gliederungspunkt 1.) hatte das Gericht zu berücksichtigen, dass sich in den §§ 218 ff.
BewG drei verschiedene Arten bewertungsrelevanter Tatbestandsmerkmale unterschei-
den lassen: So gründet sich der Grundsteuerwert neben auslegungsfähigen Rechtsbe-
griffen bzw. Tatbestandsmerkmalen auf weitere Bemessungsgrundlagen des Grundsteu-
erwerts wie die Bodenrichtwerte, die durch außerhalb der Finanzverwaltung stehende
Gutachterausschüsse ermittelt werden, sowie auf gesetzlich typisierte Berechnungsele-
mente (dazu Gliederungspunkt 2.).


152 Diese Differenzierung wirkt sich in erheblichem Umfang auf die Prüfungskompetenzen
des Finanzgerichts aus. Denn während das Gericht bezüglich der auslegungsfähigen
Rechtsbegriffe bzw. Tatbestandsmerkmale zu einer uneingeschränkten Überprüfung be-
rechtigt ist, kommt ihm bezüglich der Bodenrichtwerte (nur) eine Überprüfung bezüglich
des äußeren Zustandekommens und hinsichtlich der typisierten Besteuerungsgrundla-
gen zumindest eine Überprüfung hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit zu (dazu Gliede-
rungspunkt 3.).


153 Ausgehend von diesen Maßstäben hat das erkennende Gericht bereits ernstliche Zweifel
an der einfachrechtlichen Rechtmäßigkeit des verfahrensgegenständlichen Grundsteuer-
wertbescheids, die sich in verfahrensrechtlicher wie in tatsächlicher Hinsicht auf das Zu-
standekommen des Bodenrichtwerts als einer wesentlichen Berechnungsgrundlage be-
ziehen. Daneben richten sich die Zweifel auf den unterbliebenen einzelfallbezogenen An-
satz eines niedrigeren Werts, weil der tatsächliche Wert in extremem Umfang unter dem
gesetzlich typisierten Grundsteuerwert liegen dürfte (dazu Gliederungspunkt 4.).


154 Unabhängig davon hat das erkennende Gericht auch ernstliche Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Bewertungsvorschriften, namentlich aus meh-
reren voneinander unabhängigen Gründen daran, dass die materiell-rechtlichen Bewer-
tungsregelungen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff. BewG zu einer rea-
litäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung führen. Hinzu treten ernstliche
Zweifel an einem gleichheitsgerechten Vollzug der Regelungen, die zu einer gleichheits-
gerechten Bewertung von Grundstücken führen sollen (dazu Gliederungspunkt 5.).


155 1.
Nach § 69 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 FGO „soll“ auf einen ent-
sprechenden Antrag hin die Aussetzung der Vollziehung eines angefochtenen Verwal-
tungsakts erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen
Verwaltungsakts bestehen.


156 Ernstliche Zweifel im Sinne von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen bereits dann vor, wenn bei
summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids neben für seine Rechtmäßigkeit
sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage treten, die eine Unentschiedenheit
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oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung
entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken. Die Entscheidung hierüber ergeht bei der
– im Verfahren wegen der Aussetzung der Vollziehung eines Verwaltungsakts gebotenen
– summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem Vortrag der Be-
teiligten und der Aktenlage ergibt. Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass
die für die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlich-
keit überwiegen (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH, Beschluss vom 30. März 2021 – V B
63/20 (AdV) –, BFH/NV 2021, 1212; BFH, Beschluss vom 24. November 2021 – I B 44/21
(AdV) –, BFHE 275, 136, BStBl II 2022, 431; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022 – VI B
15/22 (AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 28. Dezember 2022
– III B 48/22 (AdV) –, BFH/NV 2023, 970; BFH, Beschluss vom 18. Januar 2023 – II B 53/22
(AdV) –, BFH/NV 2023, 382; BFH, Beschluss vom 12. April 2023 – I B 74/22 (AdV) –, BFH/
NV 2023, 1178).


157 An die Zweifel hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts sind,
wenn die Verfassungswidrigkeit von Normen geltend gemacht wird, keine strengeren
Anforderungen zu stellen, als im Falle der Geltendmachung fehlerhafter Rechtsanwen-
dung. Es genügen auch insoweit gewichtige, gegen die Rechtmäßigkeit des Verwaltungs-
akts sprechende Gründe. Das Gericht hat darüber zu befinden, ob die Rechtmäßigkeit
des Verwaltungsakts ernstlich zweifelhaft ist. Dabei macht es aber keinen Unterschied,
welche Art von Umständen diese Zweifel begründen (ständige Rechtsprechung, vgl.
BFH, Beschluss vom 10. Februar 1984 – III B 40/83 –, BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454;
BVerfG, Beschluss vom 11. Oktober 2010 – 2 BvR 1710/10 –, BFH/NV 2011, 180; BFH,
Beschluss vom 10. Februar 1984 – III B 40/83 –, BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454; BFH,
Beschluss vom 6. März 2003 – XI B 7/02 –, BFHE 202, 141, BStBl II 2003, 516; BFH, Be-
schluss vom 14. Januar 2005 – XI B 129/02 –, BFH/NV 2005, 1105; BFH, Beschluss vom
27. Januar 2006 – VIII B 179/05 –, BFH/NV 2006, 1150; BFH, Beschluss vom 26. August
2010 – I B 49/10 –, BFHE 230, 445, BStBl II 2011, 826; BFH, Beschluss vom 13. März
2012 – I B 111/11 –, BFHE 236, 501, BStBl II 2012, 611; BFH, Beschluss vom 19. März
2014 – III B 74/13 –, BFH/NV 2014, 1032; BFH, Beschluss vom 18. Dezember 2013 – I B
85/13 –, BFHE 244, 320, BStBl II 2014, 947; BFH, Beschluss vom 17. Dezember 2018 –
VIII B 91/18 –, BFH/NV 2019, 306; BFH, Beschluss vom 4. Juli 2019 – VIII B 128/18 –, BFH/
NV 2019, 1060; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022 – VI B 15/22 (AdV) –, BFHE 278,
27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 11. November 2022 – VIII B 64/22 (AdV) –,
BFHE 278, 36; BFH, Beschluss vom 18. Januar 2023 – II B 53/22 (AdV) –, BFH/NV 2023,
382; BFH, Beschluss vom 12. April 2023 – I B 74/22 (AdV) –, BFH/NV 2023, 1178).


158 2.
Die durch Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Re-
formgesetz – GrStRefG) vom 2. Dezember 2019 (BGBl. I 2019, S. 1794) eingeführten Re-
gelungen zur Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022 ge-
mäß §§ 218 ff. BewG enthalten verschiedene Arten von Tatbestandsmerkmalen, die sich
in drei Gruppen unterteilen lassen: Neben der ersten Gruppe der allgemeinen, ausle-
gungsbedürftigen Rechtsbegriffe (dazu Gliederungspunkt a)) betrifft dies den Boden-
richtwert als wesentliche Berechnungsgröße des Bodenwertes (dazu Gliederungspunkt
b)) sowie verschiedene gesetzlich typisierte Berechnungsgrößen wie normierte Roherträ-
ge oder Bewirtschaftungskosten, die ohne Nachweis individueller Besonderheiten oder
Abweichungen in die Ermittlung des Grundsteuerwerts eingehen sollen (dazu Gliede-
rungspunkt c)).
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159 Diese Differenzierung hat erhebliche Auswirkungen auf dem Umfang der Amtsermitt-
lungspflichten und Prüfungskompetenzen des Finanzgerichts (dazu Gliederungspunkt III.
3.).


160 a)
Die erste Gruppe von Tatbestandsmerkmalen zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um
(teils unbestimmte) Rechtsbegriffe handelt, die aus sich heraus auszulegen sind und un-
ter die ohne Weiteres subsumiert werden kann. Dies betrifft insbesondere die Abgren-
zung der Vermögensart (§ 218, § 219 Abs. 2 und § 243 BewG), die Bestimmung und Zu-
rechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei mehreren Beteiligten die Höhe ihrer Antei-
le (§ 219 Abs. 2, § 223 f., § 243, § 244 Abs. 2 BewG), die Abgrenzung zwischen unbebau-
ten und bebauten Grundstücken (§§ 246 f. bzw. §§ 248 ff. BewG) und die Einordnung be-
bauter Grundstücke in die zutreffende Grundstücksart (§ 249 BewG).


161 b)
Daneben tritt der pro Quadratmeter Fläche ermittelte Bodenrichtwert im Sinne des § 196
Abs. 1 BauGB, der – neben der durch amtliche Vermessung ermittelten Grundstücksflä-
che – nach § 247 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BewG (ggf. anwendbar über die Verweisungen nach
§ 252 i.V.m. § 257 Abs. 1 Satz 1 BewG bzw. nach § 250 Abs. 3 i.V.m. § 258 Abs. 2 BewG)
als Berechnungselement in die Grundsteuerwertfeststellung von Grundstücken eingeht.
Die Ermittlung des Bodenrichtwerts richtet sich hierbei nach den §§ 192 ff. BauGB.


162 Unter Bezugnahme auf die Grundstücksgröße eines Grundstücks (dazu Gliederungspunkt
aa)) wird der Bodenrichtwert durch die Gutachterausschüsse aus einer sog. Kaufpreis-
sammlung ermittelt, in der bzw. für die Daten aller Grundstücksverkäufe sowie weiterer
Grundstücksübertragungen einschließlich der Daten zu den Eigenschaften der übertra-
genen Immobilien aufgenommen bzw. ermittelt werden. An die Datenherkunft und die
Methodik der Erfassung werden detaillierte Anforderungen gestellt (dazu Gliederungs-
punkt bb)).


163 Diese Kaufpreissammlung wird anschließend ausgewertet (dazu Gliederungspunkt cc)).
Auf dieser Grundlage ermitteln die Gutachterausschüsse die Bodenrichtwerte, indem sie
je Bodenrichtwertzone ein fiktives Bodenrichtwertgrundstück bilden und die Bodenricht-
wertzonen anhand vergleichbarer Grundstücke und ähnlicher Grundstückswerte umrei-
ßen. Anschließend versuchen sie in einem komplexen Verfahren, für diese Zonen den je-
weiligen Bodenrichtwert – insbesondere im Vergleichswertverfahren – aus zeitnahen Ver-
käufen vergleichbarer Immobilien abzuleiten (dazu Gliederungspunkt dd)).


164 aa)
Nach den Ausführungen in der Gesetzesbegründung des Grundsteuer-Reformgesetzes
wird der Wert für ein unbebautes Grundstück „ausgehend von der jeweiligen Grund-
stücksfläche als physischem Bewertungskriterium“ ermittelt (BT-Drucksache 19/11085,
S. 85).


165 (1)
Hierbei können Grundstücksflächen jedoch nicht als absolute Werte aufgefasst werden,
die außerhalb der Rechtsetzung vorgefunden werden. Eine exakte Flächenberechnung
aus Koordinaten ist erst dann möglich, wenn zuvor alle Knickpunkte vollständig abge-
markt, anerkannt und aufgemessen werden. Gerade dort, wo Flächenangaben graphisch
ermittelt wurden, aber auch bei Ermittlung mit modernen Erhebungs- und Berechnungs-
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methoden ergeben sich Flächen innerhalb eines gewissen Streubereichs (dazu grundle-
gend: Ziegler, Ermittlung und Genauigkeit der Flächenangaben in Kataster und Grund-
buch, MlttBayNot 1989, 65 (66 ff.)).


166 (2)
Folglich handelt es sich bei dem in § 247 Abs. 1 Satz 1 BewG benutzten Begriff der „Flä-
che“ um einen Rechtsbegriff, der einer Auslegung zugänglich ist. Das Gericht legt den
Rechtsbegriff bei systematischer und teleologischer Auslegung dahingehend aus, dass
damit auf die Flächenangabe eines Flurstücks (bzw. der Summe der Flächen bei einem
aus mehreren Flurstücken bestehenden Grundstücks) im jeweiligen Liegenschaftskatas-
ter Bezug genommen wird.


167 Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes über das amtliche
Vermessungswesen (LGVerm) sind im Liegenschaftskataster über alle Liegenschaften
Daten tatsächlicher und rechtlicher Art einschließlich der Daten über die Eigentümerin-
nen, Eigentümer und Erbbauberechtigten der Flurstücke nachzuweisen. Nach § 8 Abs. 1
Nr. 4 der rheinland-pfälzischen Landesverordnung zur Durchführung des Landesgeset-
zes über das amtliche Vermessungswesen (LGVermDVO) sind für Liegenschaften – ne-
ben der Flurstücksbezeichnung und der Lagebezeichnung – unter anderem auch die Flä-
cheninhaltsangaben zu den Flurstücken nachzuweisen.


168 Das angeführte Flächenmaß in den Grundbüchern spielt zwar rechtstatsächlich eine
wichtige Rolle, nimmt als Teil des Bestandsverzeichnisses aber nicht am öffentlichen
Glauben des Grundbuchs teil (Oberlandesgericht München, Beschluss vom 24. Juli 2009
– 34 Wx 027/09 –, juris; Keller, in: Keller/Munzig, KEHE Grundbuchrecht - Kommentar, 8.
Auflage 2019, § 2 GBO Rn. 16; Holzer, in: Hügel, BeckOK GBO, 50. Edition Stand 1. Au-
gust 2023, § 2 GBO Rn. 33). Die Flächenangaben des Grundbuchs sind informatorisch.
Vielmehr ist das Liegenschaftskataster gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 LGVerm ein
amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung
(GBO); die Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch ist zu ge-
währleisten. Das Grundbuchamt ist daher auf das Liegenschaftskataster zurückzuführen.
Es gibt aber keinen Erfahrungssatz, dass die Größenangaben im Grundbuch regelmäßig
von den Katastergrößen abweichen (Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 15.
Januar 2016 – 5 A 529/13 –, juris).


169 Die Flächengröße eines Grundstücks als Bestandteil der Liegenschaftsangaben gehört
zu denjenigen Daten des Liegenschaftskatasters, die ausschließlich im allgemeinen öf-
fentlichen Interesse aufgenommen und zur Verfügung gestellt werden. Sie betrifft keine
Rechtsposition des Grundstückseigentümers (vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 28. August
2008 – 4 K 2124/08 –, juris). Die Angabe der Grundstücksfläche im Liegenschaftskatas-
ter ist – da Flächen nicht unmittelbar gemessen werden können – eine aus der Geome-
trie der Umfangsgrenze abgeleitete Größe. Die Richtigkeit und Genauigkeit der Flächen-
angabe ist somit von der zutreffenden Erfassung der maßgeblichen Grenzpunkte abhän-
gig (Verwaltungsgericht Ansbach, Urteil vom 25. Juni 2008 – AN 9 K 07.03306 –, juris).


170 bb)
Grundlage der Bodenrichtwertermittlung ist die nach § 9 ImmoWertV erstellte Kaufpreis-
sammlung der jeweils örtlichen und – jedenfalls im Grenzbereich zweier Gutachteraus-
schüsse – auch benachbarten Gutachterausschüsse (Kleiber, Verkehrswertermittlung von
Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 7; Kleiber, in: Ernst/Zinkahn/Bie-
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lenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 150. Ergänzungslieferung Stand Mai 2023, § 196
BauGB Rn. 46).


171 Nach § 193 Abs. 5 Satz 1 BauGB führt „der Gutachterausschuss“ eine Kaufpreissamm-
lung, wertet sie aus und ermittelt „Auf Grund der Kaufpreissammlung“ (§ 196 Abs. 1
Satz 1 BauGB) Bodenrichtwerte.


172 Für die nach § 193 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 195 Abs. 1 BauGB zu führende Kaufpreissamm-
lung ist von der beurkundenden Stelle eine Abschrift jedes Vertrags, durch den sich je-
mand verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege des
Tausches, zu übertragen oder ein Erbbaurecht erstmals oder erneut zu bestellen, an
den zuständigen Gutachterausschuss zu übersenden. Dies gilt auch für das Angebot und
die Annahme eines Vertrags, wenn diese getrennt beurkundet werden, sowie entspre-
chend für die Einigung vor einer Enteignungsbehörde, den Enteignungsbeschluss, den
Beschluss über die Vorwegnahme einer Entscheidung im Umlegungsverfahren, den Be-
schluss über die Aufstellung eines Umlegungsplans, den Beschluss über eine vereinfach-
te Umlegung und für den Zuschlag in einem Zwangsversteigerungsverfahren. Die über
Kaufverträge hinausgehende Erweiterung der zu übermittelnden Transaktionen dienen
der Lückenlosigkeit der Kaufpreissammlungen, zur besseren Transparenz des Grund-
stücksmarktes und zur Erleichterung ihrer Auswertung (BT-Drucksache 7/4793, S. 53 zur
Vorgängervorschrift des § 143a BBauG).


173 Nach § 199 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 GAVO sind alle nach § 195 Abs. 1 Bau-
GB übermittelten Vorgänge zu erfassen und in die Kaufpreissammlung aufzunehmen.
Es müssen daher die Kauffälle vollständig, fehlerfrei und zeitnah in die digital geführte
Kaufpreissammlung eingearbeitet werden (Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142): teil-
weise relativierend hingehen: Reinhardt, GuG 2011, 8 (10): „angemessen vollständig“).
Gemäß § 10 Nr. 2 GAVO wird die Aufgabe der Einrichtung und Führung der Kaufpreis-
sammlung durch die gemäß § 192 Abs. 4 BauGB einzurichtende Geschäftsstelle eines
Gutachterausschusses nach Weisung des vorsitzenden Mitglieds des Gutachterausschus-
ses ausgeübt.


174 Die Kaufpreissammlung ist nach § 13 Abs. 3 Satz 1 GAVO auf der Grundlage der Geo-
basisinformationen des amtlichen Vermessungswesens in automatisierter Form zu füh-
ren und besteht aus der Kaufpreiskarte (kartenmäßiger Nachweis gemäß § 13 Abs. 3
Satz 2 Alt. 1 GAVO) sowie den Kaufpreissachdaten (beschreibender Nachweis gemäß
§ 13 Abs. 3 Satz 2 Alt. 1 GAVO).


175 Die Kaufpreiskarte soll gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 Alt. 1 i.V.m. Abs. 4 GAVO den Zuschnitt
der Grundstücke zum Zeitpunkt der Beurkundung oder Beschlussfassung erkennen las-
sen. In ihr sind die nach § 195 Abs. 1 BauGB übermittelten Vorgänge sowie die Flurberei-
nigungsvorgänge nach § 13 Abs. 2 GAVO, soweit es sich um einen Eigentumswechsel an
Grundstücken handelt, mit der Kauffallnummer einzutragen.


176 Als Kaufpreissachdaten sind gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 Alt. 2 i.V.m. Abs. 5 GAVO


177 • die Vertragsmerkmale, insbesondere die Vertragsart oder der sonstige Grund des
Rechtsübergangs, der Zeitpunkt der Beurkundung oder Beschlussfassung, die Grup-
pen der Vertragsparteien, das Entgelt, die Zahlungsbedingungen, sonstige Beson-
derheiten der Entgeltfestsetzung sowie ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
(Abs. 5 Nr. 1),
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178 • die Zustandsmerkmale des Vertragsobjekts, insbesondere Entwicklungszustand,
gezahlte oder nicht gezahlte Erschließungsbeiträge oder andere Beiträge, Lage, Grö-
ße, tatsächliche Nutzung und Nutzungsmöglichkeit der Grundstücke sowie Alter, Grö-
ße, baulicher Zustand und etwaiger Ertrag der baulichen Anlagen (Abs. 5 Nr. 2),


179 • die Ordnungsmerkmale, insbesondere die Angaben des Liegenschaftskatasters und
des Grundbuchs, die Bezeichnung der Gemeinde, Straße und Hausnummer sowie die
Flurstücks- und Objektkoordinaten (Abs. 5 Nr. 3),


180 • die Objektgruppen, insbesondere Gruppen von Grundstücken, für die nach den ört-
lichen Verhältnissen Teilmärkte bestehen (Abs. 5 Nr. 4),


181 • sonstige Hinweise und Eigenschaftsangaben, die für die Wertermittlung von Be-
deutung sind (Abs. 5 Nr. 5), einzutragen.


182 Durch § 199 Abs. 1 BauGB wird die Bundesregierung ermächtigt, mit Zustimmung des
Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Anwendung gleicher Grund-
sätze bei der Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten einschließlich
der Bodenrichtwerte zu erlassen. Hiervon hat die Bundesregierung mit der für den ver-
fahrensgegenständlichen Bewertungsstichtag maßgeblichen ImmoWertV Gebrauch ge-
macht, die mit Wirkung zum 1. Januar 2022 als nunmehr rechtsverbindliche Rechtsver-
ordnung die bisher unverbindliche Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (Bo-
denrichtwertrichtlinie – BRW-RL) vom 11. Januar 2011 ersetzt (vgl. hierzu etwa Thiel,
BauR 2022, S. 1716 (1717)) und insbesondere mit Blick auf die Neuregelungen zur
Grundsteuer bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Regelungen zur Wertermittlung
trifft (BR-Drucksache 407/21, S. 2 und 78)):


183 • Zu den für die Wertermittlung erforderlichen Daten gehören die Bodenrichtwer-
te und die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, insbesondere In-
dexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren, Liegenschaftszinssät-
ze, Sachwertfaktoren, Erbbaurechts- und Erbbaugrundstücksfaktoren sowie Erbbau-
rechts- und Erbbaugrundstückskoeffizienten (§ 12 Abs. 1 ImmoWertV).


184 • Die für die Wertermittlung erforderlichen Daten werden insbesondere aus der Kauf-
preissammlung auf der Grundlage einer ausreichenden Anzahl geeigneter Kaufpreise
ermittelt (§ 12 Abs. 2 ImmoWertV), die hinsichtlich der allgemeinen Wertverhältnis-
se und des jeweiligen Grundstückszustands hinreichend übereinstimmen, indem sich
etwaige Abweichungen entweder bei Vorliegen einer hinreichend großen Anzahl von
Kaufpreisen in ihren Auswirkungen auf die Preise ausgleichen oder bei denen sich et-
waige Abweichungen in entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 Im-
moWertV berücksichtigen lassen (§ 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 ImmoWertV).


185 • Kaufpreise sowie weitere Daten wie insbesondere Bodenrichtwerte und sonstige
für die Wertermittlung erforderliche Daten sind zur Wertermittlung geeignet, wenn
die Daten hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den maßgeblichen Stichtag und hin-
sichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden und
etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wertbeeinflus-
sende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts berück-
sichtigt werden können (§ 9 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV).
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186 Die Aktualität erfordert, dass der Stichtag der verwendeten Daten möglichst na-
he am Wertermittlungsstichtag liegt. Das setzt voraus, dass der Stichtag, auf
den sich die für die Wertermittlung erforderlichen Daten beziehen, angegeben
ist (Ache/Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (91)).


187 Repräsentativität bedeutet, dass der Nachweis zu führen ist, dass die Stichpro-
be (also die Kaufpreise) auch tatsächlich geeignet ist, einen Erwartungswert für
den Kaufpreis eines beliebigen Objektes der gewählten Grundgesamtheit – und
damit auch des Bewertungsobjektes – zu ermitteln. Wird das Merkmal der Reprä-
sentativität zu eng auf das zu bewertende Objekt bezogen und werden deshalb
Kaufpreise bzw. andere Daten umfangreich bereits aus der Vergleichsbetrach-
tung ausgeschlossen, besteht die Gefahr, dass die zum späteren Vergleich her-
angezogene Grundgesamtheit willkürlich oder – ausgehend von vermeintlichen
Preisindikatoren – bereits von vornherein eingeschränkt ist (Ache/Krägenbring,
zfv 2023, 137 (144)).


188 • Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse sind die Daten durch geeig-
nete Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag anzupassen. Wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerk-
male des Wertermittlungsobjekts sind durch geeignete Umrechnungskoeffizienten,
durch eine Anpassung mittels marktüblicher Zu- oder Abschläge oder in anderer
Weise zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 ImmoWertV).


189 • Die Kaufpreise sind um die Werteinflüsse besonderer objektspezifischer Grund-
stücksmerkmale zu bereinigen (§ 9 Abs. 1 Satz 4 und § 12 Abs. 3 Satz 3 ImmoWertV).
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind nach der Legaldefinition des
§ 8 Abs. 3 Satz 1 ImmoWertV wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach
Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen
oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abwei-
chen. Sie können insbesondere vorliegen bei besonderen Ertragsverhältnissen, Bau-
mängeln und Bauschäden, nicht mehr wirtschaftlich nutzbaren zur alsbaldigen Frei-
legung anstehenden baulichen Anlagen, Bodenverunreinigungen oder Bodenschät-
zen sowie bei grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen (§ 8 Abs. 3 Satz 1
ImmoWertV).


190 Zur Wertermittlung sind zudem nur solche Kaufpreise und andere Daten wie bei-
spielsweise Mieten heranzuziehen, bei denen angenommen werden kann, dass
sie nicht durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst wor-
den sind. Eine Beeinflussung durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnis-
se kann angenommen werden, wenn die Kaufpreise und anderen Daten erheb-
lich von den Kaufpreisen und anderen Daten in vergleichbaren Fällen abweichen
(§ 9 Abs. 2 ImmoWertV). Ungewöhnlich ist beispielsweise ein Preisverhalten, das
nur vereinzelt oder nur verhältnismäßig kurz auftritt (Reuter, FuB 2006, 97 (99)),
aber auch eine marktbeherrschende Verkäuferstellung bei kommunalen Grund-
stücksverkäufen zu besonderen Sonderkonditionen (Hendricks, Bodenrichtwert-
ermittlung, 1. Auflage 2017, S. 31 f.).


191 Dies allein aus der Vertragsurkunde zu ermitteln, birgt jedoch erhebliche Schwie-
rigkeiten, hat zugleich aber erheblichen Einfluss darauf, ob der konkrete Ver-
kaufsvorgang in die Auswertung zur Ermittlung des Bodenrichtwerts eingeht. Da-
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her bedarf es bereits bei der Erfassung und Pflege der Kaufpreissammlung aus-
geprägter Fachkenntnisse für die sachgerechte Interpretation von Kauffällen,
um die Daten des Kauffalls richtig einzuschätzen (vgl. dazu etwa Reinhardt, GuG
2011, 8 (9, 13 und 15)).


192 • Stehen keine geeigneten, nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelten sonsti-
gen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zur Verfügung, können sie – also die
Daten – oder die entsprechenden Werteinflüsse auch sachverständig geschätzt wer-
den; die Grundlagen der Schätzung sind zu dokumentieren (§ 9 Abs. 3 Satz 2 Immo-
WertV). Allerdings ist eine sachverständige Schätzung nicht bezüglich der gesamten
für die Wertermittlung erforderlichen Daten, sondern nur bezüglich eines einzelnen
Wertermittlungsfalls zulässig (Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142)).


193 Nach § 195 Abs. 2 Satz 1 BauGB darf die Kaufpreissammlung grundsätzlich nur dem zu-
ständigen Finanzamt für Zwecke der Besteuerung übermittelt werden. (Nur die) Vor-
schriften, nach denen Urkunden oder Akten den Gerichten oder Staatsanwaltschaften
vorzulegen sind, bleiben nach § 195 Abs. 2 Satz 2 BauGB unberührt. In § 14 Abs. 1 GA-
VO ist dies näher konkretisiert durch ein grundstücksbezogenes Einsichtsrecht (nur) für
öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) und nach § 2
Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes, für öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige und für Sachverständige für Grundstückswertermittlung mit näher bezeichneter
Zertifizierung. Anderen Stellen und Personen sind nach § 14 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 GAVO
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nur in anonymisierter Form zu erteilen. Zudem
sind die Daten der Kaufpreissammlung gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 GAVO den Gutachter-
ausschüssen des Landes Rheinland-Pfalz zugänglich zu machen, soweit es zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist.


194 Die in die Kaufpreissammlung aufzunehmenden Vorgänge sind nach § 199 Abs. 2 BauGB
i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 2 GAVO spätestens nach Abschluss der nächsten Bodenrichtwert-
ermittlung zu vernichten bzw. bei elektronischer Übermittlung zu löschen.


195 cc)
Diese Kaufpreissammlung ist sodann durch die Gutachterausschüsse auszuwerten.
Durch diese Aufgabenerweiterung durch das Gesetz zur Änderung des Baugesetzes vom
18. August 1976 (BGBl. I 1976, S. 2221) wurde der Schwerpunkt von der bloßen Samm-
lung weg auf die Auswertung der Kaufpreise verlagert. Denn nicht die Sammlung gibt
wesentliche Erkenntnisse über den Bodenmarkt wieder, sondern die Ergebnisse der Aus-
wertung der Kaufpreise. Diese soll insbesondere Aufschluss geben über den Einfluss der
verschiedenen wertbildenden Faktoren auf den Preis der einzelnen Grundstücke (BT-
Drucksache 7/4793, S. 53 zur Vorgängervorschrift des § 143a BBauG).


196 dd)
Auf dieser Grundlage ermittelt der jeweils örtlich zuständige Gutachterausschuss
schließlich „flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berück-
sichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands“, nach der Legaldefinition des
§ 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB also die sog. „Bodenrichtwerte“, auf die auch § 247 Abs. 1
i.V.m. Abs. 2 BewG i.V.m. §§ 192 ff. BauGB zurückgreift.


197 (1)
In verfahrensrechtlicher Hinsicht erfolgt dies in der Besetzung des Gutachterausschus-
ses mit dem vorsitzenden Mitglied, einem ehrenamtlichen Mitglied nach § 2 Abs. 3 Satz 1
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Nr. 1 GAVO (d.h. mit einem im Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses mit der
steuerlichen Bewertung von Grundbesitz befassten Bediensteten der Finanzverwaltung)
und mindestens vier weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern (§ 7 Abs. 1 GAVO), wobei das
vorsitzende Mitglied die mitwirkenden ehrenamtlichen Mitglieder bestimmt (§ 8 Satz 2
Nr. 2 GAVO).


198 Nach § 7 Abs. 3 GAVO berät und beschließt der Gutachterausschuss in gemeinsamer,
nicht öffentlicher Sitzung. Der Beschluss ergeht mit der Mehrheit der Stimmen des vor-
sitzenden Mitglieds und der mitwirkenden ehrenamtlichen Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds.


199 Gemäß § 17 ImmoWertV sind die Bodenrichtwerte in automatisierter Form auf der
Grundlage der amtlichen Geobasisdaten zu führen. Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 GAVO sind
die Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte sowie sonstige für die Wertermittlung
erforderliche Daten den benachbarten Gutachterausschüssen bereitzustellen.


200 Zudem sind die Bodenrichtwerte nach § 196 Abs. 3 Satz 1 BauGB dem zuständigen Fi-
nanzamt mitzuteilen. Nach der Gesetzesfassung der Vorgängervorschrift gemäß § 143b
BBauG, der erstmals eine Übermittlung der Bodenrichtwerte an die Finanzbehörden vor-
sah, führte die Gesetzesbegründung aus: „Die Richtwerte können und sollen jedoch für
die Finanzverwaltung nicht rechtsverbindlich sein; denn diese stellt die steuerlichen Wer-
te ja nach dem Bewertungsgesetz fest. Die Kenntnis der Richtwerte kann aber zu einer
beachtlichen Arbeitsersparnis bei der Finanzverwaltung führen. Sie ist daher besonders
geeignet, das Zusammenspiel von steuerlicher Bewertung und städtebaulicher Werter-
mittlung zu vertiefen.“ (BT-Drucksache 7/4793, S. 54).


201 (2)
Zentraler Anknüpfungspunkt der Bodenrichtwertbestimmung in materiell-rechtlicher Hin-
sicht ist nach § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB, der die Darstellung der wertbeeinflussenden
Merkmale „des Bodenrichtwertgrundstücks“ verlangt, sowie nach § 199 Abs. 1 BauGB
i.V.m. § 13 Abs. 1 und Abs. 2 ImmoWertV „das Bodenrichtwertgrundstück“.


202 Nach § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB sind Richtwertzonen zu bilden, die jeweils Gebiete um-
fassen, die nach Art und Maß der Nutzung weitgehend übereinstimmen. Diese müssen
räumlich zusammenhängen (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 bis Satz 3 ImmoWertV).


203 „Das Bodenrichtwertgrundstück“ ist in § 13 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV legaldefiniert als
ein unbebautes (vgl. dazu auch § 196 Abs. 1 Satz 2 BauGB und § 40 Abs. 1 ImmoWertV)
und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherr-
schenden grund- und bodenbezogenen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen in
der nach § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB gebildeten Richtwertzone übereinstimmen. In die-
sem Schritt ist also noch kein Wertvergleich, sondern zunächst nur ein Vergleich der
wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale vorzunehmen.


204 • Grundstücksmerkmale sind die Gesamtheit der rechtlichen Gegebenheiten, der tat-
sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Werter-
mittlungsobjekts (§ 2 Abs. 3 Satz 1 ImmoWertV), nach § 2 Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV
insbesondere


205 - der Entwicklungszustand (zu den Definitionen vgl. § 3 ImmoWertV),
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206 - die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung (zu den Defini-
tionen vgl. § 5 Abs. 1 ImmoWertV insbesondere i.V.m. Verordnung über die
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO),


207 - die tatsächliche Nutzung,


208 - der beitragsrechtliche Zustand (zur Definition vgl. § 5 Abs. 2 ImmoWertV),


209 - die Ertragsverhältnisse (zur Definition vgl. § 5 Abs. 3 ImmoWertV),


210 - die Lagemerkmale (zur Definition vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV),


211 - die Grundstücksgröße,


212 - der Grundstückszuschnitt,


213 - die Bodenbeschaffenheit (vgl. § 5 Abs. 5 ImmoWertV),


214 - bei bebauten Grundstücken zusätzlich


215 a) die Art der baulichen Anlagen,


216 b) die Bauweise und die Baugestaltung der baulichen Anlagen,


217 c) die Größe der baulichen Anlagen,


218 d) die Ausstattung und die Qualität der baulichen Anlagen einschließlich ih-
rer energetischen Eigenschaften und ihrer Barrierefreiheit,


219 e) der bauliche Zustand der baulichen Anlagen,


220 f) das Alter, die Gesamtnutzungsdauer und die Restnutzungsdauer der bauli-
chen Anlagen,


221 - bei landwirtschaftlichen Grundstücken Dauerkulturen und bei forstwirtschaftli-
chen Grundstücken die Bestockung, und


222 - die grundstücksbezogenen Rechte und Belastungen.


223 • Trotz der in § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB benutzten Formulierung des „durchschnittli-
chen“ Lagewerts ist kein streng mathematisch-statistischer Durchschnitt wertbeein-
flussender Faktoren zu bilden. Vielmehr gilt es, die vorherrschenden und typischen
Grundstücksmerkmale der Grundstücke innerhalb einer (möglichen) Richtwertzone
zu erfassen und hieraus „das Bodenrichtwertgrundstück“ abzuleiten (vgl. dazu Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV
Rn. 5).


224 • Das Tatbestandsmerkmal „fiktiv“ bezieht sich sowohl auf die Lage als auch auf
die dargestellten Grundstücksmerkmale. Damit soll insbesondere verdeutlicht wer-
den, dass sich aus der Darstellung des Bodenrichtwerts keine Rückschlüsse auf die
Lage des Bodenrichtwertgrundstücks innerhalb der Bodenrichtwertzone ziehen las-
sen, weil der Bodenrichtwert als durchschnittlicher Lagewert (vgl. § 196 Abs. 1 Satz 1


- Seite 40 von 96 -







BauGB) gerade nicht an eine bestimmte Lage innerhalb der Bodenrichtwertzone ge-
bunden ist (BR-Drucksache 407/21, S. 99).


225 • Tatbestandlich gefordert wird eine Übereinstimmung des Bodenrichtwertgrund-
stücks nur bezüglich der grund- und bodenbezogenen Grundstücksmerkmale der üb-
rigen in der Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke, denn nach § 196 Absatz 1
Satz 2 BauGB ist eine gegebenenfalls vorhandene Bebauung unberücksichtigt zu las-
sen (BR-Drucksache 407/21, S. 99). Dass der Grund und Boden bei bebauten Grund-
stücken gesondert zu bewerten ist, soll dazu dienen, Bodenwertsteigerungen exakt
festzustellen und die Ermittlung der Bodenrichtwerte durch eine größere Zahl von
zur Verfügung stehenden Bodenwerten wesentlich zu verbessern (BT-Drucksache
7/4793, S. 53 zur Vorgängervorschrift des § 141 BBauG).


226 • Wenngleich die Bebauung des zu bewertenden Grundstücks grundsätzlich nicht
berücksichtigt wird, sind Zustand und die Struktur der in der Umgebung vorhande-
nen baulichen Anlagen als gebietsprägendes Lagemerkmal indes zu berücksichtigen.
Bodenrichtwerte für bebaute Bodenrichtwertzonen sind daher als fiktive Baulücken
zu ermitteln (Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023,
§ 14 ImmoWertV Rn. 3 und Rn. 19 sowie § 40 ImmoWertV Rn 23 ff.).


227 Das Bodenrichtwertgrundstück darf keine Grundstücksmerkmale aufweisen, die nur im
Rahmen einer Einzelbegutachtung ermittelt werden können; dies betrifft insbesondere
nur für einzelne Grundstücke bestehende privatrechtliche, öffentlich-rechtliche und tat-
sächliche Besonderheiten, es sei denn, die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale
sind in der Bodenrichtwertzone vorherrschend (§ 16 Abs. 1 ImmoWertV).


228 Von den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks
sind der Entwicklungszustand, die Art der Nutzung und bei baureifem Land auch der
beitragsrechtliche Zustand darzustellen. Weitere Grundstücksmerkmale sind darzustel-
len, wenn sie wertbeeinflussend sind; hierzu können insbesondere das Maß der bauli-
chen Nutzung, die Bauweise oder die Gebäudestellung zur Nachbarbebauung, die Grund-
stücksgröße und die Grundstückstiefe gehören (§ 16 Abs. 2 ImmoWertV).


229 Die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sind
nach § 16 Abs. 3 i.V.m. Anlage 5 ImmoWertV zu spezifizieren. Danach sind die folgenden
Merkmale anzugeben, soweit sie wertbeeinflussend sind:


230 • der Entwicklungszustand („Baureifes Land“ (B); „Rohbauland“ (R), „Bauerwar-
tungsland“ (E), „Flächen der Land- oder Forstwirtschaft“ (LF) oder „Sonstige Flä-
chen“ (SF); zu den Definitionen vgl. § 3 ImmoWertV),


231 • der beitragsrechtliche Zustand (zur Definition § 5 Abs. 2 ImmoWertV),


232 • die Bauweise oder Gebäudestellung zur Nachbarbebauung,


233 • das Maß der baulichen Nutzung (Zahl der Vollgeschosse (ZVG), Zahl der oberir-
dischen Geschosse (ZOG), Geschossflächenzahl (GFZ), wertrelevante Geschossflä-
chenzahl (WGFZ), Grundflächenzahl (GRZ) und Baumassenzahl (BMZ); zur Definition
§ 5 Abs. 1 ImmoWertV insbesondere i.V.m. BauNVO)


234 • die Angaben zum Grundstück (Tiefe, Breite, Fläche),


- Seite 41 von 96 -







235 • Sanierungs- oder Entwicklungszusätze und eine Bewertung der Bodenschätzung


236 Wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nicht in dieser Anlage 5 der ImmoWertV
aufgeführt sind, dürfen nach dieser Anlage nur dann berücksichtigt werden, wenn die
aufgeführten Grundstücksmerkmale zur marktgerechten Beschreibung des Bodenricht-
wertgrundstücks nicht ausreichend sind.


237 (3)
Eine Bodenrichtwertzone besteht aus einem räumlich zusammenhängenden Gebiet, das
so abzugrenzen ist, dass lagebedingte Wertunterschiede zwischen den Grundstücken,
für die der Bodenrichtwert gelten soll, und dem Bodenrichtwertgrundstück grundsätzlich
nicht mehr als 30% betragen.


238 Wertunterschiede, die sich aus nicht mit dem Bodenrichtwertgrundstück übereinstim-
menden Grundstücksmerkmalen einzelner Grundstücke ergeben, sind bei der Abgren-
zung nicht zu berücksichtigen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 bis Satz 3 ImmoWertV).


239 Nach § 15 Abs. 2 ImmoWertV können jedoch einzelne Grundstücke oder Grundstücks-
teile mit einer vom Bodenrichtwertgrundstück abweichenden Art der Nutzung oder Qua-
lität, wie zum Beispiel Grünflächen, Waldflächen, Wasserflächen, Verkehrsflächen und
Gemeinbedarfsflächen, Bestandteil der Bodenrichtwertzone sein; allerdings gilt der dort
angegebene Bodenrichtwert dann nicht für diese Grundstücke. Bei den Bodenrichtwer-
ten handelt es sich somit um Durchschnittswerte für gebietstypische Grundstücke (BT-
Drucksache 13/5359, S. 29 zur Vorgängervorschrift des § 145 BBauG), wie sie durch das
Bodenrichtwertgrundstück ausgedrückt werden.


240 Hat sich in einem Gebiet die Qualität des Bodens durch einen Bebauungsplan oder ande-
re Maßnahmen geändert, sind bei der nächsten Fortschreibung der Bodenrichtwerte auf
der Grundlage der geänderten Qualität auch Bodenrichtwerte bezogen auf die Wertver-
hältnisse zum Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung oder dem letzten sonstigen Fest-
stellungszeitpunkt für steuerliche Zwecke zu ermitteln. Die Ermittlung kann jedoch un-
terbleiben, wenn das zuständige Finanzamt darauf verzichtet (§ 196 Abs. 2 BauGB).


241 (4)
Die konkrete Ermittlung des für die Grundstücke innerhalb der Bodenrichtwertzone maß-
geblichen Bodenrichtwerts richtet sich gemäß § 14 Abs. 1 ImmoWertV vorrangig (Kleiber,
Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 6 ImmoWertV Rn. 88 f.,
§ 14 ImmoWertV Rn. 2 und Systematische Darstellung Vergleichswertverfahren Rn. 3)
nach dem Vergleichswertverfahren gemäß den §§ 24 und 25 ImmoWertV.


242 Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert grundsätzlich aus einer ausreichen-
den Anzahl von Vergleichspreisen im Sinne des § 25 ImmoWertV (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Im-
moWertV), d.h. aus den Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) er-
mittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grund-
stücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeit-
punkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen (§ 25
Satz 1 ImmoWertV).


243 • Da „das Bodenrichtwertgrundstück“ fiktiv unbebaut ist, gehen in die Vergleichs-
wertermittlung in erster Linie Verkaufsfälle unbebauter Grundstücke ein, die in der
jeweiligen Bodenrichtwertzone gelegen sind und innerhalb des Erhebungszeitraums
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veräußert wurden (Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage
2023, § 14 ImmoWertV Rn. 8).


244 Fehlt – etwa in bebauten Innenstadtlagen – eine ausreichende Zahl von Ver-
kaufsfällen unbebauter bzw. zur Freilegung („Abriss“) bestimmter Grundstücke,
ist subsidiär auf eine hinreichende Zahl von Verkaufsfällen vergleichbarer, be-
bauter Grundstücke zurückzugreifen, wobei hierbei dann der Bodenwert aus
dem Gesamtverkaufspreis zu ermitteln ist. Hierbei wird auf nicht normierte em-
pirische Auswertungen zurückgegriffen, die den jeweiligen Bodenwert bebauter
Grundstücke widergeben sollen. Bei derartigen Untersuchungen handelt es sich
indes nur um Schätzwerte, da es keine Möglichkeit gebe, den Bodenwertanteil
aus einem Gesamtkaufpreis eindeutig abzuleiten (Kleiber, Verkehrswertermitt-
lung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 85 ff. und insbe-
sondere Rn. 91).


245 • Die Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke sind nach § 25 Satz 2 Halbsatz 1 Im-
moWertV auf ihre Eignung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV zu prüfen, d.h.
darauf, ob sie hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den maßgeblichen Stichtag und
hinsichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden
(Ache/Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (92 f.); vgl. zu diesen Voraussetzungen im Ein-
zelnen siehe Gliederungspunkt III. 2. b) bb)).


246 Hierfür soll es genügen, dass sich Grundstücke hinsichtlich ihrer Grundstücks-
merkmale (z.B. Lage, Entwicklungs- und Erschließungszustand, Größe und Form
des Grundstücks etc.) ähneln, wofür auch die Begehung der jeweiligen Grundstü-
cke in Betracht zu ziehen bzw. sogar angezeigt sei (Kleiber, Verkehrswertermitt-
lung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Systematische Darstellung Vergleichs-
wertverfahren Rn. 26 f. und 33 und § 25 ImmoWertV Rn. 7).


247 Je größer die Anpassungen des Werts eines Vergleichsgrundstücks an das Bo-
denrichtwertgrundstück ausfallen, desto geringer ist die Eignung des für das Ver-
gleichsgrundstück ermittelten Kaufpreises für einen Preisabgleich. Beläuft sich
die Summe der Beträge der prozentualen Zu- und Aufschläge, die für die Anpas-
sung des Werts eines Vergleichsgrundstücks an das Bodenrichtwertgrundstück
vorzunehmen wären, insgesamt auf mindestens 40% oder mehr (d.h. bei Ab-
schlägen von 25% und Zuschlägen von 25% beträgt der Betrag der Zu- und Ab-
schläge 50% > 40%, nicht etwa 0%), so wird dies in Rechtsprechung und der Li-
teratur als Beleg dafür gesehen, dass dem jeweiligen Vergleichsgrundstück die
Vergleichbarkeit fehlt und seine Daten daher nicht in den Vergleich einzustellen
sind (vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023,
Systematische Darstellung Vergleichswertverfahren Rn. 30 ff. mit weiteren Nach-
weisen zu vereinzelten Gerichtsentscheidungen, die jedoch nicht zur geltenden
ImmoWertV ergangen sind; für einen maximalen Betrag der Zu- und Abschläge
von nur 25%: Hendricks, Bodenrichtwertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 34).


248 Je „geeigneter“ ein einzelner Vergleichskaufpreis ist, d.h. je geringer der Anpas-
sungsbedarf an das Bodenrichtwertgrundstück ist, desto geringer kann im Ein-
zelfall die Zahl der Verkaufsfälle sein, die für eine „ausreichende Zahl“ erforder-
lich ist; ggf. sei dann sogar nur ein vergleichbarer Verkaufsfall ausreichend. Die
stochastischen Anforderungen lassen sich hierbei kaum erfüllen, sodass in der
Literatur die Erhebung von ungefähren Vergleichspreisen empfohlen wird, was
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in der Praxis jedoch wohl auf erhebliche Schwierigkeiten stößt und daher zu ei-
ner Auswertung einer noch geringeren Zahl von Vergleichspreisen führt (Kleiber,
Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Systematische
Darstellung Vergleichswertverfahren Rn. 39 ff. mit weiteren Nachweisen; Hend-
ricks, Bodenrichtwertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 34)


249 Für die Bodenrichtwertermittlung in Gebieten ohne oder mit geringem Grundstücksver-
kehr können gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV Kaufpreise und Bodenrichtwerte aus
vergleichbaren Gebieten oder aus vorangegangenen Jahren herangezogen werden. In
der Bewertungspraxis der Gutachterausschüsse werden Lagen üblicherweise als kauf-
preisarm angesehen, in denen in den vergangenen zwei Jahren weniger als fünf Kauf-
preise für unbebaute Grundstücke angefallen sind (Hendricks, Bodenrichtwertermittlung,
1. Auflage 2017, S. 32 f.; Reuter, FuB 2006, 97 (97)). Zu unterscheiden sind Fälle, in de-
nen für eine Bodenrichtwertzone in der Vergangenheit bereits ein Bodenrichtwert ermit-
telt wurde und für die es lediglich zur Fortschreibung an der erforderlichen Zahl neuer
Verkaufsvorgänge mangelt, und solchen Gebieten, für die noch kein Bodenrichtwert er-
mittelt wurde:


250 • Wo bereits einmal ein Bodenrichtwert ermittelt wurde, gilt § 14 Abs. 1 Satz 2 Im-
moWertV entsprechend, d.h. die Kaufpreise und Bodenrichtwerte sind an die allge-
meinen Wertverhältnisse im (neuen) Bewertungszeitpunkt sowie an die der Grund-
stücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks anzupassen. Damit besteht entwe-
der die Möglichkeit, den Bodenrichtwert über eine für das Gemeindegebiet fundiert
abgeleitete Bodenpreisindexreihe fortzuschreiben, insbesondere wenn gleich über
mehrere Jahre keine Verkaufsfälle verzeichnet werden, oder die Bodenrichtwerte aus
vergleichbaren Bodenrichtwertzonen heranzuziehen.


251 • Darüber hinaus können zur Ermittlung des Bodenrichtwerts nach § 14 Abs. 2 Satz 2
ImmoWertV auch deduktive oder andere geeignete Verfahrensweisen angewen-
det werden. Dies betrifft beispielsweise die sog. Zielbaummethode, Wohn- und
Geschäftslagenklassifizierungen, Miet- und Pachtentwicklungen etc. (Kleiber, Ver-
kehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 19;
Mundt, Schätzung von Boden- und Gebäudewertanteilen aus Kaufpreisen bebauter
Grundstücke, 1. Auflage 2021, S. 10 ff.; Reuter, FuB 2006, 97 (99 f.); Ache/Krägen-
bring/Voß, zfv 2022, 86 (95)), aber auch relative Lagefaktoren oder die Entwicklung
von Angebot (z.B. Baugebiete, Baulücken, Leerstände) und Nachfrage (z.B. Kauffälle
pro Jahr, demographische Entwicklung, dazu Reinhardt, GuG 2011, 8 (9)).


252 Bei Anwendung dieser Methoden und Verfahren zur mittelbaren Bodenwerter-
mittlung wird der Grad der Subjektivität der Werteinschätzung insgesamt erhöht
(Reinhardt, GuG 2011, 8 (10 f.)). Die Objektivität des Werts folgt (allein) aus der
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit (des empirischen Vorgangs) der Wert-
ermittlung (Reuter, FuB 2006, 97 (100)). Für die Durchführung dieser Metho-
den scheinen nach in der Literatur geäußerten Einschätzungen jedoch die hier-
für erforderlichen regionalspezifischen Daten und/oder personellen Kapazitä-
ten zu fehlen (vgl. Mundt, Schätzung von Boden- und Gebäudewertanteilen aus
Kaufpreisen bebauter Grundstücke, 1. Auflage 2021, S. 39; Mundt, zfV 2022, 372
(372 ff.)).


253 • Nach § 14 Abs. 5 Satz 1 ImmoWertV sind das oder die angewendeten Verfahren für
die Ermittlung der Bodenrichtwerte zu dokumentieren, was nicht nur die Wertermitt-
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lung, sondern auch die periodische Fortschreibung der Bodenrichtwerte erleichtert
(Reuter, FuB 2006, 97 (101)).


254 Einzelne Bodenrichtwerte sind dabei nicht zu begründen (§ 14 Abs. 5 Satz 2 Im-
moWertV). Dies ergebe sich – so Literaturstimmen – letztlich auch daraus, dass
dem Gutachterausschuss bei den Bodenrichtwerten ein Wertungsspielraum zu-
zuerkennen sei, der einer gerichtlichen Überprüfung nicht zugänglich sei (Ache/
Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (95)).


255 • Methodisch unzutreffend ist „die mitunter zu beobachtende Praxis“, einen Boden-
richtwert des Vorjahres ohne Weiteres unverändert in die Bodenrichtwertkarten der
nachfolgenden Jahre zu übernehmen (Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grund-
stücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 12 ff.). Die Abgrenzung von Richt-
wertzonen ist kein einmaliger Vorgang. Rechtliche und tatsächliche Nutzungsbedin-
gungen können sich in den Gebieten ändern, sodass die Abgrenzungen der Richt-
wertzonen bei entsprechendem Bedarf zu aktualisieren sind. Erfolgen diese Anpas-
sungen der Zonen nicht oder nicht rechtzeitig, so kann es zu Fehleinschätzungen bei
der Ermittlung der Bodenrichtwerte kommen, etwa wenn Kaufpreise lagemäßig einer
nicht aktualisierten und dementsprechend falschen Richtwertzone zugeordnet wer-
den (Reinhardt, GuG 2011, 8 (11)). Dies gilt auch und erst recht, wenn das zuständi-
ge Finanzamt nach § 196 Abs. 2 BauGB auf eine Fortschreibung der Bodenrichtwerte
auf der Grundlage der geänderten Qualität des Bodens durch einen Bebauungsplan
oder andere Maßnahmen verzichtet hat.


256 Der konkrete Vergleichswert des Bodenrichtwertgrundstücks ergibt sich gemäß § 24
Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 ImmoWertV aus dem nach § 7 ImmoWertV marktangepassten vor-
läufigen Vergleichswert, der nach § 24 Abs. 2 ImmoWertV


257 • entweder auf der Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreichenden
Anzahl von Vergleichspreisen (Abs. 2 Nr. 1), d.h. bei feststehenden Einzelwerten der
Vergleichsgrundstücke als Quotient aus der Summe der Vergleichspreise (im Zähler)
und der Anzahl der Vergleichspreise (im Nenner) ermittelt wird, wobei die Vergleich-
spreise hierbei teilweise zusätzlich noch gewichtet werden (Hendricks, Bodenricht-
wertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 39 mit weiteren Nachweisen), oder


258 • durch Multiplikation eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors oder ei-
nes objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts mit der entsprechenden Bezugs-
größe des Wertermittlungsobjekts erfolgt (Abs. 2 Nr. 2).


259 Die Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke sind gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 (i.V.m. § 25
Satz 2 Halbsatz 2) ImmoWertV bei etwaigen Abweichungen nach Maßgabe des § 9 Abs. 1
Satz 2 und Satz 3 ImmoWertV an die Gegebenheiten des Bodenrichtwertgrundstücks an-
zupassen:


260 • So sind die Daten bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse durch ge-
eignete Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag anzupassen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). Die allgemeinen Wertver-
hältnisse richten sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die
Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden
Umstände, wie nach der allgemeinen Wirtschaftssituation, nach den Verhältnissen
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am Kapitalmarkt sowie nach den wirtschaftlichen und demografischen Entwicklun-
gen des Gebiets (§ 2 Abs. 2 ImmoWertV).


261 • Wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermitt-
lungsobjekts sind durch geeignete Umrechnungskoeffizienten, durch eine Anpassung
mittels marktüblicher Zu- oder Abschläge oder in anderer Weise zu berücksichtigen
(§ 9 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV).


262 • Die konkrete Anpassung kann erfolgen durch:


263 - evidenten Preisvergleich, d.h. durch simple Zu- und Abschläge, die dem Grun-
de nach keines Beweises bedürfen (z.B. Zuschlag in Höhe der Erschließungskos-
ten bei unterschiedlichem beitragsrechtlichen Zustand oder Freilegungskosten
bei abgängigen Gebäuden),


264 - statistischen Preisvergleich, d.h. durch statistisch aus Kaufpreisen für typische
Anwendungsfälle des lage- und artenspezifischen Grundstücksmarkts abgeleite-
te Faktoren (z B. Umrechnungskoeffizienten bei unterschiedlichem Maß der bau-
lichen Nutzung, Bodenpreisindizes zum Ausgleich von Konjunktur-unterschieden
etc.),


265 - deduktiven Preisvergleich, d.h. durch eine nach allgemeiner Erkenntnis und Er-
fahrung plausible Verknüpfung des Vergleichspreises mit bodenpreisbedeutsa-
men Faktorpreisen (z.B. Mieten für den Ausgleich von Lageunterschieden, Ent-
wicklungs- und Vorhaltekosten für die Erfassung unterschiedlicher Entwicklungs-
zustände des Grund und Bodens etc.) oder


266 - intersubjektiven Preisvergleich, d.h. durch (in freier Überzeugung) geschätz-
te Zu- und Abschläge mit nachvollziehbarer Begründung nach spezieller Markt-
kenntnis und Erfahrung (z.B. Schätzung von relativen Lageunterschieden mittels
Lagekriterien, begründete Schätzung der Wertminderung wegen dinglicher Be-
lastung mit Wegerechten etc.).


267 wobei dem deduktiven und dem intersubjektiven Preisvergleich bei bebauten
Grundstücken in kaufpreisarmen Lagen die größte Bedeutung zukommen und
der statistische Preisvergleich nur nachrangig zur Anwendung kommen soll (Reu-
ter, FuB 2006, 97 (101 f.) mit weiteren Nachweisen).


268 c)
Die dritte Fallgruppe der Tatbestandsmerkmale, die insbesondere in den §§ 243 ff. BewG
sowie in den Anlagen 36 bis 43 zum BewG geregelt sind, besteht in der Vielzahl gesetz-
licher Pauschalierungen, d.h. gesetzlicher Typisierungen der rechnerischen Grundlagen
(vgl. dazu Pahlke: Typusbegriff und Typisierung, in: DStR-Beihefter 2011, 66 (68)), die
für die Grundsteuerwertfeststellung von Bedeutung sind.


269 So beruht die Bewertung von Grundstücken nach dem Ertragswertverfahren gemäß
§§ 251 bis 257 BewG (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohneigen-
tum) ganz wesentlich auf pauschalierten Wertansätzen einzelner Berechnungsgrößen,
die – wenn man den jeweiligen Verweisungsketten folgt – in den Anlagen 36 bis 43 zum
BewG der Höhe nach gesetzlich vorgegeben sind. Nach der gesamten Gesetzesstruk-
tur der §§ 251 bis 257 BewG werden die jeweils einzelnen Berechnungsgrundlagen und
damit im Ergebnis der gesamte Reinertrag eines Grundstücks gesetzlich typisiert. Da-
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bei ist es Steuerpflichtigen strukturell nicht möglich, niedrigere Werte für einzelne Be-
rechnungsgrößen und damit für den gesamten Ertragswert ihres bebauten Grundstücks
nachzuweisen.


270 Soweit bebaute Grundstücke gemäß § 250 Abs. 2 BewG nach dem Ertragswertverfahren
zu bewerten sind, ermittelt sich der Grundsteuerwert gemäß § 252 Satz 1 BewG aus der
Summe des kapitalisierten Reinertrags nach § 253 BewG (Barwert des Reinertrags) und
des abgezinsten Bodenwerts nach § 257 BewG. Mit dem Grundsteuerwert sind die Werte
für den Grund und Boden, die Gebäude, die baulichen Anlagen, insbesondere Außenanla-
gen, und die sonstigen Anlagen abgegolten.


271 Das Ertragswertverfahren nach den §§ 252 bis 257 BewG stellt sich damit schematisch
wie folgt dar (BT-Drucksache 19/11085, S. 114):
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272 aa)
Der Reinertrag des Grundstücks ergibt sich gemäß § 253 Abs. 1 BewG aus der Differenz
zwischen dem Rohertrag des Grundstücks (§ 254 BewG) und dessen Bewirtschaftungs-
kosten (§ 255 BewG). Er ist vollständig gesetzlich typisiert.


273 • Der Rohertrag ergibt sich gemäß § 254 BewG aus den in Anlage 39 zum BewG angege-
benen – und dort nach Bundesland, Gebäudeart (Ein-/Zweifamilienhaus/Mietwohngrund-
stück), Wohnfläche (unter 60 Quadratmeter, 60 bis 100 Quadratmeter, über 100 Qua-
dratmeter) und Baujahr des Gebäudes (bis 1948, 1949 bis 1978, 1979 bis 1990, 1991 bis
2000, ab 2001) differenzierten – monatlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohn-
fläche einschließlich der in Abhängigkeit der Mietniveaustufen festgelegten Zu- und Ab-
schläge.


274 Der jährliche Rohertrag wird aus Vereinfachungsgründen in der Regel auf der Grund-
lage von aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes abgeleiteten durch-
schnittlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche, die in drei Grundstücks-
arten, drei Wohnflächengruppen sowie fünf Baujahrgruppen unterschieden werden,
ermittelt. Die Anwendung einer durchschnittlichen Miete auf statistischer Grundla-
ge vereinfache in einem Massenverfahren insbesondere die Fälle, in denen Grund-
stücke eigengenutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unentgeltlich
überlassen werden. Die Erklärung der tatsächlichen Mieteinnahmen durch den Steu-
erpflichtigen und die Ermittlung einer üblichen Miete seien entbehrlich (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 115).


275 Die letzte Aktualisierung der Anlage 39 erfolgte durch Art. 1 Nr. 12 des Gesetzes zur
erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steu-
errechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG) vom
16. Juli 2021 (BGBl. I 2021, S. 2931) mit Wirkung zum 23. Juli 2021 und damit noch
vor dem Hauptfeststellungszeitpunkt zum 1. Januar 2022. Der Gesetzgeber berück-
sichtigte hierbei, dass seit der erstmaligen Verabschiedung der Anlage 39 in der Fas-
sung des Grundsteuer-Reformgesetzes, die damals noch auf Daten des Mikrozensus
2014 beruhte, aktuellere statistische Daten und insbesondere der Mikrozensus 2018
vorlagen (BT-Drucksache 19/28902, S. 1, 15 und 25).


276 Zur Berücksichtigung von Mietniveauunterschieden zwischen Gemeinden eines Lan-
des sind die in Anlage 39 genannten Nettokaltmieten durch Ab- oder Zuschläge an-
zupassen, die sich in insgesamt sieben Mietstufen aufteilen. Während in der Mietstu-
fe 3 kein Abschlag auf die typisierten Roherträge nach Anlage 39 Teil I vorzunehmen
ist, ist in den Stufen 1 und 2 ein Abschlag von -20% (Stufe 1) bzw. von -10% (Stufe
2) auf diese Roherträge vorzunehmen. In den Mietstufen 4 bis 7 sind hingegen Zu-
schläge von +10% (Stufe 4) bis +40% (Stufe 7) auf die typisierten Roherträge vorzu-
nehmen. Die gemeindebezogene Einordnung in eine der Mietniveaustufen und der
dafür maßgebliche Gebietsstand ergeben sich aus der „Verordnung zur Einstufung
der Gemeinden in eine Mietniveaustufe im Sinne des § 254 des Bewertungsgeset-
zes (Mietniveau-Einstufungsverordnung – MietNEinV) vom 18. August 2021 (BGBl. I
2021, S. 3738). Ist eine Gemeinde nicht gesondert aufgeführt, ist sie der Mietstufe 3
zuzurechnen (Anlage 39 Abs. 2 Satz 2 BewG).
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277 Wie aus § 263 Abs. 2 BewG hervorgeht, erfolgt die Zuordnung einer Gemeinde zu ei-
ner der sieben Mietstufen „auf der Grundlage der Einordnung nach § 12 des Wohn-
geldgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 3 und der Anlage der Wohngeldverord-
nung“: Die Zugehörigkeit einer Gemeinde zu einer Mietenstufe richtet sich gemäß
§ 12 Abs. 2 Satz 1 Wohngeldgesetz nach dem Mietenniveau von Wohnraum der
Hauptmieter sowie der zur mietähnlichen Nutzung berechtigten gleichzustellenden
Personen, für die Mietzuschüsse geleistet werden. Das Mietenniveau ist gemäß § 12
Abs. 2 Satz 2 Wohngeldgesetz legaldefiniert als die durchschnittliche prozentua-
le Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durch-
schnitt der Quadratmetermieten des Wohnraums im Bundesgebiet. Das jeweilige
Mietniveau wird nach § 12 Abs. 3, Abs. 4 Wohngeldgesetz – für Gemeinden mit min-
destens 10.000 Einwohnern gesondert und für kleinere Gemeinden bzw. für gemein-
defreie Gebiete nur zusammengefasst nach Kreisen – jährlich festgestellt.


278 Der gesamte in die Berechnung nach § 253 Abs. 1 BewG einzustellende Rohertrag ist
damit vollständig durch abstrakt-generelle Regelungen mit Außenwirkung typisiert,
ohne dass Raum für einzelfallbezogene Nachweise anderer Werte oder Berechnungs-
grundlagen besteht.


279 • Von diesem Rohertrag sind die Bewirtschaftungskosten im Sinne des § 255 BewG abzu-
ziehen. Zwar enthält § 255 Satz BewG die Erläuterung, dass als Bewirtschaftungskosten
die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich entste-
henden jährlichen Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und das
Mietausfallwagnis berücksichtigt werden, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kosten-
übernahmen gedeckt sind.


280 Allerdings ermöglicht dies nicht einen individuellen Kostennachweis; ein Ansatz in
tatsächlicher Höhe solle im typisierten Massenverfahren nicht in Betracht kommen
(BT-Drucksache 19/11085, S. 115). Vielmehr „ergeben“ sich diese Kosten gemäß
§ 255 Satz 1 BewG aus den pauschalierten Erfahrungssätzen nach Anlage 40 zum
BewG, sodass auch die Bewirtschaftungskosten vollumfänglich gesetzlich typisiert
(bzw. pauschaliert) sind.


281 bb)
Für die nach § 253 Abs. 2 BewG vorzunehmende Kapitalisierung des Reinertrags des
Grundstücks ergibt sich der für die Kapitalisierung anzuwendende Vervielfältiger aus der
Anlage 37 zum BewG und hängt seinerseits von dem für das Gebäude anzuwendenden
Liegenschaftszins und der Restnutzungsdauer des zu bewertenden Gebäudes ab (§ 253
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 BewG). Die Kapitalisierung ist somit ebenfalls vollständig typi-
siert.


282 • Der Begriff der Liegenschaftszinssätze ist zwar in § 256 Abs. 1 Satz 1 BewG legaldefi-
niert als die Zinssätze, mit denen der Wert von Grundstücken abhängig von der Grund-
stücksart durchschnittlich und marktüblich verzinst wird. Allerdings ist auch hierbei we-
der ein individueller Nachweis der durchschnittlichen noch der marktüblichen Verzinsung
vorgesehen. Vielmehr „gelten“ bei der Bewertung bebauter Grundstücke die in § 256
Abs. 1 Satz 2 BewG gesetzlich angeordneten Zinssätze, die lediglich von der Art des Ge-
bäudes abhängen und in §§ 256 Abs. 2 und Abs. 3 BewG lediglich um gesetzlich festge-
legte Zinsabschläge gemindert werden, wenn der für das Grundstück ermittelte Boden-
richtwert höher ausfällt als der dort genannte Schwellenwert des Bodenrichtwerts. Auch
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insofern sind alle Berechnungsschritte und -größen vollständig und abschließend gesetz-
lich vorgegeben.


283 • Maßgeblich für die Kapitalisierung ist die Restnutzungsdauer des Gebäudes, die sich
nach § 253 Abs. 2 Satz 3 BewG grundsätzlich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen
der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, die sich aus Anlage 38 ergibt, und dem Al-
ter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt errechnet. Weil damit die Gesamtnut-
zungsdauer eines Gebäudes in Anlage 38 zum BewG abschließend gesetzlich typisiert
ist, hängt die Kapitalisierung somit grundsätzlich allein vom „Alter des Gebäudes“ und
damit allein von Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit ab.


284 Der Nachweis einer im Einzelfall kürzeren Restnutzungsdauer, wie er beispielsweise
in § 7 Abs. 2 Satz 2 EStG möglich ist, ist damit ausgeschlossen.


285 Eine einzelfallbezogene Rechtsanwendung wird vielmehr nur möglich, wenn nach
der Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten sind, die die wirt-
schaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wesentlich verlängert haben, weil
dann von einer der Verlängerung entsprechenden Restnutzungsdauer auszugehen
ist (§ 253 Abs. 2 Satz 4 BewG). Von einer verlängerten wirtschaftlichen Restnut-
zungsdauer kann z.B. auszugehen sein, wenn nicht nur der Ausbau (etwa Heizung,
Fenster und Sanitäreinrichtungen) umfassend modernisiert, sondern auch der Roh-
bau (etwa Fundamente, tragende Innen- und Außenwände, Treppen, Dachkonstruk-
tion sowie Geschossdecken) teilweise erneuert wurden (BT-Drucksache 19/11085,
S. 114)). Hier ist zu prüfen, ob Veränderungen die Gesamtnutzungsdauer des Gebäu-
des verlängert haben und ob diese Verlängerung auch wesentlich war. Die Feststel-
lungslast für diese steuerbegründende, weil werterhöhende Tatsache trägt die Fi-
nanzbehörde.


286 Allerdings wird auch hier eine Mindestrestnutzungsdauer typisiert, indem die Rest-
nutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes mindestens 30% der wirtschaftli-
chen Gesamtnutzungsdauer betragen muss (§ 253 Abs. 2 Satz 5 BewG). Diese Rege-
lung zur Mindestrestnutzungsdauer berücksichtige, dass auch ein älteres Gebäude,
das laufend instandgehalten werde, nicht wertlos werde (BT-Drucksache 19/11085,
S. 114).


287 cc)
Zu dem nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelten Barwert des Reinertrags ist so-
dann der abgezinste Bodenwert nach § 257 BewG hinzuzurechnen. Auch hier sind alle
Berechnungsgrößen derart vorgegeben, dass für Steuerpflichtige jedenfalls der Nach-
weis niedrigerer Werte nicht möglich ist.


288 • § 257 Abs. 1 Satz 1 BewG gibt hierbei vor, dass zur Ermittlung des abgezinsten Bo-
denwerts von dem Bodenwert nach § 247 BewG auszugehen ist, der sich seinerseits aus
dem Bodenrichtwert ergibt, wie er für das zu bewertende Grundstück durch die Gutach-
terausschüsse festgestellt wurde. Dem liegt jedoch nur ein durchschnittlicher Quadrat-
meterpreis zugrunde, der für ein fiktives Bodenrichtwertgrundstück in der Bodenricht-
wertzone gebildet wurde, in dem das zu bewertende Grundstück liegt (dazu vorstehend
ausführlich im Gliederungspunkt II. 2. b) bb)).


289 Zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim Bodenwert sind bei
der Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern (nicht aber für Mietwohngrundstü-
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cke und Wohnungseigentum) Umrechnungskoeffizienten anzuwenden, die der An-
lage 36 zum BewG zu entnehmen sind, ihrerseits also ebenfalls gesetzlich typisiert
sind. Hierbei wird bei einer Grundstücksgröße zwischen 450 und 500 Quadratmetern
ein Umrechnungskoeffizient von 1,00 angesetzt. Für kleinere Grundstücksgrößen
steigt der Koeffizient auf bis zu 1,24 an, d.h. der anzusetzende Bodenrichtwert ist
werterhöhend mit diesem Faktor > 1,00 zu multiplizieren. Für größere Grundstücks-
größen sinkt der Koeffizient hingegen auf bis zu 0,64 (bei Grundstücken von mindes-
tens 2.000 Quadratmetern). d.h. der anzusetzende Bodenrichtwert ist wertmindernd
mit diesem Faktor < 1,00 zu multiplizieren.


290 Weil § 257 Abs. 2 BewG eine Ausnahme der Abzinsung für den Wert von selbständig
nutzbaren Teilflächen nach § 257 Abs. 3 BewG vorsieht, ist sodann zu prüfen, ob ein
Teil eines zu bewertenden Grundstücks für die angemessene Nutzung der Gebäude
nicht benötigt wird und selbständig genutzt oder verwertet werden kann. Nur inso-
fern ist Raum zur einzelfallbezogenen Sachverhaltsberücksichtigung. Die Feststel-
lungslast für diese steuerbegründende, weil werterhöhende Tatsache trägt die Fi-
nanzbehörde.


291 • Steht der Umfang der Flächen fest, für die eine Abzinsung vorzunehmen ist, bestimmt
sich der aus der Anlage 41 zum BewG ergebende Abzinsungsfaktor (§ 257 Abs. 2 Satz 1
BewG), wobei der konkrete Faktor nach dem Liegenschaftszinssatz nach § 256 BewG und
der Restnutzungsdauer des Gebäudes nach § 253 Abs. 2 Satz 3 bis Satz 6 BewG zu er-
mitteln ist. Der Liegenschaftszinssatz ist aus den vorgenannten Gründen vollständig und
abschließend gesetzlich vorgegeben. Auch die Restnutzungsdauer des Gebäudes nach
§ 253 Absatz 2 Satz 3 bis 6 BewG ist aus den vorgenannten Gründen grundsätzlich vor-
gegeben und dem Nachweis einer niedrigeren Restnutzungsdauer nicht zugänglich, son-
dern kann nur – werterhöhend – verlängert werden.


292 3.
Die vorstehend aufgezeigte Klassifizierung der Tatbestandsmerkmale, die sich durch
die materiell-rechtlichen Vorgaben der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff.
BewG ergeben (dazu Gliederungspunkt III. 2.), hat erhebliche Folgewirkungen für die
Reichweite bzw. Begrenzung der finanzbehördlichen wie finanzgerichtlichen Amtsermitt-
lungspflichten und Prüfungskompetenzen, deren Umfang sich danach richtet, welche Art
von Tatbestandsmerkmal zu prüfen bzw. streitbefangen ist.


293 Denn während die erste Gruppe von Tatbestandsmerkmalen, die auslegungsfähige
Rechtsbegriffe betreffen, uneingeschränkt überprüft werden kann (dazu Gliederungs-
punkt a)), besteht für die Ermittlung der Bodenrichtwerte zwar ein sachverständiger Be-
urteilungs-, Einschätzungs- und Prognosespielraum und damit eine administrative Letz-
tentscheidungsbefugnis der Mitglieder der Gutachterausschüsse, die sich jedoch nicht
auf die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung erstreckt. Diesbezüg-
lich ist somit zu prüfen, ob die äußeren Vorgaben für das Zustandekommen eines Boden-
richtwerts eingehalten wurden (dazu Gliederungspunkt b)).


294 Hinsichtlich der gesetzlich typisierten Berechnungsgrundlagen muss das Gericht den
Sachverhalt zumindest soweit prüfen und ermitteln, um feststellen zu können, ob diese
gesetzlichen Typisierungen verfassungswidrig sind (dazu Gliederungspunkt c)).
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295 Schließlich kann das Gericht bei verfassungskonformer Auslegung auch überprüfen, ob
im Einzelfall ein extremer Wertunterschied zum typisiert ermittelten und festgestellten
Grundsteuerwert besteht (dazu Gliederungspunkt d).


296 a)
Soweit dies die erste Gruppe von Tatbestandsmerkmalen betrifft, bei denen es sich um
auslegungsfähige Rechtsbegriffe handelt, die der methodengerechten Auslegung voll-
umfänglich zugänglich sind (dazu Gliederungspunkt 2. a)), erstrecken sich sowohl die
Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen als auch die Amtsermittlungspflichten der Fi-
nanzbehörden nach § 88 Abs. 1 AO und die Pflicht des Finanzgerichts zur Erforschung
des Sachverhalts gemäß § 76 Abs. 1 FGO uneingeschränkt auf alle Sachverhaltselemen-
te, die für die Erfüllung (oder Nichterfüllung) dieser Tatbestandsmerkmale erforderlich
sind.


297 b)
Soweit dies die zweite Art der Tatbestandsmerkmale, nämlich die Ermittlung des Boden-
werts nach den von den Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwerten gemäß
§ 247 Abs. 1 BewG betrifft (dazu Gliederungspunkt 2. b)), werden Abweichungen zwi-
schen den Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu bewer-
tenden Grundstück gemäß § 247 Abs. 1 Satz 2 BewG grundsätzlich nicht berücksichtigt
(hiervon zu unterscheiden ist indes die Frage der Möglichkeit des Nachweises derarti-
ger einzelfallbezogener Besonderheiten, die sich nicht gegen den Bodenrichtwert als sol-
chen, sondern gegen die konkrete Grundstücksbewertung im Einzelnen richten. Als Aus-
nahmen hiervon sind in § 247 Abs. 1 Satz 2 BewG nur die Berücksichtigung unterschied-
licher Entwicklungszustände gemäß § 3 ImmoWertV und unterschiedlicher Arten der Nut-
zung bei überlagernden Bodenrichtwertzonen vorgesehen. Insofern besteht eine voll-
ständige gerichtliche Überprüfbarkeit, ob die Voraussetzungen dieser beiden Ausnahmen
erfüllt sind.


298 Auch soweit jenseits der vorgenannten Ausnahmen – in erheblichem Umfang – sachver-
ständige Beurteilungs-, Einschätzungs- und Prognosespielräume der Mitglieder der Gut-
achterausschüsse für die Ermittlung des Bodenrichtwerts bestehen, sind die Bodenricht-
werte als Ausfluss der Garantie des effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG
(dazu Gliederungspunkt aa)) gerichtlich überprüfbar, wenn auch nur in beschränktem
Umfang und nicht mit dem bloßen Hinweis darauf, dass ihre Höhe an sich unzutreffend
sei.


299 Denn trotz der gesetzgeberischen Anknüpfung an eine vorgreifliche Kompetenz der Gut-
achterausschüsse bei der Feststellung eines Bodenrichtwerts (dazu Gliederungspunkt
bb)) erstreckt sich der Wertermittlungsspielraum der Gutachterausschüsse auch unter
Berücksichtigung der vor dem Inkrafttreten der §§ 218 ff. BewG ergangenen Rechtspre-
chung zur Überprüfbarkeit der Bodenrichtwerte (dazu Gliederungspunkt cc)) nicht auf
die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung.


300 Daher ist das Finanzgericht dazu ermächtigt und verpflichtet, den für das jeweilige
Grundstück festgestellten Bodenrichtwert umfassend daraufhin überprüfen, ob dieser
durch den konkret tätigen Gutachterausschuss unter Beachtung aller verfahrensrecht-
lichen wie materiell-rechtlichen Vorgaben zustande gekommen ist (dazu Gliederungs-
punkt dd)).
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301 Weil der Bodenrichtwert grundsätzlich typisierend für alle Grundstücksflächen innerhalb
einer Bodenrichtwertzone gelten soll, ohne dass grundstücksbezogene Besonderheiten
zu berücksichtigen sind, sind an die Rechtmäßigkeit seines Zustandekommens beson-
ders hohe Anforderungen zu stellen, was das Gericht – und ihm vorgelagert: die zustän-
dige Finanzbehörde – zu überprüfen hat.


302 aa)
Das Grundrecht des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG garantiert jedem den Rechtsweg, der gel-
tend macht, durch die öffentliche Gewalt in eigenen Rechten verletzt zu sein. Damit
wird sowohl der Zugang zu den Gerichten als auch die Wirksamkeit des Rechtsschut-
zes gewährleistet. Der Bürger hat einen Anspruch auf eine möglichst wirksame gericht-
liche Kontrolle in allen ihm von der Prozessordnung zur Verfügung gestellten Instanzen.
Aus der Garantie effektiven Rechtsschutzes folgt grundsätzlich die Pflicht der Gerichte,
die angefochtenen Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollstän-
dig nachzuprüfen. Das schließt eine Bindung der rechtsprechenden Gewalt an tatsäch-
liche oder rechtliche Feststellungen und Wertungen seitens anderer Gewalten hinsicht-
lich dessen, was im Einzelfall rechtens ist, im Grundsatz aus. Die materiell geschützte
Rechtsposition ergibt sich allerdings nicht aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG selbst, sondern
wird darin vorausgesetzt. Neben den verfassungsmäßigen Rechten bestimmt das einfa-
che Recht, welche Rechte der Einzelne geltend machen kann. Der Gesetzgeber befindet
unter Beachtung der Grundrechte darüber, unter welchen Voraussetzungen dem Bür-
ger ein Recht zustehen und welchen Inhalt es haben soll (BVerfG, Beschluss vom 31. Mai
2011 – 1 BvR 857/07 –, BVerfGE 129, 1 mit weiteren Nachweisen zur ständigen Recht-
sprechung).


303 Das Gebot effektiven Rechtsschutzes schließt somit nicht aus, dass durch den Gesetz-
geber eröffnete Gestaltungs-, Ermessens- und Beurteilungsspielräume sowie die Tatbe-
standswirkung von Exekutivakten die Durchführung der Rechtskontrolle durch die Ge-
richte einschränken. Die gerichtliche Kontrolle endet deshalb dort, wo das materielle
Recht in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise das Entscheidungsverhalten nicht
vollständig determiniert und der Verwaltung einen Einschätzungs- und Auswahlspiel-
raum belässt. Ob dies der Fall ist, muss sich ausdrücklich aus dem Gesetz ergeben oder
durch Auslegung hinreichend deutlich zu ermitteln sein. Demgegenüber kann es we-
der der Verwaltung noch den Gerichten überlassen werden, ohne gesetzliche Grundla-
ge durch die Annahme behördlicher Letztentscheidungsrechte die Grenzen zwischen Ge-
setzesbindung und grundsätzlich umfassender Rechtskontrolle der Verwaltung zu ver-
schieben. Andernfalls könnten diese „in eigener Sache“ die grundgesetzliche Rollenver-
teilung zwischen Exekutive und Judikative verändern. Nimmt ein Gericht ein behördli-
ches Letztentscheidungsrecht an, das mangels gesetzlicher Grundlage nicht besteht,
und unterlässt es deshalb die vollständige Prüfung der Behördenentscheidung auf ihre
Gesetzmäßigkeit, steht dies nicht nur in Widerspruch zur Gesetzesbindung der Gerich-
te (Art. 20 Abs. 3, Art. 97 Abs. 1 GG), sondern verletzt vor allem auch das Versprechen
wirksamen Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (BVerfG, Beschluss vom 31. Mai
2011 – 1 BvR 857/07 –, BVerfGE 129, 1; BVerfG, Beschluss vom 8. Dezember 2011 – 1
BvR 1932/08 –, BVerfGK 19, 229).


304 Auch der Gesetzgeber ist im Übrigen nicht frei in der Einräumung behördlicher Letztent-
scheidungsbefugnisse. Zwar liegt es grundsätzlich in seiner Hand, den Umfang und Ge-
halt der subjektiven Rechte der Bürger zu definieren und so – mit entsprechenden Fol-
gen für den Umfang der gerichtlichen Kontrolle – auch deren Rechtsstellung gegenüber
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der Verwaltung differenziert auszugestalten. Allerdings ist er hierbei durch die Grund-
rechte sowie durch das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip und die hieraus folgen-
den Grundsätze der Bestimmtheit und Normenklarheit gebunden. Will er im Übrigen ge-
genüber von ihm anerkannten subjektiven Rechten die gerichtliche Kontrolle zurückneh-
men, hat er zu berücksichtigen, dass im gewaltenteilenden Staat grundgesetzlicher Prä-
gung die letztverbindliche Normauslegung und auch die Kontrolle der Rechtsanwendung
im Einzelfall grundsätzlich den Gerichten vorbehalten ist. Deren durch Art. 19 Abs. 4
Satz 1 GG garantierte Effektivität darf auch der Gesetzgeber nicht durch zu zahlreiche
oder weitgreifende Beurteilungsspielräume für ganze Sachbereiche oder gar Rechtsge-
biete aushebeln. Die Freistellung der Rechtsanwendung von gerichtlicher Kontrolle be-
darf stets eines hinreichend gewichtigen, am Grundsatz eines wirksamen Rechtsschut-
zes ausgerichteten Sachgrunds (BVerfG, Beschluss vom 31. Mai 2011 – 1 BvR 857/07 –,
BVerfGE 129, 1).


305 bb)
Soweit der Steuergesetzgeber grundsätzlich die von den Gutachterausschüssen ermit-
telten Bodenrichtwerten bei der Grundstücksbewertung in § 247 BewG (einschließlich
der Verweisungen auf diese Vorschriften) zugrunde legen und als „verbindlich“ ansehen
wollte, bezog er sich in seiner Gesetzesbegründung zur Einführung des § 247 BewG aus-
drücklich darauf, dass „(n)ach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung“ die von
den Gutachterausschüssen ermittelten und den Finanzämtern mitzuteilenden Boden-
richtwerte für die Beteiligten im Steuerrechtsverhältnis verbindlich seien. Dem Gesetz-
geber stehe es frei, bestimmte Bewertungsparameter typisierend festzulegen und de-
ren Rechtsverbindlichkeit bei der Bewertung von Grundbesitz anzuordnen, solange die
Grenzen der Typisierung eingehalten seien. Die Ermittlung von Bodenrichtwerten wer-
de explizit einer außerhalb der Finanzverwaltung stehenden Stelle, den Gutachteraus-
schüssen, aufgegeben, da diesen auf Grund ihrer besonderen Sach- und Fachkenntnis
und ihrer größeren Ortsnähe sowie der von Beurteilungs- und Ermessenserwägungen ab-
hängigen Wertfindung eine vorgreifliche Kompetenz bei der Feststellung von Bodenricht-
werten zukomme (BT-Drucksache 19/11085, S. 109 f. mit Verweis auf die vorgenannte
Rechtsprechung). Der Gesetzgeber hat die Ermittlung des Bodenwerts damit faktisch auf
eine außerhalb der Steuerverwaltung eingerichtete Stelle – die Gutachterausschüsse –
übertragen.


306 In den in Bezug genommenen Entscheidungen (sowie Folgeentscheidungen) führte der
BFH aus, die Übertragung der Ermittlung von Bodenrichtwerten auf eine außerhalb der
Steuerverwaltung eingerichtete Stelle beruhe darauf, dass den Gutachterausschüssen
auf Grund ihrer besonderen Sach- und Fachkenntnis und ihrer größeren Ortsnähe sowie
der in hohem Maße von Beurteilungs- und Ermessenserwägungen abhängigen Wertfin-
dung eine vorgreifliche Kompetenz bei der Feststellung eines Bodenrichtwerts für die
(Bedarfs)Bewertung zukomme (BFH, Urteil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210,
48, BStBl II 2005, 686; BFH, Urteil vom 26. April 2006 – II R 58/04 –, BFHE 213, 207, BSt-
Bl II 2006, 793; BFH, Urteil vom 25. August 2010 – II R 42/09 –, BFHE 230, 570, BStBl II
2011, 205; BFH, Urteil vom 16. Dezember 2009 – II R 15/09 –, BFH/NV 2010, 1085; BFH,
Urteil vom 18. September 2019 – II R 13/16 –, BFHE 266, 51, BStBl II 2020, 760).


307 cc)
Die Rechtsprechung des BFH, die zur Überprüfbarkeit von Bodenrichtwerten vor Inkraft-
treten der §§ 218 ff. BewG in der Fassung des Grundsteuer-Reformgesetzes zum Ansatz
des Bodenrichtwerts gemäß § 145 BewG a.F. bzw. zu einer Rechtslage mit der normier-
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ten Möglichkeit des Nachweises niedrigerer Werte gemäß § 198 BewG ergangen ist, sah
in dem Rückgriff des Bewertungsrechts auf Bodenrichtwerte eine verfassungsrechtlich
unbedenkliche typisierende Bewertungsmethode, die der Vereinfachung der Bedarfs-
bewertung diene. Bodenrichtwerte seien für die am Steuerrechtsverhältnis Beteiligten
verbindlich und einer gerichtlichen Überprüfung „jedenfalls im Regelfall“ bzw. regelmä-
ßig nicht zugänglich. Sie seien deswegen von den Finanzbehörden und Finanzgerichten
ungeprüft und ohne eigenen Bewertungsspielraum der Ermittlung des Bedarfswerts zu-
grunde zu legen, weil anderenfalls der gesetzgeberisch beabsichtigte Vereinfachungs-
und Typisierungseffekt verloren ginge, wenn bei der Rechtsüberprüfung einer solcher-
maßen vorgenommenen Bewertung über die richtige Höhe der Bodenrichtwerte gestrit-
ten würde. Über die bloße Beachtung etwaiger vom Gutachterausschuss vorgegebener
Differenzierungen hinaus dürften die Finanzämter keine „eigenen“ Bodenrichtwerte aus
den von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Bodenrichtwerten ableiten. Bei einer
solchen Ableitung würde es sich um eine Schätzung handeln, die mit der gesetzlichen
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Gutachterausschüssen und den Finanzäm-
tern sowie mit der vom Gesetzgeber beabsichtigten Typisierung und Vereinfachung der
Bedarfsbewertung nicht vereinbar wäre. Der Steuerpflichtige habe nur Anspruch auf ei-
ne Wertermittlung, die dem typisierenden Verfahren entspreche, nicht jedoch auf den
Ansatz eines anderen, von ihm für richtiger gehaltenen Bodenrichtwert, der dem des öf-
fentlich bekannt gemachten Richtwerts nicht entspreche. Ihm bleibe nur der Nachweis
eines tatsächlich niedrigeren gemeinen Werts des Grundstücks, der nach dem vorher-
gehenden Recht zulässig war, für den jedoch den Steuerpflichtigen die Feststellungslast
treffe und die Amtsermittlungspflicht des Finanzgerichts nach § 76 FGO eingeschränkt
sei (BFH, Urteil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210, 48, BStBl II 2005, 686; BFH,
Urteil vom 18. August 2005 – II R 62/03 –, BFHE 210, 368, BStBl II 2006, 5; BFH, Urteil
vom 26. April 2006 – II R 58/04 –, BFHE 213, 207, BStBl II 2006, 793; BFH, Urteil vom 12.
Juli 2006 – II R 1/04 –, BFHE 213, 387, BStBl II 2006, 742; BFH, Beschluss vom 14. De-
zember 2006 – II B 53/06 –, BFH/NV 2007, 403; BFH, Urteil vom 5. Dezember 2007 – II
R 70/05 –, BFH/NV 2008, 757; BFH, Urteil vom 16. Dezember 2009 – II R 15/09 –, BFH/
NV 2010, 1085; BFH, Urteil vom 25. August 2010 – II R 42/09 –, BFHE 230, 570, BStBl II
2011, 205; BFH, Beschluss vom 12. Januar 2021 – II B 61/19 –, BFH/NV 2021, 529).


308 In einer vereinzelt gebliebenen Nichtzulassungsbeschwerdeentscheidung hat der BFH
die Möglichkeit, dass Bodenrichtwerte nur „regelmäßig“ einer gerichtlichen Überprüfung
nicht zugänglich seien und dass ein Ausnahmefall gegeben sein könne, wenn die Wert-
ermittlung dem typisierenden Verfahren nicht entspreche, jedenfalls nicht grundsätz-
lich als aus Rechtsgründen ausgeschlossen erachtet. Vielmehr sah es der BFH als nicht
schlüssig dargelegt an, ob und in welcher Hinsicht eine einheitliche Bewertungszone der
Regelung des § 145 Abs. 3 Satz 1 BewG widersprechen solle (BFH, Beschluss vom 11. Juli
2008 – II B 53/07 –, juris).


309 In zwei weiteren Entscheidungen entschied der BFH, dass ein niedrigerer Wert als der
vom Gutachterausschuss angegebene Bodenrichtwert der Feststellung eines Grund-
stückswerts jedenfalls dann nicht zugrunde gelegt werden dürfe, wenn lediglich geltend
gemacht werde, dass die Höhe des Bodenrichtwerts an sich unzutreffend sei (BFH, Urteil
vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210, 48, BStBl II 2005, 686; BFH, Beschluss vom
25. November 2010 – II B 3/10 –, BFH/NV 2011, 415).


310 Eine nähere Bestimmung, in welchen Fällen oder in welchem Umfang die Überprüfung
der Bodenrichtwerte ausnahmsweise doch möglich sei, ist den Entscheidungen des BFH
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indes nicht zu entnehmen. Auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Zustande-
kommen eines Bodenrichtwerts findet sich, soweit erkennbar, in der veröffentlichten Ju-
dikatur nicht.


311 dd)
Ausgehend von diesen Grundsätzen, ist die in § 247 Abs. 1 BewG angelegte gesetzgebe-
rische Grundentscheidung, die von den Gutachterausschüssen festgestellten Bodenricht-
werte der Grundsteuerwertfeststellung zugrunde zu legen, damit für die Finanzbehörden
als Exekutivorgane ebenso wie für die Gerichte als Judikativorgane anzuerkennen. Für
die Reduzierung der gerichtlichen Kontrolldichte durch den Gesetzgeber bestehen mit
der Orts- und Marktnähe sowie den vorausgesetzten besonderen Kenntnissen und Erfah-
rungen der Mitglieder eines Gutachterausschusses tragfähige Sachgründe, da für die Er-
mittlung des Bodenrichtwerts nicht nur in erheblichem Umfang auf mathematische Ver-
fahren und Methoden zurückgegriffen werden muss, um aus einem jeweils einheitlichen
Vertragswerk eines Grundstückskaufvertrags (oder eines gleichgestellten Rechtsakts im
Sinne des § 195 Abs. 1 BauGB) den Bodenwert für das (fiktiv) unbebaute Grundstück zu
ermitteln. Vielmehr sind darüber hinaus Marktkenntnisse erforderlich, um ungewöhnliche
Grundstücke oder Grundstücksverkäufe zu erkennen, die typische Bebauung einer (mög-
lichen) Bodenrichtwertzone zu ermitteln und die sich aus bereits absehbaren künftigen
Entwicklungen ergebenden Wertentwicklungen einzubeziehen etc.


312 Dies gibt den Gutachterausschüssen insofern eine administrative Letztentscheidungsbe-
fugnis und beschränkt die Finanzbehörden und Gerichte entsprechend in ihren jeweiligen
Entscheidungs- bzw. Überprüfungsspielräumen: Sofern ein Bodenrichtwert rechtmäßig
durch einen Gutachterausschuss festgestellt wurde, ist er daher der Grundsteuerwert-
feststellung zugrunde zu legen. Ein in die Berechnung eingestellter Bodenrichtwert kann
folglich beispielsweise nicht allein mit dem Argument angegriffen werden, der tatsächli-
che Bodenwert pro Quadratmeter sei aufgrund einzelfallbezogener Besonderheiten des
bewerteten Grundstücks niedriger als der Bodenrichtwert.


313 Der Wertermittlungsspielraum der Gutachterausschüsse erstreckt sich jedoch nicht auf
die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung. Der Gutachterausschuss
muss also bei seiner Tätigkeit die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen vollständig und
sachgerecht auswerten und die Gründe für seine Wertfindung in nachvollziehbarer Weise
darlegen (Michler/Kröninger, in: Kröninger/Aschke/Jeromin, Baugesetzbuch mit Baunut-
zungsverordnung, 4. Auflage 2018, § 192 BauGB Rn. 4).


314 Dies hat auch – anders als der Antragsgegner zu implizieren scheint – nicht zur Folge,
dass der Rechtsschutz der Steuerpflichtigen gegen die von Gutachterausschüssen für
ihr Grundstück festgestellten Bodenrichtwerte abgeschnitten wäre, sodass diese – wie
auch der BFH in seinen vorgenannten Entscheidungen wiederholt ausgeführt hatte – von
den Finanzbehörden und Finanzgerichten „ungeprüft“ zu übernehmen seien: Vielmehr
ermöglicht und gebietet das Recht auf effektiven Rechtsschutz der Steuerpflichtigen ge-
mäß Art. 19 Abs. 4 GG eine gerichtliche Überprüfung dahin, ob der Bodenrichtwert für
das konkrete Bewertungsgrundstück rechtmäßig festgestellt wurde, d.h. ob der konkret
tätig gewordene Gutachterausschuss bei der Ermittlung des Bodenrichtwerts alle verfah-
rensrechtlichen wie materiell-rechtlichen Vorgaben eingehalten hat (so auch: BVerwG,
Urteil vom 27. November 2014 – 4 C 31/13 –, juris; für eine Überprüfbarkeit auch: Hey,
ZG 2019, 297 (318); Kirchhof, DB 2020, 2600 (2603); Eichholz, DStR 2020, 1158 (1166);
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a.A. aufgrund der geforderten Möglichkeit zum Nachweis eines niedrigeren Wertes: Seer,
in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2020, Rn. 16.14; Seer, FR 2019, 941 (948)).


315 Folglich hat sich die finanzgerichtliche Sachaufklärungspflicht des § 76 FGO auf diese
Fragen zu erstrecken. Aus denselben Gründen besteht auch für die Finanzbehörden eine
entsprechende Amtsermittlungspflicht gemäß § 88 AO.


316 Ungeachtet der Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der einfachrechtlichen
Ausformung einer steuerlichen Bemessungsgrundlage, die bei ihrer verfahrensrechtli-
chen Ermittlung von einer derart großen Zahl offener Rechtsbegriffen geprägt sowie in
ihrem konkreten Ergebnis nahezu ausschließlich von Schätzungen und Einschätzungs-
spielräumen der Gutachterausschüsse abhängig ist, sind an die Einhaltung (und auch
an die gebotene Dokumentation der Einhaltung) der verfahrensrechtlichen wie materi-
ell-rechtlichen Vorgaben der Gutachterausschüsse hohe Anforderungen zu stellen. Dies
folgt aus der erheblichen praktischen Reichweite der von ihnen ermittelten Bodenricht-
werte für die Gesamtbemessung der Grundsteuer, für die Vielzahl aller Steuerpflichtigen
mit in einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücken sowie – wegen der Heranzie-
hung von Bodenrichtwerten bei schwacher Datenlage auch für benachbarte Richtwertzo-
nen – grundsätzlich auch für eine kaum beschränkte Zahl weiterer Steuerpflichtiger. An-
derenfalls bestünde die Gefahr, dass gegen die Ermittlung des Bodenrichtwerts als we-
sentlichem Teil der gesamten Steuerbemessung letztlich kein effektiver Rechtsschutz
möglich wäre.


317 Mögliche Fehler, die bei der Ermittlung des Bodenrichtwerts durch die Gutachteraus-
schüsse auftreten können, lassen sich hierbei in drei Fallgruppen unterscheiden (Mand-
ler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1332); Reinhardt, GuG 2011, 8 (11 ff.):


318 • Der Bodenrichtwert für die Bodenrichtwert-Zone, in der sich das Grundstück eines
Steuerpflichtigen befindet, wurde falsch ermittelt (etwa durch Zugrundelegung einer
unrichtigen Datengrundlage oder die unrichtige Anwendung der verfahrens- wie ma-
teriell-rechtlichen Vorgaben des BauGB, der ImmoWertV oder der GAVO).


319 • Es liegt ein Verstoß gegen § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB vor, weil ein Grundstück ei-
ner falschen Bodenrichtwert-Zone zugeordnet wurde.


320 • Es liegt ein Verstoß gegen § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB vor, weil die Bodenrichtwert
-Zone fehlerhaft bestimmt ist und das Grundstück bei einer Neuschneidung der Zo-
ne(n) einer anderen Zone mit dem niedrigeren Bodenrichtwert zugeordnet werden
müsste (etwa weil ein Verstoß gegen das Gebot des § 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV
besteht, dass innerhalb einer Bodenrichtwertzone nur Grundstücke mit einer Wert-
differenz zum Bodenrichtwert von höchstens 30% über oder unter dem Wert des Bo-
denrichtwertgrundstücks liegen sollen).


321 c)
Für die dritte Fallgruppe von Tatbestandsmerkmalen, die in der Vielzahl pauschalieren-
der Typisierungen der rechnerischen Grundlagen für die Ermittlung des Grundsteuer-
werts in gesetzlichen Regelungen (wie dem BewG) oder in Rechtsverordnungen im Sinne
des Art. 80 GG (wie der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Mietniveau-Einstu-
fungsverordnung oder der rheinland-pfälzischen GAVO) bestehen, sind Steuerpflichtige,
Finanzbehörden und auch die Finanzbehörden zwar grundsätzlich an die mit abstrakt-ge-
nereller Außenwirkung erlassenen Regelungen gebunden.
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322 Wenn jedoch ein Beteiligter substantiierte Einwände gegen die Verfassungsmäßigkeit
dieser abstrakt-generellen Typisierungen und Pauschalierungen erhebt, muss das Ge-
richt nach allgemeinen Grundsätzen den Sachverhalt jedenfalls so weit ermitteln, dass
es überprüfen kann, ob die Voraussetzungen der Verfassungswidrigkeit vorliegen, etwa
ob die verfassungsrechtlichen Grenzen typisierender Entscheidungen eingehalten sind.
Denn nur dann kann das erkennende Gericht feststellen, inwiefern es diese Rechtsnor-
men als verfassungskonform erachtet oder von ihrer Verfassungswidrigkeit überzeugt
ist, sodass es für gesetzliche Regelungen eine konkrete Normenkontrolle durchzuführen
(dazu Gliederungspunkt aa)) bzw. Rechtsverordnungen zu verwerfen hat (dazu Gliede-
rungspunkt bb)).


323 aa)
Soweit dies verfassungsrechtliche Einwände unmittelbar gegen förmliche Parlaments-
gesetze – insbesondere gegen das Gesamtsystem oder Einzelregelungen der §§ 218
ff. BewG – betrifft, folgt eine solche finanzgerichtliche Prüfungskompetenz aus den Re-
gelungen zur konkreten Normenkontrolle gemäß Art. 100 Abs. 1 GG i.V.m. § 13 Nr. 11
i.V.m. §§ 80 ff. BVerfGG.


324 (1)
Hielte das Finanzgericht einzelne oder gar alle Regelungen der §§ 218 ff. BewG für ver-
fassungswidrig, dürfte es diese Regelungen nicht selbst verwerfen, sondern hätte nach
Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG i.V.m. § 80 Abs. 1 BVerfG das Verfahren auszusetzen und in ei-
nem Vorlagebeschluss die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu einzuho-
len, ob eine Verletzung des GG vorliegt.


325 Für einen zulässigen Vorlagebeschluss hätte das Finanzgericht dann aber in den Grün-
den des Vorlagebeschlusses den Sachverhalt erschöpfend darzustellen, soweit er für die
rechtliche Beurteilung wesentlich ist, und die rechtlichen Erwägungen darzulegen, nach
denen es für die von ihm zu treffende Entscheidung auf die Gültigkeit der gesetzlichen
Vorschrift ankommt. Zur Darlegung der Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage
gehört die Darstellung der für die Prüfung erforderlichen tatsächlichen Feststellungen;
mehr oder weniger im Ungefähren sich bewegende Ausführungen reichen nicht aus. Als
vorlegendes Gericht müsste das Finanzgericht daher unter Ausschöpfung der ihm ver-
fügbaren prozessualen Mittel alle tatsächlichen Umstände aufklären, die für die Vorla-
ge Bedeutung erlangen können. Es hätte die Pflicht, den Sachverhalt so weit aufzuklä-
ren, dass die Entscheidungserheblichkeit der zur Prüfung gestellten Normen feststeht.
Die ungeprüfte Übernahme von Parteivorbringen würde dafür grundsätzlich nicht ausrei-
chen. Es bedürfte vielmehr hinreichender Feststellungen, die die fach- und verfassungs-
rechtliche Beurteilung tragen können (ständige Rechtsprechung seit BVerfG, Beschluss
vom 15. Oktober 1963 – 1 BvL 29/56 –, BVerfGE 17, 135; BVerfG, Beschluss vom 10. No-
vember 1964 – 1 BvL 12/60 –, BVerfGE 18, 186; zuletzt etwa BVerfG, Beschluss vom 6.
Mai 2016 – 1 BvL 7/15 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 12. Juli 2017 – 2 BvL 1/17 –, juris:
BVerfG, Beschluss vom 17. Juli 2019 – 2 BvL 10/19 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 17. Ju-
li 2019 – 2 BvL 11/19 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 14. August 2019 – 2 BvL 12/19 –, ju-
ris; BVerfG, Beschluss vom 26. Februar 2020 – 1 BvL 5/19 –, juris; BVerfG, Beschluss vom
25. März 2021 – 2 BvF 1/20 –, BVerfGE 157, 223).


326 Das Gericht muss dabei zu einer exakten Tatsachenfeststellung gelangen und in einer
für das BVerfG nachprüfbaren Weise im Einzelnen die Tatsachen und Erwägungen an-
geben, die für seine Überzeugung maßgebend gewesen sind. Es würde zu einer Verkeh-
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rung der Aufgaben der Gerichte führen, wenn das vorlegende Gericht mit allgemeinen
Ausführungen seiner Aufgabe der Sachverhaltsaufklärung ausweichen und sie auf das
Bundesverfassungsgericht abwälzen würde, dem in erster Linie die Klärung verfassungs-
rechtlicher Fragen, nicht die Ermittlung von Tatsachen aufgegeben ist. Das Bundesver-
fassungsgericht kann die fehlende Begründung der Überzeugung des vorlegenden Ge-
richts von der Entscheidungserheblichkeit der Vorlage nicht durch eigene Erwägungen
ersetzen, denn diese Prüfung muss Aufgabe des sie verantwortenden Fachgerichts blei-
ben (BVerfG, Beschluss vom 15. Oktober 1963 – 1 BvL 29/56 –, BVerfGE 17, 135; BVerfG,
Beschluss vom 10. November 1964 – 1 BvL 12/60 –, BVerfGE 18, 186; BVerfG, Beschluss
vom 14. Juli 1981 – 1 BvL 28/80 –, BVerfGE 58, 153; BVerfG, Beschluss vom 6. Mai 2016
– 1 BvL 7/15 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 12. Juli 2017 – 2 BvL 1/17 –, juris; BVerfG,
Beschluss vom 4. Mai 2022 – 2 BvL 1/22 –, juris).


327 Eine Vorlage wäre deshalb unzulässig, wenn es für die Entscheidungserheblichkeit der
Vorlage auf die weitere Klärung von Sachfragen ankommen könnte und dem Gericht ein
eigener Beitrag zur weiteren Tatsachenermittlung möglich gewesen wäre. Zur Unzuläs-
sigkeit der Vorlage würde es auch führen, wenn sich das vorlegende Gericht durch die
Vorlage eine Beweisaufnahme ersparen wollte (Geißler, in: Walter/Grünewald, BeckOK
GG, 15. Edition Stand 1. Juni 2023, § 80 BVerfGG Rn. 69 f.).


328 (2)
Nach diesen Maßstäben hat das Gericht im Hauptsacheverfahren die Verpflichtung – und
im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes trotz der Möglichkeit des einstweiligen
Rechtsschutzes auch ohne konkrete Normenkontrolle (dazu Gliederungspunkt II. 3. b))
zumindest die Möglichkeit –, verfassungsrechtlichen Bedenken gegen gesetzliche Bewer-
tungsvorschriften auch in tatsächlicher Hinsicht nachzugehen.


329 Dies erachtet das erkennende Gericht insbesondere im Hinblick auf die erhobenen Be-
denken hinsichtlich einer gleichheitsgerechten Grundstücksbewertung als relevant, die
beispielsweise Feststellungen zu einzelnen Berechnungsgrößen wie den tatsächlichen
Roherträgen, Bewirtschaftungskosten etc. implizieren können, um die gesetzlichen Typi-
sierungen daraufhin zu überprüfen, inwiefern diese realitätsgerecht sind.


330 bb)
Noch umfassender sind der Ermittlungsauftrag und Entscheidungsspielraum des erken-
nenden Gerichts, soweit die Verfassungswidrigkeit einer für die Bewertung maßgebli-
chen Rechtsverordnung, etwa der Mietniveau-Einstufungsverordnung, gerügt wird.


331 Für Rechtsverordnungen im Sinne des Art. 80 GG besteht keine Möglichkeit des erken-
nenden Finanzgerichts, diese im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle nach Art. 100
Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung vor-
zulegen. Die verfassungsrechtliche Nachprüfung von Rechtsverordnungen obliegt daher
in Fällen ihrer Entscheidungserheblichkeit nach jedem Richter. Das erkennende Instanz-
gericht kann und muss über die Vereinbarkeit der Rechtsverordnung mit höherrangigem
(Bundes-)Recht und deren Gültigkeit selbst entscheiden (ständige Rechtsprechung seit
BVerfG, Urteil vom 20. März 1952 – 1 BvL 12/51 –, BVerfGE 1, 184; BVerfG, Beschluss
vom 4. Februar 1964 – 2 BvL 26/63 –, BVerfGE 17, 208; BVerfG, Beschluss vom 27. Ju-
li 1971 – 2 BvL 9/70 –, BVerfGE 31, 357; BVerfG, Beschluss vom 12. Dezember 1984 – 1
BvR 1249/83 –, BVerfGE 68, 319; BVerfG, Beschluss vom 27. September 2005 – 2 BvL
11/02 –, BVerfGE 114, 303; Morgenthaler, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, 56. Editi-
on Stand 15. August 2023, Art. 100 GG Rn. 9 f.; Uhle, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG,
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56. Edition Stand 15. August 2023, Art. 80 GG Rn. 37; Brenner, in: von Mangoldt/Klein/St-
arck, 7. Auflage 2018, Art. 80 GG Rn. 83).


332 Finanzgerichte und der BFH haben daher in vollem Umfang darüber zu entscheiden, ob
eine steuerlich entscheidungserhebliche Rechtsverordnung gegen höherrangiges Recht
und damit insbesondere gegen das GG verstößt. Ist das Fachgericht von einer Verlet-
zung des Verfassungsrechts überzeugt, hat es die Verordnungsnorm selbst zu verwerfen
(ebenso: Seer in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung Stand 9/2023, Verfassungsrechts-
schutz, Rn. 15).


333 d)
Neben der in den vorstehenden Gliederungspunkten 3. a) bis 3. c) dargestellten Reich-
weite des finanzgerichtlichen Sachaufklärungs-, Ermittlungs- und Entscheidungsspiel-
raums sieht es das erkennende Gericht als verfassungsrechtlich geboten an, dass Steu-
erpflichtige im Einzelfall den Nachweis solcher Besonderheiten ihres Grundstücks oder
ihres aufstehenden Gebäudes erbringen können, die zu einem niedrigeren Wert als dem
einfachrechtlich nach den typisierenden Vorschriften der §§ 218 ff. BewG errechneten
Grundsteuerwert führen (im Ergebnis ebenso: Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auf-
lage 2020, Rn. 16.14; Löhr, DStR 2019, 1433 (1436); Seer, FR 2019, 941 (948); Beck, DS
2019, 48 (50); Wünsche, BB 2019, 1821 (1824); Eichholz, DStR 2020, 1158 (1166); Eich-
holz, DStR 2020, 1217 (1218 und 1221); Kirchhof, DB 2023, 1116 (1118); a.A. Hey, ZG
2019, 297 (318)).


334 Dies ist entgegen der Auffassung des Antragsgegners (dazu Gliederungspunkt aa)) zur
Sicherstellung einer auch im Einzelfall verhältnismäßigen Besteuerung verfassungsrecht-
lich geboten, ohne dass in den §§ 218 ff. BewG eine Vorschrift wie § 198 BewG vorgese-
hen ist oder dass § 198 BewG analog anzuwenden wäre (dazu Gliederungspunkt bb)).


335 Denn selbst wenn die gesetzlichen Typisierungen und Pauschalierungen als solche noch
gleichheitsgerecht und verfassungsrechtlich gerechtfertigt wären, sodass zwar nicht die
gesetzlichen Bewertungsvorschriften insgesamt verfassungswidrig wären, so können
aber auch bei Anwendung dieser Regelungen noch im Einzelfall unverhältnismäßige Här-
ten erwachsen. Dies kann eintreten, wenn die Verhältnisse des konkreten Einzelfalls ex-
trem über das normale Maß der Typisierung hinausgehen und nicht die abstrakt-gene-
rellen Regelungen des Bewertungsrechts, aber jedenfalls die konkrete Grundsteuerwert-
feststellung im Einzelfall verfassungswidrig erscheinen lassen. Solchen Härten kann nur
durch die Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Wertes begegnet werden.


336 Ohne eine solche Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Wertes wären die Re-
gelungen der §§ 218 ff. BewG materiell verfassungswidrig, weil sie in unverhältnismäßi-
ger und zugleich gleichheitswidriger Weise in die Rechte der Steuerpflichtigen eingreifen
würden.


337 Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Gesetzgeber im Regelungssystem der §§ 218
ff. BewG nicht nur die Höhe steuerentlastender Berechnungsgrundlagen (wie die Höhe
der Bewirtschaftungskosten, Restnutzungsdauer > 30%), sondern vor allem auch sämtli-
che steuerbegründenden Berechnungsgrundlagen (Bodenrichtwert, Reinertrag, Restnut-
zungsdauer < 30%, Liegenschaftszins etc.) typisiert. Folglich drohen hier Besteuerungs-
härten im unmittelbaren Kernbereich der Besteuerung.


338 aa)
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Der Antragsgegner lehnt die Möglichkeit, einen niedrigeren Wert mittels Sachverständi-
gengutachten oder eines zeitnah erzielten Kaufpreises nachzuweisen, grundsätzlich ab
und verweist darauf, dass der Gesetzgeber in den Vorschriften der §§ 218 ff. BewG zur
Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022 – anders als bei-
spielsweise in § 198 BewG – bewusst keine Regelung für einen derartigen Nachweis vor-
gesehen habe. Die Grundsteuerwertermittlung habe deutlich „entindividualisiert“ und
die Bemessung der Grundsteuer nur nach einem „Durchschnittswert (objektiviert-realer
Wert)“ erfolgen sollen.


339 Tatsächlich ging der Steuergesetzgeber bei der Regelung des Grundsteuer-Reformgeset-
zes von der Notwendigkeit aus, die Regelungen zur Grundstücksbewertung gleichheits-
gerecht und innerhalb der durch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 10.
April 2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) formu-
lierten Umsetzungsfrist umzusetzen. Für die Beseitigung der mit der Verfassung unver-
einbaren Rechtslage bedeute dies, dass nur durch eine weitere Vereinfachung der bis-
herigen Verfahrens- und Bewertungsvorschriften, weitere Typisierungen und Pauschalie-
rungen des Ertragswert- und des Sachwertverfahrens, den ersatzlosen Wegfall von Über-
gangs- und Überleitungsvorschriften sowie eine gesetzliche Anordnung zur Digitalisie-
rung der Kommunikationswege die Umsetzung der materiell-rechtlichen Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts strukturell gewährleistet werde. Hierzu würden insbesondere
historisch gewachsene, aber zwischenzeitlich überkommene Einzelfallregelungen abge-
schafft und fallspezifische Einzelfallregelungen im Rahmen der Wertermittlung typisiert
(BT-Drucksache 19/11085, S. 81 und 83).


340 Ungewöhnliche Umstände, z.B. besonders schwieriger Baugrund eines Grundstücks, ein
überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Baumängel oder Bauschäden sind zwar wert-
bildend, sollen nach Auffassung des Gesetzgebers jedoch unberücksichtigt bleiben (Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Vorbemerkung zur Im-
moWertV Rn. 56; Löhr, DStR 2019, 1433 (1436))


341 bb)
Das Gericht erachtet die Möglichkeit für Steuerpflichtige, wertmindernde grundstücksbe-
zogene Besonderheiten bereits im Bewertungsverfahren geltend machen zu können, bei
verfassungskonformer Auslegung (dazu Gliederungspunkt (1)) jedoch als verfassungs-
rechtlich geboten (dazu Gliederungspunkt (2), wenn die Abweichung des individuellen
Wertes von dem festgestellten Grundsteuerwert über das normale Maß hinaus abweicht
(dazu Gliederungspunkt (3)).


342 Der Nachweis ist nach der Auslegung des Gerichts zwar in geeigneter Weise durch die
Steuerpflichtigen zu führen, aber nicht von einem formalen Sachverständigengutachten
abhängig. Die für die Bedarfsbewertung geltende Vorschrift des § 198 BewG, wonach ein
Nachweis nur durch ein derartiges Gutachten oder einen zeitnahen Grundstücksverkauf
erfolgen kann, ist weder unmittelbar noch analog anwendbar (dazu Gliederungspunkt
(4)).


343 (1)
Das aus Art. 2 Abs. 1 GG zu entnehmende Gebot, nur im Rahmen der verfassungsmäßi-
gen Ordnung zur Steuerleistung herangezogen zu werden, enthält das aus dem Rechts-
staatsprinzip folgende Übermaßverbot, das dahin geht, dass der Steuerpflichtige nicht
zu einer unverhältnismäßigen Steuer herangezogen wird. Dieses zwingt dazu, Befrei-
ung von einer schematisierenden Belastung zu erteilen, wenn die Folgen extrem über
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das normale Maß hinausschießen, das der Schematisierung zugrunde liegt, d.h. wenn
die Erhebung der Steuer im Einzelfall Folgen mit sich bringt, die unter Berücksichtigung
der gesetzgeberischen Planvorstellung durch den gebotenen Anlass nicht mehr gerecht-
fertigt sind (BVerfG, Beschluss vom 5. April 1978 – 1 BvR 117/73 –, BVerfGE 48, 102
zur Vermögensteuer; zu einer etwaigen Verpflichtung zum Billigkeitserlass: BVerfG, Be-
schluss vom 13. Dezember 1994 – 2 BvR 89/91 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 11. Mai
2015 – 1 BvR 741/14 –, juris).


344 Um einen Verstoß gegen das grundgesetzliche Übermaßverbot zu verhindern, ist der
Nachweis eines niedrigeren Werts bei verfassungskonformer Auslegung daher auch dann
geboten, wenn er nach dem Wortlaut des BewG nicht vorgesehen ist. Das Übermaßver-
bot ist nämlich verletzt, wenn die Folgen einer schematisierenden Belastung extrem
über das normale Maß hinausgehen, das der Schematisierung zugrunde liegt, oder – an-
ders ausgedrückt – die Folgen auch unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen Plan-
vorstellungen durch den gebotenen Anlass nicht mehr gerechtfertigt sind. Ein derartiger
Verstoß gegen das Übermaßverbot im Einzelfall kann entweder durch verfassungskonfor-
me Auslegung der Vorschrift oder durch eine Billigkeitsmaßnahme abgewendet werden.
Wenn eine Billigkeitsmaßnahme auf Ebene der Wertfeststellung ausgeschlossen ist, er-
fordert eine verfassungskonforme Auslegung der Bewertungsvorschriften die Möglichkeit
für den Nachweis eines niedrigeren (gemeinen) Werts. Hierfür ist der Nachweis erforder-
lich, dass der Wert des zu bewertenden Grundstücks den festgestellten Grundstückswert
so erheblich unterschreitet, dass sich der festgestellte Grundstückswert als extrem über
das normale Maß hinausgehend erweist. Diese Grenze ist umso früher erreicht, je höher
im Einzelfall die letztlich anzulegenden Steuertarife sind (BFH, Urteil vom 5. Mai 2004 –
II R 45/01 –, BFHE 204, 570, BStBl II 2004, 1036; BFH, Urteil vom 11. Dezember 2013 – II
R 22/11 –, BFH/NV 2014, 1086; BFH, Urteil vom 30. Januar 2019 – II R 9/16 –, BFHE 263,
267, BStBl II 2019, 599; bestätigt durch BFH, Urteil vom 16. November 2022 – II R 39/20
–, BFH/NV 2023, 409).


345 (2)
Nach diesen Maßstäben sind die Vorschriften der §§ 218 ff. BewG verfassungskonform
dahingehend auszulegen, dass bereits auf der Ebene der Grundsteuerwertfeststellung
im Einzelfall der Nachweis erfolgen kann, wonach der Wert des Grundstücks von dem
festgestellten Grundstückswert in extrem über das normale Maß hinausgehendem Um-
fang abweicht. Dies gilt für die Vorschriften des neuen Bewertungsrechts auch und ge-
rade deshalb, weil diese keinen nennenswerten Raum für die Berücksichtigung individu-
eller Wertminderungen lassen, wodurch Bewertungshärten besonderes leicht eintreten
können und häufig zu erwarten sind (im Ergebnis ebenso: Löhr, DStR 2019, 1433 (1436);
Kirchhof, DB 2020, 2600 (2603); Kirchhof, DB 2023, 1116 (1118 f.)).


346 Ein pauschalierter Abschlag, wie er zum Beispiel für grundstücksbezogene Besonderhei-
ten in § 145 Abs. 3 Satz 1 BewG a.F. in Höhe von 20% des Bodenrichtwerts vorgesehen
war und durch den wertbeeinflussende Merkmale wie etwa die Ecklage, Grundstücks-
größe, Zuschnitt, Oberflächenbeschaffenheit und Beschaffenheit eines Grundstücks pau-
schal abgegolten werden sollten (dazu BFH, Urteil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE
210, 48, BStBl II 2005, 686), fehlt im neuen Bewertungsrecht der §§ 218 ff. BewG.


347 Billigkeitsregelungen auf der ersten Stufe der Grundsteuererhebung, d.h. in den Vor-
schriften zur Grundsteuerwertfeststellung finden sich nicht. So bestimmt § 220 Satz 2
BewG, dass bei der Ermittlung der Grundsteuerwerte § 163 AO nicht anzuwenden ist, d.
h. eine abweichende Wertfeststellung aus Billigkeitsgründen nicht in Betracht kommt
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(so auch BT-Drucksache 19/11085, S. 94). Soweit der Gesetzgeber auf die Anwendbar-
keit der „allgemeinen Erlassvorschriften der Abgabenordnung“ verweist (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 84) und damit den Zahlungserlass im Sinne des § 227 AO gemeint sein
könnte, kommt diese Vorschrift für das Wertfeststellungsverfahren ebenfalls nicht zur
Anwendung, da in dieser ersten Verfahrensstufe noch keine Zahlungspflicht ausgelöst
wird, die erlassen werden könnte.


348 Vielmehr findet sich eine Billigkeitsregelung nur in den Vorschriften zur Grundsteuerfest-
setzung, d.h. auf der dritten Stufe der Grundsteuererhebung. So sehen nur die §§ 32 bis
35 GrStG Regelungen zum Erlass der – aufbauend auf die Grundsteuerwertfeststellung
festgesetzten – Grundsteuer vor, die vom Antragsgegner als angemessene Regelungen
zur Vermeidung unbilliger Härten des Einzelfalls angesehen werden:


349 • § 32 GrStG verpflichtet Gemeinden unter den dort näher genannten, engen Voraus-
setzungen zum Erlass von Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen.


350 • Zudem verpflichtet § 34 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GrStG die Gemeinden zum Erlass
der Grundsteuer wegen wesentlicher Ertragsminderung bei bebauten Grundstücken
in Höhe von 25% (bzw. 50%), wenn bei bebauten Grundstücken der normale Roh-
ertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50% (bzw. 100%) gemindert ist; Vor-
aussetzung des Erlasses ist jedoch jeweils eine nicht durch den Steuerpflichtigen zu
vertretende Minderung des normalen Rohertrags. Eine Ertragsminderung ist zudem
dann gemäß § 34 Abs. 4 GrStG kein Grund für einen Erlass der Grundsteuer, wenn
sie für den Erlasszeitraum durch Fortschreibung des Grundsteuerwerts berücksich-
tigt werden kann oder bei rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Fortschreibung hät-
te berücksichtigt werden können. Hauptanwendungsfall hierfür dürfte die Wertfort-
schreibung nach § 222 Abs. 1 BewG sein, wenn der in Euro ermittelte und auf volle
100 Euro abgerundete Wert, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von
dem entsprechenden Wert des letzten Feststellungszeitpunkts nach oben oder unten
um mehr als 15.000 Euro abweicht.


351 • Nach § 35 GrStG ist ein Erlass jeweils nur rückwirkend, d.h. nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres und nur auf Antrag möglich, der bis zum 31. März des auf dem Erlass-
zeitraum folgenden Kalenderjahres zu stellen ist.


352 • Hinzukommen kann die Möglichkeit des Erlasses nach allgemeinen Billigkeitsrege-
lungen nach §§ 163, 227 AO.


353 Eine derartige Verlagerung von Billigkeitserwägungen erst auf die Ebene des Folgebe-
scheids steht nach Auffassung des Gerichts jedoch mit den vorgenannten verfassungs-
rechtlichen Erwägungen, insbesondere mit dem Recht von Steuerpflichtigen auf effek-
tiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) und auf verhältnismäßige Besteuerung (Art. 2
Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) nicht im Einklang. Hiervon geht auch der BFH implizit
aus, indem er die Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Grundstückswerts nicht
erst auf Ebene des eine Zahlungspflicht auslösenden Erbschaftssteuerbescheids im Rah-
men eines dortigen Billigkeitserlasses, sondern bereits vorgelagert auf der Ebene des
Wertfeststellungsbescheids als geboten erachtet (BFH, Urteil vom 5. Mai 2004 – II R
45/01 –, BFHE 204, 570, BStBl II 2004, 1036; BFH, Urteil vom 9. April 2014 – II R 48/12 –,
BFHE 245, 369, BStBl II 2014, 554; BFH, Urteil vom 30. Januar 2019 – II R 9/16 –, BFHE
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263, 267, BStBl II 2019, 599; BFH, Urteil vom 16. November 2022 – II R 39/20 –, BFH/NV
2023, 409).


354 Liegt nämlich eine im Einzelfall verfassungswidrige Wertfeststellung vor, ist es dem
Steuerpflichtigen nicht zumutbar, zunächst einen im Einzelfall unverhältnismäßig in sei-
ne Rechte eingreifenden Grundsteuerwertbescheid gegen sich gelten lassen zu müssen
und dann auch noch eine verfassungsmäßig überhöhte Grundsteuerbelastung zu tra-
gen, von der er sodann jeweils nur rückwirkend und jahresweise eine Entlastung durch
Erlass der Grundsteuer erreichen könnte. Denn damit würde sich nicht nur die für Bewer-
tung zuständige Finanzbehörde aus ihrer aus Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Verpflichtung,
selbst verfassungsgemäße Grundsteuerwertbescheide zu erlassen, strukturell entziehen
können.


355 Vielmehr würde auch die Entlastung der (Finanz- oder Kommunal)Behörden, die mit
der grundsätzlich für die Dauer von sieben Jahren geltenden Grundsteuerwertfeststel-
lung (§ 221 Abs. 1 BewG) bezweckt war, und die damit verbundene Verwaltungsverein-
fachung durch den Erlass eines Grundlagenbescheids in Form des Grundsteuerwertbe-
scheids systematisch ausgehöhlt, wenn die zur Verfassungswidrigkeit im Einzelnen füh-
renden Umstände stets jahresbezogen wiederholt vorgetragen werden müssten, obwohl
sie insgesamt und mit Bindungswirkung bereits gegen die zugrundeliegende Grundsteu-
erwertfeststellung erhoben werden können. Es stünde anderenfalls nicht nur eine Ver-
siebenfachung der Zahl derartiger Nachweisverfahren zu befürchten, sondern es wären
auch Wertungswidersprüche für verschiedene Streitjahre zu erwarten. Darüber hinaus
müssten Steuerpflichtige bei unterjährigen Eigentumswechseln mit den neuen bzw. den
früheren Eigentümern zusammenarbeiten, um die Nachweise für einen Billigkeitserlass
führen zu können, obwohl für eine Zusammenwirkungspflicht keine Rechtsgrundlage be-
steht und die Grundsteuer jahresbezogen festgesetzt wird.


356 Zudem erscheint der Anwendungsbereich des Billigkeitserlasses nach §§ 32, 34 GrStG
als deutlich zu eng, weil ein Erlass nur in Fällen vorgesehen ist, in denen bei bebauten
Grundstücken der normale Rohertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50% (bzw.
100%) gemindert ist. Der Rohertrag stellt nach den vorgenannten Berechnungsschritten
jedoch nur einen von mehreren Berechnungsgrößen des Grundsteuerwerts eines Grund-
stücks dar. Ergeben sich die besonderen Härten etwa daraus, dass der konkrete Boden-
wert wegen der Besonderheiten des bewerteten Grundstücks deutlich niedriger anzu-
setzen wäre, dass im konkreten Fall die Bewirtschaftungskosten deutlich höher sind als
nach der gesetzlichen Pauschalierung oder dass aus einer nur noch sehr geringen, noch
unter der gesetzlichen Typisierung von 30% liegenden Restnutzungsdauer des zu bewer-
tenden Gebäudes erhebliche Wertdifferenzen zur einfachgesetzlichen Berechnungsme-
thode vorliegen, sieht das einfache Recht keinerlei Härteausgleich vor.


357 (3)
Extrem über das normale Maß hinaus geht nach einer jüngst ergangenen BFH-Entschei-
dung zur Bewertung eines Betriebes der Land- und Forstwirtschaft für Zwecke der Erb-
schaftsteuer „beispielsweise“ das Dreifache des gemeinen Werts bzw. das rund 1,4-fa-
che eines sich aus dem Bodenrichtwert errechneten Verkehrswerts (BFH, Urteil vom 16.
November 2022 – II R 39/20 –, BFH/NV 2023, 409; zustimmend und hieraus eine 40%-
Schwelle ableitend: Ergenzinger, DStRK 2023, 137; Marfels, ErbStB 2023, 98 (99); für ei-
ne Über- oder Unterbewertung von bis zu 40% auch: Hey, ZG 2019, 297 (306); für eine
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darüberhinausgehende Einbeziehung aller konkreten steuerlichen Auswirkungen bei der
Berechnung der Wertgrenze: Bruschke, ErbStB 2023, 273 (274 f.)).


358 Wie groß die prozentuale Abweichung von dem für eine konkrete Immobilie festgestell-
ten Grundsteuerwert sein muss, um abweichend von der gesetzlichen Typisierung im
Einzelfall einen niedrigeren Wertansatz erreichen zu können, kann das erkennende Ge-
richt im vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes noch offenlassen. Dies
folgt daraus, dass das Gericht von einem Zusammenhang zwischen der Qualität der der
Typisierung zugrundeliegenden Daten und der für den Einzelwertnachweis geforderten
Prozentgrenze ausgeht: Denn je ungenauer die Daten und je gröber daher die gesetzli-
che Typisierung ist, desto eher treten unverhältnismäßige Härten auf, denen durch das
Absenken der Prozentgrenze zu begegnen wäre.


359 Nach Einschätzung des Gerichts könnte zur Bestimmung der Prozentgrenze die durch
§ 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV vorgegebene Typisierungsschwelle aufzugreifen sein, wo-
nach innerhalb einer Bodenrichtwertzone die Grundstücke liegen sollen, bei denen das
Bodenrichtwertgrundstück „grundsätzlich“ nicht mehr 30% über oder unter dem Wert
des Bodenrichtwertgrundstücks liegt. Denn spätestens bei einer derartigen Abweichung
kann nach dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers nicht mehr von einem Fall ausge-
gangen werden, den der Gesetzgeber als gleichgelagert ansehen wollte.


360 Die Feststellungslast dafür, dass der Wert des konkret bewerteten Grundstücks den fest-
gestellten Grundstückswert in extrem über das normale Maß hinausgehenden Umfang
unterschreitet, trägt nach den allgemeinen Grundsätzen der Feststellungslast der Steu-
erpflichtige, der sich auf den niedrigeren Wert beruft.


361 (4)
In welcher Form dieser Nachweis zu führen ist, richtet sich dabei nach den allgemein für
das Steuerverfahrensrecht geltenden Regelungen. Dies bedeutet insbesondere, dass
Steuerpflichtige den Nachweis auch ohne die formalisierten Nachweispflichten des § 198
BewG führen können, der zum Nachweis eines unter dem einfachgesetzlich festgestell-
ten Bedarfswert liegenden Werts entweder ein Gutachten des zuständigen Gutachter-
ausschusses im Sinne der §§ 192 ff. BauGB bzw. eines besonders bestellten oder zerti-
fizierten Sachverständigen oder Gutachters für die Wertermittlung von Grundstücken
(§ 198 Abs. 2 BewG) oder einen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr innerhalb eines Jah-
res vor oder nach dem Bewertungsstichtag zustande gekommenen Kaufpreis über das
zu bewertende Grundstück verlangt (§ 198 Abs. 3 BewG). Der Nachweis ist dann „etwa“
durch ein Wertgutachten (mit dieser Formulierung zu anderen Fällen gesetzlich nicht
vorgesehener Möglichkeiten zum Nachweis eines niedrigeren Wertes: BFH, Urteil vom
30. Januar 2019 – II R 9/16 –, BFHE 263, 267, BStBl II 2019, 599; BFH, Urteil vom 16. No-
vember 2022 – II R 39/20 –, BFH/NV 2023, 409), aber alternativ auch in anderer geeigne-
ter Art und Form möglich.


362 Das Fehlen eines formalen Nachweiserfordernisses folgt bereits unmittelbar aus dem
Gesetzeswortlaut, denn der gesamte „Siebente[r] Abschnitt – Bewertung des Grundbe-
sitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022 gemäß §§ 218 ff. BewG und insbesonde-
re die maßgeblichen §§ 243 ff. BewG verweisen nicht ausdrücklich auf § 198 BewG und
sehen auch inhaltlich keine mit § 198 Abs. 1 BewG vergleichbare Regelung vor (Löhr,
DStR 2019, 1433 (1436); Seer, FR 2019, 941 (948); Eichholz, DStR 2020, 1217 (1218 und
1221); Kirchhof, DB 2023, 1116 (1118)).
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363 Auch bei systematischer Auslegung ist die Anwendbarkeit der nur im „Sechste(n) Ab-
schnitt – Vorschriften für die Bewertung von Grundbesitz, von nicht notierten Anteilen
an Kapitalgesellschaften und von Betriebsvermögen für die Erbschaftsteuer ab 1. Janu-
ar 2009 –“ verankerten Vorschrift des § 198 BewG auf die Bedarfsbewertung nach den
§§ 157 ff. BewG beschränkt.


364 Gegen eine Übertragbarkeit der Anwendung des § 198 BewG auf das Regelungssystem
der §§ 218 ff. BewG sprechen auch teleologische Unterschiede, denn die erbschaftsteu-
erliche Bedarfsbewertung zielt über die Verweisung des § 12 ErbStG i.V.m. den §§ 1 ff.
und §§ 157 ff. BewG auf die Ermittlung des gemeinen Wertes und damit auf eine Ver-
kehrswertermittlung ab, während die Grundsteuerwertfeststellung auf die Feststellung
eines „objektiviert-realen Grundsteuerwerts als Bemessungsgrundlage für eine relations-
und realitätsgerechte Besteuerung“ abzielt und sich hierbei an die Verkehrswertermitt-
lung nach dem BauGB lediglich anlehnt (vgl. dazu BT-Drucksache 19/11085, S. 84 f.). Die
in § 198 BewG vorgesehenen Nachweismöglichkeiten durch ein Gutachten über den Ver-
kehrswert als dem (wahrscheinlich) zu erzielenden Verkaufspreis zum Bewertungsstich-
tag oder sogar der Verkehrswertnachweis durch einen tatsächlich zeitnah erzielten Ver-
kaufspreis sind daher zum Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts für erbschaftsteu-
erliche Zwecke geeignet. Zum Nachweis eines vom Verkehrswert gelösten „objektiviert-
realen Grundsteuerwerts“, bei dem ein Verkehrswertgutachten oder gar ein tatsächlich
zustande gekommenes Grundstücksgeschäft vorliegt, können sie hingegen allenfalls In-
dizwirkung haben.


365 Schließlich hält das Gericht die Unanwendbarkeit der formalisierten Nachweiserforder-
nisse auch bei verfassungskonformer Auslegung der §§ 218 ff. BewG für geboten. Ande-
renfalls hätte der Steuergesetzgeber ein Bewertungsrecht ausgeformt, das die Steuer-
begründung nahezu ausschließlich auf gesetzlich typisierte bzw. pauschalierte Tatbe-
standselemente stützt und die Besteuerung nahezu vollständig kostengünstig entindivi-
dualisiert, während die individualisierte Sachverhalts- und Wertermittlung vollständig auf
die Steuerpflichtigen verlagert würde, denen eine kostenpflichtige formalisierte Nach-
weislast für den Nachweis eines niedrigeren Wertes obläge.


366 Dies würde nicht nur eine grundlegende Verlagerung der durch die steuerliche Eingriffs-
wirkung gebotenen Begründungslast des Steuerzugriffs und der Darlegungslast für steu-
erbegründende Tatbestandsmerkmale vom Staat auf die Steuerpflichtigen bedeuten.
Denn während der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung sich zur Begründung eines
Steueranspruchs strukturell auf kostengünstige Typisierungen zurückziehen und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit letztlich nur typisierend annehmen, obläge es allein den
Steuerpflichtigen, den Nachweis eines niedrigeren Wertes zu erbringen und hierfür et-
waige Nachweiskosten sowie die Feststellungslast zu tragen, wenn dieser Nachweis nicht
gelingt.


367 Wenn Steuerpflichtige zur Vermeidung unverhältnismäßiger Härten auch noch mit der
Pflicht zur Beauftragung von Sachverständigengutachten beschwert würden, ginge mit
dieser per se bereits rechtsstaatlich bedenklichen Verlagerungen der Ermittlungs- und
Nachweislast auch eine definitive wirtschaftliche Belastung mit den Ermittlungs- und
Nachweiskosten einher, da die Steuerpflichtigen – bei Vorlage eines Gutachtens im Fest-
stellungs- oder Einspruchsverfahren – nach allgemeinen Grundsätzen des kosten- und
auslagenfreien Einspruchsverfahrens (vgl. Jardin, GuG 2015, 19 (20)) bzw. – bei Vorlage
erst in einem Klageverfahren – in aller Regel nach § 137 FGO mit den Kosten zur Einho-
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lung des Gutachtens belastet blieben (vgl. dazu Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom
28. Oktober 2021 – 3 K 65/20 –, EFG 2022, 562). Nicht nur der tatsächlich verfassungs-
konforme Steuervollzug, sondern auch die hierfür erforderlichen Vollzugskosten würden
letztlich nahezu vollständig privatisiert (für die Unverhältnismäßigkeit des privatisierten
Gesetzesvollzugs im neuen Grundsteuerrechts: Palm, DVBl 2023, 191 (196)).


368 Zwar hat der BFH zur erbschaftsteuerlich relevanten Wertfeststellung entschieden, dass
es vor dem Hintergrund der – jeder Grundstücksbewertung innewohnenden – Unsicher-
heiten und der objektiven Bewertungsgrundlagen (nämlich den auf der Basis von Ver-
kaufsfällen ermittelten Bodenrichtwerten) im Rahmen eines typisierenden Bewertungs-
verfahrens nicht zu beanstanden sei, dass dem Steuerpflichtigen die Nachweislast für
einen niedrigeren gemeinen Wert des Grundstücks insgesamt aufgebürdet werde (vgl.
etwa BFH, Beschluss vom 27. Oktober 2004 – II B 129/03 –, BFH/NV 2005, 507; BFH, Ur-
teil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210, 48, BStBl II 2005, 686; BFH, Beschluss
vom 14. Dezember 2006 – II B 53/06 –, BFH/NV 2007, 403; BFH, Urteil vom 17. Novem-
ber 2021 – II R 26/20 –, BFH/NV 2022, 822). Typisch für diese Bewertungsanlässe ist je-
doch, dass dem Steuerpflichtigen ein wirtschaftliches „Mehr“ tatsächlich zugeflossen
ist, von dem er die Kosten der Wertfeststellung tragen kann und bei dem der Wert des
Erwerbs – ebenso wie der zu erwartende erbschaftsteuerliche Vorteil im Fall des Nach-
weises des niedrigeren Werts – die Gutachterkosten für den Nachweis des niedrigeren
Wertes in aller Regel übersteigen. Hinzu kommt, dass der Bewertungsaufwand für jeden
Steuerpflichtigen wegen der Stichtagsbezogenheit nur einmal für jeden Grundstückser-
werb anfällt.


369 Hiervon unterscheidet sich die Bewertung für Zwecke der Grundsteuer grundlegend.
Denn zum einen fällt sie auch für eigengenutzte Immobilien an, bei denen es zum Be-
wertungsstichtag nicht zu tatsächlichen Vermögensmehrungen im Vermögen des Steu-
erpflichtigen von außen kommt. Zum anderen erfordert die Grundsteuersystematik bei
einer dauerhaften grundstücks- oder objektbezogenen Wertminderung nicht nur einma-
lig, sondern zumindest alle sieben Jahre (und in den Fällen der Wertfortschreibung nach
§ 222 Abs. 1 BewG ggf. auch häufiger) ein entsprechendes Gutachten, wenn die Haupt-
feststellung zu wiederholen ist. Überdies stehen die Kosten für die Erstellung eines einzi-
gen Verkehrswertgutachtens – anders als etwa in den Erbschaftsteuerfällen – in keinem
Verhältnis zur Grundsteuerbelastung. So gibt § 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 23 der Landesver-
ordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutach-
terausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 17. August 2022 vor, dass bei-
spielsweise die Gebühren eines Verkehrswertgutachtens für bebaute Grundstücke mit
einem Verkehrswert bis 250.000 Euro insgesamt 6,6 ‰ des Verkehrswerts + 830 Eu-
ro (d.h. mindestens 830 Euro), mit einem Verkehrswert zwischen 250.000,01 Euro und
500.000 Euro insgesamt 2,7 ‰ des Verkehrswerts + 1.860 Euro (d.h. mindestens 2.535
Euro) und mit einem Verkehrswert zwischen 500.000,01 Euro und 2.500.000 Euro ins-
gesamt 1,2 ‰ des Verkehrswerts + 2.650 Euro (d.h. mindestens 3.250 Euro) betragen.
In ähnlicher Größenordnung oder sogar noch darüber liegen die Kosten für privatrecht-
liche Verkehrswertgutachten (vgl. etwa Sprengnetter Honorar-Richtlinie für Immobilien-
bewertungen, abrufbar unter https://shop.sprengnetter.de/media/b3/d5/2b/1675249909/
HonRIb%202022-10.pdf; Bundesverband Deutscher Grundstückssachverständiger, ab-
rufbar unter file://fg/user/FG/SchmidtC/Downloads/BDGS_Honorarempfehlung2023.pdf;
Honorarrichtlinie des BVS für Gutachten über den Verkehrswert, abrufbar unter https://
www.bvs-ev.de/fileupload/files/624aff2cecebb_BVS-Honorarrichtlinie_Fassung_2022.pdf;
Honorar-Richtlinie des LVS-Bayern zur Immobilienbewertung, abrufbar unter https://ww-
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w.lvs-bayern.de/user/pdf/2021-immo-honorar-richtlinie-des-lvs-bayern-zur-immobilienbe-
wertung.pdf, jeweils zuletzt abgerufen am 23. November 2023). Damit dürften die Kos-
ten eines Steuerpflichtigen zum Nachweis eines niedrigeren Wertes im Regelfall die ge-
samte Grundsteuerbelastung eines typischen Grundstücks erreichen oder gar überstei-
gen. Es steht zu erwarten, dass Steuerpflichtige darin ein erhebliches tatsächliches Hin-
dernis zur Nutzung dieser Nachweismöglichkeit sehen würden (in diesem Sinne auch:
Löhr, DStR 2019, 1433 (1436)), was auch vor dem Hintergrund des Rechts auf effektiven
Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG als rechtsstaatlich bedenklich erschiene.


370 Die somit gänzlich unterschiedliche Ausgangs- und Interessenlage zwischen dem grund-
steuerrechtlich relevanten Nachweis einzelfallbezogener Wertabweichungen einerseits
und anderen Bewertungsanlässen, in denen der Nachweis des niedrigeren Werts durch
die formalisierten Nachweiserfordernisse nach § 198 BewG als gerechtfertigt angesehen
werden kann, spricht nach Auffassung des Gerichts gegen eine analoge Anwendung des
§ 198 BewG auf Streitfälle nach dem neuen Bewertungsrecht der §§ 218 ff. BewG.


371 4.
Ausgehend von den vorgenannten Prüfungs- und Rechtsmaßstäben, hat das erkennende
Gericht bereits ernstliche Zweifel an der einfachrechtlichen Rechtmäßigkeit des verfah-
rensgegenständlichen Grundsteuerwertbescheids.


372 Die ernstlichen Zweifel des Gerichts an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Grund-
steuerwertbescheids gründen sich bereits darauf, dass der für das Grundstück der An-
tragstellerin festgestellte Bodenrichtwert gemäß § 247 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BewG i.V.m.
§§ 192 ff. BauGB als wesentliche Berechnungsgrundlage in den für das Grundstück der
Antragstellerin festgestellten Grundsteuerwert eingeflossen ist, obwohl das Gericht an
dessen rechtmäßigem Zustandekommen bereits im Hinblick auf die Vorgaben des einfa-
chen Rechts ernstliche Zweifel hat:


373 So hat das Gericht bereits erhebliche Zweifel daran, dass die rheinland-pfälzischen Vor-
schriften betreffend die Organisation und Zusammensetzung der Gutachterausschüsse
den einfachrechtlichen Vorgaben des BauGB an die Selbständigkeit und Unabhängigkeit
der Gutachterausschüsse in der konkreten Entscheidungsfindung zu den Bodenrichtwer-
ten genügen, weil nicht ausgeschlossen ist, dass das vorsitzende Mitglied eines Gutach-
terausschusses durch die Bestimmung der Anzahl der mitwirkenden ehrenamtlichen Gut-
achter sowie durch deren persönliche Auswahl das Abstimmungsergebnis beeinflussen
könnte (dazu Gliederungspunkt a)).


374 Zudem hat das Gericht ernstliche Zweifel an der Unabhängigkeit des an der Festlegung
des Bodenrichtwerts zwingend beteiligten Bediensteten der Finanzverwaltung, weil die-
ser durch die Finanzverwaltung jederzeit mit bewertungsfremden Aufgaben betraut wer-
den könnte und daher aus dem Gutachterausschuss ausscheiden würde, sodass die Fi-
nanzverwaltung einseitigen Einfluss auf die persönliche Zusammensetzung des Gutach-
terausschusses nehmen kann (dazu Gliederungspunkt b)).


375 Weiter hat das Gericht ernstliche Zweifel am rechtmäßigen Zustandekommen des ver-
fahrensgegenständlichen Bodenrichtwerts, die sich insbesondere darauf stützen, dass in
erheblichem Umfang Datenlücken bei der Führung und Auswertung der Kaufpreissamm-
lung zu befürchten sind, aus der die Bodenrichtwerte abgeleitet werden (dazu Gliede-
rungspunkt c)).
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376 Schließlich hat das Gericht Zweifel, dass im Einzelfall der Antragstellerin nicht deshalb
ein niedrigerer Wert anzusetzen war, weil der tatsächliche Wert in extremem Umfang
unter dem gesetzlich typisierten Grundsteuerwert lag. In diesem Zusammenhang er-
scheint die Wahrnehmung der Amtsermittlungs- und Prüfungspflichten durch den An-
tragsgegner auch als unzureichend (dazu Gliederungspunkt d)).


377 a)
Dies resultiert daraus, dass der für das Grundstück der Antragstellerin ermittelte Boden-
richtwert durch einen – den einfachrechtlichen Vorgaben des § 247 BewG i.V.m. § 192
Abs. 1 BauGB entsprechenden – selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss
festgestellt wurde.


378 aa)
Geht man – wie das erkennende Gericht – von einem den Gutachterausschüssen einfach-
gesetzlich eingeräumten Einschätzungs- und Auswahlspielraum und damit von einer in-
sofern bestehenden administrativen Letztentscheidungsbefugnis für die Ermittlung der
Bodenrichtwerte aus, so muss das Bewertungsverfahren im Rahmen des Möglichen Ob-
jektivität und Neutralität gewährleisten. Bei verfassungskonformer Auslegung der §§ 192
ff. BauGB ist daher eine Regelung des Bewertungsverfahrens bezüglich der Auswahl der
Prüfer, ihre Zahl und ihr Verhältnis zueinander, insbesondere bei Bewertungsdifferen-
zen, geboten (vgl. zu den übertragbaren Maßstäben bei Spielräumen im Prüfungsrecht
etwa: BVerfG, Beschluss vom 17. April 1991 – 1 BvR 419/81 –, BVerfGE 84, 34; BVerwG,
Beschluss vom 9. Oktober 2012 – 6 B 39/12 –, NVwZ-RR 2013, 44).


379 bb)
Ausgehend hiervon, hat das Gericht Zweifel daran, dass die rheinland-pfälzischen Vor-
schriften zur Zusammensetzung der Gutachterausschüsse bei der Ermittlung von Boden-
richtwerten im Sinne des § 196 BauGB gemäß §§ 7 Abs. 1 und § 8 Satz 2 Nr. 2 GAVO die-
sen gesetzlichen Maßstäben entsprechen.


380 So wird der Gutachterausschuss bei der Ermittlung von Bodenrichtwerten im Sinne des
§ 196 BauGB nach § 7 Abs. 1 GAVO in der Besetzung mit dem vorsitzenden Mitglied,
einem ehrenamtlichen Mitglied nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO (d.h. mit einem im
Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von
Grundbesitz befassten Bediensteten der Finanzverwaltung) und mindestens vier weite-
ren ehrenamtlichen Mitgliedern tätig. Hierdurch ist aber – entgegen der vorgenannten
Vorgaben – bereits die genaue Zahl der an einer konkreten Entscheidung über Boden-
richtwerte mitwirkenden Mitglieder des Gutachterausschusses nicht abschließend gere-
gelt.


381 Überdies gehören einem Gutachterausschuss mindestens acht ehrenamtliche Mitglie-
der mit besonderen Qualifikationen und darüber hinaus noch eine nicht näher bestimmte
Zahl der „Übrigen“ ehrenamtlichen Mitglieder an (vgl. § 2 Abs. 3 Satz 1 GAVO). Nach § 8
Satz 2 Nr. 2 GAVO hat der Vorsitzende des Gutachterausschusses somit aus dem Kreis
der insgesamt für den Gutachterausschuss ernannten ehrenamtlichen Mitglieder eine
Bestimmung der bei der konkreten Bodenrichtwertermittlung mitwirkenden ehrenamtli-
chen Mitglieder vorzunehmen. Abstrakt-generelle Regelungen für eine derartige Auswah-
lentscheidung sind jedoch ebenfalls nicht getroffen. Betrachtet man ergänzend, dass bei
Abstimmungen nach § 7 Abs. 3 Satz 3 GAVO die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag
gibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass er durch die Bestimmung der Anzahl der mitwir-
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kenden ehrenamtlichen Gutachter sowie durch deren persönliche Auswahl das Abstim-
mungsergebnis beeinflussen könnte. Bereits eine derartige theoretische Möglichkeit ge-
nügt indes, um ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Zusammensetzung zu be-
gründen.


382 b)
Hinzu treten – ungeachtet der Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Mitwir-
kung eines Bediensteten der Finanzverwaltung an der Festlegung eines Besteuerungs-
merkmals – auch in einfachrechtlicher Hinsicht ernstliche Zweifel an der durch § 192
Abs. 1 BauGB gebotenen Unabhängigkeit der Gutachterausschüsse bei der Feststellung
der Bodenrichtwerte sowie hinsichtlich einer Beachtung des durch § 192 Abs. 3 Satz 1
BauGB begründeten Gebots, dass Mitglieder des Gutachterausschusses nicht hauptamt-
lich mit der Verwaltung der Grundstücke der Gebietskörperschaft, für deren Bereich der
Gutachterausschuss gebildet ist, befasst sein dürfen.


383 Das Gericht gründet seine erheblichen Bedenken darauf, dass der am Zustandekommen
eines Bodenrichtwerts zwingend mitwirkende Bedienstete der Finanzverwaltung hierbei
nach den geltenden landesrechtlichen Regelungen hauptamtlich tätig wird.


384 Die nach § 192 Abs. 1 BauGB gebotene Unabhängigkeit der Gutachter ist in sachlicher
und in persönlicher Beziehung zu verstehen. Zur persönlichen Unabhängigkeit gehört,
dass der einzelne Gutachter, wenn er einmal bestellt ist, während der Dauer der Bestel-
lungsperiode nur aus im Landesrecht genannten besonderen Gründen abberufen wer-
den kann, d.h. die Bestellung muss ihm eine grundsätzlich unwiderrufliche Amtszeit für
eine gewisse Zeit garantieren. Die sachliche Unabhängigkeit des Gutachters bedeu-
tet, dass dem Gutachter nicht vorgeschrieben werden darf, wie er zu begutachten hat.
Der Gutachter soll frei jeglicher Weisungen Dritter seine Tätigkeit unparteiisch und al-
lein auf Grund seiner Sachkunde verantwortlich ausüben (Voß, in: Ernst/Zinkahn/Bie-
lenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 150. Ergänzungslieferung Stand Mai 2023, § 192
BauGB Rn. 15).


385 Jedenfalls an der einfachrechtlichen Ausgestaltung der persönlichen Unabhängigkeit der
im Gutachterausschuss tätigen Bediensteten der Finanzverwaltung bestehen ernstliche
Zweifel:


386 Nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO müssen in jedem Gutachterausschuss mindestens
zwei Bedienstete der Finanzverwaltung mitwirken, die im Zuständigkeitsbereich des Gut-
achterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von Grundbesitz befasst sind. Liegen
diese Voraussetzungen in der Person des betreffenden Mitglieds jedoch nicht mehr vor,
so ist es gemäß § 5 Abs. 3 GAVO vom Landesamt für Vermessung und Geobasisinforma-
tion Rheinland-Pfalz abzuberufen.


387 Die Finanzverwaltung kann daher einen solchen Bediensteten durch einen – zunächst
rein intraorganisationellen, das statusrechtliche Amt sowie das funktionelle Amt im abs-
trakten Sinne unberührt lassenden – einseitigen und durch den Bediensteten zu befol-
genden Akt der beamtenrechtlichen Umsetzung auf eine nicht mehr mit der steuerlichen
Bewertung von Grundbesitz befasste Stelle (vgl. zur Umsetzung die ständige Rechtspre-
chung, vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Mai 1980 – 2 C 30/78 –, BVerwGE 60, 144 mit wei-
teren Nachweisen; BVerwG, Beschluss vom 4. Juli 2014 – 2 B 33/14 –, juris; BVerfG, Be-
schluss vom 30. Januar 2008 – 2 BvR 754/07 –, NVwZ 2008, 547) jederzeit und ohne wei-
tere Voraussetzungen unmittelbar Einfluss auf die konkrete Zusammensetzung eines
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Gutachterausschusses nehmen. Bereits diese Möglichkeit reicht aus, um das Recht ei-
nes solchen Mitglieds des Gutachterausschusses auf eine grundsätzlich unwiderrufliche
Amtszeit für eine gewisse Zeit und damit seine persönliche Unabhängigkeit grundlegend
zu beeinträchtigen. Rechtliche Mechanismen zum Ausschluss dieser Möglichkeit beste-
hen nicht.


388 c)
Weitere ernstliche Zweifel hat das Gericht am rechtmäßigen Zustandekommen des ver-
fahrensgegenständlichen Bodenrichtwerts. So hat der Antragsgegner die Grundsteuer-
wertfeststellung auf den Bodenrichtwert gestützt, ohne sich in irgendeiner Weise mit
dessen Zustandekommen auseinanderzusetzen. Er hat insbesondere nicht ermittelt, ob
der für das Grundstück der Antragstellerin festgestellte Bodenrichtwert rechtmäßig zu-
stande kam. Hierfür hätte aufgrund der bereits im Einspruchsverfahren erhobenen Rü-
gen bezüglich der entsprechenden Schätzung Anlass bestanden. Die nachstehenden
Ausführungen geben erheblichen Anlass, an dem rechtmäßigen Zustandekommen der
Bodenrichtwerte zu zweifeln.


389 aa)
In empirischen Untersuchungen für das Jahr 2017 konnten erhebliche Datenlücken in
den ausgewerteten Datensätzen nachgewiesen werden, die zudem zu ganz erheblichen
Anteilen entscheidende wertbildende Merkmale aufstehender Gebäude wie Wohnfläche,
Standardstufe, Ausstattungsstandard, Restnutzungsdauer oder Modernisierungsgrad be-
trafen (Soot, Immobilienbewertung in Märkten mit geringen Transaktionen – Möglichkei-
ten statistischer Auswertungen, 1. Auflage 2021, S. 55):
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390 Ein ähnliches Bild zeigen frühere statistische Erhebungen, wonach in Gebieten mit nur
geringem oder gänzlich ohne Grundstücksverkehr (sog. kaufpreisarme Lagen) nur durch
43% der befragten Gutachterausschüsse – und insbesondere in ländlichen Regionen –
zur Ermittlung der Bodenrichtwerte überhaupt eine Bodenrichtwertermittlung ausgehend
von einer Schätzung der Bodenwertanteile aus den Verkäufen bebauter Grundstücke
vorgenommen wurde. Mehr als zwei Drittel der befragten Gutachterausschüsse hätten
hingegen auf die Fähigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses verwiesen, „die we-
nigen zur Verfügung stehenden Kaufpreise mit Marktgespür und Sachverstand zu ver-
werten“ (Reuter, FuB 2006, 97 (98)). Der sachverständigen Einschätzung fehlt jedoch die
erforderliche Objektivität und Nachvollziehbarkeit, wenn sie nicht den Regeln des inter-
subjektiven Vergleichs unterworfen wird (so zu Recht: Mundt, Schätzung von Boden- und
Gebäudewertanteilen aus Kaufpreisen bebauter Grundstücke, 1. Auflage 2021, S. 39).


391 bb)
Für die mangelhafte Datenqualität der von den Gutachterausschüssen erfassten Daten
spricht indiziell auch, dass von den durch die Gutachterausschüsse an das Statistische
Bundesamt gelieferten Daten über Käufe von Wohnimmobilien, wie Preise und Eigen-
schaften der verkauften Immobilien, etwa 45% der übermittelten Datensätze nicht in die
weitere statistische Berechnung des Häuserpreisindex eingehen können, da sie fehlen-
de Werte in einem der Kernmerkmale aufweisen (Schöneich/Teske, Regionalisierung des
Häuserpreisindex, in: Statistisches Bundesamt (Destatis), WISTA – Wirtschaft und Statis-
tik (WISTA) 2020, 32 (38), abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-
Wirtschaft-und-Statistik/2020/01/regionalisierung-haeuserpreisindex-012020.pdf?__blo-
b=publicationFile, Abruf am 23. November 2023).


392 Dass die vorstehend dargestellten empirischen Untersuchungen verallgemeinerungsfä-
hig sind, leitet das Gericht auch aus Beobachtungen ab, wonach die Gutachterausschüs-
se zur Ermittlung fehlender „Ergänzungsdaten“ aufgrund knapper Ressourcen nicht bei
jeder Transaktion postalische Käuferbefragungen anstoßen (Melzer/Dotzler, Digitale Ab-
wicklung von Immobilienkaufverträgen, in: Statistisches Bundesamt (Destatis, Hrsg.),
WISTA – Wirtschaft und Statistik (WISTA) 2021, 83 (85 f.), abrufbar unter https://www.e-
constor.eu/bitstream/10419/233569/1/wista-2021-2-083-096.pdf, Abruf am 23. Novem-
ber 2023). Hierfür, so Erklärungsansätze in der Literatur, hätten die Gutachterausschüs-
se angesichts der Vielzahl wertbestimmender Grundstücksmerkmale und der fehlenden
Standardisierung der Kaufpreissammlungen selten die notwendige Personalausstattung
(Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Systematische
Darstellung des Vergleichswertverfahrens Rn. 116; Hendricks, Bodenrichtwertermittlung,
1. Auflage 2017, S. 11 und 42).


393 Neben unzureichender Personalausstattung werden auch Kostengründe (etwa für Porto
bzw. Telefonkosten), die Nicht-Durchsetzung der gesetzlichen Auskunftsrechte, das Feh-
len optimierter Möglichkeiten zur Nutzbarmachung bereits vorhandener Informationen
aus anderen Quellen durch Schaffung von Schnittstellen und das Fehlen einer vollständig
automatisierten Auswertung als Gründe für lückenhafte Kaufpreissammlungen genannt
(Soot, Immobilienbewertung in Märkten mit geringen Transaktionen – Möglichkeiten sta-
tistischer Auswertungen, 1. Auflage 2021, S. 8 f.).


394 Schließlich wird vorgetragen, dass für die sachgerechte Interpretation von Kauffällen un-
terschiedlich vielseitige Kenntnisse erforderlich seien, um die Daten des Kauffalls rich-
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tig einzuschätzen. Mögliche Fehlerquellen seien beispielsweise eine mangelhafte Diffe-
renzierung von Teilmärkten, eine fehlerhafte Einschätzung der wertrelevanten Daten, ei-
ne unzutreffende Gewichtung oder eine fehlerhafte Berücksichtigung bzw. ein fehlerhaf-
ter Ausschluss von Werten. Die Voraussetzung hoher Fachkenntnisse könne vom Erfas-
sungspersonal regelmäßig kaum erfüllt werden (Hendricks, Bodenrichtwertermittlung, 1.
Auflage 2017, S. 42 f.; Reinhardt, GuG 2011, 8 (15)).


395 cc)
Eine vollständige Erfassung sämtlicher wertbeeinflussender Umstände wäre jedoch – ge-
rade bei der Vielzahl der nach § 13 Abs. 5 GAVO verpflichtend zu erfassenden – Kauf-
preissachdaten geboten, um ausgehend von einer gleichheitsgerecht erhobenen Daten-
basis eine dem „objektiviert realen Wert“ möglichst nahekommende Bodenrichtwerter-
mittlung zu gewährleisten. Die Unabhängigkeit des Gutachterausschusses rechtfertigt es
jedenfalls nicht, bestimmte gesetzliche Aufgaben zu unterlassen (so im Ergebnis auch:
Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142)).


396 Daran, dass diese Informationen – wie nach § 13 Abs. 3 Satz 1 GAVO geboten – bereits
vollständig auf der Grundlage der Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungs-
wesens in automatisierter Form ausgewertet werden können und dass damit eine –
durch § 17 ImmoWertV gebotene – Führung der Bodenrichtwerte in automatisierter Form
auf der Grundlage der amtlichen Geobasisdaten möglich ist, die eine persönliche Ermitt-
lung und Erfassung sämtlicher wertbeeinflussender Umstände entbehrlich macht, hat
das Gericht angesichts der bereits bei der Datenerfassung erforderlichen persönlichen
Einschätzungen und Bewertungen, etwa zum baulichen Zustand eines Gebäudes sowie
sonstiger Hinweise und Eigenschaftsangaben, die für die Wertermittlung von Bedeutung
sind, erhebliche Zweifel.


397 dd)
Das Fehlen von einzelnen Daten eines Kauffalls hat in dem derzeit praktizierten Analy-
severfahren den Ausschluss des gesamten Kauffalls mit allen erhobenen Daten aus der
Auswertung zur Folge (Soot, Immobilienbewertung in Märkten mit geringen Transaktio-
nen – Möglichkeiten statistischer Auswertungen, 1. Auflage 2021, S. 8 f. und 45 ff., dort
auch mit Vorschlägen zur Verwendbarkeit lückenhafter Daten etwa durch statistische
Schließung der Datenlücken). Daher wirken sich unvollständige Datenerfassungen in be-
sonderer Weise auf das Ergebnis der aus den Daten gewonnenen Ergebnisse aus.


398 Berücksichtigt man, dass ein Datensatz bereits bei Fehlen eines dieser Merkmale als un-
geeignet ausgesteuert werden kann, ist daher davon auszugehen, dass der Anteil der
tatsächlich nicht berücksichtigten Datensätze in einer Größenordnung von 70% oder so-
gar noch deutlich darüber liegen dürfte.


399 Aus diesen Gründen hat das Gericht erhebliche Zweifel daran, dass einem Gutachteraus-
schuss bei einer derart lückenhaften Datenbasis bereits eine rechtmäßige Gewinnung
der Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks aufgrund der gebotenen vollständigen Da-
tenbasis gelingen und dass er für dieses Bodenrichtwertgrundstück im Vergleichswert-
verfahren oder anderer geeigneter Weise einen zutreffenden Bodenrichtwert ermitteln
kann. Insbesondere wie bei derart mangelhafter Datenlage ein Rückschluss vom Ge-
samtkaufpreis für ein bebautes Grundstück auf den Wert der aufstehenden Gebäude und
damit den Wert des Grund und Bodens möglich sein soll, ist für das Gericht nicht nachzu-
vollziehen.
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400 Die ernstlichen Zweifel in diesem Punkt wiegen daher besonders schwer. Die konkrete
Möglichkeit einer unvollständigen Datenerhebung und/oder -erfassung im vorgenannten
Umfang stellt die Aussagekraft des gesamten, zur Richtwertermittlung herangezogenen
Zahlungswerks und damit die Bodenrichtwerte selbst grundlegend in Frage.


401 ee)
Überdies wirken sich Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Feststellung des Bodenricht-
werts auf den gesamten Grundsteuerwert aus:


402 Zwar beziehen sich die vorgenannten Zweifel des Gerichts an der einfachrechtlichen
Rechtmäßigkeit des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids zunächst nur auf den für
das Grundstück der Antragstellerin festgestellten Bodenrichtwert im Sinne des § 247
BewG, der zentral für die Berechnung des abgezinsten Bodenwerts in § 257 Abs. 1 Satz 1
BewG ist. Da sich der Bodenrichtwert jedoch auch als Berechnungselement der für die
Barwertberechnung heranzuziehenden Liegenschaftszinssätze auswirken kann, mit de-
nen die Reinerträge des auf dem Bewertungsgrundstück aufstehenden Gebäudes abge-
zinst werden (§ 253 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 256 Abs. 2 und Abs. 3 BewG), wirken sich die
ernstlichen Zweifel des Gerichts an der Rechtmäßigkeit bezüglich des Bodenrichtwerts
auch auf den Teil des Grundsteuerwerts, der auf die aufstehenden Gebäude entfällt, und
damit auf den gesamten angegriffenen Bescheid aus.


403 Zudem hat der Gesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Erlass
des Grundsteuer-Reformgesetzes auch mit Gerechtigkeitsaspekten begründet, die gegen
ein Nebeneinander von wertabhängigen und wertunabhängigen Bemessungsgrundlagen
im Bundesgebiet sprächen, da dies nachteilige Auswirkungen auf das Sozialgefüge und
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zur Folge haben könne. Es erschiene insbe-
sondere nicht gerechtfertigt, wenn strukturschwächere Länder bzw. Regionen auf eine
wertabhängige Besteuerung setzten, während in strukturstarken Ländern bzw. Regionen
eine wertunabhängige Besteuerung gewählt würde, die sozialen Zielrichtungen und Ver-
teilungsaspekten kaum Rechnung trägt (BT-Drucksache 19/11085, S. 89). Der Bundesge-
setzgeber erachtet das am Bodenrichtwert orientierte, wertabhängige Element der Bo-
denbewertung und das am Reinertrag orientierte Element, das sich insbesondere an der
Wohnfläche orientiert und daher auf die Gebäudebewertung gerichtet ist, somit als auf-
einander abgestimmte Elemente eines zusammengehörigen Grundsteuerwerts. Bliebe
einfach nur der als einfachrechtswidrig erkannte Bodenrichtwert und damit der Boden-
wert insgesamt als Teil der Bemessungsgrundlage des Grundsteuerwerts unberücksich-
tigt, würde dadurch einseitig nur auf das Ertragselement der Grundsteuerwertfeststel-
lung abgestellt. Dies liefe der gesetzgeberischen Konzeption, die der Bundesgesetzgeber
vorgegeben hat, indes entgegen und würde zu nicht gerechtfertigten Verzerrungen der
Wertfeststellung führen.


404 d)
Schließlich hat das Gericht ernstliche Zweifel daran, dass sich in einem Haus mit dem
von der Antragstellerin geschilderten – und durch den Antragsgegner unwidersproche-
nen – Zustand die gesetzlich typisierten Mieterträge erzielen lassen, sodass der Ansatz
des gesetzlich typisierten Reinertrags für sie zu einer nicht mehr verhältnismäßigen Ab-
weichung von den tatsächlich erzielbaren Reinerträgen führen dürfte (zur Möglichkeit
zum Ansatz eines entsprechend niedrigeren Wertes bei verfassungskonformer Ausle-
gung der §§ 218 ff. BewG vgl. Gliederungspunkt III. 3. d)).
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405 In diesem Zusammenhang geht das Gericht davon aus, dass der Antragsgegner auch
seinen vorgenannten Amtsermittlungs- und Prüfungspflichten nur unzureichend entspro-
chen hat. Denn anders, als der Antragsgegner meint, könnte eine „Entindividualisierung“
der Besteuerung durch umfassende Bezugnahmen auf extern festgestellte Werte einer-
seits, für die ein nur eingeschränkter gerichtlicher Überprüfungsspielraum besteht, sowie
durch gesetzliche Typisierungen und Pauschalierungen andererseits, gegen die ein Steu-
erpflichtiger effektiv nur bei Verfassungswidrigkeit vorgehen kann, die in Art. 19 Abs. 4
GG verankerte Garantie effektiven Individualrechtsschutzes sowie das in Art. 20 Abs. 3
GG verankerte Rechtsstaatsprinzip aushöhlen.


406 Ein Verständnis des Antragsgegners dahingehend, dass durch ihn keine nennenswer-
te eigene Sachprüfung der Bodenrichtwerte vorzunehmen, trotz substantiierter Einwän-
de keine Feststellungen zur Verfassungsmäßigkeit der typisierten bzw. pauschalierten
Besteuerungsgrundlagen zu treffen und keine individuellen Wertnachweise zur Berück-
sichtigung elementarer Wertabweichungen zuzulassen wären, liefe auf eine unzulässi-
ge Verkürzung effektiven Rechtsschutzes hinaus. Das Besteuerungsverfahren würde je-
denfalls bezüglich der Bewertung der Höhe nach obsolet, da die für die Grundsteuerwert-
feststellung zuständigen Finanzbehörden lediglich extern festgestellte sowie abstrakt-
generell normierte Zahlenwerte in Formelwerke übertragen würden. Das Feststellungs-
und insbesondere das Einspruchsverfahren würden im Ergebnis zur bloßen Förmelei re-
duziert, da Steuerpflichtige faktisch keinerlei Aussicht auf einen vorgerichtlich erfolgrei-
chen Rechtsbehelf hätten und weil einem danach ggf. angerufenen Finanzgericht ein im
Wesentlichen nicht geklärter Sachverhalt zur Entscheidung vorgelegt werden müsste,
sodass weder der individual-rechtlichen Rechtsschutzfunktion des Einspruchsverfahrens
noch seiner institutionell-rechtlichen Funktion der Entlastung der Gerichte genügt wäre.


407 Wenn der Steuergesetzgeber sich schon derart umfangreicher Maßnahmen zur „Entin-
dividualisierung“ bedient, ist es – ungeachtet der Frage der materiellen Verfassungsmä-
ßigkeit dieser Regelungstechnik – zumindest die noch verbliebene Aufgabe der für die
Grundsteuerwertfeststellung zuständigen Finanzbehörde, die bei dieser Regelungstech-
nik eingeengten Rechtsschutzmöglichkeiten spätestens im Einspruchsverfahren effektiv
zu gewährleisten, indem sie substantiierten Einwänden gegen die extern festgestellten
oder abstrakt-generell festgelegten Berechnungsgrößen nachgeht, den Besteuerungs-
sachverhalt insofern aufklärt und sich um die Vermeidung individueller Härten bemüht.


408 Dies ist im Streitfall indes unterblieben. Wenn sich der Antragsgegner beispielsweise
darauf beruft, dass keine Anhaltspunkte dafür vorhandenen gewesen seien, dass der
Gutachterausschuss bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte seiner Ermittlungskompe-
tenz in unzureichendem Maße nachgekommen sei, hat er umgekehrt auch nicht vorge-
tragen oder glaubhaft gemacht, die Einhaltung der äußerlichen Rahmenbedingungen zur
rechtmäßigen Ermittlung der Bodenrichtwerte geprüft zu haben. Bereits die amtlichen
Erklärungsvordrucke beschränken sich im Wesentlichen auf die Abfrage von Daten, die
der Finanzbehörde ohnehin bereits durch Gutachterausschüsse, Kataster- und Grund-
buchämter vorliegen, ohne jedoch gezielt individuelle Besonderheiten von den Steuer-
pflichtigen abzufragen. Nach Aktenlage wurden auch weder die konkrete Zusammenset-
zung der Gutachterausschüsse bei der Feststellung des für das Grundstück der Antrag-
stellerin festgestellten Bodenrichtwerts noch die Vollständigkeit der Erfassung und Aus-
wertung der hierfür erforderlichen Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses durch
den Antragsgegner überprüft. Zudem sind tatsächliche Feststellungen dazu, inwiefern
die gesetzlich typisierten bzw. pauschalierten Tatbestandsmerkmale tatsächlich zu einer
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realitäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung führen, trotz substantiierter Ein-
wände nach Aktenlage nicht erkennbar.


409 Eine derartige inhaltliche Befassung, Prüfung und Sachverhaltsfeststellung war auch we-
der unter Berücksichtigung des personellen Vollzugsaufwands in den Finanzämtern für
die gleichheitsgerechte Grundsteuerwertfeststellung für 36 Millionen wirtschaftlicher Ein-
heiten noch unter Berücksichtigung des Regelungsziels eines weitgehend automatisier-
ten Verwaltungsverfahrens (vgl. dazu BT-Drucksache 19/11085, S. 2) entbehrlich. Zwar
hat der Gesichtspunkt einer möglichst effizienten Verwaltung gemäß Art. 108 GG Verfas-
sungsrang, sodass Steuerpflichtige bei der Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge
Beeinträchtigungen aufgrund der Automatisierung zunächst hinnehmen müssen. Ein po-
tentieller Ausschluss der Gewährung von Rechtsschutz aufgrund eines nicht abgestimm-
ten Verfahrens der Prüfung zwischen verschiedenen Behörden ist damit allerdings nicht
gemeint. Auch eine effizient arbeitende Verwaltung hat effektiven Rechtsschutz zu ge-
währleisten, dies jedenfalls im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens, in dem der Steuer-
pflichtige ohne Beachtung weiterer formeller Bindungen eine Fehlerhaftigkeit des finanz-
behördlichen Handels (oder der vorgelagerten Maßnahmen anderer Behörden) darlegen
kann (vgl. BFH, Urteil vom 8. September 2020 – X R 2/19 –, BFHE 271, 105, BStBl II 2022,
157 zur Altersvorsorgezulage). Folglich haben Finanzbehörden substantiierten Einwän-
den gegen die Grundsteuerwertfeststellung spätestens im Einspruchsverfahren nachzu-
gehen.


410 5.
Neben den Zweifeln an der Vereinbarkeit des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids
mit einfachrechtlichen Rechtsvorschriften hat das erkennende Gericht auch ernstliche
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Bewertungsvorschriften.


411 Ausgehend von den für das Grundsteuer- und Bewertungsrecht geltenden, aus Art. 3
Abs. 1 GG abgeleiteten Verfassungsrechtsmaßstäben (dazu Gliederungspunkt a)), hat
das Gericht bereits ernstliche Zweifel daran, dass die materiell-rechtlichen Bewertungs-
regelungen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff. BewG zu einer realitäts-
und relationsgerechten Grundstücksbewertung führen (dazu Gliederungspunkt b)). Hin-
zu treten ernstliche Zweifel an einem gleichheitsgerechten Vollzug der Regelungen, die
zu einer gleichheitsgerechten Bewertung von Grundstücken führen sollen (dazu Gliede-
rungspunkt c)).


412 a)
Dem Steuergesetzgeber belässt Art. 3 Abs. 1 GG bei der Auswahl des Steuergegen-
stands ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entschei-
dungsspielraum. Der Gleichheitssatz bindet ihn aber an den Grundsatz der Steuerge-
rechtigkeit, der gebietet, die Belastung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und
am Folgerichtigkeitsprinzip auszurichten. Zudem gebietet der Grundsatz der Lasten-
gleichheit, dass Steuerpflichtige durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleich-
mäßig belastet werden. Im Steuerrecht muss daher darauf abgezielt werden, Steuer-
pflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale
Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkom-
men im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsge-
bot genügen muss; Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung bedürfen
eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und Aus-
maß zu rechtfertigen vermag (ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfG, Beschluss vom 29.
September 2015 – 2 BvR 2683/11 –, BStBl II 2016, 310; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018
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– 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147 mit weiteren Nachweisen; BVerfG, Beschluss vom 8.
Dezember 2021 – 2 BvL 1/13 –, BVerfGE 160, 41 mit weiteren Nachweisen).


413 aa)
Art. 3 Abs. 1 GG verlangt dabei stets auch eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der
Bemessungsgrundlage einer Steuer. Die Bemessungsgrundlage muss, um die gleichmä-
ßige Belastung der Steuerpflichtigen zu gewährleisten, so gewählt und ihre Erfassung so
ausgestaltet sein, dass sie den mit der Steuer verfolgten Belastungsgrund in der Relati-
on der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abbildet. Dies gilt besonders, wenn
die Steuer mit einem einheitlichen Steuersatz erhoben wird, da aus der Bemessung re-
sultierende Ungleichheiten dann nicht mehr auf einer späteren Ebene der Steuererhe-
bung korrigiert oder kompensiert werden können. Eine gleichmäßige Besteuerung kann
dann nur in den Bemessungsgrundlagen der je für sich zu bewertenden wirtschaftlichen
Einheiten gesichert werden. Die Bemessungsgrundlage muss deshalb auf die Ertragsfä-
higkeit der wirtschaftlichen Einheiten sachgerecht bezogen sein und deren Werte in ihrer
Relation realitätsgerecht abbilden (BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 1995 – 2 BvL 37/91 –,
BVerfGE 93, 121; BVerfGE 93, 121 [142 f.]; BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 1995 – 2 BvR
552/91 –, BStBl II 1995, 671, BVerfGE 93, 165; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL
11/14 –, BVerfGE 148, 147).


414 bb)
Bezogen auf die Grundstücksbewertung ist dabei sowohl das Wertverhältnis zwischen
den einzelnen Arten des Grundbesitzes als auch die Wertrelation innerhalb der einzel-
nen Gruppen von Grundbesitz zu berücksichtigen (BVerfG, Beschluss vom 10. Februar
1976 – 1 BvL 8/73 –, BVerfGE 41, 269). Dem Gebot einer gleichheitskonform ausgestal-
teten Bemessungsgrundlage ist entsprochen, wenn die jeweiligen Werte entweder zum
Bewertungsstichtag in ihrer Relation realitätsgerecht ermittelt oder wenn in der Vergan-
genheit festgestellte Werte entwicklungsbegleitend fortgeschrieben werden. Haben sich
die steuererheblichen Werte für bestimmte Gruppen wirtschaftlicher Einheiten jedoch
deutlich auseinanderentwickelt, darf der Gesetzgeber die zwischen den einzelnen Ver-
mögensarten und innerhalb des Grundvermögens eingetretenen Wertverschiebungen
nicht auf sich beruhen lassen, sondern muss Wertverschiebungen innerhalb des Grund-
vermögens beachten (BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 1995 – 2 BvR 552/91 –, BVerfGE
93, 165).


415 Um beurteilen zu können, ob die gesetzlichen Bemessungsregeln eine in der Relation
realitätsgerechte Bewertung der erfassten Güter und damit die Vergleichbarkeit der Be-
wertungsergebnisse im Einzelfall sicherstellen, muss das Gesetz das für den steuerlichen
Belastungsgrund als maßgeblich erachtete Bemessungsziel erkennen lassen. Ausge-
hend von diesen Vorgaben hat der Gesetzgeber für die Wahl der Bemessungsgrundlage
und die Ausgestaltung der Regeln ihrer Ermittlung einen großen Spielraum, solange sie
nur prinzipiell geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –, BVerfGE 139, 285; BVerfG, Urteil vom 10.
April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


416 cc)
Hinsichtlich der konkreten Wertermittlung ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen
auch nicht verpflichtet, sich auf die Wahl nur eines Maßstabs zur Bemessung der Be-
steuerungsgrundlage festzulegen. Sofern er es für sachgerecht oder gar geboten hält,
kann er daneben einen Ersatzmaßstab zur Anwendung bringen. Insoweit verfügt der Ge-
setzgeber über eine weitgehende Gestaltungsfreiheit (vgl. BVerfGE 123, 1 [20]). Wählt
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er einen Ersatzmaßstab, muss dieser allerdings, um unzulässige Abweichungen von der
mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belastungsentscheidung zu
vermeiden, Ergebnisse erzielen, die denen der Regelbemessungsgrundlage weitgehend
angenähert sind. Nur so kann der Ersatzmaßstab dem in aller Regel im (Haupt-)Maß-
stab zum Ausdruck kommenden Belastungsgrund der Steuer gerecht werden. Weicht der
Ersatzmaßstab in seinen Ergebnissen vom Hauptmaßstab ab, bedarf dies eines hinrei-
chend gewichtigen Sachgrundes (BVerfG, Beschluss vom 23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –,
BVerfGE 139, 285).


417 Je nach Art und Vielfalt der von der Steuer erfassten Wirtschaftsgüter wird eine gleich-
heitsgerechte Bemessung der Erhebungsgrundlage ohnehin oft nur durch die Verwen-
dung mehrerer Maßstäbe möglich sein. Begrenzt wird der gesetzgeberische Spielraum
nur dadurch, dass die von ihm geschaffenen Bemessungsregeln grundsätzlich in der La-
ge sein müssen, in der Gesamtsicht eine in der Relation realitäts- und damit gleichheits-
gerechte Bemessung des steuerlichen Belastungsgrundes sicherzustellen (BVerfG, Urteil
vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


418 dd)
Bei der Wahl des geeigneten Maßstabs darf sich der Gesetzgeber aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung, der Praktikabilität, der verfahrensrechtlichen Verwirklichung des
Steueranspruchs und der für den Steuervollzug verfügbaren personellen und finanziel-
len Ressourcen leiten lassen. Diese Argumente gewinnen bei steigender Zahl der zu er-
fassenden Bewertungsvorgänge an Bedeutung und können so auch in größerem Umfang
Typisierungen und Pauschalierungen rechtfertigen. In derartigen Typisierungen liegt
zwar eine Ausnahme von einer folgerichtigen Umsetzung und Konkretisierung steuerge-
setzlicher Belastungsentscheidung, die jedoch dadurch gerechtfertigt ist, dass der Ge-
setzgeber bei der Ordnung von Massenerscheinungen berechtigt ist, die Vielzahl der Ein-
zelfälle in dem Gesamtbild zu erfassen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die
regelungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend wiedergibt. Auf dieser Grundlage darf der
Gesetzgeber grundsätzlich generalisierende, typisierende und pauschalierende Rege-
lungen treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. Typisierung bedeutet, bestimm-
te in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebenssachverhalte normativ zusammen-
zufassen. Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus bekannt sind, können genera-
lisierend vernachlässigt werden. So darf der Steuergesetzgeber sich grundsätzlich am
Regelfall bzw. am typischen Lebensvorgang orientieren und dabei (insbesondere die in-
dividuell gestaltbaren) Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen, ohne al-
len Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen. Bei der Aus-
gestaltung des Systems zur Erfassung der Bemessungsgrundlage kann der Gesetzgeber
Praktikabilitätserwägungen Vorrang vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit ein-
räumen und dabei auch beträchtliche Bewertungs- und Ermittlungsunschärfen in Kauf
nehmen, um die Festsetzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (vgl. dazu
BVerfG, Beschluss vom 8. Oktober 1991 – 1 BvL 50/86 –, BVerfGE 84, 348; BVerfG, Be-
schluss vom 10. April 1997 – 2 BvL 77/92 –, BStBl II 1997, 518, BVerfGE 96, 1; BVerfG,
Urteil vom 20. April 2004 – 1 BvR 905/00 –, BVerfGE 110, 274; BVerfG, Beschluss vom
16. März 2005 – 2 BvL 7/00 –, BVerfGE 112, 268; BVerfG, Beschluss vom 7. November
2006 – 1 BvL 10/02 –, BVerfGE 117, 1; BVerfG, Urteil vom 9. Dezember 2008 – 2 BvL 1/07
–, BVerfGE 122, 210; BVerfG, Beschluss vom 6. Juli 2010 – 2 BvL 13/09 –, BVerfGE 126,
268; BVerfG, Beschluss vom 7. Mai 2013 – 2 BvR 909/06 –, BVerfGE 133, 377; BVerfG,
Urteil vom 5. November 2014 – 1 BvF 3/11 –, BVerfGE 137, 350; BVerfG, Beschluss vom
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23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –, BStBl II 2015, 871, BVerfGE 139, 285; BVerfG, Beschluss
vom 29. September 2015 – 2 BvR 2683/11 –, BStBl II 2016, 310; BVerfG, Beschluss vom
14. Juni 2016 – 2 BvR 290/10 –, BStBl II 2016, 801; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018
– 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147; BVerfG, Beschluss vom 7. Dezember 2022 – 2 BvR
988/16 –, juris).


419 Um Typisierungen und Pauschalierungen verfassungsrechtlich rechtfertigen zu können,
müssen jedoch deren verfassungsrechtliche Grenzen gewahrt bleiben. Dies ist nur der
Fall, wenn die daraus erwachsenden Vorteile in einem angemessenen Verhältnis zu der
mit der Typisierung notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung
stehen, wenn der Gesetzgeber sich realitätsgerecht am typischen Fall orientiert und ein
vernünftiger, einleuchtender Grund vorhanden ist. Insbesondere darf der Gesetzgeber
für eine gesetzliche Typisierung keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss
realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. Die gesetzlichen Verall-
gemeinerungen müssen von einer möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und Re-
gelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen. Eine typisierende Grup-
penbildung liegt ferner nur vor, wenn die tatsächlichen Anknüpfungspunkte im Norm-
zweck angelegt sind (BVerfG, Urteil vom 20. April 2004 – 1 BvR 905/00 –, BVerfGE 110,
274; BVerfG, Beschluss vom 16. März 2005 – 2 BvL 7/00 –, BVerfGE 112, 268; BVerfG,
Beschluss vom 7. November 2006 – 1 BvL 10/02 –, BVerfGE 117, 1; BVerfG, Urteil vom
9. Dezember 2008 – 2 BvL 1/07 –, BVerfGE 122, 210; BVerfG, Beschluss vom 6. Juli 2010
– 2 BvL 13/09 –, BVerfGE 126, 268; BVerfG, Beschluss vom 7. Mai 2013 – 2 BvR 909/06
–, BVerfGE 133, 377; BVerfG, Urteil vom 5. November 2014 – 1 BvF 3/11 –, BVerfGE 137,
350; BVerfG, Beschluss vom 23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –, BStBl II 2015, 871, BVerfGE
139, 285; BVerfG, Beschluss vom 14. Juni 2016 – 2 BvR 290/10 –, BStBl II 2016, 801;
BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147; BVerfG, Beschluss
vom 7. Dezember 2022 – 2 BvR 988/16 –, juris). Für eine Typisierung kann im Rahmen
der Abwägung sprechen, dass die individuellen Härten nur unter Schwierigkeiten ver-
meidbar wären; hierfür sind auch praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht
(BVerfG, Beschluss vom 8. Februar 1983 – 1 BvL 28/79 –, BVerfGE 63, 119 mit weiteren
Nachweisen; BVerfG, Beschluss vom 8. Oktober 1991 – 1 BvL 50/86 –, BVerfGE 84, 348;
BVerfG, Beschluss vom 10. April 1997 – 2 BvL 77/92 –, BVerfGE 96, 1).


420 Erweist sich eine gesetzliche Regelung als in substanziellem Umfang grundsätzlich
gleichheitswidrig, können weder ein Höchstmaß an Verwaltungsvereinfachung noch die
durch eine solche Vereinfachung weitaus bessere Kosten-/Nutzenrelation zwischen Erhe-
bungsaufwand und Steueraufkommen dies auf Dauer rechtfertigen. Die Erkenntnis, ei-
ne in einem Steuergesetz strukturell angelegte Ungleichbehandlung könne nicht mit ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand beseitigt werden, darf nicht zur Tolerierung des verfas-
sungswidrigen Zustands führen. Es ist unerheblich, ob der Gesetzgeber dieses Defizit be-
wusst in Kauf genommen oder ob er es lediglich nicht erkannt hat. Entscheidend ist die
objektive Dysfunktionalität der verbleibenden Regelung. Weder eine gemessen am Ver-
kehrswert generelle Unterbewertung des Grundvermögens noch die vermeintlich absolut
geringe Belastungswirkung der Grundsteuer vermögen Wertverzerrungen zu rechtferti-
gen. Es mag zwar sein, dass bei einer absolut geringen Steuerbelastung Brüche und Un-
gleichbehandlungen in den Randbereichen bei der Feststellung der Bemessungsgrund-
lage mit entsprechenden Konsequenzen für die Bemessung der Steuer eher rechtferti-
gungsfähig und hinnehmbar sind als bei Steuern mit hoher Belastungswirkung. Das steu-
erliche Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG verlangt jedoch auch bei geringen
Steuerbelastungen Beachtung. Eine substantielle und weitgreifende Ungleichbehandlung
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wie bei Wertverzerrungen im Kernbereich einer Steuererhebung kann durch Geringfügig-
keitserwägungen nicht gerechtfertigt werden (BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL
11/14 –, BVerfGE 148, 147).


421 ee)
Zwar erfordert das Gebot einer realitäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung
jedenfalls für Zwecke der Grundsteuer nicht, dass der Grundsteuerwert eines Grund-
stücks dessen gemeinem Wert bzw. Verkehrswert genau entsprechen muss (Kirchhof,
DStR 2018, 2661 (2667); Hey, ZG 2019, 297 (305); Vogel, jM 2019, 206 (209)).


422 Damit ist es als solches verfassungsrechtlich unbedenklich, dass der Referentenentwurf
des Grundsteuer-Reformgesetzes noch die „Ermittlung eines objektiviert-realen Werts in-
nerhalb eines Wertekorridors des gemeinen Werts im Sinne von § 9 Abs. 1 BewG“ als Be-
wertungsziel ausgegeben und das objektive Ertragswertverfahren als dessen Konkreti-
sierung angesehen hatte (abrufbar unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legis-
laturperiode/Gesetze_Verordnungen/2019-12-02-Grundsteuer-Reformgesetz-GrStRG/1-
Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 92 und 98, zuletzt abgerufen am
23. November 2023), während sich der Gesetzgeber im Grundsteuer-Reformgesetz von
der dadurch ausgelösten Orientierung am gemeinen Wert bzw. Verkehrswert gelöst hat.
Stattdessen verfolgte der Regierungsentwurf nur das „dem Bewertungsmaßstab inner-
halb des zulässigen Wertekorridors nahekommende Bewertungsziel eines objektiviert-
realen Grundsteuerwerts als Bemessungsgrundlage für eine relations- und realitätsge-
rechte Besteuerung“ und stellte sowohl bei der Bodenwertermittlung, dem Ertrags- so-
wie dem Sachwertverfahren darauf ab, dass typisierend der objektiviert-reale Wert rela-
tionsgerecht widergespiegelt werden solle (BT-Drucksache 19/11085, S. 84 und 86 f.).


423 Auch eine Auseinanderentwicklung zwischen Verkehrswert und festgestelltem Grund-
steuerwert ist für sich genommen verfassungsrechtlich nicht bedenklich. Würden die
Grundsteuerwerte in allen Fällen gleichmäßig hinter steigenden Verkehrswerten zurück-
bleiben, führte dies allein zu keiner verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehand-
lung, da das Niveau der Grundsteuerwerte untereinander in Relation zum Verkehrswert
gleich bliebe. Insofern liegen die Verhältnisse bei der Bewertung nur einer Art von Ver-
mögensgegenständen - hier von Grundstücken - anders als in den Fällen der Vermögen-
steuer und der Erbschaftsteuer (vgl. BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –,
BVerfGE 148, 147 zum Verhältnis von Verkehrswert und Einheitswert).


424 Das Bewertungsgesetz schafft mit seinen Bewertungsregeln vielmehr ein eigenständi-
ges Bewertungsgefüge. Dafür kommt es nicht darauf an, ob bei Anwendung dieser Rege-
lungen genau der Verkehrswert festgestellt wird, sondern darauf, dass die typisierende
Grundstücksbewertung sich angemessen in dieses künstliche Bewertungssystem einfügt
und dass die typisierenden Werte untereinander in etwa gleichmäßig abgestuft sind oder
ob die unterschiedliche Abstufung – falls sie unterschiedlich ausfallen –verfassungsge-
mäß gerechtfertigt werden kann (so auch zur Bedarfsbewertung: Halaczinsky, GuG 2004,
291 (292)).


425 b)
Ausgehend von diesen Maßstäben, hat das erkennende Gericht bereits deshalb erheb-
liche Zweifel an der Verfassungsrechtmäßigkeit der Bewertungsvorschriften gemäß
§§ 218 ff. BewG, weil sich weder aus diesen noch aus den Vorschriften des GrStG der
steuerliche Belastungsgrund der Grundsteuer entnehmen lässt, an dem dann die maß-
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geblich zur Feststellung der grundsteuerlichen Bemessungsgrundlage dienenden Bewer-
tungsvorschriften gemessen werden können (dazu Gliederungspunkt aa)).


426 Ungeachtet der dadurch ausgelösten Problematik, den Folgerichtigkeitsmaßstab nicht
konsequent an eine Belastungsgrundentscheidung anlegen zu können, hat das Gericht
auch erhebliche Zweifel daran, dass die verfahrensgegenständlichen Vorschriften der
§§ 218 ff. BewG grundsätzlich geeignet sind, zu einer realitäts- und relationsgerechten
Grundstücksbewertung zu führen (dazu Gliederungspunkt bb)).


427 aa)
Das Gericht kann der gegenwärtigen Ausgestaltung des verfahrensgegenständlichen
Grundsteuer- und Bewertungsrechts bereits keinen klaren Belastungsgrund entnehmen.


428 (1)
Ausweislich der Gesetzesbegründung knüpft die Belastungsentscheidung des Grundsteu-
errechts „auch künftig an das Innehaben von Grundbesitz in Form von land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen oder Grundvermögen an und wird durch den Charakter einer
Sollertragsteuer geprägt“. Die Ausgestaltung der Grundsteuer ohne Berücksichtigung
der jeweils persönlichen Verhältnisse und der subjektiven Leistungsfähigkeit des Steuer-
schuldners soll den Steuerpflichtigen zu einer ertragsbringenden Nutzung seines Grund-
besitzes anhalten. Die mit dem Grundbesitz vermittelte Möglichkeit einer ertragsbringen-
den Nutzung vermittele eine objektive Leistungsfähigkeit und werde durch den Soller-
trag widergespiegelt. Auch wenn die Grundsteuer nicht an die subjektive Leistungsfähig-
keit anknüpfe, folge sie als Sollertragsteuer dem Leistungsfähigkeitsprinzip (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 84).


429 Dem folgend, ist der Schuldner der Grundsteuer nach § 10 Abs. 1 GrStG derjenige, dem
der Steuergegenstand bei der Feststellung des Grundsteuerwerts zugerechnet wird. Dies
ist in der Regel der Grundstückseigentümer (§ 39 Abs. 1 der Abgabenordnung), d.h. auch
im Falle einer Vermietung oder Verpachtung grundsätzlich der Vermieter/Verpächter
(BFH, Urteil vom 2. Februar 2022 – III R 65/19 –, BFHE 276, 154, BStBl II 2022, 454). Übt
indes ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut
in der Weise aus, dass er den Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdau-
er von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann (sog. wirt-
schaftlicher Eigentümer), ist ihm das Wirtschaftsgut ausnahmsweise gemäß § 39 Abs. 2
Nr. 1 Satz 1 AO zuzurechnen (vgl. BFH, Urteil vom 23. Februar 2021 – II R 44/17 –, BFHE
272, 384, BStBl II 2022, 188).


430 Wäre nur hierauf abzustellen, würde der steuerliche Belastungsgrund erkennbar nicht
erst den tatsächlich erzielten Ertrag, sondern bereits das in der Möglichkeit einer er-
tragsbringenden Nutzung liegende Innehaben von Grundbesitz besteuern. Dadurch
könnte das Belastungsziel erreicht werden, alle möglichen und auch intendierten Erträge
aus dem Innehaben von Grundbesitz leistungsfähigkeitsgerecht zu erfassen.


431 (2)
Nicht weiterführend für die Bestimmung eines spezifischen Belastungsgrundes erschei-
nen dem Gericht die Ausführungen der Gesetzesbegründung, die Ausgestaltung der Be-
wertung und Besteuerung des Grundvermögens als verbundene Grundsteuer (B), die
sowohl den Grund und Boden als auch das Gebäude in die Bemessungsgrundlage ein-
schließt, erfülle „vielfältige Zwecke“. Einerseits werde über die Erfassung des Grund und
Bodens ein Zusammenhang mit kommunalen Infrastrukturleistungen hergestellt, die
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durch Beiträge und Gebühren nicht vollständig abgegolten werden könnten und dem
Grundstückseigentümer zu Gute kämen. Andererseits werde durch die Erfassung der Ge-
bäude und die dadurch vermittelte objektive Leistungsfähigkeit gewährleistet, dass viel-
fältige freiwillige Aufgaben einer Gemeinde finanziert werden, die der Allgemeinheit an-
dernfalls regelmäßig nur mit Zuschüssen zur Verfügung gestellt werden könnten (BT-
Drucksache 19/11085, S. 84). Hiermit werden sowohl Äquivalenz- als auch Leistungsfä-
higkeitsgesichtspunkte in den Zweck der Besteuerung des Grundvermögens aufgenom-
men, d.h. der Belastungsgrund nicht eindeutig benannt und Probleme bei der Überprü-
fung von Belastungsentscheidungen auf ihre Folgerichtigkeit zumindest erschwert (Feld-
ner/Stoklassa, DStR 2019, 2505 (2508); Eichholz, DStR 2020, 1158 (1161); Marx, DStZ
2019, 372 (375); Marx, DStZ 2019, 687 (692); a.A. Hey, ZG 2019, 297 (307)).


432 Würde durch die Grundsteuer tatsächlich ein inhaltlicher Konnex zwischen den wirt-
schaftlichen Vorteilen kommunaler Infrastruktur und einem bestimmten Grundstück her-
gestellt, müsste sich die Bemessung der Grundsteuer nicht nur am allgemeinen Umfang
der zur Verfügung gestellten kommunalen Infrastruktur orientieren, sondern auch da-
nach differenziert sein, in welchem Umfang diese Infrastruktur einem konkreten Grund-
stück innerhalb einer Gemeinde zugutekommt. Dies würde insbesondere eine deutliche
lagebezogene Differenzierung zwischen den Grundstücken innerhalb eines Gemeindege-
biets erfordern, wie sie jedoch einfachrechtlich gerade nicht angelegt ist. Weder hinsicht-
lich der im Ertragswertverfahren anzusetzenden Reinerträge noch hinsichtlich etwaiger
Bewirtschaftungskosten erfolgt eine derartige Differenzierung (etwa nach guter, mittle-
rer und einfacher Lage). Auch das Mietniveau nach der Mietniveau-Einstufungsverord-
nung wird nur einheitlich für das gesamte Gebiet einer Gemeinde bestimmt.


433 Der durch den Gesetzgeber beschriebene „Zusammenhang“ beschreibt daher im Ergeb-
nis nur den allgemeinen Steuerzweck der Grundsteuer zur (kommunalen) Einnahmeer-
zielung.


434 (3)
Während der Belastungsgrund einer Besteuerung der bloßen Möglichkeit einer ertrags-
bringenden Nutzung für eigengenutzte Grundstücke noch nachvollziehbar ist, erscheint
er bereits nicht mehr konsistent, wenn man bei systematischer Auslegung berücksich-
tigt, dass es der Gesetzgeber für fremdvermietete Immobilien zugelassen hat, die recht-
lich den Grundstücksinhaber treffende Grundsteuer wirtschaftlich vollständig auf den/die
Mieter des Grundstücks oder der aufstehenden Gebäude überwälzen zu können.


435 Zwar mag es sein, dass die Grundsteuer nicht auf Abwälzung auf den Wohnungsmieter
hin angelegt ist (BVerfG, Beschluss vom 18. Februar 2009 – 1 BvR 1334/07 –, BVerfGK
15, 89).


436 Allerdings erlaubt es § 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 Verordnung über die Aufstellung von Be-
triebskosten (Betriebskostenverordnung – BetrKV), dass die Grundsteuer durch vertragli-
che Vereinbarung als Teil der Betriebskosten auf den/die Mieter des Grundstücks umge-
legt werden kann. In diesem Fall gehört auch die wirtschaftlich vom Mieter/Pächter ge-
tragene Grundsteuer zu der von ihm nach § 535 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) zu entrichtenden Miete (BFH, Urteil vom 2. Februar 2022 – III R 65/19 –, BFHE 276,
154, BStBl II 2022, 454).


437 Der Gesetzgeber scheint mit dem Grundsteuer-Reformgesetzes sogar davon auszuge-
hen, dass diese Überwälzung üblich ist und in nahezu allen Mietverhältnissen vereinbart
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wird, denn er führt aus, dass die Grundsteuer „unter Berücksichtigung der Abwälzung
auf die Mieter nahezu jeden Bürger“ treffe (BT-Drucksache 19/11085, S. 89). Teils wird
die Möglichkeit der Überwälzung sogar als verfassungsrechtlich geboten angesehen, weil
anderenfalls eine unzulässige spezielle Vermögenssteuer nur auf Immobilien geschaffen
werde (Beck, DS 2019, 48 (56)).


438 Wenn der Gesetzgeber die Überwälzung der Grundsteuerbelastung jedoch auf Mieter zu-
lässt und daher die eigentlichen Grundstücksinhaber, die das Grundstück nicht selbst
nutzen und daraus nicht nur einen Soll-, sondern gerade einen Ist-Ertrag erzielen, von
der Grundsteuerbelastung entlastet, könnte hierin auch ein gänzlich anderer Belastungs-
grund liegen. Denn ein Mieter erlangt in aller Regel nicht die wirtschaftliche Berechti-
gung an dem von ihm gemieteten Grundstück (bzw. dem aufstehenden Gebäude oder
Gebäudeteil), sondern nur ein Nutzungsrecht auf Zeit, und ist auch nach dem gesetz-
lichen Grundsatz des § 540 Abs. 1 Satz 1 BGB ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht
berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie
weiter zu vermieten. Wenn aber die Überwälzung der Grundsteuer an solche Personen,
die mit dem Grundstück keine Ist-Erträge erzielen und auch keine Soll-Erträge erzielen
können, ausdrücklich zulässig und auch die Regel ist, könnte hierin auch eine – wenn
auch indirekt erhobene – örtliche Bewohnersteuer liegen. Hierdurch wären die einfach-
rechtlichen Bewertungsvorschriften jedoch auf ihre Vereinbarkeit mit einem gänzlich an-
deren Belastungsgrund zu prüfen.


439 (4)
Zu Zweifeln des Gerichts an einer konsequenten Ausrichtung der Grundsteuer am Be-
lastungsgrund des Innehabens von Grundbesitz führen die Regelungen gemäß § 2 Nr. 2
GrStG i.V.m. § 244 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 261 BewG zur Grundsteuer bei Erbbaurechtsver-
hältnissen. So ist bei Erbbaurechten nach § 244 Abs. 3 Nr. 1 BewG eine aus dem Erbbau-
rechtsgrundstück und dem Erbbaurecht zusammen bestehende wirtschaftliche Einheit
zu bilden, für die nach § 261 Satz 1 BewG ein Gesamtwert nach den §§ 243 bis 260 BewG
zu ermitteln ist, der festzustellen wäre, wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht
bestünde, und deren ermittelter Wert nach § 261 Satz 2 BewG (nur) dem Erbbauberech-
tigten zuzurechnen ist. Für Wohnungserbbaurechte und Teilerbbaurechte gilt dies nach
§ 261 Satz 3 BewG i.V.m. § 244 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4 BewG entsprechend.


440 Dem Erbbauberechtigten wird der Gesamtwert von Grund und Boden und Gebäude zu-
gerechnet, da er sich durch die Vereinbarung eines Erbbaurechtes und der damit einher-
gehenden Zahlung des Erbbauzinses eine Rechtsposition verschaffe, die es rechtferti-
ge, ihn für die Dauer des Erbbaurechts für Zwecke der Bewertung im Rahmen der Grund-
steuer dem Eigentümer des Grund und Bodens gleichzustellen. Auf eine gesonderte Re-
gelung der Steuerschuldnerschaft im Grundsteuergesetz wird wegen der einheitlichen
Zuordnung des Steuergegenstands in Erbbaurechtsfällen zum Eigentümer des Grund
und Bodens bereits auf Bewertungsebene verzichtet. Wer endgültig mit der Grundsteu-
er belastet werden solle, unterliege der Privatautonomie gemäß § 2 Nr. 3 des Gesetzes
über das Erbbaurecht (BT-Drucksache 19/11085, S. 108 und 119).


441 Folglich entlastet der Gesetzgeber den Grundstückseigentümer, der als Erbbaurechts-
geber in Form des Erbbauzinsens sogar Ist-Erträge erzielt, vollständig von der vorgeb-
lich als Sollertragsteuer ausgestalteten Grundsteuer. Umgekehrt wird der Erbbauberech-
tigte mit Grundsteuer belastet, in deren Wert auch der Ertrag des eigentlichen Grund-
stücks eingerechnet wurde, obwohl dem Erbbauberechtigten ein solcher Ertrag weder
zivilrechtlich noch wirtschaftlich zusteht; vielmehr muss er seinerseits zur Nutzung des
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Grundstücks ein Entgelt in Form des Erbbauzinses bezahlen. Insofern scheint sich der
Gesetzgeber vollständig vom Belastungsgrund des Innehabens von Grund und Boden ge-
löst zu haben.


442 Zu einem ähnlichen Auseinanderfallen, wenn auch mit umgekehrter Zuordnungsent-
scheidung des Gesetzgebers, kommt es auch dadurch, dass sich der Steuergegenstand
der Grundsteuer für Bauten auf fremden Grund aufgrund der Verweisung des § 2 Nr. 2
GrStG auf § 244 Abs. 3 Nr. 2 BewG nur auf „ein Gebäude auf fremdem Grund und Bo-
den zusammen mit dem dazugehörenden Grund und Boden“ bezieht. Beides bildet ei-
ne wirtschaftliche Einheit und die bisher getrennte Bewertung und Besteuerung entfällt
(BT-Drucksache 19/11085, S. 108). Bei einem Gebäude auf fremdem Grund und Boden
ist stattdessen nach § 262 Satz 1 BewG für den Grund und Boden sowie für das Gebäu-
de auf fremdem Grund und Boden ein Gesamtwert nach den §§ 243 bis 260 BewG zu er-
mitteln und der ermittelte Wert sodann gemäß § 262 Satz 2 BewG dem Eigentümer des
Grund und Bodens zuzurechnen. Folglich belastet der Gesetzgeber den Eigentümer von
Grund und Boden auch mit dem Teil des Grundsteuerwerts, der auf das nicht in seinem
wirtschaftlichen Eigentum stehende Gebäude entfällt, und betont insofern die Belastung
aufgrund des Innehabens von Grund und Boden.


443 Der Gesetzgeber sieht diese in §§ 261, 262 BewG normierten Konstellationen zwar aus-
weislich der Abschnittsüberschrift lediglich als „Sonderfälle“ an und begründet sie da-
mit, dass aus Vereinfachungs- und Automationsgründen auf die bisher erforderliche ge-
trennte Bewertung verzichtet werde (BT-Drucksache 19/11085, S. 86 und 108). Inhaltli-
che Gründe dafür, warum in beiden Konstellationen unterschiedliche Zurechnungsent-
scheidungen für die gesamte (fingierte) wirtschaftliche Einheit getroffen wurden, gibt der
Gesetzgeber jedoch ebenso wenig an wie Erklärungen zum Verhältnis der Regelungen zu
dem von ihm benannten Belastungsgrund der Grundsteuer. Aus Sicht des Gerichts las-
sen sich beide Entscheidungen indes nicht mit dem durch den Gesetzgeber genannten
Belastungsgrund in Einklang bringen, sondern stellen diesen grundlegend in Frage.


444 bb)
Unabhängig davon hat das Gericht auch erhebliche Zweifel daran, dass die verfahrens-
gegenständlichen Vorschriften der §§ 218 ff. BewG grundsätzlich geeignet sind, zu einer
realitäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung zu führen. Wertverzerrungen
sind keineswegs auf atypische Sonderfälle oder vernachlässigbare Korrekturen in Rand-
bereichen beschränkt, sondern betreffen den gesamten Kernbereich der Grundsteuer-
wertermittlung (mit dieser Einschätzung auch: Hey, ZG 2019, 297 (309 ff.)).


445 Die Bedenken des Gerichts resultieren dabei bereits aus jedem einzelnen der nachfol-
genden Punkte. Gerade das Zusammentreffen einer derart großen Zahl gesetzlicher Ty-
pisierungen und Pauschalierungen, die letztlich den gesamten Grundsteuerwert im We-
sentlichen determinieren, und die in jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal sowie in der
Gesamtschau zu findende nahezu vollständige Vernachlässigung aller individueller Um-
stände der konkret bewerteten Grundstücke führen zu der Einschätzung des Gerichts,
dass die gesetzgeberisch gewählte Regelungstechnik Nivellierungen mit systematischen
Unterbewertungen hochwertiger Immobilien und systematischen Überbewertungen von
Immobilien in schlechteren Lagen, baulichen Zuständen oder Ausstattungsmerkmalen,
vor allem aber Wertverschiebungen in derart erheblichem Umfang bewirkt, dass insofern
insgesamt nicht mehr von einer gleichheitsgerechten Bewertung für Zwecke der Grund-
steuerwertfeststellung ausgegangen werden kann.
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446 (1)
Erhebliche Zweifel an der gebotenen realitäts- und relationsgerechten Bewertung hat
das Gericht bereits hinsichtlich der gesetzlichen Typisierung des Bodenrichtwerts für al-
le in einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke, in der lagebedingte Wertunter-
schiede zwischen den Grundstücken, für die der Bodenrichtwert gelten soll, und dem Bo-
denrichtwertgrundstück „grundsätzlich“ nicht mehr 30% über oder unter dem Boden-
richtwert liegen sollen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).


447 Während die lagebedingte Wertdifferenz eines Grundstücks zum Bodenrichtwert damit
zwar absolut nur 30% betragen soll, kommt Grundstücken mit dem höchsten lagebe-
dingten Wert (130% des Bodenrichtwerts) ein ca. 85% über dem Wert für Grundstücken
mit dem niedrigsten lagebedingten Wert (70% des Bodenrichtwerts) liegender Lagewert
zu. Gleichwohl werden beide Arten von Grundstücken einheitlich – und typisierend – ei-
nem einheitlichen Bodenrichtwert unterworfen. Zwar mag der Umfang der Typisierung
innerhalb der Gruppe der innerhalb einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke,
die einen unter dem Bodenrichtwert liegenden lagebedingten Wert aufweisen, bzw. in-
nerhalb der Gruppe der innerhalb einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke, die
einen über dem Bodenrichtwert liegenden lagebedingten Wert aufweisen, im Vergleich
zum Bodenrichtwertgrundstück möglicherweise noch mit Vereinfachungs- und Vollzugs-
aspekten begründet werden können. Allerdings erscheinen die Wertunterschiede zwi-
schen beiden Gruppen von Grundstücken als nicht mehr relationsgerecht. Vielmehr wer-
den vorgefundene Wertrelationen zwischen Grundstücken in einem Umfang verschliffen,
dass insofern nicht mehr von einer im Wesentlichen gleichen Leistungsfähigkeit ausge-
gangen werden kann. Auch ein Höchstmaß an Verwaltungsvereinfachung oder durch ei-
ne solche Vereinfachung weitaus bessere Kosten-/Nutzenrelation zwischen Erhebungs-
aufwand und Steueraufkommen vermag den Umfang dieser Typisierung nicht mehr zu
rechtfertigen.


448 Die Regelungen zur Bestimmung der Bodenrichtwertzonen bergen die Gefahr einer
Wertverzerrung, da der Bodenrichtwert für „das Bodenrichtwertgrundstück“ einerseits
aus dem durchschnittlichen Lagewert der Grundstücke in der Bodenrichtwertzone zu be-
stimmen ist (§ 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 1 und Abs. 2 ImmoWertV), wo-
hingegen die Bodenrichtwertzone andererseits dadurch abzugrenzen ist, dass darin nur
Grundstücke mit einer Wertdifferenz zum Bodenrichtwert von höchstens 30% über oder
unter dem Wert des Bodenrichtwertgrundstücks liegen sollen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Immo-
WertV). Bei im Übrigen vergleichbaren grund- und bodenbezogenen Grundstücksmerk-
malen kann es deshalb – insbesondere bei größeren Wertdifferenzen zu einem Durch-
schnitts- oder Medianwert – erhebliche Auswirkungen auf den für ein konkretes Grund-
stück geltenden Bodenrichtwert haben, ob der Wert des Grundstücks in der einen Bo-
denrichtwertzone als „Ausreißer“ behandelt wird oder ob es zur Bildung einer neuen Bo-
denrichtwertzone Anlass gibt, wodurch nicht nur ein völlig anderer Kreis von Grundstü-
cken in die Durchschnittsbildung eingeht, sondern sich auch die Durchschnittswerte der
„alten“ Bodenrichtwertzone ändern. Die Bestimmung der Bodenrichtwertzonen ist daher
in besonderem Maß geeignet, zu Verzerrungen der grundsteuerlichen Bewertung zu füh-
ren.


449 Dass diese Gefahr der tautologischen Bodenwertermittlung auch praktisch besteht, folgt
zum einen daraus, dass Marktteilnehmern mit dem veröffentlichten Bodenrichtwert ei-
ne wesentliche Information zur Orientierung des Bodenwertes des bebauten Grund-
stücks am Markt zur Verfügung steht, die sie üblicherweise als wesentliches Kriterium
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des Bodenwerts in ihre Werteinschätzung einfließen lassen (Mundt, zfV 2022, 372 (375)).
Rechtserheblich und bedenklich wird dies jedoch dadurch, dass – wie in statischen Erhe-
bungen zur Praxis der Gutachterausschüsse festgestellt – bei der Ermittlung des Boden-
werts durch die Gutachterausschüsse häufig (zumindest ergänzend) der in einem Kauf-
vertrag genannte Bodenwert eingesetzt wird (Reuter, FuB 2006, 97 (98)), dessen Anga-
be jedoch seinerseits häufig auf früher veröffentlichten Bodenrichtwerten beruht. Hier-
durch besteht nicht nur die Gefahr der strukturellen Unterbewertung von Grund und Bo-
den aufgrund der Perpetuierung früherer Boden(richt)werte bei an sich steigenden Bo-
denpreisen, sondern auch die Gefahr der Überbewertung bei nunmehr fallenden Boden-
preisen. Besonders schwerwiegend wirkt sich dies bei divergierenden Preisänderungsra-
ten für Grund und Boden einerseits und den aufstehenden Gebäuden (etwa durch stark
gestiegene Baupreise) andererseits aus.


450 (2)
Erhebliche Zweifel an der gebotenen realitäts- und relationsgerechten Bewertung hat
das Gericht unabhängig von dem konkret anzuwendenden Belastungsgrund auch, weil
im typisierten Ertragswertverfahren für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietw-
ohngrundstücke und Wohnungseigentum nach § 253 Abs. 1 i.V.m. § 254 i.V.m. Anlage 39
zum BewG nur eine unzureichende Differenzierung des Rohertrags innerhalb eines Ge-
meindegebiets erfolgt (in diesem Sinne auch: Wünsche, BB 2019, 1821 (1824); Hey, ZG
2019, 297 (309); Seer, FR 2019, 941 (947 f.); Bräutigam/Spengel/Winter, DB 2020, 2090
(2092); Bräutigam/Weber, DStR 2023, 739 (740)).


451 Stattdessen wird in der Anlage 39 zum BewG eine Differenzierung allein nach der Bele-
genheit in einem Bundesland, nach der Wohnfläche und nach dem Baujahr des Gebäu-
des vorgenommen. Eine weitere örtliche Differenzierung findet sodann nur noch nach
der Mietniveau-Einstufungsverordnung statt, in der jedoch nur Zu- und Abschläge für ein
gesamtes Gemeindegebiet, nicht aber innerhalb des Gebiets einer Gemeinde berück-
sichtigt werden. Eine Differenzierung innerhalb des Gemeindegebiets wird nur durch den
Bodenrichtwert erreicht, der in verschieden Bodenrichtwertzonen jeweils nur für Teile
des Gemeindegebiets ermittelt werden kann. Soweit im Ertragswertverfahren eine la-
gebezogene Differenzierung des anzuwendenden Liegenschaftszinses in Abhängigkeit
von den Bodenrichtwerten nach § 256 Abs. 2 BewG vorgesehen ist, findet eine Differen-
zierung zum einen nur für Ein- und Zweifamilienhäuser und nur bei solchen Grundstü-
cken statt, die in Bodenrichtwertzonen mit einem Bodenrichtwert zwischen 500 Euro und
1.500 Euro liegen; für niedrigpreisige und besonders hochpreisige Lagen findet indes
keinerlei Differenzierung mehr statt.


452 Die Anwendung einer durchschnittlichen Miete auf statistischer Grundlage vereinfacht
zwar in einem Massenverfahren insbesondere die Fälle, in denen Grundstücke eigenge-
nutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unentgeltlich überlassen werden.
Die Erklärung der tatsächlichen Mieteinnahmen durch den Steuerpflichtigen und die Er-
mittlung einer üblichen Miete im Sinne des § 79 Abs. 2 BewG ist entbehrlich (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 115). Allerdings führen Veränderungen in der Lage oder strukturellen
Anbindung von Immobilien ihrer Natur nach jeweils einzeln oder in Kombination zu Wert-
verzerrungen bei der Ermittlung der Miethöhe in nur einem Gemeindegebiet und bewir-
ken damit Ungleichbehandlungen bei der Erhebung einer grundstücksbezogenen Steuer
(vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2019 – 1 BvR 807/12 –, juris zur Zweitwohnungssteu-
er).
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453 Die stark eingeschränkte, nämlich allenfalls über die Berücksichtigung unterschiedlicher
Bodenrichtwerte bewirkte Differenzierung nach der Lage eines Grundstücks innerhalb
einer Gemeinde stellt deshalb aus Sicht des Gerichts eine unzulässig grobe Typisierung
dar (a.A. Altemeier, DStZ 2021, 382 (384)), da sie sich über die grundsätzlich einheitli-
che Grundsteuermesszahl und den einheitlichen Grundsteuerhebesatz zu einer relations-
widrig nivellierten Grundsteuerbelastung auswirkt. So hat das Gericht aber bereits bei
größeren Gemeinden, erst Recht aber in städtisch geprägten Siedlungsbereichen keine
erheblichen Zweifel daran, dass dort lagebedingten Mietpreisunterschiede auftreten und
dass die Spreizung der tatsächlichen lagebedingten Mietunterschiede gerade bei stei-
gender Gemeindegröße einen derart großen Umfang einnimmt, dass diese nicht mehr
als bloße Unschärfen behandelt werden können.


454 Die Relation zwischen Gebäuden in sehr schlechten Lagen, aus denen sich nur zu er-
heblichen Mietpreisabschlägen überhaupt (fiktive) Mieterträge erzielen ließen, und Ge-
bäuden in hervorragenden Lagen, für die (fiktive) Mieter erheblich höhere Mietpreise
pro Quadratmeter Wohnfläche zu zahlen bereit sind, werden durch die gesetzliche Re-
gelung jedoch vollständig nivelliert. Der in der Realität relevante Zusammenhang zwi-
schen den Bodenrichtwerten und der Miethöhe in einzelnen Stadtteilen wird vollstän-
dig negiert. Überdies wird dadurch das relative Wertverhältnis zwischen dem anteiligen
Bodenwert und den abgezinsten Reinerträgen in Abhängigkeit vom Gebäudealter bzw.
der Restnutzungsdauer stark verzerrt (vgl. hierzu die empirischen Untersuchungen von
Bräutigam/Spengel/Winter, DB 2020, 2090 (2092 f.)). Dies wirkt sich umso bedeutsamer
dadurch aus, dass auch ausstattungsbezogene Unterschiede beim Ansatz der (fiktiven)
Mieterträge in keiner Weise berücksichtigt werden.


455 Dass eine entsprechend differenzierende Gemeindebetrachtung möglich ist, hat der(sel-
be) Bundesgesetzgeber bereits im Rahmen der mietrechtlichen Regelungen zu Miet-
spiegeln erkannt, die auch für Gemeindeteile aufgestellt werden können (§§ 558c, 558d
BGB).


456 Zudem geht der Gesetzgeber auch im Regierungsentwurf des Grundsteuer-Reformge-
setzes davon aus, dass der „sich unter Anwendung der Bodenrichtwerte auf das jeweili-
ge Grundstück ergebende Grundsteuerwert (…) typisierend den objektiviert-realen Wert
für das Grundstück lageabhängig und relationsgerecht“ widerspiegele (BT-Drucksache
19/11085, S. 86). Dass er diese Lagebetrachtung einfachrechtlich jedoch nur bezogen
auf den Bodenwert des Grundstücks, nicht aber auch bezüglich der Ertragswertmetho-
dik bezüglich des aufstehenden Gebäudes vornimmt, erscheint zum einen als nicht fol-
gerichtig. Zum anderen wirkt sich die lagetypische Differenzierung bei Wohngrundstü-
cken über die Bodenwerte nur in starker Abhängigkeit vom Alter des aufstehenden Ge-
bäudes, nämlich bei mittlerer bis längerer Gebäuderestnutzungsdauer nur in geringem
Umfang aus, weil sie wegen der Abzinsung zum Ende der Gebäuderestnutzungsdauer
nur mit geringem Gewicht in den Grundsteuerwert eingeht. Außerdem kann die gewähl-
te Regelungstechnik systematisch regressiv wirken, d.h. zu umso größerer Unterbewer-
tung führen, je besser die Lage eines Gebäudes ist und je weiter der tatsächliche Miet-
ertrag über dem gesetzlich typisierten Rohertrag pro Quadratmeter liegt (Löhr, DStR
2019, 1433 (1435 f.)).


457 Damit werden Ertragsunterschiede zwischen ertragsstarken und weniger ertragsstar-
ken Lagen vollständig eingeebnet und es kann systematisch zu erheblichen Überbewer-
tungen in Gemeindeteilgebieten mit niedrigen Bodenrichtwerten und Unterbewertungen
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in Teilgebieten mit hohem Bodenrichtwerten kommen. Das vom Gesetzgeber angeführ-
te Regelungsziel der Verwaltungsvereinfachung vermag den Umfang dieser Typisierung
nach Auffassung des Gerichts nicht mehr zu rechtfertigen (a.A. Sächsisches Finanzge-
richt, Urteil vom 24. Oktober 2023 – 2 K 574/23 –, juris).


458 (3)
Die Zweifel des Gerichts daran, dass die gesetzlichen Regelungen der §§ 243 ff. BewG
ein realitäts- und relationsgerechtes Bewertungssystem ausgestalten, gründet sich auch
darauf, dass der Gesetzgeber im Rahmen seiner Typisierungen und Pauschalierungen
mit Datengrundlagen operiert, die zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben wur-
den (a.A. Sächsisches Finanzgericht, Urteil vom 24. Oktober 2023 – 2 K 574/23 –, juris:
„Die Ermittlung der Nettokaltmieten beruht auf einer breiten und aktuellen Datengrund-
lage, die nicht zu beanstanden ist.“).


459 So beziehen sich die Bodenwerte gemäß § 247 BewG (i.V.m. § 257 Abs. 1 Satz 1 BewG)
auf Bodenrichtwerte, die durch die Gutachterausschüsse auf den 1. Januar 2022 festge-
stellt, aber aus Kaufpreisdaten resultieren, die in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2021 gewonnen wurden. Werden Bodenrichtwerte in kaufpreisarmen La-
gen jedoch durch Indexierung früherer Bodenrichtwerte ermittelt, können für einzelne
Bodenrichtwertzonen auch Kaufpreisdaten länger zurückliegender Zeiträume maßgeb-
lich werden.


460 Die in der Anlage 39 zum BewG erfassten Roherträge (Nettokaltmieten pro Quadratme-
ter Wohnfläche) sowie die Einstufung in Mietstufen durch die Mietniveau-Einstufungsver-
ordnung beruhen ausweislich der Gesetzesbegründung jedoch auf Erhebungen im Rah-
men des Mikrozensus 2018 (BT-Drucksache 19/28902, S. 1, 15 und 25), d.h. aus Daten,
die in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 gewonnen wurden.


461 Hinsichtlich der von den Roherträgen abzugsfähigen Bewirtschaftungskosten gemäß
§ 255 BewG i.V.m. Anlage 40 zum BewG ging der Gesetzgeber des Grundsteuer-Reform-
gesetzes davon aus, dass damit die „bisher in den Vervielfältigern nach § 80 BewG ent-
haltenen Bewirtschaftungskosten“ pauschaliert berücksichtigt und nach Erfahrungssät-
zen sachgerecht bestimmt würden (BT-Drucksache 19/11085, S. 115). Durch das Grund-
steuerreform-Umsetzungsgesetz erhöhte der Gesetzgeber die Roherträge mit der Be-
gründung, dass die Daten für die erstmalige Verabschiedung der Anlage 39 noch auf Da-
ten des Mikrozensus 2014 beruht hätten (BT-Drucksache 19/28902, S. 1, 15 und 25). Die
Zusammenschau beider Passagen der Gesetzesbegründungen legt es daher nahe, dass
der Gesetzgeber, indem er die vorherige zusammenfassende Berechnung bei Anwen-
dung der bisherigen Vervielfältiger in eine Rohertrags- und eine Bewirtschaftungskosten-
komponente auftrennte, die Bewirtschaftungskosten ebenfalls auf der Datengrundlage
des Mikrozensus 2014 „bestimmt“ hatte. Der Pauschalierung ansatzfähiger Bewirtschaf-
tungskosten lägen damit Daten zugrunde, die in der Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. De-
zember 2014 gewonnen wurden.


462 Die vorgenannten Daten gehen sodann in einen Grundsteuerwertbescheid ein, der den
Grundsteuerwert auf den 1. Januar 2022 abbilden soll und der bis zur Anwendbarkeit des
neuen Grundsteuerrechts mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in der Höhe nicht indexiert
wird und einer Wertfortschreibung § 222 Abs. 1 BewG nur bei einer Wertabweichung von
mehr als 15.000 Euro nach oben oder unten unterliegt.
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463 Schließlich kommt dem Grundsteuerwertbescheid eine Bindungswirkung für den Grund-
steuerbescheid zu, der die anfallende Grundsteuer nach den neuen bewertungs- und
grundsteuerrechtlichen Regelungen erstmals mit Wirkung ab dem 1. Januar 2025 fest-
setzt. Nach § 9 Abs. 1 GrStG wird die Grundsteuer nach den Verhältnissen zu Beginn des
Kalenderjahres festgesetzt und entsteht gemäß § 9 Abs. 2 GrStG mit dem Beginn des Ka-
lenderjahres, für das die Steuer festzusetzen ist. Da die Grundsteuer als „Sollertragsteu-
er dem Leistungsfähigkeitsprinzip“ folgt und weil die mit dem Grundbesitz vermittelte
Möglichkeit einer ertragsbringenden Nutzung eine objektive Leistungsfähigkeit des Steu-
erschuldners vermittelt (BT-Drucksache 19/11085, S. 84), kommt es für die Grundsteuer
somit auf die objektive Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners am 1. Januar 2025 an.


464 Zur Ermittlung dieser objektiven Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners auf den 1. Ja-
nuar 2025 kommen jedoch bewertungsrelevante statistische Daten zur Anwendung, die
sich auf völlig andere Datenerhebungszeiträume beziehen.


465 Selbst wenn der Gesetzgeber alle Bezugsgrößen des Grundsteuerwerts und damit der
Grundsteuer – ohne besondere Erwähnung im Gesetz oder in der Gesetzesbegründung –
durch eine allgemeine Indexierung zeitlich synchronisiert hätte, stünde schon im Zweifel,
warum diese Wertbestimmung nur auf den 1. Januar 2022 vorgenommen wurde, nicht
aber auf den 1. Januar 2025 als dem für die Leistungsfähigkeitsbestimmung eigentlich
maßgeblichen Stichtag fortgeschrieben wird.


466 Seine erheblichen Zweifel an einer relationsgerechten Bewertung stützt das Gericht in
diesem Zusammenhang jedoch insbesondere darauf, dass es keinen Erfahrungssatz da-
hingehend gibt, dass sich die einzelnen Bezugsgrößen des Grundsteuerwerts und damit
der Grundsteuer linear entwickeln. Vielmehr können sich beispielsweise Boden- und Bau-
preise bzw. Erhaltungskosten unabhängig voneinander oder sogar gegenläufig, und li-
near oder nicht-linear entwickeln. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnene Daten-
grundlagen zu einzelnen, typisierend bestimmten Besteuerungsgrundlagen können hier-
bei zu starken Wertverzerrungen führen, indem einzelne Elemente der steuerlichen Be-
messungsgrundlage deutlich über- oder unterrepräsentiert in den Grundsteuerwert ein-
gehen. Dies gilt umso stärker, wenn zwischen der Datenerfassung und dem für objektive
Leistungsfähigkeit maßgeblichen Bewertungszeitpunkt des 1. Januar 2025 mehrere Jahre
– im Fall einer Datengrundlage zur Höhe der Bewirtschaftungskosten aus dem Jahr 2014
sogar zehn Jahre – vergangen sein sollten, sodass sich divergente Entwicklungen einzel-
ner Besteuerungsgrundlagen erheblich auseinanderentwickelt haben könnten. So ist bei-
spielsweise davon auszugehen, dass in Großstädten aufgrund der dortigen Nachfrage-
und Preissituation der Bodenanteil am Gesamtkaufpreis eine wesentlich größere Rolle
spielt als in ländlichen Räumen (vgl. dazu Mundt, zfV 2022, 372 (377)) und sich eine Un-
terbewertung des Bodenwerts daher für Grundstücke in Großstädten den Grundsteuer-
wert deutlich stärker wertsenkend auswirkt als für ländliche Grundstücke.


467 Unerheblich ist hierbei der Einwand des Antragsgegners, dass in dieser Ermittlung auch
ältere Bestandsmieten enthalten seien, sodass die aus dem Mikrozensus abgeleiteten
durchschnittlichen Nettokaltmieten tendenziell unter den ortsüblichen Vergleichsmieten
lägen. Dieser Einwand zielt inhaltlich zwar darauf ab, dass der Grundsteuerwert unter
dem tatsächlichen Ertrags- bzw. gemeinen Wert liege, der bei Ansatz zeitnah vereinbar-
ter Nettokaltmieten anzusetzen sei. Der Grundsteuerwert ist am gemeinen Wert jedoch


- Seite 91 von 96 -







aus den vorgenannten Gründen nicht orientiert. Entscheidend sind vielmehr die vorbe-
schriebenen Wertverzerrungen.


468 (4)
Hinzu treten eine Vielzahl gleichheitsrechtlich rechtfertigungsbedürftiger Typisierungs-
entscheidungen, bei denen das Gericht teils keine hinreichende Grundlage für eine Ori-
entierung an einem typischen Sachverhalt, teils keine hinreichenden Rechtfertigungs-
gründe erkennt.


469 So erscheint es dem erkennenden Gericht als nicht hinreichend dargelegt, warum der
Gesetzgeber in der Reinertragsberechnung nach § 252 BewG Roherträge berücksichtigt,
die durch Anwendung des § 254 BewG i.V.m. Anlage 39 des BewG i.V.m. der Mietniveau-
Einstufungsverordnung regionalisiert sind, hiervon jedoch Bewirtschaftungskosten ab-
zieht, denen gemäß § 255 BewG i.V.m. Anlage 40 des BewG jeder Regionalisierungsbe-
zug fehlt. Von welchem typischen Fall der Gesetzgeber bei der Berücksichtigung der Kos-
ten ausgeht, konnte das Gericht bereits nicht feststellen. Überdies erscheint es dem Ge-
richt als naheliegend, dass sich dieselben regionalen Unterschiede der Wirtschaftskraft
und des Lohnniveaus, die bei der Berücksichtigung der (fiktiven) Mieterträge zum An-
satz unterschiedlicher Reinerträge geführt haben, sich auch hinsichtlich der Bewirtschaf-
tungskosten, zu denen insbesondere Aufwendungen für Instandhaltung und Mietausfall-
wagnis gehören, in ähnlicher Weise niederschlagen. Daher führt diese Regelungstechnik
zu einer starken Nivellierung der Reinerträge und kann in Gebieten mit strukturell nied-
rigeren Bewirtschaftungskosten zu erheblichen Unterbewertungen bzw. mit strukturell
hohen Bewirtschaftungskosten zu erheblichen Überbewertungen führen. Ausreichende
Sachgründe hierfür erkennt das Gericht nicht.


470 Auch für die Typisierung einer Mindestrestnutzungsdauer durch § 253 Abs. 2 Satz 5
BewG, indem die Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes mindestens 30%
der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer betragen muss, erkennt das Gericht keinen
ausreichenden Sachgrund. Der Gesetzgeber hat seiner Typisierung den Fall zugrunde
gelegt, dass auch ein älteres Gebäude laufend instandgehalten werde, und dass darin
in typisierender Weise auch eine Verlängerung der Restnutzungsdauer durch geringfügi-
ge Modernisierungen eingeschlossen sei (BT-Drucksache 19/11085, S. 114 f.). Im Ergeb-
nis geht der Gesetzgeber dadurch von einer immerwährenden Nutzungsmöglichkeit ei-
nes aufstehenden Gebäudes aus. Für eine derartige, laufende Instandhaltung besteht je-
doch kein allgemeiner Erfahrungssatz. Vielmehr zeigen gerade Fälle wie das – durch den
Antragsgegner unwidersprochen – seit Jahrzehnten unrenovierte Gebäude der Antrag-
stellerin, dass gerade Gebäude mit älterer Bausubstanz nicht laufend so instandgehalten
werden, dass diesen in technischer, vor allem aber in wirtschaftlicher Hinsicht stets eine
mindestens 30-prozentige Restnutzungsdauer (bei Einfamilienhäusern: 30% von 80 Jah-
ren = 24 Jahre) verbleibt. Gerade in schlechten Lagen mit hohen Leerstandsquoten, ei-
genbewohnten Objekten, gehobenem Alter und geringem Einkommen der Steuerpflich-
tigen kann hiervon auch nicht als typischem Fall ausgegangen werden. Wird gleichwohl
eine Mindestrestnutzungsdauer unterstellt, hat die überhöhte Restnutzungsdauer den
Ansatz eines zu hohen Vervielfältigers nach § 253 Abs. 2 Satz 1 i.V. Anlage 37 BewG und
damit unverhältnismäßig hohe Ertragswerte zur Folge. Damit würden gerade ältere Ge-
bäude in schlechtem Erhaltungszustand, für die sich im Verhältnis zu deutlich neueren
Gebäuden (fiktive) Mieterträge üblicherweise nur mit hohen Abschlägen erzielen ließen,
strukturell überbewertet (in diesem Sinne auch: Seer, FR 2019, 941 (948)).
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471 Hinzu kommen Verzerrungen durch die von der Art der Bebauung abhängigen Liegen-
schaftszinsen gemäß § 256 BewG, die von größter Bedeutung für den kapitalisierten
Reinertrag des bebauten Grundstücks sind: Je höher der Liegenschaftszinssatz ist, des-
to niedriger ist der Vervielfältiger, mit dem der Reinertrag multipliziert wird. So kann der
auf den Reinertrag anzuwendende Vervielfältiger bei einem Einfamilienhaus aufgrund
der unterschiedlichen Liegenschaftszinsen doppelt so groß ausfallen wie der anzuwen-
dende Vervielfältiger für eine Wohnung mit gleichem Baujahr auf einem Mietwohnungs-
grundstück, wodurch der ertragsbezogene Grundsteuerwert der Wohnung trotz gleicher
Wohnfläche (und unabhängig von der Grundstücksgröße) nur knapp halb so groß wie
beim Einfamilienhaus ist (Jarass/Trautvetter, BB 2019, 1751 (1753)).


472 Auch dass der jährliche Reinertrag eines Grundstücks gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 und
Satz 2 i.V.m. § 256 Abs. 1 BewG i.V.m. Anlage 37 zum BewG mit einem Vervielfältiger
zu kapitalisieren ist, für dessen Ermittlung bewusst gesetzlich typisierte Liegenschafts-
zinsen herangezogen werden, obwohl nach § 193 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BauGB konkrete
gebietsbezogene Liegenschaftszinsen durch die Gutachterausschüsse zu ermitteln und
nach § 193 Abs. 5 Satz 2 BauGB an die Finanzbehörden zu übermitteln sind (vgl. BT-
Drucksache 19/11085, S. 115), ist unverhältnismäßig, weil diese Daten den Finanzbehör-
den bereits automationsgestützt zur Verfügung stehen. Diese Nivellierung dürfte nach
Auffassung des Gerichts zu erheblichen Beeinträchtigungen der gebotenen relationsge-
rechten Bewertung führen. Nicht nur hinsichtlich der Differenz der tatsächlichen Liegen-
schaftszinsen zur gesetzlich typisierten Zinshöhe, sondern auch hinsichtlich des gesetz-
lich typisierten linearen und für den gesamten Nutzungszeitraum konstant bleibenden
Verlaufs unabhängig von der Ausstattung, Restnutzungsdauer und Nutzungsart (vermie-
tet oder eigengenutzt) eines Gebäudes kommt es hier zu erheblichen Nivellierungen und
ggf. sogar Verschiebungen im Ertragswert von Immobilien.


473 Gleiches gilt für die Nichtberücksichtigung der konkreten Umrechnungskoeffizienten
des Bodenwerts in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße (BT-Drucksache 19/11085,
S. 116), die durch die Gutachterausschüsse nach § 193 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu er-
mitteln und nach § 193 Abs. 5 Satz 2 BauGB an die Finanzbehörden zu übermitteln sind.


474 Bezüglich dieser Umrechnungskoeffizienten gründen sich die verfassungsrechtlichen Be-
denken des Gerichts bezüglich einer relationsgerechten Bewertung auch darauf, soweit
grundstücksgrößenbezogene Anpassungen des Bodenwerts pro Quadratmeter nach den
Umrechnungskoeffizienten gemäß Anlage 36 des BewG eine Grundstücksgröße zwischen
500 und 550 Quadratmetern als normales Größenmaß normieren, ohne dabei jedoch auf
das Flächenmaß des konkreten Bodenrichtwertgrundstücks der jeweiligen Bodenricht-
wertzone abzustellen. Hat ein Bodenrichtwertgrundstück nämlich eine Fläche von (deut-
lich) mehr als 550 Quadratmetern, wie dies der durchschnittlichen Grundstücksgröße in-
nerhalb der Bodenrichtwertzone entspricht, und ist das Grundstück eines Steuerpflichti-
gen kleiner als das Bodenrichtwertgrundstück, aber größer als 550 Quadratmeter, kann
der Steuerpflichtige die Anwendung eines Umrechnungskoeffizienten < 1 gemäß Anla-
ge 36 des BewG beanspruchen und damit Abschläge auf den Bodenwert pro Quadratme-
ter Boden erreichen, obwohl sein Grundstück aufgrund der im Vergleich zum Bodenricht-
wert kleineren Grundstücksfläche eigentlich einen höheren Quadratmeterwert aufweisen
würde. Umgekehrt können in Bodenrichtwertzonen, in denen das Bodenrichtwertgrund-
stück eine Fläche von deutlich unter 500 Quadratmetern hat, Zuschläge durch Anwen-
dung eines Umrechnungskoeffizienten > 1 gemäß Anlage 36 des BewG vorzunehmen
sein, wenn das Grundstück eines Steuerpflichtigen größer als das Bodenrichtwertgrund-
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stück, aber kleiner als 500 Quadratmeter groß ist, obwohl sein Grundstück aufgrund der
im Vergleich zum Bodenrichtwert größeren Grundstücksfläche eigentlich einen niedrige-
ren Quadratmeterwert aufweisen müsste.


475 Schließlich erscheint es dem Gericht, das insofern die Einwände der Antragstellerin teilt,
als nicht folgerichtige und zudem nicht relationsgerechte Vorschrift, dass nach § 257
Abs. 1 Satz 2 BewG (nur) bei der Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern zur Be-
rücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim Bodenwert die Umrechnungs-
koeffizienten nach Anlage 36 des BewG anzuwenden sind. Bei Grundstücken mit einer
Fläche von weniger als 500 Quadratmetern führt dies zu einer erheblichen Überbelas-
tung der Eigentümer von Grundstücken mit Ein- und Zweifamilienhäusern im Vergleich
zu gleich großen Mietwohngrundstücken oder Wohnungseigentum. Gleiches gilt für die
Entlastung bei Grundstücken mit einer Fläche von mehr als 550 Quadratmetern, die nur
den Eigentümern der Grundstücke mit Ein- und Zweifamilienhäusern eröffnet wird. Aus
der Aussage des Gesetzgebers, dass „diese Wertabhängigkeit des Bodenrichtwerts in
Relation zur Fläche (…) insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken gege-
ben“ sei (BT-Drucksache 19/11085, S. 116), kann nicht geschlossen werden, dass die Re-
lation bei Mietwohngrundstücken bzw. bei Wohnungseigentum ausgeschlossen ist. Die
Relation zwischen dem Quadratmeterpreis und der Grundstücksgröße betrifft nach Auf-
fassung des Gerichts überdies allein den Grund und Boden, liegt also gerade nicht in der
Art des aufstehenden Gebäudes begründet. Einen Rechtfertigungsgrund für diese Wert-
verzerrung kann das Gericht nicht erkennen.


476 c)
Neben den vorstehend beschriebenen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der §§ 218
ff. BewG im Hinblick auf die Defizite einer realitäts- und relationsgerechten Bewertung
hat das erkennende Gericht auch deshalb ernstliche Zweifel an der Vereinbarkeit der Re-
gelungen mit Art. 3 Abs. 1 GG, weil es strukturelle Vollzugsdefizite bei der Anwendung
der Regelungen erkennt.


477 aa)
Der Gleichheitssatz verlangt für das Steuerrecht, dass Steuerpflichtige durch ein Steuer-
gesetz nicht nur rechtlich, sondern auch und gerade tatsächlich gleich belastet werden.
Dies beinhaltet die Gleichheit der normativen Steuerpflicht ebenso wie die Gleichheit bei
deren Durchsetzung in der Steuererhebung. Daraus folgt, dass das materielle Steuerge-
setz in ein normatives Umfeld eingebettet sein muss, das die Gleichheit der Belastung
auch hinsichtlich des tatsächlichen Erfolges prinzipiell gewährleistet (BVerfG, Urteil vom
27. Juni 1991 – 2 BvR 1493/89 –, BVerfGE 84, 239; BVerfG, Urteil vom 9. März 2004 – 2
BvL 17/02 –, BStBl II 2005, 56, BVerfGE 110, 94).


478 Hängt die Festsetzung einer Steuer von der Erklärung des Steuerschuldners ab, werden
erhöhte Anforderungen an die Steuerehrlichkeit des Steuerpflichtigen gestellt. Der Ge-
setzgeber muss die Steuerehrlichkeit deshalb durch hinreichende, die steuerliche Be-
lastungsgleichheit gewährleistende Kontrollmöglichkeiten abstützen. Im Veranlagungs-
verfahren bedarf das Deklarationsprinzip der Ergänzung durch das Verifikationsprinzip
(BVerfG, Urteil vom 27. Juni 1991 – 2 BvR 1493/89 –, BVerfGE 84, 239; BVerfG, Urteil
vom 9. März 2004 – 2 BvL 17/02 –, BStBl II 2005, 56, BVerfGE 110, 94).


479 bb)
Das Gericht geht davon aus, dass bei der Anwendung der §§ 195 und 196 BauGB ein
strukturelles Vollzugsdefizit bei der zutreffenden Ermittlung von Bodenrichtwerten be-
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steht. Dieses Defizit wirkt über die Inbezugnahmen des § 247 BewG (i.V.m. § 257 Abs. 1
Satz 1 BewG oder § 258 Abs. 2 BewG) auf den nach § 196 BauGB festgestellten Boden-
richtwert unmittelbar auch für die Bodenwertermittlung im Rahmen der Grundsteuer-
wertfeststellung fort.


480 (1)
Das Gericht kann offenlassen, ob ein derartiges Vollzugsdefizit bei den Finanzbehörden
bereits dadurch besteht, dass diese – wie der Antragsgegner – davon ausgehen, Boden-
richtwerte als entscheidende Berechnungsgrundlage des Bodenwerts nicht überprüfen
zu müssen.


481 Für Zwecke des einstweiligen Rechtsschutzes offen- und einer Aufklärung im Hauptsa-
cheverfahren vorbehalten bleiben konnte auch, ob im Bereich der Bodenrichtwertermitt-
lung bereits in tatsächlicher Hinsicht ein systematisches Vollzugsdefizit besteht. Hier-
bei wird zu prüfen sein, ob die Gutachterausschüsse die ihnen übermittelten Auskünf-
te der Grundstückseigentümer zur Beschaffenheit des erworbenen Grund und Bodens
bzw. des aufstehenden Gebäudes zu den ca. 1 Million Grundstückstransaktionen pro Jahr
(vgl. Ache/Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (86)) überhaupt mit der erforderlichen Syste-
matik und Intensität überprüfen können und auch tatsächlich überprüfen. Dass die gebo-
tene vollständige Datenerfassung möglich ist, wird in der Literatur jedenfalls bezweifelt
und liegt nach dort geäußerter Einschätzung durch zu knappe personelle und finanzielle
Ausstattungen der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse begründet (Ache/Krägen-
bring, zfv 2023, 137 (142); Hendricks, Bodenrichtwertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 42;
in diesem Sinne auch: Eichholz, DStR 2020, 1158 (1164); a.A. Richter/Wagner, DB 2023,
1254). So gebe es selbst bei einer Eigentumswohnung, der „kleinsten Einheit“ auf dem
Immobilienmarkt, eine breite Variation an preisbildenden Merkmalen (z.B. Wohnfläche,
Geschosslage, himmelsrichtungsmäßige Ausrichtung, Baujahr, Ausstattungsmerkmale,
bauliche Zustands des Sonder- und Gemeinschaftseigentums, Merkmale „mit Balkon/oh-
ne Balkon“ und „mit Denkmalschutz/ohne Denkmalschutz“, bestehende Rechten/Be-
lastungen, Mietverhältnisse, Mikrolage, Makrolage etc.), die in einen einzigen Kaufpreis
münden und deren vollständige Erfassung und Wertzuweisung für den Gutachteraus-
schuss schlichtweg nicht möglich erscheine (Seitz, DStR 2022, 1774 (1775)).


482 (2)
Das Gericht konnte diese tatsächlichen Fragen offenlassen, weil es bereits aus einfach-
rechtlichen Gründen ein erhebliches Vollzugsdefizit der §§ 195 und 196 BauGB darin
sieht, dass den Gutachterausschüssen zur Ermittlung des Bodenrichtwerts bebauter
Grundstücke aus einem Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück – und damit für
das methodische Hauptinstrument zur Ermittlung von Bodenrichtwerten – keine effek-
tiven Instrumente zur Sachverhaltsermittlung sowie zur Verifikation der Angaben von
Grundstückseigentümern zur Verfügung stehen (ebenso: Hendricks, Bodenrichtwert-
ermittlung, 1. Auflage 2017, S. 42; zum Vollzugsdefizit bezüglich der sonstigen für die
Wertermittlung erforderlichen Daten auch: Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142)).


483 Zwar kann ein Gutachterausschuss nach § 197 Abs. 1 Satz 2 BauGB verlangen, dass Ei-
gentümer und sonstige Inhaber von Rechten an einem Grundstück die zur Führung der
Kaufpreissammlung und zur Begutachtung notwendigen Unterlagen vorlegen. Die Voll-
streckung entsprechender Verlangen ist zwar nach den allgemeinen Vorschriften des
Landesvollstreckungsrechts möglich (Köster, in: Schrödter, Baugesetzbuch, 9. Auflage
2019, § 197 BauGB Rn. 6). Die Regelung des § 197 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird ergänzt
durch § 208 Satz 1 BauGB, wonach der Gutachterausschuss zur Erforschung des Sach-
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verhalts auch anordnen darf, dass Beteiligte persönlich erscheinen oder dass Urkunden
und sonstige Unterlagen vorgelegt werden, auf die sich ein Beteiligter bezogen hat; für
den Fall, dass ein Beteiligter der Anordnung nicht nachkommt, kann ein Zwangsgeld bis
zu fünfhundert Euro angedroht und festgesetzt werden (§ 208 Satz 2 BauGB).


484 Dass hiervon flächendeckend Gebrauch gemacht wird, um eine vollständige und flächen-
deckende Beantwortung sicherzustellen, erscheint jedoch fraglich. So haben Käuferbe-
fragungen der Gutachterausschüsse eine durchschnittliche Rücklaufquote von überwie-
gend 30% bis 80% (Soot, zfv 2022, 234 (236)), was gegen eine zwangsweise Durchset-
zung der Auskunftsansprüche spricht. Überdies kann die Richtigkeit der Auskünfte nicht
systematisch sichergestellt werden, weil Sanktionsmöglichkeiten bei unrichtigen Anga-
ben weder gesetzlich noch untergesetzlich vorgesehen sind und weil eine Innenbesich-
tigung der bewerteten Gebäude durch die Gutachterausschüsse gemäß § 197 Abs. 1
Satz 4 BauGB nicht gegen den Willen der Eigentümer erfolgen kann. Auch auf § 229
Abs. 2 BewG, wonach die Finanzbehörden örtliche Erhebungen über die Bewertungs-
grundlagen anstellen können und das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 GG) insoweit eingeschränkt ist, können sich die Gutachterausschüsse nicht beru-
fen, weil sie keine Finanzbehörden sind (dazu Gliederungspunkt II. 1. c) cc) (3)). Es fehlt
daher jede einseitig-hoheitliche Verifikationsmöglichkeit zu den nur im Rahmen einer In-
nenbesichtigung wahrnehmbaren Ausstattungsmerkmalen und dem Gebäudestandard.


485 Insbesondere bei der Erfassung von Vergleichspreisen bebauter Grundstücke ist der Gut-
achterausschuss somit rechtlich gehindert, alle wertbeeinflussenden Grundstücksmerk-
male selbst erfassen zu können (so auch: Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grund-
stücken, 10. Auflage 2023, Systematische Darstellung des Vergleichswertverfahrens Rn.
116). Derartige Verifikationen durch die Gutachterausschüsse wären jedoch entschei-
dend, weil nur durch die vollständige Erfassung derartiger Ausstattungsmerkmale ein
realitäts- und relationsgerechter Rückschluss von einem Gesamtkaufpreis auf den Bo-
den(richt)wert möglich ist. Dadurch kann nicht erwartet werden kann, dass die Boden-
richtwerte allerorts eine realitäts- und relationsgerechte Bewertung gewährleisten (Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 13 ImmoWertV Rn.
47).


IV.


486 Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.


487 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit und die Abwendungsbefugnis
beruht auf § 151 Abs. 1 Satz 1 FGO, § 151 Abs. 3 FGO analog, § 155 FGO i. V. m. § 708
Nr. 10, § 711 ZPO (vgl. Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 10. Januar 2012 – 4 V
288/11 –, EFG 2012, 955).


488 Die Beschwerde wird gem. § 128 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 i. V. m. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO
wegen grundsätzlicher Bedeutung sowie i.V.m. § 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO zur Sicherung ei-
ner einheitlichen Rechtsprechung (aufgrund der Abweichung von dem Urteil des Sächsi-
schen Finanzgerichts vom 24. Oktober 2023 – 2 K 574/23 –, juris) zugelassen.
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Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grund-
steuerwertfeststellung im sog. Bundesmodell


Leitsatz


1. Der Rechtsschutz gegen Grundsteuerwertbescheide auf den 1.1.2022 wird umfassend
durch die Finanzgerichten gewährt. Der Finanzrechtsweg ist dabei für alle maßgeblichen
Rechtsfragen, auch bezüglich der Einwände gegen die bewertungsrelevanten Bodenrichtwerte
eröffnet, ohne dass es insofern einer Klage zu den Verwaltungsgerichten bedürfte.
 
2.Die Bewertungsregeln der §§ 218 ff. BewG sind verfassungskonform dahingehend auszule-
gen, dass Steuerpflichtige einen unter dem typisierten Grundsteuerwert liegenden niedrigeren
Grundstückswert nachweisen können.
 
3. Für den Nachweis eines niedrigeren Grundstückswerts ist kein zwingendes Wertgutachten
erforderlich.
4. Es bestehen bereits deshalb ernstliche Zweifel an der gesetzlich geforderten Unabhängig-
keit der rheinland-pfälzischen Gutachterausschüsse, weil es nach der rheinland-pfälzischen
Gutachterausschussverordnung möglich ist, dass der Vorsitzende des Gutachterausschus-
ses durch die Auswahl der Mitglieder nach Anzahl und konkreter Besetzung Einfluss nehmen
kann.
 
5. Es bestehen für die rheinland-pfälzischen Gutachterausschüsse ernstliche Zweifel an der
gesetzlich geforderten Unabhängigkeit auch bezüglich des für die Bodenrichtwertermittlung
zwingend im Gutachterausschuss mitwirkenden Bediensteten der Finanzverwaltung, weil die
Finanzverwaltung dessen Tätigkeit im Bereich der Grundstücksbewertung jederzeit beenden
und damit sein automatisches Ausscheiden aus dem Gutachterausschuss bewirken kann.
 
6. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Vollständigkeit der für die Ermittlung der Bodenricht-
werte notwendigen Datengrundlage, weil in den Kaufpreissammlungen der Gutachteraus-
schüsse erhebliche Datenlücken bestehen könnten. Daher sind erhebliche Verzerrungen bei
der Ermittlung der Bodenrichtwerte zu befürchten.
7. Es bestehen ernstliche Zweifel daran, dass die neuen Bewertungsvorschriften der §§ 218
ff. BewG zu einer aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten realitäts- und relationsgerechten Grund-
stücksbewertung führen.
 
8. Aus den Regelungen des GrStG sowie der §§ 218 ff. BewG ist der Belastungsgrund der
Grundsteuer nach dem Grundsteuer-Reformgesetz nicht eindeutig erkennbar.
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9. Die große Zahl gesetzlicher Typisierungen und Pauschalierungen in den §§ 243 ff. BewG
und eine nahezu vollständige Vernachlässigung aller individuellen Umstände der konkret be-
werteten Grundstücke führt zu gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden Wertverzerrungen für
den gesamten Kernbereich der Grundsteuerwertermittlung.
 
10. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Vereinbarkeit der §§ 243 ff. BewG mit Art. 3 Abs. 1
GG, weil ein gleichheitswidriges Vollzugsdefizit bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte be-
steht. Den Gutachterausschüssen stehen nur unzureichende rechtliche Instrumente zur effek-
tiven Sachverhaltsermittlung sowie zur Überprüfung der Angaben von Grundstückseigentü-
mern zur Verfügung, die für die Ermittlung der Bodenrichtwerte aber erforderlich wären.


Tenor


1. Die Vollziehung des Bescheids über den Grundsteuerwert auf den 1. Januar
2022 vom 30. Dezember 2022 und der Einspruchsentscheidung vom 6. Juni 2023
wird ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt.


2. Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


3. Die Entscheidung ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der An-
tragsgegner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
abwenden, wenn nicht die Antragsteller vor der Vollstreckung Sicherheit leisten.


4. Die Beschwerde wird zugelassen.


Tatbestand


I.


1 Strittig ist die Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften gemäß §§ 218 ff. Bewertungsge-
setz (BewG), die zur Ermittlung des für die Grundsteuererhebung ab dem 1. Januar 2025
maßgeblichen Grundsteuerwerts auf den 1. Januar 2022 herangezogen werden sollen.
Überdies ist strittig, ob bei der Bewertung der Immobilie der Antragsteller von dem vor-
gegebenen Bodenrichtwert ein Abschlag auf den Bodenwert vorgenommen werden
konnte.


2 Das Antragsverfahren betrifft die wirtschaftliche Einheit des Grundstücks in Y, -Straße
Nr., Gemarkung, Flur-Nr., Flurstücks-Nr. . Der Bodenrichtwert für das Grundstück wurde
zum Stichtag 1. Januar 2022 auf 300 Euro pro Quadratmeter ermittelt. Nach den Anga-
ben der Ausfüllhilfe hat das Grundstück eine „Amtliche Fläche“ von 1.053 Quadratme-
tern, das sich im Entwicklungszustand „Baureifes Land“ befindet und als Wohnbaufläche
ausgewiesen ist.


3 Diese Werte waren auch in der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts der An-
tragsteller vom 10. September 2022 eingetragen. Als Art des Grundstücks war „Einfa-
milienhaus“ angegeben, das erstmals 1977 bezugsfertig gewesen sei und nur über eine
Wohnung mit einer Wohnfläche von 178 Quadratmetern verfüge.


4 Mit Bescheid über den Grundsteuerwert vom 30. Dezember 2022, der auf einer vollma-
schinellen Auswertung und Verarbeitung der Erklärung der Antragsteller beruhte, stell-
te der Antragsgegner den Grundsteuerwert des vorgenannten Objekts für die Hauptfest-
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stellung zum Stichtag 1. Januar 2022 auf 318.800 Euro fest, den er jedem der Antragstel-
ler hälftig (je 159.400 Euro) zurechnete. Zudem traf der Antragsgegner die Artfeststel-
lung „Grundvermögen, Einfamilienhaus“. Der Antragsgegner legte der Grundsteuerwert-
feststellung den erklärten Bodenrichtwert, den für Einfamilienhäuser geltenden Liegen-
schaftszins von 2,5% und den Umrechnungskoeffizienten für Grundstücke > 1.050 Qua-
dratmetern von 0,83 zugrunde. Die Restnutzungsdauer für das 1977 bezugsfertige Haus
wurde – ausgehend von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren – mit 45 Jahren an-
gesetzt. Für die in Rheinland-Pfalz gelegene Wohneinheit mit einer Fläche von mehr als
100 Quadratmetern wurde der in der Anlage 39 zum BewG hierfür geltende Rohertrag
von 6,05 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt, von dem für die Lage des Ob-
jekts in der Mietniveaustufe 2 ein Abschlag von 10% angenommen wurde.


5 Mit Schreiben vom 16. Januar 2023 legten die Antragsteller Einspruch gegen den vorge-
nannten Grundsteuerwertbescheid ein und stellten zugleich einen Antrag auf Aussetzung
der Vollziehung dieses Bescheids sowie auf ein Ruhen des Einspruchsverfahrens. Zur Be-
gründung gaben die Antragsteller an, dass der Grundsteuerwertbescheid aus allen in Be-
tracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten beanstandet werde, und verwiesen zur
Begründung auf ein Rechtsgutachten von Herrn Prof. Dr. Gregor Kirchhof, das dieser im
August 2020 im Auftrag des ZIA Zentraler Immobilien Ausschusses e.V. erstellt hatte.


6 Dadurch rügten sie insbesondere, dass mit den – angegriffenen – gesetzlichen Rege-
lungen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff. BewG der spezifische Belas-
tungsgrund der Grundsteuer nicht erkennbar werde, wie dies verfassungsrechtlich zur
Abgrenzung der Grundsteuer von der Einkommensteuer sowie von der Vermögenssteuer
erforderlich sei; insbesondere die Abgrenzung zur Vermögensteuer sei unklar, habe aber
aufgrund der unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenz und Ertragshoheit entschei-
dende Bedeutung. Weder die in der Gesetzesbegründung bezeichneten Charakteristika
einer „Objektsteuer“ noch die Betonung der „Sollertragsteuer“ oder die Anknüpfung „an
das Innehaben von Grundbesitz in Form von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
oder Grundvermögen“ würden den Belastungsgrund hinreichend klar benennen. Weil da-
mit der Belastungsgrund der Grundsteuer unklar sei, sei auch das vorgelagerte Bewer-
tungsrecht verfassungswidrig.


7 Selbst wenn der Belastungsgrund einer „Sollertragsteuer“ als ausreichend anzusehen
sei, sei es jedenfalls „sehr schwer zu rechtfertigen“, dass die Grundsteuer als Objekt-
steuer nicht darauf abstelle, ob das belastete Objekt fremdfinanziert erworben sei oder
nicht, sondern von einem einheitlichen Sollertrag ausgehe. Zudem werde privat genutz-
tes Vermögen, das nicht zur tatsächlichen Ertragserzielung genutzt werde(n könne), im
Vergleich zu entgeltlich genutztem Vermögen strukturell benachteiligt. Das Eigentums-
grundrecht des Art. 14 Grundgesetz (GG) setze einer Sollertragsteuer sehr enge Gren-
zen, wobei fraglich sei, ob diese überschritten seien.


8 Darüber hinaus rügten die Antragsteller eine grundsätzliche Verletzung des Rechts-
staatsprinzips dadurch, dass das neue Bewertungsverfahren keinen Rückschluss auf die
spätere, tatsächliche Grundsteuerhöhe zulasse und deswegen die spätere Steuerbe-
lastung nicht vorhersehbar sei, weil die Hebesätze der Belegenheitsgemeinde ab 2025
nicht bekannt seien.
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9 Ferner würden die Grundsteuerwerte durch die starken Typisierungen so nivelliert, dass
Wertunterschiede zwischen verschiedenen Immobilien nicht mehr realitätsgerecht abge-
bildet würden, wie es das BVerfG aber gefordert habe.


10 Es sei im neuen Bewertungsrecht keine Möglichkeit vorgesehen, einen geringeren
Grundsteuerwert durch ein Sachverständigengutachten nachzuweisen. Dies verletze das
„Realisationsprinzip“ und das Gebot der Folgerichtigkeit.


11 Überdies wirkten die einzelnen Bewertungsmethoden und Bewertungsparameter stark
vereinfachend – wie die Antragsteller durch Verweis auf das Gutachten von Prof. Dr. Gre-
gor Kirchhof rügten. Dies habe – trotz der erheblichen Reduzierung der Berechnungsele-
mente auf fünf bzw. acht Bewertungsparameter – ein in sich nicht folgerichtiges und in-
konsistentes Bewertungssystem gebracht, was zu starken Friktionen und inkonsistenten
Belastungsunterschieden führe. Wenn beispielsweise das Gebäudealter vereinfachend
berücksichtigt werde, spiegele dies den Wert einer Immobilie nicht sachgerecht wider,
etwa wenn eine Jugendstilvilla mit einem Steinhaus aus den 1980er oder mit einem Be-
tonbau aus den 1990er Jahren verglichen werde.


12 In systematischer bzw. bewertungsmethodischer Hinsicht rügten die Antragsteller er-
gänzend die Differenzierung zwischen Wohn- und Geschäftsgrundstücken als willkürlich.
Weil bei Geschäftsgrundstücken das Sachwertverfahren anzuwenden und alle Nutz- und
Verkehrsflächen voll anzusetzen seien – wobei gemischt-genutzte Grundstücke bereits
ab einer gewerblichen Nutzung von 20% als Geschäftsgrundstück zu behandeln seien –,
führe dies bei gemischt-genutzten Grundstücken zu überproportionalen Bewertungen.
Obwohl auch bei derartigen Grundstücken auf die Wohnraummiete abzustellen sei, lie-
ßen sich in der Vermietung an Handwerk/Lager keine so hohen Mieten wie bei der reinen
Wohnnutzung erzielen. Die tatsächliche Wertigkeit für gemischt-genutzte Immobilien sei
daher inzwischen oft geringer als der Wert reiner Wohnimmobilien.


13 Zugleich trugen die Antragsteller vor, die auf Grundlage des angegriffenen Grundsteuer-
wertbescheids festzusetzende Grundsteuer werde zu einer unangemessen hohen Belas-
tung führen, wobei sie sich hierbei auf verschiedene Argumentationsstränge bezogen:


14 So sei der – in die Berechnung des Grundsteuerwerts eingehende – Bodenrichtwert ih-
res Grundstücks zu hoch, unsachgemäß bzw. unverhältnismäßig angesetzt. Generell
könnten Bodenrichtwerte nur in einem ungenauen Verfahren dadurch ermittelt werden,
dass sie durch eine Schätzung von dem Gebäudewert separiert würden. Zugleich lasse
die vorgesehene Methodik, jedenfalls aber die fehlende einzelfallbezogene Berücksich-
tigung grundstücksindividueller Besonderheiten keine Möglichkeit dafür, dass ungünsti-
ge Grundstückszuschnitte, ein Altlastenverdacht oder tatsächlich vorhandene Altlasten
wertmindernd berücksichtigt werden könnten.


15 Zu Verzerrungen führe auch, dass die Differenzierung der Grundstücksflächen, die von
der Bezugsfläche von 500 Quadratmetern nach oben (dann niedrigere Bewertung pro
Quadratmeter) oder nach unten (dann höhere Bewertung pro Quadratmeter) abwichen,
nur im Rahmen der Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung abweichender
Grundstücksgrößen beim Bodenwert von Ein- und Zweifamilienhäusern (vgl. Anlage 36
zu den §§ 251 und 257 Abs. 1 BewG), nicht aber bei Mehrfamilienhäusern nachvollzogen
werde, obwohl auch größere Mietwohngrundstücke proportional eine geringere Bewer-
tung erfahren müssten.
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16 Ferner führe die gesetzliche Anordnung, auf einheitliche Mietniveaus abzustellen, zu ei-
ner Überbewertung. So sei selbst für größere Städte dasselbe Mietniveau unabhängig
davon anzuwenden, ob es sich um eine der allerbesten Wohnlagen oder lediglich um ei-
ne Randwohnlage handele, und obwohl die örtlichen Mietspiegel eine sehr starke Diffe-
renzierung nach Wohnlagen mit Schwankungsbreiten von 30% bis 40% ausweisen wür-
den.


17 Auch die starken Unterschiede der Mieten, die in der Anlage 39 zu § 254 BewG für Ein-
und Zweifamilienhäusern und bei Mietwohngrundstücken festgesetzt worden seien, sei-
en in dieser Form und Höhe in der Praxis nicht festzustellen.


18 Während über den Einspruch noch nicht entschieden war (und bis heute nicht entschie-
den ist), weil das Verfahren nach § 363 Abs. 2 Satz 1 Abgabenordnung (AO) ruhte, lehn-
te der Antragsgegner den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung mit Bescheid vom 27.
Januar 2023 ab, weil keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit bestünden und
die Vollziehung keine unbillige Härte zur Folge habe. Der Bescheid sei „nach geltendem
Recht erlassen worden.“ Eine weitere Begründung zu den substantiierten Einwänden der
Antragsteller enthielt der Ablehnungsbescheid nicht.


19 Mit ihrem hiergegen gerichteten Einspruch vom 22. Februar 2023 nahmen die Antrag-
steller auf ihr vorheriges Vorbringen Bezug. Ergänzend trugen sie vor, dass sie den er-
mittelten Bodenrichtwert nicht für adäquat hielten. Aufgrund der Bebauung in zweiter
Reihe sowie der Grundstückerschließung durch einen Privatweg lasse sich das Grund-
stück der Antragsteller für eine Bebauung nur eingeschränkt nutzen. Auch durch die
Hanglage des Grundstücks sei eine Erschließung für die Bebauung zusätzlich erschwert.
Die in der Vergangenheit veräußerten umliegenden Grundstücke, deren Veräußerung zu
der erheblichen Steigerung des Bodenrichtwerts geführt hätten, hätten diese Problema-
tik nicht gehabt, weil bei diesen Grundstücken der größte Teil des Grundstücks bebaubar
gewesen sei. Daher sei ein Abschlag von 30% auf den Bodenrichtwert gerechtfertigt.


20 Mit Einspruchsentscheidung vom 6. Juni 2023 wies der Antragsgegner den Einspruch
der Antragsteller gegen die Ablehnung ihres Antrags auf Aussetzung der Vollziehung als
unbegründet zurück. Die Antragsteller hätten kein besonderes, das öffentliche Interes-
se am Gesetzesvollzug überwiegendes individuelles Aussetzungsinteresse geltend ge-
macht, das bei Einwänden gegen die Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften er-
forderlich sei. Insbesondere sei nicht erkennbar, dass es durch den Gesetzesvollzug und
die Erhebung der Grundsteuer zu einer Existenzgefährdung der Antragsteller komme.
Überdies bestünden an der Rechtmäßigkeit der angegriffenen gesetzlichen Typisierun-
gen keine ernstlichen Zweifel. Der Grundsteuerwert sei nach den einfachrechtlichen Vor-
gaben, die der Antragsgegner im Einzelnen darstellte und erläuterte, zutreffend errech-
net worden. Für den Bodenrichtwert sei der für das Grundstück geltende Bodenrichtwert
für die gesamte Grundstücksfläche anzuwenden gewesen, da die von den Antragstellern
vorgetragenen Besonderheiten des Grundstücks typisierend nicht zu berücksichtigen
seien und ein Abschlag nicht erfolgen könne. Bewertungsziel sei der „objektiviert reale
Wert“ und gerade nicht der Verkehrswert, sodass auch der Nachweis eines niedrigeren
gemeinen Werts in analoger Anwendung des § 198 BewG nicht möglich sei. Der Antrags-
gegner sei als Teil der Finanzverwaltung an das formelle Gesetz gebunden und dürfe die-
ses nicht auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen; dies sei nur durch ein Gericht möglich.


- Seite 5 von 96 -







21 Mit ihrem gerichtlichen Antrag vom 23. Juni 2023 wiederholen die Antragsteller umfas-
send ihre vorgerichtlichen Einwände.


22 Die Antragsteller beantragen sinngemäß,
die Vollziehung des Bescheids über den Grundsteuerwert auf den 1. Januar 2022 vom
30. Dezember 2022 unter Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 6. Juni 2023 aus-
zusetzen.


23 Der Antragsteller beantragt,
den Antrag abzulehnen.


24 Ergänzend zu seiner Einspruchsentscheidung trägt der Antragsgegner vor, dass die ge-
setzlichen Typisierungen den durch das BVerfG anerkennten Bewertungsverfahren im-
manent und nicht zu umfangreich seien.


25 Soweit die Antragsteller rügten, dass das neue Bewertungsverfahren keinen Rückschluss
auf die spätere, tatsächliche Grundsteuerhöhe zulasse und die Hebesätze der Belegen-
heitsgemeinde ab 2025 nicht bekannt seien, könnten objektiv keine Aussagen zur Hö-
he der Definitivbelastung mit Grundsteuer ab dem Jahr 2025 erfolgen, weil die künftig
geltenden Hebesätze noch nicht beschlossen seien. Eine Rechtsschutzlücke drohe indes
nicht. Zum einen könnten die Grundsteuerbescheide mit den dann ab 2025 einschlägi-
gen Hebesätzen mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs angefochten werden; zum an-
deren seien die Grundsteuerwertbescheide bereits jetzt justiziabel. Zudem lasse § 25
Abs. 3 Satz 1 des Grundsteuergesetzes (GrStG) sogar ausdrücklich – und in verfassungs-
konformer Weise – eine Rückwirkung der Hebesatzbestimmung zum Jahresbeginn zu,
wenn der Beschluss über den Hebesatz bis zur Jahresmitte ergehe; daher sei eine ein-
geschränkte Vorhersehbarkeit der gesamten künftigen Grundsteuerbelastung unbeacht-
lich.


26 Die – auch im Fall der Antragsteller zur Anwendung gebrachte – Immobilienbewertungs-
methode der Ertragswertbestimmung sei durch das BVerfG grundsätzlich unbeanstan-
det geblieben. Auch die parallele (bzw. genauer: subsidiäre) Anwendung eines verein-
fachten Ertrags- und Sachwertverfahrens im Rahmen der steuerlichen Bewertung des
Grundbesitzes sei durch das BVerfG ausdrücklich anerkannt worden. Lediglich das Unter-
lassen regelmäßiger Neufeststellungen sei gerügt worden; diese seien im neuen Bewer-
tungsrecht aber vorgesehen. Wenn die Antragsteller eine Typisierung anhand bestimm-
ter Parameter rügten, so sei dies den althergebrachten Verfahren zur Bestimmung des
Ertragswerts bzw. des Sachwerts immanent.


27 Soweit sich die Antragsteller gegen „absolut gesetzte“ Bodenrichtwerte wendeten, deren
Ermittlung ausdrücklich den Gutachterausschüssen als Kollegialorganen außerhalb des
Steuerwesens aufgetragen sei, komme den Gutachterausschüssen infolge ihrer besonde-
ren Sach- und Fachkenntnisse und der größeren Ortsnähe eine vorgreifliche Ermittlungs-
kompetenz bezüglich des Bodenrichtwerts zu. Die Heranziehung von Bodenrichtwerten
habe sich für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer, der Grunderwerbsteuer (seit
1. Januar 1996) und auch anlässlich ertragsteuerrechtlicher Wertermittlungsanlässe in
langjähriger Praxis ohne verfassungsgerichtliche Beanstandung bewährt. Dadurch werde
– ausgehend von der verfassungsrechtlich zulässigen Ausgestaltung der Grundsteuer als
Sollertragsteuer – der Gegenwartswert der nachhaltigen Ertragsfähigkeit von Grund und
Bodens einfach und sachgerecht ermittelt. Im Übrigen könnten etwaige Defizite bei der
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Ermittlung der Bodenrichtwerte durch die Gutachterausschüsse nicht als verfassungs-
rechtliches Argument gegen die gesetzliche Typisierungsanordnung angeführt werden.


28 Der Bodenrichtwert sei nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar und im Steuerrechts-
verhältnis für die Beteiligten verbindlich. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Be-
wertung für Zwecke der Grundsteuer um ein Massenverfahren handele, sei eine individu-
elle Wertermittlung für jedes einzelne Grundstück gesetzlich bewusst nicht vorgesehen.
Vielmehr bediene sich der Gesetzgeber der verfassungsrechtlich zulässigen Instrumen-
te „Typisierung“ und „Pauschalierung“ mit dem Ergebnis, dass individuelle Grundstücks-
merkmale – vorbehaltlich gesetzlich vorgesehener Anpassungsgründe – nicht zu berück-
sichtigen seien. Dieser Typisierungs- und Vereinfachungseffekt der Grundsteuerwerter-
mittlung ginge verloren, wenn bei jeder Bewertung eines Grundstücks – neben den in
§ 247 Abs. 1 Satz 2 BewG einzig vorgesehenen zu differierenden Entwicklungszuständen
gemäß § 3 der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von
Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermitt-
lungsverordnung – ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I 2021, S. 2805) sowie bei über-
lagernden Bodenrichtwertzonen in Fällen unterschiedlicher Arten der Nutzung – über die
korrekte Höhe des Bodenrichtwerts gestritten würde. Im finanzgerichtlichen Verfahren
könne jedenfalls grundsätzlich nicht begehrt werden, dass der Bodenrichtwert der maß-
geblichen Zone nicht auf das zu bewertende Grundstück anzuwenden sei.


29 Auch darüber hinausgehend habe der Gesetzgeber – anders als beispielsweise in § 198
BewG – in den Vorschriften zur Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer auf
den 1. Januar 2022 bewusst keine Regelung vorgesehen, die es Steuerpflichtigen ermög-
liche, einen niedrigeren gemeinen Wert mittels Sachverständigengutachten oder zeitnah
erzielten Kaufpreises nachzuweisen. Diese planvolle gesetzgeberische Entscheidung,
„die Grundsteuerwertermittlung deutlich zu entindividualisieren“, sei dem Umstand ge-
schuldet, dass im reformierten grundsteuerlichen Bewertungsrecht kein individueller
Verkehrswert, sondern nur ein „Durchschnittswert (objektiviert-realer Wert)“ ermittelt
werden solle.


30 Es lägen auch keine Anhaltspunkte für die Behauptung der Antragsteller vor, dass der
für ihr Grundstück anzuwendende Bodenrichtwert konkret zu hoch oder dass der Gutach-
terausschuss bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte seiner Ermittlungskompetenz in un-
zureichendem Maße nachgekommen sei. Soweit gegen den Bodenrichtwert überhaupt
Rechtsschutz gesucht werden könne, sei jedenfalls der Verwaltungsrechtsweg eröffnet
(§ 40 VwGO).


31 Soweit sich die Antragsteller dagegen wendeten, dass jeweils für das gesamte Gemein-
degebiet nur eine einheitliche Mietniveaustufe angenommen werde, lägen der Berech-
nung gemeindeeinheitliche Durchschnittsmieten als typisierte monatliche Nettokaltmie-
ten zugrunde. Aus Vereinfachungsgründen werde die ortsübliche Vergleichsmiete, die
grundsätzlich der Standardbewertungsmethode des Ertragswertverfahrens zugrunde ge-
legt werde und aus den üblichen Entgelten für in der Gemeinde gelegenen Wohnraum
vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten sechs Jahren
ermittelt werde, durch die durchschnittlichen Nettokaltmieten („statistische Miete“ als
sogenannte Listenmiete) ersetzt. Diese sei aus der Zusatzerhebung zum Mikrozensus
2018 des Statistischen Bundesamtes abgeleitet worden. Darin liege insgesamt eine er-
hebliche und nicht zu beanstandende Vereinfachung gegenüber der individuellen Ermitt-
lung einer marktüblich erzielbaren Miete. So würden insbesondere die Fälle vereinfacht,
in denen Grundstücke eigengenutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder un-
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entgeltlich überlassen würden. Dies diene nicht nur der Verwaltungsvereinfachung, son-
dern mindere den Deklarationsaufwand der Steuerpflichtigen spürbar.


32 Da in dieser Ermittlung auch ältere Bestandsmieten enthalten seien, lägen die aus dem
Mikrozensus abgeleiteten durchschnittlichen Nettokaltmieten tendenziell unter den orts-
üblichen Vergleichsmieten. Um die Mietpreisdynamik im Wohnungsmarkt sachgerecht
zu erfassen, würden die durchschnittlichen Nettokaltmieten in der Anlage 39 zum BewG
aufgrund der Ermächtigungsgrundlage in § 263 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BewG regelmäßig an
die geänderten tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Der Ansatz von tatsächlich verein-
barten oder ortsüblichen Vergleichsmieten oder von objektspezifischen Nettokaltmieten,
etwa aufgrund von wohnungs- oder mietrechtlichen Bindungen, sei aufgrund der Kon-
zeption des Ertragswertverfahrens als Massenbewertungsverfahren daher nicht möglich.
Dies sei Ausdruck einer verfassungsrechtlichen Typisierung und Pauschalierung, die vom
gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum gedeckt sei.


33 Der weitgehende Typisierungsgrad sei vor dem Hintergrund der Ausgestaltung der
Grundsteuer als Objektsteuer sowie der Höhe des Steueraufkommens gerechtfertigt. Der
Steuergesetzgeber habe das grundsteuerliche Bewertungsrecht unter Beachtung verfas-
sungsrechtlicher Vorgaben und Berücksichtigung zusätzlicher Ziele wie der Vollzugsver-
einfachung und Automationsfähigkeit insgesamt verfassungs- und insbesondere gleich-
heitskonform geregelt.


Entscheidungsgründe


II.


34 Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des verfahrensgegenständlichen Grundsteu-
erwertbescheids ist zulässig.


35 So ist der Finanzrechtsweg gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) für
den gesamten Streitfall und hinsichtlich aller dafür maßgeblichen Teilfragen, insbesonde-
re hinsichtlich der Ermittlung der Bodenrichtwerte durch die Gutachterausschüsse eröff-
net (dazu Gliederungspunkt II.1.).


36 Die Antragsteller konnten ihr Rechtsschutzbegehren des einstweiligen Rechtsschutzes
auch allein durch den vorliegenden Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des angegrif-
fenen Grundsteuerwertbescheids nach § 69 Abs. 3 und Abs. 4 FGO verfolgen, denn damit
konnte auch die zugrundeliegende Bodenrichtwertfeststellung des zuständigen Gutach-
terausschusses überprüft werden (dazu Gliederungspunkt II.2).


37 Das Gericht konnte über den Antrag der Antragsteller auch entscheiden, ohne das Ver-
fahren nach § 74 FGO aussetzen zu müssen, um die Rechtmäßigkeit des Bodenrichtwerts
durch ein Verwaltungsgericht oder um die Verfassungsmäßigkeit der zugrundeliegenden
Rechtsvorschriften durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen (dazu Glie-
derungspunkt II.3).


38 Schließlich lagen auch die sonstigen Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Antrags
auf Aussetzung der Vollziehung nach § 69 Abs. 3 und Abs. 4 FGO vor. Insbesondere war
der Antrag auch im Hinblick auf ein Aussetzungsinteresse der Antragsteller zulässig (da-
zu Gliederungspunkt II.4).


39 1.
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Der Finanzrechtsweg ist gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO gegeben, weil das wegen bewer-
tungsrechtlicher Streitfragen über den Grundsteuerwertbescheid geführte Verfahren
eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit über eine Abgabenangelegenheit darstellt (dazu
Gliederungspunkt a)), die der Gesetzgebung des Bundes unterliegt (dazu Gliederungs-
punkt b)) und insgesamt der „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ im Sinne des
§ 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO unterfällt (dazu Gliederungspunkt c)).


40 Dies gilt umfassend für den angegriffenen Grundsteuerwertbescheid und alle dort als Be-
rechnungsgrundlagen berücksichtigten Berechnungsgrundlagen, d.h. entgegen der Auf-
fassung des Antragsgegners insbesondere bezüglich der durch die Gutachterausschüsse
ermittelten Bodenrichtwerte. Der Rechtsschutz ist daher nicht zwischen Finanz- und Ver-
waltungsrechtsweg zu teilen.


41 a)
Die vorliegende Streitigkeit über eine verbindlich festgestellte Bemessungsgrundlage
der Grundsteuer unterfällt umfassend, d.h. auch soweit die Antragsteller Einwände ge-
gen den in die Bemessungsgrundlage eingegangenen Bodenrichtwert erheben, dem Be-
griff der „Abgabenangelegenheit“ im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 FGO.


42 aa)
„Abgabenangelegenheiten“ im Sinne der FGO sind gemäß der Legaldefinition des § 33
Abs. 2 Satz 1 FGO alle mit der Verwaltung der Abgaben einschließlich der Abgabenver-
gütungen oder sonst mit der Anwendung der abgabenrechtlichen Vorschriften durch die
Finanzbehörden zusammenhängenden Angelegenheiten.


43 Es gehören dazu in erster Linie die Steuerbescheide und die der Feststellung der Be-
steuerungsgrundlagen dienenden Bescheide, aber auch sämtliche anderen, der Abga-
benverwaltung dienenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden auf den Gebieten der
Steueraufsicht, der Steuerermittlung, der Steuererhebung, der Vollstreckung, der Er-
stattung, der Vergütung, der Bewertung, der Zerlegung und Zuteilung (BT-Drucksache
IV/1446, S. 43).


44 Der weite „Abgaben“-Begriff des § 33 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 FGO, der insbesondere die
„Steuern“ im Sinne des § 3 Abs. 1 AO, Art. 105 GG umfasst (vgl. BT-Drucksache IV/1446,
43), verweist dabei auch und gerade auf die bewertungsrechtlichen Vorfragen, die für
die Bemessung und damit für die Festsetzung der Grundsteuer maßgeblich sind. Die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer erfasst dabei nicht nur die
Bestimmung des Steuergegenstandes, sondern deckt auch die Regelung der Bemes-
sungsgrundlage der Grundsteuer und die dazu erforderlichen Bewertungsregeln ab (vgl.
BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11,
1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147).


45 bb)
Nach der gesetzlichen Grundkonzeption des ab dem 1. Januar 2025 anzuwendenden
Grundsteuerrechts vollzieht sich die Grundsteuererhebung in drei Stufen (vgl. statt vieler
zur Übersicht: Eichholz, DStR 2020, 1158 (1162)):


46 Einem Grundsteuerwertbescheid auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2022
kommt nach dem Regelungssystem der §§ 218 ff. BewG und insbesondere nach § 219
Abs. 1 BewG i.V.m. § 180 AO die Funktion eines Grundlagenbescheids für den nach §§ 13
Satz 1, Satz 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 GrStG i.V.m. § 184 Abs. 1 AO i.V.m. § 266
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Abs. 1 BewG auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2025 festzustellenden Grund-
steuermessbetrag zu (Brandis, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung Stand 9/2023,
§ 180 AO Rn. 2), der seinerseits einen Grundlagenbescheid für den nach § 27 GrStG zu
erlassenden Grundsteuerbescheid auf den Hauptveranlagungszeitpunkt 1. Januar 2025
darstellt.


47 Der Grundsteuerwertbescheid stellt gemäß § 219 Abs. 1 BewG den Grundsteuerwert fest
und trifft zudem gemäß § 219 Abs. 2 BewG Feststellungen zur Vermögensart (Land- und
Forstwirtschaft oder Grundvermögen), bei Grundvermögen zur Grundstücksart im Sinne
des § 249 BewG, zur Zurechnung des Grundstücks und bei mehreren Beteiligten zur Hö-
he ihrer Anteile (Eichholz, DStR 2020, 1158 (1162)).


48 Da die Bemessungsgrundlage und damit die Höhe der künftigen Grundsteuerfestsetzung
maßgeblich durch den auf den 1. Januar 2022 festgestellten Grundsteuerwert bestimmt
werden, zählt die Grundsteuerwertfeststellung ohne Weiteres zu den „Abgabenangele-
genheiten“.


49 cc)
Um eine „Abgabenangelegenheit“ handelt es sich – entgegen des Vortrags des Antrags-
gegners sowie entgegen erster Literaturstimmen (Steinhauer, ErbStB 2023, 185 (186);
Mandler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1334 ff.)) – auch, soweit die Antragsteller
Einwände gegen den für das verfahrensgegenständliche Grundstück ermittelten Boden-
richtwert erheben.


50 Die Antragsteller sind mit diesen Einwänden nicht etwa deshalb – wie der Antragsgegner
meint – auf den Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 VwGO zu verweisen, weil der
Bodenrichtwert durch den für das Gebiet des Grundstücks zuständigen örtlichen Gutach-
terausschuss ermittelt und durch den Antragsgegner lediglich ohne Anpassung als eine
maßgebliche Berechnungsgrundlage des verfahrensgegenständlichen Grundsteuerwerts
übernommen worden ist.


51 (1)
Die Antragsteller wenden sich nicht gegen den für ihr Grundstück ermittelten Boden-
richtwert als solchen. Vielmehr begehren sie – was den Tenor ihres Aussetzungsantrags
betrifft – die Aussetzung der Vollziehung des gegen sie ergangenen Grundsteuerwertbe-
scheids, in dessen Rahmen der Bodenrichtwert lediglich als eine Bemessungsgrundla-
ge eingegangen ist, und wenden sich allein gegen die in diesem Bescheid liegende Be-
schwer. Der vorliegende Rechtsstreit betrifft damit bereits in formell-rechtlicher Hinsicht
umfassend einen in einer Abgabenangelegenheit ergangenen Bescheid.


52 (2)
Dass es sich bei Streitigkeiten über den für steuerliche Zwecke berücksichtigten Boden-
richtwert um eine „Abgabenangelegenheit“ handelt, folgt aus Sicht des Gerichts auch
unmittelbar aus § 196 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB). Danach sind Bodenricht-
werte für Zwecke der steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes „nach ergänzenden
Vorgaben“ der Finanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt oder zu
sonstigen Feststellungszeitpunkten zu ermitteln. Hierdurch wird in materiell-rechtlicher
Hinsicht ein unmittelbarer Zusammenhang des Bodenrichtwerts mit der Anwendung ab-
gabenrechtlicher Vorschriften, der Feststellung von Besteuerungsgrundlagen und der
Steuerermittlung hergestellt.
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53 (3)
Schließlich erfolgt die Heranziehung des Bodenrichtwerts als Berechnungsgrundlage des
Grundsteuerwerts allein im Innenverhältnis zwischen Gutachterausschuss und Finanzbe-
hörde (dazu Gliederungspunkt II. 1. c) cc) (5)), sodass es sich bei einem Rechtsbehelf ge-
gen einen Grundsteuerwertbescheid aus Sicht eines Steuerpflichtigen nicht um zwei ge-
trennte Rechtsangelegenheiten, sondern nur um eine (einheitliche bzw. ungeteilte) Ab-
gabenangelegenheit handelt (im Ergebnis ebenso: Hey, ZG 2019, 297 (317)).


54 b)
Die streitige Abgabenangelegenheit unterliegt – entgegen der Auffassung der Antragstel-
ler – auch umfassend „der Gesetzgebung des Bundes“, wie dies für die Eröffnung des Fi-
nanzrechtswegs nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO erforderlich ist.


55 Zwar wurde die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer und das zu-
grundeliegende Bewertungsrecht seit einer Verfassungsänderung durch Gesetz vom 27.
Oktober 1994 eingeschränkt. Die zu diesem Zeitpunkt bereits geltenden Bundesgeset-
ze blieben aber nach Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG als Bundesrecht in Kraft und konnten
in engen Grenzen unter Beibehaltung der wesentlichen Elemente der in dem fortgelten-
den Bundesgesetz enthaltenen Regelungen weiterentwickelt werden (dazu Gliederungs-
punkt aa)). Dass sich der Gesetzgeber für die Neuregelungen des Grundsteuer-Reform-
gesetzes in der Gesetzesbegründung insbesondere auf diese Gesetzgebungskompetenz
aus Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG stützte (dazu Gliederungspunkt bb)), ist aus Sicht des Ge-
richts nicht zu beanstanden (dazu Gliederungspunkt cc)). Zugleich kann sich dies – wor-
auf das Gericht an dieser Stelle hinweist – in der weiteren Zulässigkeitsprüfung auf die
Frage auswirken, inwiefern ein besonderes Interesse der Antragsteller an der Aussetzung
der Vollziehung des angegriffenen Bescheids vorliegt (dazu Gliederungspunkt II. 4. c)).


56 Jedenfalls aber ist die Gesetzgebungskompetenz des Bundes dadurch gegeben, dass der
verfassungsändernde Gesetzgeber mit dem Recht zur Abweichungsgesetzgebung ge-
mäß Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG rechtzeitig eine hinreichende Länder-Öffnungsklau-
sel im Sinne des Art. 125a Abs. 2 Satz 2 GG in die Verfassung aufgenommen hatte (dazu
Gliederungspunkt dd)).


57 Schließlich konnte sich der Gesetzgeber auch auf eine umfassende konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG berufen, die eben-
falls noch rechtzeitig vor der Ausfertigung sowie der Verkündung des Grundsteuer-Re-
formgesetzes in die Verfassung aufgenommen worden war (dazu Gliederungspunkt ee)).


58 aa)
Für die Grundsteuer und damit auch für die Bewertungsbestimmungen, die für ihre Er-
hebung unverzichtbar sind, konnte der Bund jedenfalls bis zur Neufassung des Art. 72
Abs. 2 GG durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 27. Oktober 1994
(BGBl. I 1994, S. 3146) die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für sich in An-
spruch nehmen. Denn nach Art. 105 Abs. 2 Nr. 3 GG in der Ursprungsfassung vom 23.
Mai 1949 (BGBl. I 1949, S. 1) hatte der Bund die Kompetenz für „die Realsteuern mit
Ausnahme der Festsetzung der Hebesätze, wenn er die Steuern ganz oder zum Teil zur
Deckung der Bundesausgaben in Anspruch nimmt oder die Voraussetzungen des Artikels
72 Abs. 2 GG vorliegen“. Nach Art. 106 Abs. 2 GG in seiner ursprünglichen Fassung flos-
sen unter anderem die Realsteuern, zu denen u.a. die Grundsteuer zählt, den Ländern
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und nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeinden zu (BVerfG, Urteil vom 10.
April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


59 Die zu diesem Zeitpunkt bereits geltenden Bundesgesetze blieben nach Art. 125a Abs. 2
Satz 1 GG als Bundesrecht in Kraft. Dem Bundesgesetzgeber wurde durch Art. 125a
Abs. 2 Satz 2 GG die Änderung des fortbestehenden Bundesrechts nicht verwehrt. Die
Länder dürfen eine landesrechtliche Neuregelung durch Ersetzung des Bundesrechts
nur vornehmen, wenn dazu eine bundesgesetzliche Ermächtigung auf der Grundlage
des Art. 125 a Abs. 2 Satz 2 GG geschaffen worden ist. Hieraus folgt im Umkehrschluss,
dass es den Ländern verwehrt ist, bei Fortbestand der bundesrechtlichen Regelung ein-
zelne Vorschriften zu ändern. Die Änderungskompetenz des Bundes ist, sofern die Vor-
aussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG nicht gegeben sind, eng auszulegen und an die Bei-
behaltung der wesentlichen Elemente der in dem fortgeltenden Bundesgesetz enthalte-
nen Regelungen geknüpft. Diese dürfen vom Bundesgesetzgeber modifiziert werden. Zu
einer grundlegenden Neukonzeption wären dagegen nur die Länder befugt, allerdings
erst nach einer Freigabe durch Bundesgesetz (BVerfG, Urteil vom 9. Juni 2004 – 1 BvR
636/02 –, BVerfGE 111, 10; BVerfG, Urteil vom 26. Januar 2005 – 2 BvF 1/03 –, BVerfGE
112, 226; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


60 bb)
Der Bundesgesetzgeber hat seine Gesetzgebungskompetenz für die Neuregelungen des
Grundsteuer-Reformgesetzes insbesondere auf Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gestützt, da
fortgeltendes Bundesrecht lediglich fortgeschrieben werde. Mit der Neuregelung sollte
bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Urteil vom 10.
April 2018 – 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE
148, 147) unter Wahrung der dem Bund derzeit nach dem Grundgesetz zustehenden Ge-
setzgebungskompetenz an das bestehende Bewertungs- und Grundsteuersystem ange-
knüpft werden (BT-Drucksache 19/11085, S. 1, 80 und 88 ff.).


61 Das Bewertungs- und Grundsteuerrecht bleibe in seiner Grundstruktur erhalten. Das Re-
formgesetz ziele auf eine verfassungskonforme, rechtssichere und zeitgemäße Fortent-
wicklung der Grundsteuer und der damit verbundenen Bewertung der Grundsteuerobjek-
te ab, um die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen zu erhalten.
Die Belastungsentscheidung knüpfe auch künftig an das Innehaben von Grundbesitz in
Form von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder Grundvermögen an und wer-
de durch den Charakter einer Sollertragsteuer geprägt (BT-Drucksache 19/11085, S. 1 f.,
80, 84 f. und 90).


62 Der Gesetzentwurf stelle keine grundlegende Neukonzeption des Grundsteuerrechts dar.
Zur Umsetzung der verfassungsgerichtlichen Vorgaben würden die Bewertungsziele un-
ter Berücksichtigung der Belastungsentscheidung und die Bewertungsverfahren unter
Beibehaltung der wesentlichen Elemente lediglich unter Anpassung an veränderte Rah-
menbedingungen modifiziert. Als gleichbleibende wesentliche Elemente halte das neue
Recht fest am Steuergegenstand (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft bzw. Grundstü-
cke), am System von Hauptfeststellung, Wertfortschreibung und Nachfeststellungen und
an den bisherigen Bewertungsmethoden zur Ermittlung des Bewertungsziels (Ertrags-
und Sachwertverfahren zur Ermittlung eines objektiviert-realen Werts). Der erhöhte Pau-
schalierungsgrad im Rahmen der Bewertung der notwendigen Anpassung an die aktuel-
len Verhältnisse sei insbesondere der Verwaltungsvereinfachung und den Anforderungen
der Digitalisierung geschuldet. Es würden bestehende Elemente der Grundsteuer ver-
wendet und die üblichen Bewertungsmethoden (Ertrags- und Sachwertverfahren) weiter-
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hin angewendet. Nachdem sich die bisherigen Verfahrens- und Bewertungsvorschriften
grundsätzlich bewährt hätten, könne auf diese bei gleichzeitiger Vereinfachung der Re-
gelungen aufgebaut werden. Daneben könne die bisherige Bewertungssystematik durch
eine weitgehende Automation zu einem einfacheren, transparenteren und nachvollzieh-
bareren Verwaltungsverfahren fortentwickelt werden (BT-Drucksache 19/11085, S. 1 f.,
80, 84 f. und 90).


63 Auch hinsichtlich der einzelnen Bewertungsverfahren werde an bestehendes Bewer-
tungsrecht angeknüpft. Das nunmehr in den §§ 252 ff. BewG geregelte Ertragswertver-
fahren, das im bisherigen Recht nach §§ 78 bis 82 BewG angewandt worden sei, sowie
das nunmehr in den §§ 258 ff. BewG geregelte Sachwertverfahren, das im bisherigen
Recht nach §§ 83 bis 90 BewG angewandt worden sei, würden unter Berücksichtigung
des aktuellen Stands des Wertermittlungsrechts und der aktuellen Datenlage fortentwi-
ckelt (BT-Drucksache 19/11085, S. 1 f., 84 f., 90, 112 und 116).


64 Schließlich nahm der Gesetzgeber in den Begründungen zu den Einzelentwürfen einzel-
ner Vorschriften des Bewertungsverfahrens gemäß §§ 220 ff. BewG sowie der materiell-
rechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 243 ff. BewG bei nahezu jeder Einzelvorschrift
des neuen Bewertungsrechts Bezug auf bereits bestehende Einzelvorschriften, denen die
neuen Vorschriften entsprächen oder an die sie angelehnt seien (vgl. etwa BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 94 ff. und 108 ff.).


65 cc)
Nach diesen Maßstäben und auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen des Ge-
setzgebers sieht das Gericht eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 125a
Abs. 2 Satz 1 GG für die vorliegenden Bewertungsregelungen als gegeben an, weil es in
den neuen Regelungen keine systematische Neukonzeption eines Grundsteuer- oder Be-
wertungssystems, sondern noch Modifikationen des vorherigen Rechts erkennt.


66 Das Gericht sieht die Ausführungen des Gesetzgebers in der Gesetzesbegründung als in-
sofern überzeugend an und verweist zur Begründung auf sie.


67 Insbesondere bleiben der Charakter der Grundsteuer als Real- und Gemeindesteuer, die
Bestimmung und Abgrenzung des Steuerobjekts bzw. -gegenstands (Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft bzw. Grundstücke), das System der dreistufigen Grundsteuererhe-
bung mit Wertfeststellungs-, Grundsteuermess- und Grundsteuerbescheid einschließlich
der Aufgabenteilung zwischen Finanzbehörden und Gemeinden und das bisherige Sys-
tem von Hauptfeststellung, Wert-/Zurechnungsfortschreibung und Nachfeststellungen er-
halten. Auch den Belastungsgrund der Grundsteuer erkennt der Gesetzgeber unter ande-
rem im Innehaben von Grundstücken und orientiert sich unverändert am Konzept einer
Sollertragsteuer.


68 Durch vielfältige normative Bezugnahmen in der Gesetzesbegründung auf inhalts- und
teils auch wortgleiche Vorgängervorschriften knüpft der Gesetzgeber sodann auch im
Einzelnen an konkrete Bestandsregelungen an, deren Verständnis und Auslegung durch
die Bezugnahmen in die gesetzlichen Neuregelungen der §§ 218 ff. BewG mit übertragen
werden.


69 Zudem sieht der Gesetzgeber es als Hauptanliegen des Grundsteuer-Reformgesetzes an,
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts mit Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14,
1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, BVerfGE 148, 147) umzusetzen
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und unter deren Beachtung das Grundsteuerrecht weiterzuentwickeln. Hierzu wurden
insbesondere die bisherigen Bewertungsmethoden (Ertrags-, Sach- und Vergleichswert-
verfahren) in ihrer Struktur und den wesentlichen Berechnungselementen (z.B. im Er-
tragswertverfahren die getrennte Bewertung von Grundstück und aufstehendem Gebäu-
de; Bewertung des Objekts nach abgezinstem Reinertrag etc.) übernommen, jedoch um
Typisierungen und Pauschalierungen ergänzt, was eine durch das Bundesverfassungsge-
richt ausdrücklich angesprochene Regelungsoption zur Erreichung einer gleichheitsge-
rechten Grundsteuererhebung (und dem vorgelagert: Grundstücksbewertung) darstellt.


70 Der erhebliche Umfang der mit den Neuregelungen verbundenen Pauschalierungen, der
die konkrete Wertermittlung in ganz erheblichem Maß auf die Rechtsanwendung abs-
trakt-generell vorgegebener Berechnungsgrößen reduziert (dazu Gliederungspunkt II. 2.
c)), ist hierbei keine gesetzliche Neukonzeption des Bewertungsrechts, sondern bewirkt
mit seinen – wenn auch in erheblichem Umfang vorgenommenen – Typisierungen einzel-
ner Berechnungsgrößen lediglich Modifikationen bzw. Weiterentwicklungen bestehender
Bewertungselemente (in diesem Sinne auch: Hey, in: Scheffler/Hey, Aktuelle Fragen der
Grundsteuerreform: Wirkungen und Gesetzgebungskompetenz, ifst-Schrift 530 (2019),
S. 67 ff. und S. 70; Hey, ZG 2019, 297 (300); Schmidt, NVwZ 2019, 103 (106); a.A. Kirch-
hof, DStR 2018, 2661 (2668 ff.).


71 dd)
Unabhängig davon, dass das Gericht nach den vorstehenden Ausführungen von einer
Bundeskompetenz nach den Maßstäben des Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG ausgeht, erkennt
es auch deshalb keinen Kompetenzübergriff des Bundesgesetzgebers, weil dieser den
Ländern in Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG das Recht zur Abweichungsgesetzgebung zuge-
billigt hat.


72 Dies folgt aus Art. 125a Abs. 2 Satz 2 GG, der nicht nur die Möglichkeit enthält, seitens
des Bundesgesetzgebers ein Freigabegesetz zu erlassen. Die Regelung schließt es viel-
mehr – bei systematischer Auslegung im Sinne eines Erst-Recht-Schlusses – nicht aus,
dass der Bundesgesetzgeber im Rahmen seiner Anpassungs- und Änderungskompetenz
nach Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG auch eine bundeseinheitliche Regelung erlässt, die zu-
gleich eine Länder-Öffnungsklausel enthält (Greve, NVwZ 2019, 701 (704); Schmidt, ZRP
2019, 146 (148); Schwarz/Sairinger, DVBl. 2020, 800 (804 f.)).


73 Wenn eine derartige Öffnungsklausel durch einfaches Bundesgesetz umgesetzt werden
kann, muss dies – bei teleologischer und systematischer Auslegung des Art. 125a Abs. 2
Satz 2 GG – auch gelten, wenn sich eine Öffnungsklausel zu einer abweichenden Lan-
desregelung im Verfassungsrecht des Bundes findet (in diesem Sinne auch BT-Drucksa-
che 19/11084, S. 4). Wegen des Rechts zur Abweichungsgesetzgebung in Art. 72 Abs. 3
Satz 1 Nr. 7 GG – einer Norm mit Verfassungsrang – ist es daher unschädlich, dass sich
in den einfachrechtlichen Vorschriften der §§ 218 ff. BewG in der Fassung des Grundsteu-
er-Reformgesetzes nicht nochmals eine entsprechende Abweichungsklausel findet.


74 Für die Frage, in welchem Zeitpunkt der Bund zuständig sein muss, um ein Gesetz er-
lassen zu können, ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens des auf eine Kompetenzgrundla-
ge gestützten Gesetzes ohne jede Bedeutung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist Teil
des Inhalts des einfachen Gesetzes, nicht Teil des Gesetzgebungsverfahrens. Das auf ei-
ne Kompetenzgrundlage gestützte Gesetz ist vielmehr, gleichgültig mit welchem Tag des
Inkrafttretens es versehen ist, rechtlich existent ("erlassen") mit seiner Verkündung, die
den letzten Teil des Gesetzgebungsverfahrens bildet. Ein späterer Tag des Inkrafttretens


- Seite 14 von 96 -







des Gesetzes bestimmt nur seinen zeitlichen Geltungsbereich, d.h. den Tag, von dem an
es anzuwenden ist. Ein einfaches Gesetz, das ausgefertigt wird zu einem Zeitpunkt, an
dem die dazu ermächtigende verfassungsrechtliche Norm noch nicht in Kraft war, oder
das verkündet wird, bevor die dazu ermächtigende Norm in Kraft getreten ist, ist daher
nichtig (BVerfG, Urteil vom 26. Juli 1972 – 2 BvF 1/71 –, BVerfGE 34, 9).


75 Das auf einem Gesetzentwurf vom 25. Juni 2019 (BT-Drucksache 19/11084) beruhen-
de verfassungsändernde Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und
125b) vom 15. November 2019 (BGBl. I 2019, S. 1546), das in Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes
die Einfügung des Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GG vornahm und nach Art. 2 des Gesetzes
am Tag nach seiner Verkündung in Kraft treten sollte, war aufgrund seiner Verkündung
am 20. November 2019 in Kraft getreten mit Wirkung zum 21. November 2019.


76 In dem bereits taggleich mit dem verfassungsändernden Gesetz, nämlich ebenfalls am
25. Juni 2019 eingebrachten Gesetzentwurf des Grundsteuer-Reformgesetzes (BT-Druck-
sache 19/11085) stützte der Bundesgesetzgeber seine Gesetzgebungskompetenz für das
Grundsteuer-Reformgesetz auf den im parallelen Gesetzgebungsverfahren einzuführen-
den Art. 125a Abs. 2 GG. Das Grundsteuer-Reformgesetz wurde am 26. November 2019
vom Bundespräsidenten ausgefertigt und am 2. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt
verkündet. Nach Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes traten die in Art. 1 des Gesetzes geregelten
Vorschriften der §§ 218 ff. BewG nebst den zugehörigen Anlagen zum BewG sowie die
in Art. 3 des Gesetzes geregelten Vorschriften des GrStG am Tag nach der Verkündung,
mithin am 3. Dezember 2019 in Kraft. Folglich bestand mit Art. 72 Abs, 3 Satz 1 Nr. 7 GG
sowohl im Zeitpunkt der Ausfertigung als auch der Verkündung des Grundsteuer-Reform-
gesetzes eine Abweichungskompetenz der Länder. Dies genügt als Öffnungsklausel im
Sinne des Art. 125a Abs. 2 Satz 2 GG.


77 ee)
Jedenfalls aber besteht eine umfassende konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des
Bundes für den Erlass des Grundsteuer-Reformgesetzes nach Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG
in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und 125b)
vom 15. November 2019 (BGBl. I 2019, S. 1456), das – bei historischer Auslegung und im
systematischen Vergleich mit Art. 105 Abs. 2 Satz 2 GG – dem Bund die konkurrierende
Gesetzgebung über die Grundsteuer gerade unabhängig von den Voraussetzungen des
Art. 72 Abs. 2 GG zugewiesen hat (vgl. BT-Drucksache 19/11084, S. 6).


78 Auch insofern war durch das verfassungsändernde Gesetz zur Änderung des Grundge-
setzes (Artikel 72, 105 und 125b) vom 15. November 2019 (BGBl. I 2019, S. 1546) in
Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes die Einfügung des Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG vorgenommen
worden, die mit Wirkung zum 21. November 2019 und damit noch vor der Ausfertigung
(26. November 2019) sowie vor der Verkündung des Grundsteuer-Reformgesetzes (2.
Dezember 2019) in Kraft trat. Folglich bestand sowohl im Zeitpunkt der Ausfertigung als
auch der Verkündung des Grundsteuer-Reformgesetzes eine Gesetzgebungskompetenz
des Bundes zur Regelung der verfahrensgegenständlichen Vorschriften.


79 Nach den vorstehenden Maßstäben und Ausführungen kann das erkennende Gericht kei-
ne „kompetenzrechtlichen Konstruktionsfehler“ darin erkennen, dass der Bund eine ihm
nunmehr unbeschränkte Gesetzgebungskompetenz über die Grundsteuer nicht in aus-
reichendem Umfang genutzt habe, weil er zuvor nur von begrenzten Regelungsspielräu-
men habe ausgehen müssen (a.A.: Kirchhof, DB 2023, 1116 (1117 und 1119)). Vielmehr
zeigen die beiden parallel eingebrachten und in Bezug aufeinander begründeten Gesetz-
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gebungsverfahren, dass der Bundesgesetzgeber bereits bei der förmlichen Einleitung
des Gesetzgebungsprozesses von einer umfassenden Gesetzgebungskompetenz aus-
ging. Dass er keine anderen Regelungen als die später Gesetz gewordenen Vorschriften
getroffen hat, kann daher nur als Beleg für die Ausübung dieser Kompetenz angesehen
werden.


80 c)
Die streitgegenständliche Abgabenangelegenheit, nämlich die Grundsteuerwertfeststel-
lung in einem bewertungsrechtlichen Grundlagenbescheid, unterfällt auch umfassend
der „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO (dazu
Gliederungspunkt aa)).


81 Dass die eigentliche Festsetzung der Grundsteuer durch einen darauf folgenden Grund-
steuerbescheid der rheinland-pfälzischen Gemeinden erfolgt, ist hierfür unbeachtlich
(dazu Gliederungspunkt bb)).


82 Auch dass sich die Grundsteuerwertfeststellung mit dem Bodenrichtwert auf eine Be-
messungsgrundlage stützt, die durch einen Gutachterausschuss und damit eine außer-
halb der Finanzverwaltung stehende Stelle ermittelt wurde, ändert an einer „Verwaltung
durch Landesfinanzbehörden“ bezüglich des Grundsteuerwertbescheids nichts (dazu
Gliederungspunkt cc)).


83 aa)
Eine „Verwaltung von Abgaben“ im Sinne des § 33 Abs. 2 Halbsatz 1 FGO umfasst alle
Maßnahmen einer Finanzbehörde, die von Ermittlungen zu unbekannten Abgabensach-
verhalten über das konkrete Ermittlungs- und Festsetzungsverfahren bis zum Vollstre-
ckungsverfahren reichen. Dazu gehören in erster Linie die Steuerbescheide, die der Fest-
stellung der Besteuerungsgrundlagen dienenden Bescheide und die sonstigen Beschei-
de der Finanzbehörden. Erfasst werden auch die „sonst mit der Anwendung der abga-
benrechtlichen Vorschriften durch die Finanzbehörden zusammenhängenden Angelegen-
heiten“. Diese Generalklausel erfasst somit auch alle an die eigentliche Abgabenverwal-
tung angrenzenden Nebenrechtsgebiete, die jedoch mit der eigentlichen Verwaltung von
Abgaben zusammenhängen, etwa indem sie diese vorbereiten oder aus der Abgabener-
hebung unmittelbar resultieren. Solche Verwaltungsakte kommen insbesondere auf den
Gebieten der Steueraufsicht, der Steuerermittlung, der Steuererhebung, der Vollstre-
ckung, der Erstattung, der Vergütung, der Bewertung, der Zerlegung und Zuteilung und
der Vertretung vor den Finanzbehörden und Finanzgerichten in Betracht (BT-Drucksache
IV/1446, 43).


84 bb)
Auf der Grundlage des Art. 108 Abs. 4 Satz 2 GG hat der rheinland-pfälzische Landes-
gesetzgeber für die den Gemeinden allein zufließende Grundsteuer teilweise Gebrauch
gemacht und die Verwaltung zum Teil den Gemeinden übertragen: So obliegt nach § 5
Abs. 1 Halbsatz 1 Alt. 2 des rheinland-pfälzischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) die
Verwaltung der Grundsteuer den Gemeinden. Dies gilt nach § 5 Abs. 1 Halbsatz 2 KAG je-
doch nicht für die Festsetzung und Zerlegung der Steuermessbeträge.


85 Nach dem einfachgesetzlich ausgestalteten dreistufigen Besteuerungssystem von der
Grundsteuerwertfeststellung über den Grundsteuermessbescheid bis zur eigentlichen
Grundsteuerfestsetzung kommt den rheinland-pfälzischen Gemeinden somit nur die Ver-
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waltungszuständigkeit zur Festsetzung der Grundsteuer in einem Grundsteuerbescheid
sowie zur Erhebung der derart festgesetzten Grundsteuer zu.


86 Im Übrigen, d.h. hinsichtlich der Festsetzung des Grundsteuermessbetrags und gerade
auch hinsichtlich der noch vorgelagerten Festsetzung des Grundsteuerwerts verbleibt es
hingegen bei der Verwaltungskompetenz der Landesfinanzbehörden nach Art. 108 Abs. 2
Satz 1 GG i.V.m. §§ 2 ff. des Gesetzes über die Finanzverwaltung (FVG), zu denen der An-
tragsgegner gehört. Die zuständigen Finanzämter ermitteln nicht nur die für den Erlass
des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids relevanten Besteuerungsgrundlagen, son-
dern setzen sodann auf der materiell-rechtlichen Grundlage der §§ 218 ff. BewG auch
den Grundsteuerwert durch förmlichen Bescheid mit (mittelbarer) Bindungswirkung für
die Gemeinde fest.


87 cc)
Eine „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ im vorgenannten Sinne erfolgt auch, so-
weit die Finanzbehörden im Zuge ihrer Grundsteuerwertfeststellung auf einen von den
rheinland-pfälzischen Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwert als bedeutsame
Besteuerungsgrundlage des Grundsteuerwerts zugreifen.


88 Die im Bewertungssystem der §§ 243 ff. BewG für alle Immobilienarten als Bemessungs-
grundlage bedeutsamen Bodenrichtwerte (dazu Gliederungspunkt (1)) werden durch
Gutachterausschüsse ermittelt, deren Zusammensetzung und Arbeitsweise ungeachtet
weniger bundesgesetzlicher Regelungen im Wesentlichen durch landesrechtliche Vor-
schriften bestimmt werden (dazu Gliederungspunkt (2)).


89 Trotz der Bezeichnung in § 192 Abs. 1 BauGB als „selbständige, unabhängige Gutachter-
ausschüsse“ handelt es sich dabei im System der Staatsgewalten jedoch um Landesbe-
hörden (dazu Gliederungspunkt (3)), nicht aber um Finanzbehörden im Sinne der §§ 2 ff.
FVG (dazu Gliederungspunkt (4)).


90 Daher erfolgt die Feststellung von Bodenrichtwerten durch die Gutachterausschüsse und
die Übermittlung dieser Werte an die Finanzbehörden nur im Innenverhältnis zwischen
verschiedenen Behörden, nicht aber im Außenverhältnis zu den Steuerpflichtigen. Eine
derartige Außenwirkung kommt erst dem Grundsteuerwertbescheid zu, in dem der Bo-
denrichtwert als Bemessungsgrundlage des Grundsteuerwerts herangezogen wird (dazu
Gliederungspunkt (5)).


91 (1)
Der Bodenrichtwert geht in die Grundsteuerwertfeststellung gemäß §§ 243 ff. BewG bei
allen der Bewertung unterworfenen Immobilienarten als zentrales Element in die Bemes-
sungsgrundlage des Grundsteuerwerts ein:


92 So ermittelt sich der Grundsteuerwert unbebauter Grundstücke nach § 247 Abs. 1 Satz 1
BewG regelmäßig durch Multiplikation ihrer Fläche mit dem jeweiligen Bodenrichtwert
im Sinne des § 196 BauGB. Soweit in den §§ 243 bis 262 BewG sowie in den Anlagen
36 bis 43 zum BewG nichts anderes bestimmt ist, werden Abweichungen zwischen den
Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu bewertenden Grund-
stücks mit Ausnahme unterschiedlicher Entwicklungszustände und unterschiedlicher
Arten der Nutzung bei überlagernden Bodenrichtwertzonen nicht berücksichtigt (§ 247
Abs. 1 Satz 2 BewG). Die Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen im Sinne
der §§ 192 ff. BauGB auf den Hauptfeststellungzeitpunkt zu ermitteln, zu veröffentlichen
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und nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an die zu-
ständigen Finanzbehörden zu übermitteln (§ 247 Abs. 2 BauGB). Wird von den Gutach-
terausschüssen kein Bodenrichtwert ermittelt, ist der Wert des unbebauten Grundstücks
ausnahmsweise durch die Finanzbehörden aus den Werten vergleichbarer Flächen abzu-
leiten (§ 247 Abs. 3 BewG).


93 Für die Bewertung von Grundstücken, die mit einem Ein- oder Zweifamilienhaus bebaut
sind, von Mietwohngrundstücken oder von Wohnungseigentum mit dem Ertragswertver-
fahren nach § 250 Abs. 2 i.V.m. §§ 252 bis 257 BewG ermittelt sich der Grundsteuerwert
nach § 252 BewG aus der Summe des kapitalisierten Reinertrags nach § 253 BewG (Bar-
wert des Reinertrags) und des abgezinsten Bodenwerts nach § 257 BewG. Auch hierbei
wirkt sich der Bodenrichtwert nicht nur als Berechnungselement der für die Barwertbe-
rechnung heranzuziehenden Liegenschaftszinssätze aus (§ 256 Abs. 2 und Abs. 3 BewG).
Vielmehr greift auch die Berechnung des abgezinsten Bodenwerts in § 257 Abs. 1 Satz 1
BewG als zentrales Berechnungselement auf den Bodenwert nach § 247 BewG zurück,
der sich durch Multiplikation der Grundstücksfläche mit dem jeweiligen Bodenrichtwert
errechnet und sodann bei der Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern nach § 257
Abs. 1 Satz 2 BewG noch mit größenbezogenen Umrechnungsfaktoren modifiziert wird.


94 Auch soweit auf andere Grundstücksarten (Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte
Grundstücke, Teileigentum, sonstige bebaute Grundstücke) nach § 250 Abs. 3 i.V.m.
§§ 258 bis 260 BewG das Sachwertverfahren anzuwenden ist, geht der Bodenwert als ein
Teilbetrag des gesamten Sachwerts in die Berechnung ein (§ 258 Abs. 3 BewG) und be-
stimmt sich gemäß § 258 Abs. 2 BewG ebenfalls aus dem Wert des unbebauten Grund-
stücks nach § 247 BewG, worin erneut ein Rückgriff auf den Bodenrichtwert als maßgeb-
liche Berechnungsgröße liegt.


95 (2)
Die nach § 193 Abs. 5 Satz 1 BauGB für die Ermittlung der Bodenrichtwerte zuständigen
Gutachterausschüsse bestehen nach § 192 Abs. 2 BauGB aus einem Vorsitzenden und
ehrenamtlichen weiteren Gutachtern. Der Vorsitzende und die weiteren Gutachter sollen
gemäß § 192 Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Ermittlung von Grundstückswerten oder sonsti-
gen Wertermittlungen sachkundig und erfahren sein und dürfen nicht hauptamtlich mit
der Verwaltung der Grundstücke der Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutach-
terausschuss gebildet ist, befasst sein.


96 Zudem ist nach § 193 Abs. 5 Satz 2 BauGB zur Ermittlung der Bodenrichtwerte sowie der
sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zwingend ein Bediensteter der zu-
ständigen Finanzbehörde mit Erfahrung in der steuerlichen Bewertung von Grundstücken
als Mitglied des Gutachterausschusses hinzuzuziehen. Indem die Mitwirkung von Finanz-
beamten in den Gutachterausschüssen gefordert und ein gegenseitiger Informationsaus-
tausch vorgesehen wird, soll die Verbindung der städtebaulichen Wertermittlung und der
steuerlichen Bewertung im Rahmen des Möglichen hergestellt werden (vgl. BT-Druck-
sache 7/4793, S. 23 und 52 zur Vorgängervorschrift des § 139 BBauG a.F.). So soll auch
sichergestellt werden, dass die Belange der steuerlichen Bewertung bereits bei der Bo-
denrichtwertermittlung in hinreichendem Maße berücksichtigt werden (Kleiber, in: Ernst/
Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 150. Ergänzungslieferung Stand Mai
2023, § 196 BauGB Rn. 44).


97 Die Zusammensetzung wird sodann gemäß § 199 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 der Landes-
verordnung über Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte
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(Gutachterausschussverordnung – GAVO) vom 20. April 2005 näher bestimmt: Nach § 2
Abs. 1 Satz 1 GAVO besteht ein Gutachterausschuss aus einem vorsitzenden Mitglied
und aus weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern:


98 Für das vorsitzende Mitglied ist mindestens ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied
zu bestellen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GAVO). Das vorsitzende Mitglied und die stellvertretenden
vorsitzenden Mitglieder müssen Bedienstete der örtlich zuständigen behördlichen Ver-
messungsstelle oder des örtlich zuständigen Vermessungs- und Katasteramts sein, von
denen nach § 9 Abs. 1 GAVO die Aufgaben der Geschäftsstelle wahrgenommen werden.
Zudem müssen sie die Befähigung für das vierte Einstiegsamt der Laufbahn Naturwis-
senschaft und Technik im Bereich Vermessungs- und Liegenschaftswesen besitzen oder
in besonderem Maße in der Grundstückswertermittlung erfahren sein (§ 2 Abs. 2 GAVO).


99 Die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder eines Gutachterausschusses ist nicht abschlie-
ßend bestimmt, sondern lediglich im Sinne einer Mindestanzahl aus § 2 Abs. 3 Satz 1 GA-
VO abzuleiten, wonach mindestens acht ehrenamtliche Mitglieder mit besonderen Qua-
lifikationen benannt sind. Darüber hinaus kann es aber noch „die Übrigen“ ehrenamtli-
chen Mitglieder geben. Die ehrenamtlichen Mitglieder sollen ihren Wohn- oder Beschäf-
tigungsort im Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses haben (§ 2 Abs. 3 Satz 2
GAVO).


100 Von den ehrenamtlichen Mitgliedern müssen nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO insbe-
sondere zwei Bedienstete der Finanzverwaltung bestellt werden, die im Zuständigkeits-
bereich des Gutachterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von Grundbesitz be-
fasst sind. Diese Mitglieder werden nach § 3 Abs. 2 Satz 1 GAVO durch das Landesamt
für Steuern vorgeschlagen und nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GAVO durch das Landesamt für
Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz für die Dauer des Gutachteraus-
schusses, in der Regel für fünf Jahre, bestellt. Liegen für die ehrenamtlich tätigen Be-
diensteten der Finanzverwaltung die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 in der
Person des betreffenden Mitglieds nicht mehr vor, so ist dieses Mitglied vom Landesamt
für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz abzuberufen (§ 5 Abs. 3 GA-
VO).


101 Nach § 7 Abs. 1 GAVO wird der Gutachterausschuss bei der Ermittlung von Bodenricht-
werten im Sinne des § 196 BauGB in der Besetzung mit dem vorsitzenden Mitglied, ei-
nem ehrenamtlichen Mitglied nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO (d.h. mit einem im Zu-
ständigkeitsbereich des Gutachterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von
Grundbesitz befassten Bediensteten der Finanzverwaltung) und mindestens vier weite-
ren ehrenamtlichen Mitgliedern tätig. Die Bestimmung der mitwirkenden ehrenamtlichen
Mitglieder erfolgt durch das vorsitzende Mitglied (§ 8 Satz 2 Nr. 2 GAVO).


102 Der Gutachterausschuss berät und beschließt in gemeinsamer, nicht öffentlicher Sit-
zung. Der Beschluss ergeht mit der Mehrheit der Stimmen des vorsitzenden Mitglieds
und der mitwirkenden ehrenamtlichen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des vorsitzenden Mitglieds. Auf Verlangen sind abweichende Auffassungen ak-
tenkundig zu machen; sie werden nicht Bestandteil eines Gutachtens (§ 7 Abs. 3 GAVO).


103 Die ehrenamtlichen Mitglieder – mit Ausnahme der nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bestell-
ten Bediensteten der Finanzverwaltung – erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GAVO), zu der insbesondere eine Gutachterentschädigung
in Höhe von maximal 26 Euro (für die freiberuflich tätigen ehrenamtlichen Mitglieder)
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bzw. 16 Euro (für die übrigen ehrenamtlichen Mitglieder) für jede angefangene halbe
Stunde der erforderlichen Zeit einschließlich notwendiger Reise- und Wartezeiten zählt
(§ 4 Abs. 3 GAVO). Die ehrenamtlichen Mitglieder der Gutachterausschüsse, die nach
§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO als Bedienstete der Finanzverwaltung bestellt sind, wer-
den bei der Ermittlung von Bodenrichtwerten sowie der sonstigen zur Wertermittlung er-
forderlichen Daten im Hauptamt tätig und erhalten dafür keine gesonderte Vergütung
(Amtliche Begründung zur Änderung der Landesverordnung über Gutachterausschüsse,
Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte im Jahr 2014, einzig abrufbar unter https://
lvermgeo.rlp.de/fileadmin/lvermgeo/pdf/rechtsgrundlagen/Begruendung_Aenderung_GA-
VO2014.pdf, zuletzt abgerufen am 23. November 2023).


104 Die Dienstaufsicht über die ehrenamtlichen Mitglieder obliegt dem Landesamt für Ver-
messung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (§ 3 Abs. 4 GAVO). Ein Mitglied kann
vom Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz abberufen
werden, wenn es an der Erstattung eines Gutachtens mitgewirkt hat, obwohl ein Aus-
schließungsgrund nach § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) in Ver-
bindung mit § 20 oder § 21 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vorlag. Zu den Aus-
schlussgründen gehört insbesondere, dass in einem Verwaltungsverfahren nicht tätig
werden darf, wer selbst Beteiligter oder Angehöriger eines Beteiligten ist, wer einen Be-
teiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwaltungsverfahren
vertritt oder wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gut-
achten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist (§ 20 Abs. 1 Satz 1 VwVfG). Dem
Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen un-
mittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann (§ 20 Abs. 1 Satz 2 VwVfG). Dies gilt je-
doch nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs-
oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegen-
heit berührt werden (§ 20 Abs. 1 Satz 3 VwVfG).


105 (3)
Zwar handelt es sich bei den Gutachterausschüssen nach der einfachgesetzlichen Vorga-
be des § 192 Abs. 1 BauGB um „selbständige, unabhängige“ Einrichtungen.


106 Diese sind jedoch – jedenfalls soweit sie im hier verfahrensgegenständlichen Kontext
tätig werden – als „Behörden“ eines Landes im Sinne des § 1 Abs. 4 VwVfG (BFH, Urteil
vom 4. März 2020 – II R 11/17 –, BFHE 268, 401, BStBl II 2021, 155; Voß, in: Ernst/Zin-
kahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 149./150. Ergänzungslieferung Stand Fe-
bruar/Mai 2023, § 192 BauGB Rn. 17 und § 197 BauGB Rn. 25; Schaar, GuG 1991, 252
(253)) bzw. im Sinne des § 2 des rheinland-pfälzischen Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes (LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 sowie im Sinne des § 6 Abs. 1 AO anzusehen.
Sie haben unter anderem die Aufgabe, über den Wert unbebauter und bebauter Grund-
stücke Gutachten zu erstatten, und sind mit dieser Pflicht sowie mit ihren sonstigen Ne-
benaufgaben im Rahmen des öffentlichen Baurechts hoheitlich tätig. Zudem stehen ih-
nen gemäß § 197 BauGB verschiedene Auskunfts- und Betretungsbefugnisse zu, deren
Ausübung hoheitliche Gewalt darstellt (vgl. BGH, Urteil vom 4. März 1982 – III ZR 156/80
–, NVwZ 1982, 395).


107 Zudem haben die Gutachterausschüsse die Bodenrichtwerte gemäß § 196 Abs. 1 Satz 6
und Abs. 2 Satz 1 BauGB für steuerliche Zwecke und nach Vorgaben der Finanzbehör-
den zu ermitteln. Sie müssen den Finanzbehörden nach § 193 Abs. 5 BauGB die für die
Wertermittlung erforderliche Daten wie Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren, Um-
rechnungskoeffizienten, Gebäude- und Ertragsfaktoren mitteilen und dürfen nach § 195
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Abs. 2 Satz 1 BauGB die Kaufpreissammlung (nur) an die zuständigen Finanzbehörden
übermitteln. Der Gutachterausschuss kann sich zugleich seiner durch § 196 Abs. 1 Satz 1
BauGB begründeten Verpflichtung, für jedes Gemeindegebiet einen Bodenrichtwert nach
ergänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung zu ermitteln, nicht mit dem Hinweis darauf
entziehen, die Ermittlung sei nicht möglich. Dies wird durch die Neufassung des § 196
Abs. 1 Satz 1 BauGB durch Art. 4 Nr. 2 Buchstabe a) des Erbschaftsteuerreformgesetzes
vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I 2008, S. 3018) bestätigt, wonach die Bodenrichtwerte
flächendeckend zu ermitteln sind (BFH, Urteil vom 25. August 2010 – II R 42/09 –, BFHE
230, 570, BStBl II 2011, 205; Kleiber, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Bauge-
setzbuch, 149. Ergänzungslieferung Stand Februar 2023, § 196 BauGB Rn. 99).


108 (4)
Hierdurch werden die Gutachterausschüsse indes nicht selbst zur Finanzbehörde im Sin-
ne der §§ 2 ff. FVG. Dies folgt bereits aus ihrer Selbständigkeit, d.h. ihrer Ausgliederung
aus der hierarchischen und weisungsabhängigen Behördenstruktur der Finanzverwal-
tung.


109 Aufgrund der in § 192 Abs. 1 BauGB angelegten Unabhängigkeit ist eine Dienstaufsicht
nur im Sinne einer Rechtsaufsicht zulässig, d.h. die Aufsichtsbehörde kann die Tätig-
keit des Ausschusses daraufhin überwachen, ob die für die Tätigkeit zwingenden Verfah-
rensvorschriften eingehalten werden und ob es nicht zu unsachgemäßen Verzögerun-
gen bei der Gutachtenerstattung kommt (vgl. etwa Federwisch, in: Spannowsky/Uech-
tritz, BeckOK BauGB, 59. Edition Stand 1. Juni 2023, § 192 BauGB Einleitung und Rn. 13).
Regelungen zur Dienstaufsicht über die Mitglieder der rheinland-pfälzischen Gutachter-
ausschüsse finden sich in der GAVO nur punktuell: So obliegt die Dienstaufsicht für alle
ehrenamtlichen Mitglieder der Gutachterausschüsse gemäß § 3 Abs. 4 GAVO dem Lan-
desamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz. Diese obere Vermes-
sungs- und Katasterbehörde im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Landesgesetzes über das
amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 untersteht nach § 2
Abs. 1 Nr. 3 LGVerm i.V.m. § 3 Nr. 21 der Anordnung über die Geschäftsverteilung der
Landesregierung Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 2021 jedoch dem Ministerium des Innern
und für Sport als dem fachlich zuständigen Ministerium (oberste Vermessungs- und Ka-
tasterbehörde). Es besteht also gerade keine Fachaufsicht durch das Bundes- oder Lan-
desministerium der Finanzbehörden, das zur Einordnung als Finanzbehörde im Sinne der
§§ 2 ff. FVG führen könnte.


110 Dies gilt mangels anderslautender Anhaltspunkte auch und gerade für die beiden nach
§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO zwingend für jeden Gutachterausschuss zu bestellenden
„Bediensteten der Finanzverwaltung“, die „im Zuständigkeitsbereich des Gutachteraus-
schusses mit der steuerlichen Bewertung von Grundbesitz befasst“ sein müssen. Solche
Bediensteten werden zwar nach § 3 Abs. 2 Satz 1 GAVO von dem Landesamt für Steuern
und damit von einer Finanzbehörde vorgeschlagen. Für die Amtszeit des Gutachteraus-
schusses bestellt werden beide Mitglieder nach § 3 Abs. 1 GAVO aber durch das Landes-
amt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz. Sie unterliegen bezüglich
der Ausübung ihres Dienstes für den Gutachterausschuss – entsprechend der vorstehen-
den Ausführungen – auch der Dienstaufsicht des Landesamts für Vermessung und Geo-
basisinformation Rheinland-Pfalz.


111 (5)
Weil die Feststellung von Bodenrichtwerten durch die Gutachterausschüsse und deren
Übermittlung an die Finanzbehörden somit nur zwischen verschiedenen Behörden, nicht
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aber im Außenverhältnis zu den Steuerpflichtigen erfolgt, kommt erst dem Grundsteuer-
wertbescheid, in dem die Finanzbehörde den Grundsteuerwert feststellt und hierbei den
Bodenrichtwert lediglich als Teil der Bemessungsgrundlage übernimmt, eine Außenwir-
kung zu.


112 Zwar kann die rechtliche Wirkung eines Grundlagenbescheids im Sinne des § 171
Abs. 10 Satz 1 i.V.m. § 182 Abs. 1 Satz 1 AO auch von Verwaltungsakten solcher Behör-
den ausgehen, die nicht zu den Finanzbehörden im Sinne des § 6 AO gehören, wenn die-
se Verwaltungsakte aufgrund besonderer Vorschrift mit Bindungswirkung für das Be-
steuerungsverfahren ausgestattet sind (BFH, Urteil vom 4. Oktober 1988 – VIII R 161/84
–, BFH/NV 1989, 758).


113 Allerdings kommt den festgestellten Bodenrichtwerten jedenfalls keine derartige rechtli-
che Bindungswirkung gegenüber Finanzbehörden und Steuerpflichtigen zu, dass sie als
Verwaltungsakt und damit als Grundlagenbescheid wirken könnten. Dies folgt daraus,
dass sich der Bodenrichtwert nur im Innenverhältnis zwischen den Gutachterausschüs-
sen und den (Bewertungsstellen der) Finanzbehörden auswirkt. Vorbereitende Mitwir-
kungen anderer Behörden insbesondere durch Auskünfte, Übermittlung von Datensät-
zen und sonstigen Mitteilungen gegenüber den Finanzbehörden, die normativ nicht als
Grundlagenbescheid ausgestaltet sind, haben im Verhältnis zu Steuerpflichtigen grund-
sätzlich keine Außenwirkung (Güroff, in: Gosch, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung,
176. Ergänzungslieferung Stand August 2023, § 118 AO Rn. 18.1). Dies gilt auch und ge-
rade für Bodenrichtwerte, für die in § 196 Abs. 3 BauGB lediglich eine allgemeine Veröf-
fentlichung für Zwecke der Grundsteuerwertfeststellung, aber keine grundstücksbezoge-
nen „Bodenrichtwertbescheide“ vorgesehen ist. Die Bodenrichtwerte werden auch nicht
für einzelne Flurstücke gegen den/die Grundstückseigentümer förmlich durch Bescheide
festgesetzt, nicht einzelfallbezogen bekannt gegeben und nicht mit Rechtsbehelfsbeleh-
rungen versehen. Zudem sind einzelne Bodenrichtwerte gemäß § 14 Abs. 5 Satz 2 Immo-
WertV nicht zu begründen, was ebenfalls für ihre Unverbindlichkeit spricht (so auch Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 13 ImmoWertV Rn.
34 und § 14 ImmoWertV Rn. 34). Folglich haben Bodenrichtwerte jedenfalls keine Außen-
wirkung und sind daher keine Verwaltungsakte gegenüber den jeweiligen Grundstücksei-
gentümern. Dies gilt sowohl für die Ermittlung, Festlegung und Veröffentlichung der Bo-
denrichtwerte als auch für die Einteilung der Bodenrichtwertzonen (so im Ergebnis auch:
Freise, in: Brügelmann, BauGB, 126. Ergänzungslieferung Stand April 2023, § 196 BauGB
Rn. 40 und § 199 BauGB Rn. 40; Mandler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1335)).


114 Weil es somit an der Außenwirkung der Bodenrichtwerte im Verhältnis zu Steuerpflich-
tigen fehlt, kann es für Zwecke der Zulässigkeitsprüfung dahingestellt bleiben, ob der
Bodenrichtwertsammlung der Gutachterausschüsse darüber hinaus auch ein regelnder
Inhalt fehlt, weil es sich bei den Bodenrichtwerten gemäß § 196 Abs. 1 BauGB um auf
statistischer Erfassung beruhende tatsächliche Angaben zu durchschnittlichen Boden-
werten handelt. Dies entsprach jedenfalls der Rechtslage vor Beginn der Anwendbarkeit
des Grundsteuer-Reformgesetzes, wonach der Bodenrichtwert nicht allgemeinverbind-
lich festgesetzt, sondern nur als Hilfsmittel bei der Wertermittlung herangezogen werde
und den Ausgangspunkt für eine Wertschätzung im typisierten Verfahren bilde (so zur
Rechtslage vor Einführung des neuen Grundsteuerrechts: BGH, Urteil vom 20. Juli 2006 –
I ZR 185/03 –, NJW-RR 2007, 342; ebenso zur Belastung der Steuerpflichtige nicht durch
die ermittelten Bodenrichtwerte, sondern durch die festgestellten Grundstückswerte:
BFH, Beschluss vom 21. Oktober 2005 – II B 123/04 –, BFH/NV 2006, 499).
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115 Offen bleiben konnte auch, ob die (Bewertungsstellen der) Finanzbehörden – wie der An-
tragsgegner dies auch vorträgt – gleichwohl (faktisch) an diese Bodenrichtwerte gebun-
den sind und sie regelmäßig keiner Überprüfung unterziehen dürfen (für eine faktische
„Feststellungswirkung“: Mandler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1334 ff.)) oder ob
die Bodenrichtwerte keine Bindungswirkung entfalten und lediglich eine Schätzungs-
grundlage der Wertermittlung durch die Finanzbehörden darstellen (in diesem Sinne et-
wa: BT-Drucksache 7/4793, S. 53 f. zu § 143b BBauG 1976 als der Vorgängervorschrift zu
§ 196 Abs. 2 BauGB; Federwisch, in: BeckOK BauGB, 59. Edition Stand 1. Juni 2023, § 196
BauGB Rn. 8; Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 13
ImmoWertV Rn. 46). Denn selbst wenn eine faktische Bindung bestünde, bedürfte eine
Finanzbehörde als der letztendlich entscheidenden Behörde zur Feststellung des Grund-
steuerwerts grundsätzlich der Mitwirkung des zuständigen Gutachterausschusses. Ein
Grundsteuerwertbescheid ist selbst bei Annahme einer Bindungswirkung ein sog. mehr-
stufiger Verwaltungsakt, bei dem der Mitwirkungsakt des Gutachterausschusses nur ge-
genüber der Finanzbehörde, nicht aber gegenüber dem jeweiligen Steuerpflichtigen er-
geht und daher keine Außenwirkung entfaltet. Obliegt nur einer Behörde die Entschei-
dung nach außen, so sind die Mitwirkungsakte der anderen beteiligten Behörden keine
selbständigen Verwaltungsakte, sondern lediglich verwaltungsinterne Maßnahmen (BFH,
Urteil vom 10. Dezember 1987 – IV R 77/86 –, BFHE 152, 24, BStBl II 1988, 322; Güroff,
in: Gosch, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, 176. Ergänzungslieferung Stand Au-
gust 2023, § 118 AO Rn. 18).


116 Eine im Außenverhältnis zu Steuerpflichtigen wirkende staatliche Maßnahme geht nach
diesen Grundsätzen erst von den Grundsteuerwertbescheiden aus, die aus den vorge-
nannten Gründen der „Verwaltung durch Landesfinanzbehörden“ unterfallen und nach
Art. 19 Abs. 4 GG einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle zugänglich sein müssen (vgl.
BFH, Beschluss vom 21. Oktober 2005 – II B 123/04 –, BFH/NV 2006, 499, Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung angenommen durch BVerfG, Beschluss vom 23. August
2006 – 1 BvR 2647/05).


117 2.
Zulässige Antragsart des einstweiligen Rechtsschutzes war ein Antrag auf Aussetzung
der Vollziehung des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids nach § 69 Abs. 3 und
Abs. 4 FGO. Insbesondere war nicht, soweit sich die Antragsteller auf die Rechtswidrig-
keit des für ihr Grundstück festgestellten Bodenrichtwerts berufen, zusätzlich noch ein
Antrag nach § 114 FGO oder gar ein Antrag auf verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz
zulässig oder erforderlich.


118 Obliegt nur einer Behörde die Entscheidung nach außen, so sind die Mitwirkungsakte der
anderen beteiligten Behörden keine selbständigen Verwaltungsakte, sondern lediglich
verwaltungsinterne Maßnahmen. Die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Mitwirkungs-
handlung erfolgt im Rahmen der Anfechtung des Verwaltungsakts (vgl. hierzu grundle-
gend: BFH, Urteil vom 28. April 1983 – IV R 77/82 –, BFHE 138, 373, BStBl II 1983, 506;
BFH, Urteil vom 10. Dezember 1987 – IV R 77/86 –, BFHE 152, 24, BStBl II 1988, 322).


119 Mit der Anfechtung eines Grundsteuerwertbescheids kann somit auch die zugrundelie-
gende Bodenrichtwertfeststellung des zuständigen Gutachterausschusses überprüft wer-
den. Entsprechend ist ein Abgabenbescheid, der zur Berechnung der festgesetzten Ab-
gabe und damit zur Begründung des Bescheidtenors auf den Bodenrichtwert zurück-
greift, aufzuheben, wenn der Bodenrichtwert unzureichend ermittelt wurde (im Ergebnis
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ebenso: Verwaltungsgericht Hamburg, Urteil vom 19. Februar 2015 – 7 K 5146/14 –, ju-
ris).


120 Dies verhindert eine – auch vom Antragsgegner geforderte – Aufspaltung des Rechts-
wegs, gegen die neben systematischen Bedenken auch verfahrensökonomische Grün-
de sprechen. Es kann nicht angenommen werden, dass dem Antragsteller zugemutet
werden sollte, wegen der im Verfahren gegen den Grundsteuerwertbescheid auftreten-
den Rechtsfragen mehrere Rechtswege beschreiten zu müssen (gegen die Aufspaltung
des Rechtswegs auch in anderem Zusammenhang: BFH, Urteil vom 28. April 1983 – IV R
77/82 –, BFHE 138, 373, BStBl II 1983, 506).


121 3.
Das Verfahren war nicht nach § 74 FGO auszusetzen, um die Rechtmäßigkeit des für das
Grundstück der Antragsteller geltenden Bodenrichtwerts durch ein Verwaltungsgericht
überprüfen zu lassen, wie der Antragsgegner dies nahelegt (dazu Gliederungspunkt a)),
oder um ein Normenkontrollverfahren zum BVerfG durchzuführen (dazu Gliederungs-
punkt b))


122 a)
Eine Aussetzung des Verfahrens war insbesondere nicht anzuordnen, um eine gesonder-
te, ggf. verwaltungsgerichtliche Klärung der Rechtmäßigkeit des Bodenrichtwerts vorzu-
nehmen, wie der Antragsgegner dies implizit fordert. Vielmehr ist dessen Rechtmäßig-
keit entsprechend der vorstehenden Ausführungen allein im Rahmen der Rechtmäßig-
keitsprüfung des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids zu überprüfen.


123 b)
Eine Aussetzung des Verfahrens war trotz der erheblichen Zweifel des Gerichts an der
Verfassungsmäßigkeit der streitentscheidenden Rechtsvorschriften (dazu Gliederungs-
punkt III. 5.) auch nicht im Hinblick auf eine mögliche Vorlage zur verfassungsgerichtli-
chem konkretem Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG vorzunehmen.


124 An der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes sind die Fachgerichte für den Fall, dass
sie die angegriffene Regelung für verfassungswidrig erachten, nämlich nicht dadurch ge-
hindert, dass sie über die Frage der Verfassungswidrigkeit nicht selbst entscheiden könn-
ten, sondern insoweit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100
Abs. 1 GG einholen müssten. Das dem Bundesverfassungsgericht vorbehaltene Verwer-
fungsmonopol hat zwar zur Folge, dass ein Gericht Folgerungen aus der (von ihm ange-
nommenen) Verfassungswidrigkeit eines formellen Gesetzes – jedenfalls im Hauptsache-
verfahren – erst nach deren Feststellung durch das Bundesverfassungsgericht ziehen
darf. Die Fachgerichte sind jedoch durch Art. 100 Abs. 1 GG nicht gehindert, schon vor
der – im Hauptsacheverfahren einzuholenden – Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts auf der Grundlage ihrer Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren,
wenn dies nach den Umständen des Falles im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes
geboten erscheint und die Hauptsacheentscheidung dadurch nicht vorweggenommen
wird. Die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes würde den Eintritt von Nachteilen wäh-
rend der Durchführung des Hauptsacheverfahrens verhindern, und selbst wenn vorläufi-
ger Rechtsschutz versagt werden sollte, wäre dieses Verfahren jedenfalls bereits zur Vor-
klärung der offenen tatsächlichen und einfachrechtlichen Fragen geeignet (BVerfG, Be-
schluss vom 24. Juni 1992 – 1 BvR 1028/91 –, BVerfGE 86, 382; BVerfG, Beschluss vom
12. Oktober 1993 – 2 BvQ 46/93 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 16. November 1993 – 2
BvR 1587/92 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 25. Februar 2004 – 1 BvR 2016/01 –, juris;
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BVerfG, Beschluss vom 15. Dezember 2011 – 2 BvR 2362/11 –, BVerfGK 19, 286; BVerfG,
Beschluss vom 14. August 2013 – 2 BvR 1601/13 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 4. März
2014 – 2 BvL 2/13 –, juris; BFH, Beschluss vom 3. März 1998 – IV B 49/97 –, BFHE 185,
418, BStBl II 1998, 608; BFH, Beschluss vom 22. Dezember 2003 – IX B 177/02 –, BFHE
204, 39, BStBl II 2004, 367; Finanzgericht München, Beschluss vom 8. Mai 2007 – 9 V
181/07 –, juris; BFH, Beschluss vom 25. April 2018 – IX B 21/18 –, BFHE 260, 431, BStBl II
2018, 415).


125 Halten Fachgerichte eine Regelung für verfassungswidrig, sind sie, wenn dies nach den
Umständen des konkreten Einzelfalles im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes ge-
boten erscheint und die Hauptsacheentscheidung nicht vorweggenommen wird, mög-
licherweise aufgrund von Art. 19 Abs. 4 GG sogar verpflichtet, auf der Grundlage ihrer
Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren (BVerfG, Beschluss vom 16. No-
vember 1993 – 2 BvR 1587/92 –, juris).


126 4.
Auch die sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Antrag auf Aussetzung der
Vollziehung nach § 69 Abs. 3 und Abs. 4 FGO liegen vor.


127 a)
Die Voraussetzungen des § 69 Abs. 4 Satz 1 FGO liegen vor. Die Antragsteller haben ei-
nen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des Grundsteuerwertbescheids gestellt, der
mit Bescheid vom 27. Januar 2023 durch den Antragsgegner abgelehnt wurde. Auch der
hiergegen eingelegte Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung vom 6. Juni 2023 zu-
rückgewiesen.


128 b)
Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids
war unabhängig davon möglich, dass das Einspruchsverfahren der Antragsteller nach
§ 363 Abs. 2 Satz 1 AO im Zeitpunkt der gerichtlichen Antragstellung nach § 69 Abs. 3
FGO sowie der gerichtlichen Entscheidung über den Aussetzungsantrag ruhte.


129 Von der Aussetzung der Vollziehung ist die Anordnung des Ruhens eines behördlichen
Verfahrens nach § 363 AO zu unterscheiden, bei der es sich um verfahrensleitende Maß-
nahmen handelt, die die Vollziehbarkeit des angegriffenen Verwaltungsakts nicht be-
rührt (Seer, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung, 9/2023, § 69 FGO Rn. 11). Wegen
der Vollziehbarkeit eines mit dem Einspruch angegriffenen, aber wegen eines ruhen-
den Einspruchsverfahrens noch nicht formell bestandskräftigen Verwaltungsakts besteht
auch in diesen Fällen ein Rechtsschutzbedürfnis für einen Antrag auf Aussetzung der
Vollziehung.


130 c)
Schließlich war der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung auch im Hinblick auf ein be-
sonderes Aussetzungsinteresse der Antragsteller zulässig.


131 Ob diese in der Rechtsprechung bisweilen formulierte Zulässigkeitsvoraussetzung bei
ernstlichen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit (dazu Gliederungspunkt aa)) über-
haupt gefordert werden kann, wurde zuletzt durch mehrere BFH-Senate und das BVerfG
offengelassen (dazu Gliederungspunkt bb)).
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132 Im Streitfall liegt ein derartiges Aussetzungsinteresse der Antragsteller jedenfalls vor
(dazu Gliederungspunkt cc)).


133 Aber auch wenn davon ausgegangen werden müsste, dass das Aussetzungsinteresse
der Antragsteller die Interessen des Antragsgegners am Vollzug des angegriffenen Be-
scheids nicht überwiegt, könnte dies nicht zur Unzulässigkeit des Antrags auf Ausset-
zung der Vollziehung führen, weil bei einer solchen einschränkenden Auslegung des
§ 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO das Recht auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19
Abs. 4 GG unverhältnismäßig beeinträchtigt wäre (dazu Gliederungspunkt dd)).


134 aa)
Bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines angefochtenen Verwaltungs-
akts oder hätte seine Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch über-
wiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge, hat das Finanzgericht im
Regelfall dessen Vollziehung auszusetzen oder im Fall eines bereits vollzogenen Ver-
waltungsakts die Vollziehung wieder aufzuheben (§ 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO:
„soll“). Nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen kann trotz Vorliegens solcher Zwei-
fel die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes abgelehnt werden.


135 Solche Ausnahmefälle erkennen einige BFH-Senate in langjähriger Rechtsprechung ins-
besondere, wenn gegen eine Besteuerungsvorschrift verfassungsrechtliche Bedenken er-
hoben werden: Danach solle ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wegen des Gel-
tungsanspruchs jedes formell verfassungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes nur
zulässig sein, wenn ein besonderes Interesse an der Aussetzung der Vollziehung vorlie-
ge. Bei Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit einer Steuerrechtsnorm sei die Ausset-
zung der Vollziehung nämlich in gleicher Weise sämtlichen Adressaten der Norm zu ge-
währen. Dies bedeutete deshalb im Ergebnis die vorläufige Außervollzugsetzung des ge-
samten ordnungsgemäß zustande gekommenen Steuergesetzes bis zur Entscheidung
des BVerfG, d.h. für einen nicht absehbaren Zeitraum. Es sei eine Interessenabwägung
zwischen den individuellen Interessen des Steuerpflichtigen und dem öffentlichen Inter-
esse an einer geordneten Haushaltsführung und einem Gesetzesvollzug erforderlich, wo-
bei das Gewicht der ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der betroffenen
Vorschrift bei dieser Abwägung nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein solle. Ein
lediglich mit der behaupteten Verfassungswidrigkeit des Gesetzes begründeter Ausset-
zungsantrag sei daher, ohne dass es einer Prüfung der Verfassungsmäßigkeit bedürfe,
abzulehnen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles dem Interesse des Antragstel-
lers an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nicht der Vorrang vor dem öffentli-
chen Interesse am Vollzug des Gesetzes zukomme (BFH, Beschluss vom 6. Februar 1967
– VII B 46/66 –, BFHE 87, 414, BStBl III 1967, 123; BFH, Beschluss vom 28. Juni 1967 – VII
B 12/66 –, BFHE 89, 82, BStBl III 1967, 513; BFH, Beschluss vom 4. Dezember 1967 – GrS
4/67 –, BFHE 90, 461, BStBl II 1968, 199; BFH, Beschluss vom 30. April 1969 – VII B 16/68
–, BFHE 96, 8, BStBl II 1969, 528; BFH, Beschluss vom 10. Februar 1984 – III B 40/83 –,
BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454; BFH, Beschluss vom 21. Mai 1992 – X B 106/91 –,
BFH/NV 1992, 721; BFH, Beschluss vom 1. April 2010 – II B 168/09 –, BFHE 228, 149, BSt-
Bl II 2010, 558; BFH, Beschluss vom 5. März 2012 – III B 6/12 –, BFH/NV 2012, 1144; BFH,
Beschluss vom 9. März 2012 – VII B 185/11 –, BFH/NV 2012, 999; BFH, Beschluss vom 9.
März 2012 – VII B 171/11 –, BFHE 236, 206, BStBl II 2012, 418; BFH, Beschluss vom 18.
Juni 2012 – II B 17/12 –, BFH/NV 2012, 1652; BFH, Beschluss vom 21. November 2013 –
II B 46/13 –, BFHE 243, 162, BStBl II 2014, 263; BFH, Beschluss vom 19. März 2014 – III
B 74/13 –, BFH/NV 2014, 1032; BFH, Beschluss vom 15. April 2014 – II B 71/13 –, BFH/
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NV 2015, 7; BFH, Beschluss vom 25. November 2014 – VII B 65/14 –, BFHE 247, 182, BSt-
Bl II 2015, 207; BFH, Beschluss vom 15. Juni 2016 – II B 91/15 –, BFHE 253, 319, BStBl II
2016, 846; BFH, Beschluss vom 21. Juli 2016 – V B 37/16 –, BFHE 254, 491, BStBl II 2017,
28; BFH, Beschluss vom 25. April 2018 – IX B 21/18 –, BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415;
BFH, Beschluss vom 17. Dezember 2018 – VIII B 91/18 –, BFH/NV 2019, 306; BFH, Be-
schluss vom 18. Januar 2023 – II B 53/22 (AdV) –, BFH/NV 2023, 382; speziell zum neuen
Grundsteuer- und Bewertungsrecht: Finanzgericht Nürnberg, Beschluss vom 8. August
2023 – 8 V 300/23 –, EFG 2023, 1405; Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom
1. September 2023 – 3 V 3080/23 –, juris).


136 Ausnahmsweise hat der BFH auch bei Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit in verschie-
denen Fallgruppen dem Aussetzungsinteresse des Steuerpflichtigen den Vorrang vor den
öffentlichen Interessen eingeräumt, und zwar wenn dem Steuerpflichtigen durch den so-
fortigen Vollzug irreparable Nachteile drohen, wenn das zu versteuernde Einkommen
abzüglich der darauf zu entrichtenden Einkommensteuer unter dem sozialhilferechtlich
garantierten Existenzminimum liegt, wenn das BVerfG eine ähnliche Vorschrift für nich-
tig erklärt hatte, wenn der BFH (nicht aber ein Finanzgericht) die vom Steuerpflichtigen
als verfassungswidrig angesehene Vorschrift bereits dem BVerfG gemäß Art. 100 Abs. 1
GG im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit
vorgelegt hat oder wenn es um das aus verfassungsrechtlichen Gründen schutzwürdi-
ge Vertrauen auf die Beibehaltung der bisherigen Rechtslage oder um ausgelaufenes
Recht geht (BFH, Beschluss vom 18. Juni 2012 – II B 17/12 –, BFH/NV 2012, 1652; BFH,
Beschluss vom 15. April 2014 – II B 71/13 –, BFH/NV 2015, 7; BFH, Beschluss vom 15.
Juni 2016 – II B 91/15 –, BFHE 253, 319, BStBl II 2016, 846; BFH, Beschluss vom 21. Juli
2016 – V B 37/16 –, BFHE 254, 491, BStBl II 2017, 28; BFH, Beschluss vom 28. Oktober
2022 – VI B 15/22 (AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12).


137 Das BVerfG hatte in dieser Rechtsprechung des BFH zunächst keinen Verstoß gegen
das Recht auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG erkannt. Der BFH stel-
le mit der Forderung nach einem berechtigten Interesse an einen vorläufigen Rechts-
schutz kein zusätzliches, unbestimmtes Tatbestandsmerkmal im Rahmen des § 69 Abs. 2
Satz 2 FGO auf, sondern entnehme dieser gesetzlichen Bestimmung als einer Soll-Vor-
schrift im Wege der Interpretation die Notwendigkeit einer Interessenabwägung in be-
sonderen Ausnahmefällen. Zu diesen Ausnahmefällen zähle er vor allem die behaupte-
te Verfassungswidrigkeit der dem auszusetzenden Verwaltungsakt zugrundeliegenden
Rechtsnorm. Eine solche Interessenabwägung verstoße nicht grundsätzlich gegen den
aus Art. 19 Abs. 4 GG folgenden Anspruch auf einen umfassenden und effektiven ge-
richtlichen Schutz, solange die Aussetzung die Regel, der sofortige Vollzug des Verwal-
tungsakts hingegen die Ausnahme bleibt. Die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehel-
fen gegen Verwaltungsakte ist durch Art. 19 Abs. 4 GG nicht schlechthin und ausnahms-
los garantiert. Im Ausnahmefall könnten überwiegende öffentliche Belange es rechtfer-
tigen, den Rechtsschutzanspruch des Grundrechtsträgers einstweilen zurückzustellen
(BVerfG, Beschluss vom 6. April 1988 – 1 BvR 146/88 –, juris; BVerfG, Kammerbeschluss
vom 3. April 1992 – 2 BvR 283/92 –, juris).


138 bb)
Allerdings hatte es das BVerfG in seinen letzten hierzu veröffentlichten Entscheidungen
ausdrücklich offengelassen, ob das Erfordernis eines besonderen Aussetzungsinteres-
ses mit dem Grundsatz der Gewährung effektiven Rechtsschutzes vereinbar ist (BVerfG,
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Nichtannahmebeschluss vom 24. Oktober 2011 – 1 BvR 1848/11 –, juris; BVerfG, Be-
schluss vom 6. Mai 2013 – 1 BvR 821/13 –, NVwZ 2013, 935).


139 Auch mehrere BFH-Senate haben zuletzt dahinstehen lassen, ob sie an dieser Rechtspre-
chung festhalten, ob für das besondere Feststellungsinteresse eine hinreichende gesetz-
liche Grundlage bestehe oder ob das bloße staatliche Haushaltsinteresse ein ausreichen-
der öffentlicher Belang sei, um trotz ernstlicher verfassungsrechtlicher Zweifel an einer
steuergesetzlichen Rechtsnorm keine Aussetzung der Vollziehung zu gewähren. Zudem
wurde die Aussetzung der Vollziehung wiederholt als zulässig erachtet, weil der Antrags-
gegner eine Gefährdung der öffentlichen Haushaltsführung nicht substantiiert dargelegt
habe (BFH, Beschluss vom 5. März 2001 – IX B 90/00 –, BFHE 195, 205, BStBl II 2001,
405; BFH, Beschluss vom 11. Juni 2003 – IX B 16/03 –, BFHE 202, 53, BStBl II 2003, 663;
BFH, Beschluss vom 22. Dezember 2003 – IX B 177/02 –, BFHE 204, 39, BStBl II 2004,
367; BFH, Beschluss vom 2. August 2007 – IX B 92/07 –, BFH/NV 2007, 2270; BFH, Be-
schluss vom 25. August 2009 – VI B 69/09 –, BFHE 226, 85, BStBl II 2009, 826; BFH, Be-
schluss vom 13. März 2012 – I B 111/11 –, BFHE 236, 501, BStBl II 2012, 611; BFH, Be-
schluss vom 9. Mai 2012 – I B 18/12 –, BFH/NV 2012, 1489; BFH, Beschluss vom 21. No-
vember 2013 – II B 46/13 –, BFHE 243, 162, BStBl II 2014, 263; BFH, Beschluss vom 18.
Dezember 2013 – I B 85/13 –, BFHE 244, 320, BStBl II 2014, 947; BFH, Beschluss vom 31.
März 2016 – XI B 13/16 –, BFH/NV 2016, 1187; BFH, Beschluss vom 23. Mai 2022 – V B
4/22 (AdV) –, BFHE 276, 535, BFH/NV 2022, 1030; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022
– VI B 15/22 (AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 11. November
2022 – VIII B 64/22 (AdV) –, BFHE 278, 36; BFH, Beschluss vom 9. März 2023 – VI B 31/22
(AdV) –, BFH/PR 2023, 574; BFH, Beschluss vom 12. April 2023 – I B 74/22 (AdV) –, BFHE
280, 181, BFH/NV 2023, 1178).


140 cc)
Soweit bei der Anwendung der §§ 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO tatsächlich ein be-
sonderes Aussetzungsinteresse zu prüfen ist, lag dieses jedenfalls vor.


141 Die Antragsteller haben ihren Antrag auf Aussetzung der Vollziehung auf die einfach-
rechtliche Rechtswidrigkeit des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids gestützt, weil
grundstücksbezogene Besonderheiten vorlägen (Bebauung in zweiter Reihe, Grundstück-
erschließung durch einen Privatweg, Hanglage). Sie begehren damit aufgrund individuel-
ler Besonderheiten einen individuellen Abschlag, den sie als Abschlag in Höhe von 30%
des angesetzten Bodenrichtwerts beziffern. Das Gericht hat ernstliche Zweifel daran,
dass dem Grundstück in dem von den Antragstellern geschilderten und unwidersproche-
nen Zustand der gesetzlich typisierte Bodenwert zugemessen werden kann, sodass ein
niedrigerer Wert zu berücksichtigen sein dürfte (dazu Gliederungspunkt III. 3. d)). Durch
diese einzelfallbezogenen Zweifel ist das öffentliche Interesse, insbesondere das Haus-
haltsinteresse der öffentlichen Hand nur marginal betroffen, sodass es im Einzelfall hin-
ter das Aussetzungsinteresse zurücktritt.


142 Unabhängig von diesen für die Aussetzung der Vollziehung bereits ausreichenden, ein-
fachrechtlichen und auf den Einzelfall der Antragsteller gestützten Gründen für die Aus-
setzung der Vollziehung fiele eine Interessenabwägung – soweit sie tatsächlich mit eini-
gen BFH-Senaten zu fordern wäre – zugunsten der Antragsteller aus. Müssten die Antrag-
steller den im Erlass des Grundsteuerwertbescheids liegenden Grundrechtseingriff, an
dessen Rechtmäßigkeit erhebliche Zweifel bereits in einfachrechtlicher und darüber hin-
aus auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht bestehen (dazu Gliederungspunkt III. 4. und
III. 5.), bis zu einer Entscheidung des BVerfG über eine etwaige Verfassungswidrigkeit
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des neuen Bewertungsrechts hinnehmen, wären sie zur Zahlung der darauf erhobenen
Grundsteuerbeträge verpflichtet, ohne hierfür im Fall ihres Obsiegens in der Hauptsache
eine Kompensation erhalten zu können (dazu sogleich in Gliederungspunkt dd)). Über-
dies würden bei einem fremd vermieteten Bewertungsobjekt, bei dem die Grundsteuer-
belastung überwälzt werden kann (dazu Gliederungspunkt III. 5. b) aa) (3)), langwierige
Rückabwicklungsverhältnisse im Vermieter-Mieter-Verhältnis während der Zeit bis zu ei-
ner Entscheidung des BVerfG entstehen, die neben entsprechender Rechtsunsicherheit
auch vermieterseitige Verzinsungspflichten zur Folge haben würde. Dies wäre jedoch
beim Abschluss eines Dauerschuldverhältnisses wie einem Mietvertrag schon jetzt ver-
traglich zu regeln bzw. könnte beim Fehlen einer entsprechenden Regelung schon jetzt
zu entsprechenden Nachteilen führen. Schließlich hat das BVerfG, Urteil vom 10. April
2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147 bereits die bewertungsrechtlichen Regelungen
als verfassungswidrig erachtet, deren Fortentwicklung der Gesetzgeber beabsichtigte
(dazu Gliederungspunkt II. 1. b) bb)) und bei denen die verfassungsrechtlichen Einwän-
de des BVerfG sich teilweise auch auf die Neuregelungen erstrecken (dazu Gliederungs-
punkt III. 5.). Demgegenüber treten die Interessen des Antragsgegners zurück. Der An-
tragsgegner hat weder dargelegt noch ist ersichtlich, dass eine Aussetzung der Vollzie-
hung im Streitfall das öffentliche Interesse an einer geordneten Haushaltsführung be-
rühren könnte. Überdies vergeht ab dem Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung bis
zur effektiven Haushaltswirksamkeit der Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025 noch länge-
re Zeit, die eine weitere Klärung in der Hauptsache ermöglicht, sodass das Haushaltsin-
teresse des Staates auch deshalb im Zeitpunkt der vorliegenden gerichtlichen Entschei-
dung nur äußerst schwach ausgeprägt ist.


143 dd)
Jedenfalls aber geht das Gericht davon aus, dass die durch einige BFH-Senate geforderte
einschränkende Auslegung des § 69 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 FGO das Recht auf effek-
tiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG unverhältnismäßig beeinträchtigt, da effekti-
ver Eilrechtsschutz bei verfassungsrechtlichen Zweifeln anderenfalls tatsächlich ausge-
schlossen wäre (so auch Seer, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung, 9/2023, § 69 FGO
Rn. 97 mit weiteren Nachweisen; Stapperfend, in: Gräber, 9. Auflage 2019, § 69 Rn. FGO
190; Schallmoser, DStR 2010, 297 (299); Seer, DStR 2012, 325 (328 f.)).


144 Während Steuerpflichtige bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit aufgrund einfacher und in-
dividualisierter Rechtsanwendungsfehler einstweiligen Rechtsschutz erhalten könnten,
wären Steuerpflichtige gerade bei besonders schweren Rechtsverstößen wie der ma-
teriellen Verfassungswidrigkeit eines Eingriffsgesetzes darauf beschränkt, den Grund-
rechtsverstoß für viele Jahre bis zu einer die Verfassungswidrigkeit feststellenden Ent-
scheidung des BVerfG zu dulden. Besonders eindrücklich wird dies, wenn – wie im Streit-
fall – ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bezüglich eines strukturellen Voll-
zugsdefizits bestehen: Denn während die Nichtbeachtung verfahrensrechtlicher Amtser-
mittlungsverpflichten die Aussetzung der Vollziehung ohne Weiteres ermöglichen wür-
de, wäre ein strukturelles Vollzugsdefizit bis zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit
durch das BVerfG durch die Steuerpflichtigen hinzunehmen. Dies wiegt bei einer Steuer-
art wie der Grundsteuer, bei der Steuererstattungen weder nach § 233a AO noch nach
dem Kommunalabgabengesetz verzinst werden, umso stärker, weil Steuerpflichtige für
den langjährigen verfassungswidrigen Entzug der gezahlten Steuerbeträge keine Kom-
pensation ihres Zinsschadens erhalten können.
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145 Im Übrigen würde der Haushaltsvorbehalt jeden (legislativen) Verfassungsverstoß mit
genügender finanzieller Breitenwirkung positiv „sanktionieren“: Mit zunehmender Brei-
tenwirkung eines als verfassungsrechtlich zweifelhaften Steuergesetzes würde der in
Art. 19 Abs. 4 GG verbürgte individuelle vorläufige Rechtsschutz immer weiter zurück-
gedrängt. Überdies wird durch die Gewährung der Aussetzung der Vollziehung die Risi-
ken für die öffentliche Haushaltswirtschaft, die mit der Verplanung bzw. Verausgabung
möglicherweise verfassungswidriger Steuern verbunden sind, geradezu vermieden (so
ausdrücklich BFH, Beschluss vom 25. August 2009 – VI B 69/09 –, BFHE 226, 85, BStBl II
2009, 826 mit weiteren Nachweisen).


146 Zugespitzt formuliert würde für den Steuerpflichtigen bedeuten: Je größer das finanziel-
le Ausmaß legislativen Unrechts, umso weniger individueller Rechtsschutz im Sinne des
Art. 19 Abs. 4 GG wird gewährt (Seer, DStR 2012, 325 (328 f.)), bzw. je größer die Brei-
tenwirkung des Verfassungsverstoßes und je gewichtiger seine budgetären Auswirkun-
gen, umso eher darf der Gesetzgeber darauf vertrauen, die verfassungswidrig erlang-
te Steuerschuld nicht mehr herausgeben zu müssen, weil der Verfassungsverstoß zwar
festgestellt, aber aus fiskalischen Erwägungen für die Vergangenheit konserviert und
für einen gewissen (Übergangs)Zeitraum perpetuiert wird (Schallmoser, DStR 2010, 297
(299)).


147 Überdies kann das erkennende Gericht keinerlei Unterschied zur Konstellation erken-
nen, dass ernstliche Zweifel an der Unionsrechtskonformität einer steuergesetzlichen
Regelung bestehen, bei der die Aussetzung der Vollziehung an einer dem Verwaltungs-
akt zugrundeliegenden Gesetzesvorschrift nach ständiger BFH-Rechtsprechung auch oh-
ne ein besonderes Aussetzungsinteresse zu gewähren ist. Dies wird damit begründet,
dass Unionsrecht wie die Grundfreiheiten, der AEUV oder Sekundärrecht in den Mitglied-
staaten unmittelbar geltendes Recht sei, das von jedem Gericht unbeschadet der Mög-
lichkeit der Einleitung eines Vorabentscheidungsersuchens zu beachten sei. Dagegen be-
stehe für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Gesetzesnorm die ausschließ-
liche Zuständigkeit des BVerfG (BFH, Beschluss vom 14. Februar 2006 – VIII B 107/04 –,
BFHE 212, 285, BStBl II 2006, 523; BFH, Beschluss vom 12. Dezember 2013 – XI B 88/13
–, BFH/NV 2014, 550; BFH, Beschluss vom 31. März 2016 – XI B 13/16 –, BFH/NV 2016,
1187 mit weiteren Nachweisen; BFH, Beschluss vom 23. Mai 2022 – V B 4/22 (AdV) –,
BFHE 276, 535, BFH/NV 2022, 1030; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022 – VI B 15/22
(AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 11. November 2022 – VIII
B 64/22 (AdV) –, BFHE 278, 36; BFH, Beschluss vom 9. März 2023 – VI B 31/22 (AdV) –,
BFH/PR 2023, 574). Hierin liegt jedoch kein Unterschied zu ernstlichen Zweifeln an der
Verfassungsmäßigkeit, weil sowohl bei ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
wie an der Unionsrechtskonformität die Vereinbarkeit der steuerlichen Eingriffsgrundla-
ge mit höherrangigem Recht zweifelhaft ist, ohne dass den Finanzgerichten eine eige-
ne Normverwerfungskompetenz zustünde. Vielmehr sind insofern Vorlagen zum BVerfG
oder dem EuGH vorzunehmen, denen allein die entsprechende Normverwerfungskompe-
tenz zusteht. Auch der Verweis auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts kann dies-
bezüglich keine Ungleichbehandlung zum Zugang einstweiligen Rechtsschutzes recht-
fertigen, da die Finanzgerichte auch unmittelbar und umfassend an die Anwendung von
Verfassungsrecht gebunden sind. Schließlich kann sich auch die Unvereinbarkeit von Re-
geln mit dem Unionsrecht in erheblichem Umfang auf das öffentliche Interesse an einer
geordneten Haushaltsführung auswirken, etwa wenn diese mit der Umsatzsteuer eine
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der größten Einzel-Steuerquellen der staatlichen Bundes- und Länderhaushalte betref-
fen.


III.


148 Der Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des verfahrensgegenständlichen Grundsteu-
erwertbescheids ist auch begründet.


149 Bei der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Recht-
mäßigkeitsprüfung hinsichtlich des einfachen Rechts sowie des Verfassungsrechts (da-
zu Gliederungspunkt 1.) hatte das Gericht zu berücksichtigen, dass sich in den §§ 218 ff.
BewG drei verschiedene Arten bewertungsrelevanter Tatbestandsmerkmale unterschei-
den lassen: So gründet sich der Grundsteuerwert neben auslegungsfähigen Rechtsbe-
griffen bzw. Tatbestandsmerkmalen auf weitere Bemessungsgrundlagen des Grundsteu-
erwerts wie die Bodenrichtwerte, die durch außerhalb der Finanzverwaltung stehende
Gutachterausschüsse ermittelt werden, sowie auf gesetzlich typisierte Berechnungsele-
mente (dazu Gliederungspunkt 2.).


150 Diese Differenzierung wirkt sich in erheblichem Umfang auf die Prüfungskompetenzen
des Finanzgerichts aus. Denn während das Gericht bezüglich der auslegungsfähigen
Rechtsbegriffe bzw. Tatbestandsmerkmale zu einer uneingeschränkten Überprüfung be-
rechtigt ist, kommt ihm bezüglich der Bodenrichtwerte (nur) eine Überprüfung bezüglich
des äußeren Zustandekommens und hinsichtlich der typisierten Besteuerungsgrundla-
gen zumindest eine Überprüfung hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit zu (dazu Gliede-
rungspunkt 3.).


151 Ausgehend von diesen Maßstäben hat das erkennende Gericht bereits ernstliche Zweifel
an der einfachrechtlichen Rechtmäßigkeit des verfahrensgegenständlichen Grundsteuer-
wertbescheids, die sich in verfahrensrechtlicher wie in tatsächlicher Hinsicht auf das Zu-
standekommen des Bodenrichtwerts als einer wesentlichen Berechnungsgrundlage be-
ziehen. Daneben richten sich die Zweifel auf den unterbliebenen einzelfallbezogenen An-
satz eines niedrigeren Werts, weil der tatsächliche Wert in extremem Umfang unter dem
gesetzlich typisierten Grundsteuerwert liegen dürfte (dazu Gliederungspunkt 4.).


152 Unabhängig davon hat das erkennende Gericht auch ernstliche Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Bewertungsvorschriften, namentlich aus meh-
reren voneinander unabhängigen Gründen daran, dass die materiell-rechtlichen Bewer-
tungsregelungen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff. BewG zu einer rea-
litäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung führen. Hinzu treten ernstliche
Zweifel an einem gleichheitsgerechten Vollzug der Regelungen, die zu einer gleichheits-
gerechten Bewertung von Grundstücken führen sollen (dazu Gliederungspunkt 5.).


153 1.
Nach § 69 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 FGO „soll“ auf einen ent-
sprechenden Antrag hin die Aussetzung der Vollziehung eines angefochtenen Verwal-
tungsakts erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen
Verwaltungsakts bestehen.


154 Ernstliche Zweifel im Sinne von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen bereits dann vor, wenn bei
summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids neben für seine Rechtmäßigkeit
sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage treten, die eine Unentschiedenheit
oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung
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entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken. Die Entscheidung hierüber ergeht bei der
– im Verfahren wegen der Aussetzung der Vollziehung eines Verwaltungsakts gebotenen
– summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem Vortrag der Be-
teiligten und der Aktenlage ergibt. Zur Gewährung der AdV ist es nicht erforderlich, dass
die für die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlich-
keit überwiegen (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH, Beschluss vom 30. März 2021 – V B
63/20 (AdV) –, BFH/NV 2021, 1212; BFH, Beschluss vom 24. November 2021 – I B 44/21
(AdV) –, BFHE 275, 136, BStBl II 2022, 431; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022 – VI B
15/22 (AdV) –, BFHE 278, 27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 28. Dezember 2022
– III B 48/22 (AdV) –, BFH/NV 2023, 970; BFH, Beschluss vom 18. Januar 2023 – II B 53/22
(AdV) –, BFH/NV 2023, 382; BFH, Beschluss vom 12. April 2023 – I B 74/22 (AdV) –, BFH/
NV 2023, 1178).


155 An die Zweifel hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts sind,
wenn die Verfassungswidrigkeit von Normen geltend gemacht wird, keine strengeren
Anforderungen zu stellen, als im Falle der Geltendmachung fehlerhafter Rechtsanwen-
dung. Es genügen auch insoweit gewichtige, gegen die Rechtmäßigkeit des Verwaltungs-
akts sprechende Gründe. Das Gericht hat darüber zu befinden, ob die Rechtmäßigkeit
des Verwaltungsakts ernstlich zweifelhaft ist. Dabei macht es aber keinen Unterschied,
welche Art von Umständen diese Zweifel begründen (ständige Rechtsprechung, vgl.
BFH, Beschluss vom 10. Februar 1984 – III B 40/83 –, BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454;
BVerfG, Beschluss vom 11. Oktober 2010 – 2 BvR 1710/10 –, BFH/NV 2011, 180; BFH,
Beschluss vom 10. Februar 1984 – III B 40/83 –, BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454; BFH,
Beschluss vom 6. März 2003 – XI B 7/02 –, BFHE 202, 141, BStBl II 2003, 516; BFH, Be-
schluss vom 14. Januar 2005 – XI B 129/02 –, BFH/NV 2005, 1105; BFH, Beschluss vom
27. Januar 2006 – VIII B 179/05 –, BFH/NV 2006, 1150; BFH, Beschluss vom 26. August
2010 – I B 49/10 –, BFHE 230, 445, BStBl II 2011, 826; BFH, Beschluss vom 13. März
2012 – I B 111/11 –, BFHE 236, 501, BStBl II 2012, 611; BFH, Beschluss vom 19. März
2014 – III B 74/13 –, BFH/NV 2014, 1032; BFH, Beschluss vom 18. Dezember 2013 – I B
85/13 –, BFHE 244, 320, BStBl II 2014, 947; BFH, Beschluss vom 17. Dezember 2018 –
VIII B 91/18 –, BFH/NV 2019, 306; BFH, Beschluss vom 4. Juli 2019 – VIII B 128/18 –, BFH/
NV 2019, 1060; BFH, Beschluss vom 28. Oktober 2022 – VI B 15/22 (AdV) –, BFHE 278,
27, BStBl II 2023, 12; BFH, Beschluss vom 11. November 2022 – VIII B 64/22 (AdV) –,
BFHE 278, 36; BFH, Beschluss vom 18. Januar 2023 – II B 53/22 (AdV) –, BFH/NV 2023,
382; BFH, Beschluss vom 12. April 2023 – I B 74/22 (AdV) –, BFH/NV 2023, 1178).


156 2.
Die durch Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Re-
formgesetz – GrStRefG) vom 2. Dezember 2019 (BGBl. I 2019, S. 1794) eingeführten Re-
gelungen zur Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022 ge-
mäß §§ 218 ff. BewG enthalten verschiedene Arten von Tatbestandsmerkmalen, die sich
in drei Gruppen unterteilen lassen: Neben der ersten Gruppe der allgemeinen, ausle-
gungsbedürftigen Rechtsbegriffe (dazu Gliederungspunkt a)) betrifft dies den Boden-
richtwert als wesentliche Berechnungsgröße des Bodenwertes (dazu Gliederungspunkt
b)) sowie verschiedene gesetzlich typisierte Berechnungsgrößen wie normierte Roherträ-
ge oder Bewirtschaftungskosten, die ohne Nachweis individueller Besonderheiten oder
Abweichungen in die Ermittlung des Grundsteuerwerts eingehen sollen (dazu Gliede-
rungspunkt c)).
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157 Diese Differenzierung hat erhebliche Auswirkungen auf dem Umfang der Amtsermitt-
lungspflichten und Prüfungskompetenzen des Finanzgerichts (dazu Gliederungspunkt III.
3.).


158 a)
Die erste Gruppe von Tatbestandsmerkmalen zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um
(teils unbestimmte) Rechtsbegriffe handelt, die aus sich heraus auszulegen sind und un-
ter die ohne Weiteres subsumiert werden kann. Dies betrifft insbesondere die Abgren-
zung der Vermögensart (§ 218, § 219 Abs. 2 und § 243 BewG), die Bestimmung und Zu-
rechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei mehreren Beteiligten die Höhe ihrer Antei-
le (§ 219 Abs. 2, § 223 f., § 243, § 244 Abs. 2 BewG), die Abgrenzung zwischen unbebau-
ten und bebauten Grundstücken (§§ 246 f. bzw. §§ 248 ff. BewG) und die Einordnung be-
bauter Grundstücke in die zutreffende Grundstücksart (§ 249 BewG).


159 b)
Daneben tritt der pro Quadratmeter Fläche ermittelte Bodenrichtwert im Sinne des § 196
Abs. 1 BauGB, der – neben der durch amtliche Vermessung ermittelten Grundstücksflä-
che – nach § 247 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BewG (ggf. anwendbar über die Verweisungen nach
§ 252 i.V.m. § 257 Abs. 1 Satz 1 BewG bzw. nach § 250 Abs. 3 i.V.m. § 258 Abs. 2 BewG)
als Berechnungselement in die Grundsteuerwertfeststellung von Grundstücken eingeht.
Die Ermittlung des Bodenrichtwerts richtet sich hierbei nach den §§ 192 ff. BauGB.


160 Unter Bezugnahme auf die Grundstücksgröße eines Grundstücks (dazu Gliederungspunkt
aa)) wird der Bodenrichtwert durch die Gutachterausschüsse aus einer sog. Kaufpreis-
sammlung ermittelt, in der bzw. für die Daten aller Grundstücksverkäufe sowie weiterer
Grundstücksübertragungen einschließlich der Daten zu den Eigenschaften der übertra-
genen Immobilien aufgenommen bzw. ermittelt werden. An die Datenherkunft und die
Methodik der Erfassung werden detaillierte Anforderungen gestellt (dazu Gliederungs-
punkt bb)).


161 Diese Kaufpreissammlung wird anschließend ausgewertet (dazu Gliederungspunkt cc)).
Auf dieser Grundlage ermitteln die Gutachterausschüsse die Bodenrichtwerte, indem sie
je Bodenrichtwertzone ein fiktives Bodenrichtwertgrundstück bilden und die Bodenricht-
wertzonen anhand vergleichbarer Grundstücke und ähnlicher Grundstückswerte umrei-
ßen. Anschließend versuchen sie in einem komplexen Verfahren, für diese Zonen den je-
weiligen Bodenrichtwert – insbesondere im Vergleichswertverfahren – aus zeitnahen Ver-
käufen vergleichbarer Immobilien abzuleiten (dazu Gliederungspunkt dd)).


162 aa)
Nach den Ausführungen in der Gesetzesbegründung des Grundsteuer-Reformgesetzes
wird der Wert für ein unbebautes Grundstück „ausgehend von der jeweiligen Grund-
stücksfläche als physischem Bewertungskriterium“ ermittelt (BT-Drucksache 19/11085,
S. 85).


163 (1)
Hierbei können Grundstücksflächen jedoch nicht als absolute Werte aufgefasst werden,
die außerhalb der Rechtsetzung vorgefunden werden. Eine exakte Flächenberechnung
aus Koordinaten ist erst dann möglich, wenn zuvor alle Knickpunkte vollständig abge-
markt, anerkannt und aufgemessen werden. Gerade dort, wo Flächenangaben graphisch
ermittelt wurden, aber auch bei Ermittlung mit modernen Erhebungs- und Berechnungs-
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methoden ergeben sich Flächen innerhalb eines gewissen Streubereichs (dazu grundle-
gend: Ziegler, Ermittlung und Genauigkeit der Flächenangaben in Kataster und Grund-
buch, MlttBayNot 1989, 65 (66 ff.)).


164 (2)
Folglich handelt es sich bei dem in § 247 Abs. 1 Satz 1 BewG benutzten Begriff der „Flä-
che“ um einen Rechtsbegriff, der einer Auslegung zugänglich ist. Das Gericht legt den
Rechtsbegriff bei systematischer und teleologischer Auslegung dahingehend aus, dass
damit auf die Flächenangabe eines Flurstücks (bzw. der Summe der Flächen bei einem
aus mehreren Flurstücken bestehenden Grundstücks) im jeweiligen Liegenschaftskatas-
ter Bezug genommen wird.


165 Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes über das amtliche
Vermessungswesen (LGVerm) sind im Liegenschaftskataster über alle Liegenschaften
Daten tatsächlicher und rechtlicher Art einschließlich der Daten über die Eigentümerin-
nen, Eigentümer und Erbbauberechtigten der Flurstücke nachzuweisen. Nach § 8 Abs. 1
Nr. 4 der rheinland-pfälzischen Landesverordnung zur Durchführung des Landesgeset-
zes über das amtliche Vermessungswesen (LGVermDVO) sind für Liegenschaften – ne-
ben der Flurstücksbezeichnung und der Lagebezeichnung – unter anderem auch die Flä-
cheninhaltsangaben zu den Flurstücken nachzuweisen.


166 Das angeführte Flächenmaß in den Grundbüchern spielt zwar rechtstatsächlich eine
wichtige Rolle, nimmt als Teil des Bestandsverzeichnisses aber nicht am öffentlichen
Glauben des Grundbuchs teil (Oberlandesgericht München, Beschluss vom 24. Juli 2009
– 34 Wx 027/09 –, juris; Keller, in: Keller/Munzig, KEHE Grundbuchrecht - Kommentar, 8.
Auflage 2019, § 2 GBO Rn. 16; Holzer, in: Hügel, BeckOK GBO, 50. Edition Stand 1. Au-
gust 2023, § 2 GBO Rn. 33). Die Flächenangaben des Grundbuchs sind informatorisch.
Vielmehr ist das Liegenschaftskataster gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 LGVerm ein
amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung
(GBO); die Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch ist zu ge-
währleisten. Das Grundbuchamt ist daher auf das Liegenschaftskataster zurückzuführen.
Es gibt aber keinen Erfahrungssatz, dass die Größenangaben im Grundbuch regelmäßig
von den Katastergrößen abweichen (Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 15.
Januar 2016 – 5 A 529/13 –, juris).


167 Die Flächengröße eines Grundstücks als Bestandteil der Liegenschaftsangaben gehört
zu denjenigen Daten des Liegenschaftskatasters, die ausschließlich im allgemeinen öf-
fentlichen Interesse aufgenommen und zur Verfügung gestellt werden. Sie betrifft keine
Rechtsposition des Grundstückseigentümers (vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 28. August
2008 – 4 K 2124/08 –, juris). Die Angabe der Grundstücksfläche im Liegenschaftskatas-
ter ist – da Flächen nicht unmittelbar gemessen werden können – eine aus der Geome-
trie der Umfangsgrenze abgeleitete Größe. Die Richtigkeit und Genauigkeit der Flächen-
angabe ist somit von der zutreffenden Erfassung der maßgeblichen Grenzpunkte abhän-
gig (Verwaltungsgericht Ansbach, Urteil vom 25. Juni 2008 – AN 9 K 07.03306 –, juris).


168 bb)
Grundlage der Bodenrichtwertermittlung ist die nach § 9 ImmoWertV erstellte Kaufpreis-
sammlung der jeweils örtlichen und – jedenfalls im Grenzbereich zweier Gutachteraus-
schüsse – auch benachbarten Gutachterausschüsse (Kleiber, Verkehrswertermittlung von
Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 7; Kleiber, in: Ernst/Zinkahn/Bie-
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lenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 150. Ergänzungslieferung Stand Mai 2023, § 196
BauGB Rn. 46).


169 Nach § 193 Abs. 5 Satz 1 BauGB führt „der Gutachterausschuss“ eine Kaufpreissamm-
lung, wertet sie aus und ermittelt „Auf Grund der Kaufpreissammlung“ (§ 196 Abs. 1
Satz 1 BauGB) Bodenrichtwerte.


170 Für die nach § 193 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 195 Abs. 1 BauGB zu führende Kaufpreissamm-
lung ist von der beurkundenden Stelle eine Abschrift jedes Vertrags, durch den sich je-
mand verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege des
Tausches, zu übertragen oder ein Erbbaurecht erstmals oder erneut zu bestellen, an
den zuständigen Gutachterausschuss zu übersenden. Dies gilt auch für das Angebot und
die Annahme eines Vertrags, wenn diese getrennt beurkundet werden, sowie entspre-
chend für die Einigung vor einer Enteignungsbehörde, den Enteignungsbeschluss, den
Beschluss über die Vorwegnahme einer Entscheidung im Umlegungsverfahren, den Be-
schluss über die Aufstellung eines Umlegungsplans, den Beschluss über eine vereinfach-
te Umlegung und für den Zuschlag in einem Zwangsversteigerungsverfahren. Die über
Kaufverträge hinausgehende Erweiterung der zu übermittelnden Transaktionen dienen
der Lückenlosigkeit der Kaufpreissammlungen, zur besseren Transparenz des Grund-
stücksmarktes und zur Erleichterung ihrer Auswertung (BT-Drucksache 7/4793, S. 53 zur
Vorgängervorschrift des § 143a BBauG).


171 Nach § 199 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 GAVO sind alle nach § 195 Abs. 1 Bau-
GB übermittelten Vorgänge zu erfassen und in die Kaufpreissammlung aufzunehmen.
Es müssen daher die Kauffälle vollständig, fehlerfrei und zeitnah in die digital geführte
Kaufpreissammlung eingearbeitet werden (Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142): teil-
weise relativierend hingehen: Reinhardt, GuG 2011, 8 (10): „angemessen vollständig“).
Gemäß § 10 Nr. 2 GAVO wird die Aufgabe der Einrichtung und Führung der Kaufpreis-
sammlung durch die gemäß § 192 Abs. 4 BauGB einzurichtende Geschäftsstelle eines
Gutachterausschusses nach Weisung des vorsitzenden Mitglieds des Gutachterausschus-
ses ausgeübt.


172 Die Kaufpreissammlung ist nach § 13 Abs. 3 Satz 1 GAVO auf der Grundlage der Geo-
basisinformationen des amtlichen Vermessungswesens in automatisierter Form zu füh-
ren und besteht aus der Kaufpreiskarte (kartenmäßiger Nachweis gemäß § 13 Abs. 3
Satz 2 Alt. 1 GAVO) sowie den Kaufpreissachdaten (beschreibender Nachweis gemäß
§ 13 Abs. 3 Satz 2 Alt. 1 GAVO).


173 Die Kaufpreiskarte soll gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 Alt. 1 i.V.m. Abs. 4 GAVO den Zuschnitt
der Grundstücke zum Zeitpunkt der Beurkundung oder Beschlussfassung erkennen las-
sen. In ihr sind die nach § 195 Abs. 1 BauGB übermittelten Vorgänge sowie die Flurberei-
nigungsvorgänge nach § 13 Abs. 2 GAVO, soweit es sich um einen Eigentumswechsel an
Grundstücken handelt, mit der Kauffallnummer einzutragen.


174 Als Kaufpreissachdaten sind gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 Alt. 2 i.V.m. Abs. 5 GAVO


175 • die Vertragsmerkmale, insbesondere die Vertragsart oder der sonstige Grund des
Rechtsübergangs, der Zeitpunkt der Beurkundung oder Beschlussfassung, die Grup-
pen der Vertragsparteien, das Entgelt, die Zahlungsbedingungen, sonstige Beson-
derheiten der Entgeltfestsetzung sowie ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
(Abs. 5 Nr. 1),
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176 • die Zustandsmerkmale des Vertragsobjekts, insbesondere Entwicklungszustand,
gezahlte oder nicht gezahlte Erschließungsbeiträge oder andere Beiträge, Lage, Grö-
ße, tatsächliche Nutzung und Nutzungsmöglichkeit der Grundstücke sowie Alter, Grö-
ße, baulicher Zustand und etwaiger Ertrag der baulichen Anlagen (Abs. 5 Nr. 2),


177 • die Ordnungsmerkmale, insbesondere die Angaben des Liegenschaftskatasters und
des Grundbuchs, die Bezeichnung der Gemeinde, Straße und Hausnummer sowie die
Flurstücks- und Objektkoordinaten (Abs. 5 Nr. 3),


178 • die Objektgruppen, insbesondere Gruppen von Grundstücken, für die nach den ört-
lichen Verhältnissen Teilmärkte bestehen (Abs. 5 Nr. 4),


179 • sonstige Hinweise und Eigenschaftsangaben, die für die Wertermittlung von Be-
deutung sind (Abs. 5 Nr. 5), einzutragen.


180 Durch § 199 Abs. 1 BauGB wird die Bundesregierung ermächtigt, mit Zustimmung des
Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Anwendung gleicher Grund-
sätze bei der Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten einschließlich
der Bodenrichtwerte zu erlassen. Hiervon hat die Bundesregierung mit der für den ver-
fahrensgegenständlichen Bewertungsstichtag maßgeblichen ImmoWertV Gebrauch ge-
macht, die mit Wirkung zum 1. Januar 2022 als nunmehr rechtsverbindliche Rechtsver-
ordnung die bisher unverbindliche Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (Bo-
denrichtwertrichtlinie – BRW-RL) vom 11. Januar 2011 ersetzt (vgl. hierzu etwa Thiel,
BauR 2022, S. 1716 (1717)) und insbesondere mit Blick auf die Neuregelungen zur
Grundsteuer bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Regelungen zur Wertermittlung
trifft (BR-Drucksache 407/21, S. 2 und 78)):


181 • Zu den für die Wertermittlung erforderlichen Daten gehören die Bodenrichtwer-
te und die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, insbesondere In-
dexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren, Liegenschaftszinssät-
ze, Sachwertfaktoren, Erbbaurechts- und Erbbaugrundstücksfaktoren sowie Erbbau-
rechts- und Erbbaugrundstückskoeffizienten (§ 12 Abs. 1 ImmoWertV).


182 • Die für die Wertermittlung erforderlichen Daten werden insbesondere aus der Kauf-
preissammlung auf der Grundlage einer ausreichenden Anzahl geeigneter Kaufpreise
ermittelt (§ 12 Abs. 2 ImmoWertV), die hinsichtlich der allgemeinen Wertverhältnis-
se und des jeweiligen Grundstückszustands hinreichend übereinstimmen, indem sich
etwaige Abweichungen entweder bei Vorliegen einer hinreichend großen Anzahl von
Kaufpreisen in ihren Auswirkungen auf die Preise ausgleichen oder bei denen sich et-
waige Abweichungen in entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 Im-
moWertV berücksichtigen lassen (§ 2 Abs. 3 Satz 1 und 2 ImmoWertV).


183 • Kaufpreise sowie weitere Daten wie insbesondere Bodenrichtwerte und sonstige
für die Wertermittlung erforderliche Daten sind zur Wertermittlung geeignet, wenn
die Daten hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den maßgeblichen Stichtag und hin-
sichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden und
etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wertbeeinflus-
sende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts berück-
sichtigt werden können (§ 9 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV).
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184 Die Aktualität erfordert, dass der Stichtag der verwendeten Daten möglichst na-
he am Wertermittlungsstichtag liegt. Das setzt voraus, dass der Stichtag, auf
den sich die für die Wertermittlung erforderlichen Daten beziehen, angegeben
ist (Ache/Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (91)).


185 Repräsentativität bedeutet, dass der Nachweis zu führen ist, dass die Stichpro-
be (also die Kaufpreise) auch tatsächlich geeignet ist, einen Erwartungswert für
den Kaufpreis eines beliebigen Objektes der gewählten Grundgesamtheit – und
damit auch des Bewertungsobjektes – zu ermitteln. Wird das Merkmal der Reprä-
sentativität zu eng auf das zu bewertende Objekt bezogen und werden deshalb
Kaufpreise bzw. andere Daten umfangreich bereits aus der Vergleichsbetrach-
tung ausgeschlossen, besteht die Gefahr, dass die zum späteren Vergleich her-
angezogene Grundgesamtheit willkürlich oder – ausgehend von vermeintlichen
Preisindikatoren – bereits von vornherein eingeschränkt ist (Ache/Krägenbring,
zfv 2023, 137 (144)).


186 • Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse sind die Daten durch geeig-
nete Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag anzupassen. Wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerk-
male des Wertermittlungsobjekts sind durch geeignete Umrechnungskoeffizienten,
durch eine Anpassung mittels marktüblicher Zu- oder Abschläge oder in anderer
Weise zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 ImmoWertV).


187 • Die Kaufpreise sind um die Werteinflüsse besonderer objektspezifischer Grund-
stücksmerkmale zu bereinigen (§ 9 Abs. 1 Satz 4 und § 12 Abs. 3 Satz 3 ImmoWertV).
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind nach der Legaldefinition des
§ 8 Abs. 3 Satz 1 ImmoWertV wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach
Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen
oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abwei-
chen. Sie können insbesondere vorliegen bei besonderen Ertragsverhältnissen, Bau-
mängeln und Bauschäden, nicht mehr wirtschaftlich nutzbaren zur alsbaldigen Frei-
legung anstehenden baulichen Anlagen, Bodenverunreinigungen oder Bodenschät-
zen sowie bei grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen (§ 8 Abs. 3 Satz 1
ImmoWertV).


188 Zur Wertermittlung sind zudem nur solche Kaufpreise und andere Daten wie bei-
spielsweise Mieten heranzuziehen, bei denen angenommen werden kann, dass
sie nicht durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst wor-
den sind. Eine Beeinflussung durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnis-
se kann angenommen werden, wenn die Kaufpreise und anderen Daten erheb-
lich von den Kaufpreisen und anderen Daten in vergleichbaren Fällen abweichen
(§ 9 Abs. 2 ImmoWertV). Ungewöhnlich ist beispielsweise ein Preisverhalten, das
nur vereinzelt oder nur verhältnismäßig kurz auftritt (Reuter, FuB 2006, 97 (99)),
aber auch eine marktbeherrschende Verkäuferstellung bei kommunalen Grund-
stücksverkäufen zu besonderen Sonderkonditionen (Hendricks, Bodenrichtwert-
ermittlung, 1. Auflage 2017, S. 31 f.).


189 Dies allein aus der Vertragsurkunde zu ermitteln, birgt jedoch erhebliche Schwie-
rigkeiten, hat zugleich aber erheblichen Einfluss darauf, ob der konkrete Ver-
kaufsvorgang in die Auswertung zur Ermittlung des Bodenrichtwerts eingeht. Da-
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her bedarf es bereits bei der Erfassung und Pflege der Kaufpreissammlung aus-
geprägter Fachkenntnisse für die sachgerechte Interpretation von Kauffällen,
um die Daten des Kauffalls richtig einzuschätzen (vgl. dazu etwa Reinhardt, GuG
2011, 8 (9, 13 und 15)).


190 • Stehen keine geeigneten, nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelten sonsti-
gen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zur Verfügung, können sie – also die
Daten – oder die entsprechenden Werteinflüsse auch sachverständig geschätzt wer-
den; die Grundlagen der Schätzung sind zu dokumentieren (§ 9 Abs. 3 Satz 2 Immo-
WertV). Allerdings ist eine sachverständige Schätzung nicht bezüglich der gesamten
für die Wertermittlung erforderlichen Daten, sondern nur bezüglich eines einzelnen
Wertermittlungsfalls zulässig (Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142)).


191 Nach § 195 Abs. 2 Satz 1 BauGB darf die Kaufpreissammlung grundsätzlich nur dem zu-
ständigen Finanzamt für Zwecke der Besteuerung übermittelt werden. (Nur die) Vor-
schriften, nach denen Urkunden oder Akten den Gerichten oder Staatsanwaltschaften
vorzulegen sind, bleiben nach § 195 Abs. 2 Satz 2 BauGB unberührt. In § 14 Abs. 1 GA-
VO ist dies näher konkretisiert durch ein grundstücksbezogenes Einsichtsrecht (nur) für
öffentliche Stellen nach § 2 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) und nach § 2
Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes, für öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige und für Sachverständige für Grundstückswertermittlung mit näher bezeichneter
Zertifizierung. Anderen Stellen und Personen sind nach § 14 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 GAVO
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nur in anonymisierter Form zu erteilen. Zudem
sind die Daten der Kaufpreissammlung gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 GAVO den Gutachter-
ausschüssen des Landes Rheinland-Pfalz zugänglich zu machen, soweit es zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist.


192 Die in die Kaufpreissammlung aufzunehmenden Vorgänge sind nach § 199 Abs. 2 BauGB
i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 2 GAVO spätestens nach Abschluss der nächsten Bodenrichtwert-
ermittlung zu vernichten bzw. bei elektronischer Übermittlung zu löschen.


193 cc)
Diese Kaufpreissammlung ist sodann durch die Gutachterausschüsse auszuwerten.
Durch diese Aufgabenerweiterung durch das Gesetz zur Änderung des Baugesetzes vom
18. August 1976 (BGBl. I 1976, S. 2221) wurde der Schwerpunkt von der bloßen Samm-
lung weg auf die Auswertung der Kaufpreise verlagert. Denn nicht die Sammlung gibt
wesentliche Erkenntnisse über den Bodenmarkt wieder, sondern die Ergebnisse der Aus-
wertung der Kaufpreise. Diese soll insbesondere Aufschluss geben über den Einfluss der
verschiedenen wertbildenden Faktoren auf den Preis der einzelnen Grundstücke (BT-
Drucksache 7/4793, S. 53 zur Vorgängervorschrift des § 143a BBauG).


194 dd)
Auf dieser Grundlage ermittelt der jeweils örtlich zuständige Gutachterausschuss
schließlich „flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berück-
sichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands“, nach der Legaldefinition des
§ 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB also die sog. „Bodenrichtwerte“, auf die auch § 247 Abs. 1
i.V.m. Abs. 2 BewG i.V.m. §§ 192 ff. BauGB zurückgreift.


195 (1)
In verfahrensrechtlicher Hinsicht erfolgt dies in der Besetzung des Gutachterausschus-
ses mit dem vorsitzenden Mitglied, einem ehrenamtlichen Mitglied nach § 2 Abs. 3 Satz 1
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Nr. 1 GAVO (d.h. mit einem im Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses mit der
steuerlichen Bewertung von Grundbesitz befassten Bediensteten der Finanzverwaltung)
und mindestens vier weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern (§ 7 Abs. 1 GAVO), wobei das
vorsitzende Mitglied die mitwirkenden ehrenamtlichen Mitglieder bestimmt (§ 8 Satz 2
Nr. 2 GAVO).


196 Nach § 7 Abs. 3 GAVO berät und beschließt der Gutachterausschuss in gemeinsamer,
nicht öffentlicher Sitzung. Der Beschluss ergeht mit der Mehrheit der Stimmen des vor-
sitzenden Mitglieds und der mitwirkenden ehrenamtlichen Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds.


197 Gemäß § 17 ImmoWertV sind die Bodenrichtwerte in automatisierter Form auf der
Grundlage der amtlichen Geobasisdaten zu führen. Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 GAVO sind
die Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte sowie sonstige für die Wertermittlung
erforderliche Daten den benachbarten Gutachterausschüssen bereitzustellen.


198 Zudem sind die Bodenrichtwerte nach § 196 Abs. 3 Satz 1 BauGB dem zuständigen Fi-
nanzamt mitzuteilen. Nach der Gesetzesfassung der Vorgängervorschrift gemäß § 143b
BBauG, der erstmals eine Übermittlung der Bodenrichtwerte an die Finanzbehörden vor-
sah, führte die Gesetzesbegründung aus: „Die Richtwerte können und sollen jedoch für
die Finanzverwaltung nicht rechtsverbindlich sein; denn diese stellt die steuerlichen Wer-
te ja nach dem Bewertungsgesetz fest. Die Kenntnis der Richtwerte kann aber zu einer
beachtlichen Arbeitsersparnis bei der Finanzverwaltung führen. Sie ist daher besonders
geeignet, das Zusammenspiel von steuerlicher Bewertung und städtebaulicher Werter-
mittlung zu vertiefen.“ (BT-Drucksache 7/4793, S. 54).


199 (2)
Zentraler Anknüpfungspunkt der Bodenrichtwertbestimmung in materiell-rechtlicher Hin-
sicht ist nach § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB, der die Darstellung der wertbeeinflussenden
Merkmale „des Bodenrichtwertgrundstücks“ verlangt, sowie nach § 199 Abs. 1 BauGB
i.V.m. § 13 Abs. 1 und Abs. 2 ImmoWertV „das Bodenrichtwertgrundstück“.


200 Nach § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB sind Richtwertzonen zu bilden, die jeweils Gebiete um-
fassen, die nach Art und Maß der Nutzung weitgehend übereinstimmen. Diese müssen
räumlich zusammenhängen (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 bis Satz 3 ImmoWertV).


201 „Das Bodenrichtwertgrundstück“ ist in § 13 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV legaldefiniert als
ein unbebautes (vgl. dazu auch § 196 Abs. 1 Satz 2 BauGB und § 40 Abs. 1 ImmoWertV)
und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherr-
schenden grund- und bodenbezogenen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen in
der nach § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB gebildeten Richtwertzone übereinstimmen. In die-
sem Schritt ist also noch kein Wertvergleich, sondern zunächst nur ein Vergleich der
wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale vorzunehmen.


202 • Grundstücksmerkmale sind die Gesamtheit der rechtlichen Gegebenheiten, der tat-
sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Werter-
mittlungsobjekts (§ 2 Abs. 3 Satz 1 ImmoWertV), nach § 2 Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV
insbesondere


203 - der Entwicklungszustand (zu den Definitionen vgl. § 3 ImmoWertV),


- Seite 39 von 96 -







204 - die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung (zu den Defini-
tionen vgl. § 5 Abs. 1 ImmoWertV insbesondere i.V.m. Verordnung über die
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO),


205 - die tatsächliche Nutzung,


206 - der beitragsrechtliche Zustand (zur Definition vgl. § 5 Abs. 2 ImmoWertV),


207 - die Ertragsverhältnisse (zur Definition vgl. § 5 Abs. 3 ImmoWertV),


208 - die Lagemerkmale (zur Definition vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV),


209 - die Grundstücksgröße,


210 - der Grundstückszuschnitt,


211 - die Bodenbeschaffenheit (vgl. § 5 Abs. 5 ImmoWertV),


212 - bei bebauten Grundstücken zusätzlich


213 a) die Art der baulichen Anlagen,


214 b) die Bauweise und die Baugestaltung der baulichen Anlagen,


215 c) die Größe der baulichen Anlagen,


216 d) die Ausstattung und die Qualität der baulichen Anlagen einschließlich ih-
rer energetischen Eigenschaften und ihrer Barrierefreiheit,


217 e) der bauliche Zustand der baulichen Anlagen,


218 f) das Alter, die Gesamtnutzungsdauer und die Restnutzungsdauer der bauli-
chen Anlagen,


219 - bei landwirtschaftlichen Grundstücken Dauerkulturen und bei forstwirtschaftli-
chen Grundstücken die Bestockung, und


220 - die grundstücksbezogenen Rechte und Belastungen.


221 • Trotz der in § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB benutzten Formulierung des „durchschnittli-
chen“ Lagewerts ist kein streng mathematisch-statistischer Durchschnitt wertbeein-
flussender Faktoren zu bilden. Vielmehr gilt es, die vorherrschenden und typischen
Grundstücksmerkmale der Grundstücke innerhalb einer (möglichen) Richtwertzone
zu erfassen und hieraus „das Bodenrichtwertgrundstück“ abzuleiten (vgl. dazu Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV
Rn. 5).


222 • Das Tatbestandsmerkmal „fiktiv“ bezieht sich sowohl auf die Lage als auch auf
die dargestellten Grundstücksmerkmale. Damit soll insbesondere verdeutlicht wer-
den, dass sich aus der Darstellung des Bodenrichtwerts keine Rückschlüsse auf die
Lage des Bodenrichtwertgrundstücks innerhalb der Bodenrichtwertzone ziehen las-
sen, weil der Bodenrichtwert als durchschnittlicher Lagewert (vgl. § 196 Abs. 1 Satz 1


- Seite 40 von 96 -







BauGB) gerade nicht an eine bestimmte Lage innerhalb der Bodenrichtwertzone ge-
bunden ist (BR-Drucksache 407/21, S. 99).


223 • Tatbestandlich gefordert wird eine Übereinstimmung des Bodenrichtwertgrund-
stücks nur bezüglich der grund- und bodenbezogenen Grundstücksmerkmale der üb-
rigen in der Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke, denn nach § 196 Absatz 1
Satz 2 BauGB ist eine gegebenenfalls vorhandene Bebauung unberücksichtigt zu las-
sen (BR-Drucksache 407/21, S. 99). Dass der Grund und Boden bei bebauten Grund-
stücken gesondert zu bewerten ist, soll dazu dienen, Bodenwertsteigerungen exakt
festzustellen und die Ermittlung der Bodenrichtwerte durch eine größere Zahl von
zur Verfügung stehenden Bodenwerten wesentlich zu verbessern (BT-Drucksache
7/4793, S. 53 zur Vorgängervorschrift des § 141 BBauG).


224 • Wenngleich die Bebauung des zu bewertenden Grundstücks grundsätzlich nicht
berücksichtigt wird, sind Zustand und die Struktur der in der Umgebung vorhande-
nen baulichen Anlagen als gebietsprägendes Lagemerkmal indes zu berücksichtigen.
Bodenrichtwerte für bebaute Bodenrichtwertzonen sind daher als fiktive Baulücken
zu ermitteln (Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023,
§ 14 ImmoWertV Rn. 3 und Rn. 19 sowie § 40 ImmoWertV Rn 23 ff.).


225 Das Bodenrichtwertgrundstück darf keine Grundstücksmerkmale aufweisen, die nur im
Rahmen einer Einzelbegutachtung ermittelt werden können; dies betrifft insbesondere
nur für einzelne Grundstücke bestehende privatrechtliche, öffentlich-rechtliche und tat-
sächliche Besonderheiten, es sei denn, die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale
sind in der Bodenrichtwertzone vorherrschend (§ 16 Abs. 1 ImmoWertV).


226 Von den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks
sind der Entwicklungszustand, die Art der Nutzung und bei baureifem Land auch der
beitragsrechtliche Zustand darzustellen. Weitere Grundstücksmerkmale sind darzustel-
len, wenn sie wertbeeinflussend sind; hierzu können insbesondere das Maß der bauli-
chen Nutzung, die Bauweise oder die Gebäudestellung zur Nachbarbebauung, die Grund-
stücksgröße und die Grundstückstiefe gehören (§ 16 Abs. 2 ImmoWertV).


227 Die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sind
nach § 16 Abs. 3 i.V.m. Anlage 5 ImmoWertV zu spezifizieren. Danach sind die folgenden
Merkmale anzugeben, soweit sie wertbeeinflussend sind:


228 • der Entwicklungszustand („Baureifes Land“ (B); „Rohbauland“ (R), „Bauerwar-
tungsland“ (E), „Flächen der Land- oder Forstwirtschaft“ (LF) oder „Sonstige Flä-
chen“ (SF); zu den Definitionen vgl. § 3 ImmoWertV),


229 • der beitragsrechtliche Zustand (zur Definition § 5 Abs. 2 ImmoWertV),


230 • die Bauweise oder Gebäudestellung zur Nachbarbebauung,


231 • das Maß der baulichen Nutzung (Zahl der Vollgeschosse (ZVG), Zahl der oberir-
dischen Geschosse (ZOG), Geschossflächenzahl (GFZ), wertrelevante Geschossflä-
chenzahl (WGFZ), Grundflächenzahl (GRZ) und Baumassenzahl (BMZ); zur Definition
§ 5 Abs. 1 ImmoWertV insbesondere i.V.m. BauNVO)


232 • die Angaben zum Grundstück (Tiefe, Breite, Fläche),
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233 • Sanierungs- oder Entwicklungszusätze und eine Bewertung der Bodenschätzung


234 Wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nicht in dieser Anlage 5 der ImmoWertV
aufgeführt sind, dürfen nach dieser Anlage nur dann berücksichtigt werden, wenn die
aufgeführten Grundstücksmerkmale zur marktgerechten Beschreibung des Bodenricht-
wertgrundstücks nicht ausreichend sind.


235 (3)
Eine Bodenrichtwertzone besteht aus einem räumlich zusammenhängenden Gebiet, das
so abzugrenzen ist, dass lagebedingte Wertunterschiede zwischen den Grundstücken,
für die der Bodenrichtwert gelten soll, und dem Bodenrichtwertgrundstück grundsätzlich
nicht mehr als 30% betragen.


236 Wertunterschiede, die sich aus nicht mit dem Bodenrichtwertgrundstück übereinstim-
menden Grundstücksmerkmalen einzelner Grundstücke ergeben, sind bei der Abgren-
zung nicht zu berücksichtigen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 bis Satz 3 ImmoWertV).


237 Nach § 15 Abs. 2 ImmoWertV können jedoch einzelne Grundstücke oder Grundstückstei-
le mit einer vom Bodenrichtwertgrundstück abweichenden Art der Nutzung oder Quali-
tät, wie zum Beispiel Grünflächen, Waldflächen, Wasserflächen, Verkehrsflächen und Ge-
meinbedarfsflächen, Bestandteil der Bodenrichtwertzone sein; allerdings gilt der dort an-
gegebene Bodenrichtwert dann nicht für diese Grundstücke. Bei den Bodenrichtwerten
handelt es sich somit um Durchschnittswerte für gebietstypische Grundstücke
(BT-Drucksache 13/5359, S. 29 zur Vorgängervorschrift des § 145 BBauG), wie sie durch
das Bodenrichtwertgrundstück ausgedrückt werden.


238 Hat sich in einem Gebiet die Qualität des Bodens durch einen Bebauungsplan oder ande-
re Maßnahmen geändert, sind bei der nächsten Fortschreibung der Bodenrichtwerte auf
der Grundlage der geänderten Qualität auch Bodenrichtwerte bezogen auf die Wertver-
hältnisse zum Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung oder dem letzten sonstigen Fest-
stellungszeitpunkt für steuerliche Zwecke zu ermitteln. Die Ermittlung kann jedoch un-
terbleiben, wenn das zuständige Finanzamt darauf verzichtet (§ 196 Abs. 2 BauGB).


239 (4)
Die konkrete Ermittlung des für die Grundstücke innerhalb der Bodenrichtwertzone maß-
geblichen Bodenrichtwerts richtet sich gemäß § 14 Abs. 1 ImmoWertV vorrangig (Kleiber,
Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 6 ImmoWertV Rn. 88 f.,
§ 14 ImmoWertV Rn. 2 und Systematische Darstellung Vergleichswertverfahren Rn. 3)
nach dem Vergleichswertverfahren gemäß den §§ 24 und 25 ImmoWertV.


240 Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert grundsätzlich aus einer ausreichen-
den Anzahl von Vergleichspreisen im Sinne des § 25 ImmoWertV (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Im-
moWertV), d.h. aus den Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) er-
mittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grund-
stücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeit-
punkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen (§ 25
Satz 1 ImmoWertV).


241 • Da „das Bodenrichtwertgrundstück“ fiktiv unbebaut ist, gehen in die Vergleichs-
wertermittlung in erster Linie Verkaufsfälle unbebauter Grundstücke ein, die in der
jeweiligen Bodenrichtwertzone gelegen sind und innerhalb des Erhebungszeitraums
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veräußert wurden (Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage
2023, § 14 ImmoWertV Rn. 8).


242 Fehlt – etwa in bebauten Innenstadtlagen – eine ausreichende Zahl von Ver-
kaufsfällen unbebauter bzw. zur Freilegung („Abriss“) bestimmter Grundstücke,
ist subsidiär auf eine hinreichende Zahl von Verkaufsfällen vergleichbarer, be-
bauter Grundstücke zurückzugreifen, wobei hierbei dann der Bodenwert aus
dem Gesamtverkaufspreis zu ermitteln ist. Hierbei wird auf nicht normierte em-
pirische Auswertungen zurückgegriffen, die den jeweiligen Bodenwert bebauter
Grundstücke widergeben sollen. Bei derartigen Untersuchungen handelt es sich
indes nur um Schätzwerte, da es keine Möglichkeit gebe, den Bodenwertanteil
aus einem Gesamtkaufpreis eindeutig abzuleiten (Kleiber, Verkehrswertermitt-
lung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 85 ff. und insbe-
sondere Rn. 91).


243 • Die Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke sind nach § 25 Satz 2 Halbsatz 1 Im-
moWertV auf ihre Eignung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV zu prüfen, d.h.
darauf, ob sie hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den maßgeblichen Stichtag und
hinsichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden
(Ache/Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (92 f.); vgl. zu diesen Voraussetzungen im Ein-
zelnen siehe Gliederungspunkt III. 2. b) bb)).


244 Hierfür soll es genügen, dass sich Grundstücke hinsichtlich ihrer Grundstücks-
merkmale (z.B. Lage, Entwicklungs- und Erschließungszustand, Größe und Form
des Grundstücks etc.) ähneln, wofür auch die Begehung der jeweiligen Grundstü-
cke in Betracht zu ziehen bzw. sogar angezeigt sei (Kleiber, Verkehrswertermitt-
lung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Systematische Darstellung Vergleichs-
wertverfahren Rn. 26 f. und 33 und § 25 ImmoWertV Rn. 7).


245 Je größer die Anpassungen des Werts eines Vergleichsgrundstücks an das Bo-
denrichtwertgrundstück ausfallen, desto geringer ist die Eignung des für das Ver-
gleichsgrundstück ermittelten Kaufpreises für einen Preisabgleich. Beläuft sich
die Summe der Beträge der prozentualen Zu- und Aufschläge, die für die Anpas-
sung des Werts eines Vergleichsgrundstücks an das Bodenrichtwertgrundstück
vorzunehmen wären, insgesamt auf mindestens 40% oder mehr (d.h. bei Ab-
schlägen von 25% und Zuschlägen von 25% beträgt der Betrag der Zu- und Ab-
schläge 50% > 40%, nicht etwa 0%), so wird dies in Rechtsprechung und der Li-
teratur als Beleg dafür gesehen, dass dem jeweiligen Vergleichsgrundstück die
Vergleichbarkeit fehlt und seine Daten daher nicht in den Vergleich einzustellen
sind (vgl. Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023,
Systematische Darstellung Vergleichswertverfahren Rn. 30 ff. mit weiteren Nach-
weisen zu vereinzelten Gerichtsentscheidungen, die jedoch nicht zur geltenden
ImmoWertV ergangen sind; für einen maximalen Betrag der Zu- und Abschläge
von nur 25%: Hendricks, Bodenrichtwertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 34).


246 Je „geeigneter“ ein einzelner Vergleichskaufpreis ist, d.h. je geringer der Anpas-
sungsbedarf an das Bodenrichtwertgrundstück ist, desto geringer kann im Ein-
zelfall die Zahl der Verkaufsfälle sein, die für eine „ausreichende Zahl“ erforder-
lich ist; ggf. sei dann sogar nur ein vergleichbarer Verkaufsfall ausreichend. Die
stochastischen Anforderungen lassen sich hierbei kaum erfüllen, sodass in der
Literatur die Erhebung von ungefähren Vergleichspreisen empfohlen wird, was
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in der Praxis jedoch wohl auf erhebliche Schwierigkeiten stößt und daher zu ei-
ner Auswertung einer noch geringeren Zahl von Vergleichspreisen führt (Kleiber,
Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Systematische
Darstellung Vergleichswertverfahren Rn. 39 ff. mit weiteren Nachweisen; Hend-
ricks, Bodenrichtwertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 34)


247 Für die Bodenrichtwertermittlung in Gebieten ohne oder mit geringem Grundstücksver-
kehr können gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV Kaufpreise und Bodenrichtwerte aus
vergleichbaren Gebieten oder aus vorangegangenen Jahren herangezogen werden. In
der Bewertungspraxis der Gutachterausschüsse werden Lagen üblicherweise als kauf-
preisarm angesehen, in denen in den vergangenen zwei Jahren weniger als fünf Kauf-
preise für unbebaute Grundstücke angefallen sind (Hendricks, Bodenrichtwertermittlung,
1. Auflage 2017, S. 32 f.; Reuter, FuB 2006, 97 (97)). Zu unterscheiden sind Fälle, in de-
nen für eine Bodenrichtwertzone in der Vergangenheit bereits ein Bodenrichtwert ermit-
telt wurde und für die es lediglich zur Fortschreibung an der erforderlichen Zahl neuer
Verkaufsvorgänge mangelt, und solchen Gebieten, für die noch kein Bodenrichtwert er-
mittelt wurde:


248 • Wo bereits einmal ein Bodenrichtwert ermittelt wurde, gilt § 14 Abs. 1 Satz 2 Im-
moWertV entsprechend, d.h. die Kaufpreise und Bodenrichtwerte sind an die allge-
meinen Wertverhältnisse im (neuen) Bewertungszeitpunkt sowie an die der Grund-
stücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks anzupassen. Damit besteht entwe-
der die Möglichkeit, den Bodenrichtwert über eine für das Gemeindegebiet fundiert
abgeleitete Bodenpreisindexreihe fortzuschreiben, insbesondere wenn gleich über
mehrere Jahre keine Verkaufsfälle verzeichnet werden, oder die Bodenrichtwerte aus
vergleichbaren Bodenrichtwertzonen heranzuziehen.


249 • Darüber hinaus können zur Ermittlung des Bodenrichtwerts nach § 14 Abs. 2 Satz 2
ImmoWertV auch deduktive oder andere geeignete Verfahrensweisen angewen-
det werden. Dies betrifft beispielsweise die sog. Zielbaummethode, Wohn- und
Geschäftslagenklassifizierungen, Miet- und Pachtentwicklungen etc. (Kleiber, Ver-
kehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 19;
Mundt, Schätzung von Boden- und Gebäudewertanteilen aus Kaufpreisen bebauter
Grundstücke, 1. Auflage 2021, S. 10 ff.; Reuter, FuB 2006, 97 (99 f.); Ache/Krägen-
bring/Voß, zfv 2022, 86 (95)), aber auch relative Lagefaktoren oder die Entwicklung
von Angebot (z.B. Baugebiete, Baulücken, Leerstände) und Nachfrage (z.B. Kauffälle
pro Jahr, demographische Entwicklung, dazu Reinhardt, GuG 2011, 8 (9)).


250 Bei Anwendung dieser Methoden und Verfahren zur mittelbaren Bodenwerter-
mittlung wird der Grad der Subjektivität der Werteinschätzung insgesamt erhöht
(Reinhardt, GuG 2011, 8 (10 f.)). Die Objektivität des Werts folgt (allein) aus der
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit (des empirischen Vorgangs) der Wert-
ermittlung (Reuter, FuB 2006, 97 (100)). Für die Durchführung dieser Metho-
den scheinen nach in der Literatur geäußerten Einschätzungen jedoch die hier-
für erforderlichen regionalspezifischen Daten und/oder personellen Kapazitä-
ten zu fehlen (vgl. Mundt, Schätzung von Boden- und Gebäudewertanteilen aus
Kaufpreisen bebauter Grundstücke, 1. Auflage 2021, S. 39; Mundt, zfV 2022, 372
(372 ff.)).


251 • Nach § 14 Abs. 5 Satz 1 ImmoWertV sind das oder die angewendeten Verfahren für
die Ermittlung der Bodenrichtwerte zu dokumentieren, was nicht nur die Wertermitt-
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lung, sondern auch die periodische Fortschreibung der Bodenrichtwerte erleichtert
(Reuter, FuB 2006, 97 (101)).


252 Einzelne Bodenrichtwerte sind dabei nicht zu begründen (§ 14 Abs. 5 Satz 2 Im-
moWertV). Dies ergebe sich – so Literaturstimmen – letztlich auch daraus, dass
dem Gutachterausschuss bei den Bodenrichtwerten ein Wertungsspielraum zu-
zuerkennen sei, der einer gerichtlichen Überprüfung nicht zugänglich sei (Ache/
Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (95)).


253 • Methodisch unzutreffend ist „die mitunter zu beobachtende Praxis“, einen Boden-
richtwert des Vorjahres ohne Weiteres unverändert in die Bodenrichtwertkarten der
nachfolgenden Jahre zu übernehmen (Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grund-
stücken, 10. Auflage 2023, § 14 ImmoWertV Rn. 12 ff.). Die Abgrenzung von Richt-
wertzonen ist kein einmaliger Vorgang. Rechtliche und tatsächliche Nutzungsbedin-
gungen können sich in den Gebieten ändern, sodass die Abgrenzungen der Richt-
wertzonen bei entsprechendem Bedarf zu aktualisieren sind. Erfolgen diese Anpas-
sungen der Zonen nicht oder nicht rechtzeitig, so kann es zu Fehleinschätzungen bei
der Ermittlung der Bodenrichtwerte kommen, etwa wenn Kaufpreise lagemäßig einer
nicht aktualisierten und dementsprechend falschen Richtwertzone zugeordnet wer-
den (Reinhardt, GuG 2011, 8 (11)). Dies gilt auch und erst recht, wenn das zuständi-
ge Finanzamt nach § 196 Abs. 2 BauGB auf eine Fortschreibung der Bodenrichtwerte
auf der Grundlage der geänderten Qualität des Bodens durch einen Bebauungsplan
oder andere Maßnahmen verzichtet hat.


254 Der konkrete Vergleichswert des Bodenrichtwertgrundstücks ergibt sich gemäß § 24
Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 ImmoWertV aus dem nach § 7 ImmoWertV marktangepassten vor-
läufigen Vergleichswert, der nach § 24 Abs. 2 ImmoWertV


255 • entweder auf der Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreichenden
Anzahl von Vergleichspreisen (Abs. 2 Nr. 1), d.h. bei feststehenden Einzelwerten der
Vergleichsgrundstücke als Quotient aus der Summe der Vergleichspreise (im Zähler)
und der Anzahl der Vergleichspreise (im Nenner) ermittelt wird, wobei die Vergleich-
spreise hierbei teilweise zusätzlich noch gewichtet werden (Hendricks, Bodenricht-
wertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 39 mit weiteren Nachweisen), oder


256 • durch Multiplikation eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors oder ei-
nes objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts mit der entsprechenden Bezugs-
größe des Wertermittlungsobjekts erfolgt (Abs. 2 Nr. 2).


257 Die Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke sind gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 (i.V.m. § 25
Satz 2 Halbsatz 2) ImmoWertV bei etwaigen Abweichungen nach Maßgabe des § 9 Abs. 1
Satz 2 und Satz 3 ImmoWertV an die Gegebenheiten des Bodenrichtwertgrundstücks an-
zupassen:


258 • So sind die Daten bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse durch ge-
eignete Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag anzupassen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). Die allgemeinen Wertver-
hältnisse richten sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die
Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden
Umstände, wie nach der allgemeinen Wirtschaftssituation, nach den Verhältnissen
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am Kapitalmarkt sowie nach den wirtschaftlichen und demografischen Entwicklun-
gen des Gebiets (§ 2 Abs. 2 ImmoWertV).


259 • Wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermitt-
lungsobjekts sind durch geeignete Umrechnungskoeffizienten, durch eine Anpassung
mittels marktüblicher Zu- oder Abschläge oder in anderer Weise zu berücksichtigen
(§ 9 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV).


260 • Die konkrete Anpassung kann erfolgen durch:


261 - evidenten Preisvergleich, d.h. durch simple Zu- und Abschläge, die dem Grun-
de nach keines Beweises bedürfen (z.B. Zuschlag in Höhe der Erschließungskos-
ten bei unterschiedlichem beitragsrechtlichen Zustand oder Freilegungskosten
bei abgängigen Gebäuden),


262 - statistischen Preisvergleich, d.h. durch statistisch aus Kaufpreisen für typische
Anwendungsfälle des lage- und artenspezifischen Grundstücksmarkts abgeleite-
te Faktoren (z B. Umrechnungskoeffizienten bei unterschiedlichem Maß der bau-
lichen Nutzung, Bodenpreisindizes zum Ausgleich von Konjunktur-unterschieden
etc.),


263 - deduktiven Preisvergleich, d.h. durch eine nach allgemeiner Erkenntnis und Er-
fahrung plausible Verknüpfung des Vergleichspreises mit bodenpreisbedeutsa-
men Faktorpreisen (z.B. Mieten für den Ausgleich von Lageunterschieden, Ent-
wicklungs- und Vorhaltekosten für die Erfassung unterschiedlicher Entwicklungs-
zustände des Grund und Bodens etc.) oder


264 - intersubjektiven Preisvergleich, d.h. durch (in freier Überzeugung) geschätz-
te Zu- und Abschläge mit nachvollziehbarer Begründung nach spezieller Markt-
kenntnis und Erfahrung (z.B. Schätzung von relativen Lageunterschieden mittels
Lagekriterien, begründete Schätzung der Wertminderung wegen dinglicher Be-
lastung mit Wegerechten etc.).


265 wobei dem deduktiven und dem intersubjektiven Preisvergleich bei bebauten
Grundstücken in kaufpreisarmen Lagen die größte Bedeutung zukommen und
der statistische Preisvergleich nur nachrangig zur Anwendung kommen soll (Reu-
ter, FuB 2006, 97 (101 f.) mit weiteren Nachweisen).


266 c)
Die dritte Fallgruppe der Tatbestandsmerkmale, die insbesondere in den §§ 243 ff. BewG
sowie in den Anlagen 36 bis 43 zum BewG geregelt sind, besteht in der Vielzahl gesetz-
licher Pauschalierungen, d.h. gesetzlicher Typisierungen der rechnerischen Grundlagen
(vgl. dazu Pahlke: Typusbegriff und Typisierung, in: DStR-Beihefter 2011, 66 (68)), die
für die Grundsteuerwertfeststellung von Bedeutung sind.


267 So beruht die Bewertung von Grundstücken nach dem Ertragswertverfahren gemäß
§§ 251 bis 257 BewG (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohneigen-
tum) ganz wesentlich auf pauschalierten Wertansätzen einzelner Berechnungsgrößen,
die – wenn man den jeweiligen Verweisungsketten folgt – in den Anlagen 36 bis 43 zum
BewG der Höhe nach gesetzlich vorgegeben sind. Nach der gesamten Gesetzesstruk-
tur der §§ 251 bis 257 BewG werden die jeweils einzelnen Berechnungsgrundlagen und
damit im Ergebnis der gesamte Reinertrag eines Grundstücks gesetzlich typisiert. Da-
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bei ist es Steuerpflichtigen strukturell nicht möglich, niedrigere Werte für einzelne Be-
rechnungsgrößen und damit für den gesamten Ertragswert ihres bebauten Grundstücks
nachzuweisen.


268 Soweit bebaute Grundstücke gemäß § 250 Abs. 2 BewG nach dem Ertragswertverfahren
zu bewerten sind, ermittelt sich der Grundsteuerwert gemäß § 252 Satz 1 BewG aus der
Summe des kapitalisierten Reinertrags nach § 253 BewG (Barwert des Reinertrags) und
des abgezinsten Bodenwerts nach § 257 BewG. Mit dem Grundsteuerwert sind die Werte
für den Grund und Boden, die Gebäude, die baulichen Anlagen, insbesondere Außenanla-
gen, und die sonstigen Anlagen abgegolten.


269 Das Ertragswertverfahren nach den §§ 252 bis 257 BewG stellt sich damit schematisch
wie folgt dar (BT-Drucksache 19/11085, S. 114):
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270 aa)
Der Reinertrag des Grundstücks ergibt sich gemäß § 253 Abs. 1 BewG aus der Differenz
zwischen dem Rohertrag des Grundstücks (§ 254 BewG) und dessen Bewirtschaftungs-
kosten (§ 255 BewG). Er ist vollständig gesetzlich typisiert.


271 • Der Rohertrag ergibt sich gemäß § 254 BewG aus den in Anlage 39 zum BewG angege-
benen – und dort nach Bundesland, Gebäudeart (Ein-/Zweifamilienhaus/Mietwohngrund-
stück), Wohnfläche (unter 60 Quadratmeter, 60 bis 100 Quadratmeter, über 100 Qua-
dratmeter) und Baujahr des Gebäudes (bis 1948, 1949 bis 1978, 1979 bis 1990, 1991 bis
2000, ab 2001) differenzierten – monatlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohn-
fläche einschließlich der in Abhängigkeit der Mietniveaustufen festgelegten Zu- und Ab-
schläge.


272 Der jährliche Rohertrag wird aus Vereinfachungsgründen in der Regel auf der Grund-
lage von aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes abgeleiteten durch-
schnittlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche, die in drei Grundstücks-
arten, drei Wohnflächengruppen sowie fünf Baujahrgruppen unterschieden werden,
ermittelt. Die Anwendung einer durchschnittlichen Miete auf statistischer Grundla-
ge vereinfache in einem Massenverfahren insbesondere die Fälle, in denen Grund-
stücke eigengenutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unentgeltlich
überlassen werden. Die Erklärung der tatsächlichen Mieteinnahmen durch den Steu-
erpflichtigen und die Ermittlung einer üblichen Miete seien entbehrlich (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 115).


273 Die letzte Aktualisierung der Anlage 39 erfolgte durch Art. 1 Nr. 12 des Gesetzes zur
erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steu-
errechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG) vom
16. Juli 2021 (BGBl. I 2021, S. 2931) mit Wirkung zum 23. Juli 2021 und damit noch
vor dem Hauptfeststellungszeitpunkt zum 1. Januar 2022. Der Gesetzgeber berück-
sichtigte hierbei, dass seit der erstmaligen Verabschiedung der Anlage 39 in der Fas-
sung des Grundsteuer-Reformgesetzes, die damals noch auf Daten des Mikrozensus
2014 beruhte, aktuellere statistische Daten und insbesondere der Mikrozensus 2018
vorlagen (BT-Drucksache 19/28902, S. 1, 15 und 25).


274 Zur Berücksichtigung von Mietniveauunterschieden zwischen Gemeinden eines Lan-
des sind die in Anlage 39 genannten Nettokaltmieten durch Ab- oder Zuschläge an-
zupassen, die sich in insgesamt sieben Mietstufen aufteilen. Während in der Mietstu-
fe 3 kein Abschlag auf die typisierten Roherträge nach Anlage 39 Teil I vorzunehmen
ist, ist in den Stufen 1 und 2 ein Abschlag von -20% (Stufe 1) bzw. von -10% (Stufe
2) auf diese Roherträge vorzunehmen. In den Mietstufen 4 bis 7 sind hingegen Zu-
schläge von +10% (Stufe 4) bis +40% (Stufe 7) auf die typisierten Roherträge vorzu-
nehmen. Die gemeindebezogene Einordnung in eine der Mietniveaustufen und der
dafür maßgebliche Gebietsstand ergeben sich aus der „Verordnung zur Einstufung
der Gemeinden in eine Mietniveaustufe im Sinne des § 254 des Bewertungsgeset-
zes (Mietniveau-Einstufungsverordnung – MietNEinV) vom 18. August 2021 (BGBl. I
2021, S. 3738). Ist eine Gemeinde nicht gesondert aufgeführt, ist sie der Mietstufe 3
zuzurechnen (Anlage 39 Abs. 2 Satz 2 BewG).


- Seite 49 von 96 -







275 Wie aus § 263 Abs. 2 BewG hervorgeht, erfolgt die Zuordnung einer Gemeinde zu ei-
ner der sieben Mietstufen „auf der Grundlage der Einordnung nach § 12 des Wohn-
geldgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 3 und der Anlage der Wohngeldverord-
nung“: Die Zugehörigkeit einer Gemeinde zu einer Mietenstufe richtet sich gemäß
§ 12 Abs. 2 Satz 1 Wohngeldgesetz nach dem Mietenniveau von Wohnraum der
Hauptmieter sowie der zur mietähnlichen Nutzung berechtigten gleichzustellenden
Personen, für die Mietzuschüsse geleistet werden. Das Mietenniveau ist gemäß § 12
Abs. 2 Satz 2 Wohngeldgesetz legaldefiniert als die durchschnittliche prozentua-
le Abweichung der Quadratmetermieten von Wohnraum in Gemeinden vom Durch-
schnitt der Quadratmetermieten des Wohnraums im Bundesgebiet. Das jeweilige
Mietniveau wird nach § 12 Abs. 3, Abs. 4 Wohngeldgesetz – für Gemeinden mit min-
destens 10.000 Einwohnern gesondert und für kleinere Gemeinden bzw. für gemein-
defreie Gebiete nur zusammengefasst nach Kreisen – jährlich festgestellt.


276 Der gesamte in die Berechnung nach § 253 Abs. 1 BewG einzustellende Rohertrag ist
damit vollständig durch abstrakt-generelle Regelungen mit Außenwirkung typisiert,
ohne dass Raum für einzelfallbezogene Nachweise anderer Werte oder Berechnungs-
grundlagen besteht.


277 • Von diesem Rohertrag sind die Bewirtschaftungskosten im Sinne des § 255 BewG abzu-
ziehen. Zwar enthält § 255 Satz BewG die Erläuterung, dass als Bewirtschaftungskosten
die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich entste-
henden jährlichen Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und das
Mietausfallwagnis berücksichtigt werden, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kosten-
übernahmen gedeckt sind.


278 Allerdings ermöglicht dies nicht einen individuellen Kostennachweis; ein Ansatz in
tatsächlicher Höhe solle im typisierten Massenverfahren nicht in Betracht kommen
(BT-Drucksache 19/11085, S. 115). Vielmehr „ergeben“ sich diese Kosten gemäß
§ 255 Satz 1 BewG aus den pauschalierten Erfahrungssätzen nach Anlage 40 zum
BewG, sodass auch die Bewirtschaftungskosten vollumfänglich gesetzlich typisiert
(bzw. pauschaliert) sind.


279 bb)
Für die nach § 253 Abs. 2 BewG vorzunehmende Kapitalisierung des Reinertrags des
Grundstücks ergibt sich der für die Kapitalisierung anzuwendende Vervielfältiger aus der
Anlage 37 zum BewG und hängt seinerseits von dem für das Gebäude anzuwendenden
Liegenschaftszins und der Restnutzungsdauer des zu bewertenden Gebäudes ab (§ 253
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 BewG). Die Kapitalisierung ist somit ebenfalls vollständig typi-
siert.


280 • Der Begriff der Liegenschaftszinssätze ist zwar in § 256 Abs. 1 Satz 1 BewG legaldefi-
niert als die Zinssätze, mit denen der Wert von Grundstücken abhängig von der Grund-
stücksart durchschnittlich und marktüblich verzinst wird. Allerdings ist auch hierbei we-
der ein individueller Nachweis der durchschnittlichen noch der marktüblichen Verzinsung
vorgesehen. Vielmehr „gelten“ bei der Bewertung bebauter Grundstücke die in § 256
Abs. 1 Satz 2 BewG gesetzlich angeordneten Zinssätze, die lediglich von der Art des Ge-
bäudes abhängen und in §§ 256 Abs. 2 und Abs. 3 BewG lediglich um gesetzlich festge-
legte Zinsabschläge gemindert werden, wenn der für das Grundstück ermittelte Boden-
richtwert höher ausfällt als der dort genannte Schwellenwert des Bodenrichtwerts. Auch
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insofern sind alle Berechnungsschritte und -größen vollständig und abschließend gesetz-
lich vorgegeben.


281 • Maßgeblich für die Kapitalisierung ist die Restnutzungsdauer des Gebäudes, die sich
nach § 253 Abs. 2 Satz 3 BewG grundsätzlich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen
der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, die sich aus Anlage 38 ergibt, und dem Al-
ter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt errechnet. Weil damit die Gesamtnut-
zungsdauer eines Gebäudes in Anlage 38 zum BewG abschließend gesetzlich typisiert
ist, hängt die Kapitalisierung somit grundsätzlich allein vom „Alter des Gebäudes“ und
damit allein von Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit ab.


282 Der Nachweis einer im Einzelfall kürzeren Restnutzungsdauer, wie er beispielsweise
in § 7 Abs. 2 Satz 2 EStG möglich ist, ist damit ausgeschlossen.


283 Eine einzelfallbezogene Rechtsanwendung wird vielmehr nur möglich, wenn nach
der Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten sind, die die wirt-
schaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wesentlich verlängert haben, weil
dann von einer der Verlängerung entsprechenden Restnutzungsdauer auszugehen
ist (§ 253 Abs. 2 Satz 4 BewG). Von einer verlängerten wirtschaftlichen Restnut-
zungsdauer kann z.B. auszugehen sein, wenn nicht nur der Ausbau (etwa Heizung,
Fenster und Sanitäreinrichtungen) umfassend modernisiert, sondern auch der Roh-
bau (etwa Fundamente, tragende Innen- und Außenwände, Treppen, Dachkonstruk-
tion sowie Geschossdecken) teilweise erneuert wurden (BT-Drucksache 19/11085,
S. 114)). Hier ist zu prüfen, ob Veränderungen die Gesamtnutzungsdauer des Gebäu-
des verlängert haben und ob diese Verlängerung auch wesentlich war. Die Feststel-
lungslast für diese steuerbegründende, weil werterhöhende Tatsache trägt die Fi-
nanzbehörde.


284 Allerdings wird auch hier eine Mindestrestnutzungsdauer typisiert, indem die Rest-
nutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes mindestens 30% der wirtschaftli-
chen Gesamtnutzungsdauer betragen muss (§ 253 Abs. 2 Satz 5 BewG). Diese Rege-
lung zur Mindestrestnutzungsdauer berücksichtige, dass auch ein älteres Gebäude,
das laufend instandgehalten werde, nicht wertlos werde (BT-Drucksache 19/11085,
S. 114).


285 cc)
Zu dem nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelten Barwert des Reinertrags ist so-
dann der abgezinste Bodenwert nach § 257 BewG hinzuzurechnen. Auch hier sind alle
Berechnungsgrößen derart vorgegeben, dass für Steuerpflichtige jedenfalls der Nach-
weis niedrigerer Werte nicht möglich ist.


286 • § 257 Abs. 1 Satz 1 BewG gibt hierbei vor, dass zur Ermittlung des abgezinsten Bo-
denwerts von dem Bodenwert nach § 247 BewG auszugehen ist, der sich seinerseits aus
dem Bodenrichtwert ergibt, wie er für das zu bewertende Grundstück durch die Gutach-
terausschüsse festgestellt wurde. Dem liegt jedoch nur ein durchschnittlicher Quadrat-
meterpreis zugrunde, der für ein fiktives Bodenrichtwertgrundstück in der Bodenricht-
wertzone gebildet wurde, in dem das zu bewertende Grundstück liegt (dazu vorstehend
ausführlich im Gliederungspunkt II. 2. b) bb)).


287 Zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim Bodenwert sind bei
der Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern (nicht aber für Mietwohngrundstü-
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cke und Wohnungseigentum) Umrechnungskoeffizienten anzuwenden, die der An-
lage 36 zum BewG zu entnehmen sind, ihrerseits also ebenfalls gesetzlich typisiert
sind. Hierbei wird bei einer Grundstücksgröße zwischen 450 und 500 Quadratmetern
ein Umrechnungskoeffizient von 1,00 angesetzt. Für kleinere Grundstücksgrößen
steigt der Koeffizient auf bis zu 1,24 an, d.h. der anzusetzende Bodenrichtwert ist
werterhöhend mit diesem Faktor > 1,00 zu multiplizieren. Für größere Grundstücks-
größen sinkt der Koeffizient hingegen auf bis zu 0,64 (bei Grundstücken von mindes-
tens 2.000 Quadratmetern). d.h. der anzusetzende Bodenrichtwert ist wertmindernd
mit diesem Faktor < 1,00 zu multiplizieren.


288 Weil § 257 Abs. 2 BewG eine Ausnahme der Abzinsung für den Wert von selbständig
nutzbaren Teilflächen nach § 257 Abs. 3 BewG vorsieht, ist sodann zu prüfen, ob ein
Teil eines zu bewertenden Grundstücks für die angemessene Nutzung der Gebäude
nicht benötigt wird und selbständig genutzt oder verwertet werden kann. Nur inso-
fern ist Raum zur einzelfallbezogenen Sachverhaltsberücksichtigung. Die Feststel-
lungslast für diese steuerbegründende, weil werterhöhende Tatsache trägt die Fi-
nanzbehörde.


289 • Steht der Umfang der Flächen fest, für die eine Abzinsung vorzunehmen ist, bestimmt
sich der aus der Anlage 41 zum BewG ergebende Abzinsungsfaktor (§ 257 Abs. 2 Satz 1
BewG), wobei der konkrete Faktor nach dem Liegenschaftszinssatz nach § 256 BewG und
der Restnutzungsdauer des Gebäudes nach § 253 Abs. 2 Satz 3 bis Satz 6 BewG zu er-
mitteln ist. Der Liegenschaftszinssatz ist aus den vorgenannten Gründen vollständig und
abschließend gesetzlich vorgegeben. Auch die Restnutzungsdauer des Gebäudes nach
§ 253 Absatz 2 Satz 3 bis 6 BewG ist aus den vorgenannten Gründen grundsätzlich vor-
gegeben und dem Nachweis einer niedrigeren Restnutzungsdauer nicht zugänglich, son-
dern kann nur – werterhöhend – verlängert werden.


290 3.
Die vorstehend aufgezeigte Klassifizierung der Tatbestandsmerkmale, die sich durch
die materiell-rechtlichen Vorgaben der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff.
BewG ergeben (dazu Gliederungspunkt III. 2.), hat erhebliche Folgewirkungen für die
Reichweite bzw. Begrenzung der finanzbehördlichen wie finanzgerichtlichen Amtsermitt-
lungspflichten und Prüfungskompetenzen, deren Umfang sich danach richtet, welche Art
von Tatbestandsmerkmal zu prüfen bzw. streitbefangen ist.


291 Denn während die erste Gruppe von Tatbestandsmerkmalen, die auslegungsfähige
Rechtsbegriffe betreffen, uneingeschränkt überprüft werden kann (dazu Gliederungs-
punkt a)), besteht für die Ermittlung der Bodenrichtwerte zwar ein sachverständiger Be-
urteilungs-, Einschätzungs- und Prognosespielraum und damit eine administrative Letz-
tentscheidungsbefugnis der Mitglieder der Gutachterausschüsse, die sich jedoch nicht
auf die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung erstreckt. Diesbezüg-
lich ist somit zu prüfen, ob die äußeren Vorgaben für das Zustandekommen eines Boden-
richtwerts eingehalten wurden (dazu Gliederungspunkt b)).


292 Hinsichtlich der gesetzlich typisierten Berechnungsgrundlagen muss das Gericht den
Sachverhalt zumindest soweit prüfen und ermitteln, um feststellen zu können, ob diese
gesetzlichen Typisierungen verfassungswidrig sind (dazu Gliederungspunkt c)).
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293 Schließlich kann das Gericht bei verfassungskonformer Auslegung auch überprüfen, ob
im Einzelfall ein extremer Wertunterschied zum typisiert ermittelten und festgestellten
Grundsteuerwert besteht (dazu Gliederungspunkt d).


294 a)
Soweit dies die erste Gruppe von Tatbestandsmerkmalen betrifft, bei denen es sich um
auslegungsfähige Rechtsbegriffe handelt, die der methodengerechten Auslegung voll-
umfänglich zugänglich sind (dazu Gliederungspunkt 2. a)), erstrecken sich sowohl die
Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen als auch die Amtsermittlungspflichten der Fi-
nanzbehörden nach § 88 Abs. 1 AO und die Pflicht des Finanzgerichts zur Erforschung
des Sachverhalts gemäß § 76 Abs. 1 FGO uneingeschränkt auf alle Sachverhaltselemen-
te, die für die Erfüllung (oder Nichterfüllung) dieser Tatbestandsmerkmale erforderlich
sind.


295 b)
Soweit dies die zweite Art der Tatbestandsmerkmale, nämlich die Ermittlung des Boden-
werts nach den von den Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwerten gemäß
§ 247 Abs. 1 BewG betrifft (dazu Gliederungspunkt 2. b)), werden Abweichungen zwi-
schen den Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu bewer-
tenden Grundstück gemäß § 247 Abs. 1 Satz 2 BewG grundsätzlich nicht berücksichtigt
(hiervon zu unterscheiden ist indes die Frage der Möglichkeit des Nachweises derarti-
ger einzelfallbezogener Besonderheiten, die sich nicht gegen den Bodenrichtwert als sol-
chen, sondern gegen die konkrete Grundstücksbewertung im Einzelnen richten. Als Aus-
nahmen hiervon sind in § 247 Abs. 1 Satz 2 BewG nur die Berücksichtigung unterschied-
licher Entwicklungszustände gemäß § 3 ImmoWertV und unterschiedlicher Arten der Nut-
zung bei überlagernden Bodenrichtwertzonen vorgesehen. Insofern besteht eine voll-
ständige gerichtliche Überprüfbarkeit, ob die Voraussetzungen dieser beiden Ausnahmen
erfüllt sind.


296 Auch soweit jenseits der vorgenannten Ausnahmen – in erheblichem Umfang – sachver-
ständige Beurteilungs-, Einschätzungs- und Prognosespielräume der Mitglieder der Gut-
achterausschüsse für die Ermittlung des Bodenrichtwerts bestehen, sind die Bodenricht-
werte als Ausfluss der Garantie des effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG
(dazu Gliederungspunkt aa)) gerichtlich überprüfbar, wenn auch nur in beschränktem
Umfang und nicht mit dem bloßen Hinweis darauf, dass ihre Höhe an sich unzutreffend
sei.


297 Denn trotz der gesetzgeberischen Anknüpfung an eine vorgreifliche Kompetenz der Gut-
achterausschüsse bei der Feststellung eines Bodenrichtwerts (dazu Gliederungspunkt
bb)) erstreckt sich der Wertermittlungsspielraum der Gutachterausschüsse auch unter
Berücksichtigung der vor dem Inkrafttreten der §§ 218 ff. BewG ergangenen Rechtspre-
chung zur Überprüfbarkeit der Bodenrichtwerte (dazu Gliederungspunkt cc)) nicht auf
die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung.


298 Daher ist das Finanzgericht dazu ermächtigt und verpflichtet, den für das jeweilige
Grundstück festgestellten Bodenrichtwert umfassend daraufhin überprüfen, ob dieser
durch den konkret tätigen Gutachterausschuss unter Beachtung aller verfahrensrecht-
lichen wie materiell-rechtlichen Vorgaben zustande gekommen ist (dazu Gliederungs-
punkt dd)).
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299 Weil der Bodenrichtwert grundsätzlich typisierend für alle Grundstücksflächen innerhalb
einer Bodenrichtwertzone gelten soll, ohne dass grundstücksbezogene Besonderheiten
zu berücksichtigen sind, sind an die Rechtmäßigkeit seines Zustandekommens beson-
ders hohe Anforderungen zu stellen, was das Gericht – und ihm vorgelagert: die zustän-
dige Finanzbehörde – zu überprüfen hat.


300 aa)
Das Grundrecht des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG garantiert jedem den Rechtsweg, der gel-
tend macht, durch die öffentliche Gewalt in eigenen Rechten verletzt zu sein. Damit
wird sowohl der Zugang zu den Gerichten als auch die Wirksamkeit des Rechtsschut-
zes gewährleistet. Der Bürger hat einen Anspruch auf eine möglichst wirksame gericht-
liche Kontrolle in allen ihm von der Prozessordnung zur Verfügung gestellten Instanzen.
Aus der Garantie effektiven Rechtsschutzes folgt grundsätzlich die Pflicht der Gerichte,
die angefochtenen Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollstän-
dig nachzuprüfen. Das schließt eine Bindung der rechtsprechenden Gewalt an tatsäch-
liche oder rechtliche Feststellungen und Wertungen seitens anderer Gewalten hinsicht-
lich dessen, was im Einzelfall rechtens ist, im Grundsatz aus. Die materiell geschützte
Rechtsposition ergibt sich allerdings nicht aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG selbst, sondern
wird darin vorausgesetzt. Neben den verfassungsmäßigen Rechten bestimmt das einfa-
che Recht, welche Rechte der Einzelne geltend machen kann. Der Gesetzgeber befindet
unter Beachtung der Grundrechte darüber, unter welchen Voraussetzungen dem Bür-
ger ein Recht zustehen und welchen Inhalt es haben soll (BVerfG, Beschluss vom 31. Mai
2011 – 1 BvR 857/07 –, BVerfGE 129, 1 mit weiteren Nachweisen zur ständigen Recht-
sprechung).


301 Das Gebot effektiven Rechtsschutzes schließt somit nicht aus, dass durch den Gesetz-
geber eröffnete Gestaltungs-, Ermessens- und Beurteilungsspielräume sowie die Tatbe-
standswirkung von Exekutivakten die Durchführung der Rechtskontrolle durch die Ge-
richte einschränken. Die gerichtliche Kontrolle endet deshalb dort, wo das materielle
Recht in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise das Entscheidungsverhalten nicht
vollständig determiniert und der Verwaltung einen Einschätzungs- und Auswahlspiel-
raum belässt. Ob dies der Fall ist, muss sich ausdrücklich aus dem Gesetz ergeben oder
durch Auslegung hinreichend deutlich zu ermitteln sein. Demgegenüber kann es we-
der der Verwaltung noch den Gerichten überlassen werden, ohne gesetzliche Grundla-
ge durch die Annahme behördlicher Letztentscheidungsrechte die Grenzen zwischen Ge-
setzesbindung und grundsätzlich umfassender Rechtskontrolle der Verwaltung zu ver-
schieben. Andernfalls könnten diese „in eigener Sache“ die grundgesetzliche Rollenver-
teilung zwischen Exekutive und Judikative verändern. Nimmt ein Gericht ein behördli-
ches Letztentscheidungsrecht an, das mangels gesetzlicher Grundlage nicht besteht,
und unterlässt es deshalb die vollständige Prüfung der Behördenentscheidung auf ihre
Gesetzmäßigkeit, steht dies nicht nur in Widerspruch zur Gesetzesbindung der Gerich-
te (Art. 20 Abs. 3, Art. 97 Abs. 1 GG), sondern verletzt vor allem auch das Versprechen
wirksamen Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG (BVerfG, Beschluss vom 31. Mai
2011 – 1 BvR 857/07 –, BVerfGE 129, 1; BVerfG, Beschluss vom 8. Dezember 2011 – 1
BvR 1932/08 –, BVerfGK 19, 229).


302 Auch der Gesetzgeber ist im Übrigen nicht frei in der Einräumung behördlicher Letztent-
scheidungsbefugnisse. Zwar liegt es grundsätzlich in seiner Hand, den Umfang und Ge-
halt der subjektiven Rechte der Bürger zu definieren und so – mit entsprechenden Fol-
gen für den Umfang der gerichtlichen Kontrolle – auch deren Rechtsstellung gegenüber
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der Verwaltung differenziert auszugestalten. Allerdings ist er hierbei durch die Grund-
rechte sowie durch das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip und die hieraus folgen-
den Grundsätze der Bestimmtheit und Normenklarheit gebunden. Will er im Übrigen ge-
genüber von ihm anerkannten subjektiven Rechten die gerichtliche Kontrolle zurückneh-
men, hat er zu berücksichtigen, dass im gewaltenteilenden Staat grundgesetzlicher Prä-
gung die letztverbindliche Normauslegung und auch die Kontrolle der Rechtsanwendung
im Einzelfall grundsätzlich den Gerichten vorbehalten ist. Deren durch Art. 19 Abs. 4
Satz 1 GG garantierte Effektivität darf auch der Gesetzgeber nicht durch zu zahlreiche
oder weitgreifende Beurteilungsspielräume für ganze Sachbereiche oder gar Rechtsge-
biete aushebeln. Die Freistellung der Rechtsanwendung von gerichtlicher Kontrolle be-
darf stets eines hinreichend gewichtigen, am Grundsatz eines wirksamen Rechtsschut-
zes ausgerichteten Sachgrunds (BVerfG, Beschluss vom 31. Mai 2011 – 1 BvR 857/07 –,
BVerfGE 129, 1).


303 bb)
Soweit der Steuergesetzgeber grundsätzlich die von den Gutachterausschüssen ermit-
telten Bodenrichtwerten bei der Grundstücksbewertung in § 247 BewG (einschließlich
der Verweisungen auf diese Vorschriften) zugrunde legen und als „verbindlich“ ansehen
wollte, bezog er sich in seiner Gesetzesbegründung zur Einführung des § 247 BewG aus-
drücklich darauf, dass „(n)ach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung“ die von
den Gutachterausschüssen ermittelten und den Finanzämtern mitzuteilenden Boden-
richtwerte für die Beteiligten im Steuerrechtsverhältnis verbindlich seien. Dem Gesetz-
geber stehe es frei, bestimmte Bewertungsparameter typisierend festzulegen und de-
ren Rechtsverbindlichkeit bei der Bewertung von Grundbesitz anzuordnen, solange die
Grenzen der Typisierung eingehalten seien. Die Ermittlung von Bodenrichtwerten wer-
de explizit einer außerhalb der Finanzverwaltung stehenden Stelle, den Gutachteraus-
schüssen, aufgegeben, da diesen auf Grund ihrer besonderen Sach- und Fachkenntnis
und ihrer größeren Ortsnähe sowie der von Beurteilungs- und Ermessenserwägungen ab-
hängigen Wertfindung eine vorgreifliche Kompetenz bei der Feststellung von Bodenricht-
werten zukomme (BT-Drucksache 19/11085, S. 109 f. mit Verweis auf die vorgenannte
Rechtsprechung). Der Gesetzgeber hat die Ermittlung des Bodenwerts damit faktisch auf
eine außerhalb der Steuerverwaltung eingerichtete Stelle – die Gutachterausschüsse –
übertragen.


304 In den in Bezug genommenen Entscheidungen (sowie Folgeentscheidungen) führte der
BFH aus, die Übertragung der Ermittlung von Bodenrichtwerten auf eine außerhalb der
Steuerverwaltung eingerichtete Stelle beruhe darauf, dass den Gutachterausschüssen
auf Grund ihrer besonderen Sach- und Fachkenntnis und ihrer größeren Ortsnähe sowie
der in hohem Maße von Beurteilungs- und Ermessenserwägungen abhängigen Wertfin-
dung eine vorgreifliche Kompetenz bei der Feststellung eines Bodenrichtwerts für die
(Bedarfs)Bewertung zukomme (BFH, Urteil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210,
48, BStBl II 2005, 686; BFH, Urteil vom 26. April 2006 – II R 58/04 –, BFHE 213, 207, BSt-
Bl II 2006, 793; BFH, Urteil vom 25. August 2010 – II R 42/09 –, BFHE 230, 570, BStBl II
2011, 205; BFH, Urteil vom 16. Dezember 2009 – II R 15/09 –, BFH/NV 2010, 1085; BFH,
Urteil vom 18. September 2019 – II R 13/16 –, BFHE 266, 51, BStBl II 2020, 760).


305 cc)
Die Rechtsprechung des BFH, die zur Überprüfbarkeit von Bodenrichtwerten vor Inkraft-
treten der §§ 218 ff. BewG in der Fassung des Grundsteuer-Reformgesetzes zum Ansatz
des Bodenrichtwerts gemäß § 145 BewG a.F. bzw. zu einer Rechtslage mit der normier-
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ten Möglichkeit des Nachweises niedrigerer Werte gemäß § 198 BewG ergangen ist, sah
in dem Rückgriff des Bewertungsrechts auf Bodenrichtwerte eine verfassungsrechtlich
unbedenkliche typisierende Bewertungsmethode, die der Vereinfachung der Bedarfs-
bewertung diene. Bodenrichtwerte seien für die am Steuerrechtsverhältnis Beteiligten
verbindlich und einer gerichtlichen Überprüfung „jedenfalls im Regelfall“ bzw. regelmä-
ßig nicht zugänglich. Sie seien deswegen von den Finanzbehörden und Finanzgerichten
ungeprüft und ohne eigenen Bewertungsspielraum der Ermittlung des Bedarfswerts zu-
grunde zu legen, weil anderenfalls der gesetzgeberisch beabsichtigte Vereinfachungs-
und Typisierungseffekt verloren ginge, wenn bei der Rechtsüberprüfung einer solcher-
maßen vorgenommenen Bewertung über die richtige Höhe der Bodenrichtwerte gestrit-
ten würde. Über die bloße Beachtung etwaiger vom Gutachterausschuss vorgegebener
Differenzierungen hinaus dürften die Finanzämter keine „eigenen“ Bodenrichtwerte aus
den von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Bodenrichtwerten ableiten. Bei einer
solchen Ableitung würde es sich um eine Schätzung handeln, die mit der gesetzlichen
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Gutachterausschüssen und den Finanzäm-
tern sowie mit der vom Gesetzgeber beabsichtigten Typisierung und Vereinfachung der
Bedarfsbewertung nicht vereinbar wäre. Der Steuerpflichtige habe nur Anspruch auf ei-
ne Wertermittlung, die dem typisierenden Verfahren entspreche, nicht jedoch auf den
Ansatz eines anderen, von ihm für richtiger gehaltenen Bodenrichtwert, der dem des öf-
fentlich bekannt gemachten Richtwerts nicht entspreche. Ihm bleibe nur der Nachweis
eines tatsächlich niedrigeren gemeinen Werts des Grundstücks, der nach dem vorher-
gehenden Recht zulässig war, für den jedoch den Steuerpflichtigen die Feststellungslast
treffe und die Amtsermittlungspflicht des Finanzgerichts nach § 76 FGO eingeschränkt
sei (BFH, Urteil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210, 48, BStBl II 2005, 686; BFH,
Urteil vom 18. August 2005 – II R 62/03 –, BFHE 210, 368, BStBl II 2006, 5; BFH, Urteil
vom 26. April 2006 – II R 58/04 –, BFHE 213, 207, BStBl II 2006, 793; BFH, Urteil vom 12.
Juli 2006 – II R 1/04 –, BFHE 213, 387, BStBl II 2006, 742; BFH, Beschluss vom 14. De-
zember 2006 – II B 53/06 –, BFH/NV 2007, 403; BFH, Urteil vom 5. Dezember 2007 – II
R 70/05 –, BFH/NV 2008, 757; BFH, Urteil vom 16. Dezember 2009 – II R 15/09 –, BFH/
NV 2010, 1085; BFH, Urteil vom 25. August 2010 – II R 42/09 –, BFHE 230, 570, BStBl II
2011, 205; BFH, Beschluss vom 12. Januar 2021 – II B 61/19 –, BFH/NV 2021, 529).


306 In einer vereinzelt gebliebenen Nichtzulassungsbeschwerdeentscheidung hat der BFH
die Möglichkeit, dass Bodenrichtwerte nur „regelmäßig“ einer gerichtlichen Überprüfung
nicht zugänglich seien und dass ein Ausnahmefall gegeben sein könne, wenn die Wert-
ermittlung dem typisierenden Verfahren nicht entspreche, jedenfalls nicht grundsätz-
lich als aus Rechtsgründen ausgeschlossen erachtet. Vielmehr sah es der BFH als nicht
schlüssig dargelegt an, ob und in welcher Hinsicht eine einheitliche Bewertungszone der
Regelung des § 145 Abs. 3 Satz 1 BewG widersprechen solle (BFH, Beschluss vom 11. Juli
2008 – II B 53/07 –, juris).


307 In zwei weiteren Entscheidungen entschied der BFH, dass ein niedrigerer Wert als der
vom Gutachterausschuss angegebene Bodenrichtwert der Feststellung eines Grund-
stückswerts jedenfalls dann nicht zugrunde gelegt werden dürfe, wenn lediglich geltend
gemacht werde, dass die Höhe des Bodenrichtwerts an sich unzutreffend sei (BFH, Urteil
vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210, 48, BStBl II 2005, 686; BFH, Beschluss vom
25. November 2010 – II B 3/10 –, BFH/NV 2011, 415).


308 Eine nähere Bestimmung, in welchen Fällen oder in welchem Umfang die Überprüfung
der Bodenrichtwerte ausnahmsweise doch möglich sei, ist den Entscheidungen des BFH
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indes nicht zu entnehmen. Auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Zustande-
kommen eines Bodenrichtwerts findet sich, soweit erkennbar, in der veröffentlichten Ju-
dikatur nicht.


309 dd)
Ausgehend von diesen Grundsätzen, ist die in § 247 Abs. 1 BewG angelegte gesetzgebe-
rische Grundentscheidung, die von den Gutachterausschüssen festgestellten Bodenricht-
werte der Grundsteuerwertfeststellung zugrunde zu legen, damit für die Finanzbehörden
als Exekutivorgane ebenso wie für die Gerichte als Judikativorgane anzuerkennen. Für
die Reduzierung der gerichtlichen Kontrolldichte durch den Gesetzgeber bestehen mit
der Orts- und Marktnähe sowie den vorausgesetzten besonderen Kenntnissen und Erfah-
rungen der Mitglieder eines Gutachterausschusses tragfähige Sachgründe, da für die Er-
mittlung des Bodenrichtwerts nicht nur in erheblichem Umfang auf mathematische Ver-
fahren und Methoden zurückgegriffen werden muss, um aus einem jeweils einheitlichen
Vertragswerk eines Grundstückskaufvertrags (oder eines gleichgestellten Rechtsakts im
Sinne des § 195 Abs. 1 BauGB) den Bodenwert für das (fiktiv) unbebaute Grundstück zu
ermitteln. Vielmehr sind darüber hinaus Marktkenntnisse erforderlich, um ungewöhnliche
Grundstücke oder Grundstücksverkäufe zu erkennen, die typische Bebauung einer (mög-
lichen) Bodenrichtwertzone zu ermitteln und die sich aus bereits absehbaren künftigen
Entwicklungen ergebenden Wertentwicklungen einzubeziehen etc.


310 Dies gibt den Gutachterausschüssen insofern eine administrative Letztentscheidungsbe-
fugnis und beschränkt die Finanzbehörden und Gerichte entsprechend in ihren jeweiligen
Entscheidungs- bzw. Überprüfungsspielräumen: Sofern ein Bodenrichtwert rechtmäßig
durch einen Gutachterausschuss festgestellt wurde, ist er daher der Grundsteuerwert-
feststellung zugrunde zu legen. Ein in die Berechnung eingestellter Bodenrichtwert kann
folglich beispielsweise nicht allein mit dem Argument angegriffen werden, der tatsächli-
che Bodenwert pro Quadratmeter sei aufgrund einzelfallbezogener Besonderheiten des
bewerteten Grundstücks niedriger als der Bodenrichtwert.


311 Der Wertermittlungsspielraum der Gutachterausschüsse erstreckt sich jedoch nicht auf
die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Bewertung. Der Gutachterausschuss
muss also bei seiner Tätigkeit die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen vollständig und
sachgerecht auswerten und die Gründe für seine Wertfindung in nachvollziehbarer Weise
darlegen (Michler/Kröninger, in: Kröninger/Aschke/Jeromin, Baugesetzbuch mit Baunut-
zungsverordnung, 4. Auflage 2018, § 192 BauGB Rn. 4).


312 Dies hat auch – anders als der Antragsgegner zu implizieren scheint – nicht zur Folge,
dass der Rechtsschutz der Steuerpflichtigen gegen die von Gutachterausschüssen für
ihr Grundstück festgestellten Bodenrichtwerte abgeschnitten wäre, sodass diese – wie
auch der BFH in seinen vorgenannten Entscheidungen wiederholt ausgeführt hatte – von
den Finanzbehörden und Finanzgerichten „ungeprüft“ zu übernehmen seien: Vielmehr
ermöglicht und gebietet das Recht auf effektiven Rechtsschutz der Steuerpflichtigen ge-
mäß Art. 19 Abs. 4 GG eine gerichtliche Überprüfung dahin, ob der Bodenrichtwert für
das konkrete Bewertungsgrundstück rechtmäßig festgestellt wurde, d.h. ob der konkret
tätig gewordene Gutachterausschuss bei der Ermittlung des Bodenrichtwerts alle verfah-
rensrechtlichen wie materiell-rechtlichen Vorgaben eingehalten hat (so auch: BVerwG,
Urteil vom 27. November 2014 – 4 C 31/13 –, juris; für eine Überprüfbarkeit auch: Hey,
ZG 2019, 297 (318); Kirchhof, DB 2020, 2600 (2603); Eichholz, DStR 2020, 1158 (1166);
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a.A. aufgrund der geforderten Möglichkeit zum Nachweis eines niedrigeren Wertes: Seer,
in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auflage 2020, Rn. 16.14; Seer, FR 2019, 941 (948)).


313 Folglich hat sich die finanzgerichtliche Sachaufklärungspflicht des § 76 FGO auf diese
Fragen zu erstrecken. Aus denselben Gründen besteht auch für die Finanzbehörden eine
entsprechende Amtsermittlungspflicht gemäß § 88 AO.


314 Ungeachtet der Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der einfachrechtlichen
Ausformung einer steuerlichen Bemessungsgrundlage, die bei ihrer verfahrensrechtli-
chen Ermittlung von einer derart großen Zahl offener Rechtsbegriffen geprägt sowie in
ihrem konkreten Ergebnis nahezu ausschließlich von Schätzungen und Einschätzungs-
spielräumen der Gutachterausschüsse abhängig ist, sind an die Einhaltung (und auch
an die gebotene Dokumentation der Einhaltung) der verfahrensrechtlichen wie materi-
ell-rechtlichen Vorgaben der Gutachterausschüsse hohe Anforderungen zu stellen. Dies
folgt aus der erheblichen praktischen Reichweite der von ihnen ermittelten Bodenricht-
werte für die Gesamtbemessung der Grundsteuer, für die Vielzahl aller Steuerpflichtigen
mit in einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücken sowie – wegen der Heranzie-
hung von Bodenrichtwerten bei schwacher Datenlage auch für benachbarte Richtwertzo-
nen – grundsätzlich auch für eine kaum beschränkte Zahl weiterer Steuerpflichtiger. An-
derenfalls bestünde die Gefahr, dass gegen die Ermittlung des Bodenrichtwerts als we-
sentlichem Teil der gesamten Steuerbemessung letztlich kein effektiver Rechtsschutz
möglich wäre.


315 Mögliche Fehler, die bei der Ermittlung des Bodenrichtwerts durch die Gutachteraus-
schüsse auftreten können, lassen sich hierbei in drei Fallgruppen unterscheiden (Mand-
ler/Schulze/Zochert, DStR 2023, 1329 (1332); Reinhardt, GuG 2011, 8 (11 ff.):


316 • Der Bodenrichtwert für die Bodenrichtwert-Zone, in der sich das Grundstück eines
Steuerpflichtigen befindet, wurde falsch ermittelt (etwa durch Zugrundelegung einer
unrichtigen Datengrundlage oder die unrichtige Anwendung der verfahrens- wie ma-
teriell-rechtlichen Vorgaben des BauGB, der ImmoWertV oder der GAVO).


317 • Es liegt ein Verstoß gegen § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB vor, weil ein Grundstück ei-
ner falschen Bodenrichtwert-Zone zugeordnet wurde.


318 • Es liegt ein Verstoß gegen § 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB vor, weil die Bodenrichtwert
-Zone fehlerhaft bestimmt ist und das Grundstück bei einer Neuschneidung der Zo-
ne(n) einer anderen Zone mit dem niedrigeren Bodenrichtwert zugeordnet werden
müsste (etwa weil ein Verstoß gegen das Gebot des § 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV
besteht, dass innerhalb einer Bodenrichtwertzone nur Grundstücke mit einer Wert-
differenz zum Bodenrichtwert von höchstens 30% über oder unter dem Wert des Bo-
denrichtwertgrundstücks liegen sollen).


319 c)
Für die dritte Fallgruppe von Tatbestandsmerkmalen, die in der Vielzahl pauschalieren-
der Typisierungen der rechnerischen Grundlagen für die Ermittlung des Grundsteuer-
werts in gesetzlichen Regelungen (wie dem BewG) oder in Rechtsverordnungen im Sinne
des Art. 80 GG (wie der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Mietniveau-Einstu-
fungsverordnung oder der rheinland-pfälzischen GAVO) bestehen, sind Steuerpflichtige,
Finanzbehörden und auch die Finanzbehörden zwar grundsätzlich an die mit abstrakt-ge-
nereller Außenwirkung erlassenen Regelungen gebunden.
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320 Wenn jedoch ein Beteiligter substantiierte Einwände gegen die Verfassungsmäßigkeit
dieser abstrakt-generellen Typisierungen und Pauschalierungen erhebt, muss das Ge-
richt nach allgemeinen Grundsätzen den Sachverhalt jedenfalls so weit ermitteln, dass
es überprüfen kann, ob die Voraussetzungen der Verfassungswidrigkeit vorliegen, etwa
ob die verfassungsrechtlichen Grenzen typisierender Entscheidungen eingehalten sind.
Denn nur dann kann das erkennende Gericht feststellen, inwiefern es diese Rechtsnor-
men als verfassungskonform erachtet oder von ihrer Verfassungswidrigkeit überzeugt
ist, sodass es für gesetzliche Regelungen eine konkrete Normenkontrolle durchzuführen
(dazu Gliederungspunkt aa)) bzw. Rechtsverordnungen zu verwerfen hat (dazu Gliede-
rungspunkt bb)).


321 aa)
Soweit dies verfassungsrechtliche Einwände unmittelbar gegen förmliche Parlaments-
gesetze – insbesondere gegen das Gesamtsystem oder Einzelregelungen der §§ 218
ff. BewG – betrifft, folgt eine solche finanzgerichtliche Prüfungskompetenz aus den Re-
gelungen zur konkreten Normenkontrolle gemäß Art. 100 Abs. 1 GG i.V.m. § 13 Nr. 11
i.V.m. §§ 80 ff. BVerfGG.


322 (1)
Hielte das Finanzgericht einzelne oder gar alle Regelungen der §§ 218 ff. BewG für ver-
fassungswidrig, dürfte es diese Regelungen nicht selbst verwerfen, sondern hätte nach
Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG i.V.m. § 80 Abs. 1 BVerfG das Verfahren auszusetzen und in ei-
nem Vorlagebeschluss die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu einzuho-
len, ob eine Verletzung des GG vorliegt.


323 Für einen zulässigen Vorlagebeschluss hätte das Finanzgericht dann aber in den Grün-
den des Vorlagebeschlusses den Sachverhalt erschöpfend darzustellen, soweit er für die
rechtliche Beurteilung wesentlich ist, und die rechtlichen Erwägungen darzulegen, nach
denen es für die von ihm zu treffende Entscheidung auf die Gültigkeit der gesetzlichen
Vorschrift ankommt. Zur Darlegung der Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage
gehört die Darstellung der für die Prüfung erforderlichen tatsächlichen Feststellungen;
mehr oder weniger im Ungefähren sich bewegende Ausführungen reichen nicht aus. Als
vorlegendes Gericht müsste das Finanzgericht daher unter Ausschöpfung der ihm ver-
fügbaren prozessualen Mittel alle tatsächlichen Umstände aufklären, die für die Vorla-
ge Bedeutung erlangen können. Es hätte die Pflicht, den Sachverhalt so weit aufzuklä-
ren, dass die Entscheidungserheblichkeit der zur Prüfung gestellten Normen feststeht.
Die ungeprüfte Übernahme von Parteivorbringen würde dafür grundsätzlich nicht ausrei-
chen. Es bedürfte vielmehr hinreichender Feststellungen, die die fach- und verfassungs-
rechtliche Beurteilung tragen können (ständige Rechtsprechung seit BVerfG, Beschluss
vom 15. Oktober 1963 – 1 BvL 29/56 –, BVerfGE 17, 135; BVerfG, Beschluss vom 10. No-
vember 1964 – 1 BvL 12/60 –, BVerfGE 18, 186; zuletzt etwa BVerfG, Beschluss vom 6.
Mai 2016 – 1 BvL 7/15 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 12. Juli 2017 – 2 BvL 1/17 –, juris:
BVerfG, Beschluss vom 17. Juli 2019 – 2 BvL 10/19 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 17. Ju-
li 2019 – 2 BvL 11/19 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 14. August 2019 – 2 BvL 12/19 –, ju-
ris; BVerfG, Beschluss vom 26. Februar 2020 – 1 BvL 5/19 –, juris; BVerfG, Beschluss vom
25. März 2021 – 2 BvF 1/20 –, BVerfGE 157, 223).


324 Das Gericht muss dabei zu einer exakten Tatsachenfeststellung gelangen und in einer
für das BVerfG nachprüfbaren Weise im Einzelnen die Tatsachen und Erwägungen an-
geben, die für seine Überzeugung maßgebend gewesen sind. Es würde zu einer Verkeh-
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rung der Aufgaben der Gerichte führen, wenn das vorlegende Gericht mit allgemeinen
Ausführungen seiner Aufgabe der Sachverhaltsaufklärung ausweichen und sie auf das
Bundesverfassungsgericht abwälzen würde, dem in erster Linie die Klärung verfassungs-
rechtlicher Fragen, nicht die Ermittlung von Tatsachen aufgegeben ist. Das Bundesver-
fassungsgericht kann die fehlende Begründung der Überzeugung des vorlegenden Ge-
richts von der Entscheidungserheblichkeit der Vorlage nicht durch eigene Erwägungen
ersetzen, denn diese Prüfung muss Aufgabe des sie verantwortenden Fachgerichts blei-
ben (BVerfG, Beschluss vom 15. Oktober 1963 – 1 BvL 29/56 –, BVerfGE 17, 135; BVerfG,
Beschluss vom 10. November 1964 – 1 BvL 12/60 –, BVerfGE 18, 186; BVerfG, Beschluss
vom 14. Juli 1981 – 1 BvL 28/80 –, BVerfGE 58, 153; BVerfG, Beschluss vom 6. Mai 2016
– 1 BvL 7/15 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 12. Juli 2017 – 2 BvL 1/17 –, juris; BVerfG,
Beschluss vom 4. Mai 2022 – 2 BvL 1/22 –, juris).


325 Eine Vorlage wäre deshalb unzulässig, wenn es für die Entscheidungserheblichkeit der
Vorlage auf die weitere Klärung von Sachfragen ankommen könnte und dem Gericht ein
eigener Beitrag zur weiteren Tatsachenermittlung möglich gewesen wäre. Zur Unzuläs-
sigkeit der Vorlage würde es auch führen, wenn sich das vorlegende Gericht durch die
Vorlage eine Beweisaufnahme ersparen wollte (Geißler, in: Walter/Grünewald, BeckOK
GG, 15. Edition Stand 1. Juni 2023, § 80 BVerfGG Rn. 69 f.).


326 (2)
Nach diesen Maßstäben hat das Gericht im Hauptsacheverfahren die Verpflichtung – und
im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes trotz der Möglichkeit des einstweiligen
Rechtsschutzes auch ohne konkrete Normenkontrolle (dazu Gliederungspunkt II. 3. b))
zumindest die Möglichkeit –, verfassungsrechtlichen Bedenken gegen gesetzliche Bewer-
tungsvorschriften auch in tatsächlicher Hinsicht nachzugehen.


327 Dies erachtet das erkennende Gericht insbesondere im Hinblick auf die erhobenen Be-
denken hinsichtlich einer gleichheitsgerechten Grundstücksbewertung als relevant, die
beispielsweise Feststellungen zu einzelnen Berechnungsgrößen wie den tatsächlichen
Roherträgen, Bewirtschaftungskosten etc. implizieren können, um die gesetzlichen Typi-
sierungen daraufhin zu überprüfen, inwiefern diese realitätsgerecht sind.


328 bb)
Noch umfassender sind der Ermittlungsauftrag und Entscheidungsspielraum des erken-
nenden Gerichts, soweit die Verfassungswidrigkeit einer für die Bewertung maßgebli-
chen Rechtsverordnung, etwa der Mietniveau-Einstufungsverordnung, gerügt wird.


329 Für Rechtsverordnungen im Sinne des Art. 80 GG besteht keine Möglichkeit des erken-
nenden Finanzgerichts, diese im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle nach Art. 100
Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung vor-
zulegen. Die verfassungsrechtliche Nachprüfung von Rechtsverordnungen obliegt daher
in Fällen ihrer Entscheidungserheblichkeit nach jedem Richter. Das erkennende Instanz-
gericht kann und muss über die Vereinbarkeit der Rechtsverordnung mit höherrangigem
(Bundes-)Recht und deren Gültigkeit selbst entscheiden (ständige Rechtsprechung seit
BVerfG, Urteil vom 20. März 1952 – 1 BvL 12/51 –, BVerfGE 1, 184; BVerfG, Beschluss
vom 4. Februar 1964 – 2 BvL 26/63 –, BVerfGE 17, 208; BVerfG, Beschluss vom 27. Ju-
li 1971 – 2 BvL 9/70 –, BVerfGE 31, 357; BVerfG, Beschluss vom 12. Dezember 1984 – 1
BvR 1249/83 –, BVerfGE 68, 319; BVerfG, Beschluss vom 27. September 2005 – 2 BvL
11/02 –, BVerfGE 114, 303; Morgenthaler, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, 56. Editi-
on Stand 15. August 2023, Art. 100 GG Rn. 9 f.; Uhle, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG,
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56. Edition Stand 15. August 2023, Art. 80 GG Rn. 37; Brenner, in: von Mangoldt/Klein/St-
arck, 7. Auflage 2018, Art. 80 GG Rn. 83).


330 Finanzgerichte und der BFH haben daher in vollem Umfang darüber zu entscheiden, ob
eine steuerlich entscheidungserhebliche Rechtsverordnung gegen höherrangiges Recht
und damit insbesondere gegen das GG verstößt. Ist das Fachgericht von einer Verlet-
zung des Verfassungsrechts überzeugt, hat es die Verordnungsnorm selbst zu verwerfen
(ebenso: Seer in: Tipke/Kruse, AO/FGO, 177. Lieferung Stand 9/2023, Verfassungsrechts-
schutz, Rn. 15).


331 d)
Neben der in den vorstehenden Gliederungspunkten 3. a) bis 3. c) dargestellten Reich-
weite des finanzgerichtlichen Sachaufklärungs-, Ermittlungs- und Entscheidungsspiel-
raums sieht es das erkennende Gericht als verfassungsrechtlich geboten an, dass Steu-
erpflichtige im Einzelfall den Nachweis solcher Besonderheiten ihres Grundstücks oder
ihres aufstehenden Gebäudes erbringen können, die zu einem niedrigeren Wert als dem
einfachrechtlich nach den typisierenden Vorschriften der §§ 218 ff. BewG errechneten
Grundsteuerwert führen (im Ergebnis ebenso: Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Auf-
lage 2020, Rn. 16.14; Löhr, DStR 2019, 1433 (1436); Seer, FR 2019, 941 (948); Beck, DS
2019, 48 (50); Wünsche, BB 2019, 1821 (1824); Eichholz, DStR 2020, 1158 (1166); Eich-
holz, DStR 2020, 1217 (1218 und 1221); Kirchhof, DB 2023, 1116 (1118); a.A. Hey, ZG
2019, 297 (318)).


332 Dies ist entgegen der Auffassung des Antragsgegners (dazu Gliederungspunkt aa)) zur
Sicherstellung einer auch im Einzelfall verhältnismäßigen Besteuerung verfassungsrecht-
lich geboten, ohne dass in den §§ 218 ff. BewG eine Vorschrift wie § 198 BewG vorgese-
hen ist oder dass § 198 BewG analog anzuwenden wäre (dazu Gliederungspunkt bb)).


333 Denn selbst wenn die gesetzlichen Typisierungen und Pauschalierungen als solche noch
gleichheitsgerecht und verfassungsrechtlich gerechtfertigt wären, sodass zwar nicht die
gesetzlichen Bewertungsvorschriften insgesamt verfassungswidrig wären, so können
aber auch bei Anwendung dieser Regelungen noch im Einzelfall unverhältnismäßige Här-
ten erwachsen. Dies kann eintreten, wenn die Verhältnisse des konkreten Einzelfalls ex-
trem über das normale Maß der Typisierung hinausgehen und nicht die abstrakt-gene-
rellen Regelungen des Bewertungsrechts, aber jedenfalls die konkrete Grundsteuerwert-
feststellung im Einzelfall verfassungswidrig erscheinen lassen. Solchen Härten kann nur
durch die Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Wertes begegnet werden.


334 Ohne eine solche Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Wertes wären die Re-
gelungen der §§ 218 ff. BewG materiell verfassungswidrig, weil sie in unverhältnismäßi-
ger und zugleich gleichheitswidriger Weise in die Rechte der Steuerpflichtigen eingreifen
würden.


335 Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Gesetzgeber im Regelungssystem der §§ 218
ff. BewG nicht nur die Höhe steuerentlastender Berechnungsgrundlagen (wie die Höhe
der Bewirtschaftungskosten, Restnutzungsdauer > 30%), sondern vor allem auch sämtli-
che steuerbegründenden Berechnungsgrundlagen (Bodenrichtwert, Reinertrag, Restnut-
zungsdauer < 30%, Liegenschaftszins etc.) typisiert. Folglich drohen hier Besteuerungs-
härten im unmittelbaren Kernbereich der Besteuerung.


336 aa)
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Der Antragsgegner lehnt die Möglichkeit, einen niedrigeren Wert mittels Sachverständi-
gengutachten oder eines zeitnah erzielten Kaufpreises nachzuweisen, grundsätzlich ab
und verweist darauf, dass der Gesetzgeber in den Vorschriften der §§ 218 ff. BewG zur
Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022 – anders als bei-
spielsweise in § 198 BewG – bewusst keine Regelung für einen derartigen Nachweis vor-
gesehen habe. Die Grundsteuerwertermittlung habe deutlich „entindividualisiert“ und
die Bemessung der Grundsteuer nur nach einem „Durchschnittswert (objektiviert-realer
Wert)“ erfolgen sollen.


337 Tatsächlich ging der Steuergesetzgeber bei der Regelung des Grundsteuer-Reformgeset-
zes von der Notwendigkeit aus, die Regelungen zur Grundstücksbewertung gleichheits-
gerecht und innerhalb der durch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 10.
April 2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) formu-
lierten Umsetzungsfrist umzusetzen. Für die Beseitigung der mit der Verfassung unver-
einbaren Rechtslage bedeute dies, dass nur durch eine weitere Vereinfachung der bis-
herigen Verfahrens- und Bewertungsvorschriften, weitere Typisierungen und Pauschalie-
rungen des Ertragswert- und des Sachwertverfahrens, den ersatzlosen Wegfall von Über-
gangs- und Überleitungsvorschriften sowie eine gesetzliche Anordnung zur Digitalisie-
rung der Kommunikationswege die Umsetzung der materiell-rechtlichen Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts strukturell gewährleistet werde. Hierzu würden insbesondere
historisch gewachsene, aber zwischenzeitlich überkommene Einzelfallregelungen abge-
schafft und fallspezifische Einzelfallregelungen im Rahmen der Wertermittlung typisiert
(BT-Drucksache 19/11085, S. 81 und 83).


338 Ungewöhnliche Umstände, z.B. besonders schwieriger Baugrund eines Grundstücks, ein
überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Baumängel oder Bauschäden sind zwar wert-
bildend, sollen nach Auffassung des Gesetzgebers jedoch unberücksichtigt bleiben (Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Vorbemerkung zur Im-
moWertV Rn. 56; Löhr, DStR 2019, 1433 (1436))


339 bb)
Das Gericht erachtet die Möglichkeit für Steuerpflichtige, wertmindernde grundstücksbe-
zogene Besonderheiten bereits im Bewertungsverfahren geltend machen zu können, bei
verfassungskonformer Auslegung (dazu Gliederungspunkt (1)) jedoch als verfassungs-
rechtlich geboten (dazu Gliederungspunkt (2), wenn die Abweichung des individuellen
Wertes von dem festgestellten Grundsteuerwert über das normale Maß hinaus abweicht
(dazu Gliederungspunkt (3)).


340 Der Nachweis ist nach der Auslegung des Gerichts zwar in geeigneter Weise durch die
Steuerpflichtigen zu führen, aber nicht von einem formalen Sachverständigengutachten
abhängig. Die für die Bedarfsbewertung geltende Vorschrift des § 198 BewG, wonach ein
Nachweis nur durch ein derartiges Gutachten oder einen zeitnahen Grundstücksverkauf
erfolgen kann, ist weder unmittelbar noch analog anwendbar (dazu Gliederungspunkt
(4)).


341 (1)
Das aus Art. 2 Abs. 1 GG zu entnehmende Gebot, nur im Rahmen der verfassungsmäßi-
gen Ordnung zur Steuerleistung herangezogen zu werden, enthält das aus dem Rechts-
staatsprinzip folgende Übermaßverbot, das dahin geht, dass der Steuerpflichtige nicht
zu einer unverhältnismäßigen Steuer herangezogen wird. Dieses zwingt dazu, Befrei-
ung von einer schematisierenden Belastung zu erteilen, wenn die Folgen extrem über
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das normale Maß hinausschießen, das der Schematisierung zugrunde liegt, d.h. wenn
die Erhebung der Steuer im Einzelfall Folgen mit sich bringt, die unter Berücksichtigung
der gesetzgeberischen Planvorstellung durch den gebotenen Anlass nicht mehr gerecht-
fertigt sind (BVerfG, Beschluss vom 5. April 1978 – 1 BvR 117/73 –, BVerfGE 48, 102
zur Vermögensteuer; zu einer etwaigen Verpflichtung zum Billigkeitserlass: BVerfG, Be-
schluss vom 13. Dezember 1994 – 2 BvR 89/91 –, juris; BVerfG, Beschluss vom 11. Mai
2015 – 1 BvR 741/14 –, juris).


342 Um einen Verstoß gegen das grundgesetzliche Übermaßverbot zu verhindern, ist der
Nachweis eines niedrigeren Werts bei verfassungskonformer Auslegung daher auch dann
geboten, wenn er nach dem Wortlaut des BewG nicht vorgesehen ist. Das Übermaßver-
bot ist nämlich verletzt, wenn die Folgen einer schematisierenden Belastung extrem
über das normale Maß hinausgehen, das der Schematisierung zugrunde liegt, oder – an-
ders ausgedrückt – die Folgen auch unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen Plan-
vorstellungen durch den gebotenen Anlass nicht mehr gerechtfertigt sind. Ein derartiger
Verstoß gegen das Übermaßverbot im Einzelfall kann entweder durch verfassungskonfor-
me Auslegung der Vorschrift oder durch eine Billigkeitsmaßnahme abgewendet werden.
Wenn eine Billigkeitsmaßnahme auf Ebene der Wertfeststellung ausgeschlossen ist, er-
fordert eine verfassungskonforme Auslegung der Bewertungsvorschriften die Möglichkeit
für den Nachweis eines niedrigeren (gemeinen) Werts. Hierfür ist der Nachweis erforder-
lich, dass der Wert des zu bewertenden Grundstücks den festgestellten Grundstückswert
so erheblich unterschreitet, dass sich der festgestellte Grundstückswert als extrem über
das normale Maß hinausgehend erweist. Diese Grenze ist umso früher erreicht, je höher
im Einzelfall die letztlich anzulegenden Steuertarife sind (BFH, Urteil vom 5. Mai 2004 –
II R 45/01 –, BFHE 204, 570, BStBl II 2004, 1036; BFH, Urteil vom 11. Dezember 2013 – II
R 22/11 –, BFH/NV 2014, 1086; BFH, Urteil vom 30. Januar 2019 – II R 9/16 –, BFHE 263,
267, BStBl II 2019, 599; bestätigt durch BFH, Urteil vom 16. November 2022 – II R 39/20
–, BFH/NV 2023, 409).


343 (2)
Nach diesen Maßstäben sind die Vorschriften der §§ 218 ff. BewG verfassungskonform
dahingehend auszulegen, dass bereits auf der Ebene der Grundsteuerwertfeststellung
im Einzelfall der Nachweis erfolgen kann, wonach der Wert des Grundstücks von dem
festgestellten Grundstückswert in extrem über das normale Maß hinausgehendem Um-
fang abweicht. Dies gilt für die Vorschriften des neuen Bewertungsrechts auch und ge-
rade deshalb, weil diese keinen nennenswerten Raum für die Berücksichtigung individu-
eller Wertminderungen lassen, wodurch Bewertungshärten besonderes leicht eintreten
können und häufig zu erwarten sind (im Ergebnis ebenso: Löhr, DStR 2019, 1433 (1436);
Kirchhof, DB 2020, 2600 (2603); Kirchhof, DB 2023, 1116 (1118 f.)).


344 Ein pauschalierter Abschlag, wie er zum Beispiel für grundstücksbezogene Besonderhei-
ten in § 145 Abs. 3 Satz 1 BewG a.F. in Höhe von 20% des Bodenrichtwerts vorgesehen
war und durch den wertbeeinflussende Merkmale wie etwa die Ecklage, Grundstücks-
größe, Zuschnitt, Oberflächenbeschaffenheit und Beschaffenheit eines Grundstücks pau-
schal abgegolten werden sollten (dazu BFH, Urteil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE
210, 48, BStBl II 2005, 686), fehlt im neuen Bewertungsrecht der §§ 218 ff. BewG.


345 Billigkeitsregelungen auf der ersten Stufe der Grundsteuererhebung, d.h. in den Vor-
schriften zur Grundsteuerwertfeststellung finden sich nicht. So bestimmt § 220 Satz 2
BewG, dass bei der Ermittlung der Grundsteuerwerte § 163 AO nicht anzuwenden ist, d.
h. eine abweichende Wertfeststellung aus Billigkeitsgründen nicht in Betracht kommt
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(so auch BT-Drucksache 19/11085, S. 94). Soweit der Gesetzgeber auf die Anwendbar-
keit der „allgemeinen Erlassvorschriften der Abgabenordnung“ verweist (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 84) und damit den Zahlungserlass im Sinne des § 227 AO gemeint sein
könnte, kommt diese Vorschrift für das Wertfeststellungsverfahren ebenfalls nicht zur
Anwendung, da in dieser ersten Verfahrensstufe noch keine Zahlungspflicht ausgelöst
wird, die erlassen werden könnte.


346 Vielmehr findet sich eine Billigkeitsregelung nur in den Vorschriften zur Grundsteuerfest-
setzung, d.h. auf der dritten Stufe der Grundsteuererhebung. So sehen nur die §§ 32 bis
35 GrStG Regelungen zum Erlass der – aufbauend auf die Grundsteuerwertfeststellung
festgesetzten – Grundsteuer vor, die vom Antragsgegner als angemessene Regelungen
zur Vermeidung unbilliger Härten des Einzelfalls angesehen werden:


347 • § 32 GrStG verpflichtet Gemeinden unter den dort näher genannten, engen Voraus-
setzungen zum Erlass von Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen.


348 • Zudem verpflichtet § 34 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 GrStG die Gemeinden zum Erlass
der Grundsteuer wegen wesentlicher Ertragsminderung bei bebauten Grundstücken
in Höhe von 25% (bzw. 50%), wenn bei bebauten Grundstücken der normale Roh-
ertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50% (bzw. 100%) gemindert ist; Vor-
aussetzung des Erlasses ist jedoch jeweils eine nicht durch den Steuerpflichtigen zu
vertretende Minderung des normalen Rohertrags. Eine Ertragsminderung ist zudem
dann gemäß § 34 Abs. 4 GrStG kein Grund für einen Erlass der Grundsteuer, wenn
sie für den Erlasszeitraum durch Fortschreibung des Grundsteuerwerts berücksich-
tigt werden kann oder bei rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Fortschreibung hät-
te berücksichtigt werden können. Hauptanwendungsfall hierfür dürfte die Wertfort-
schreibung nach § 222 Abs. 1 BewG sein, wenn der in Euro ermittelte und auf volle
100 Euro abgerundete Wert, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von
dem entsprechenden Wert des letzten Feststellungszeitpunkts nach oben oder unten
um mehr als 15.000 Euro abweicht.


349 • Nach § 35 GrStG ist ein Erlass jeweils nur rückwirkend, d.h. nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres und nur auf Antrag möglich, der bis zum 31. März des auf dem Erlass-
zeitraum folgenden Kalenderjahres zu stellen ist.


350 • Hinzukommen kann die Möglichkeit des Erlasses nach allgemeinen Billigkeitsrege-
lungen nach §§ 163, 227 AO.


351 Eine derartige Verlagerung von Billigkeitserwägungen erst auf die Ebene des Folgebe-
scheids steht nach Auffassung des Gerichts jedoch mit den vorgenannten verfassungs-
rechtlichen Erwägungen, insbesondere mit dem Recht von Steuerpflichtigen auf effek-
tiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) und auf verhältnismäßige Besteuerung (Art. 2
Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) nicht im Einklang. Hiervon geht auch der BFH implizit
aus, indem er die Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Grundstückswerts nicht
erst auf Ebene des eine Zahlungspflicht auslösenden Erbschaftssteuerbescheids im Rah-
men eines dortigen Billigkeitserlasses, sondern bereits vorgelagert auf der Ebene des
Wertfeststellungsbescheids als geboten erachtet (BFH, Urteil vom 5. Mai 2004 – II R
45/01 –, BFHE 204, 570, BStBl II 2004, 1036; BFH, Urteil vom 9. April 2014 – II R 48/12 –,
BFHE 245, 369, BStBl II 2014, 554; BFH, Urteil vom 30. Januar 2019 – II R 9/16 –, BFHE
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263, 267, BStBl II 2019, 599; BFH, Urteil vom 16. November 2022 – II R 39/20 –, BFH/NV
2023, 409).


352 Liegt nämlich eine im Einzelfall verfassungswidrige Wertfeststellung vor, ist es dem
Steuerpflichtigen nicht zumutbar, zunächst einen im Einzelfall unverhältnismäßig in sei-
ne Rechte eingreifenden Grundsteuerwertbescheid gegen sich gelten lassen zu müssen
und dann auch noch eine verfassungsmäßig überhöhte Grundsteuerbelastung zu tra-
gen, von der er sodann jeweils nur rückwirkend und jahresweise eine Entlastung durch
Erlass der Grundsteuer erreichen könnte. Denn damit würde sich nicht nur die für Bewer-
tung zuständige Finanzbehörde aus ihrer aus Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Verpflichtung,
selbst verfassungsgemäße Grundsteuerwertbescheide zu erlassen, strukturell entziehen
können.


353 Vielmehr würde auch die Entlastung der (Finanz- oder Kommunal)Behörden, die mit
der grundsätzlich für die Dauer von sieben Jahren geltenden Grundsteuerwertfeststel-
lung (§ 221 Abs. 1 BewG) bezweckt war, und die damit verbundene Verwaltungsverein-
fachung durch den Erlass eines Grundlagenbescheids in Form des Grundsteuerwertbe-
scheids systematisch ausgehöhlt, wenn die zur Verfassungswidrigkeit im Einzelnen füh-
renden Umstände stets jahresbezogen wiederholt vorgetragen werden müssten, obwohl
sie insgesamt und mit Bindungswirkung bereits gegen die zugrundeliegende Grundsteu-
erwertfeststellung erhoben werden können. Es stünde anderenfalls nicht nur eine Ver-
siebenfachung der Zahl derartiger Nachweisverfahren zu befürchten, sondern es wären
auch Wertungswidersprüche für verschiedene Streitjahre zu erwarten. Darüber hinaus
müssten Steuerpflichtige bei unterjährigen Eigentumswechseln mit den neuen bzw. den
früheren Eigentümern zusammenarbeiten, um die Nachweise für einen Billigkeitserlass
führen zu können, obwohl für eine Zusammenwirkungspflicht keine Rechtsgrundlage be-
steht und die Grundsteuer jahresbezogen festgesetzt wird.


354 Zudem erscheint der Anwendungsbereich des Billigkeitserlasses nach §§ 32, 34 GrStG
als deutlich zu eng, weil ein Erlass nur in Fällen vorgesehen ist, in denen bei bebauten
Grundstücken der normale Rohertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50% (bzw.
100%) gemindert ist. Der Rohertrag stellt nach den vorgenannten Berechnungsschritten
jedoch nur einen von mehreren Berechnungsgrößen des Grundsteuerwerts eines Grund-
stücks dar. Ergeben sich die besonderen Härten etwa daraus, dass der konkrete Boden-
wert wegen der Besonderheiten des bewerteten Grundstücks deutlich niedriger anzu-
setzen wäre, dass im konkreten Fall die Bewirtschaftungskosten deutlich höher sind als
nach der gesetzlichen Pauschalierung oder dass aus einer nur noch sehr geringen, noch
unter der gesetzlichen Typisierung von 30% liegenden Restnutzungsdauer des zu bewer-
tenden Gebäudes erhebliche Wertdifferenzen zur einfachgesetzlichen Berechnungsme-
thode vorliegen, sieht das einfache Recht keinerlei Härteausgleich vor.


355 (3)
Extrem über das normale Maß hinaus geht nach einer jüngst ergangenen
BFH-Entscheidung zur Bewertung eines Betriebes der Land- und Forstwirtschaft für Zwe-
cke der Erbschaftsteuer „beispielsweise“ das Dreifache des gemeinen Werts bzw. das
rund 1,4-fache eines sich aus dem Bodenrichtwert errechneten Verkehrswerts (BFH, Ur-
teil vom 16. November 2022 – II R 39/20 –, BFH/NV 2023, 409; zustimmend und hieraus
eine 40%-Schwelle ableitend: Ergenzinger, DStRK 2023, 137; Marfels, ErbStB 2023, 98
(99); für eine Über- oder Unterbewertung von bis zu 40% auch: Hey, ZG 2019, 297 (306);
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für eine darüberhinausgehende Einbeziehung aller konkreten steuerlichen Auswirkungen
bei der Berechnung der Wertgrenze: Bruschke, ErbStB 2023, 273 (274 f.)).


356 Wie groß die prozentuale Abweichung von dem für eine konkrete Immobilie festgestell-
ten Grundsteuerwert sein muss, um abweichend von der gesetzlichen Typisierung im
Einzelfall einen niedrigeren Wertansatz erreichen zu können, kann das erkennende Ge-
richt im vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes noch offenlassen. Dies
folgt daraus, dass das Gericht von einem Zusammenhang zwischen der Qualität der der
Typisierung zugrundeliegenden Daten und der für den Einzelwertnachweis geforderten
Prozentgrenze ausgeht: Denn je ungenauer die Daten und je gröber daher die gesetzli-
che Typisierung ist, desto eher treten unverhältnismäßige Härten auf, denen durch das
Absenken der Prozentgrenze zu begegnen wäre.


357 Nach Einschätzung des Gerichts könnte zur Bestimmung der Prozentgrenze die durch
§ 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV vorgegebene Typisierungsschwelle aufzugreifen sein, wo-
nach innerhalb einer Bodenrichtwertzone die Grundstücke liegen sollen, bei denen das
Bodenrichtwertgrundstück „grundsätzlich“ nicht mehr 30% über oder unter dem Wert
des Bodenrichtwertgrundstücks liegt. Denn spätestens bei einer derartigen Abweichung
kann nach dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers nicht mehr von einem Fall ausge-
gangen werden, den der Gesetzgeber als gleichgelagert ansehen wollte.


358 Die Feststellungslast dafür, dass der Wert des konkret bewerteten Grundstücks den fest-
gestellten Grundstückswert in extrem über das normale Maß hinausgehenden Umfang
unterschreitet, trägt nach den allgemeinen Grundsätzen der Feststellungslast der Steu-
erpflichtige, der sich auf den niedrigeren Wert beruft.


359 (4)
In welcher Form dieser Nachweis zu führen ist, richtet sich dabei nach den allgemein für
das Steuerverfahrensrecht geltenden Regelungen. Dies bedeutet insbesondere, dass
Steuerpflichtige den Nachweis auch ohne die formalisierten Nachweispflichten des § 198
BewG führen können, der zum Nachweis eines unter dem einfachgesetzlich festgestell-
ten Bedarfswert liegenden Werts entweder ein Gutachten des zuständigen Gutachter-
ausschusses im Sinne der §§ 192 ff. BauGB bzw. eines besonders bestellten oder zerti-
fizierten Sachverständigen oder Gutachters für die Wertermittlung von Grundstücken
(§ 198 Abs. 2 BewG) oder einen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr innerhalb eines Jah-
res vor oder nach dem Bewertungsstichtag zustande gekommenen Kaufpreis über das
zu bewertende Grundstück verlangt (§ 198 Abs. 3 BewG). Der Nachweis ist dann „etwa“
durch ein Wertgutachten (mit dieser Formulierung zu anderen Fällen gesetzlich nicht
vorgesehener Möglichkeiten zum Nachweis eines niedrigeren Wertes: BFH, Urteil vom
30. Januar 2019 – II R 9/16 –, BFHE 263, 267, BStBl II 2019, 599; BFH, Urteil vom 16. No-
vember 2022 – II R 39/20 –, BFH/NV 2023, 409), aber alternativ auch in anderer geeigne-
ter Art und Form möglich.


360 Das Fehlen eines formalen Nachweiserfordernisses folgt bereits unmittelbar aus dem
Gesetzeswortlaut, denn der gesamte „Siebente[r] Abschnitt – Bewertung des Grundbe-
sitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022 gemäß §§ 218 ff. BewG und insbesonde-
re die maßgeblichen §§ 243 ff. BewG verweisen nicht ausdrücklich auf § 198 BewG und
sehen auch inhaltlich keine mit § 198 Abs. 1 BewG vergleichbare Regelung vor (Löhr,
DStR 2019, 1433 (1436); Seer, FR 2019, 941 (948); Eichholz, DStR 2020, 1217 (1218 und
1221); Kirchhof, DB 2023, 1116 (1118)).
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361 Auch bei systematischer Auslegung ist die Anwendbarkeit der nur im „Sechste(n) Ab-
schnitt – Vorschriften für die Bewertung von Grundbesitz, von nicht notierten Anteilen
an Kapitalgesellschaften und von Betriebsvermögen für die Erbschaftsteuer ab 1. Janu-
ar 2009 –“ verankerten Vorschrift des § 198 BewG auf die Bedarfsbewertung nach den
§§ 157 ff. BewG beschränkt.


362 Gegen eine Übertragbarkeit der Anwendung des § 198 BewG auf das Regelungssystem
der §§ 218 ff. BewG sprechen auch teleologische Unterschiede, denn die erbschaftsteu-
erliche Bedarfsbewertung zielt über die Verweisung des § 12 ErbStG i.V.m. den §§ 1 ff.
und §§ 157 ff. BewG auf die Ermittlung des gemeinen Wertes und damit auf eine Ver-
kehrswertermittlung ab, während die Grundsteuerwertfeststellung auf die Feststellung
eines „objektiviert-realen Grundsteuerwerts als Bemessungsgrundlage für eine relations-
und realitätsgerechte Besteuerung“ abzielt und sich hierbei an die Verkehrswertermitt-
lung nach dem BauGB lediglich anlehnt (vgl. dazu BT-Drucksache 19/11085, S. 84 f.). Die
in § 198 BewG vorgesehenen Nachweismöglichkeiten durch ein Gutachten über den Ver-
kehrswert als dem (wahrscheinlich) zu erzielenden Verkaufspreis zum Bewertungsstich-
tag oder sogar der Verkehrswertnachweis durch einen tatsächlich zeitnah erzielten Ver-
kaufspreis sind daher zum Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts für erbschaftsteu-
erliche Zwecke geeignet. Zum Nachweis eines vom Verkehrswert gelösten „objektiviert-
realen Grundsteuerwerts“, bei dem ein Verkehrswertgutachten oder gar ein tatsächlich
zustande gekommenes Grundstücksgeschäft vorliegt, können sie hingegen allenfalls In-
dizwirkung haben.


363 Schließlich hält das Gericht die Unanwendbarkeit der formalisierten Nachweiserforder-
nisse auch bei verfassungskonformer Auslegung der §§ 218 ff. BewG für geboten. Ande-
renfalls hätte der Steuergesetzgeber ein Bewertungsrecht ausgeformt, das die Steuer-
begründung nahezu ausschließlich auf gesetzlich typisierte bzw. pauschalierte Tatbe-
standselemente stützt und die Besteuerung nahezu vollständig kostengünstig entindivi-
dualisiert, während die individualisierte Sachverhalts- und Wertermittlung vollständig auf
die Steuerpflichtigen verlagert würde, denen eine kostenpflichtige formalisierte Nach-
weislast für den Nachweis eines niedrigeren Wertes obläge.


364 Dies würde nicht nur eine grundlegende Verlagerung der durch die steuerliche Eingriffs-
wirkung gebotenen Begründungslast des Steuerzugriffs und der Darlegungslast für steu-
erbegründende Tatbestandsmerkmale vom Staat auf die Steuerpflichtigen bedeuten.
Denn während der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung sich zur Begründung eines
Steueranspruchs strukturell auf kostengünstige Typisierungen zurückziehen und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit letztlich nur typisierend annehmen, obläge es allein den
Steuerpflichtigen, den Nachweis eines niedrigeren Wertes zu erbringen und hierfür et-
waige Nachweiskosten sowie die Feststellungslast zu tragen, wenn dieser Nachweis nicht
gelingt.


365 Wenn Steuerpflichtige zur Vermeidung unverhältnismäßiger Härten auch noch mit der
Pflicht zur Beauftragung von Sachverständigengutachten beschwert würden, ginge mit
dieser per se bereits rechtsstaatlich bedenklichen Verlagerungen der Ermittlungs- und
Nachweislast auch eine definitive wirtschaftliche Belastung mit den Ermittlungs- und
Nachweiskosten einher, da die Steuerpflichtigen – bei Vorlage eines Gutachtens im Fest-
stellungs- oder Einspruchsverfahren – nach allgemeinen Grundsätzen des kosten- und
auslagenfreien Einspruchsverfahrens (vgl. Jardin, GuG 2015, 19 (20)) bzw. – bei Vorlage
erst in einem Klageverfahren – in aller Regel nach § 137 FGO mit den Kosten zur Einho-
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lung des Gutachtens belastet blieben (vgl. dazu Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom
28. Oktober 2021 – 3 K 65/20 –, EFG 2022, 562). Nicht nur der tatsächlich verfassungs-
konforme Steuervollzug, sondern auch die hierfür erforderlichen Vollzugskosten würden
letztlich nahezu vollständig privatisiert (für die Unverhältnismäßigkeit des privatisierten
Gesetzesvollzugs im neuen Grundsteuerrechts: Palm, DVBl 2023, 191 (196)).


366 Zwar hat der BFH zur erbschaftsteuerlich relevanten Wertfeststellung entschieden, dass
es vor dem Hintergrund der – jeder Grundstücksbewertung innewohnenden – Unsicher-
heiten und der objektiven Bewertungsgrundlagen (nämlich den auf der Basis von Ver-
kaufsfällen ermittelten Bodenrichtwerten) im Rahmen eines typisierenden Bewertungs-
verfahrens nicht zu beanstanden sei, dass dem Steuerpflichtigen die Nachweislast für
einen niedrigeren gemeinen Wert des Grundstücks insgesamt aufgebürdet werde (vgl.
etwa BFH, Beschluss vom 27. Oktober 2004 – II B 129/03 –, BFH/NV 2005, 507; BFH, Ur-
teil vom 11. Mai 2005 – II R 21/02 –, BFHE 210, 48, BStBl II 2005, 686; BFH, Beschluss
vom 14. Dezember 2006 – II B 53/06 –, BFH/NV 2007, 403; BFH, Urteil vom 17. Novem-
ber 2021 – II R 26/20 –, BFH/NV 2022, 822). Typisch für diese Bewertungsanlässe ist je-
doch, dass dem Steuerpflichtigen ein wirtschaftliches „Mehr“ tatsächlich zugeflossen
ist, von dem er die Kosten der Wertfeststellung tragen kann und bei dem der Wert des
Erwerbs – ebenso wie der zu erwartende erbschaftsteuerliche Vorteil im Fall des Nach-
weises des niedrigeren Werts – die Gutachterkosten für den Nachweis des niedrigeren
Wertes in aller Regel übersteigen. Hinzu kommt, dass der Bewertungsaufwand für jeden
Steuerpflichtigen wegen der Stichtagsbezogenheit nur einmal für jeden Grundstückser-
werb anfällt.


367 Hiervon unterscheidet sich die Bewertung für Zwecke der Grundsteuer grundlegend.
Denn zum einen fällt sie auch für eigengenutzte Immobilien an, bei denen es zum Be-
wertungsstichtag nicht zu tatsächlichen Vermögensmehrungen im Vermögen des Steu-
erpflichtigen von außen kommt. Zum anderen erfordert die Grundsteuersystematik bei
einer dauerhaften grundstücks- oder objektbezogenen Wertminderung nicht nur einma-
lig, sondern zumindest alle sieben Jahre (und in den Fällen der Wertfortschreibung nach
§ 222 Abs. 1 BewG ggf. auch häufiger) ein entsprechendes Gutachten, wenn die Haupt-
feststellung zu wiederholen ist. Überdies stehen die Kosten für die Erstellung eines einzi-
gen Verkehrswertgutachtens – anders als etwa in den Erbschaftsteuerfällen – in keinem
Verhältnis zur Grundsteuerbelastung. So gibt § 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 23 der Landesver-
ordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutach-
terausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 17. August 2022 vor, dass bei-
spielsweise die Gebühren eines Verkehrswertgutachtens für bebaute Grundstücke mit
einem Verkehrswert bis 250.000 Euro insgesamt 6,6 ‰ des Verkehrswerts + 830 Eu-
ro (d.h. mindestens 830 Euro), mit einem Verkehrswert zwischen 250.000,01 Euro und
500.000 Euro insgesamt 2,7 ‰ des Verkehrswerts + 1.860 Euro (d.h. mindestens 2.535
Euro) und mit einem Verkehrswert zwischen 500.000,01 Euro und 2.500.000 Euro ins-
gesamt 1,2 ‰ des Verkehrswerts + 2.650 Euro (d.h. mindestens 3.250 Euro) betragen.
In ähnlicher Größenordnung oder sogar noch darüber liegen die Kosten für privatrecht-
liche Verkehrswertgutachten (vgl. etwa Sprengnetter Honorar-Richtlinie für Immobilien-
bewertungen, abrufbar unter https://shop.sprengnetter.de/media/b3/d5/2b/1675249909/
HonRIb%202022-10.pdf; Bundesverband Deutscher Grundstückssachverständiger, ab-
rufbar unter file://fg/user/FG/SchmidtC/Downloads/BDGS_Honorarempfehlung2023.pdf;
Honorarrichtlinie des BVS für Gutachten über den Verkehrswert, abrufbar unter https://
www.bvs-ev.de/fileupload/files/624aff2cecebb_BVS-Honorarrichtlinie_Fassung_2022.pdf;
Honorar-Richtlinie des LVS-Bayern zur Immobilienbewertung, abrufbar unter https://ww-
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w.lvs-bayern.de/user/pdf/2021-immo-honorar-richtlinie-des-lvs-bayern-zur-immobilienbe-
wertung.pdf, jeweils zuletzt abgerufen am 23. November 2023). Damit dürften die Kos-
ten eines Steuerpflichtigen zum Nachweis eines niedrigeren Wertes im Regelfall die ge-
samte Grundsteuerbelastung eines typischen Grundstücks erreichen oder gar überstei-
gen. Es steht zu erwarten, dass Steuerpflichtige darin ein erhebliches tatsächliches Hin-
dernis zur Nutzung dieser Nachweismöglichkeit sehen würden (in diesem Sinne auch:
Löhr, DStR 2019, 1433 (1436)), was auch vor dem Hintergrund des Rechts auf effektiven
Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG als rechtsstaatlich bedenklich erschiene.


368 Die somit gänzlich unterschiedliche Ausgangs- und Interessenlage zwischen dem grund-
steuerrechtlich relevanten Nachweis einzelfallbezogener Wertabweichungen einerseits
und anderen Bewertungsanlässen, in denen der Nachweis des niedrigeren Werts durch
die formalisierten Nachweiserfordernisse nach § 198 BewG als gerechtfertigt angesehen
werden kann, spricht nach Auffassung des Gerichts gegen eine analoge Anwendung des
§ 198 BewG auf Streitfälle nach dem neuen Bewertungsrecht der §§ 218 ff. BewG.


369 4.
Ausgehend von den vorgenannten Prüfungs- und Rechtsmaßstäben, hat das erkennende
Gericht bereits ernstliche Zweifel an der einfachrechtlichen Rechtmäßigkeit des verfah-
rensgegenständlichen Grundsteuerwertbescheids.


370 Die ernstlichen Zweifel des Gerichts an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Grund-
steuerwertbescheids gründen sich bereits darauf, dass der für das Grundstück der An-
tragsteller festgestellte Bodenrichtwert gemäß § 247 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BewG i.V.m.
§§ 192 ff. BauGB als wesentliche Berechnungsgrundlage in den für das Grundstück der
Antragsteller festgestellten Grundsteuerwert eingeflossen ist, obwohl das Gericht an
dessen rechtmäßigem Zustandekommen bereits im Hinblick auf die Vorgaben des einfa-
chen Rechts ernstliche Zweifel hat:


371 So hat das Gericht bereits erhebliche Zweifel daran, dass die rheinland-pfälzischen Vor-
schriften betreffend die Organisation und Zusammensetzung der Gutachterausschüsse
den einfachrechtlichen Vorgaben des BauGB an die Selbständigkeit und Unabhängigkeit
der Gutachterausschüsse in der konkreten Entscheidungsfindung zu den Bodenrichtwer-
ten genügen, weil nicht ausgeschlossen ist, dass das vorsitzende Mitglied eines Gutach-
terausschusses durch die Bestimmung der Anzahl der mitwirkenden ehrenamtlichen Gut-
achter sowie durch deren persönliche Auswahl das Abstimmungsergebnis beeinflussen
könnte (dazu Gliederungspunkt a)).


372 Zudem hat das Gericht ernstliche Zweifel an der Unabhängigkeit des an der Festlegung
des Bodenrichtwerts zwingend beteiligten Bediensteten der Finanzverwaltung, weil die-
ser durch die Finanzverwaltung jederzeit mit bewertungsfremden Aufgaben betraut wer-
den könnte und daher aus dem Gutachterausschuss ausscheiden würde, sodass die Fi-
nanzverwaltung einseitigen Einfluss auf die persönliche Zusammensetzung des Gutach-
terausschusses nehmen kann (dazu Gliederungspunkt b)).


373 Weiter hat das Gericht ernstliche Zweifel am rechtmäßigen Zustandekommen des ver-
fahrensgegenständlichen Bodenrichtwerts, die sich insbesondere darauf stützen, dass in
erheblichem Umfang Datenlücken bei der Führung und Auswertung der Kaufpreissamm-
lung zu befürchten sind, aus der die Bodenrichtwerte abgeleitet werden (dazu Gliede-
rungspunkt c)).
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374 Schließlich hat das Gericht Zweifel, dass im Einzelfall der Antragsteller nicht deshalb ein
niedrigerer Wert anzusetzen war, weil der tatsächliche Wert in extremem Umfang un-
ter dem gesetzlich typisierten Grundsteuerwert lag. In diesem Zusammenhang erscheint
die Wahrnehmung der Amtsermittlungs- und Prüfungspflichten durch den Antragsgegner
auch als unzureichend (dazu Gliederungspunkt d)).


375 a)
Dies resultiert daraus, dass der für das Grundstück der Antragsteller ermittelte Boden-
richtwert durch einen – den einfachrechtlichen Vorgaben des § 247 BewG i.V.m. § 192
Abs. 1 BauGB entsprechenden – selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss
festgestellt wurde.


376 aa)
Geht man – wie das erkennende Gericht – von einem den Gutachterausschüssen einfach-
gesetzlich eingeräumten Einschätzungs- und Auswahlspielraum und damit von einer in-
sofern bestehenden administrativen Letztentscheidungsbefugnis für die Ermittlung der
Bodenrichtwerte aus, so muss das Bewertungsverfahren im Rahmen des Möglichen Ob-
jektivität und Neutralität gewährleisten. Bei verfassungskonformer Auslegung der §§ 192
ff. BauGB ist daher eine Regelung des Bewertungsverfahrens bezüglich der Auswahl der
Prüfer, ihre Zahl und ihr Verhältnis zueinander, insbesondere bei Bewertungsdifferen-
zen, geboten (vgl. zu den übertragbaren Maßstäben bei Spielräumen im Prüfungsrecht
etwa: BVerfG, Beschluss vom 17. April 1991 – 1 BvR 419/81 –, BVerfGE 84, 34; BVerwG,
Beschluss vom 9. Oktober 2012 – 6 B 39/12 –, NVwZ-RR 2013, 44).


377 bb)
Ausgehend hiervon, hat das Gericht Zweifel daran, dass die rheinland-pfälzischen Vor-
schriften zur Zusammensetzung der Gutachterausschüsse bei der Ermittlung von Boden-
richtwerten im Sinne des § 196 BauGB gemäß §§ 7 Abs. 1 und § 8 Satz 2 Nr. 2 GAVO die-
sen gesetzlichen Maßstäben entsprechen.


378 So wird der Gutachterausschuss bei der Ermittlung von Bodenrichtwerten im Sinne des
§ 196 BauGB nach § 7 Abs. 1 GAVO in der Besetzung mit dem vorsitzenden Mitglied,
einem ehrenamtlichen Mitglied nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO (d.h. mit einem im
Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von
Grundbesitz befassten Bediensteten der Finanzverwaltung) und mindestens vier weite-
ren ehrenamtlichen Mitgliedern tätig. Hierdurch ist aber – entgegen der vorgenannten
Vorgaben – bereits die genaue Zahl der an einer konkreten Entscheidung über Boden-
richtwerte mitwirkenden Mitglieder des Gutachterausschusses nicht abschließend gere-
gelt.


379 Überdies gehören einem Gutachterausschuss mindestens acht ehrenamtliche Mitglie-
der mit besonderen Qualifikationen und darüber hinaus noch eine nicht näher bestimmte
Zahl der „Übrigen“ ehrenamtlichen Mitglieder an (vgl. § 2 Abs. 3 Satz 1 GAVO). Nach § 8
Satz 2 Nr. 2 GAVO hat der Vorsitzende des Gutachterausschusses somit aus dem Kreis
der insgesamt für den Gutachterausschuss ernannten ehrenamtlichen Mitglieder eine
Bestimmung der bei der konkreten Bodenrichtwertermittlung mitwirkenden ehrenamtli-
chen Mitglieder vorzunehmen. Abstrakt-generelle Regelungen für eine derartige Auswah-
lentscheidung sind jedoch ebenfalls nicht getroffen. Betrachtet man ergänzend, dass bei
Abstimmungen nach § 7 Abs. 3 Satz 3 GAVO die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag
gibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass er durch die Bestimmung der Anzahl der mitwir-
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kenden ehrenamtlichen Gutachter sowie durch deren persönliche Auswahl das Abstim-
mungsergebnis beeinflussen könnte. Bereits eine derartige theoretische Möglichkeit ge-
nügt indes, um ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Zusammensetzung zu be-
gründen.


380 b)
Hinzu treten – ungeachtet der Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Mitwir-
kung eines Bediensteten der Finanzverwaltung an der Festlegung eines Besteuerungs-
merkmals – auch in einfachrechtlicher Hinsicht ernstliche Zweifel an der durch § 192
Abs. 1 BauGB gebotenen Unabhängigkeit der Gutachterausschüsse bei der Feststellung
der Bodenrichtwerte sowie hinsichtlich einer Beachtung des durch § 192 Abs. 3 Satz 1
BauGB begründeten Gebots, dass Mitglieder des Gutachterausschusses nicht hauptamt-
lich mit der Verwaltung der Grundstücke der Gebietskörperschaft, für deren Bereich der
Gutachterausschuss gebildet ist, befasst sein dürfen.


381 Das Gericht gründet seine erheblichen Bedenken darauf, dass der am Zustandekommen
eines Bodenrichtwerts zwingend mitwirkende Bedienstete der Finanzverwaltung hierbei
nach den geltenden landesrechtlichen Regelungen hauptamtlich tätig wird.


382 Die nach § 192 Abs. 1 BauGB gebotene Unabhängigkeit der Gutachter ist in sachlicher
und in persönlicher Beziehung zu verstehen. Zur persönlichen Unabhängigkeit gehört,
dass der einzelne Gutachter, wenn er einmal bestellt ist, während der Dauer der Bestel-
lungsperiode nur aus im Landesrecht genannten besonderen Gründen abberufen wer-
den kann, d.h. die Bestellung muss ihm eine grundsätzlich unwiderrufliche Amtszeit für
eine gewisse Zeit garantieren. Die sachliche Unabhängigkeit des Gutachters bedeu-
tet, dass dem Gutachter nicht vorgeschrieben werden darf, wie er zu begutachten hat.
Der Gutachter soll frei jeglicher Weisungen Dritter seine Tätigkeit unparteiisch und al-
lein auf Grund seiner Sachkunde verantwortlich ausüben (Voß, in: Ernst/Zinkahn/Bie-
lenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 150. Ergänzungslieferung Stand Mai 2023, § 192
BauGB Rn. 15).


383 Jedenfalls an der einfachrechtlichen Ausgestaltung der persönlichen Unabhängigkeit der
im Gutachterausschuss tätigen Bediensteten der Finanzverwaltung bestehen ernstliche
Zweifel:


384 Nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GAVO müssen in jedem Gutachterausschuss mindestens
zwei Bedienstete der Finanzverwaltung mitwirken, die im Zuständigkeitsbereich des Gut-
achterausschusses mit der steuerlichen Bewertung von Grundbesitz befasst sind. Liegen
diese Voraussetzungen in der Person des betreffenden Mitglieds jedoch nicht mehr vor,
so ist es gemäß § 5 Abs. 3 GAVO vom Landesamt für Vermessung und Geobasisinforma-
tion Rheinland-Pfalz abzuberufen.


385 Die Finanzverwaltung kann daher einen solchen Bediensteten durch einen – zunächst
rein intraorganisationellen, das statusrechtliche Amt sowie das funktionelle Amt im abs-
trakten Sinne unberührt lassenden – einseitigen und durch den Bediensteten zu befol-
genden Akt der beamtenrechtlichen Umsetzung auf eine nicht mehr mit der steuerlichen
Bewertung von Grundbesitz befasste Stelle (vgl. zur Umsetzung die ständige Rechtspre-
chung, vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Mai 1980 – 2 C 30/78 –, BVerwGE 60, 144 mit wei-
teren Nachweisen; BVerwG, Beschluss vom 4. Juli 2014 – 2 B 33/14 –, juris; BVerfG, Be-
schluss vom 30. Januar 2008 – 2 BvR 754/07 –, NVwZ 2008, 547) jederzeit und ohne wei-
tere Voraussetzungen unmittelbar Einfluss auf die konkrete Zusammensetzung eines
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Gutachterausschusses nehmen. Bereits diese Möglichkeit reicht aus, um das Recht ei-
nes solchen Mitglieds des Gutachterausschusses auf eine grundsätzlich unwiderrufliche
Amtszeit für eine gewisse Zeit und damit seine persönliche Unabhängigkeit grundlegend
zu beeinträchtigen. Rechtliche Mechanismen zum Ausschluss dieser Möglichkeit beste-
hen nicht.


386 c)
Weitere ernstliche Zweifel hat das Gericht am rechtmäßigen Zustandekommen des ver-
fahrensgegenständlichen Bodenrichtwerts. So hat der Antragsgegner die Grundsteuer-
wertfeststellung auf den Bodenrichtwert gestützt, ohne sich in irgendeiner Weise mit
dessen Zustandekommen auseinanderzusetzen. Er hat insbesondere nicht ermittelt, ob
der für das Grundstück der Antragsteller festgestellte Bodenrichtwert rechtmäßig zustan-
de kam. Hierfür hätte aufgrund der bereits im Einspruchsverfahren erhobenen Rügen be-
züglich der entsprechenden Schätzung Anlass bestanden. Die nachstehenden Ausführun-
gen geben erheblichen Anlass, an dem rechtmäßigen Zustandekommen der Bodenricht-
werte zu zweifeln.


387 aa)
In empirischen Untersuchungen für das Jahr 2017 konnten erhebliche Datenlücken in
den ausgewerteten Datensätzen nachgewiesen werden, die zudem zu ganz erheblichen
Anteilen entscheidende wertbildende Merkmale aufstehender Gebäude wie Wohnfläche,
Standardstufe, Ausstattungsstandard, Restnutzungsdauer oder Modernisierungsgrad be-
trafen (Soot, Immobilienbewertung in Märkten mit geringen Transaktionen – Möglichkei-
ten statistischer Auswertungen, 1. Auflage 2021, S. 55):
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388 Ein ähnliches Bild zeigen frühere statistische Erhebungen, wonach in Gebieten mit nur
geringem oder gänzlich ohne Grundstücksverkehr (sog. kaufpreisarme Lagen) nur durch
43% der befragten Gutachterausschüsse – und insbesondere in ländlichen Regionen –
zur Ermittlung der Bodenrichtwerte überhaupt eine Bodenrichtwertermittlung ausgehend
von einer Schätzung der Bodenwertanteile aus den Verkäufen bebauter Grundstücke
vorgenommen wurde. Mehr als zwei Drittel der befragten Gutachterausschüsse hätten
hingegen auf die Fähigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses verwiesen, „die we-
nigen zur Verfügung stehenden Kaufpreise mit Marktgespür und Sachverstand zu ver-
werten“ (Reuter, FuB 2006, 97 (98)). Der sachverständigen Einschätzung fehlt jedoch die
erforderliche Objektivität und Nachvollziehbarkeit, wenn sie nicht den Regeln des inter-
subjektiven Vergleichs unterworfen wird (so zu Recht: Mundt, Schätzung von Boden- und
Gebäudewertanteilen aus Kaufpreisen bebauter Grundstücke, 1. Auflage 2021, S. 39).


389 bb)
Für die mangelhafte Datenqualität der von den Gutachterausschüssen erfassten Daten
spricht indiziell auch, dass von den durch die Gutachterausschüsse an das Statistische
Bundesamt gelieferten Daten über Käufe von Wohnimmobilien, wie Preise und Eigen-
schaften der verkauften Immobilien, etwa 45% der übermittelten Datensätze nicht in die
weitere statistische Berechnung des Häuserpreisindex eingehen können, da sie fehlen-
de Werte in einem der Kernmerkmale aufweisen (Schöneich/Teske, Regionalisierung des
Häuserpreisindex, in: Statistisches Bundesamt (Destatis), WISTA – Wirtschaft und Statis-
tik (WISTA) 2020, 32 (38), abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-
Wirtschaft-und-Statistik/2020/01/regionalisierung-haeuserpreisindex-012020.pdf?__blo-
b=publicationFile, Abruf am 23. November 2023).


390 Dass die vorstehend dargestellten empirischen Untersuchungen verallgemeinerungsfä-
hig sind, leitet das Gericht auch aus Beobachtungen ab, wonach die Gutachterausschüs-
se zur Ermittlung fehlender „Ergänzungsdaten“ aufgrund knapper Ressourcen nicht bei
jeder Transaktion postalische Käuferbefragungen anstoßen (Melzer/Dotzler, Digitale Ab-
wicklung von Immobilienkaufverträgen, in: Statistisches Bundesamt (Destatis, Hrsg.),
WISTA – Wirtschaft und Statistik (WISTA) 2021, 83 (85 f.), abrufbar unter https://www.e-
constor.eu/bitstream/10419/233569/1/wista-2021-2-083-096.pdf, Abruf am 23. Novem-
ber 2023). Hierfür, so Erklärungsansätze in der Literatur, hätten die Gutachterausschüs-
se angesichts der Vielzahl wertbestimmender Grundstücksmerkmale und der fehlenden
Standardisierung der Kaufpreissammlungen selten die notwendige Personalausstattung
(Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Systematische
Darstellung des Vergleichswertverfahrens Rn. 116; Hendricks, Bodenrichtwertermittlung,
1. Auflage 2017, S. 11 und 42).


391 Neben unzureichender Personalausstattung werden auch Kostengründe (etwa für Porto
bzw. Telefonkosten), die Nicht-Durchsetzung der gesetzlichen Auskunftsrechte, das Feh-
len optimierter Möglichkeiten zur Nutzbarmachung bereits vorhandener Informationen
aus anderen Quellen durch Schaffung von Schnittstellen und das Fehlen einer vollständig
automatisierten Auswertung als Gründe für lückenhafte Kaufpreissammlungen genannt
(Soot, Immobilienbewertung in Märkten mit geringen Transaktionen – Möglichkeiten sta-
tistischer Auswertungen, 1. Auflage 2021, S. 8 f.).


392 Schließlich wird vorgetragen, dass für die sachgerechte Interpretation von Kauffällen un-
terschiedlich vielseitige Kenntnisse erforderlich seien, um die Daten des Kauffalls rich-
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tig einzuschätzen. Mögliche Fehlerquellen seien beispielsweise eine mangelhafte Diffe-
renzierung von Teilmärkten, eine fehlerhafte Einschätzung der wertrelevanten Daten, ei-
ne unzutreffende Gewichtung oder eine fehlerhafte Berücksichtigung bzw. ein fehlerhaf-
ter Ausschluss von Werten. Die Voraussetzung hoher Fachkenntnisse könne vom Erfas-
sungspersonal regelmäßig kaum erfüllt werden (Hendricks, Bodenrichtwertermittlung, 1.
Auflage 2017, S. 42 f.; Reinhardt, GuG 2011, 8 (15)).


393 cc)
Eine vollständige Erfassung sämtlicher wertbeeinflussender Umstände wäre jedoch – ge-
rade bei der Vielzahl der nach § 13 Abs. 5 GAVO verpflichtend zu erfassenden – Kauf-
preissachdaten geboten, um ausgehend von einer gleichheitsgerecht erhobenen Daten-
basis eine dem „objektiviert realen Wert“ möglichst nahekommende Bodenrichtwerter-
mittlung zu gewährleisten. Die Unabhängigkeit des Gutachterausschusses rechtfertigt es
jedenfalls nicht, bestimmte gesetzliche Aufgaben zu unterlassen (so im Ergebnis auch:
Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142)).


394 Daran, dass diese Informationen – wie nach § 13 Abs. 3 Satz 1 GAVO geboten – bereits
vollständig auf der Grundlage der Geobasisinformationen des amtlichen Vermessungs-
wesens in automatisierter Form ausgewertet werden können und dass damit eine –
durch § 17 ImmoWertV gebotene – Führung der Bodenrichtwerte in automatisierter Form
auf der Grundlage der amtlichen Geobasisdaten möglich ist, die eine persönliche Ermitt-
lung und Erfassung sämtlicher wertbeeinflussender Umstände entbehrlich macht, hat
das Gericht angesichts der bereits bei der Datenerfassung erforderlichen persönlichen
Einschätzungen und Bewertungen, etwa zum baulichen Zustand eines Gebäudes sowie
sonstiger Hinweise und Eigenschaftsangaben, die für die Wertermittlung von Bedeutung
sind, erhebliche Zweifel.


395 dd)
Das Fehlen von einzelnen Daten eines Kauffalls hat in dem derzeit praktizierten Analy-
severfahren den Ausschluss des gesamten Kauffalls mit allen erhobenen Daten aus der
Auswertung zur Folge (Soot, Immobilienbewertung in Märkten mit geringen Transaktio-
nen – Möglichkeiten statistischer Auswertungen, 1. Auflage 2021, S. 8 f. und 45 ff., dort
auch mit Vorschlägen zur Verwendbarkeit lückenhafter Daten etwa durch statistische
Schließung der Datenlücken). Daher wirken sich unvollständige Datenerfassungen in be-
sonderer Weise auf das Ergebnis der aus den Daten gewonnenen Ergebnisse aus.


396 Berücksichtigt man, dass ein Datensatz bereits bei Fehlen eines dieser Merkmale als un-
geeignet ausgesteuert werden kann, ist daher davon auszugehen, dass der Anteil der
tatsächlich nicht berücksichtigten Datensätze in einer Größenordnung von 70% oder so-
gar noch deutlich darüber liegen dürfte.


397 Aus diesen Gründen hat das Gericht erhebliche Zweifel daran, dass einem Gutachteraus-
schuss bei einer derart lückenhaften Datenbasis bereits eine rechtmäßige Gewinnung
der Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks aufgrund der gebotenen vollständigen Da-
tenbasis gelingen und dass er für dieses Bodenrichtwertgrundstück im Vergleichswert-
verfahren oder anderer geeigneter Weise einen zutreffenden Bodenrichtwert ermitteln
kann. Insbesondere wie bei derart mangelhafter Datenlage ein Rückschluss vom Ge-
samtkaufpreis für ein bebautes Grundstück auf den Wert der aufstehenden Gebäude und
damit den Wert des Grund und Bodens möglich sein soll, ist für das Gericht nicht nachzu-
vollziehen.
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398 Die ernstlichen Zweifel in diesem Punkt wiegen daher besonders schwer. Die konkrete
Möglichkeit einer unvollständigen Datenerhebung und/oder -erfassung im vorgenannten
Umfang stellt die Aussagekraft des gesamten, zur Richtwertermittlung herangezogenen
Zahlungswerks und damit die Bodenrichtwerte selbst grundlegend in Frage.


399 ee)
Überdies wirken sich Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Feststellung des Bodenricht-
werts auf den gesamten Grundsteuerwert aus:


400 Zwar beziehen sich die vorgenannten Zweifel des Gerichts an der einfachrechtlichen
Rechtmäßigkeit des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids zunächst nur auf den
für das Grundstück der Antragsteller festgestellten Bodenrichtwert im Sinne des § 247
BewG, der zentral für die Berechnung des abgezinsten Bodenwerts in § 257 Abs. 1 Satz 1
BewG ist. Da sich der Bodenrichtwert jedoch auch als Berechnungselement der für die
Barwertberechnung heranzuziehenden Liegenschaftszinssätze auswirken kann, mit de-
nen die Reinerträge des auf dem Bewertungsgrundstück aufstehenden Gebäudes abge-
zinst werden (§ 253 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 256 Abs. 2 und Abs. 3 BewG), wirken sich die
ernstlichen Zweifel des Gerichts an der Rechtmäßigkeit bezüglich des Bodenrichtwerts
auch auf den Teil des Grundsteuerwerts, der auf die aufstehenden Gebäude entfällt, und
damit auf den gesamten angegriffenen Bescheid aus.


401 Zudem hat der Gesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Erlass
des Grundsteuer-Reformgesetzes auch mit Gerechtigkeitsaspekten begründet, die gegen
ein Nebeneinander von wertabhängigen und wertunabhängigen Bemessungsgrundlagen
im Bundesgebiet sprächen, da dies nachteilige Auswirkungen auf das Sozialgefüge und
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zur Folge haben könne. Es erschiene insbe-
sondere nicht gerechtfertigt, wenn strukturschwächere Länder bzw. Regionen auf eine
wertabhängige Besteuerung setzten, während in strukturstarken Ländern bzw. Regionen
eine wertunabhängige Besteuerung gewählt würde, die sozialen Zielrichtungen und Ver-
teilungsaspekten kaum Rechnung trägt (BT-Drucksache 19/11085, S. 89). Der Bundesge-
setzgeber erachtet das am Bodenrichtwert orientierte, wertabhängige Element der Bo-
denbewertung und das am Reinertrag orientierte Element, das sich insbesondere an der
Wohnfläche orientiert und daher auf die Gebäudebewertung gerichtet ist, somit als auf-
einander abgestimmte Elemente eines zusammengehörigen Grundsteuerwerts. Bliebe
einfach nur der als einfachrechtswidrig erkannte Bodenrichtwert und damit der Boden-
wert insgesamt als Teil der Bemessungsgrundlage des Grundsteuerwerts unberücksich-
tigt, würde dadurch einseitig nur auf das Ertragselement der Grundsteuerwertfeststel-
lung abgestellt. Dies liefe der gesetzgeberischen Konzeption, die der Bundesgesetzgeber
vorgegeben hat, indes entgegen und würde zu nicht gerechtfertigten Verzerrungen der
Wertfeststellung führen.


402 d)
Schließlich hat das Gericht ernstliche Zweifel daran, dass für das Grundstück der Antrag-
steller trotz der von ihnen geschilderten – und durch den Antragsgegner unwiderspro-
chenen – Nachteile (Bebauung in zweiter Reihe, Grundstückerschließung durch einen
Privatweg, Hanglage) der durchschnittliche Bodenrichtwert angesetzt werden kann. Die
Wertermittlung mit dem tatsächlich geminderten Bodenwert dürfte zu einer derart gro-
ßen Abweichung von dem mit dem Bodenrichtwert ermittelten Grundsteuerwert führen,
dass der niedrigere Bodenwert anzusetzen wäre (zur Möglichkeit zum Ansatz eines ent-
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sprechend niedrigeren Wertes bei verfassungskonformer Auslegung der §§ 218 ff. BewG
vgl. Gliederungspunkt III. 3. d)).


403 In diesem Zusammenhang geht das Gericht davon aus, dass der Antragsgegner auch
seinen vorgenannten Amtsermittlungs- und Prüfungspflichten nur unzureichend entspro-
chen hat. Denn anders, als der Antragsgegner meint, könnte eine „Entindividualisierung“
der Besteuerung durch umfassende Bezugnahmen auf extern festgestellte Werte einer-
seits, für die ein nur eingeschränkter gerichtlicher Überprüfungsspielraum besteht, sowie
durch gesetzliche Typisierungen und Pauschalierungen andererseits, gegen die ein Steu-
erpflichtiger effektiv nur bei Verfassungswidrigkeit vorgehen kann, die in Art. 19 Abs. 4
GG verankerte Garantie effektiven Individualrechtsschutzes sowie das in Art. 20 Abs. 3
GG verankerte Rechtsstaatsprinzip aushöhlen.


404 Ein Verständnis des Antragsgegners dahingehend, dass durch ihn keine nennenswer-
te eigene Sachprüfung der Bodenrichtwerte vorzunehmen, trotz substantiierter Einwän-
de keine Feststellungen zur Verfassungsmäßigkeit der typisierten bzw. pauschalierten
Besteuerungsgrundlagen zu treffen und keine individuellen Wertnachweise zur Berück-
sichtigung elementarer Wertabweichungen zuzulassen wären, liefe auf eine unzulässi-
ge Verkürzung effektiven Rechtsschutzes hinaus. Das Besteuerungsverfahren würde je-
denfalls bezüglich der Bewertung der Höhe nach obsolet, da die für die Grundsteuerwert-
feststellung zuständigen Finanzbehörden lediglich extern festgestellte sowie abstrakt-
generell normierte Zahlenwerte in Formelwerke übertragen würden. Das Feststellungs-
und insbesondere das Einspruchsverfahren würden im Ergebnis zur bloßen Förmelei re-
duziert, da Steuerpflichtige faktisch keinerlei Aussicht auf einen vorgerichtlich erfolgrei-
chen Rechtsbehelf hätten und weil einem danach ggf. angerufenen Finanzgericht ein im
Wesentlichen nicht geklärter Sachverhalt zur Entscheidung vorgelegt werden müsste,
sodass weder der individual-rechtlichen Rechtsschutzfunktion des Einspruchsverfahrens
noch seiner institutionell-rechtlichen Funktion der Entlastung der Gerichte genügt wäre.


405 Wenn der Steuergesetzgeber sich schon derart umfangreicher Maßnahmen zur „Entin-
dividualisierung“ bedient, ist es – ungeachtet der Frage der materiellen Verfassungsmä-
ßigkeit dieser Regelungstechnik – zumindest die noch verbliebene Aufgabe der für die
Grundsteuerwertfeststellung zuständigen Finanzbehörde, die bei dieser Regelungstech-
nik eingeengten Rechtsschutzmöglichkeiten spätestens im Einspruchsverfahren effektiv
zu gewährleisten, indem sie substantiierten Einwänden gegen die extern festgestellten
oder abstrakt-generell festgelegten Berechnungsgrößen nachgeht, den Besteuerungs-
sachverhalt insofern aufklärt und sich um die Vermeidung individueller Härten bemüht.


406 Dies ist im Streitfall indes unterblieben. Wenn sich der Antragsgegner beispielsweise
darauf beruft, dass keine Anhaltspunkte dafür vorhandenen gewesen seien, dass der
Gutachterausschuss bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte seiner Ermittlungskompe-
tenz in unzureichendem Maße nachgekommen sei, hat er umgekehrt auch nicht vorge-
tragen oder glaubhaft gemacht, die Einhaltung der äußerlichen Rahmenbedingungen zur
rechtmäßigen Ermittlung der Bodenrichtwerte geprüft zu haben. Bereits die amtlichen
Erklärungsvordrucke beschränken sich im Wesentlichen auf die Abfrage von Daten, die
der Finanzbehörde ohnehin bereits durch Gutachterausschüsse, Kataster- und Grund-
buchämter vorliegen, ohne jedoch gezielt individuelle Besonderheiten von den Steuer-
pflichtigen abzufragen. Nach Aktenlage wurden auch weder die konkrete Zusammenset-
zung der Gutachterausschüsse bei der Feststellung des für das Grundstück der Antrag-
steller festgestellten Bodenrichtwerts noch die Vollständigkeit der Erfassung und Aus-
wertung der hierfür erforderlichen Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses durch
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den Antragsgegner überprüft. Zudem sind tatsächliche Feststellungen dazu, inwiefern
die gesetzlich typisierten bzw. pauschalierten Tatbestandsmerkmale tatsächlich zu einer
realitäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung führen, trotz substantiierter Ein-
wände nach Aktenlage nicht erkennbar.


407 Eine derartige inhaltliche Befassung, Prüfung und Sachverhaltsfeststellung war auch we-
der unter Berücksichtigung des personellen Vollzugsaufwands in den Finanzämtern für
die gleichheitsgerechte Grundsteuerwertfeststellung für 36 Millionen wirtschaftlicher Ein-
heiten noch unter Berücksichtigung des Regelungsziels eines weitgehend automatisier-
ten Verwaltungsverfahrens (vgl. dazu BT-Drucksache 19/11085, S. 2) entbehrlich. Zwar
hat der Gesichtspunkt einer möglichst effizienten Verwaltung gemäß Art. 108 GG Verfas-
sungsrang, sodass Steuerpflichtige bei der Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge
Beeinträchtigungen aufgrund der Automatisierung zunächst hinnehmen müssen. Ein po-
tentieller Ausschluss der Gewährung von Rechtsschutz aufgrund eines nicht abgestimm-
ten Verfahrens der Prüfung zwischen verschiedenen Behörden ist damit allerdings nicht
gemeint. Auch eine effizient arbeitende Verwaltung hat effektiven Rechtsschutz zu ge-
währleisten, dies jedenfalls im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens, in dem der Steuer-
pflichtige ohne Beachtung weiterer formeller Bindungen eine Fehlerhaftigkeit des finanz-
behördlichen Handels (oder der vorgelagerten Maßnahmen anderer Behörden) darlegen
kann (vgl. BFH, Urteil vom 8. September 2020 – X R 2/19 –, BFHE 271, 105, BStBl II 2022,
157 zur Altersvorsorgezulage). Folglich haben Finanzbehörden substantiierten Einwän-
den gegen die Grundsteuerwertfeststellung spätestens im Einspruchsverfahren nachzu-
gehen.


408 5.
Neben den Zweifeln an der Vereinbarkeit des angegriffenen Grundsteuerwertbescheids
mit einfachrechtlichen Rechtsvorschriften hat das erkennende Gericht auch ernstliche
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Bewertungsvorschriften.


409 Ausgehend von den für das Grundsteuer- und Bewertungsrecht geltenden, aus Art. 3
Abs. 1 GG abgeleiteten Verfassungsrechtsmaßstäben (dazu Gliederungspunkt a)), hat
das Gericht bereits ernstliche Zweifel daran, dass die materiell-rechtlichen Bewertungs-
regelungen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der §§ 243 ff. BewG zu einer realitäts-
und relationsgerechten Grundstücksbewertung führen (dazu Gliederungspunkt b)). Hin-
zu treten ernstliche Zweifel an einem gleichheitsgerechten Vollzug der Regelungen, die
zu einer gleichheitsgerechten Bewertung von Grundstücken führen sollen (dazu Gliede-
rungspunkt c)).


410 a)
Dem Steuergesetzgeber belässt Art. 3 Abs. 1 GG bei der Auswahl des Steuergegen-
stands ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entschei-
dungsspielraum. Der Gleichheitssatz bindet ihn aber an den Grundsatz der Steuerge-
rechtigkeit, der gebietet, die Belastung an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und
am Folgerichtigkeitsprinzip auszurichten. Zudem gebietet der Grundsatz der Lasten-
gleichheit, dass Steuerpflichtige durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsächlich gleich-
mäßig belastet werden. Im Steuerrecht muss daher darauf abgezielt werden, Steuer-
pflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale
Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkom-
men im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsge-
bot genügen muss; Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung bedürfen
eines besonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und Aus-
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maß zu rechtfertigen vermag (ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfG, Beschluss vom 29.
September 2015 – 2 BvR 2683/11 –, BStBl II 2016, 310; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018
– 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147 mit weiteren Nachweisen; BVerfG, Beschluss vom 8.
Dezember 2021 – 2 BvL 1/13 –, BVerfGE 160, 41 mit weiteren Nachweisen).


411 aa)
Art. 3 Abs. 1 GG verlangt dabei stets auch eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der
Bemessungsgrundlage einer Steuer. Die Bemessungsgrundlage muss, um die gleichmä-
ßige Belastung der Steuerpflichtigen zu gewährleisten, so gewählt und ihre Erfassung so
ausgestaltet sein, dass sie den mit der Steuer verfolgten Belastungsgrund in der Relati-
on der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abbildet. Dies gilt besonders, wenn
die Steuer mit einem einheitlichen Steuersatz erhoben wird, da aus der Bemessung re-
sultierende Ungleichheiten dann nicht mehr auf einer späteren Ebene der Steuererhe-
bung korrigiert oder kompensiert werden können. Eine gleichmäßige Besteuerung kann
dann nur in den Bemessungsgrundlagen der je für sich zu bewertenden wirtschaftlichen
Einheiten gesichert werden. Die Bemessungsgrundlage muss deshalb auf die Ertragsfä-
higkeit der wirtschaftlichen Einheiten sachgerecht bezogen sein und deren Werte in ihrer
Relation realitätsgerecht abbilden (BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 1995 – 2 BvL 37/91 –,
BVerfGE 93, 121; BVerfGE 93, 121 [142 f.]; BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 1995 – 2 BvR
552/91 –, BStBl II 1995, 671, BVerfGE 93, 165; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL
11/14 –, BVerfGE 148, 147).


412 bb)
Bezogen auf die Grundstücksbewertung ist dabei sowohl das Wertverhältnis zwischen
den einzelnen Arten des Grundbesitzes als auch die Wertrelation innerhalb der einzel-
nen Gruppen von Grundbesitz zu berücksichtigen (BVerfG, Beschluss vom 10. Februar
1976 – 1 BvL 8/73 –, BVerfGE 41, 269). Dem Gebot einer gleichheitskonform ausgestal-
teten Bemessungsgrundlage ist entsprochen, wenn die jeweiligen Werte entweder zum
Bewertungsstichtag in ihrer Relation realitätsgerecht ermittelt oder wenn in der Vergan-
genheit festgestellte Werte entwicklungsbegleitend fortgeschrieben werden. Haben sich
die steuererheblichen Werte für bestimmte Gruppen wirtschaftlicher Einheiten jedoch
deutlich auseinanderentwickelt, darf der Gesetzgeber die zwischen den einzelnen Ver-
mögensarten und innerhalb des Grundvermögens eingetretenen Wertverschiebungen
nicht auf sich beruhen lassen, sondern muss Wertverschiebungen innerhalb des Grund-
vermögens beachten (BVerfG, Beschluss vom 22. Juni 1995 – 2 BvR 552/91 –, BVerfGE
93, 165).


413 Um beurteilen zu können, ob die gesetzlichen Bemessungsregeln eine in der Relation
realitätsgerechte Bewertung der erfassten Güter und damit die Vergleichbarkeit der Be-
wertungsergebnisse im Einzelfall sicherstellen, muss das Gesetz das für den steuerlichen
Belastungsgrund als maßgeblich erachtete Bemessungsziel erkennen lassen. Ausge-
hend von diesen Vorgaben hat der Gesetzgeber für die Wahl der Bemessungsgrundlage
und die Ausgestaltung der Regeln ihrer Ermittlung einen großen Spielraum, solange sie
nur prinzipiell geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –, BVerfGE 139, 285; BVerfG, Urteil vom 10.
April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


414 cc)
Hinsichtlich der konkreten Wertermittlung ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen
auch nicht verpflichtet, sich auf die Wahl nur eines Maßstabs zur Bemessung der Be-
steuerungsgrundlage festzulegen. Sofern er es für sachgerecht oder gar geboten hält,
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kann er daneben einen Ersatzmaßstab zur Anwendung bringen. Insoweit verfügt der Ge-
setzgeber über eine weitgehende Gestaltungsfreiheit (vgl. BVerfGE 123, 1 [20]). Wählt
er einen Ersatzmaßstab, muss dieser allerdings, um unzulässige Abweichungen von der
mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belastungsentscheidung zu
vermeiden, Ergebnisse erzielen, die denen der Regelbemessungsgrundlage weitgehend
angenähert sind. Nur so kann der Ersatzmaßstab dem in aller Regel im (Haupt-)Maß-
stab zum Ausdruck kommenden Belastungsgrund der Steuer gerecht werden. Weicht der
Ersatzmaßstab in seinen Ergebnissen vom Hauptmaßstab ab, bedarf dies eines hinrei-
chend gewichtigen Sachgrundes (BVerfG, Beschluss vom 23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –,
BVerfGE 139, 285).


415 Je nach Art und Vielfalt der von der Steuer erfassten Wirtschaftsgüter wird eine gleich-
heitsgerechte Bemessung der Erhebungsgrundlage ohnehin oft nur durch die Verwen-
dung mehrerer Maßstäbe möglich sein. Begrenzt wird der gesetzgeberische Spielraum
nur dadurch, dass die von ihm geschaffenen Bemessungsregeln grundsätzlich in der La-
ge sein müssen, in der Gesamtsicht eine in der Relation realitäts- und damit gleichheits-
gerechte Bemessung des steuerlichen Belastungsgrundes sicherzustellen (BVerfG, Urteil
vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147).


416 dd)
Bei der Wahl des geeigneten Maßstabs darf sich der Gesetzgeber aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung, der Praktikabilität, der verfahrensrechtlichen Verwirklichung des
Steueranspruchs und der für den Steuervollzug verfügbaren personellen und finanziel-
len Ressourcen leiten lassen. Diese Argumente gewinnen bei steigender Zahl der zu er-
fassenden Bewertungsvorgänge an Bedeutung und können so auch in größerem Umfang
Typisierungen und Pauschalierungen rechtfertigen. In derartigen Typisierungen liegt
zwar eine Ausnahme von einer folgerichtigen Umsetzung und Konkretisierung steuerge-
setzlicher Belastungsentscheidung, die jedoch dadurch gerechtfertigt ist, dass der Ge-
setzgeber bei der Ordnung von Massenerscheinungen berechtigt ist, die Vielzahl der Ein-
zelfälle in dem Gesamtbild zu erfassen, das nach den ihm vorliegenden Erfahrungen die
regelungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend wiedergibt. Auf dieser Grundlage darf der
Gesetzgeber grundsätzlich generalisierende, typisierende und pauschalierende Rege-
lungen treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. Typisierung bedeutet, bestimm-
te in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebenssachverhalte normativ zusammen-
zufassen. Besonderheiten, die im Tatsächlichen durchaus bekannt sind, können genera-
lisierend vernachlässigt werden. So darf der Steuergesetzgeber sich grundsätzlich am
Regelfall bzw. am typischen Lebensvorgang orientieren und dabei (insbesondere die in-
dividuell gestaltbaren) Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen, ohne al-
len Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen. Bei der Aus-
gestaltung des Systems zur Erfassung der Bemessungsgrundlage kann der Gesetzgeber
Praktikabilitätserwägungen Vorrang vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenauigkeit ein-
räumen und dabei auch beträchtliche Bewertungs- und Ermittlungsunschärfen in Kauf
nehmen, um die Festsetzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (vgl. dazu
BVerfG, Beschluss vom 8. Oktober 1991 – 1 BvL 50/86 –, BVerfGE 84, 348; BVerfG, Be-
schluss vom 10. April 1997 – 2 BvL 77/92 –, BStBl II 1997, 518, BVerfGE 96, 1; BVerfG,
Urteil vom 20. April 2004 – 1 BvR 905/00 –, BVerfGE 110, 274; BVerfG, Beschluss vom
16. März 2005 – 2 BvL 7/00 –, BVerfGE 112, 268; BVerfG, Beschluss vom 7. November
2006 – 1 BvL 10/02 –, BVerfGE 117, 1; BVerfG, Urteil vom 9. Dezember 2008 – 2 BvL 1/07
–, BVerfGE 122, 210; BVerfG, Beschluss vom 6. Juli 2010 – 2 BvL 13/09 –, BVerfGE 126,
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268; BVerfG, Beschluss vom 7. Mai 2013 – 2 BvR 909/06 –, BVerfGE 133, 377; BVerfG,
Urteil vom 5. November 2014 – 1 BvF 3/11 –, BVerfGE 137, 350; BVerfG, Beschluss vom
23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –, BStBl II 2015, 871, BVerfGE 139, 285; BVerfG, Beschluss
vom 29. September 2015 – 2 BvR 2683/11 –, BStBl II 2016, 310; BVerfG, Beschluss vom
14. Juni 2016 – 2 BvR 290/10 –, BStBl II 2016, 801; BVerfG, Urteil vom 10. April 2018
– 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147; BVerfG, Beschluss vom 7. Dezember 2022 – 2 BvR
988/16 –, juris).


417 Um Typisierungen und Pauschalierungen verfassungsrechtlich rechtfertigen zu können,
müssen jedoch deren verfassungsrechtliche Grenzen gewahrt bleiben. Dies ist nur der
Fall, wenn die daraus erwachsenden Vorteile in einem angemessenen Verhältnis zu der
mit der Typisierung notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung
stehen, wenn der Gesetzgeber sich realitätsgerecht am typischen Fall orientiert und ein
vernünftiger, einleuchtender Grund vorhanden ist. Insbesondere darf der Gesetzgeber
für eine gesetzliche Typisierung keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss
realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. Die gesetzlichen Verall-
gemeinerungen müssen von einer möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und Re-
gelungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen. Eine typisierende Grup-
penbildung liegt ferner nur vor, wenn die tatsächlichen Anknüpfungspunkte im Norm-
zweck angelegt sind (BVerfG, Urteil vom 20. April 2004 – 1 BvR 905/00 –, BVerfGE 110,
274; BVerfG, Beschluss vom 16. März 2005 – 2 BvL 7/00 –, BVerfGE 112, 268; BVerfG,
Beschluss vom 7. November 2006 – 1 BvL 10/02 –, BVerfGE 117, 1; BVerfG, Urteil vom
9. Dezember 2008 – 2 BvL 1/07 –, BVerfGE 122, 210; BVerfG, Beschluss vom 6. Juli 2010
– 2 BvL 13/09 –, BVerfGE 126, 268; BVerfG, Beschluss vom 7. Mai 2013 – 2 BvR 909/06
–, BVerfGE 133, 377; BVerfG, Urteil vom 5. November 2014 – 1 BvF 3/11 –, BVerfGE 137,
350; BVerfG, Beschluss vom 23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11 –, BStBl II 2015, 871, BVerfGE
139, 285; BVerfG, Beschluss vom 14. Juni 2016 – 2 BvR 290/10 –, BStBl II 2016, 801;
BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –, BVerfGE 148, 147; BVerfG, Beschluss
vom 7. Dezember 2022 – 2 BvR 988/16 –, juris). Für eine Typisierung kann im Rahmen
der Abwägung sprechen, dass die individuellen Härten nur unter Schwierigkeiten ver-
meidbar wären; hierfür sind auch praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht
(BVerfG, Beschluss vom 8. Februar 1983 – 1 BvL 28/79 –, BVerfGE 63, 119 mit weiteren
Nachweisen; BVerfG, Beschluss vom 8. Oktober 1991 – 1 BvL 50/86 –, BVerfGE 84, 348;
BVerfG, Beschluss vom 10. April 1997 – 2 BvL 77/92 –, BVerfGE 96, 1).


418 Erweist sich eine gesetzliche Regelung als in substanziellem Umfang grundsätzlich
gleichheitswidrig, können weder ein Höchstmaß an Verwaltungsvereinfachung noch die
durch eine solche Vereinfachung weitaus bessere Kosten-/Nutzenrelation zwischen Erhe-
bungsaufwand und Steueraufkommen dies auf Dauer rechtfertigen. Die Erkenntnis, ei-
ne in einem Steuergesetz strukturell angelegte Ungleichbehandlung könne nicht mit ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand beseitigt werden, darf nicht zur Tolerierung des verfas-
sungswidrigen Zustands führen. Es ist unerheblich, ob der Gesetzgeber dieses Defizit be-
wusst in Kauf genommen oder ob er es lediglich nicht erkannt hat. Entscheidend ist die
objektive Dysfunktionalität der verbleibenden Regelung. Weder eine gemessen am Ver-
kehrswert generelle Unterbewertung des Grundvermögens noch die vermeintlich absolut
geringe Belastungswirkung der Grundsteuer vermögen Wertverzerrungen zu rechtferti-
gen. Es mag zwar sein, dass bei einer absolut geringen Steuerbelastung Brüche und Un-
gleichbehandlungen in den Randbereichen bei der Feststellung der Bemessungsgrund-
lage mit entsprechenden Konsequenzen für die Bemessung der Steuer eher rechtferti-
gungsfähig und hinnehmbar sind als bei Steuern mit hoher Belastungswirkung. Das steu-
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erliche Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG verlangt jedoch auch bei geringen
Steuerbelastungen Beachtung. Eine substantielle und weitgreifende Ungleichbehandlung
wie bei Wertverzerrungen im Kernbereich einer Steuererhebung kann durch Geringfügig-
keitserwägungen nicht gerechtfertigt werden (BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL
11/14 –, BVerfGE 148, 147).


419 ee)
Zwar erfordert das Gebot einer realitäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung
jedenfalls für Zwecke der Grundsteuer nicht, dass der Grundsteuerwert eines Grund-
stücks dessen gemeinem Wert bzw. Verkehrswert genau entsprechen muss (Kirchhof,
DStR 2018, 2661 (2667); Hey, ZG 2019, 297 (305); Vogel, jM 2019, 206 (209)).


420 Damit ist es als solches verfassungsrechtlich unbedenklich, dass der Referentenentwurf
des Grundsteuer-Reformgesetzes noch die „Ermittlung eines objektiviert-realen Werts in-
nerhalb eines Wertekorridors des gemeinen Werts im Sinne von § 9 Abs. 1 BewG“ als Be-
wertungsziel ausgegeben und das objektive Ertragswertverfahren als dessen Konkreti-
sierung angesehen hatte (abrufbar unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legis-
laturperiode/Gesetze_Verordnungen/2019-12-02-Grundsteuer-Reformgesetz-GrStRG/1-
Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 92 und 98, zuletzt abgerufen am
23. November 2023), während sich der Gesetzgeber im Grundsteuer-Reformgesetz von
der dadurch ausgelösten Orientierung am gemeinen Wert bzw. Verkehrswert gelöst hat.
Stattdessen verfolgte der Regierungsentwurf nur das „dem Bewertungsmaßstab inner-
halb des zulässigen Wertekorridors nahekommende Bewertungsziel eines objektiviert-
realen Grundsteuerwerts als Bemessungsgrundlage für eine relations- und realitätsge-
rechte Besteuerung“ und stellte sowohl bei der Bodenwertermittlung, dem Ertrags- so-
wie dem Sachwertverfahren darauf ab, dass typisierend der objektiviert-reale Wert rela-
tionsgerecht widergespiegelt werden solle (BT-Drucksache 19/11085, S. 84 und 86 f.).


421 Auch eine Auseinanderentwicklung zwischen Verkehrswert und festgestelltem Grund-
steuerwert ist für sich genommen verfassungsrechtlich nicht bedenklich. Würden die
Grundsteuerwerte in allen Fällen gleichmäßig hinter steigenden Verkehrswerten zurück-
bleiben, führte dies allein zu keiner verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehand-
lung, da das Niveau der Grundsteuerwerte untereinander in Relation zum Verkehrswert
gleich bliebe. Insofern liegen die Verhältnisse bei der Bewertung nur einer Art von Ver-
mögensgegenständen - hier von Grundstücken - anders als in den Fällen der Vermögen-
steuer und der Erbschaftsteuer (vgl. BVerfG, Urteil vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 –,
BVerfGE 148, 147 zum Verhältnis von Verkehrswert und Einheitswert).


422 Das Bewertungsgesetz schafft mit seinen Bewertungsregeln vielmehr ein eigenständi-
ges Bewertungsgefüge. Dafür kommt es nicht darauf an, ob bei Anwendung dieser Rege-
lungen genau der Verkehrswert festgestellt wird, sondern darauf, dass die typisierende
Grundstücksbewertung sich angemessen in dieses künstliche Bewertungssystem einfügt
und dass die typisierenden Werte untereinander in etwa gleichmäßig abgestuft sind oder
ob die unterschiedliche Abstufung – falls sie unterschiedlich ausfallen –verfassungsge-
mäß gerechtfertigt werden kann (so auch zur Bedarfsbewertung: Halaczinsky, GuG 2004,
291 (292)).


423 b)
Ausgehend von diesen Maßstäben, hat das erkennende Gericht bereits deshalb erheb-
liche Zweifel an der Verfassungsrechtmäßigkeit der Bewertungsvorschriften gemäß
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§§ 218 ff. BewG, weil sich weder aus diesen noch aus den Vorschriften des GrStG der
steuerliche Belastungsgrund der Grundsteuer entnehmen lässt, an dem dann die maß-
geblich zur Feststellung der grundsteuerlichen Bemessungsgrundlage dienenden Bewer-
tungsvorschriften gemessen werden können (dazu Gliederungspunkt aa)).


424 Ungeachtet der dadurch ausgelösten Problematik, den Folgerichtigkeitsmaßstab nicht
konsequent an eine Belastungsgrundentscheidung anlegen zu können, hat das Gericht
auch erhebliche Zweifel daran, dass die verfahrensgegenständlichen Vorschriften der
§§ 218 ff. BewG grundsätzlich geeignet sind, zu einer realitäts- und relationsgerechten
Grundstücksbewertung zu führen (dazu Gliederungspunkt bb)).


425 aa)
Das Gericht kann der gegenwärtigen Ausgestaltung des verfahrensgegenständlichen
Grundsteuer- und Bewertungsrechts bereits keinen klaren Belastungsgrund entnehmen.


426 (1)
Ausweislich der Gesetzesbegründung knüpft die Belastungsentscheidung des Grundsteu-
errechts „auch künftig an das Innehaben von Grundbesitz in Form von land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen oder Grundvermögen an und wird durch den Charakter einer
Sollertragsteuer geprägt“. Die Ausgestaltung der Grundsteuer ohne Berücksichtigung
der jeweils persönlichen Verhältnisse und der subjektiven Leistungsfähigkeit des Steuer-
schuldners soll den Steuerpflichtigen zu einer ertragsbringenden Nutzung seines Grund-
besitzes anhalten. Die mit dem Grundbesitz vermittelte Möglichkeit einer ertragsbringen-
den Nutzung vermittele eine objektive Leistungsfähigkeit und werde durch den Soller-
trag widergespiegelt. Auch wenn die Grundsteuer nicht an die subjektive Leistungsfähig-
keit anknüpfe, folge sie als Sollertragsteuer dem Leistungsfähigkeitsprinzip (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 84).


427 Dem folgend, ist der Schuldner der Grundsteuer nach § 10 Abs. 1 GrStG derjenige, dem
der Steuergegenstand bei der Feststellung des Grundsteuerwerts zugerechnet wird. Dies
ist in der Regel der Grundstückseigentümer (§ 39 Abs. 1 der Abgabenordnung), d.h. auch
im Falle einer Vermietung oder Verpachtung grundsätzlich der Vermieter/Verpächter
(BFH, Urteil vom 2. Februar 2022 – III R 65/19 –, BFHE 276, 154, BStBl II 2022, 454). Übt
indes ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut
in der Weise aus, dass er den Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdau-
er von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann (sog. wirt-
schaftlicher Eigentümer), ist ihm das Wirtschaftsgut ausnahmsweise gemäß § 39 Abs. 2
Nr. 1 Satz 1 AO zuzurechnen (vgl. BFH, Urteil vom 23. Februar 2021 – II R 44/17 –, BFHE
272, 384, BStBl II 2022, 188).


428 Wäre nur hierauf abzustellen, würde der steuerliche Belastungsgrund erkennbar nicht
erst den tatsächlich erzielten Ertrag, sondern bereits das in der Möglichkeit einer er-
tragsbringenden Nutzung liegende Innehaben von Grundbesitz besteuern. Dadurch
könnte das Belastungsziel erreicht werden, alle möglichen und auch intendierten Erträge
aus dem Innehaben von Grundbesitz leistungsfähigkeitsgerecht zu erfassen.


429 (2)
Nicht weiterführend für die Bestimmung eines spezifischen Belastungsgrundes erschei-
nen dem Gericht die Ausführungen der Gesetzesbegründung, die Ausgestaltung der Be-
wertung und Besteuerung des Grundvermögens als verbundene Grundsteuer (B), die
sowohl den Grund und Boden als auch das Gebäude in die Bemessungsgrundlage ein-
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schließt, erfülle „vielfältige Zwecke“. Einerseits werde über die Erfassung des Grund und
Bodens ein Zusammenhang mit kommunalen Infrastrukturleistungen hergestellt, die
durch Beiträge und Gebühren nicht vollständig abgegolten werden könnten und dem
Grundstückseigentümer zu Gute kämen. Andererseits werde durch die Erfassung der Ge-
bäude und die dadurch vermittelte objektive Leistungsfähigkeit gewährleistet, dass viel-
fältige freiwillige Aufgaben einer Gemeinde finanziert werden, die der Allgemeinheit an-
dernfalls regelmäßig nur mit Zuschüssen zur Verfügung gestellt werden könnten (BT-
Drucksache 19/11085, S. 84). Hiermit werden sowohl Äquivalenz- als auch Leistungsfä-
higkeitsgesichtspunkte in den Zweck der Besteuerung des Grundvermögens aufgenom-
men, d.h. der Belastungsgrund nicht eindeutig benannt und Probleme bei der Überprü-
fung von Belastungsentscheidungen auf ihre Folgerichtigkeit zumindest erschwert (Feld-
ner/Stoklassa, DStR 2019, 2505 (2508); Eichholz, DStR 2020, 1158 (1161); Marx, DStZ
2019, 372 (375); Marx, DStZ 2019, 687 (692); a.A. Hey, ZG 2019, 297 (307)).


430 Würde durch die Grundsteuer tatsächlich ein inhaltlicher Konnex zwischen den wirt-
schaftlichen Vorteilen kommunaler Infrastruktur und einem bestimmten Grundstück her-
gestellt, müsste sich die Bemessung der Grundsteuer nicht nur am allgemeinen Umfang
der zur Verfügung gestellten kommunalen Infrastruktur orientieren, sondern auch da-
nach differenziert sein, in welchem Umfang diese Infrastruktur einem konkreten Grund-
stück innerhalb einer Gemeinde zugutekommt. Dies würde insbesondere eine deutliche
lagebezogene Differenzierung zwischen den Grundstücken innerhalb eines Gemeindege-
biets erfordern, wie sie jedoch einfachrechtlich gerade nicht angelegt ist. Weder hinsicht-
lich der im Ertragswertverfahren anzusetzenden Reinerträge noch hinsichtlich etwaiger
Bewirtschaftungskosten erfolgt eine derartige Differenzierung (etwa nach guter, mittle-
rer und einfacher Lage). Auch das Mietniveau nach der Mietniveau-Einstufungsverord-
nung wird nur einheitlich für das gesamte Gebiet einer Gemeinde bestimmt.


431 Der durch den Gesetzgeber beschriebene „Zusammenhang“ beschreibt daher im Ergeb-
nis nur den allgemeinen Steuerzweck der Grundsteuer zur (kommunalen) Einnahmeer-
zielung.


432 (3)
Während der Belastungsgrund einer Besteuerung der bloßen Möglichkeit einer ertrags-
bringenden Nutzung für eigengenutzte Grundstücke noch nachvollziehbar ist, erscheint
er bereits nicht mehr konsistent, wenn man bei systematischer Auslegung berücksich-
tigt, dass es der Gesetzgeber für fremdvermietete Immobilien zugelassen hat, die recht-
lich den Grundstücksinhaber treffende Grundsteuer wirtschaftlich vollständig auf den/die
Mieter des Grundstücks oder der aufstehenden Gebäude überwälzen zu können.


433 Zwar mag es sein, dass die Grundsteuer nicht auf Abwälzung auf den Wohnungsmieter
hin angelegt ist (BVerfG, Beschluss vom 18. Februar 2009 – 1 BvR 1334/07 –, BVerfGK
15, 89).


434 Allerdings erlaubt es § 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 Verordnung über die Aufstellung von Be-
triebskosten (Betriebskostenverordnung – BetrKV), dass die Grundsteuer durch vertragli-
che Vereinbarung als Teil der Betriebskosten auf den/die Mieter des Grundstücks umge-
legt werden kann. In diesem Fall gehört auch die wirtschaftlich vom Mieter/Pächter ge-
tragene Grundsteuer zu der von ihm nach § 535 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) zu entrichtenden Miete (BFH, Urteil vom 2. Februar 2022 – III R 65/19 –, BFHE 276,
154, BStBl II 2022, 454).
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435 Der Gesetzgeber scheint mit dem Grundsteuer-Reformgesetzes sogar davon auszuge-
hen, dass diese Überwälzung üblich ist und in nahezu allen Mietverhältnissen vereinbart
wird, denn er führt aus, dass die Grundsteuer „unter Berücksichtigung der Abwälzung
auf die Mieter nahezu jeden Bürger“ treffe (BT-Drucksache 19/11085, S. 89). Teils wird
die Möglichkeit der Überwälzung sogar als verfassungsrechtlich geboten angesehen, weil
anderenfalls eine unzulässige spezielle Vermögenssteuer nur auf Immobilien geschaffen
werde (Beck, DS 2019, 48 (56)).


436 Wenn der Gesetzgeber die Überwälzung der Grundsteuerbelastung jedoch auf Mieter zu-
lässt und daher die eigentlichen Grundstücksinhaber, die das Grundstück nicht selbst
nutzen und daraus nicht nur einen Soll-, sondern gerade einen Ist-Ertrag erzielen, von
der Grundsteuerbelastung entlastet, könnte hierin auch ein gänzlich anderer Belastungs-
grund liegen. Denn ein Mieter erlangt in aller Regel nicht die wirtschaftliche Berechti-
gung an dem von ihm gemieteten Grundstück (bzw. dem aufstehenden Gebäude oder
Gebäudeteil), sondern nur ein Nutzungsrecht auf Zeit, und ist auch nach dem gesetz-
lichen Grundsatz des § 540 Abs. 1 Satz 1 BGB ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht
berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie
weiter zu vermieten. Wenn aber die Überwälzung der Grundsteuer an solche Personen,
die mit dem Grundstück keine Ist-Erträge erzielen und auch keine Soll-Erträge erzielen
können, ausdrücklich zulässig und auch die Regel ist, könnte hierin auch eine – wenn
auch indirekt erhobene – örtliche Bewohnersteuer liegen. Hierdurch wären die einfach-
rechtlichen Bewertungsvorschriften jedoch auf ihre Vereinbarkeit mit einem gänzlich an-
deren Belastungsgrund zu prüfen.


437 (4)
Zu Zweifeln des Gerichts an einer konsequenten Ausrichtung der Grundsteuer am Be-
lastungsgrund des Innehabens von Grundbesitz führen die Regelungen gemäß § 2 Nr. 2
GrStG i.V.m. § 244 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 261 BewG zur Grundsteuer bei Erbbaurechtsver-
hältnissen. So ist bei Erbbaurechten nach § 244 Abs. 3 Nr. 1 BewG eine aus dem Erbbau-
rechtsgrundstück und dem Erbbaurecht zusammen bestehende wirtschaftliche Einheit
zu bilden, für die nach § 261 Satz 1 BewG ein Gesamtwert nach den §§ 243 bis 260 BewG
zu ermitteln ist, der festzustellen wäre, wenn die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht
bestünde, und deren ermittelter Wert nach § 261 Satz 2 BewG (nur) dem Erbbauberech-
tigten zuzurechnen ist. Für Wohnungserbbaurechte und Teilerbbaurechte gilt dies nach
§ 261 Satz 3 BewG i.V.m. § 244 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4 BewG entsprechend.


438 Dem Erbbauberechtigten wird der Gesamtwert von Grund und Boden und Gebäude zu-
gerechnet, da er sich durch die Vereinbarung eines Erbbaurechtes und der damit einher-
gehenden Zahlung des Erbbauzinses eine Rechtsposition verschaffe, die es rechtferti-
ge, ihn für die Dauer des Erbbaurechts für Zwecke der Bewertung im Rahmen der Grund-
steuer dem Eigentümer des Grund und Bodens gleichzustellen. Auf eine gesonderte Re-
gelung der Steuerschuldnerschaft im Grundsteuergesetz wird wegen der einheitlichen
Zuordnung des Steuergegenstands in Erbbaurechtsfällen zum Eigentümer des Grund
und Bodens bereits auf Bewertungsebene verzichtet. Wer endgültig mit der Grundsteu-
er belastet werden solle, unterliege der Privatautonomie gemäß § 2 Nr. 3 des Gesetzes
über das Erbbaurecht (BT-Drucksache 19/11085, S. 108 und 119).


439 Folglich entlastet der Gesetzgeber den Grundstückseigentümer, der als Erbbaurechts-
geber in Form des Erbbauzinsens sogar Ist-Erträge erzielt, vollständig von der vorgeb-
lich als Sollertragsteuer ausgestalteten Grundsteuer. Umgekehrt wird der Erbbauberech-
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tigte mit Grundsteuer belastet, in deren Wert auch der Ertrag des eigentlichen Grund-
stücks eingerechnet wurde, obwohl dem Erbbauberechtigten ein solcher Ertrag weder
zivilrechtlich noch wirtschaftlich zusteht; vielmehr muss er seinerseits zur Nutzung des
Grundstücks ein Entgelt in Form des Erbbauzinses bezahlen. Insofern scheint sich der
Gesetzgeber vollständig vom Belastungsgrund des Innehabens von Grund und Boden ge-
löst zu haben.


440 Zu einem ähnlichen Auseinanderfallen, wenn auch mit umgekehrter Zuordnungsent-
scheidung des Gesetzgebers, kommt es auch dadurch, dass sich der Steuergegenstand
der Grundsteuer für Bauten auf fremden Grund aufgrund der Verweisung des § 2 Nr. 2
GrStG auf § 244 Abs. 3 Nr. 2 BewG nur auf „ein Gebäude auf fremdem Grund und Bo-
den zusammen mit dem dazugehörenden Grund und Boden“ bezieht. Beides bildet ei-
ne wirtschaftliche Einheit und die bisher getrennte Bewertung und Besteuerung entfällt
(BT-Drucksache 19/11085, S. 108). Bei einem Gebäude auf fremdem Grund und Boden
ist stattdessen nach § 262 Satz 1 BewG für den Grund und Boden sowie für das Gebäu-
de auf fremdem Grund und Boden ein Gesamtwert nach den §§ 243 bis 260 BewG zu er-
mitteln und der ermittelte Wert sodann gemäß § 262 Satz 2 BewG dem Eigentümer des
Grund und Bodens zuzurechnen. Folglich belastet der Gesetzgeber den Eigentümer von
Grund und Boden auch mit dem Teil des Grundsteuerwerts, der auf das nicht in seinem
wirtschaftlichen Eigentum stehende Gebäude entfällt, und betont insofern die Belastung
aufgrund des Innehabens von Grund und Boden.


441 Der Gesetzgeber sieht diese in §§ 261, 262 BewG normierten Konstellationen zwar aus-
weislich der Abschnittsüberschrift lediglich als „Sonderfälle“ an und begründet sie da-
mit, dass aus Vereinfachungs- und Automationsgründen auf die bisher erforderliche ge-
trennte Bewertung verzichtet werde (BT-Drucksache 19/11085, S. 86 und 108). Inhaltli-
che Gründe dafür, warum in beiden Konstellationen unterschiedliche Zurechnungsent-
scheidungen für die gesamte (fingierte) wirtschaftliche Einheit getroffen wurden, gibt der
Gesetzgeber jedoch ebenso wenig an wie Erklärungen zum Verhältnis der Regelungen zu
dem von ihm benannten Belastungsgrund der Grundsteuer. Aus Sicht des Gerichts las-
sen sich beide Entscheidungen indes nicht mit dem durch den Gesetzgeber genannten
Belastungsgrund in Einklang bringen, sondern stellen diesen grundlegend in Frage.


442 bb)
Unabhängig davon hat das Gericht auch erhebliche Zweifel daran, dass die verfahrens-
gegenständlichen Vorschriften der §§ 218 ff. BewG grundsätzlich geeignet sind, zu einer
realitäts- und relationsgerechten Grundstücksbewertung zu führen. Wertverzerrungen
sind keineswegs auf atypische Sonderfälle oder vernachlässigbare Korrekturen in Rand-
bereichen beschränkt, sondern betreffen den gesamten Kernbereich der Grundsteuer-
wertermittlung (mit dieser Einschätzung auch: Hey, ZG 2019, 297 (309 ff.)).


443 Die Bedenken des Gerichts resultieren dabei bereits aus jedem einzelnen der nachfol-
genden Punkte. Gerade das Zusammentreffen einer derart großen Zahl gesetzlicher Ty-
pisierungen und Pauschalierungen, die letztlich den gesamten Grundsteuerwert im We-
sentlichen determinieren, und die in jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal sowie in der
Gesamtschau zu findende nahezu vollständige Vernachlässigung aller individueller Um-
stände der konkret bewerteten Grundstücke führen zu der Einschätzung des Gerichts,
dass die gesetzgeberisch gewählte Regelungstechnik Nivellierungen mit systematischen
Unterbewertungen hochwertiger Immobilien und systematischen Überbewertungen von
Immobilien in schlechteren Lagen, baulichen Zuständen oder Ausstattungsmerkmalen,
vor allem aber Wertverschiebungen in derart erheblichem Umfang bewirkt, dass insofern
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insgesamt nicht mehr von einer gleichheitsgerechten Bewertung für Zwecke der Grund-
steuerwertfeststellung ausgegangen werden kann.


444 (1)
Erhebliche Zweifel an der gebotenen realitäts- und relationsgerechten Bewertung hat
das Gericht bereits hinsichtlich der gesetzlichen Typisierung des Bodenrichtwerts für al-
le in einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke, in der lagebedingte Wertunter-
schiede zwischen den Grundstücken, für die der Bodenrichtwert gelten soll, und dem Bo-
denrichtwertgrundstück „grundsätzlich“ nicht mehr 30% über oder unter dem Boden-
richtwert liegen sollen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).


445 Während die lagebedingte Wertdifferenz eines Grundstücks zum Bodenrichtwert damit
zwar absolut nur 30% betragen soll, kommt Grundstücken mit dem höchsten lagebe-
dingten Wert (130% des Bodenrichtwerts) ein ca. 85% über dem Wert für Grundstücken
mit dem niedrigsten lagebedingten Wert (70% des Bodenrichtwerts) liegender Lagewert
zu. Gleichwohl werden beide Arten von Grundstücken einheitlich – und typisierend – ei-
nem einheitlichen Bodenrichtwert unterworfen. Zwar mag der Umfang der Typisierung
innerhalb der Gruppe der innerhalb einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke,
die einen unter dem Bodenrichtwert liegenden lagebedingten Wert aufweisen, bzw. in-
nerhalb der Gruppe der innerhalb einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundstücke, die
einen über dem Bodenrichtwert liegenden lagebedingten Wert aufweisen, im Vergleich
zum Bodenrichtwertgrundstück möglicherweise noch mit Vereinfachungs- und Vollzugs-
aspekten begründet werden können. Allerdings erscheinen die Wertunterschiede zwi-
schen beiden Gruppen von Grundstücken als nicht mehr relationsgerecht. Vielmehr wer-
den vorgefundene Wertrelationen zwischen Grundstücken in einem Umfang verschliffen,
dass insofern nicht mehr von einer im Wesentlichen gleichen Leistungsfähigkeit ausge-
gangen werden kann. Auch ein Höchstmaß an Verwaltungsvereinfachung oder durch ei-
ne solche Vereinfachung weitaus bessere Kosten-/Nutzenrelation zwischen Erhebungs-
aufwand und Steueraufkommen vermag den Umfang dieser Typisierung nicht mehr zu
rechtfertigen.


446 Die Regelungen zur Bestimmung der Bodenrichtwertzonen bergen die Gefahr einer
Wertverzerrung, da der Bodenrichtwert für „das Bodenrichtwertgrundstück“ einerseits
aus dem durchschnittlichen Lagewert der Grundstücke in der Bodenrichtwertzone zu be-
stimmen ist (§ 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 1 und Abs. 2 ImmoWertV), wo-
hingegen die Bodenrichtwertzone andererseits dadurch abzugrenzen ist, dass darin nur
Grundstücke mit einer Wertdifferenz zum Bodenrichtwert von höchstens 30% über oder
unter dem Wert des Bodenrichtwertgrundstücks liegen sollen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 Immo-
WertV). Bei im Übrigen vergleichbaren grund- und bodenbezogenen Grundstücksmerk-
malen kann es deshalb – insbesondere bei größeren Wertdifferenzen zu einem Durch-
schnitts- oder Medianwert – erhebliche Auswirkungen auf den für ein konkretes Grund-
stück geltenden Bodenrichtwert haben, ob der Wert des Grundstücks in der einen Bo-
denrichtwertzone als „Ausreißer“ behandelt wird oder ob es zur Bildung einer neuen Bo-
denrichtwertzone Anlass gibt, wodurch nicht nur ein völlig anderer Kreis von Grundstü-
cken in die Durchschnittsbildung eingeht, sondern sich auch die Durchschnittswerte der
„alten“ Bodenrichtwertzone ändern. Die Bestimmung der Bodenrichtwertzonen ist daher
in besonderem Maß geeignet, zu Verzerrungen der grundsteuerlichen Bewertung zu füh-
ren.


447 Dass diese Gefahr der tautologischen Bodenwertermittlung auch praktisch besteht, folgt
zum einen daraus, dass Marktteilnehmern mit dem veröffentlichten Bodenrichtwert ei-
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ne wesentliche Information zur Orientierung des Bodenwertes des bebauten Grund-
stücks am Markt zur Verfügung steht, die sie üblicherweise als wesentliches Kriterium
des Bodenwerts in ihre Werteinschätzung einfließen lassen (Mundt, zfV 2022, 372 (375)).
Rechtserheblich und bedenklich wird dies jedoch dadurch, dass – wie in statischen Erhe-
bungen zur Praxis der Gutachterausschüsse festgestellt – bei der Ermittlung des Boden-
werts durch die Gutachterausschüsse häufig (zumindest ergänzend) der in einem Kauf-
vertrag genannte Bodenwert eingesetzt wird (Reuter, FuB 2006, 97 (98)), dessen Anga-
be jedoch seinerseits häufig auf früher veröffentlichten Bodenrichtwerten beruht. Hier-
durch besteht nicht nur die Gefahr der strukturellen Unterbewertung von Grund und Bo-
den aufgrund der Perpetuierung früherer Boden(richt)werte bei an sich steigenden Bo-
denpreisen, sondern auch die Gefahr der Überbewertung bei nunmehr fallenden Boden-
preisen. Besonders schwerwiegend wirkt sich dies bei divergierenden Preisänderungsra-
ten für Grund und Boden einerseits und den aufstehenden Gebäuden (etwa durch stark
gestiegene Baupreise) andererseits aus.


448 (2)
Erhebliche Zweifel an der gebotenen realitäts- und relationsgerechten Bewertung hat
das Gericht unabhängig von dem konkret anzuwendenden Belastungsgrund auch, weil
im typisierten Ertragswertverfahren für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietw-
ohngrundstücke und Wohnungseigentum nach § 253 Abs. 1 i.V.m. § 254 i.V.m. Anlage 39
zum BewG nur eine unzureichende Differenzierung des Rohertrags innerhalb eines Ge-
meindegebiets erfolgt (in diesem Sinne auch: Wünsche, BB 2019, 1821 (1824); Hey, ZG
2019, 297 (309); Seer, FR 2019, 941 (947 f.); Bräutigam/Spengel/Winter, DB 2020, 2090
(2092); Bräutigam/Weber, DStR 2023, 739 (740)).


449 Stattdessen wird in der Anlage 39 zum BewG eine Differenzierung allein nach der Bele-
genheit in einem Bundesland, nach der Wohnfläche und nach dem Baujahr des Gebäu-
des vorgenommen. Eine weitere örtliche Differenzierung findet sodann nur noch nach
der Mietniveau-Einstufungsverordnung statt, in der jedoch nur Zu- und Abschläge für ein
gesamtes Gemeindegebiet, nicht aber innerhalb des Gebiets einer Gemeinde berück-
sichtigt werden. Eine Differenzierung innerhalb des Gemeindegebiets wird nur durch den
Bodenrichtwert erreicht, der in verschieden Bodenrichtwertzonen jeweils nur für Teile
des Gemeindegebiets ermittelt werden kann. Soweit im Ertragswertverfahren eine la-
gebezogene Differenzierung des anzuwendenden Liegenschaftszinses in Abhängigkeit
von den Bodenrichtwerten nach § 256 Abs. 2 BewG vorgesehen ist, findet eine Differen-
zierung zum einen nur für Ein- und Zweifamilienhäuser und nur bei solchen Grundstü-
cken statt, die in Bodenrichtwertzonen mit einem Bodenrichtwert zwischen 500 Euro und
1.500 Euro liegen; für niedrigpreisige und besonders hochpreisige Lagen findet indes
keinerlei Differenzierung mehr statt.


450 Die Anwendung einer durchschnittlichen Miete auf statistischer Grundlage vereinfacht
zwar in einem Massenverfahren insbesondere die Fälle, in denen Grundstücke eigenge-
nutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unentgeltlich überlassen werden.
Die Erklärung der tatsächlichen Mieteinnahmen durch den Steuerpflichtigen und die Er-
mittlung einer üblichen Miete im Sinne des § 79 Abs. 2 BewG ist entbehrlich (BT-Drucksa-
che 19/11085, S. 115). Allerdings führen Veränderungen in der Lage oder strukturellen
Anbindung von Immobilien ihrer Natur nach jeweils einzeln oder in Kombination zu Wert-
verzerrungen bei der Ermittlung der Miethöhe in nur einem Gemeindegebiet und bewir-
ken damit Ungleichbehandlungen bei der Erhebung einer grundstücksbezogenen Steuer
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(vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2019 – 1 BvR 807/12 –, juris zur Zweitwohnungssteu-
er).


451 Die stark eingeschränkte, nämlich allenfalls über die Berücksichtigung unterschiedlicher
Bodenrichtwerte bewirkte Differenzierung nach der Lage eines Grundstücks innerhalb
einer Gemeinde stellt deshalb aus Sicht des Gerichts eine unzulässig grobe Typisierung
dar (a.A. Altemeier, DStZ 2021, 382 (384)), da sie sich über die grundsätzlich einheitli-
che Grundsteuermesszahl und den einheitlichen Grundsteuerhebesatz zu einer relations-
widrig nivellierten Grundsteuerbelastung auswirkt. So hat das Gericht aber bereits bei
größeren Gemeinden, erst Recht aber in städtisch geprägten Siedlungsbereichen keine
erheblichen Zweifel daran, dass dort lagebedingten Mietpreisunterschiede auftreten und
dass die Spreizung der tatsächlichen lagebedingten Mietunterschiede gerade bei stei-
gender Gemeindegröße einen derart großen Umfang einnimmt, dass diese nicht mehr
als bloße Unschärfen behandelt werden können.


452 Die Relation zwischen Gebäuden in sehr schlechten Lagen, aus denen sich nur zu er-
heblichen Mietpreisabschlägen überhaupt (fiktive) Mieterträge erzielen ließen, und Ge-
bäuden in hervorragenden Lagen, für die (fiktive) Mieter erheblich höhere Mietpreise
pro Quadratmeter Wohnfläche zu zahlen bereit sind, werden durch die gesetzliche Re-
gelung jedoch vollständig nivelliert. Der in der Realität relevante Zusammenhang zwi-
schen den Bodenrichtwerten und der Miethöhe in einzelnen Stadtteilen wird vollstän-
dig negiert. Überdies wird dadurch das relative Wertverhältnis zwischen dem anteiligen
Bodenwert und den abgezinsten Reinerträgen in Abhängigkeit vom Gebäudealter bzw.
der Restnutzungsdauer stark verzerrt (vgl. hierzu die empirischen Untersuchungen von
Bräutigam/Spengel/Winter, DB 2020, 2090 (2092 f.)). Dies wirkt sich umso bedeutsamer
dadurch aus, dass auch ausstattungsbezogene Unterschiede beim Ansatz der (fiktiven)
Mieterträge in keiner Weise berücksichtigt werden.


453 Dass eine entsprechend differenzierende Gemeindebetrachtung möglich ist, hat der(sel-
be) Bundesgesetzgeber bereits im Rahmen der mietrechtlichen Regelungen zu Miet-
spiegeln erkannt, die auch für Gemeindeteile aufgestellt werden können (§§ 558c, 558d
BGB).


454 Zudem geht der Gesetzgeber auch im Regierungsentwurf des Grundsteuer-Reformge-
setzes davon aus, dass der „sich unter Anwendung der Bodenrichtwerte auf das jeweili-
ge Grundstück ergebende Grundsteuerwert (…) typisierend den objektiviert-realen Wert
für das Grundstück lageabhängig und relationsgerecht“ widerspiegele (BT-Drucksache
19/11085, S. 86). Dass er diese Lagebetrachtung einfachrechtlich jedoch nur bezogen
auf den Bodenwert des Grundstücks, nicht aber auch bezüglich der Ertragswertmetho-
dik bezüglich des aufstehenden Gebäudes vornimmt, erscheint zum einen als nicht fol-
gerichtig. Zum anderen wirkt sich die lagetypische Differenzierung bei Wohngrundstü-
cken über die Bodenwerte nur in starker Abhängigkeit vom Alter des aufstehenden Ge-
bäudes, nämlich bei mittlerer bis längerer Gebäuderestnutzungsdauer nur in geringem
Umfang aus, weil sie wegen der Abzinsung zum Ende der Gebäuderestnutzungsdauer
nur mit geringem Gewicht in den Grundsteuerwert eingeht. Außerdem kann die gewähl-
te Regelungstechnik systematisch regressiv wirken, d.h. zu umso größerer Unterbewer-
tung führen, je besser die Lage eines Gebäudes ist und je weiter der tatsächliche Miet-
ertrag über dem gesetzlich typisierten Rohertrag pro Quadratmeter liegt (Löhr, DStR
2019, 1433 (1435 f.)).
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455 Damit werden Ertragsunterschiede zwischen ertragsstarken und weniger ertragsstar-
ken Lagen vollständig eingeebnet und es kann systematisch zu erheblichen Überbewer-
tungen in Gemeindeteilgebieten mit niedrigen Bodenrichtwerten und Unterbewertungen
in Teilgebieten mit hohem Bodenrichtwerten kommen. Das vom Gesetzgeber angeführ-
te Regelungsziel der Verwaltungsvereinfachung vermag den Umfang dieser Typisierung
nach Auffassung des Gerichts nicht mehr zu rechtfertigen (a.A. Sächsisches Finanzge-
richt, Urteil vom 24. Oktober 2023 – 2 K 574/23 –, juris).


456 (3)
Die Zweifel des Gerichts daran, dass die gesetzlichen Regelungen der §§ 243 ff. BewG
ein realitäts- und relationsgerechtes Bewertungssystem ausgestalten, gründet sich auch
darauf, dass der Gesetzgeber im Rahmen seiner Typisierungen und Pauschalierungen
mit Datengrundlagen operiert, die zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben wur-
den (a.A. Sächsisches Finanzgericht, Urteil vom 24. Oktober 2023 – 2 K 574/23 –, juris:
„Die Ermittlung der Nettokaltmieten beruht auf einer breiten und aktuellen Datengrund-
lage, die nicht zu beanstanden ist.“).


457 So beziehen sich die Bodenwerte gemäß § 247 BewG (i.V.m. § 257 Abs. 1 Satz 1 BewG)
auf Bodenrichtwerte, die durch die Gutachterausschüsse auf den 1. Januar 2022 festge-
stellt, aber aus Kaufpreisdaten resultieren, die in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2021 gewonnen wurden. Werden Bodenrichtwerte in kaufpreisarmen La-
gen jedoch durch Indexierung früherer Bodenrichtwerte ermittelt, können für einzelne
Bodenrichtwertzonen auch Kaufpreisdaten länger zurückliegender Zeiträume maßgeb-
lich werden.


458 Die in der Anlage 39 zum BewG erfassten Roherträge (Nettokaltmieten pro Quadratme-
ter Wohnfläche) sowie die Einstufung in Mietstufen durch die Mietniveau-Einstufungsver-
ordnung beruhen ausweislich der Gesetzesbegründung jedoch auf Erhebungen im Rah-
men des Mikrozensus 2018 (BT-Drucksache 19/28902, S. 1, 15 und 25), d.h. aus Daten,
die in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 gewonnen wurden.


459 Hinsichtlich der von den Roherträgen abzugsfähigen Bewirtschaftungskosten gemäß
§ 255 BewG i.V.m. Anlage 40 zum BewG ging der Gesetzgeber des Grundsteuer-Reform-
gesetzes davon aus, dass damit die „bisher in den Vervielfältigern nach § 80 BewG ent-
haltenen Bewirtschaftungskosten“ pauschaliert berücksichtigt und nach Erfahrungssät-
zen sachgerecht bestimmt würden (BT-Drucksache 19/11085, S. 115). Durch das Grund-
steuerreform-Umsetzungsgesetz erhöhte der Gesetzgeber die Roherträge mit der Be-
gründung, dass die Daten für die erstmalige Verabschiedung der Anlage 39 noch auf Da-
ten des Mikrozensus 2014 beruht hätten (BT-Drucksache 19/28902, S. 1, 15 und 25). Die
Zusammenschau beider Passagen der Gesetzesbegründungen legt es daher nahe, dass
der Gesetzgeber, indem er die vorherige zusammenfassende Berechnung bei Anwen-
dung der bisherigen Vervielfältiger in eine Rohertrags- und eine Bewirtschaftungskosten-
komponente auftrennte, die Bewirtschaftungskosten ebenfalls auf der Datengrundlage
des Mikrozensus 2014 „bestimmt“ hatte. Der Pauschalierung ansatzfähiger Bewirtschaf-
tungskosten lägen damit Daten zugrunde, die in der Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. De-
zember 2014 gewonnen wurden.


460 Die vorgenannten Daten gehen sodann in einen Grundsteuerwertbescheid ein, der den
Grundsteuerwert auf den 1. Januar 2022 abbilden soll und der bis zur Anwendbarkeit des
neuen Grundsteuerrechts mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in der Höhe nicht indexiert
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wird und einer Wertfortschreibung § 222 Abs. 1 BewG nur bei einer Wertabweichung von
mehr als 15.000 Euro nach oben oder unten unterliegt.


461 Schließlich kommt dem Grundsteuerwertbescheid eine Bindungswirkung für den Grund-
steuerbescheid zu, der die anfallende Grundsteuer nach den neuen bewertungs- und
grundsteuerrechtlichen Regelungen erstmals mit Wirkung ab dem 1. Januar 2025 fest-
setzt. Nach § 9 Abs. 1 GrStG wird die Grundsteuer nach den Verhältnissen zu Beginn des
Kalenderjahres festgesetzt und entsteht gemäß § 9 Abs. 2 GrStG mit dem Beginn des Ka-
lenderjahres, für das die Steuer festzusetzen ist. Da die Grundsteuer als „Sollertragsteu-
er dem Leistungsfähigkeitsprinzip“ folgt und weil die mit dem Grundbesitz vermittelte
Möglichkeit einer ertragsbringenden Nutzung eine objektive Leistungsfähigkeit des Steu-
erschuldners vermittelt (BT-Drucksache 19/11085, S. 84), kommt es für die Grundsteuer
somit auf die objektive Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners am 1. Januar 2025 an.


462 Zur Ermittlung dieser objektiven Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners auf den 1. Ja-
nuar 2025 kommen jedoch bewertungsrelevante statistische Daten zur Anwendung, die
sich auf völlig andere Datenerhebungszeiträume beziehen.


463 Selbst wenn der Gesetzgeber alle Bezugsgrößen des Grundsteuerwerts und damit der
Grundsteuer – ohne besondere Erwähnung im Gesetz oder in der Gesetzesbegründung –
durch eine allgemeine Indexierung zeitlich synchronisiert hätte, stünde schon im Zweifel,
warum diese Wertbestimmung nur auf den 1. Januar 2022 vorgenommen wurde, nicht
aber auf den 1. Januar 2025 als dem für die Leistungsfähigkeitsbestimmung eigentlich
maßgeblichen Stichtag fortgeschrieben wird.


464 Seine erheblichen Zweifel an einer relationsgerechten Bewertung stützt das Gericht in
diesem Zusammenhang jedoch insbesondere darauf, dass es keinen Erfahrungssatz da-
hingehend gibt, dass sich die einzelnen Bezugsgrößen des Grundsteuerwerts und damit
der Grundsteuer linear entwickeln. Vielmehr können sich beispielsweise Boden- und Bau-
preise bzw. Erhaltungskosten unabhängig voneinander oder sogar gegenläufig, und li-
near oder nicht-linear entwickeln. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnene Daten-
grundlagen zu einzelnen, typisierend bestimmten Besteuerungsgrundlagen können hier-
bei zu starken Wertverzerrungen führen, indem einzelne Elemente der steuerlichen Be-
messungsgrundlage deutlich über- oder unterrepräsentiert in den Grundsteuerwert ein-
gehen. Dies gilt umso stärker, wenn zwischen der Datenerfassung und dem für objektive
Leistungsfähigkeit maßgeblichen Bewertungszeitpunkt des 1. Januar 2025 mehrere Jahre
– im Fall einer Datengrundlage zur Höhe der Bewirtschaftungskosten aus dem Jahr 2014
sogar zehn Jahre – vergangen sein sollten, sodass sich divergente Entwicklungen einzel-
ner Besteuerungsgrundlagen erheblich auseinanderentwickelt haben könnten. So ist bei-
spielsweise davon auszugehen, dass in Großstädten aufgrund der dortigen Nachfrage-
und Preissituation der Bodenanteil am Gesamtkaufpreis eine wesentlich größere Rolle
spielt als in ländlichen Räumen (vgl. dazu Mundt, zfV 2022, 372 (377)) und sich eine Un-
terbewertung des Bodenwerts daher für Grundstücke in Großstädten den Grundsteuer-
wert deutlich stärker wertsenkend auswirkt als für ländliche Grundstücke.


465 Unerheblich ist hierbei der Einwand des Antragsgegners, dass in dieser Ermittlung auch
ältere Bestandsmieten enthalten seien, sodass die aus dem Mikrozensus abgeleiteten
durchschnittlichen Nettokaltmieten tendenziell unter den ortsüblichen Vergleichsmieten
lägen. Dieser Einwand zielt inhaltlich zwar darauf ab, dass der Grundsteuerwert unter
dem tatsächlichen Ertrags- bzw. gemeinen Wert liege, der bei Ansatz zeitnah vereinbar-
ter Nettokaltmieten anzusetzen sei. Der Grundsteuerwert ist am gemeinen Wert jedoch
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aus den vorgenannten Gründen nicht orientiert. Entscheidend sind vielmehr die vorbe-
schriebenen Wertverzerrungen.


466 (4)
Hinzu treten eine Vielzahl gleichheitsrechtlich rechtfertigungsbedürftiger Typisierungs-
entscheidungen, bei denen das Gericht teils keine hinreichende Grundlage für eine Ori-
entierung an einem typischen Sachverhalt, teils keine hinreichenden Rechtfertigungs-
gründe erkennt.


467 So erscheint es dem erkennenden Gericht als nicht hinreichend dargelegt, warum der
Gesetzgeber in der Reinertragsberechnung nach § 252 BewG Roherträge berücksichtigt,
die durch Anwendung des § 254 BewG i.V.m. Anlage 39 des BewG i.V.m. der Mietniveau-
Einstufungsverordnung regionalisiert sind, hiervon jedoch Bewirtschaftungskosten ab-
zieht, denen gemäß § 255 BewG i.V.m. Anlage 40 des BewG jeder Regionalisierungsbe-
zug fehlt. Von welchem typischen Fall der Gesetzgeber bei der Berücksichtigung der Kos-
ten ausgeht, konnte das Gericht bereits nicht feststellen. Überdies erscheint es dem Ge-
richt als naheliegend, dass sich dieselben regionalen Unterschiede der Wirtschaftskraft
und des Lohnniveaus, die bei der Berücksichtigung der (fiktiven) Mieterträge zum An-
satz unterschiedlicher Reinerträge geführt haben, sich auch hinsichtlich der Bewirtschaf-
tungskosten, zu denen insbesondere Aufwendungen für Instandhaltung und Mietausfall-
wagnis gehören, in ähnlicher Weise niederschlagen. Daher führt diese Regelungstechnik
zu einer starken Nivellierung der Reinerträge und kann in Gebieten mit strukturell nied-
rigeren Bewirtschaftungskosten zu erheblichen Unterbewertungen bzw. mit strukturell
hohen Bewirtschaftungskosten zu erheblichen Überbewertungen führen. Ausreichende
Sachgründe hierfür erkennt das Gericht nicht.


468 Auch für die Typisierung einer Mindestrestnutzungsdauer durch § 253 Abs. 2 Satz 5
BewG, indem die Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes mindestens 30%
der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer betragen muss, erkennt das Gericht keinen
ausreichenden Sachgrund. Der Gesetzgeber hat seiner Typisierung den Fall zugrunde
gelegt, dass auch ein älteres Gebäude laufend instandgehalten werde, und dass darin in
typisierender Weise auch eine Verlängerung der Restnutzungsdauer durch geringfügige
Modernisierungen eingeschlossen sei (BT-Drucksache 19/11085, S. 114 f.). Im Ergebnis
geht der Gesetzgeber dadurch von einer immerwährenden Nutzungsmöglichkeit eines
aufstehenden Gebäudes aus. Für eine derartige, laufende Instandhaltung besteht jedoch
kein allgemeiner Erfahrungssatz. Vielmehr erscheint es dem Gericht nicht nur als unty-
pische Einzelfälle, sondern liegt gerade in strukturschwachen Siedlungsgebieten nahe,
dass gerade Gebäude mit älterer Bausubstanz nicht laufend so instandgehalten werden,
dass diesen in technischer, vor allem aber in wirtschaftlicher Hinsicht stets eine mindes-
tens 30-prozentige Restnutzungsdauer (bei Einfamilienhäusern: 30% von 80 Jahren = 24
Jahre) verbleibt. Gerade in schlechten Lagen mit hohen Leerstandsquoten, eigenbewohn-
ten Objekten, gehobenem Alter und geringem Einkommen der Steuerpflichtigen kann
hiervon auch nicht als typischem Fall ausgegangen werden. Wird gleichwohl eine Min-
destrestnutzungsdauer unterstellt, hat die überhöhte Restnutzungsdauer den Ansatz ei-
nes zu hohen Vervielfältigers nach § 253 Abs. 2 Satz 1 i.V. Anlage 37 BewG und damit
unverhältnismäßig hohe Ertragswerte zur Folge. Damit würden gerade ältere Gebäude in
schlechtem Erhaltungszustand, für die sich im Verhältnis zu deutlich neueren Gebäuden
(fiktive) Mieterträge üblicherweise nur mit hohen Abschlägen erzielen ließen, strukturell
überbewertet (in diesem Sinne auch: Seer, FR 2019, 941 (948)).
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469 Hinzu kommen Verzerrungen durch die von der Art der Bebauung abhängigen Liegen-
schaftszinsen gemäß § 256 BewG, die von größter Bedeutung für den kapitalisierten
Reinertrag des bebauten Grundstücks sind: Je höher der Liegenschaftszinssatz ist, des-
to niedriger ist der Vervielfältiger, mit dem der Reinertrag multipliziert wird. So kann der
auf den Reinertrag anzuwendende Vervielfältiger bei einem Einfamilienhaus aufgrund
der unterschiedlichen Liegenschaftszinsen doppelt so groß ausfallen wie der anzuwen-
dende Vervielfältiger für eine Wohnung mit gleichem Baujahr auf einem Mietwohnungs-
grundstück, wodurch der ertragsbezogene Grundsteuerwert der Wohnung trotz gleicher
Wohnfläche (und unabhängig von der Grundstücksgröße) nur knapp halb so groß wie
beim Einfamilienhaus ist (Jarass/Trautvetter, BB 2019, 1751 (1753)).


470 Auch dass der jährliche Reinertrag eines Grundstücks gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 und
Satz 2 i.V.m. § 256 Abs. 1 BewG i.V.m. Anlage 37 zum BewG mit einem Vervielfältiger
zu kapitalisieren ist, für dessen Ermittlung bewusst gesetzlich typisierte Liegenschafts-
zinsen herangezogen werden, obwohl nach § 193 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BauGB konkrete
gebietsbezogene Liegenschaftszinsen durch die Gutachterausschüsse zu ermitteln und
nach § 193 Abs. 5 Satz 2 BauGB an die Finanzbehörden zu übermitteln sind (vgl. BT-
Drucksache 19/11085, S. 115), ist unverhältnismäßig, weil diese Daten den Finanzbehör-
den bereits automationsgestützt zur Verfügung stehen. Diese Nivellierung dürfte nach
Auffassung des Gerichts zu erheblichen Beeinträchtigungen der gebotenen relationsge-
rechten Bewertung führen. Nicht nur hinsichtlich der Differenz der tatsächlichen Liegen-
schaftszinsen zur gesetzlich typisierten Zinshöhe, sondern auch hinsichtlich des gesetz-
lich typisierten linearen und für den gesamten Nutzungszeitraum konstant bleibenden
Verlaufs unabhängig von der Ausstattung, Restnutzungsdauer und Nutzungsart (vermie-
tet oder eigengenutzt) eines Gebäudes kommt es hier zu erheblichen Nivellierungen und
ggf. sogar Verschiebungen im Ertragswert von Immobilien.


471 Gleiches gilt für die Nichtberücksichtigung der konkreten Umrechnungskoeffizienten
des Bodenwerts in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße (BT-Drucksache 19/11085,
S. 116), die durch die Gutachterausschüsse nach § 193 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu er-
mitteln und nach § 193 Abs. 5 Satz 2 BauGB an die Finanzbehörden zu übermitteln sind.


472 Bezüglich dieser Umrechnungskoeffizienten gründen sich die verfassungsrechtlichen Be-
denken des Gerichts bezüglich einer relationsgerechten Bewertung auch darauf, soweit
grundstücksgrößenbezogene Anpassungen des Bodenwerts pro Quadratmeter nach den
Umrechnungskoeffizienten gemäß Anlage 36 des BewG eine Grundstücksgröße zwischen
500 und 550 Quadratmetern als normales Größenmaß normieren, ohne dabei jedoch auf
das Flächenmaß des konkreten Bodenrichtwertgrundstücks der jeweiligen Bodenricht-
wertzone abzustellen. Hat ein Bodenrichtwertgrundstück nämlich eine Fläche von (deut-
lich) mehr als 550 Quadratmetern, wie dies der durchschnittlichen Grundstücksgröße in-
nerhalb der Bodenrichtwertzone entspricht, und ist das Grundstück eines Steuerpflichti-
gen kleiner als das Bodenrichtwertgrundstück, aber größer als 550 Quadratmeter, kann
der Steuerpflichtige die Anwendung eines Umrechnungskoeffizienten < 1 gemäß Anla-
ge 36 des BewG beanspruchen und damit Abschläge auf den Bodenwert pro Quadratme-
ter Boden erreichen, obwohl sein Grundstück aufgrund der im Vergleich zum Bodenricht-
wert kleineren Grundstücksfläche eigentlich einen höheren Quadratmeterwert aufweisen
würde. Umgekehrt können in Bodenrichtwertzonen, in denen das Bodenrichtwertgrund-
stück eine Fläche von deutlich unter 500 Quadratmetern hat, Zuschläge durch Anwen-
dung eines Umrechnungskoeffizienten > 1 gemäß Anlage 36 des BewG vorzunehmen
sein, wenn das Grundstück eines Steuerpflichtigen größer als das Bodenrichtwertgrund-
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stück, aber kleiner als 500 Quadratmeter groß ist, obwohl sein Grundstück aufgrund der
im Vergleich zum Bodenrichtwert größeren Grundstücksfläche eigentlich einen niedrige-
ren Quadratmeterwert aufweisen müsste.


473 Schließlich erscheint es dem Gericht als nicht folgerichtige und zudem nicht relationsge-
rechte Vorschrift, dass nach § 257 Abs. 1 Satz 2 BewG (nur) bei der Bewertung von Ein-
und Zweifamilienhäusern zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim
Bodenwert die Umrechnungskoeffizienten nach Anlage 36 des BewG anzuwenden sind.
Bei Grundstücken mit einer Fläche von weniger als 500 Quadratmetern führt dies zu ei-
ner erheblichen Überbelastung der Eigentümer von Grundstücken mit Ein- und Zweifami-
lienhäusern im Vergleich zu gleich großen Mietwohngrundstücken oder Wohnungseigen-
tum. Gleiches gilt für die Entlastung bei Grundstücken mit einer Fläche von mehr als 550
Quadratmetern, die nur den Eigentümern der Grundstücke mit Ein- und Zweifamilien-
häusern eröffnet wird. Aus der Aussage des Gesetzgebers, dass „diese Wertabhängigkeit
des Bodenrichtwerts in Relation zur Fläche (…) insbesondere bei Ein- und Zweifamilien-
hausgrundstücken gegeben“ sei (BT-Drucksache 19/11085, S. 116), kann nicht geschlos-
sen werden, dass die Relation bei Mietwohngrundstücken bzw. bei Wohnungseigentum
ausgeschlossen ist. Die Relation zwischen dem Quadratmeterpreis und der Grundstücks-
größe betrifft nach Auffassung des Gerichts überdies allein den Grund und Boden, liegt
also gerade nicht in der Art des aufstehenden Gebäudes begründet. Einen Rechtferti-
gungsgrund für diese Wertverzerrung kann das Gericht nicht erkennen.


474 c)
Neben den vorstehend beschriebenen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der §§ 218
ff. BewG im Hinblick auf die Defizite einer realitäts- und relationsgerechten Bewertung
hat das erkennende Gericht auch deshalb ernstliche Zweifel an der Vereinbarkeit der Re-
gelungen mit Art. 3 Abs. 1 GG, weil es strukturelle Vollzugsdefizite bei der Anwendung
der Regelungen erkennt.


475 aa)
Der Gleichheitssatz verlangt für das Steuerrecht, dass Steuerpflichtige durch ein Steuer-
gesetz nicht nur rechtlich, sondern auch und gerade tatsächlich gleich belastet werden.
Dies beinhaltet die Gleichheit der normativen Steuerpflicht ebenso wie die Gleichheit bei
deren Durchsetzung in der Steuererhebung. Daraus folgt, dass das materielle Steuerge-
setz in ein normatives Umfeld eingebettet sein muss, das die Gleichheit der Belastung
auch hinsichtlich des tatsächlichen Erfolges prinzipiell gewährleistet (BVerfG, Urteil vom
27. Juni 1991 – 2 BvR 1493/89 –, BVerfGE 84, 239; BVerfG, Urteil vom 9. März 2004 – 2
BvL 17/02 –, BStBl II 2005, 56, BVerfGE 110, 94).


476 Hängt die Festsetzung einer Steuer von der Erklärung des Steuerschuldners ab, werden
erhöhte Anforderungen an die Steuerehrlichkeit des Steuerpflichtigen gestellt. Der Ge-
setzgeber muss die Steuerehrlichkeit deshalb durch hinreichende, die steuerliche Be-
lastungsgleichheit gewährleistende Kontrollmöglichkeiten abstützen. Im Veranlagungs-
verfahren bedarf das Deklarationsprinzip der Ergänzung durch das Verifikationsprinzip
(BVerfG, Urteil vom 27. Juni 1991 – 2 BvR 1493/89 –, BVerfGE 84, 239; BVerfG, Urteil
vom 9. März 2004 – 2 BvL 17/02 –, BStBl II 2005, 56, BVerfGE 110, 94).


477 bb)
Das Gericht geht davon aus, dass bei der Anwendung der §§ 195 und 196 BauGB ein
strukturelles Vollzugsdefizit bei der zutreffenden Ermittlung von Bodenrichtwerten be-
steht. Dieses Defizit wirkt über die Inbezugnahmen des § 247 BewG (i.V.m. § 257 Abs. 1
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Satz 1 BewG oder § 258 Abs. 2 BewG) auf den nach § 196 BauGB festgestellten Boden-
richtwert unmittelbar auch für die Bodenwertermittlung im Rahmen der Grundsteuer-
wertfeststellung fort.


478 (1)
Das Gericht kann offenlassen, ob ein derartiges Vollzugsdefizit bei den Finanzbehörden
bereits dadurch besteht, dass diese – wie der Antragsgegner – davon ausgehen, Boden-
richtwerte als entscheidende Berechnungsgrundlage des Bodenwerts nicht überprüfen
zu müssen.


479 Für Zwecke des einstweiligen Rechtsschutzes offen- und einer Aufklärung im Hauptsa-
cheverfahren vorbehalten bleiben konnte auch, ob im Bereich der Bodenrichtwertermitt-
lung bereits in tatsächlicher Hinsicht ein systematisches Vollzugsdefizit besteht. Hier-
bei wird zu prüfen sein, ob die Gutachterausschüsse die ihnen übermittelten Auskünf-
te der Grundstückseigentümer zur Beschaffenheit des erworbenen Grund und Bodens
bzw. des aufstehenden Gebäudes zu den ca. 1 Million Grundstückstransaktionen pro Jahr
(vgl. Ache/Krägenbring/Voß, zfv 2022, 86 (86)) überhaupt mit der erforderlichen Syste-
matik und Intensität überprüfen können und auch tatsächlich überprüfen. Dass die gebo-
tene vollständige Datenerfassung möglich ist, wird in der Literatur jedenfalls bezweifelt
und liegt nach dort geäußerter Einschätzung durch zu knappe personelle und finanzielle
Ausstattungen der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse begründet (Ache/Krägen-
bring, zfv 2023, 137 (142); Hendricks, Bodenrichtwertermittlung, 1. Auflage 2017, S. 42;
in diesem Sinne auch: Eichholz, DStR 2020, 1158 (1164); a.A. Richter/Wagner, DB 2023,
1254). So gebe es selbst bei einer Eigentumswohnung, der „kleinsten Einheit“ auf dem
Immobilienmarkt, eine breite Variation an preisbildenden Merkmalen (z.B. Wohnfläche,
Geschosslage, himmelsrichtungsmäßige Ausrichtung, Baujahr, Ausstattungsmerkmale,
bauliche Zustands des Sonder- und Gemeinschaftseigentums, Merkmale „mit Balkon/oh-
ne Balkon“ und „mit Denkmalschutz/ohne Denkmalschutz“, bestehende Rechten/Be-
lastungen, Mietverhältnisse, Mikrolage, Makrolage etc.), die in einen einzigen Kaufpreis
münden und deren vollständige Erfassung und Wertzuweisung für den Gutachteraus-
schuss schlichtweg nicht möglich erscheine (Seitz, DStR 2022, 1774 (1775)).


480 (2)
Das Gericht konnte diese tatsächlichen Fragen offenlassen, weil es bereits aus einfach-
rechtlichen Gründen ein erhebliches Vollzugsdefizit der §§ 195 und 196 BauGB darin
sieht, dass den Gutachterausschüssen zur Ermittlung des Bodenrichtwerts bebauter
Grundstücke aus einem Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück – und damit für
das methodische Hauptinstrument zur Ermittlung von Bodenrichtwerten – keine effek-
tiven Instrumente zur Sachverhaltsermittlung sowie zur Verifikation der Angaben von
Grundstückseigentümern zur Verfügung stehen (ebenso: Hendricks, Bodenrichtwert-
ermittlung, 1. Auflage 2017, S. 42; zum Vollzugsdefizit bezüglich der sonstigen für die
Wertermittlung erforderlichen Daten auch: Ache/Krägenbring, zfv 2023, 137 (142)).


481 Zwar kann ein Gutachterausschuss nach § 197 Abs. 1 Satz 2 BauGB verlangen, dass Ei-
gentümer und sonstige Inhaber von Rechten an einem Grundstück die zur Führung der
Kaufpreissammlung und zur Begutachtung notwendigen Unterlagen vorlegen. Die Voll-
streckung entsprechender Verlangen ist zwar nach den allgemeinen Vorschriften des
Landesvollstreckungsrechts möglich (Köster, in: Schrödter, Baugesetzbuch, 9. Auflage
2019, § 197 BauGB Rn. 6). Die Regelung des § 197 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird ergänzt
durch § 208 Satz 1 BauGB, wonach der Gutachterausschuss zur Erforschung des Sach-
verhalts auch anordnen darf, dass Beteiligte persönlich erscheinen oder dass Urkunden
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und sonstige Unterlagen vorgelegt werden, auf die sich ein Beteiligter bezogen hat; für
den Fall, dass ein Beteiligter der Anordnung nicht nachkommt, kann ein Zwangsgeld bis
zu fünfhundert Euro angedroht und festgesetzt werden (§ 208 Satz 2 BauGB).


482 Dass hiervon flächendeckend Gebrauch gemacht wird, um eine vollständige und flächen-
deckende Beantwortung sicherzustellen, erscheint jedoch fraglich. So haben Käuferbe-
fragungen der Gutachterausschüsse eine durchschnittliche Rücklaufquote von überwie-
gend 30% bis 80% (Soot, zfv 2022, 234 (236)), was gegen eine zwangsweise Durchset-
zung der Auskunftsansprüche spricht. Überdies kann die Richtigkeit der Auskünfte nicht
systematisch sichergestellt werden, weil Sanktionsmöglichkeiten bei unrichtigen Anga-
ben weder gesetzlich noch untergesetzlich vorgesehen sind und weil eine Innenbesich-
tigung der bewerteten Gebäude durch die Gutachterausschüsse gemäß § 197 Abs. 1
Satz 4 BauGB nicht gegen den Willen der Eigentümer erfolgen kann. Auch auf § 229
Abs. 2 BewG, wonach die Finanzbehörden örtliche Erhebungen über die Bewertungs-
grundlagen anstellen können und das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 GG) insoweit eingeschränkt ist, können sich die Gutachterausschüsse nicht beru-
fen, weil sie keine Finanzbehörden sind (dazu Gliederungspunkt II. 1. c) cc) (3)). Es fehlt
daher jede einseitig-hoheitliche Verifikationsmöglichkeit zu den nur im Rahmen einer In-
nenbesichtigung wahrnehmbaren Ausstattungsmerkmalen und dem Gebäudestandard.


483 Insbesondere bei der Erfassung von Vergleichspreisen bebauter Grundstücke ist der Gut-
achterausschuss somit rechtlich gehindert, alle wertbeeinflussenden Grundstücksmerk-
male selbst erfassen zu können (so auch: Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grund-
stücken, 10. Auflage 2023, Systematische Darstellung des Vergleichswertverfahrens Rn.
116). Derartige Verifikationen durch die Gutachterausschüsse wären jedoch entschei-
dend, weil nur durch die vollständige Erfassung derartiger Ausstattungsmerkmale ein
realitäts- und relationsgerechter Rückschluss von einem Gesamtkaufpreis auf den Bo-
den(richt)wert möglich ist. Dadurch kann nicht erwartet werden kann, dass die Boden-
richtwerte allerorts eine realitäts- und relationsgerechte Bewertung gewährleisten (Klei-
ber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, § 13 ImmoWertV Rn.
47).


IV.


484 Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.


485 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit und die Abwendungsbefugnis
beruht auf § 151 Abs. 1 Satz 1 FGO, § 151 Abs. 3 FGO analog, § 155 FGO i. V. m. § 708
Nr. 10, § 711 ZPO (vgl. Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 10. Januar 2012 – 4 V
288/11 –, EFG 2012, 955).


486 Die Beschwerde wird gem. § 128 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 i. V. m. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO
wegen grundsätzlicher Bedeutung sowie i.V.m. § 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO zur Sicherung ei-
ner einheitlichen Rechtsprechung (aufgrund der Abweichung von dem Urteil des Sächsi-
schen Finanzgerichts vom 24. Oktober 2023 – 2 K 574/23 –, juris) zugelassen.
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